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Aufgaben der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

Die Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfungist 
als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bun
desministers für Wirtschaft das technisch-wissenschaft
liche Staatsinstitut der Bundesrepublik Deutschland für 
Werkstoffwissenschaften, Materialprüfung und Chemi
sche Sicherheitstechnik . Dieser Komplex stellt in allen 
Industrieländern einen technologischen Schlüsselbe
reich dar, da Materialien als Konstruktions- und 
Funktionswerkstoffe die Grundlage der gesamten Tech
nik bilden . Die Materialforschung , die zuverlässige, 
normgerechte und neutrale Prüfung sowie die sicher
heitstechnische Beurteilung von Werkstoffen , Bauteilen 
und Konstruktionen sind wesentliche Voraussetzungen 
für eine Ieistungs- und wettbewerbsfähige Wirtschaft im 
Hinblick auf die Anforderungen an Qualität und 
Zuverlässigkeit technischer Produkte, Umweltschutz
erfordernisse und die Notwendigkeit der sparsamen 
Verwendung von Rohstoffen und Energie. 

Die Ursprünge der BAM reichen bis in das Jahr 1870 
zurück, in dem durch Erlaß des damaligen Preußischen 
Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche 
Arbeiten die Gründung einer Mechanisch-Technischen 
Versuchsanstalt bei der Gewerbeakademie beschlossen 
wurde. 1895 erfolgte die Angliederung der im Jahre 1875 
eingerichteten Prüfungsstation für Baumaterialien als 
neue Abteilung der Versuchsanstalt. Im Jahre 1904 kam es 
darüber hinaus zur Zusammenlegung mit der 1877 
errichteten Chemisch-Technischen Versuchsanstalt zum 
Königlichen Materialprüfungsamt Dessen erster Direk
tor, Adolf Martens (1850-1914) , trat u. a. als Entdecker 
des nach ihm benannten Martensit-Gefüges von Stahl und 
als Mitbegründer sowie Vorsitzender (1896-1913) des 
"Deutschen Verbandes für die Materialprüfungen der 
Technik" hervor. Das Königliche Materialprüfungsamt, 
das im Jahre 1907 eine selbständige Behörde geworden 
war, wurde nach dem Ersten Weltkrieg dem Preußischen 
Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
unterstellt. Es bestand als Staatliches Materialprüfungs
amt (MPA)- bei ständiger Erweiterung seiner Aufgaben
bereiche und Angliederung anderer Institutionen, wie 
z. B. der Reichs-Röntgenstel le- bis 1945. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dem MPA die im 
Jahre 1889 errichtete Chemisch-Technische Reichs
anstalt (CTR) angeschlossen. Diese vereinigten Institu
tionen erhie lten im Jahre 1954 den Status einer 
Bundesanstalt im Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Wirtschaft, die seit 1956 den Namen "Bundesanstalt für 
Materialprüfung (BAM) " trägt und ab 1. 1. 1987 "Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)" heißt. 

Die Aufgaben der BAM wurden durch einen Erlaß des 
Bundesministers für Wirtschaft vom 1. September 1964 
letztmalig festgelegt. Danach hat die Bundesanstalt die 
Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung entspre
chend ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die 
Materialprüfung sowie die Chemische Sicherheitstechnik 
stetig weiter zu entwickeln . Die Ergebnisse ihrer und 
fremder wissenschaftlicher Arbeiten hat die Bundes
anstalt zu sammeln , zu ordnen und der Allgemeinheit 
zugänglich und nutzbar zu machen . Für das Land Berlin 
hat die Bundesanstalt die Aufgaben eines staatlichen 
Materialprüfungsamt es . Auf An t rag steht die BAM 

II 

I nd ustriefi rmen , Wirtschaftsverbänden, Verbraucherein
richtungen sowie privaten Antragstellern zur Verfügung . 
Außerdem berät sie Bundesministerien und unterstützt 
Verwaltungsbehörden sowie Gerichte. Mit Institutionen 
ähnlicher Zielsetzung des in- und Auslandes, insbeson
dere den nationalen Schwesterinstituten, arbeitet die 
BAM eng zusammen. Daneben ist sie in die technische 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Entwicklungslän
dern eingebunden . Die Mitarbeiter der Bundesanstalt 
wirken in zahlreichen Fachgremien, gesetzgebenden 
Körperschaften und normensetzenden Institutionen an 
der Aufstellung von technischen Regeln und Sicherheits
bestimmungen mit und vertreten die Bundesrepublik 
Deutschland in internationalen und supranationalen 
Einrichtungen. 

Aufgrund des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe, des Gesetzes über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße, des Waffengesetzes 
sowie einer Reihe weiterer gesetzlicher Regelungen und 
Verordnungen hat die Bundesanstalt den Status einer 
Bundesoberbehörde. Damit erhalten die in diesem 
Zusammenhang erteilten Zulassungen, Richtlinien und 
Auflagen bundesweit gesetzlichen Charakter. Im Rahmen 
der g&nannten Gesetze obliegen der BAM u. a. die 
Prüfung von Stoffen und Konstruktionen für die 
Zulassung explosionsgefährlicher Stoffe und Spreng
zubehör, die Zulassung der Bauart von Verpackungen 
und die Genehmigung der Beförderung von gefährlichen 
Gütern ohne Schutzbehälter. Ferner läßt die Bundes
anstalt Raketenmunition und Geschosse mit pyrotechni
scher Wirkung im zivilen Bereich zu und prüft die Vielzahl 
weiterer Produkte und Gegenstände im öffentlichen 
Interesse. 

Mit nahezu 1.200 Mitarbeitern, darunter etwa 300 
Wissenschaftlern unterschied I icher natu rwissenschaft
l icher und technischer Fachrichtungen, befaßt sich die 
BAM in mehr als 100 Laboratorien damit, die chemischen, 
physikalischen und technologischen Eigenschaften von 
Werkstoffen zu bestimmen und Zusammenhänge zwi
schen Stoffkennwerten und Materialverhalten beim 
praktischen Einsatz aufzuklären. Dadurch werden Roh
stoffe und Werte erhalten, Schäden vermindert und 
Unfälle verhütet. Das Arbeitsgebiet schließt alle techni
schen Materialien ein : Metalle, anorganische nichtmetal
lische Stoffe, insbesondere Baustoffe und keramische 
Werkstoffe, organische Stoffe wie Kautschuk, Kunst
stoffe, Textilien, Leder, Papier, Holz, aber auch Verbund
werkstoffe, technische Fluide und Gase sowie feste, 
flüssige und gasförm ige explosionsfähige Stoffe. Für die 
Untersuchung von Materialien unter denverschiedensten 
Beanspruchungen, z. B. mechanischer, thermischer, 
tribologischer, chemischer, korrosiver oder biologischer 
Art, werden unterschiedlichste Meß-, Prüf- und Analysen
techniken einsch I ießl ich zerstörungsfreier Prüfverfahren 
und Computertechniken eingesetzt. Durch Forschung 
und Entwicklung, Prüfung und Untersuchung sowie 
Beratung und Information dient die BAM dem Ziel, die 
Leistungsfähigkeit der Wirtschaft zu fördern, die tech
nisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse zu erweitern so
wie die Lebensbedingungen zu sichern und zu verbes
sern . 
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In eigener Sache 

Wichtige Mitteilung an die Bezieher 
des Amts- und Mitteilungsblattes der BAM 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

um den Anforderungen der Fachwelt noch besser als bisher zu entsprechen, haben wir uns 
entschlossen, unsere publizistische Wirkungsweise zu erweitern und neu zu strukturieren . 

Die BAM wird deshalb ihre seit Anfang 1988 bestehende Mitherausgeberschaft bei der im 
Carl Hanser Verlag erscheinenden Zeitschrift "Materialprüfung" verstärkt nutzen und mit Wirkung 
vom 1. Januar 1989 dieser Zeitschrift auch die amtliche Organschaft übertragen. Die amtlichen 
Mitteilungen sowie der redaktionelle Teil des bisherigen "Amts- und Mitteilungsblattes" werden 

dann ab 1. Januar 1989 in der "Materialprüfung" publiziert. 

Der Zulassungsteil hingegen wird weiterhin allein von der BAM herausgegeben und unter dem 
Titel "SAM-Zulassungen, Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM)" in mindestens vier Heften pro Jahr erscheinen. Er kann zusammen mit der 
Zeitschrift "Materialprüfung", aber auch allein vom Carl Hanser Verlag bezogen werden. 

Sicher werden Sie Verständnis dafür haben, da die BAM ihrer Verpflichtung, den Preis für die 
"SAM-Zulassungen" den Selbstkosten anzupassen, nachkommen und deshalb den Jahres
Abonnement-Preis auf DM 150,- (incl. Mehrwertsteuer und Versandkosten) anheben muß. 

Den Abonnenten der "SAM-Zulassungen" bietet der Carl Hanser Verlag die Zeitschrift 
"Materialprüfung" zu einem Vorzugspreis an. Dieser beträgt im Jahresabonnement zur Zeit 
DM 291,60 statt DM 324,- zuzüglich Versandkosten. Für 1989 macht Ihnen der Verlag darüber 
hinaus ein besonders günstiges Angebot: Wenn Sie jetzt abonnieren, erhalten Sie die ersten drei 
Hefte des Jahrgangs 1989 kostenlos und zahlen für das Jahresabonnement 1989 zur Einführung 
nur DM 194,40. Detai II ierte Informationen sowieeine Bestell karte zu diesem wichtigen Periodikum 
zur Materialforschung und -prüfung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Prospekt. 

Ihr 

(Prof. Dr. G. W. Becker) 
Präsident der Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung (BAM) 
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Vorankündigung 

Jahrestagung 1989 

der Deutschen Rheologischen Gesellschaft (DRG} e. V. 

Die nächste wissenschaftlich-technische Jahrestagung der Deutschen Rheologischen 
Gesellschaft wird vom 

19.-21. April1989 

an der Technischen Hochschule Darmstadt 

unter besonderer Mitwirkung des Deutschen Kunststoff-Instituts und einiger Institute der 
Technischen Hochschule stattfinden. 

Bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Rheologentagung wird es unser Bestreben 
sein, die Teilnehmer der Tagung durch die Vortragenden über den Stand des Wissens und 
über neuere Forschungs- und Untersuchungsergebnisse auf dem Gebiet der Rheologie 
unterrichten zu lassen. Die Tagung wird darüber hinaus die Möglichkeit eines praxis
bezogenen Erfahrungs- und Meinungsaustausches bieten. Berichtet werden wird sowohl 
über die Ergebnisse einschlägiger Forschungsarbeiten als auch praxisbezogener Unter
suchungen. Dazu werden Übersichtsvorträge treten, die den Stand des Wissens auf Teil
gebieten darstellen. 

Der Schwerpunkt der Tagung betrifft das Verformungs- und Fließverhalten von Werk
stoffen, insbesondere Kunststoffen. 

Zur Förderung der persönlichen Kontakte ist wie bisher eine gesellschaftliche Veranstal
tung vorgesehen. Die Deutsche Rheologische Gesellschaft beabsichtigt, die Teilnehmer zu 
einem Buffet im Hotel Maritim Darmstadt einzuladen. 

Nähere Auskünfte und Programmanforderungen: 

Prof Dr. K. Kirschke, Deutsche Rheologische Gesellschaft, 
c I o Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), 
Unter den Eichen 87, D -1000 Berlin 45, 
Tel.: 030/8104 5209 
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Oberflächendetonation und erzwungene Zündung 

Von RR Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Bodo Plewinsky, RegDir. Dipl.-lng. Wolfgang Wegener und Kari-Peter Herrmann, 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (SAM), Berlin 

DK 614.833:541.126 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 18 (1988) Nr. 3 S 369/373 

Manuskript-Eingang 22. September 1988 

Inhaltsangabe 

Das Brennverhalten an der Oberfläche einer Flüssigkeit wurde am Beispiel des Tetramethyl-dihydrogen-disiloxans untersucht. Als Oxida
tionsmittel diente reiner Sauerstoff. Die Brennvorgänge wurden mit einer Drehprismenkamera und einer Drehtrommelkamera beobachtet. Die 
Untersuchungen zeigten, daß auch auf der Oberfläche einer kompakten Flüssigkeit Detonationen ablaufen können. Dieser neue Typ einer 
heterogenen Detonation wird als Oberflächendetonation bezeichnet. 
Diffusionsflammen und Übergänge in Detonationen traten auch dann auf, wenn zwischen der Oberfläche der Flüssigkeit und der Zündquelle 
eine räumliche Trennung durch ein Hindernis vorhanden war und die Zusammensetzung der Gasphase außerhalb der Zündgrenzen lag. Es 
wird vorgeschlagen, diese Art einer indirekten Zündung als erzwungene Zündung zu bezeichnen. 

Oberflächendetonation - heterogene Detonation - erzwungene Zündung - Zündvorgänge 

Summary 

The combustion behaviour of a liquid on its surface has been studied using tetramethyl-dihydrogen-disiloxane. Pure oxygen was applied as 
oxidizer. The combustion processes were observed with a framing camera and a rotating drum camera. The investigations showed that deto
nations Iake place on the surface of the bulk liquid. This new type of a heterogeneaus detonation is named surface detonation . 
lgnition of diffusion flames and transition to detonation took place even than when there was a spacial separation by an obstacle between the 
liquid's surface and the ignition source and although the composition of the gas phase lay beyend its Iimits of flammability. II is proposed !hat 
this kind of indirect ignition may be designated enforced ingnition. 

Surface detonation - heterogeneaus detonation - enforced ignition - ignition processes 

1. Einleitung 

Im Gegensatz zu Gasdetonationen, die bereits seit über hundert 
Jahren untersucht werden, sind Detonationen in zweiphasigen 
Systemen erst seit ca. 35 Jahren bekannt. 1952 berichtete Loi
sion [1] als erster über Detonationen, die entlang von Flüssig
keitsfilmen verliefen. Zwei Jahre später beobachteten Burgoyne 
und Cohen [2] bei der Untersuchung des Brennverhaltens von 
Flüssigkeitsaerosolen Detonationen in diesem zweiphasigen Sy
stem. Die Existenz von Staubdetonationen konnte 1968 von 
Strauss [3] bewiesen werden . Ferner wurden heterogene Deto
nationen auch in monergolen Flüssigkeitsaerosolen, in "single 
drop-colums" [4], an einem Docht [5, 6] und in Quarzsand, der 
mit einer brennbaren Flüssigkeit überzogen war [7, 6], festge
stellt. Bei heterogenen Detonationen kann sich der Brennstoff 
entweder in der Gasphase oder aber in der kondensierten Phase 
befinden. In den meisten praktischen Fällen befindet sich das 
Oxidationsmittel jedoch in der Gasphase. 

Im folgenden wird ein neuer Typ einer Detonation in einem 
zweiphasigen System vorgestellt: eine Detonation an der Ober
fläche einer kompakten Flüssigkeit. Diese heterogene Detona
tion soll als Oberflächendetonation bezeichnet werden. Ferner 
wird über eine sicherheitstechnisch bedeutsame Art der Zün
dung berichtet, für die die Bezeichnung erzwungene Zündung 
vorgeschlagen wird. 

Als Brennstoff für die nachfolgend beschriebenen Untersu
chungen, die gemeinsam von den BAM-Laboratorien 4.11 und 
4.13 durchgeführt wurden, diente Tetramethyl-dihydrogen-disi
loxan (nachfolgend verwendete Abkürzung: TMDS). Diese 
Verbindung wurde aus zwei Gründen für die Experimente ein
gesetzt: Zum einen enthält TMDS zwei der sehr reaktionsfähi
gen Si-H-Bindungen im Molekül. Diese Bindungen sind sehr 
viel reaktionsfähiger als die analogen Kohlenstoff-Wasserstoff-

Bindungen. Der zweite Grund für die Wahl dieses Brennstoffes 
liegt in der hohen Lichtintensität von Flammen, die sich bei der 
Verbrennung organischer Si-Verbindungen ausbilden. Als Oxi
dationsmittel diente bei allen Versuchen reiner Sauerstoff. 
Versuche an anderen Systemen, die zu ähnlichen Resultaten 
führen, wurden in der BASF durchgeführt [8]. 

2. Oberflächendetonationen 

Alle Typen heterogener Detonationen, die bisher untersucht 
wurden, weisen eine Gemeinsamkeit auf: Die Oberfläche der 
kondensierten Phase wurde aufunterschiedliche Art und Weise 
vergrößert. Diese Oberflächenvergrößerung bewirkt eine besse
re Vermischung von Brennstoff und Oxidationsmittel und da
durch sowohl eine Erhöhung der Verbrennungsgeschwindigkeit 
als auch eine Vergrößerung der Wahrscheinlichkeit für einende
tonativen Reaktionsablauf. Bei den Oberflächendetonationen 
- also bei den Detonationen, die sich auf den Oberflächen 
kompakter Flüssigkeiten ausbreiten - liegt jedoch die größt
mögliche Trennung von flüssiger und gasförmiger Phase vor. Es 
ist daher anzunehmen, daß Oberflächendetonationen bei einer 
geringeren Anzahl von Stoffsystemen anzutreffen sind, als dies 
bei den anderen Typen heterogener Detonationen der Fall ist. 

2.1 Experimentelle Einzelheiten 

Abb. 1 zeigt schematisch die Versuchsanordnung, mit der die 
Oberflächendetonationen untersucht wurden. Zentraler Teil 
dieser Apparatur ist ein Flüssigkeitsbehälter von knapp 30 cm 
Länge, einer Höhe von 0,5 cm und einer Breite von 1 cm. Der 
Behälter, der stets mit 3 ml TMDS gefüllt wurde, befindet sich in 
einem Plexiglasrohr. Der innere Durchmesser dieses Rohres be
trägt 3 cm. Bei den bisher durchgeführten Versuchen waren die 
Sauerstoffdrücke 25 und 30 bar. Abb. 2 zeigt die verwendete 
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Flüss igkei lsbehöller 

Abdeckung 

Abb. I 
Versuchsanordnung 

2 --~-

1 -~-

Abb. 2 

20mm 

II FIO;iil;b'TII" 
1 

Glühdraht 

Flüssigkeil ( 3 mt) 

295 mm 

Zündanordnung ohne (I) bzw. mit (2) Abdeckplatten 

Zündvorrichtung im Detail. Für die in diesem Abschnitt behan
delten Versuche ist nur die mit der Zahl I markierte Anordnung 
von Bedeutung. Der zur Zündung dienende Glühdraht aus 
Nickelin ist oberhalb des Flüssigkeitsspiegels angeordnet. Die 
Entfernung zwischen dem Draht und dem Flüssigkeitsspiegel 
beträgt 0,8 cm. 
Die Verbrennung des TMDS in der beschriebenen Apparatur 
wurde mit einer Drehtrommelkamera und einer Drehprismen
kamera (HYCAM) verfolgt. Die Bildfrequenz der Drehpris
menkamera betrug stets 8000s-1• Sämtliche Experimente -auch 
die zur Untersuchung der erzwungenen Zündung (vgl. Ab
schnitt 3)- wurden bei einer Temperatur von (18±1) °C ausge
führt. 

2.2 Ergebnisse und Diskussion 

Zweiphasiges System 
Die in Abb. 3 und 5 dargestellten Bildfolgen sind aus zwei Fil
men, die mit einer Drehprismenkamera aufgenommen wurden, 
zusammengestellt. Sie zeigen exemplarisch das Brennverhalten 
auf der Oberfläche von flüssigem TMDS in einer reinen Sauer
stoffatmosphäre (p(02) = 25 bar). 

Die erste der beiden Bildfolgen läßt 43 ms nach dem Aufglühen 
des Nickelindrahtes das Entstehen einer Diffusionsflamme auf 
dem flüssigen TMDS erkennen (Abb. 3.1 ). Diese Flamme bildet 
sich in unmittelbarer Nähe des Glühdrahtes aus. Die weiteren 
Bilder zeigen die Ausbreitung der Diffusionsflamme auf der 
Flüssigkeitsoberfläche (Abb. 3.1 bis Abb. 3. 4). Die Oberflächen
detonation setzt 3 ms nach dem Entstehen der Diffusionsflam
me in unmittelbarer Nähe des Zünddrahtes ein (Abb. 3.5). Sie 
bewegt sich von der Zündquelle in Richtung zum Rohrende 
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3.7 

0,125 ms 
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0,375 ms 
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Abb. 3 
Untersuchung der Oberjlächendetonation, Bildfolge aus einem mit einer 
Drehprismenkamera aufgenommenen Film (Bildfrequenz 8000 s-1), die 
zwischen aufeinanderfolgenden Bildern vergangene Zeit ist am Rande 
vermerkt 



(Abb. 3.6 bis Abb. 3.8) . Nur 0,8 ms nach dem Beginn der Ober
flächendetonation erkennt man deutlich, wie Teile des Plexi
glasrohres (Abb. 3.9) in die Umgebung geschleudert werden. 

Abb. 4 zeigt eine Schlieraufnahme dieser Oberflächendetona
tion . Die Detonationsgeschwindigkeit beträgt hier 710 m·s-1• 

Die Werte dieser Größe schwanken bei dem hier untersuchten 
System zwischen 700 und 800 m·s- 1• Diese Aussage bezieht sich 
natürlich nur auf Sauerstoffdrücke zwischen 25 und 30 bar. Die 
Detonationsgeschwindigkeiten von Oberflächendetonationen 
sind damit noch niedriger als die von Dochtdetonationen, die 
bei den entsprechenden Sauerstoffdrücken Werte um 1300 m·s-1 

aufwiesen [6]. 

Abb. 4 
Drehtromme/kameraaufnahme einer Oberflächendetonation 

Die in Abb. 3 dargestellte Bildfolge und die Drehtrommelkame
raaufnahme (vgl. Abb. 4) beweisen, daß stationäre Detonatio
nen auch auf den Oberflächen kompakter Flüssigkeiten ablau
fen können. Wie bei den Film- und den Flüssigkeitsaerosolde
tonationen muß auch bei den Oberflächendetonationen das Mi
schen des flüssigen Brennstoffs mit dem gasförmigen 
Oxidationsmittel als der langsamste und daher geschwindig
keitsbestimmende Schritt in der Reaktionsfolge angesehen wer
den, die schließlich zur Verbrennung des Brennstoffes führt. Für 
diesen Mischvorgang werden zwei unterschiedliche Mechanis
men diskutiert. Zum einen wird angenommen, daß der flüssige 
Brennstoff als Folge turbulenter Aufbeizvorgänge verdampft. 
Zum anderen wird von der Zerstäubung einer Flüssigkeits
schicht durch Grenzphaseninstabilitäten, die ihrerseits durch 
eine führende Stoßwellenfront verursacht werden, ausgegangen 
[9, 10]. Beide Mechanismen führen zu der Schlußfolgerung, daß 
nur eine relativ kleine Flüssigkeitsschicht in den Gasraum trans
portiert wird und dort am Ablauf der Oberflächendetonation 
teilnehmen kann. 

Die in Abb. 5 dargestellte Bildfolge zeigt erneut den Ablauf ei
ner Oberflächendetonation, ohne daß bei dem entsprechenden 
Versuch die experimentellen Parameter verändert wurden. Im 
Gegensatz zu den vorher geschilderten Versuchsergebnissell 
entsteht in diesem Falle erst 115 ms nach dem Aufglühen des 
Drahtes eine Diffusionsflamme auf der Flüssigkeitsoberfläche 
(Abb. 5.1). Die weiteren Bilder dieser Folge lassen erkennen, wie 
sich die Diffusionsflamme über der gesamten Flüssigkeitsober
fläche ausbreitet (Abb. 5.2 bis Abb. 5.4). Der Beginn der Oberflä
chendetonation kann 48 ms nach dem Entstehen der Diffusions
flamme festgestellt werden (Abb. 5.5). In diesem Falle startet die 
Oberflächendetonation jedoch an dem der Zündquelle entge
gengesetzten Ende der Versuchsanordnung, also nicht wie beim 
vorherigen Versuch in unmittelbarer Nähe der Zündanordnung. 
Die weiteren Bilder zeigen den Verlauf dieser heterogenen De
tonation (Abb. 5.6 bis Abb. 5.8). 
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22,38 ms 
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18,38 ms 
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0,125 ms 
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0,125 ms 

5.7 

0,125 ms 

5.8 
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Abb. 5 
Untersuchung der Oberjlächendetonation, Bildfolge aus einem mit einer 
Drehprismenkamera aufgenommenen Film (Bildfrequenz 8000 s-1

), die 
zwischen aufeinanderfolgenden Bildern vergangene Zeit ist am Rande 
vermerkt 

Gasphase 
Zur Deutung der Oberflächendetonation war es wichtig, das 
Brennverhalten von gesättigtem TMDS-Dampf in Sauerstoff zu 
untersuchen. Bei der hier interessierenden Versuchstemperatur 
von 18 °C detonieren derartige Gasmischungen, wenn der Sau
erstoffdruck kleiner ode1 gleich 4 bar ist. Bei dem genannten 
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Druck sind die Detonationsanlaufstrecken schon recht be
trächtlich. In der verwendeten 2m langen Versuchsapparatur 
(Innendurchmesser l ,9 cm) werden Strecken von ca. 140 cm ge
messen. Die Geschwindigkeit der Gasdetonation ist geringfügig 
vom Sauerstoffdruck abhängig. Sie beträgt bei einem Sauer
stoffdruck von 4 bar 2)85 m·s- 1 und bei einem Sauerstoffdruck 
von I bar 2002 m ·s- 1

• Bei Sauerstoffdrücken, die größer als 7 bar 
sind, werden im genannten gasförmigen System auch keine De
flagrationen mehr beobachtet. Die Zusammensetzung der Gas
phase liegt unterhalb der unteren Zündgrenze. 
Aus dem Gesagten folgt, daß die Beobachtungen der Oberflä
chendetonation, die bei Sauerstoffdrücken von 25 bar und 
30 bar durchgeführt wurden, nicht durch Gasphasenreaktionen 
vorgetäuscht sein können. 

Die bisherigen Ergebnisse, die bei der Untersuchung der Ober
flächendetonationerhalten wurden, führen zu vielen sehr inter
essanten Fragestellungen. Einige davon seien kurz angeführt: 

Bei welchen anderen Flüssigkeiten können Oberflächende
tonationen auftreten? 
Können Oberflächendetonationen auch in dem Reaktions
medium Luft ablaufen? 
Wie groß sind die Detonationsdrücke bei den Oberflächen
detonationen? Wie ist der zeitliche Druckverlauf? 
Wie groß ist die Dicke der Flüssigkeitsschicht, die durch die 
Detonationswelle zerstäubt und nachfolgend verbrannt 
wird? 
Bisher wurden ausschließlich eindimensionale Oberflä
chendetonationen betrachtet. Von großer sicherheitstechni
scher Bedeutung ( Oxidationsprozesse mit reinem Sauerstoff 
in zweiphasigen Systemen) ist jedoch auch die Frage nach 
dem Verlauf zweidimensionaler Oberflächendetonationen. 
Können in geschlossenen Reaktionsgefäßen (z. B. in chemi
schen Reaktoren) oszillierende Detonationen auftreten? 
Dies setzt natürlich voraus, daß einerseits die Detonations
wellen an den Endpunkten des Reaktionsgefäßes reflektiert 
werden und andererseits die Turbulenzen im Gasraum 
oberhalb der Flüssigkeit groß genug sind, erneut Sauerstoff 
an die Phasengrenze zu transportieren. 

3. Erzwungene Zündung 

3.1 Experimentelle Einzelheiten 

Die Versuchsapparatur zur Untersuchung der erzwungenen 
Zündung gleicht jener, die zur Verfolgung der Oberflächende-
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Abb. 6 
Zündanordnung mit 

Glasrohrabdeckung 
des Glühdrahtes 

.·. 

tonation verwendet wurde. Der einzige Unterschied liegt in der 
Zündanordnung. In Abb. 2 ist eine der beiden verwendeten An
ordnungen mit der Zahl2 markiert. Unterhalb des Glühdrahtes 
befindet sich jetzt eine Abdeckplatte aus PVC oder Aluminium. 
Die Dicke dieser Abdeckplatte beträgt 0, I cm, die Länge 5,0 cm. 
Die Platte überragt den Glühdraht um 2,0 cm. Eine weitere 
Zündanordnung, die bei diesen Versuchen verwendet wurde, 
zeigt Abb. 6. Hier wird der Glühdraht durch ein Glasröhrchen 
abgedeckt. Bisher wurden Versuche mit den Längen x== I ,2 cm 
und x==2,0 cm durchgeführt. 

3.2 Ergebnisse und Diskussion 

Zuerst sollen die Ergebnisse der Versuche, bei denen Zündan
ordnungen mit Abdeckplatten verwendet wurden (vgl. 
Abb. 2.2), besprochen werden. Das verblüffende Ergebnis: Das 
Entstehen einer Diffusionsflamme bzw. die Auslösung einer De
tonation sind unabhängig von der Anwesenheit der Abdeck
platten. Auch die Art des Materials dieser Abdeckungen ist 
ohne Einfluß auf die Resultate. 
Die nächste Bildfolge (vgl. Abb. 7) beweist diese Aussagen. 
Abb. 7.1 zeigt den Zustand des Glühdrahtes 85 ms nach dem er
sten Aufglühen. Das Entstehen einer Diffusionsflamme auf dem 
flüssigen TMDS zeigt Abb. 7.2. Zwischen den beiden Bildern 
liegt ein zeitlicher Abstand von nur 0,125 ms. Rückschlüsse auf 
den Mechanismus der Zündung können den beiden Bildern na
turgemäß nicht entnommen werden. 
Nachdem sich die Flamme über die gesamte Flüssigkeitsober
fläche ausgedehnt hat (Abb. 7.2 bis Abb. 7 .4), findet nach weite
ren 13 ms die Oberflächendetonation statt (Abb. 7.5). Aus
gangspunkt der Oberflächendetonation ist in diesem Falle das 
der Zündquelle benachbarte Rohrende. 

Im folgenden sollen die Ergebnisse der Versuche vorgestellt 
werden, bei denen der Glühdraht mit einer ringförmigen Ab
deckung umgeben wurde. Überragt das Rohr den Glühdraht um 
nur I ,2 cm, so findet eine Zündung nicht mehr statt. Zum Ver
gleich: die entsprechende Länge betrug bei der Zündanordnung 
mit Abdeckplatten 2,0 cm, d. h. sie war nahezu um den Faktor 
zwei größer. Aufnahmen mit der Drehprismenkamera zeigten 
bei Versuchen, die mit der ringförmigen Abqeckung ausgeführt 
wurden und die - wie bereits erwähnt - nicht zur Zündung 
führten, eine wesentlich geringere Leuchtintensität des Glüh
drahtes. Oberhalb dieses Drahtes wurden, da in diesem Falle die 
Zündanordnung nicht zerstört wurde, kreisförmige Ablagerun
gen von Siliciumdioxid, das bei der Verbrennung des TMDS ge
bildet wird, beobachtet. 

Wie können die geschilderten Versuchsergebnisse interpretiert 
werden? Am Glühdraht findet eine durch die dort herrschende 
hohe Temperatur erzwungene Verbrennungsreaktion des 
TMDS statt. Diese Verbrennungsreaktion kann nicht in den 
Gasraum übergreifen, da die Gemischzusammensetzung bei 
den hohen Sauerstoffdrücken außerhalb des Zündbereiches 
liegt. Die am Glühdraht gebildeten heißen Reaktionsprodukte 
gelangen durch Transportvorgänge zur Oberfläche der Flüssig
keit und verursachen dort die Zündung. Diese Reaktionsfolge 
veranlaßte uns, für diese Art der Zündung den Namen "erzwun
gene Zündung" vorzuschlagen. 

Auch auf diesem Gebiet sind noch viele Fragen offen, so z. B.: 
Welche Entfernungen können mit dieser indirekten Art der 
Zündung maximal überbrückt werden? 
Wie ist der Einfluß der Länge und der Form der Abdeckung 
auf die Zündwahrscheinlichkeit? 
Wie verläuft der Mechanismus der erzwungenen Zündung? 
Dies ist eine interessante, aber auch sehr schwierig zu lösen
de Fragestellung. 
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Abb. 7 
Untersuchung der erzwungenen Zündung, Bildfolge aus einem mit einer 
Drehprismenkamera aufgenommenen Film (Bildfrequenz 8000 s-1

), die 
zwischen aufeinanderfolgenden Bildern vergangene Zeit ist ist am Rande 
vermerkt 

Den Herren Kowall und Seeger sei herzlich für ihre große Hilfe 
bei der Durchführung der Versuche gedankt. 
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Buchbesprechung zum Berichtsband 
der Deutschen Gesellschaft 
für Zerstörungsfreie Prüfung 

Titel: 
Vorträge und Plakatberichte 

Jahrestagung 1988 
Zerstörungsfreie Materialprüfung 

Mehr Sicherheit und Wirtschaftlichkeit durch ZfP 

Der Berichtsband der DGZfP über ihre Jahrestagung in Siegen 
vom 9. bis 11. Mai 1988 gibt auf 704 Seiten einen eindrucksvol
len Querschnitt durch die Möglichkeiten und Grenzen der zer
störungsfreien Prüfung, der in seiner Modernität sicherlich noch 
für einige Jahre gültig sein dürfte. 

Es werden sowohl Weiterentwicklungen in den einzelnen Prüf
verfahren angesprochen, z. B. Automatisierung in der Farb
Eindringprüfung und der Magnetpulverprüfung, der Rechner
einsatz bei Ultraschall- und Wirbelstromprüfungen, als auch die 
Tomographie und Bildverarbeitung bei Durchstrahlungsver
fahren . 

Tendenzen für die neuen Anwendungsgebiete gibt z. B. die Ul
traschallprüfung bei hohen Temperaturen, sowie die Beschäfti
gung mit modernen Materialien wie Keramik oder auch faser
verstärkten Kunststoffen. 

Weiterhin wird der Bestimmung von Materialeigenschaften mit 
zerstörungsfreien Prüfmethoden sowie modernen Methoden 
der Qualitätskontrolle angemessener Raum zugeteilt. 

Neben der Beschreibung moderner Entwicklungen kommt je
doch auch die praxisnahe Berichterstattung über die Lösung 
"normaler" Prüfprob1eme, wie z. B. Ultraschallprüfung an ge
krümmten Oberflächen, nicht zu kurz. 

Dem Trend der Zeit folgend wird außerdem den Problemen des 
Umweltschutzes zunehmend mehr Raum gewidmet. 

Die zahlreichen Illustrationen in diesem Berichtsband machen 
die Lektüre auch für Nichtfachleute interessant, zu mal die ein
führenden Vorträge einen allgemein verständlichen Überblick 
geben. 

- Dr. B. Steffen
BAM -7.40 

373 



Röntgen-Beugungs-Raster-Mikroskopie - Eine erste Untersuchung an 
multi laminarem Kohlefaserkomposit großer Dicke 

Von Dr. Manfred P. Hentschel und Dipi.-Phys. Axel Lange, 
Bundesanstalt für MaterTalforschung und -prüfung (BAM), Berlin 

DK 620.186 : 548.732 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 18 (1988) Nr. 3, S. 374/376 

Manuskript-Eingang 4. Juli 1988 

Inhaltsangabe 

Ein neuartiges Mikroskop ermöglicht "tiefe Einblicke" in die Mikrostruktur optisch undurchsichtiger Materialien, wie sie bisher auch 
mit modernstem Instrumentarium nicht möglich waren. Die Röntgen-Beugungs-Raster-Mikroskopie ist von großer Bedeutung für die 
Qualitätssicherung und die zerstörungsfreie Materialcharakterisierung neuer Werkstoffe wie Industriekeramik und Hochleistungs
verbundwerkstoffe, die bisher große Schwierigkeiten bereitet hat. Am Beispiel eines multilaminaren Kohle-Faser-Komposits wird 
gezeigt, wie durch Fokussierung von 20 KeV Röntgenstrahlung ein Rasterbild der Röntgenbeugung mit dreidimensionaler Auflösung 
entsteht. Das Verfahren ist für "kondensierte Materie" aller Art geeignet. 

Qualitätssicherung- Zerstörungsfreie Prüfung- Kohle-Faser-Komposit- Neue Werkstoffe- Röntgen-Mikroskopie- Röntgenbeugung 
- Radiometrische Methoden 

Summary 

A new kind of microscope permitts "deep insights" into the microstructure of opaque materials, which where not yet possible with 
even the mostmodern instruments. X-ray diffraction-scanning-microscopy is of high importance forquality control and non-destruc
tive characterization of new materials like high performanceceramies and composites, which has been verydifficult. As an example it 
is shown how focussing of 20 KeV X-rays and scanning of diffracted intensity from a multilamellar carbon fibre composite yields an 
image of three dimensional resolution. The method can be applied to "condensed matter" of any kind. 

Quality control - non-destructive characterization - carbon fibre composites - advanced materials - X-ray-microscopy- X-ray dif
fraction - radiometry. 

Einleitung 

Die zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) von Verbundwerkstoffen ist 
bekanntermaßen mit den traditionellen Methoden Ultraschall
prüfung, Radiographie und Wirbelstromtechniken problema
tisch. Diesen, im Bereich metallischer Werkstoffe sehr effekti
ven Verfahren , stehen oft große Hindernisse entgegen, wenn 
es sich um derart inhomogene anisotrope Materialien han
delt, wie das hier untersuchte Kohle-Faser-Komposit (CFK) 
[1,2,3]. 

Das Problem der Charakterisierung von dickem CFK-Material 
erforderte eine grundsätzlich neue Vorgehensweise, die es er
möglicht, die Materialverteilung senkrecht zur geschichteten 
Oberfläche zu ermitteln. Die Lösung liegt in einer neuen 
Methode der Röntgenbeugung [4], die es erlaubt, die Dichtever
teilung verschiedenartiger Materialien getrennt aufzuzeichnen 
und z. B. im Falle von Kompositen zusätzlich die Faserorientie
rung zu selektieren. Je nach Bewegungsrichtung des Probanden 
kann senkrecht oder parallel zur Oberfläche, grundsätzlich aber 
jeder Weg innerhalb der Probe dreidimensional registriert wer
den. Entscheidend für die universale Anwendbarkeit unserer 
Methode ist ihre Fähigkeit, ohne Einschränkung der Meßge
nauigkeit auch Substanzen zu erfassen, die nur diffuse Rönt
genreflexe erzeugen, wie etwa Polymere, Kohlefasern, Harze 
und Gläser. Die von uns entwickelte Methode bezeichneten wir 
als "Dichte-Verteilungs-Analyse durch material- und orientie
rungsspezifisches Röntgen-Diffraktions-Scannen" (DAMOS) 
[5] . Dieses Verfahren wurde von uns 1984 entwickelt und durch 
die Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH zum Patent ange
meldet. Die hier durchgeführte konsequente Weiterentwick
lung ermöglicht die EDV-Synthese eines Schnittbildes durch 
einen vielschichtigen CFK-Probekörper. Damit sind alle Krite
rien erfüllt, die die Bezeichnung "Röntgen-Beugungs-Raster
Mikroskopie" erlauben. Es handelt sich um die dreidimensiona
le Erweiterung eines früheren Abtastverfahrens für dünnwan
dige Bauteile [6] . 
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Meßprinzip 

Die Abb. l veranschaulicht den Strahlengang des verwendeten 
Meßverfahrens. Die von einer Molybdän-Feinstruktur-Rönt
genröhre ausgehende Strahlung wird von einem gebogenen Kri
stallmonochromator zu einem konvergenten Primärstrahlbün
del fokussiert, so daß der strichförmige Brennfleck der Röntgen
Anode abgebildet wird. In diesen Fokus wird der Probekörper 
eingebracht, aus dem die material-spezifisch orientierte Rönt
genbeugungs-Intensiät unter den verschiedenen Streuwinkeln 
2 a abgestrahlt wird (elastische bzw. Thomson-Streuung). Ein 
zweiter fokussierender Monochromator-Kristall ist derart ju
stiert, daß sein Fokus mit dem des ersten Monochromators zu
sammenfällt und außerdem ausschließlich die gebeugte Strah
lung des ausgewählten Materials unter einem festen Streuwin
kel a in den Meßspalt fällt. Auf diese Weise wird aus der ab ge
beugten Strahlung entlang des Primärstrahlverlaufs der Probe 

Abb. 1 
Strahlengang des 
Meßprinzips 



ein kleiner Volumenanteil ausgewählt, das Meßvolumen. Die 
im Meßspalt aufgefangene Röntgenstrahlung wird über den De
tektor in ein Analog- oder Digitalsignal umgesetzt, dessen Grö
ße von der im Meßvolumen vorhandenen Massen-Anteile li
near abhängt. Damit ist der Massen-Anteil des Prüfmaterials 
gemeint, das in dem ausgewählten Streuwinkel Beugung er
zeugt, wobei die Orientierung des Materials (Textur) zu berück
sichtigen ist. 

Wird nun ein inhomogener Probekörper durch das Meßvolu
men bewegt, wobei alle anderen Komponenten fixiert bleiben, 
so wird das Detektorsignal mit den Dichteschwankungen und 
Orientierungsabweichungen des Prüfmaterials entlang des We
ges moduliert. 

Messung und Material 

Die Schichtdicken-Messung wurde an einem balkenförmigen 
Probekörper aus Kohlefaser-Komposit (CFK) durchgeführt, 
dessen Endstück in Abb. 2 mit seinen Abmessungen skizziert 
ist. Die alternierend orientierten Lagen der Kohlefasern sind 
parallel zur Oberfläche 0 in vier Vorzugsrichtungen angeord
net. Die Vermessung der Faserdichteverteilung der senkrecht 
zur Stirnfläche U verlaufenden Fasern, wurde im Bereich der 
schraffierten Fläche durchgeführt, so daß die Balkendicke von 
25 mm die Ausdehnung eines Schittbildes angibt. Primärstrahl 
und gebeugter Strahl bildenjeweils Winkel von ± 6 ° zur Ober
flächen-Normalen, was einen Streuwinkel von 12 ° ergibt. Dies 
entspricht dem (002)-Reflex der Kohlefasern für die hier ver
wendete MoKa-Strahlung von 0.71 A Wellenlänge. Die Ab
tastung des Probekörpers erfolgt senkrecht zur Oberfläche 0 
und ergibt einen Transversal-Scan, wie er in Abb. 3 wiedergege
ben wird. 
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Abb. 2 
CFK-Probekörper mit 
Primärstrahl P und 
Beobachtungsstrahl B in 
vermessener Aufstellung. 
Lage der abgetasteten 
Fläche schraffiert. 
Beobachtete Faserrich
tung vertikal. 
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Einzelner Transversai-Scan (in Richtung Schicht-Normale) der Länge 

25mm. 

Die Prüfanlage bestand ausschließlich aus Komponenten, wie 
sie in der Röntgenfeinstruktur-Analyse üblich sind. Die Proben
bewegung erfolgte mit einem Mikrometerschlitten, der mit 
28 ,um pro Sekunde auf eine mäanderartige Abtastung program
miert wurde. Die Intensitätsdaten wurden in einem HP 1000-
Rechner zu einem zweidimensionalen Schnittbild in Grauwert
darstellung synthetisiert, wie es A bb. 4 wiedergibt. Sie ist das Er
gebnis von 154 Intensitätsmessungen in transversaler Richtung 
von jeweils 28 Vertikalpositionen. Die Durchführung dieser 
4300 Einzelmessungen erforderte ca. 7 Stunden Meßzeit. 

Abb. 4 
Röntgen-Raster
Mikroskopie-Schnitt
bild eines CFK-Balkens 

Die Intensität IM pro Meßpunkt wurde aufmaximallOOO Pulse 
pro Sekunde (cps) festgelegt, so daß ein statisch bedingter Feh
ler der Intensitätsmessung von IM0·5 = 3% gewählt wird. Die 
Darstellung der Intensität erfolgt im Schnittbild (Abb. 4) in 9 
Graustufen nach Untergrund-Abzug bei 565 cps. Das räumliche 
Auflösungsvermögen ist gegeben durch das Meßvolumen 
(s. Abb. 1), das von der Überlappung des Primärstrahls mit dem 
Beobachtungsstrahl entsteht. Es hat eine Strichhöhe von 2 mm 
(in Faserrichtung), eine Ausdehnung von 0,4 mm in Transver
sal-(Strahl)richtung und eine Breite von 50 ,um. 

Ergebnis 

Das transversale Röntgen-Raster-Mikroskopie-Schnittbild der 
Abb. 4 zeigt quantitativ die Faserdichteverteilung in 31 Schich
ten mit gleicher Vorzugsorientierung. Die seitlichen Begren
zungen ensprechend der Oberfläche 0 des Probekörpers, des
sen Dicke 25 mm beträgt. In der Höhe mißt der Bildausschnitt 
34 mm. Der mittlere Schichtabstand beträgt (0,806 ± 0,01) mm, 
der allerdings auch schon aus einem der 28 Transversal-Scans 
(Abb. 3) zu ermitteln ist. Die Zusammensetzung zu einem 
Schnittbild ermöglichtjedoch neben dem bildhaften Eindruck 
auch eine Information über die Ebenmäßigkeit der Einzel
schichten sowie die durchgehend vorhandenen Dichte-, Orien
tierungs- und Abstandsunterschiede zwischen einzelnen 
Schichten. Eine derartig detaillierte Materialcharakterisierung 
durch die Darstellung der Fasertopologie ist durch kein anderes 
ZfP-Verfahren möglich . Es ist außerdem die Voraussetzung für 
die Erkennung von anderen, hier nicht vorhandenen, festig
keitsrelevanten Fehlern. 

Abb. 5 zeigt zum Vergleich den Anschliff als Makro-Aufnahme 
in gleicher Orientierung wie Abb. 4. 

In der Abb. 4 sind weiterhin Unregelmäßigkeiten in den 
Schichtabständen erkennbar. So erscheinen z. B. die Abstände 
(von rechts gezählt) Nr. 9 und 17 verkleinert, Nr. l3 jedoch ver-
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Abb. 5 
Anschliff des CFK-Bal
kens in gleicher Orien
tierung wie Abb. 4 
(absichtlich unscharf 
abgezogen) 

größert. Eine quantitative Auswertung der aus 9 Transversal
Scans gemittelten Abstände zeigt dies zuverlässsig. Die in der 
Tabelle aufgeführten Abstände 9 bis 20 ergeben einerseits einen 
Normabstand von 822 ,um, der von dem Mittelwert von 806 ,um 
signifikant abweicht, andererseits drei diskret um -190 ,um ver
schobene Abstände. Da diese Verschiebung recht genau der 
Schichtdicke von 0,2 mm entspricht, liegt die Interpretation des 
FehJens oder Überschusses einer solchen nahe, woran der Her
steller später erkennen konnte, daß die Packungsfolge dersieben 
Unterpakete, aus denen der CFK-Balken aufgebaut wurde, 
nicht beachtet ist. 

Abstand Schichtabstand in mm Abweichung vom 
Nr. (Mittel von 9 Scans) Norm-Mittel 

9 0,63 ± 0,03 -0,19 
10 0,84 ± 0,03 
11 0,83 ± 0,04 
12 0,82 ± 0,03 
13 1,01 ± 0,03 + 0,19 
14 0,83 ± 0,02 
15 0,82 ± 0,02 
16 0,81 ± 0,02 
17 0,64 ± 0,03 -0,18 
18 0,84 ± 0,04 
19 0,79 ± 0,03 

Stat. Mittel 0,806± 0,01 

Norm. Mittel 0,822± 0,01 

Diskussion 

Das hier gezeigte Untersuchungsbeispiel fordert zwangsläufig 
die Frage nach weiteren möglichen Anwendungen und instru
mentellen Entwicklungen heraus. 

Die derzeitigen Meßzeiten von bis zu 30 Minuten pro cm2 

Schnittbildfläche sind durch apparative Investitionen reduzier
bar, dennoch ist das Verfahren immer dann zu empfehlen, wenn 
andere zerstörungsfreie Prüfverfahren, vor allem die Röntgen
Mikro-Computer-Tomographie, unbefriedigende Ergebnisse 
zeigen. 
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Die Röntgen-Beugungs-Raster-Mikroskopie eignet sich grund
sätzlich zur Mikrostrukturuntersuchung von kristallinen und 
amorphen Festkörpern und von Flüssigkeiten oder deren Mi
schungen, also von "Kondensierter Materie", jedoch von mög
lichst geringer Dichte (:$; 3 g I cm3) oder von geringer Dicke 
(:$; 3 cm), so daß die Röntgenabsorption unter 95% liegt. Die 
Stärke des Verfahrens wird sich auf dem Gebiet der sogenannten 
"neuen Werkstoffe" erweisen müssen, die sich zumeist als inho
mogene und anisotrope Mischungen verschiedener Stoffkom
ponenten charakterisieren lassen und die für alle bisherigen zer
störungsfreien Prüfverfahren eine große Herausforderung dar
stellen. Der entscheidende Vorteil unseres Verfahrens liegt dar
in begründet, daß alle kristallographisch erkennbaren Stoffei
genschaften als dreidimensional darstellbares Kontrastkrite
rium wählbar sind. So kann ein Schnittbild angefertigt werden, 
dessen Kontrast z. B. auf die Fehlerorientierung von Fasern 
oder aufverstärkende "whisker" (Einkristalle) in einer Keramik 
reagiert, oder auch auf eine kristalline Phase in einer Glasphase. 
Die Bedeutung für die Qualitätssicherung von neuen Leicht
werkstoffen für die Luft- und Raumfahrt ist leicht erkennbar. 

Eine instrumentelle Weiterentwicklung der vorhandenen Ver
suchsapparaturist für ihre effektive Verfügbarkeit in der Mate
rialforschung und -prüfung unabdingbar und wäre, nach einer 
(vorerst langfristig) geplanten Meßzeitverkürzung auf unter 
1 MinI cm2, im internationalen Wettbewerb durch ihre Einma
ligkeit begünstigt. 
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Inhaltsangabe 

ln Berlin (West) wird als Reserve für Krisenzeiten Steinkohle bevorratet. Die Kohle liegt seit ca. 20 Jahren im Freien auf Halden, in denen es 
wiederholt zu Schwelbränden gekommen ist. Die Ursache der Schwelbrände ist zweifelsfrei die Selbstentzündung der Kohle durch Reaktion 
mit Luftsauerstoff während der extrem langen Lagerzeiten. Durch Warmlagerungsversuche und Berechnungen wurde festgestellt, von wel
cher Haldengröße an mit Selbstentzündungen gerechnet werden muß, wie groß die Induktionszeiten bis zur Auslösung eines Brandes sein 
können und welche Maßnahmen zur Verhinderung solcher Schwelbrände ergriffen werden können. 

Steinkohlenhalden - Selbstentzündung- Schwelorände- Flächennutzungsplan 

Summary 

Large coal dumps are stored in Berlin (West) tortim es of scarcity. Du ring a more than 20-annual storing p"eriod smouldering fires occured from 
time to time due to seit heating of coal in contact with air. Hotstoragetests and heat balance calculations were performed to determine the 
critical dimensions of dumps with regard to seit ignition, the induction periods of smouldering fires and the safety measures against seit igni
tion of coal dumps. 

Goal dumps - seit ignition - smouldering fires - area exploitation 

1. Problematik 

Aufgrund von Bestimmungen der drei westlichen Stadt-Kom
mandanten von Berlin werden durch den Senat von Berlin Koh
lehalden unterhalten, um in Krisenzeiten darauf zurückgreifen 
zu können. Die Kohlehalden (Steinkohle) liegen seit 20 Jahren 
und auch länger relativ unberührt auf Lagerplätzen in Berlin 
(West). Während dieser langen Lagerzeit, die für normale Koh
lelagerung ungewöhnlich ist, sind die Kohlenoberflächen dem 
Luftsauerstoff ausgesetzt gewesen und reagierten bzw. reagieren 
unter Wärmeentwicklung langsam zu CO bzw. C02• Durch die 
Größe der Schüttungen (z. B. 50000 m3 auf einer Halde) sind die 
inneren Partien der Halde gut wärmeisoliert. Es wird nicht die 
gesamte im Innern erzeugte Reaktionswärme nach außen abge
führt. Die Temperatur im Innern steigt an. Damit beschleunigt 
sich die Reaktion, und es wird pro Zeiteinheit noch mehr Wär
me produziert. Es liegt das typische Temperaturverhalten eines 
(allerdings sehr trägen) durchgehenden Reaktors vor. Das Er
reichen der Zündtemperatur (d. h. der Eintritt eines Glimm
brandes in der Schüttung) an einzelnen Stellen im Inneren der 
Halde ist lediglich eine Frage der Zeit. Solche Brände sind mehr
fach aufgetreten. Sie sind erst in einem relativ späten Stadium 
von außen zu erkennen. Frißt sich der Brand an die äußere 
Oberfläche der Halde durch, dann sind Löschmaßnahmen sehr 
schwierig, weil der Luftsauerstoff ungehindert Zutritt zum 
Brandherd hat. 

Ziel der Untersuchungen war es festzustellen, 

- von welcher Haldengröße an überhaupt mit Selbstentzün
dungen zu rechnen ist, 

- wie groß die Induktionszeiten zur Auslösung des Brandes in 
Abhängigkeit vom Schüttvolumen sein würden, 

- welche Maßnahmen zur Verhinderung solcher Brände er
griffen werden können, 

- ob unterirdische oder Unterwasser-Lagerung sicherheits
technisch vertretbar und möglich ist. 

2. Theoretische Betrachtungen zum Problem der Selbst
entzündung von Feststoffschüttungen 

Bei der auf Arbeiten von Semenov [I] und Frank-Kamenetzkii 
[2] zurückgehenden "Theorie der Wärmeexplosion", steht die 
Tatsache im Vordergrund, daß chemische Reaktionen (hier die 
heterogene Gas/Peststoff-Reaktion an den Feststoffoberflä
chen der Steinkohle) durch Temperaturerhöhung beschleunigt 
werden. Das wird durch die Arrheniusbeziehung 

r ~ exp(-E/RT) (I) 

ausgedrückt . 

Dabei bedeutet r die Reaktionsgeschwindigkeit, E die Aktivie
rungsenergie der Reaktion, R die allgemeine Gaskonstante und 
T die absolute Temperatur. Hinsichtlich weiterer in diesem Text 
verwendeter Symbole wird auf das Symbolverzeichnis (Kap. 8) 
verwiesen. 

Der" Wärmeexplosion" (Selbstentzündung) geht eine langsame, 
aber meßbare Reaktion voraus. Die Reaktionswärme dieser 
Umsetzung ist die Ursache der Entzündung, weil mehr Reak
tionswärme pro Zeiteinheit produziert wird, als in der gleichen 
Zeit durch Wärmeleitung abgeführt werden kann (Selbsterhit
zung). 

Das hier behandelte Modell des stationären Zustandes von 
Frank-Kamenetzkii verwendet zur mathematischen Beschrei
bung einige Voraussetzungen und Vereinfachungen, die dem 
Verhalten einer Feststoffschüttung (Steinkohle) gegenüber der 
oxidierenden Gasphase (Luft) gut angepaßt sind. So wird unter
stellt, daß der Wärmetransport innerhalb des Reaktionsgemi
sches (Feststoffschüttung - lufterfülltes Zwischenkornvolu
men) nur durch Wärmeleitung erfolgt. Dies ist recht gut erfüllt, 
denn Konvektion wird durch die vielen Engstellen der Schüt
tung verhindert; Wärmestrahlung tritt wegen des niedrigen 
Temperaturniveaus beim Anlaufen der Reaktion nicht merklich 
in Erscheinung. 
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0 

Die Temperatur TL an der geometrischen äußeren Oberfläche 
der Schüttung ist gleich der Umgebungstemperatur TA' 

Sowohl die Wärmeleitfähigkeit (A) als auch die Dichte (p) , die 
spezifische Wärme (Cp) und die Reaktionswärme (D.HR) seien 
temperaturunabhängig:üiese Annahmen gelten im praktischen 
interessierenden, sehr engen Temperaturbereich sicher mit guter 
Näherung. Die Konzentrationsänderung (der Feststoffkompo
nente) vor dem Eintreten der Selbstentzündung (also innerhalb 
des stationären Zustandes) wird vernachlässigt. Die Konzentra
tionsänderung des Sauerstoffes in der Gasphase ist wegen des 
0 2- Überangebotes und wegen des sehr langsamen Reaktionsan
laufes (Diffusionseinflüsse machen sich nicht bemerkbar) ohne
hin gleich Null, wenn das Lager nicht außen abgedeckt ist. Man 
hat es im interessierenden Fall mit einer Reaktion pseudo-null
ter Ordnung zu tun, f(c) = c0 = Konst. 

Unter diesen Voraussetzungen gilt folgendes: 

Die in der Schüttung durch Oxidation erzeugte Wärmemenge 
berechnet man nach 

q, = D. HR · K0 exp(-E/RT) · f(c), (2) 

während die durch Wärmeleitung abtransportierte Wärme
menge gleich 

(3) 

ist. 

Die Wärmebilanz hat damit folgendes Aussehen: 

Der linke Term stellt die Brutto-Wärmeänderung in der Schüt
tung dar. Er ist im stationären Zustand (Wärmegleichgewicht) 
gleich Null. Im instationären Zustand (exponentielle Tempera
tursteigerung, Wärmeexplosion) ist er dagegen positiv. Der 
mittlere Term beschreibt (wie schon erwähnt) den Wärmeab
fluß. Der rechte Term beschreibt die Wärmeproduktion. 

Die Lösung von Gleichung (4) ergibt unter Berücksichtigung 
sinnvoller Rand- und Anfangsbedingungen die räumliche Tem
peraturverteilung in Abhängigkeit von der Zeit. 

Eine geschlossene analytische Lösung von (4) ist nicht möglich. 
Deshalb werden fo lgende Näherungen eingeführt: 

I. Man setzt die Anfangstemperatur der Schüttung gleichT A' 
der Umgebungstemperatur 

2. Durch die Wah l einfacher geometrischer Schüttungsformen 
(planparallele Platte, Zylinder, Kugel) wird das räumliche 
Problem auf ein eindimensionales zurückgeführt. Der La
place-Operator erhält dadurch die einfache Form: 

a2 T m aT 
\72 T =- +- · - (5) . ax2 X a X 

mit m = 0 (Platte), m = I (unendl. Zylinder) 
und m = 2 (Kugel). 

Über die so mögliche analytische Lösung hinaus wurden auch 
numerische Lösungen mit Erfolg durchgeführt [3], die eine Be
schreibung aller praktisch auftretenden Schüttformen ermögli
chen. 

( 
a'"' a'"' a'"' ) *) \7 2 = Laplace-Operator = - + - + -
ax' ay' az' 

für <P(x,y,z) 
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Nach Frank-Kamenetzkii betrachtet man lediglich den statio
nären Reaktionsverlauf und ermittelt analytisch die Grenzbe
dingung, bei der dieser nicht mehr stabil ist, d. h. bei der der Um
schlag in den instationären Fall (Selbstentzündung) erfolgt. 

Für den stationären Falllautet Gleichung (4) dann (unter Be
rücksichtigung der erwähnten Vereinfachungen): 

(
d

2
T m dT) 

A · - + - ·- =-D.H · K ·exp(-E/RT)·c (6) 
dx 2 x dx R 0 0 

Dabei gelten als Randbedingungen 

für x = 0: dT /dx = 0 (x = 0 ist das Zentrum der Schüttung) 

und für x = L : T =TA (x = L ist ein Ort auf der äußeren 
Oberfläche der Schüttung) 

Mit den dimensionslosen Größen 

x e=R·TA 
L' E 

erhält man aus Gleichung (6) folgende Beziehung: 

d 26 m dO 
-d 2 +- -d = -oexp(O/(I+e · O)) . 

K K K 
(7) 

Mit der bereits von Semenov eingeführten Annahme, daß 

e = R · T A/E ~I ist *),folgt daraus: 

d 26 m dO 
- + - - = - o exp (0) 
dK2 K dK 

(8) 

Darin enthält der sogenannte Frank-Kamenetzkii-Parameter o 
alle charakteristischen Merkmale des Reaktionsgemisches und 
der Geometrie der Schüttung; er hat folgende Gestalt: 

o = D. H R . E . U . Ko . Co . ex (- E/R T . 
,\ . R . T 2 p A), 

A 

(9) 

oder bei Ersatz der Feststoffkonzentration ( c0) durch die Dichte 
(p ): 

(10) 

Die Randbedingungen zu (8) lauten 

für K = 0 : d 0 I d K = 0 ; K = I : 0 = 0 

Die Lösung der Gleichung (8) enthält also nur einen einzigen 
dimensionalen Parameter o, der oft als "dimensionslose Reak
tionsgeschwindigkeit" bezeichnet wird. Alle o-Werte, bei denen 
eine Lösung von (8) - mit den obigen Randbedingungen -
möglich ist, führen zu einem stationären Zustand (d. h. keine 
Entzündung der Schüttung). Wert von o, die keine Lösung zu
lassen, führen zur "Wärmeexplosion" ( d. h. Selbstentzündung 
der Schüttung nach einer gewissen Induktionszeit). 

Daraus folgt, daß es einen größten o-Wert geben muß, der Glei
chung (8) gerade noch befriedrigt und den Übergang stationär/ 
instationär charakterisiert . Dieser Wert wird oc genannt. 

Der numerische Wert von oc hängt außer von den in Gleichung 
(10) genannten Größen auch von der Form des Laplace-Opera
tors, also von der Schüttgeometrie ab. 

*) Das ist die sogenannte exponentielle Approximation des Arrhenius-Terms. 
Neben dieser wurden noch eine quadratische [ 4] und eine lineare [5] Approxi
mation in der Literatur erwähnt. 



Der Lösungsweg zur Bestimmung numerischer Werte von oe 
wurde von Frank-Kamenetzkii [2] und von Gray und Lee [3] 
ausführlich beschrieben. 

Gleichung (10) läßt sich umformen in: 

In ( o . T A2 ) = In ( E . .:lHR . P . Ko) - ~ (11) 

Folgende Werte von oe sind bei den in der Tabelle erwähnten 
Geometrien zu verwenden: 
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den analytischen Ausdruck einer Geradengleichung mit 

In ( o · TA 2 I L 2 ) als Ordinate, 

1/T A als Abzisse, 

E/R als Steigung, 

In (E · .:lHR · p · K0/R · t...) als Ordinatenabschnitt 

Die durch Gleichung (II) gegebene Abtragung der Selbstent
zündungstemperaturen in einem "Arrheniusdiagramm" ist sehr 
nützlich zur Berechnung von scheinbaren Aktivierungsenergien 
der Verbrennungsreaktion der Steinkohle. Für praktische Be-
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der Selbstentzündung von 
Korkmehl bei unterschiedli
chen Probengeametrien (nach 
Leuschke). 
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lange - z. B. Extrapolation der Selbstentzündungstemperatu
ren großer Schüttungen- ist sie zu kompliziert, da beide Koor
dinaten des Diagramms die jeweilige Umgebungstemperatur 
enthalten. 

Leuschke [6] konnte Jteigen, daß gleichwertige Ergebnisse erhal
ten werden, wenn log(V I A) gegen 1/T abgetragen wird. Es ist 
eine direkte Zuordnung des Volumen/Oberflächen-Verhältnis
ses (V I A) zur reziproken absoluten Temperatur (1/T) möglich. 
Die Selbstentzündungstemperaturen von Zylindern (d = h) 
können dadurch auf andere Geometrien umgerechnet werden 
(siehe dazu die Abb. 1 und 2). 

Hensel [7] konnte nachweisen, daß die Selbstentzündungstem
peraturen von Steinkohle von der Korngröße der untersuchten 
Siebfraktionen abhängen. Es wurden in Abhängigkeit von der 
Korngröße Arrheniusgeraden unterschiedlicher Steigung ge
funden. 

Schüttungen verschieden großer Teilchen desselben Stoffes ent
zünden sich also aufgrund unterschiedlicher Wärmeproduk
tions- und Wärmeableitungsraten in gleichen Volumina bei un
terschiedlichen Temperaturen. 

Diese Beobachtung läßt sich wie folgt erklären: 

Den Oberflächenreaktionen des Sauerstoffes an Festkörpern ist 
ein Adsorptions/Desorptions-Gleichgewicht der aus der Gas
phase stammenden 0 2-Moleküle an der Phasengrenze vorgela
gert. 

Oberflächenreaktionen bei niedrigen Temperaturen laufen bei 
einer größeren Bedeckung mit dem Adsorpt (02) ab als solche 
bei höheren Temperaturen. 

Bekanntlich sinkt die Adsorptionswärme und steigt die Aktivie
rungsenergie der Adsorption mit steigendem Oberflächenbe
deckungsgrad, also dann, wenn die Reaktion bei einer niedrige
ren Temperatur abläuft, wie es bei kleineren Teilchen der Fall 
ist. Das hat zur Folge, daß an Schüttungen aus kleinen Körnern 
höhere Aktivierungsenergien gemessen wurden als an Schüt
tungen aus größen Körnern. 

Für die praktische Anwendung hat es Bedeutung, daß alle ge
messenen Arrheniusgeraden bei großen Schüttvolumina (d. h. 
bei niedrigen Selbstentzündungstemperaturen) für die verschie-
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denen Korngrößen zusammenlaufen. Demnach sind bei Volu
mina dieser Größe für alle untersuchten Korngrößenfraktionen 
ungefähr die gleichen Selbstentzündungstemperaturen zu er
warten. 

Betrachtet man noch größere Schüttvolumina, so ist es sinnvoll 
anzunehmen, daß der Selbstentzündungsvorgang hier so ab
läuft, wie es bei einer vollständigen Bedeckung der Kornober
flächen mit Adsorpt zu erwarten ist. Da dieses Verhalten bei den 
Laborexperimenten am besten durch die Volumenabhängigkeit 
der Selbstentzündungstemperaturen kleinster Körner beschrie
ben wird, ist es zweckmäßig, die kleinsten Kornfraktionen zu 
untersuchen. Die an solchen Proben gemessene Gerade ist zu ex
trapolieren, um die Selbstentzündungstemperatur großer 
Schüttungen so gut wie möglich anzunähern. 

3. Experimentelle Arbeiten 

Aufgrund der vorstehenden Überlegung wurden Warmlage
rungsversuche unterschiedlicher Volumina einer Siebfraktion 
gemahlener Steinkohle< 63 J.Lm durchgeführt. Dazu wurde die 
gemahlene und gesiebte Steinkohle in Drahtnetzzylinder be
kannten Volumens eingefüllt. Die Zylinder hatten jeweils eine 
Höhe, die ihrem Durchmesser gleich war (d = h). 

Jeder dieser Zylinder wurde- mitjeweils frischer Kohlefüllung 
- bei verschiedenen, während des jeweiligen Experimentes 
konstanten Temperaturen über längere Zeiträume in tempera
turgeregelten Trockenschränken gelagert. Es wurde für jedes 
Volumen die niedrigste Schranktemperatur (Umgebungstempe
ratur der Schüttung) ermittelt, bei der eine Entzündung gerade 
noch einsetzte. Außerdem wurde die höchste Temperatur ermit
telt, bei der gerade keine Entzündung mehr eintrat. 

Der arithmetische Mittelwert beider Temperaturen wurde je
weils als Selbstentzündungstemperatur (SET) bezeichnet. 

Die Zündung bzw. Nichtzündung wurde aufgrunddes Anstie
ges der Mittelpunktstemperatur der Schüttung mit Hilfe eines 
Thermoelementes festgestellt. Mit zwei weiteren Thermoele
menten wurde die Schranktemperratur gemessen. Diese 
Thermoelemente befanden sich auf jeweils halbem Abstand 
zwischen der Probe und der Schrankwand. Die Probe wurde ge
nau in der Schrankmitte angeordnet. 
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Abb. 3 
Arrheniusdiagramm der 
Selbstentzündung von Stein
kohlenstaub 

Reziproke Selbstentzündungstemperatur 1/T T in [K] (< 63 J.Lm) 
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3.1 Ergebnisse 

Die Abbildungen 3 bis 5 enthalten die Versuchsergebnisse von 
Warmlagerungsexperimenten an Steinkohlenstaub der Korn
größe < 63 Jlm. Die in Laborversuchen festgestellten linearen 
Abhängigkeiten der SET von der Schüttgröße wurden zu pra
xisgemäßen Schüttvolumina extrapoliert (Abb. 3 und Abb. 4). 
Abb. S enthält (am oberen Rand der Darstellung) die bei der je
weiligen SET erforderlichen Induktionszeiten zur Auslösung 
des Brandes als Funktion des Volumen/Oberflächen-Verhält
nisses (V I A). Auch hier wurde zu praxisrelevanten Schüttungs
größen extrapoliert. 

Die Extrapolationen sind bis zu Schüttgrößen von ca. I m3 ex
perimentell abgesichert. Größere Schüttungen sind wegen des 
apparativen und zeitlichen Aufwandes nicht zu untersuchen. 

In den Abbildungen 3 und 4 ist die rechte Volumenskala eine 
Hilfsskala, die sich nur auf die untersuchten Zylinder (d = h) be-

1 
200 150 

zieht. Über die zugehörige linke log(V I A)-Skala sind die Dia
gramme auf beliebige andere Geometrien von Schüttungen an
wendbar. 

4. Anwendung der experimentellen Ergebnisse auf reali
stische Haldengrößen 

4.1 Abmessungen von Kohlenhalden 

Nach Auskunft des Antragstellers sollte die größte hier zu be
trachtende Steinkohlenhalde etwa folgende Abmessungen ha
ben: 

Grundfläche (rechteckig) 

Deckfläche (rechteckig) 

Höhe 

120m x 40 m = 4800 m2 

100m x 20 m = 2000 m2 

18m 

Daraus ist ein Volumen von 60000 m3 berechnet worden. 
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Die Halde hat in Längs- und Querrichtung trapezförmigen 
Querschnitt. Der Schüttwinkel würde nach diesen Angaben ca. 
61 ° betragen. Die Summe der vier trapezförmigen und der zwei 
rechteckigen Flächen der Schüttung betrüge 12568 m2

• Daraus 
folgte ein VIA-Verhiijtnis von 4,77 mundein log(VIA)-Wert 
von 0,679. 

Nach einer Besichtigung des Geländes am Friedrich-Oibricht
Damm entstanden aufgrundder dabei gemachten Fotos Zweifel 
an der Richtigkeit dieser Angaben, da auf den Fotos Schüttwin
kel von ca. 33 ° abzulesen waren. 

Bei einer daraufhin erfolgten neuerlichen Besichtigung wurde 
die größte Halde an der Grundfläche mit einem Bandmaß ver
messen und aus großer Entfernung fotografiert. 

Aus den Messungen und den Fotos ergaben sich für die größte 
Halde folgende Daten: 

Grundfläche (rechteckig) 

Deckfläche (rechteckig) 

Höhe 

Schüttwinkel 

13lmx54m=7074m2 

94 m x I 7 m = I 598 m2 

12m 

33 ° 
Daraus wurden folgende Daten errechnet: 

Volumen der Halde: 49 329m3 V 

Oberfläche der Halde: 15200 m2 A 

VolumeniOberflächenverhältnis: 3,245 m =V I A 

log(VIA) = 0,511 

Die Halde verhält sich bezüglich des Gleichgewichts zwischen 
produzierter Wärme und abgeführter Wärme wie ein Zylinder 
des gleichen V I A-Verhältnisses. Ein solcher Zylinder hat (unter 
der Bedingung d = h) ein Volumen von 5800 m3

• 

4.2 Extrapolation der Meßwerte 

Die Extrapolation der Geraden in Abb. 4 auf den log(V I A)
Wert von 0,51 I führt zu einer Selbstentzündungstemperatur 
(SET) von+ 5, I °C. Wird die Halde lange genug bei dieser (oder 
bei einer höheren) Temperatur gelagert, dann wird sie sich
aufgrund der Wärmeproduktion im Innern- selbst entzünden. 
Da die Jahresdurchschnittstemperatur in Deutschland bei 
+ 8,8 °C liegt ist die Halde im Schnitt einer Temperatur ausge
setzt, die 3,7 K über ihrer SET liegt. 

Der Zeitraum, der nötig ist, um bei genau dieser Temperatur 
von + 5, I °C zur Entzündung zu führen , kann der Abb. 5 ent
nommen werden: Eine Parallele zur logt-Achsebeim log(V I A)
Wert von 0,5 I I schneidet die Extrapolationsgerade bei einem 
Zeitwert von 10,4 Jahren! 

Beide Ergebnisse sind auf den ersten Blick gleichermaßen er
staunlich. Wenn nämlich bei+ 5,1 °C eine Entzündung möglich 
ist, weshalb existieren dann überhaupt Kohlelagerstätten- die 
eine Temperatur von ca. 30 °C bis 50 °C haben - in der Erde? 
Die Antwort ist einfach: Kohlelagerstätten sind praktisch poro
sitätsfrei. Vorhandener Sauerstoff hat kaum Angriffsflächen. 
Zum anderen deckt das darüber liegende Sedimentgestein die 
Kohlelager luftdicht ab. 

Andererseits muß man bei Lagerung von Kohle an der Erdober
fläche berücksichtigen, daß sich nach Leuschke [8] bereits recht 
geringe "Übertemperaturen" (d. h. Differenzen zwischen Um
gebungstemperatur und SET) verkürzend auf die Induktions
zeiten zur Auslösung eines Brandes auswirken. 
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5. Weitere Effekte 

Während der Schönwetterperioden der warmen Jahreszeit dürf
ten sich aufgrund der guten Strahlungsabsorption der schwar
zen Kohleoberflächen erhebliche Temperatursteigerungen in den 
Randschichten der Halde einstellen, die langsam an das Innere 
weitergebeben werden. Schneedecken in der kalten Jahreszeit 
sorgen dafür, daß während dieser Periode die Abstrahlung ver
mindert wird. Dies wirkt sich ebenfalls verkürzend auf die In
duktionszeit aus. 

Ein weiterer Umstand muß berücksichtigt werden: Die größte 
Fläche der Halde, nämlich die Grundfläche (rund 7074 m 2 = 
47% der Gesamtoberfläche) liegt auf einem Temperaturniveau 
oberhalb der atmosphärischen Jahresdurchschnittstemperatur. 
Da diese Grundfläche von der als Wärmedämmschicht wirken
den Halde abgedeckt ist, muß man die Temperatur des Erdman
tels (die bei + 13 °C bis + 15 °C liegt) bei der Bestimmung der 
mittleren Umgebungstemperatur der Halde dem Oberflächen
anteil entsprechend berücksichtigen. Man erhält so eine effekti
ve mittlere Umgebungstemperatur von etwa (8,8 · 0,53 + 14 · 
0,47) = 11,2 °C. Diese Temperatur liegt um 6,1 K über der SET. 

Diese Überlegung wird bestätigt durch Beobachtungen der Be
treiber der Halde, wonach die Glimmnester bevorzugt in tiefe
ren Lagen der Halde (und nicht im Mittelpunkt) gefunden wur
den. Glimmnester entstehen anscheinend hauptsächlich in 4 m 
Höhe und 8 bis 10m Tiefe (von der Böschung aus gesehen). 

Schließlich muß noch berücksichtigt werden, daß Steinkohle 
kein rein anorganisches Material ist, sondern noch pflanzliche 
Reste enthält und bei niedrigen Temperaturen der biologischen 
Selbsterhitzung unterliegen. Die biologische Selbsterhitzung 
findet aufgrunddes Abbaus pflanzlicher Reste der Kohle durch 
verschiedene Mikroorganismen statt [9]. Unter günstigen Be
dingungen (die in Steinkohle allerdings in geringerem Maße als 
in Braunkohle oder Torf vorliegen) kann dies zu merklichen 
Temperatursteigerungen führen. Oberhalb bestimmter Tempe
raturen sterben die Mikroorganismen ab, haben aber durch ihre 
Aktivität eine günstige Ausgangslage für die chemische Selbst
erhitzung geliefert. 

Dieser Effekt wird bei den Warmlagerungsversuchen im Labor 
"übersprungen", weil hier von Anfang an Temperaturen von 
100 °C bis 200 °C herrschen, bei denen die Mikroorganismen 
nicht mehr lebensfähig sind. Während der langen Anlaufphase 
des Haldenbrandes dürfte dieser Effekt jedoch kaum zu ver
nachlässigen sein. Alle erwähnten Effekte wirken in Richtung 
zusätzlicher Temperaturerhöhung und damit in Richtung auf 
Verkürzung der Induktionszeiten. 

Aus den erwähnten Gründen kann man Induktionszeiten von 2 
bis 5 Jahren erwarten. 

6. Möglichkeiten der Verhinderung von Kohlenhalden
bränden 

6.1 Aufteilung in kleinere Lager 

Selbstentzündungen können vermieden werden, wenn das Hal
denvolumen drastisch verkleinert wird. Wenn ausreichend La
gerfläche zur Verfügung steht, könnten mehrere kleine Halden 
nebeneinander statt einer großen Halde angelegt werden. Folgt 
man dem Verlauf der Geraden in Abb. 4, dann müßte eine Hal
de, der die SET von ca. + 16 °C*) zuzuordnen ist, einen 

*) Die jahrezeitlich bedingten Temperaturschwankungen dürften sich im Zen
trum der Halde kaum auswirken (große Wärmekapazität und gute Wärme
dämmung). Deshalb sollte sich eine Halde, deren berechnete SET einige K über 
der Jahresdurchschnittstemperatur liegt, nicht selbst entzünden. 



Jog(V/A)-Wert von 0,199 haben. Diesen Jog(V/A)-Wert hätte 
eine Halde der folgenden Abmessungen: 

Grundfläche: 43 m x 27 m = 1161 m 2 

Deckfläche: 18,4 m x 2,4 44,2 m 2 

Höhe: h = 8 m 

Volumen: V = 4008 m3 

Oberfläche: A = 2537 m2 

Schüttwinkel: = 33° 

Daraus folgt: V I A = 4008/2537 = I ,580 m 

log(V/A) = log 1,58 = 0,199 

Will man das ursprüngliche Volumen der großen Halde von 
rund 49.000 m3 auf solche kleinen Halden aufteilen, dann 
brauchte man davon rund 12 Stück. Die große Halde benötigt 
eine Lagerfläche von 131 ·54= 7074 m 2• Bei der Aufteilung in 12 
kleine Halden käme man auf eine reine Lagerfläche von 12 · 43 · 
27 = 13932 m 2 (Fahrstraßen zwischen den einzelnen Halden 
sind noch nicht eingerechnet!) 
Berücksichtigt man 5 m breite Fahrstraßen als Trennung zwi
schen den einzelnen Halden und außen herum, dann erfordert 
diese Brandverhütungsmaßnahme grob gerechnet etwa die drei
fache Lagerfläche! 

6.2 Umschichten der Halden 

Ein Haldenbrand kann auch dadurch verhindert werden,daß 
der Temperaturgradient in der Halde durch Umschichten in
nerhalb der Induktionsperiode des Brandes zerstört wird. 
Nimmt man an, daß die Induktionszeit von 2 bis 5 Jahren auf
grund der unter Punkt 4.1 bis 5 gemachten Überlegungen reali
stisch abgeschätzt ist, dann sollte manjährlich einmal die Halde 
vollständig umschichten. Die inneren Partien der Halde sollten 
dabei möglichst die Ränder der neuen Halde bilden. Es wäre 
zweckmäßig, die Umschichtung während der kalten Jahreszeit 
vorzunehmen (Januar/Februar). 

Für diese Maßnahme brauchte man etwa die doppelte Lagerflä
che der ursprünglichen Halde und regelmäßigen Arbeitsauf
wand zum Umschichten! 

Bei dieser Tätigkeit würde man eventuell schon entwickelte 
Glimmnester zwangsläufig erkennen und ablöschen können. 
Durch Temperaturmessungen der einzelnen Lagen könnte man 
Erfahrungen sammeln, ob evtl. ein größerer Zeitraum zwischen 
zwei Umschichtungen sinnvoll wäre. 

6.3 Einbunkern der Kohle 

Eine Möglichkeit, die Kohle platzsparend zu lagern, ohne daß 
die Gefahr der Selbstentzündung gegeben ist, wäre das Einbun
kern in mehreren, relativ hohen Silos. 

Bei kreisförmigem Querschnitt der Silos von 10m Durchmesser 
und einer Höhe von15m benötigt man ca. 42 Einheiten, die di
rekt aneinander gestellt werden könnten. Der Platzbedarf be
trüge dann günstigenfalls 4200 m 2

• Die Kühlluft würde in den 
Zwickeln zwischen den Silos hochstreichen. Die einzelnen Silos 
dieser Größe hätten einVIA-Verhältnisvon 1,875, woraus sich 
eine SET von 13,6 °C errechnen läßt. 

In [10] sind zylindrische Rohkohlesilos aus Stahlbeton von 8 m 
Durchmesser und 38 m Höhe beschrieben. 

Die Kohle in gefüllten Silos dieser Größe hätte eine SET von 
14,2 °C. Sie läge damit rund 5,4 K oberhalb der Jahresdurch
schnittstemperatur, also durchaus im sicheren Temperaturbe
reich! · 

6.4 Unterirdische Lagerung mit Luftabschluß 

Eine vermutlich recht elegante Lösung des Problems könnte die 
Lagerung der Kohle unter der Erdoberfläche sein. Man könnte 
Gruben mit einer dichten Ton- oder Lehmschicht auskleiden, 
die Kohle einfüllen und nach oben für eine gleiche Abdeckung 
sorgen. Bei diesem Verfahren müßten einige Probleme gelöst 
werden: 

Das Lager muß Kontakt zu wasserführenden Schichten ha
ben, damit der Ton (Lehm) nicht austrocknet und Risse be
kommt. 

Die Umsetzung der Kohle mit Luftsauerstoff aus dem Zwi
schenkornvolumen läßt sich nicht verhindern. Dadurch sind 
gemäß 

2 C + 0 2 -2 CO 
Drucksteigerungen im Inneren um max. 0,2 bar zu erwarten. 

Das entstehende Kohlenmonoxid (CO) ist giftig und brenn
bar. Es müßte über Rohrleitungen mit Überdruckventilen 
entweichen können und evtl. abgefackelt werden. 

Die Rohrleitungen sollten so installiert werden, daß das La
ger im Notfall mit einem Inertgas (C0 2 oder N 2) gespült 
werden kann. 

Diese Kohlelager könnten auch begrünt und als Freizeitflächen 
genutzt werden. 

6.5 Lagerung unter Wasser 

Steinkohle kann auch unter Wasser gelagert werden, ohne daß 
Qualitätseinbußen zu befürchten sind. Sicherheitstechnisch 
wäre dies die beste Lösung. Diese Möglichkeit wird im halb
technischen Maßstab von Kohleforschungseinrichtungen be
nutzt, um Steinkohle vor Veränderungen durch "Alterung" zu 
schützen. 

Da die Kohle durch Wasser nicht in ihren Eigenschaften verän
dert wird, ist wahrscheinlich auch keine Beeinflussung der 
Grundwasserqualität zu erwarten. Zu der zuletzt genannten 
Frage sollte allerdings der fachliche Rat von Kohleforschungs
instituten oder Bergämtern eingeholt werden. 

7. Zusammenfassung 

Steinkohle (Fettkohle) - vergleichbar derjenigen auf den Se
natsvorratslagern - wurde im Labor auf ihr Selbstentzün
dungsverhalten untersucht. Wie die Ergebnisse zeigen, muß 
nach Lagerzeiten von mehr als 5 Jahren bei den in Berlin übli
chen Haldenformen und -größen mit Bränden durch Selbstent
zündung gerechnet werden. 

Solche Brände können vermieden werden durch 

- Lagerung der Kohle unter Wasser, 

- unterirdische Lagerung bei Luftabschluß, 

- Einbunkerung der Kohle in Silos unterkritischen Volumens, 

- systematische Umschichtung der Halden 
(Abkühlungseffekt). 

8. Symbole 

Dimensionsbehaftete Größen: 

A Oberfläche der Schüttung 
c Konzentration 
cp Spezifische Wärme 
d Durchmesser 
E = (scheinbare) Aktivierungsenergie 

.......... . 

[mz] 
[mollm3], [kg/m3] 

[J/kg·K] 
[m] 
[J/mol] 
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h Höhe 

.:lHR Reaktionsenthalpie 

Ko präexponentieller Faktor 
L charakterischte Länge 

" Wärmeleitfähigkeit 

ql WärmeproduKtionsrate pro 
Volumeneinheit 

q2 Wärmeverlustrate pro 
Volumeneinheit 

r Reaktionsgeschwindigkeit 
R allgemeine Gaskonstante 
p Schüttdichte 
t Zeit 
T Temperatur, allgemein 

TL Oberflächentemperatur 

TA Umgebungstemperatur 
V Volumen der Schüttung 

[m] 
[J/Kg] 
[s-I] 

[m] 
[J/m·s·K] 

[J/s·m 3] 

[J/s·m 3] 

[mol/m 3·s] 
[J/mol·K] 
[Kg/m3

] 

[s] 
[K] 
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[K] 
[ml] 
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Inhaltsangabe 

Aus der DDR eingeführte Fertigteile aus Stahlbeton weisen bisher nicht die in der Landesbauordnung für Berlin geforderte Güteüber
wachung durch eine vom Institut für Bautechnik anerkannte fremdüberwachende Institution auf. Die Kontrolle der ordnungsgemäßen 
Herstellung kann jedoch entsprechend den geltenden Vorschriften in Einzelfällen auch nachträglich auf der Baustelle erfolgen.ln der 
BAM wurde ein Kontrollverfahren entwickelt, das durch gezielte Prüfungen an einer begrenzten Anzahl von Fertigteilen vor Ort eine 
sichere Einschätzung ihrer Qualität erlaubt. 

- Stahlbeton -Fertigteile - Güteüberwachung - Qualitätskontrolle - Bauteil- und Baustoffprüfungen 

Summary 

The basic aim of building control is to ensure public safety and health.ln the Federal Republic of Germany, national building regulations 
and codes require a third party quality control for precast concrete. Reinforced concrete structural elements fabricated in the DDR and 
imported to Berlin did not have this independent supervision carried out by an authorized test organisation, until now.ln accordance to 
the building regulations, the Federallnstitute for Materials Research and Testing (BAM) has introduced a scheme forthe quality control 
of these products. The developed procedure involves a careful inspection of a limited number of structural elements, using destructive 
and non-destructive test methods on site, as weil as Iabaratory tests on steel and concrete specimens, to state conformity to the re
quirements of the codes DIN 1045 and DIN 1084. 

- reinforced concrete - precast concrete - structural elements - quality control- materials testing - non-destructive test methods 

1. Einleitung Jahr - in der DDR gefertigte Stahlbetonfertigteile verwendet. 
Es handelt sich hierbei bevorzugt um Deckenplatten mit und 
ohne Randbalken, ein- und mehrgeschossige Stützen, Unterzü
ge und Wandelemente (Abb.l). Bei der Projektierung baulicher 
Anlagen, die aus Fertigteilen errichtet werden, ist jedoch stets 

Zum Bau von Parkhäusern, Industrieanlagen, Verwaltungsge
bäuden und Wohnhäusern werden in Berlin seit 1976 in be
grenztem Umfang- etwa bei bis zu fünf Baumaßnahmen pro 
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Abb.l 
Montage einer Werkshalle aus in der DDR hergestellten Stahlbetonfertig-

teilen 

zu beachten, daß nach geltendem Baurecht nur Baustoffe, Bau
teile und Bauarten eingesetzt werden dürfen, die den bauauf
sichtliehen Anforderungen entsprechen. So sind bei Entwurf, 
Bemessung und Herstellung von Fertigteilen sowohl die einge
führten technischen Baubestimmungen einzuhalten als auch 
insbesondere die ständige ordnungsgemäße Herstellung im 
Werk im Rahmen einer Überwachung sicherzustellen. Obwohl 
die Herstellung von Fertigteilen in der DDR sowohl einer stän
digen Eigenüberwachung durch die Werke selbst als auch einer 
zusätzlichen Fremdüberwachung durch das Amt für Standardi
sierung, Meßwesen und Warenprüfung - ASMW (Fachabtei
lung Bauwesen)- unterliegt, können die nach Berlin (West) ein
geführten Bauteile nicht als überwacht im Sinne der hiergelten
den bauaufsichtliehen Bestimmungen betrachtet werden, da 
bisher der Abschluß von Überwachungsverträgen mit Fertigtei
len in der DDR nicht möglich war. 

2. Gesetzliche Grundlagen der Überwachung 

Die Bauordnung für Berlin [l]legt in § 30 fest, daß Baustoffe, 
Bauteile und Bauarten, für die aufgrund bestehender bauauf
sichtlicher Anforderungen der Nachweis ihrer ständigen ord
nungsgemäßen Herstellung erforderlich ist, nur dann verwen
det werden dürfen, wenn die Erzeugnisse aus Werken stammen, 
die einer Überwachung unterliegen. In der Überwachungsver
ordnung [2] werden diejenigen Baustoffe, Bauteile usw. explizit 
aufgeführt, deren Herstellung "wegen der Standsicherheit, des 
Brand-, Wärme-, Schall-, Feuchtigkeitsschutzes oder des Ge
sundheitsschutzes und des Schutzes der Gewässer" zu über
wachen sind. Unter die Überwachungspflicht fallen gemäß§ 1, 
N r. 9 der Verordnung, vorgefertigte Bauteile aus Beton, Gas-, 
Leicht-, Stahl- und Spannbeton, Stahlleichtbeton und Ziegel. 

Die Überwachung wird nach einheitlichen Richtlinien von 
Überwachungsgemeinschaften oder Prüfstellen vorgenom
men. Sowohl Überwachungsgemeinschaft als auch Prüfstelle 
bedürfen der Anerkennung durch die obersten Baubehörden. 
Erfolgt die Überwachung in Berlin durch die Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung (BAM), so ist gemäß §30 
Absatz 2 der Landesbauordnung ein entsprechender Vertrag mlt 
dem Herstellerwerk abzuschließen. Der Überwachungsvertrag 
erlangt jedoch erst mit Zustimmung des Instituts für Bautech
nik (lfBt), dem das Land Berlin diese Befugnis übertragen hat, 
seine Rechtswirksamkeit 

In Ausnahmefällen ist nach § 2 der Überwachungsverordnung 
auch die Verwendung von Erzeugnissen, die aus nicht über
wachten Werken stammen, möglich, wenn der Nachweis der 
ordnungsgemäßen Herstellung der Stahlbetonfertigteile im 
Einzelfall erbracht wird. 

Eine weitergehende Darstellung und Erläuterung des Überwa
chungsverfahrens im bauaufsichtliehen Bereich kann dem ein
schlägigen Schrifttum [3], [4) entnommen werden . 

3. Schema des Verfahrens 

Das in Berlin seit einer Reihe von Jahren praktizierte Verfahren 
der nachträglichen Qualitätskontrolle von Fertigteilen aus der 
DDR setzt ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft und ge
genseitigem Informationsaustausch zwischen den beteiligten 
Parteien, d. h. dem Auftraggeber, der Obersten Bauaufsichtsbe
hörde, der Prüfanstalt und dem Herstellerwerk voraus. Es hat 
sich als vorteilhaft erwiesen, daß die importierende Firma vor 
Vergabe ihres Auftrages an das Fertigteilwerk der DDR die 
BAM als zuständige Materialprüfanstalt in Berlin von ihrer Ab
sicht unterrichtet und gleichzeitig bei der Obersten Bauauf
sichtsbehörde, dem Prüfamt für Baustatik des Senators für Bau
und Wohnungswesen, die gemäß§ 2 der Überwachungsverord
nung erforderliche Zustimmung im Einzelfall für das geplante 
Objekt beantragt. 

Bei den weiteren Projektierungsarbeiten und bei Auftragsver
gabe ist besonders zu beachten, daß in der Bundesrepublik 
Deutschland und in der DDR die Bemessung und Ausführung 
von Bauteilen aus Stahlbeton nach voneinander abweichenden 
technischen Vorschriften erfolgen [5], [6), nach Berlin impor
tierte Fertigteilejedoch den bauaufsichtliehen Vorschriften der 
Landesbauordnung und damit den Anforderungen der 
DIN 1045 entsprechen müsen . Es ist in diesem Zusammenhang 
besonders darauf hinzuweisen, daß die in der DDR verwende
ten Betonstähle von DIN 488 [7) abweichende Materialeigen
schaften aufweisen . Bereits beim Entwurf der Fertigteile ist da
her zu berücksichtigen, daß die als Bewehrung von Stahlbetan
bauteilen in DIN 1045 vorgesehenen schweißgeeigneten Stahl
sorten, BSt 420 S - früher BSt 420 I 500 RU oder RK -, und 
BSt 550 S, in der DDR z. Z. nicht zur Verfügung stehen. 

Als Bewehrung wird bisher ein nicht schweißgeeigneter Beton
stahl mit der Bezeichnung St A- III nach TGL 12530 I 01 [8) ein
gebaut. Dieser Bewehrungsstahl weist zwar eine den Stahlsor
ten BSt 420 Sund BSt 500 S ganz ähnliche Oberflächenbeschaf
fenheit auf, seine Streckgrenze liegt jedoch mit ßo 2 = 390 NI 
mm2 deutlich unter der für einen Betonstahl BSt420 S bzw. 
BSt 500 S nach DIN 488 garantierten Streckgrenze von ßo 2 = 
420 NI mm2 bzw. ßo 2 = 500 NI mm2. Der Einsatz des Beton
stahls St A- III als E;satz für einen Betonstahl BSt 420 S erfor
dert somit vom Fertigteilwerk zusätzliche Maßnahmen, die 
vom Auftraggeber zu veranlassen und zu überwachen sind, um 
ein den bauaufsichtliehen Anforderungen, d. h. ein der 
DIN 1045 gerecht werdendes "gleichwertiges Bauteil" zu ferti
gen. In Hinblick auf den eingebauten BetonstahlSt A- III wird 
diese Gleichwertigkeit z. Z. durch eine Erhöhung des Stahl
querschnitts um rund 5% erreicht. Werden vorgefertigte Stan
dard-Bewehrungselemente, z. B. Matten oder Körbe, verwen
det, so ist dem ggf. erforderlichen höheren Stahlquerschnitt 
durch Einlegen zusätzlicher Bewehrung Rechnung zu tragen, 
um so eine Anpassung an die Bewehrungsrichtlinien der 
DIN 1045 zu erreichen. 

Bei der Projektierung der Fertigteile ist grundsätzlich zu beach
ten, daß der Bewehrungsstahl St A- III keine Schweißeignung 
für Metall-Lichtbogenschweißen bzw. Widerstands-Punkt
schweißen besitzt und damit eine kraftschlüssige Verbindung 
einzelner Bauteile, etwa von Stützen mit Unterzügen oder von 
Balken zu einem Ringbalken, auf der Baustelle durch Aneinan
derschweißen der Bewehrungsstahlenden nicht möglich ist. 
Gleiches gilt für das Anschweißen von Kopf- oder Anschluß
platten an die vorhandene Bauteilbewehrung. Bei der konstruk-
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tiven Durchbildung von Anschlußpunkten ist daher entweder 
von vornherein auf geschweißte Verbindungen zu verzichten, 
oder es müssen dem Herstellerwerk die zur Ausbildung der An
schlüsse erforderlichen schweißgeeigneten Betonstähle zur 
Verfügung gestellt wer:_den, z. B. Kopfplatte mit angeschweißten 
Verankerungselementen. 

Vor dem Einbau von in der DDR hergestellten Fertigteilen ist 
der Nachweis einer ordnungsgemäßen, d. h. einer im Sinne der 
DIN 1045 und ihrer Begleitnormen erfolgten Herstellung zu er
bringen. Diese nachträgliche Qualitätskontrolle erfolgt auf An
trag in Berlin durch die Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM). Dem Antragsteller werden die Ergebnis
se der auf der Baustelle an den Fertigteilen vorgenommenen 
Prüfungen sowie die in den Laboratorien der BAM an Material
proben ermittelten Werkstoffkennwerte in einem Prüfungs
zeugnis mitgeteilt. Das Prüfungszeugnis ist der Obersten 
Bauaufsichtsbehörde in Berlin vorzulegen und bildet dann die 
Grundlage für die entsprechend § 2 der Überwachungsverord
nung mögliche Zustimmung im Einzelfall. 

4. Durchführung der Qualitätskontrolle 

Die Kontrolle der ordnungsgemäßen Herstellung der Fertigtei
le erfolgt unmittelbar nach deren An Iieferung auf der Baustelle, 
und zwar bevorzugt an noch nicht eingebauten und damit noch 
allseitig frei zugänglichen Teilen. 

An Hand der vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen, wie 
Übersichts-, Bewehrungs- und Schalpläne, werden Umfang und 
Art der jeweils an einer begrenzten Zahl von Fertigteilen vorzu
sehenden Prüfungen festgelegt. Die Ergebnisse der bisher durch 
die BAM durchgeführten nachträglichen Qualitätskontrollen 
haben gezeigt, daß die in Tabelle 1 angegebene Anzahl von Prü
fungen eine sichere Einschätzung der "ordnungsgemäßen Her-

Tabelle I 

stellung" der Fertigteile ermöglicht. Der Prüfumfang richtet 
sich dabei im wesentlichen nach der jeweiligen Stückzahl der 
verschiedenen Bauteilpositionen. Untersucht werden im Mittel 
etwa 10% der angelieferten Fertigteile. Stellen sich während der 
Überprüfungen schwerwiegende Mängel heraus, etwa fehlende 
Bewehrungspositionen, so wird der Prüfumfang erhöht. 

Im einzelnen sieht die Qualitätskontrolle folgende Prüfungen in 
AnlehnunganDIN 1084 Teil2 [9] vor: 

1. Begutachtung der äußeren Beschaffenheit und ggf. Feststel
lung von Oberflächenschäden, wie Schwindrisse, Nester, u. ä. 

2. Prüfung der äußeren Abmessungen der Fertigteile. 

3. Überprüfung der Bauteilbewehrung hinsichtlich Lage, Quer
schnitt und Betondeckung. 

4. Entnahme und Prüfung von Bohrkernen zur Bestimmung 
der Druckfestigkeit des Bauteilbetons. 

5. Entnahme und Prüfung von Bewehrungsstahlabschnitten 
zur Bestimmung der Streckgrenze, Zugfestigkeit und Bruch
dehnung des verwendeten Betonstahls. 

Im weiteren werden die hier aufgeführten einzelnen Über
prüfungsmaßnahmen sowie die angewendeten Prüfmethoden 
näher erläutert. Die Überprüfung der äußeren Bauteilabmes
sungen erfolgt ausreichend genau mit Zollstock und Rollband
maß. Bei L- und U-förmig ausgebildeten Querschnitten wird 
die Kontrolle der Parallelität und Winkligkeil der Seitenflächen 
durch einfache Abstandsmessungen vorgenommen. 

Zur Feststellung der Lage von Bewehrungsstählen, dem Stab
durchmesser sowie der vorhandenen Betondeckung stehen 

U111/ilng und Art der Prüfungen bei einer Kontrolle der ordnungsgemäßen Herstellung von Stahlbetonfertigteilen 

Anzahl der zu überprüfenden Fertigteile 
Prüfziel Prüfverfahren und und Probennahmen bei einer Gesamt-

Probennahme zahl von 

<100 100-400 >400 

Bauteil Abmessungen , Parallelität Zollstock 
u. Winkligkeil von Flächen, Bandmaß >10 
Oberflächenbeschaffenheit, Schiebelehre 3 10 je Anlieferungs 
Homogenität, Risse Nivelliergerät zeitraum 3 

Bewehrung Art, Anzahl und Nach Aufstemmen visuell und keine oder geringfügige Abweichungen 
Lage der Bewehrung, mit Schiebelehre, zerstörungsfrei von den Anforderungen 
Betondeckung mit Eisensuchgerät, in Sonder- bis zu 10% 

fällen Durchstahlungs- bei festgestellten Mängeln 
prüfung bis zu 25 % 

Beton Druckfestigkeit Entnahme von Bohrkernen 6 12 >12 

je Anliefe-
Druckversuche 6 12 rungszeit-

raum 6 

Betonstahl Eigenschaften des >16 
Betonstahls Entnahme von 12 24 je Anliefe-

Stahlproben rungszeit-
raum 12 

>16 
Zugversuche 8 16 je Anliefe-

rungszeit-
raum 8 
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mehrere Prüfmethoden zur Verfügung. Bevorzugt werden diese 
Kontrollenjedoch zerstörungsfrei mit Hilfe eines Eisensuchge
rätes vorgenommen. Mit dem Eisensucher läßt sich in den weit
aus meisten Fällen auf einfache Art und Weise das vorhandene 
Bewehrungsnetz feststellen, mit Kreide an den Außenflächen 
des Bauteils, etwa einer Stütze oder eines Balkens marki~ren 
(A bb. 2), vermessen und so mit den Angaben der Zeichnungen 
vergleichen. 

Abb. 2 
Feststellung der Lage der Bewehrung sowie der vorhandenen Beton

deckung mit dem Eisensucher 

Nach vorheriger Kalibrierung des Gerätes wird die vorhandene 
Betondeckung vom Eisensucher ebenfalls sicher angezeigt. Bei 
sehr engliegender oder mehrlagig angeordneter Bewehrung lie
fert der Eisensucher keine brauchbaren Ergebnisse, so daß Lage, 
Anzahl und Durchmesser der eingebauten Bewehrungsstähle 
am einfachsten durch punktuelles Aufstemmen des Bauteils 
festgestellt werden können . Ist die Bewehrung freigelegt, so 
werden der Stabdurchmesser und die Betondeckung direkt mit 
der Schiebelehre bzw. dem Tiefenmaß gemessen (Abb. 3). Auf
gestemmte Bereiche dienen zusätzlich noch der Kalibrierung 
und Kontrolle der Anzeige des Eisensuchgerätes. 

Abb.J 
Ermittlung von Anzahl, Lage und Durchmesser der eingebauten Beweh

rung durch AufStemmen; Feststellung der Betondeckung mit dem Tiefen

maß 

Bei konzentriert angeordneter Bewehrung in Eck- oder Konsol
bereichen werden Stemmschlitze jeweils so angeordnet, daß 
nach Verfüllen der geöffneten Stelle die Tragfähigkeit des Bau
teils wieder voll hergestellt ist. Ist ein Aufstemmen, etwa bei 
feingliedrigen Bauteilen, nicht angeraten, so steht als ein weite
res zerstörungsfreies Prüfverfahren zur Feststellung der vor
handenen Bewehrung die Durchstrahlungsprüfung mit ra
dioaktivem Material oder Röntgenstrahlen zur Verfügung. 

Um die Güte des zur Herstellung der Fertigteile verwendeten 
Betons und Betonstahls beurteilen zu können, werden schließ
lich den Bauteilen Materialproben entnommen und in den La
boratorien der BAM untersucht. Die Ermittlung der Beton
druckfestigkeit erfolgt an Bohrkernen vom Durchmesser 10 cm, 
in Sonderfällen vom Durchmesser 5 cm. Um die Tragfähigkeit 
der Fertigteile nicht zu beeinträchtigen, werden die Bohrkerne 
bevorzugt aus Bereichen entnommen, die gemäß der statischen 
Berechnung einer geringen Beanspruchung aus Eigengewicht 
und später einwirkenden Lasten ausgesetzt sind. Vor der Rohr
kernentnahme wird außerdem der Bewehrungsverlauf festge
stellt, um nach Möglichkeit das Zertrennen einzelner Beweh
rungsstäbe zu vermeiden (Abb. 4). Die Druckfestigkeitsprüfung 
erfolgt an den entnommenen Bohrkernen entsprechend 
DIN 1048 Teil2 [10]. Das Ergebnis der Prüfung sind Zylinder
druckfestigkeiten, die auf Würfeldruckfestigkeiten umgerech
net werden können und damit eine Einordnung des Betons in 
eine der in DIN 1045, Tabelle I, angegebenen Festigkeitsklassen 
ermöglichen. 

Abb. 4 
Entnahme von Bohrkernen zur Ermittlung der Betondruckfestigkeit 

Die als Bewehrung verwendete Betonstahlsorte läßt sich meist 
leicht an aus den Fertigteilen herausstehenden Stahlenden er
kennen (Abb. 5). Zur Überprüfung der mechanischen Eigen
schaften des eingebauten Betonstahls istjedoch die Entnahme 
von Stahlproben erforderlich. Um auch hier eine Beeinträchti
gung der Tragfähigkeit der Fertigteile, etwa durch Entnahme 
von Stahlabschnitten aus dem Bauteilinneren, zu vermeiden, 
kann in Abstimmung mit der BAM und auf Veranlassung des 
Antragstellers hin bei der Fertigung der Einbau bestimmter 
Bewehrungspositionen mit Überlänge erfolgen. Durch Abtren-

Abb. 5 
Feststellung der Stabdurchmesser und Entnahme von Stahlproben an Be

wehrungspositionen mit Überlänge zur Ermittlung der Betonstahleigen

schaften 
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Tabelle 2 
Gegenüberstellung der Eigenschaften von Betonstählen nach DIN 488 und TGL 12530 

Oberflächen-
Betonstahl gestaltung/ 

sorte Herstellung 

St A-lll Schrägrippen I 
TGL 12530/01 unbehandelt 

BSt 420 S 
DIN 488/Bl. I Schrägrippen/ 

unbehandelt 
BSt 500 S wärmebehandelt 
DIN 488/Bl. I kaltverformt 

I) z.B. Metall-Lichtbogenschweißen, Widerstands-Punktschweißen 

nen der in entsprechender Länge aus den Bauteilen herausste
henden Stahlenden lassen sich damit aufeinfache Weise Proben 
in ausreichender Zahl gewinnen . In Zugversuchen entsprechend 
DIN 488, Blatt3 [11], werden an den entnommenen Stahlab
schnitten Zugfestigkeit, Streckgrenze und Bruchdehnung be
stimmt. Sind die in der TGL 12530 I 01 [8] für die Stahlsorte 
St A- III angegebenen Gewährleistungswerte eingehalten, so 
zeigt ein Vergleich der Eigenschaften des Stahls St A -lll mit 
denen des Betonstahls B:St · 420 S . an Hand der in Tabelle 2 zu
sammengestellten Werte, daß beide Stahlsorten nur dann als 
gleichwertig in Hinblick aufdie Festigkeitseigenschaften zu be
trachten sind, wenn der bei Verwendung von St A -lll erforder
liche Bewehrungsquerschnitt etwa im Verhältnis der differie
renden Streckgrenzen, d. h. um rd. 5%, erhöht wird. 

5. Schlußbemerkung 
Das vorstehend erläuterte Verfahren der nachträglichen Quali
tätskontrolle nicht gemäß DIN 1084 Teil2 überwachter Fertig
teile aus der DDR wird in Berlin seit einer Reihe von Jahren 
praktiziert. Die hierbei durchgeführten Prüfungen haben ge
zeigt, daß Herstellungsmängel, wie zu geringe Betondeckung, 
nicht zeichnungsgemäße Anordnung oder Fehlen von Beweh
rungspositionen, sich in engen Grenzen halten. Aus der DDR 
eingeführte Fertigteile entsprechen damit den an derartige Bau
lei le zu stellenden Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch an die
ser Stelle noch einmal ausdrücklich daraufhinzuweisen, daß die 
Verwendung von Fertigteilen aus nicht überwachten Werken 
nach § 2 der Überwachungsverordnung eine Ausnahmerege
lung darstellt, die nur in begründeten Einzelfällen und zeitlich 
begrenzt Anwendung finden sollte. Um eine Gleichbehandlung 
aller am Markt befindlichen Hersteller gewährleisten zu kön
nen, muß daher verstärkt nach Wegen gesucht werden, den Ab
schluß von Überwachungsverträgen mit Fertigteilwerken in der 
DDR entsprechend dem geltenden Baurecht zu ermöglichen. 
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Inhaltsangabe 

Die Werkstoffanalytik spielt eine wichtige Rolle im Hochtechnologiezeitalter. Die Unterschiede zwischen einer Mikro·, Spuren-und 
Oberflächenanalytik werden erklärt und zwei Methoden etwas ausführlicher behandelt: die Röntgen·Photoelektronenspektroskopie 
(ESCA) und die Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS), beide mit verbessertem lateralen Auflösungsvermögen . Der Beitrag 
schließt mit einigen Anwendungsbeispielen . 

Oberflächenanalyse-Mikroanalyse- Röntgen·Photoelektronenspektroskopie- Sekundärionen-Massenspektrometrie- Sma/1-Spot
ESCA- Ionensonde 

Summary 

Materialanalysis plays an important roJe in the age of high technology. After explaining the differences between microtrace and sur
face analysis, two methods aredealt with in greaterdetail : X·ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) and Secondary Ion Mass Spectro· 
metry (SIMS), both with improved spatial resolution. At the end of the paper some examples of application are given. 

Surlace analysis - micro analysis - trace analysis - X-ray photoelectron spectroscopy- secondary ion mass spectrometry- Sma/1-
Spot-ESCA-ion miereprobe analyser 

Bedeutung der Analytik im Hochtechnologiezeitalter 

Die Entwicklung von Werkstoffen mit neuartigen oder verbes
serten Eigenschaften, die Beschichtung von Bauteilen zur Ver
besserung von Härte, Verschleiß, Korrosionsfestigkeit oder 
auch nur zu dekorativen Zwecken, die Herstellung von ultrarei
nem Silizium als Ausgangsbasis für die Halbleiterindustrie, die 
Produkte der Kunststofftechnologie- keine dieser Schlüsselin
dustrien kann ohne eine leistungsfähige Analytik auskommen. 
Ist das Produkt dann fertig, gilt es, die Güte zu überwachen, 
Fehler zu beseitigen und die Ausbeute bei der Fertigung zu er
höhen. Ist das Produkt schließlich im Einsatz, müssen die Scha
densfälle aufgeklärt und ggf. Verbesserungen im Produktions
prozeß eingeführt werden. 

Aufgabe der Analytik 

Dabei interessieren 

• die chemische Zusammensetzung (welche Elemente sind in 
der Probe vorhanden) 

• die chemische Bindung (welche Verbindungen liegen vor) 
• der Aufbau des Gefüges und die Kristallstruktur 
• die makroskopischen Materialeigenschaften (wie z. B. Festig

keit, Härte, Leitfähigkeit, Korrosionsverhalten usw.) 

Da die makroskopischen Eigenschaften der Materialienjedoch 
von den mikroskopischen abhängen, ist unumgänglich, diese zu 
erforschen. Im Zeichen der allgemeinen Miniaturisierung von 
Bauteilen und Geräten steigen infolgedessen die Anforderun
gen an die Analytik ständig- eine "Mikro"-Analytik wird ge
braucht. 

Physikalische Festkörperanalysen 

Hier interessieren alle Verfahren, bei denen ein fester Körper 
(mit verschwindendem Dampfdruck) mit Elektronen, Ionen, 
Neutralteilchen, Licht oder Röntgenstrahlen beschossen und 
seine Reaktion - die Emisssion von Teilchen oder Strahlung -

Probe 

Abb.J 
Einige Anregungs- und Emissionsmöglichkeiten bei der physikalischen 

Festkörperanaly tik 

gemessen wird. Sie geben den gewünschten Aufschluß überdie 
Art des Materials, d. h. insbesondere über die chemische Zu
sammensetzung. Abb.J soll dies verdeutlichen. 

Der Typ des Nachweisgerätes (Detektor) bestimmt, welches der 
Antwortsignale der Probe ausgewertet werden soll. Diese Me
thodik ist mit der Bezeichnung "physikalische Festkörperanaly
tik" gemeint. Die Probe wird dabei i. a. nicht zerstört. 

Mikroanalyse, Spurenanalyse und Oberflächenanalyse 

Mit "Mikroanalyse" ist im Gegensatz zu früher hier nicht eine 
Mikromengenanalyse gemeint, sondern eine Mikrobereichsana
lyse. Die Dimensionen liegen im Mikrometerbereich. 

Unter "Spurenanalyse" versteht man die Nachweismöglichkeit 
von geringsten Heimengungen in einem vergleichsweise großen 
Substanzvolumen. Als Leistungsmerkmal wird die geringste 
noch nachweisbare Menge angegeben. Um es an einem Beispiel 
klarzumachen: Wenn ein Verfahren in der Lage wäre, in einem 
großen Sack Weizen noch 1 Korn Roggen als Fremdbestandteil 
herauszufinden, dann hätte dieses Verfahren eine Nachweis-
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Abb.2 
Zu r Entwicklung der Analysentechnik in den letzlen 70 Jahren 

grenze von etwa w-6 oder 1 ppm (part per million), voraus
gesetzt, I Korn wiege 0,1 g und der Sack habe ein Gewicht von ei
nem Doppelzentner. Das sind für Analyseverfahren durchaus 
erreichbare Werte. (Abb. 2) 

Bei der "Oberflächenanalytik" kommt es darauf an, extrem dün
ne Schichten von nur einigen zehn Atomlagen noch nachweisen 
zu können . Vergleichsweise bedeutete dies, von einer Land
schaftsfläche von 100 km2 Größe noch den obersten Mill imeter 
des Erdbodens analytisch erfassen zu können. 

Die drei am weitesten verbreiteten Oberflächenanalysenverfah
ren sind 

l . die Augerelektronenspektroskopie (AES) 
2. die Elektronenspektroskopie für die Chemische Analyse 

(ESCA), oft auch Röntgen-Photoelektronenspektroskopie 
(XPS) genannt, und 

3. die Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS) 

ca . 1500 Oberflächenanalysengeräte weltweit 

Die 3 wichtigsten 
Oberflächenanalysen
verjahren und die Häu
figkeit ihres Einsatzes 

Wie Abb. 3 zeigt, hat die Augerelektronenspektroskopie in der 
Praxis die größte Bedeutung erlangt, weil sie auch als ein 
Mikroanalysenverfahren konzipiert werden kann und gute 
Zählraten liefert. In Verbindung mit einer abtragenden Ionen-
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kanonekann man Element-Tiefenprofile bekommen und somit 
den Aufbau und die Dicke von dünnen und dünnsten Schichten 
bestimmen. Das ESCA-Verfahren, obwohl es seine eigenen spe
zifischen Vorteile hat, war demgegenüber bisjetzt etwas in den 
Hintergrund getreten , weil es eine homogene Probengröße von 
mindestens 10 mm2 erforderte (die man sehr oft nicht hat), weil 
es längere Meßzeiten benötigte und meist keine Tiefenprofil
analysen durchzuführen gestattete. 

Was ist ESCA? 

Es handelt sich bei der Elektronenspektrometrie für die Chemi
sche Analyse (ESCA) um nichts anderes als die Nutzung des 
klassischen Photoeffekts. Die Bestimmung der Energie der 
emittierenden Elektronen erfolgt mit einem Elektronenspek
trometer; das kann ein Zylinderspiegelanalysator oder ein Halb
kugelanalysatorsein. Die Elektronen werden durch ei n angeleg
tes elektrisches Feld entsprechend ihrer Energie abgelenkt. r>a 
die Energien elementespezifisch sind, kann man durch Mes
sung der Energien die Art der Elemente in der Probe bestim
men. Die große Bedeutung des ESCA-Verfahrens liegt in der 
Tatsache, daß die chemische Umgebung des nachgewiesenen 
Elementes Einfluß auf die genaue Lage der Linien auf der Ener
gieskala hat. Wenn man diese mit hoher Auflösung bestimmen 
kann, bekommt man Hinweise auf die vorliegende chemische 
Verbindung (Abb. 4). 

Cr-Metall 

CrBr2 

Cr2S3 

CrN 

K3Cr!CNl6 

Cr203 

CrOOH 

CrCl3 

K2Cr207 

K2Cr04 

CrF3 

Abb. 4 

573 

Cr - 2p 3/2 

I 
I 

I • I 
I 
I 

578 
Bindungsenergie 

I 
I 

I 
eV 583 

Verschiebung der Energielage der Chrom-2p-Linie in Abhängigkeit von 

der chemischen Verbindung 

Aufbau eines Smaii-Spot ESCA-Systems 

Anstelle von Licht wird meist Röntgenstrahlung als Anregungs
quelle verwendet, und zwar die K-Strahlung von Magnesium 
oder Aluminium. Die Abb. 5 zeigt den Aufbau und Abb. 6 das 
Aussehen der Apparatur. Beim Auftreffen der Elektronen aus 
der Elektronenkanone auf die Röntgenanode wird die Röntgen
strahlung in einem Bereich von nur 100 ,um erzeugt. Ein vollfo
kussierender Monochromatorkristall bildet dann die Röntgen
quelle auf der Probenoberfläche ab. Der Röntgenfleck auf der 
Probe kann in 4 Stufen verschiedener Größe (150, 300, 600 
oder 1000 ,um) gewählt werden. Die von der Probe ausgesandten 
Photoelektronen gelangen durch eine sammelnde Elektronen
optik in den Eintrittsspalt des hemisphärischen Analysators, 
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werden ihrer Energie entsprechend abgelenkt und treffen 
schließlich auf den Detektor, der aus einem Vielkanaldetektor 
mit 128 Kanälen besteht, einem sogenannten "Microchannel
plate". Durch die gleichzeitige Verarbeitung von verschiedenen 
Energien können die Meßzeiten erheblich verkürzt werden . 

Herausragende Eigenschaften 
Die wichtigste Eigenschaft ist natürlich der kleine Röntgenfleck 
von nur !50 .um, der das Gerät zum Mikrobereichs-ESCA 
macht. Gegenüber der bisherigen , nunmehr 7 Jahre alten ES
CA-Apparatur bringt das bezüglich der Fläche eine Verringe
rung um den Faktor 500! Der Intensitätsverlust durch Redu zie
rung der Fläche konnte dabei nicht nur kompensiert W<trden; die 
Intensität liegt jetzt sogar noch um eine Größenordnung dar
über, so daß wirklich kurze Meßzeiten möglich sind. Der kleine 
Röntgenbrennfleck ermöglicht es weiterhin, dieses Feld mit ei
ner handelsüblichen Ionenkanone bei nennenswerten Abtragra
ten abzusputtern (abzuätzen). So können ESCA-Tiefenprofile 
gemessen werden, was bedeutet, daß z. B. Änderungen von che
mischen Bindungsverhältnissen mit der Tiefe erfaßt werden 
können. Ungewöhnlich und keineswegs Standard für Obernä
chenanalysenmethoden ist die Möglichkeit der vollquantitati
ven ON UNE-Analyse. Schließlich sei noch erwähnt, daß mit 
diesem Gerät auch Isolatoren analysiert werden können. 

Anwendungsbeispiele 

Obwohl das Small-Spot ESCA-Gerät erst seit kurzer Zeit im 
Einsatz ist, konnten bereits viele interessante Antragsarbeiten 
durchgeführt werden, die von beschichteten Gläsern über ver
unreinigte Keramiken bis zu fehlerhaften galvanischen Schich
ten reichen. Folgende 2 Beispiele sollen die Möglichkeiten et
was illustrieren : 

Abb. 7 
ESCA-Spektrum eines angelaufenen Stahlblechs 
oben: Übersichtsspektrum 

SHlHLBLECH unten: Verschiebung der Chrom-2p-Linie gegen
über dem Chrom-Metall 
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- Bei der Herstellung von Waschmaschinen wird Stahlblech 
verarbeitet, das in sogenannten "Coils" angeliefert wird. Bei 
einer Charge fiel auf, daß das Blech auf der einen Seite eine 
gelbliche Verfärbung aufwies. Die klassische Metallographie 
konnte den Fall nicht klären. Die bei uns durchgeführte Au
ger-TiefenprofilanaTyse ergab eine leichte Zunahme der 
Chromkonzentration an der Oberfläche in Verbindung mit ei
nem Anstieg der Sauerstoffkonzentration. Die Probe wurde 
nun mit ESCA untersucht. Abb. 7 oben zeigt das Übersichts
spektrum, das das Vorhandensein von Chrom bestätigt. Die 
mit höchster spektraler Auflösung durchgeführte Analyse 
des Chrom-Doppelpeaks (A bb. 7 unten) zeigt eine Verschie
bung der Energielage gegenüber dem Chrommetall von 2,4 
eV. Aus Abb. 4 kann man entnehmen, daß es sich offenbar um 
die Verbindung Cr20 3 handelt. Es wurde vermutet, daß eine 
falsche Wärmebehandlung des Bleches stattgefunden hatte. 

- Übersandt wurden 2 mm dicke Stäbchen aus Berylliumoxid, 
die als Isolatoren in Hochvakuumgeräten dienen. Aufdiesen 
weißen Stäbchen waren ein paar braune Querstreifen von et
wa 1/2 Millimeter Breite zu sehen. Es sollte herausgefunden 
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werden, woraus die Verunreinigungen bestanden. Die Rönt
genmikroanalyse fiel als Analyseverfahren aus, da sie nicht 
oberflächenempfindlich genug ist, die AES und SIMS fielen 
aus, weil die Probe sich aufgeladen hätte. Für ein "normales" 
ESCA-Gerät war die Probe zu klein. So blieb nur das Small
Spot-ESCA-Instrument übrig. Neben viel Kohlenstoff(orga
nische Verunreinigungen) konnten auch geringe Mengen von 
Barium und Molybdän nachgewiesen werden (Abb. 8). 

Schließlich sei in Abb. 9 eine neue Darstellungsform bei Tie
fenprofilen wiedergegeben. Jede einzelne durchgezogene Kur
ve zeigt die Lage der Sauerstoff-ls-Linie auf der Energie
skala, und zwar in Abhängigkeit von der abgesputterten Tiefe. 
Jede Kurve entspricht dabei einer bestimmten Tiefe. In der 
Pseudo-3D-Darstellung gehört die oberste (hinterste) Kurve 
zur Probenoberfläche, alle darunterliegenden Kurven zu den 
darunter liegenden Schichten. Das Interessante an diesem Bei
spiel ist die Änderung der Lage des Linienmaximums, die 
sich plötzlich in halber abgesputteter Tiefe nach rechts v~r
schiebt, was bedeutet, daß sich ab da der chemische Bindungs
zustand ändert. Diese Art von Information - die Sichtbarma-
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chung einer Änderung der chemischen Bindungsverhältnisse 
- war mit der bisherigen apparativen Ausrüstung nicht möglich. 

Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS) 

Die bisher genannten Methoden der Röntgen-Mikroanalyse, 
der Augerspektroskopie und der Photoelektronenspektroskopie 
(ESCA) haben Nachweisgrenzen, die etwa zwischen 0,1 und 1% 
liegen. Sie sind somit nicht geeignet für die Spurenanalytik. 
Hier hilft das SIMS-Verfahren weiter. Die Probe wird hierbei 
nicht mit Elektronen oder Photonen bombardiert, sondern mit 
Edelgas oder Sauerstoffionen. Im Gegensatz zu den zuvor ge
nannten Verfahren, die im Prinzip zerstörungsfrei arbeiten (die 
Röntgenquanten dringen in das Material ein ohne es zu zerstö
ren), "lebt" die SIMS-Methode davon, daß die Atome der Pro
benaberfläche zwecks Analyse abgetragen werden, d. h. daß die 
Probenoberfläche zerstört wird. Der Grund dafür ist der Um
stand, daß die bombardierenden Teilchen, die Ionen, etwa die 
gleiche Größe haben wie die Atome der Probe selbst. Infolge
dessen können sie nur entweder reflektiert werden oder Atome 
aus der obersten Schicht herausschlagen. Im letzten Falle, wenn 
die herausgeschlagenen Atome dabei auch noch ionisiert, d. h. 
elektrisch geladen werden, kann man sie einfangen und mit Hil
fe eines Massenspektrometers ihr Masse/Ladungs-Verhältnis 
bestimmen, was in den meisten Fällen einer Identifizierung 
gleichkommt. Aus der Art dieses Mechanismus ergibt sich so
fort, daß es sich bei SIMS um ein extrem oberflächenempfindli
ches Analysenverfahren handelt, da ja stets nur die oberste 
Atomlage in Mitleidenschaft gezogen wird. Da das Verfahren 
außerdem untergrundfrei arbeitet- es werden ja nur abgesput
terte Ionen registriert- hat es eine hohe Nachweisempf!l:ldlich
keit, die bis in den Sub-ppm-Bereich reicht, d. h. zwi-
schen 10-5 und 10-8 liegt. Nachteilig ist die schwierige 
Quantifizierbarkeit, weil die Zerstäubungsausbeute 
und Ionisierungswahrscheinlichkeit um mehrere Zeh-
nerpotenzen schwanken und matrixabhängig sind, 
d. h. von der Zusammensetzung der Probe abhängen, 
die man ermitteln will. 

Ionensonde 

Das zuvor genannte SIMS-Gerät besteht i. a. aus einer 
ungeftlterten Argonionenkanone und einem einfachen 
Quadrupol-Massenspektrometer, dessen Massenauf
lösung sehr zu wünschen übrig läßt. Das bedeutet, daß 
man Linienüberlagerungen verschiedener Verbin
dungsbruchstücke bekommt, die man nicht mehr 
trennen kann. So kann eine Linie bei der Massen-

zahl 28 z. B. das Vorliegen von C2H4 + bedeuten, es kann sich 
aber ebensogut auch um N2 +oder co+ handeln. Alle 3 Ionen 
haben in der Summe die Massenzahl 28. Die Ionenkanone 
hat einen Fokus von kaum weniger als einen halben Millimeter, 
was bedeutet, daß kleinere Bereiche einer Probe, z. B. Ein
schlüsse, nicht mehr getrennt erfaßt werden können. 

Eine Ionensonde ist demgegenüber wesentlich aufwendiger, 
wie aus der Abb. 10 klar hervorgeht. Erstens werden die Primär
ionen, die aus dem Duoplasmatran austreten, magnetisch gefil
tert, und zweitens besteht der analysierende Teil aus einem 
doppelfokussierenden Massenspektrometer mit guter Auflö
sung. Der Primärionenstrahl kann bis zu einer Brennfleckgröße 
von nur 2 ,um gebündelt werden. 

Damit wird es sinnvoll, auch zu rastern, so daß man Ionenvertei
lungsbilder der abgesputterten Oberfläche erhalten kann. Die 
Ionensonde ist zweifellos ein sehr aufwendiges Gerät, bei dem, 
um optimale Resultate zu bekommen, eine Vielzahl von Para
metern eingestellt werden müssen (dieses Gerät ist noch nicht 
mikroprozessorgesteuert), erlaubt jedoch die Mikrobereichs
Oberflächen-Spurenanalyse. Die Ionensonde wurde inzwi
schen installiert und soll in Kürze in Betrieb genommen wer
den. 

Zum Schluß seien zusammenfassend die analytischen Möglich
keiten des Labors noch einmal in Tabellenform dargestellt, wo
bei zur ersten Zeile angemerkt werden muß, daß sich die Rönt
genfluoreszenzanalyse im Rasterelektronenmikroskop mit Hil
fe einer Zusatzeinrichtung noch im Experimentierstadium 
befindet. 

Abb.IO Einzellinse 
Aufbau einer Ionensonde 

Tabelle I 

Verfahren 

Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) 
Röntgen-Mikroanalyse (EDX, WDX) 

Augerelektronenspektroskopie (AES) 
Rasternde Augerelektronenspektroskopie (SAM) 

ESCA (XPS) 
Small Spot ESCA (SSXPS) 

Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS) 
Ionensonde (IMMA) 

Mikroanalyse 

nein 
ja 

nein 
ja 

nein 
Ua) 

nein 
ja 

Probe 

Spurenanalyse Oberflächenanalyse 

ja nein 
nein nein 

nein ja 
nein ja 

nein ja 
nein ja 

ja ja 
ja ja 
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In den letzten Jahren hat die Materialforschung auf dem Hoch
temperatursektorzunehmend an Bedeutung gewonnen. Dazu 
gehört auch die Entwicklung neuer Materialmodelle. Dies wur
de zum einen durch den Fortschritt auf dem experimentellen 
Sektor im Hochtemperaturbereich wie auch durch den Einsatz 
größerer und schnellerer Rechner begünstigt. Damit wurde der 
Weg geebnet für den Einsatz von immer komplizierteren 
Materialmodellen bei der Lösung komplexer Anfangs-Rand
wertprobleme. 



Die Forderung nach Materialmodellen für die Ingenieurpraxis, 
die die Wirklichkeit besser abbilden können, macht die Zusam
menarbeit zwischen den unterschiedlichen Disziplinen wie der 
Mikromechanik, der Werkstoffmechanik und der Kontinuums
mechanik unerläßlich. Diese Forderung wurde in dem von der 
VW-Stiftung geförderten Gemeinschaftsprojekt zwischen dem 
Hahn-Meitner-Institut, dem Institut für Metallphysik der TU 
Berlin und der BAM mit dem Thema "Entwicklung experimen
tell begründeter Rechenmodelle zur Werkstoff- und Bauteil
optimierung unter zyklischer Beanspruchung bei hohen Tem
peraturen" verwirklicht. Das Forschungsprojekt hatte zum Ziel, 
Grundlagen für die Verbesserung von Berechnungsverfahren 
bei der Auslegung von Hochtemperatur-Bauteilen, wie Gastur
binen, zu schaffen, um damiteine bessere Werkstoffausnutzung 
sowie eine Reduzierung der Kosten zu ermöglichen. Als Hoch
temperatur-Werkstoff wurde in diesem Forschungsvorhaben 
die Nickel-Basis-Legierung PE 16 untersucht. Der vorliegende 
Bericht zeigt einige der im TeilberEich Modellentwicklung ge
wonnenen Ergebnisse auf. 

Trotz der vielen in der Literatur vorgestellten inelastischen 
Stoffgleichungen ist die Frage nach dem "besten" Material
modell vollkommen offen. Es besteht vielmehr weiterhin Be
darf nach einem geeigneten, das dreidimensionale Werkstoff
verhalten unter beliebigen Lastgeschichten bei hohen Tempera
turen hinreichend genau zu charakterisierende, Material
modell. 

Als ein Schritt in die Richtung der Ermittlung der Grenzen der 
Anwendbarkeit bestehender wie neu entwickelter Material
modelle wurde eine sogenannte "numerische Prüfmaschine" 
entwickelt, d. h. ein FORTRAN-Programm mit dessen Hilfe es 
möglich ist, ein Materialverhalten bezüglich komplexer Last
geschichten zu simulieren, entsprechend den Stoffgleichungen, 
die für die Materialbeschreibung benutzt werden. Das Pro
gramm gestattet die Berechnung homogener Spannungs- und 
Verzerrungszustände in glatten zylindrischen Vollproben wie in 
dünnwandigen zylindrischen Hohlproben unter monotoner 
und zyklisch veränderlichen Zug-, Druck- und Torsions-Bela
stung. Der Rahmen der vom Programm verarbeitbaren Mate
rialmodelle ist sehr allgemein gehalten. Alle auf einem System 
von Evolutionsgleichungen für die Gesamtverzerrung und den 
inneren Variablen beruhenden Materialmodelle, die geschwin
digkeitsunabhängig wie geschwindigkeitsabhängig sein kön
nen, mit und ohne Fließbedingung, können implementiert 
werden . 

Im vorliegenden Bericht wurde das PRANDTL-REUSS-Mo
dell, das plastische und viskoplastische CHABOCHE-Modell 
sowie mehrere geschwindigkeitsabhängige rheologische Mo
delle hinsichtlich ihres Verhaltens gegenüber monotoner und 
zyklischer Belastung untersucht. Neben proportionalen Bela
stungen wurden auch nichtproportionale Belastungspfade her
angezogen. Das geschwindigkeitsabhängige Materialverhalten 
wurde durch Simulation von Kriech- und Relaxationstests so
wie durch Wechsel der Verformungsgeschwindigkeit erfaßt. 

Die Materialparameter wurden aus Versuchsdaten für PE 16 be
stimmt. Dazu wurden die bei einer Temperatur von 650 ac und 
unterschiedlichen Verformungsgeschwindigkeiten im Labor 
1.21 der BAM durchgeführten Warmzug- sowie LCF-Versuche 
ausgewertet. 

Mit dem in das FE-Programm ADINA implementierten 
geschwindigkeitsunabhängigen Materialmodell von CHABO
CHE wurden rotationssymmetrische FE-Rechnungen zur Er
mittlung des Spannungs- und Verzerrungszustandes in um-

fangsgekerbten zylindrischen Stäben unter LCF-Belastung 
durchgeführt. 

Stützwirkungskonzepte 
B. Jaenicke 
VDI-Berichte 661 (1988) S. 27-66 

Stützwirkungskonzepte stellen auch heute noch eine brauch
bare Methode zur Berechnung der Kerbwirkungszahl ß K dar, 
da sie zu konservativen Dimensionierungsergebnissen führen . 

Berechnungsansätze für eine angemessene Berücksichtigung 
technologischer Größeneinflüsse bei zunehmenden Bauteil
querschnitten sind vorhanden . Die Bewertung dieser Ansätze 
anband von Versuchsergebnissen mit ausreichender statisti
scher Absicherung steht noch aus. 

In bezugauf die gezielte oder auch ungewollte Beeinflussung 
der Bauteiloberfläche durch Fertigungsverfahren (oberflächen
technischer Einfluß) ist eine Vielzahl von Einzelfakten in der 
Literatur vorhanden. Wegen des komplexen Zusammenspiels 
der Oberflächenparameter "Rauheit", "Randfestigkeit" und 
"Randeigenspannungen" sind stets sämtliche beteiligten Para
meter in Rechnung zu stellen. Die isolierte Berücksichtigung 
einzelner Parameter kann zu gravierenden Fehlschlüssen füh
ren. Im "Konzept des lokalen Werkstoffwiderstandes" steht 
eine punktuell erfolgreich erprobte Vorgehensweise zur Lösung 
oberflächentechnischer Probleme bereit. 

Bestimmung von Cobalt in hochreinem Nickel, 
Eisen und Kupfer 
D. Lück, K. Meier und D. Koch 
Beitrag in: • Tagungsband 4. Kolloquium "Atomspektrometri
sche Spurenanalyse", Konstanz, 7.3.1987; Bodenseewerk Perkin 
Elmar (1987) S. 303-314 

Im Rahmen des europäischen Zertifizierungsprogramms zur 
Herstellung von Referenzmaterialien für die Reaktor-Neutro
nendosimetrie wurden vom Central Bureau for Nuclear Mea
surements, Geel (CBNM) hochreine Metalle, neben anderen 
Nickel, Eisen und Kupfer, bearbeitet und zur Bestimmung von 
Elementverunreinigungen präpariert. Damit Spuren von 
Cobalt nicht zu Störungen der Monitorreaktion für schnelle 
Neutronen führen , müssen die Gehal te in den Metallen mög
lichst unterhalb von I fi.glg liegen und zuverlässig bekannt sein. 

Zur Cobaltbestimmung in Reinstnickel und -eisen im Nano
anteilsbereich unter 100 ng/g wird ein Extraktionsverfahren 
eingesetzt, bei dem aus Citrathaitiger Lösung (pH-Wert 3,1) 
Cobalt als 2-Nitroso-1-naphthol-Komplex mit Chloroform ab
getrennt wird. Nach Abdampfen der organischen Phase im 
Quarzglas und Zerstörung des Komplexes mit Salpetersäure 
unter Zusatz von Magnesiumnitrat als Spurensammler erfolgt 
die Bestimmung in salpetersau rer Lösung mit Hilfe der Gra
phitrohr-Atomabsorptionsspektrometrie. Die besondere Pro
blematik der Kalibrierung und Bestimmung der Extraktions
ausbeuten wird diskutiert. Nach elektrolytischer Abtrennung 
der Matrix Kupfer an einer vibrierenden Platinkathode wird 
Cobalt in schwefelsaurer Lösung mit der Graphitrohr-Atomab
sorptionsspektrometrie bestimmt. Die Messungen zeigen, daß 
Verluste an Cobalt durch Einbau in die abgeschiedene Kupfer
schicht nicht auftreten. 

Die Ergebnisse werden mit denen anderer instrumenteller 
Methoden verglichen. 
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Untersuchungen zur Wirksamkeit von Wasserberieselungs
einrichtungen als Brandschutzmaßnahme für Flüssiggas
Lagertanks 
W Schön und M. Malion 
• Forschungsbericht der BAM Nr. 146, November 1987,43 Sei
ten 

Die Wasserberieselung ist die bisher weitverbreitetste Brand
schutzmaßnahme für oberirdische Flüssiggastanks. Sie ist ne
ben der Erddeckung und der Brandschutzdämmung explizit im 
Regelwerk vorgesehen. Ihre Wirksamkeit wurde im Rahmen ei
nes BMFT-Forschungsvorhabens untersucht. 

In einer Reihe von Brandversuchen an Lagerbehältern (Nenn
volumen 4850 I) für Flüssiggas (Propan) wurde nachgewiesen, 
daß die herkömmliche scheitelseitige Wasserberieselung die Be
hälter bei direktem Feuerkontakt nicht vor dem Bersten schüt
zen kann, obwohl die Berieselungsrate bis auf das Zehnfache 
des in Vorschriften festgelegten Wertes angehoben wurde 
(1000 11m 2 · h). Es wurde im folgenden eine Berieselungsanlage 
entwickelt, die auch bei vollständiger Befeuerung in der Lage 
ist, einen Behälter mindestens 90 Minuten vor dem Versagen zu 
schützen. Die Berieselungsrate konnte dabei auf im Mittel 
400 11m2 · h begrenzt werden. 

Die Anforderungen an eine wirksame Brandschutz-Wasserbe
rieselung werden diskutiert. Die zu- und abgeführten Wärme
ströme und die Gasströme des abblasenden Sicherheitsventils 
werden berechnet. Außerdem wird der Einfluß des Füllstandes 
auf den Wärmeeintrag untersucht, die Temperatur- und Druck
verläufe werden dargestellt und erläutert. 

Zum Einfluß des Sicherheits- und Auslegungserdbebens 
auf die Bemessung von Kernkraftwerken 
- Kalibrierungsrechnungen im Hinblick auf die beabsich
tigte Novellierung der KTA Regel 2201 -
F. Buchhardt, W Mallhees, G. Magiera und F. Mathiak 
• Forschungsbericht der BAM Nr. 141, Oktober 1987,82 Seiten 

Grundlage zur seismischen Bemessung von Kernkraftwerks
bauten in der Bundesrepublik Deutschland ist die KTA-Regel 
2201, die aktuell zur Beratung und Neufassung ansteht. Eine 
wesentliche Forderung zur Abänderung der KTA-Regel 2201 
besteht darin, den bisherigen Doppelnachweis gegen Ausle
gungserdbeben (AEB) und Sicherheitserdbeben (SEB) aufzu
geben und nur noch allein eine Bemessung gegen das Sicher
heitserdheben vorzunehmen. 

Bei geltender Regel (Fassung 6175) sind für alle Anlagenteile 
der Klasse I bei Auftreten des AEB elastische (bzw. pseudo-ela
stische) Grenzen einzuhalten, während diese bei Auftreten des 
SEB überschritten werden dürfen, solange der Nachweis der 
Funktionstüchtigkeit als erbracht gilt. Zielvorstellung der Stu
die ist daher, durch umfassende, parametrische Variationen sog. 
'elastische Grenztragbereiche' bei Auftreten des Lastfalls Erd
beben derart quantifizierbar darzustellen, daß sowohl für bishe
rige wie neuere Erdbebenlastvorgaben bzw. -philosophie fol
gende Grundsatzfragen beantwortet werden können: 

1) Wann und unter welchen Voraussetzungen dominiert das 
'Auslegungserdbeben' den Grundlastfall bzw. das Sicher
heitserdheben für die Bemessung der Struktur? 

2) Wann und unter welchen Voraussetzungen werden die 'ela
stischen' bzw. quasi-elastischen Grenzbereiche nach Leon
hardt bzw. nach der reinen Elastizitätsgrenze beim Bemes
sungslastfall des 'AEB' überschritten? 
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Die Studie läßt sich in einzelne Teilabschnitte untergliedern: 

- Durchführung der dynamischen Rechnungen mittels Ant
wortsspektren- und Zeitverlauf-Methodeunter Einsatz von 
Praxis-Modellen (Punkt 3) 

- Transformation der dynamischen Lasten sowie Ermittlung 
aller anderen (nicht erdbeben-spezifischen) Lasten am drei
dimensionalen Rechenmodell (Punkt 4) 

- Lastfallsuperposition sowie Gesamtbemessung (Ermittlung 
des jeweils erforderlichen Bewehrungsquerschnittes) mit
tels Parameteranalysen (Punkt 5) 

- Allgemeine Zusammenstellung und Auswertung der Daten 
(Punkt 6) 

Auf der Basis dieser Studie und den hier getroffenen Annahmen 
(Punkt 7) erfolgt die Erwägung einer zulässigen Grenz-Domi
nanz-Rate für ein mögliches 'AEB' bei Gegenüberstellen be
sonderer konservativer und nicht-konservativer Annahmen. Es 
wird ein gangbarer Vorschlag zur Modifikation der KTA-Re~l 
2201 gemacht, nämlich 

1) Anhebung der jeweils ausgewiesenen Standortintensität 
zu: 
IsEB = I·standort' + e mit e ;;;:; 0.5 

2) Modifizierung des bisherigen 'AEB' zu: 
'AEB' = 0.4 * SEB 

3) Fortfall aller Nachweise gegen 'AEB' 

Nichtlineare dynamische Berechnungen zum Penetrations
verhalten des AVR-Reaktorgebäudes 
F. Buchhardt, G. Magiera, W Matthees, M. Weber und J. Altes 
• Forschungsbericht der BAM Nr.144, November 1987,58 Sei
ten 

Das Referat 2.01 "Konstruktionstechnische Reaktorsicherheit" 
der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung wurde 
durch die Kernforschungsanlage Jülich GmbH (KFA) beauf
tragt, Untersuchungen zum Penetrationsschutz für den Lastfall 
Flugzeugabsturz des bestehenden AVR-Reaktorgebäudes 
durchzuführen. 

Der 1966 in Betrieb genommene AVR (Arbeitsgemeinschaft 
Versuchsreaktorbau GmbH)-Reaktor ist vom Typ HTR (Hoch
Temperatur-Reaktor) mit einer Leistung von 15 MWe. Etwa 
100 000 kugelförmige Brennelemente von 6 cm Durchmesser 
erhitzen das Kühlmedium Helium bei etwa 10 bar auf bis zu 
950 ° C. Der Reaktordruckbehälter liegt innerhalb des AVR
Schutzbehälters, der biologische Schild liegt zwischen beiden 
Behältern. Das eigentliche Reaktorgebäude ist ein 1,50 m dicker 
Stahlbetonzylinder, auch Containment genannt, der als äußerer 
biologischer Schild beide Behälter umschließt. 

Entsprechend der Auftragsvergabe wird der Tragfähigkeitsnach
weis des Containments nur bis zur oberen Herandung des Stahl
betonzylinders erbracht. Vorbetrachtungen zur Ermittlung der 
ungünstigsten Laststellung werden in 2 durch Ermittlung von 
Spannungseinflußlinien mit dem Code ASHSD2 vorgenom
men. Dieses rein lineare Rechenprogramm verarbeitet rota
tionssymmetrische VOLUME Elemente bei Anwendung von 
Fourier-Reihen in Ringrichtung für unsymmetrische Bela
stung. In 3 werden die geometrischen Systemdaten festgelegt. 
Da die Vorbetrachtung nicht zu einer eindeutigen Interpretation 
der ungünstigsten Laststellung führt, erfolgt eine Lastfest
legung für zwei Punkte: 
• in Punkt A auf Kote + 36.4 m für den Randbereich 
• in Punkt B auf Kote+ 25.4 m für den Mittelbereich 



Diese einschränkende Festlegung bedeutet, daß im Rahmen 
der Untersuch ungen nicht der vollständige Nachweis eines si
cheren Penetrationsverhaltens erbracht werden soll , sondern 
nur die prinzipielle Tragfähigkeit des bestehenden Quer
schnitts gegen den Lastfall Flugzeugabsturz aufzuzeigen ist. 
Weiterführende Nachweise beispielsweise hinsichtlich der 
Funktionsfähigkeit, Standsicherhei t und Beanspruchung von 
Komponenten sind nicht Aufgabe dieser Untersuchung. 

In 4 erfolgt die Festlegung der Berechnungsannahmen, und 
zwar die Ermittlung des Eigengewichts, der anzusetzenden 
Massen, der Bodendiskretisierung sowie die Ausweisung der 
Bewehrungsquerschnitte. Die Strukturdämpfung wird entspre
chend der Rayleigh-Dämpfung ermittelt. Fürden Baustahl wird 
ein bilineares Materialgesetz verwandt und für den Baustoff 
Beton das Materialverhalten nach Drucker-Prager angesetzt. 
Für den Lastfall Flugzeugabsturz werden Untersuchungen mit 
zwei Auftreffwinkeln gegen die Horizontale durchgeführt : 
• Winkel 0 ° als extrem ungünstiger Lastfall geringer Wahr

scheinlichkeit, 
• Winkel 40 ° als tolerabler Lastfall höherer Wahrscheinlich

keit. 

In 5 wird der Lastfall Flugzeugabsturz unter den üblicherweise 
anzusetzenden Kriterien behandelt. Zur Durchführung der Be
rechnungen wird eine modifizierte Version des ADINA-81 
Codes angewendet. Hierzu wird das Gesamtsystem dreidimen
sional durch entsprechend feine 16 Knoten VOLUME Elemente 
abgebildet, die den Baustoff Beton repräsentieren. Im Bereich 
der Auftrefffläche wird die vorhandene Bewehrung durch 
TRUSS Elemente symbolisiert. Um durch die Diskretisierung 
des Systems möglicherweise entstehende Fehler und Unge
nauigkeiten weitgehend auszuschließen, erfolgt die Berech
nung an Hand von zwei vollständig unterschiedlichen Model
len, die sich außer der Netzgenerierung auch durch ihre Fein
heit unterscheiden : 

• Modell I ist ein relativ feines "Dreischichtenmodell" mit 
Modifikation in Modell IA bzw. IB für die Belastung von 
Punkt A bzw. B 

• Modell II ist ein sehr feines "Sechsschichtenmodell" für den 
Aufschlagbereich in Punkt B 

Letzteres Modell soll eine endgültige Bewertung erlauben, ist 
jedoch extrem aufwendig. 

In Punkt 5.3.1 erfolgt eine parametrische Auswertung bei einem 
Auftreffwinkel von 0 o für das Modell I mit 2990 Freiheitsgra
den , und zwar für die einzelnen Stufen 

IA.1 Material nichtlinear ohne Iteration 
IA.4 Material und Geometrie nichtlinear mit Iteration 
IB.1 Material nichtlinear ohne Iteration 
IB.2 Material nichtlinear mit Iteration 
IB.3 Material und Geometrie nichtlinear ohne Iteration 
IB.4 Material und Geometrie nichtlinear mit Iteration 

Für die entsprechend klein ermittelte Schrittweite LI t 
0.00005 s liegen die Ergebnisse aller Varianten relativ dicht zu
sammen. Die Endauswertung erfolgt anhand des Spannungs
verlaufs für die Betonelemente und des Dehnungsverlaufs für 
die Stahlelemente im jeweiligen Aufschlagbereich. 

In 5.3 .2 erfolgt die Auswertung des Modells IIB.4 mit 7028 Frei
heitsgraden. Die erforderliche Schrittweite beträgt hier LI t 
= 0.00001 s. Die Endauswertung zeigt den Spannungsverlauf im 
Aufschlagbereich für die Betonelemente und den Dehnungs
verlauf für die Stahlelemente. 

In 5.3.3 werden die Folgeru ngen aus den berechneten Ergebnis
se der Modelle I und II gezogen. Im Mittelbereich ergeben sich 
fü r beide Modelle etwa gleiche Dehnungen , die jeweils inner
halb der in dem KTA-RE 2203 /2/ gegebenen Grenzen liegen ; 
das feinere Sechsschichtenmodellliefert ca. 20 % höhere Druck
span nungen . Für den Randbereich A, aber auch für den Mittel
bereich B dürfte die Tragkapazität der Konstruktion unter den 
vorliegenden Annahmen erschöpft sein; dies gi lt sowohl fürdie 
Größe der konstatierten Hauptzugspannungen als auch der 
ausgewiesenen Druckspannungsgrößen. 

In 5.4 wird der Lastfall Flugzeugabsturz unter dem Aspekt, daß 
für Reaktoren kleinerer Leistung gegebenenfalls einschränken
de Auslegungskriterien zu lässig sind, für den Mittelbereich B 
berechnet. Maßgeblich ist hier die Annahme eines realistische
ren Auftreffwinkels, also eine Reduktion der Last-Zeit-Funk
tion. In 5.4.1 erfolgt die Rechnung entsprechend 5.3.1 für das 
Dreischichtenmodell unter einem Auftreffw inkel von 40 ° in 
den Modellen IB.5 bzw. IB.6 bei Verwendung leicht modifizier
ter Materialbeziehungen. 

In 5.4.2 wird das Sechsschichtenmodell IIB.6 mit den Material
beziehungen entsprechend Modell 18.6 berechnet. Die Ergeb
nisse aller Untersuchungen mit reduzierter Last-Zeit-Funktion 
werden in 5.4.3 diskutiert. Unter den in 5.4 getroffenen Zusatz
annah men dürfte die Tragkapazität für den Mittelbereich am 
oberen, jedoch letztlich noch tolerablen Rand liegen. Es seije
doch besonders darauf hingewiesen , daß ei ne solche Aussage 
nur unter der Voraussetzung eines wirklich gesunden, nicht 
durch Risse vorgeschädigten Betons gelten kann. 

In 6 werden die Grundaussagen zu den Untersuchungen in 5.3 
bzw. 5.4 zusammengefaßt. 

Der vorliegende Bericht bezieht sich auf die für die KFA durch
geführten Untersuchungen /3/. 

Lösung dynamischer Biege- und Torsionsprobleme von 
Stabsystemen aus dünnwandigen elastischen Stäben mit 
offenem Querschnitt mittels frequenzabhängiger Ansatz
funktionen 
H.-D. Kleinschrodt 
• Forschungsbericht der BAM Nr. 147, Dezember 1987, 
148 Seiten 

Die auf der Finite-Element-Methode basierende Arbeit befaßt 
sich mit der Lösung von Eigenwertproblemen bei Verwendung 
von frequenzabhängigen Ansatzfunktionen , die für verschwin
denden Frequenzparameter in statische Ansätze (z.B. Hermite
Polynome) übergehen. Hierzu werden aus den exakten Lösun
gen der ungekoppelten Biege- bzw. Torsionsschwingung mit 
Normalkrafteinfluß neue Ansatzfunktionen konstruiert, die 
entweder mit einem festgehaltenen Frequenzparameter zu ei
nem algebraischen, allgemeinen Eigenwertproblem oder mit 
ständig angepaßtem Parameter zum impliziten Eigenwertpro
blem führen , bei dem alle Matrizenglieder Funktion des Eigen
wertes sind. Hierfür wird ein auf Sturmsehen Ketten basieren
der Algorithmus vorgestellt, mit dem auch eng benachbarte und 
mehrfache Eigenwerte mit zugehörigen Eigenvektoren effizient 
ermittelt werden können. Beispielhaft werden Rahmen aus ela
stischen Stäben mit gekoppelter und ungekoppelter Biege- und 
Torsionsbewegung untersucht. 

Bei Systemen, die nur zur Erzielung höherer Eigenwertgenauig
keiteil feiner diskretisiert werden müssen als es die Topologie 
des mechanischen Systems erzwingt, bietet die Verwendung der 
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frequenzabhängigen Ansatzfunktionen Vorteile gegenüber bis
her gebräuch liehen Matrizenkondensationsverfahren, da auf die 
Bereitstellung größerer Systemmatrizen verzichtet werden 
kann. 

Instandsetzungsmörtel- PCC als Baustofffür die Brücken
instandsetzung 
M. Maultzsch und R. Kwasny 
Straßen- und Tiefbau 42 (1988) Nr. 5, S. 157-161 

Verkehrsbauwerke aus Beton, wie z.B. Brücken, Stütz- und 
Trogwände, weisen häufig Schäden auf, die vor allem auf den 
Einfluß von Tausalzen, aber auch aufFrostangriff sowie Carbo
natisierung zurückgehen. Sie umfassen zwar meist erst den 
oberflächennahen Bereich des Betons, doch ist die Behebung 
der Schäden für die Bauwerkserhaltung zwingend erforderlich, 
um den weiteren Schädigungsfortschritt zu verhindern . 

Bei derartigen Instandsetzungsmaßnahmen werden zuneh
mend kunststoffmodifizierte Zementmörtel bzw. Betone 
("PCC") eingesetzt. Die Zusätze beeinflussen die Frisch- und 
Festmörteleigenschaften in vielfältiger, nur teilweise bekannter 
Weise. Aus diesem Grunde sind umfangreiche Prüfungen zum 
Nachweis der grundsätzlichen Eignung von derartigen Instand
setzungsmörteln erforderlich. Aus den bisherigen Erfahrungen 
mit PCC-Grundprüfungen, die in der Bundesanstalt für Mate
rialforschung und -prüfung (BAM) und im Institut für Baufor
schung der RWTH Aachen (ibac) durchgeführt worden sind, so
wie aus den vom Bundesminister für Verkehr geförderten, 
gemeinsam bearbeiteten Forschungsvorhaben werden einige 
Erkenntnisse mitgeteilt. Sie betreffen die Art und die Analyse 
der Kunststoffzusätze, das Festigkeits- und Elastizitätsverhal
ten sowie die Carbonatisierung von handelsüblichen lnstand
setzungsmörteln. Die Kenntnis der Besonderheiten der PCC 
hinsichtlich dieser Punkte ist für die Anwendung wie auch für 
die Prüfung wichtig, wobei auf andere wesentliche Eigenschaf
ten, wie z.B. das Verbundverhalten zum Altbeton, hier nur kurz 
verwiesen werden kann. 

Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belasteten 
Stahlbetonbauteilen 
Das mechanische Verhalten von Stahlbetonbauteilen unter 
statischer und stoßartiger Belastung 
K. Brandes, E. Umberger und J. Herter 
• Forschungsbericht der BAM Nr. 140, Juni 1987, 44 Seiten 

Vom Oktober 1977 bis zum Jahresende 1984 sind in der Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) experimen
telle Untersuchungen an Stahlbetonbalken und -platten im 
Rahmen eines vom Bundesministerfür Forschung und Techno
logie geförderten Vorhabens durchgeführt worden. Sie hatten 
zum Ziel, den Einfluß der Verformungsgeschwindigkeit und in 
gewissem Umfange auch denjenigen der Beanspruchungsge
schichte auf die kinetische Grenztragfähigkeit von Stahlbetan
bauteilen qualitativ und quantitativ zu erkunden. 

In insgesamt 58 Versuchen an Stahlbetonbalken und 6 an Stahl
betonplatten ist der Abhängigkeit des mechanischen Wider
standes und der Grenz-/Bruchverformung von der Beanspru
chungsgeschwindigkeit nachgegangen worden. 

Die Stahlbetonbauteile waren so ausgelegt, daß die "innere 
Struktur" des Stahlbetons (Biege- und Bügelbewegung) mit 
handelsüblichem Betonstahl ausgebildet werden konnte 
("medium scale test"). 
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Die Stahlbetonbalken hatten eine Länge von 3,60 m bis 6,25 m, 
eine Höhe von 22 cm bis 90 cm und waren 25 cm bis 30 cm breit. 

Variiert wurden neben der Beanspruchungsgeschwindigkeit 
- die Betonstahlsorte 
- der Bewehrungsanteil 
- der Durchmesser der Bewehrungsstäbe 
- die Betonfestigkeit 
- die Balkenhöhe. 

Als Referenz wurde mindestens einer von mehreren gleicharti
gen Balken einem statischen Versuch unterworfen. Die Unter
suchungen an Stah I betonbal ken ergaben, daß sich die Festigkeit 
mit der Verformungsgeschwindigkeit vergrößert, ebenso die 
Grenz-/Bruchverformung. Dieser Effekt ist bei mittelfestem 
Betonstahl stark ausgeprägt und verschwindet fast bei hoch
festem BetonstahL 

.. 
Insgesamt wird das Verhalten der Balken, die im wesentlichen 
eine Biegeverformung mit ausgeprägtem plastischen Gelenk er
fuhren, in weiten Grenzen von den mechanischen Eigenschaf
ten der Bewehrung bestimmt. 

Die Versuche an Stahlbetonplatten dienten vor allem der Erpro
bung der Versuchseinrichtung für diese Art von Versuchen. Die 
Platten waren quadratisch von 3m Kantenlänge, an den Ecken 
aufgelagert und mittig belastet. Drei Platten waren 16 cm dick, 
die drei weiteren 22 cm . Alle waren symmetrisch bewehrt, ohne 
Schubbewehrung. Auch bei den Platten konnte eine Erhöhung 
der Festigkeit und der Verformungsgrenzen mit zunehmender 
Verformungsgeschwindigkeit festgestellt werden. 

Alle Versuche sind in einer eigens entwickelten servohydrauli
schen Versuchseinrichtung durchgeführt worden. 

Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belasteten 
Stahlbetonbauteilen 
Experimentelle und numerische Untersuchungen zum 
Trag- und Verformungsverhalten von Stahlbetonbauteilen 
bei Stoßbelastung 
K. Brandes, E. Umberger und J. Herter 
• Forschungsbericht der BAM Nr.143, November 1987, 
40 Seiten 

In der Zeit von 1980 bis 1985 sind in der Bundesanstalt für Mate
rialforschung und -prüfung (BAM) experimentelle Untersu
chungen an Betonstahl und an Stahlbetonplatten sowie theore
tisch-numerische Arbeiten zum mechanischen Verhalten von 
Stahlbetonbauteilen unter Stoßbelastung durchgeführt wor
den, mit dem Ziel, die Übertragbarkeit der Ergebnisse von Ver
suchen an Stahlbeton-Probekörpern kleiner und mittlerer Ab
messungen auf die realen Konstruktionen sicherzustellen. 
Dazu mußten einerseits die wesentlichen mechanischen Werk
stoffeigenschaften des Betons und des Betonstahls qualitativ 
und quantitativ ermittelt werden. Andererseits waren Versuche 
an Stahlbetonbauteilen erforderlich, deren Maßstab so zu wäh
len war, daß noch die "innere Struktur" des Stahlbetons wirk
lichkeitsnah abgebildet werden konnte. Bindeglied zwischen 
den unterschiedlichen experimentellen Untersuchungen stellt 
die analytische Behandlung des Trag- und Verformungsverhal
tens von Stahlbetonbauteilen dar, die eine zutreffende Idealisie
rung des mechanischen Systems ebenso einschließt wie die Be
rücksichtigung der Dehngeschwindigkeit in den Werkstoff
gesetzen. 

Das Forschungsvorhaben ist in ein größeres Forschungspro
gramm eingebettet gewesen, wobei insbesondere das Vorhaben 



1500 121 in der BAM sowie die "Meppener Versuche" zu erwäh
nen sind. Alle diese Vorhaben sind vom Bundesminister für 
Forschung und Technologie im Rahmen der Reaktorsicher
heitsforschung gefördert worden . 

In den Untersuchungen an Betonstahl wurde der Einfluß der 
Dehngeschwindigkeit auf die Festigkeitskennwerte (Fließ-/ 
Streckgrenze, Zugfestigkeit) und auf die Kennwerte der Bruch
verformung in Versuchsreihen an drei unterschiedlichen Beton
stahlsorten bestimmt. Während sich die Festigkeitskennwerte 
im Rahmen des Erwarteten mit der Dehngeschwindigkeit etwas 
erhöhten , wurden für die Bruchverformung erheblich variieren
de Resultate erzielt: Sie nimmt mit der Dehngeschwindigkeit 
immer zu, in manchen Fällen nur schwach, in anderen ganz er
heblich . Für die Änderung der Kennwerte konnten gesetzmäßi
ge Zusammenhänge angegeben werden . 

Die experimentellen Untersuchungen an quadratischen Stahl
betonplatten wurden an 30 Platten mit unterschiedlichen 
Randbedingungen durchgeführt. Zum einen wurden Platten 
von 22 cm Dicke und 3m Kanten länge, an den vier Ecken ge
stützt, untersucht, zum anderen Platten von 16 cm Dicke und 
2,36 m Kanten länge, die in Randbalken eingespannt waren . Al
le Platten wurden mittig belastet. Es konnte sowohl Durchstan
zen als auch Biegeversagen in Fließgelenklinien beobachtet 
werden. Ein nach vorangegangenen großen plastischen Biege
deformationen auftretendes Durchstanzen wurde als "sekundä
res Durchstanzen" definiert. Auch bei den Stahlbetonplatten 
konnte eine Erhöhung des Widerstandes mit der Dehnge
schwindigkeit beobachtet werden . 

Alle Versuche wurden in einer servohydraulischen Versuchs
einrichtung durchgeführt, die in /4/ detailliert beschrieben 
worden ist. 

In den Arbeiten zur theoretisch-numerischen Analyse sind 
Stahlbetonbalken zwei-dimensional diskretisiert mit dem Pro
grammsystem ADINA, ein Finite-Element-Programm, das ei
nige Ergänzungen erhalten mußte, nachgerechnet worden. Die 
Rechnungen konnten von experimentell ermittelten Kennwer~ 
ten für das Werkstoffverhalten ausgehen und führten zu guter 
Übereinstimmung zwischen Rechen- und Versuchsergebnis. 

Ermittlung der Ursachen von Schäden an bituminösen 
Dachabdichtungen unter besonderer Berücksichtigung kli
matischer Beanspruchungen 
Ch. Herold und F.-U. Vogdt 
• Forschungsbericht der BAM Nr. l32, Januar 1987,208 Seiten 

Der Bericht geht auf die Schadensentwicklung an Flachdachab
dichtungen ein. Vor diesem Hintergrund wurden systematische 
Untersuchungen an Stoffen und Abdichtungssystemen unter 
besonderer Berücksichtigung klimatischer Beanspruchungen 
durchgeführt mit dem Ziel, die tatsächlichen Belastungen von 
bituminösen Dachbahnen unter realistischen Beanspru
chungsbedingungen zu ermitteln. Die Untersuchungen wur
den in einem eigens hierfür entwickelten Flachdachprüfstand 
an 1 : 1 Modellen von Dachabdichtungssystemen durchgeführt. 
Zur Untersuchung gelangten acht verschiedene Abdichtungssy
steme unter Variation des Aufbaus der Dachhaut ( elfverschie
dene Bitumenbahnen) sowie der Dämmstoffunterlage (vier ver
schiedene Hartschaumdämmstoffe). Unter simulierten äuße
ren Temperaturbeanspruchungen in Form von vier jahreszeit
lich angepaßten Temperaturwechselzyklen im Gesamttempe
raturspektrum zwischen - 20 °C und + 80 °C wurden die über 
den Stoßfugen der Dämmstoffe enstehenden maximalen Kraft-

und Dehnungsbelastungen der einzelnen Lagen der Dachhaut 
gemessen und bewertet. Die umfangreichen Prüfungsergebnis
se lassen Aussagen zu folgenden Punkten zu: 

1. Kritische Bewertung der derzeit üblichen Prüfmethoden von 
Bitumen-Bahnen in bezug auf die Aussagefähigkeit zum 
Verhalten unter Praxisbedingungen. 

2. Darstellung der verschiedenen belastungsrelevanten Ein
flüsse. 

3. Einfluß verschiedener Dämmstoff- und Dachhautvarianten 
auf die Belastung. 

4. Verteilung der Gesamtbelastungen auf die obere und untere 
Lage der Dachhaut 

5. Bewertung der gemessenen Belastungsgrößen in bezugauf 
die spezifischen Bruchgrößen (Belastungsgrade). 

Abschließend werden Empfehlungen zur Umsetzung der For
schungsergebnisse in die Praxis sowie Hinweise für eine Fort
setzung der Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet gegeben. 

Untersuchung selbstähnlicher Systeme zur Bestimmung 
von Materialeigenschaften von Reibungsböden 
U. Holzlöhner 
• Forschungsbericht der BAM Nr. 145 , November 1987, 
40 Seiten 

Selbstähnliche Systeme zeichnen sich durch eindeutig definier
bare experimentelle Bedingungen aus, klären grundlegende 
theoretische Fragen und erlauben doch unmittelbare prakti
sche Anwendung. 

Ein in einen sedimentierten Sandhalbraum eindringender Ke
gel ist ein selbstähnliches System, wie die durchgeführten Ver
suche nachweisen. Die Dimension der den Sandhalbraum kenn
zeichnenden Größe liegt zwischen dereines Raumgewichts und 
der einer Spannung. Das bedeutet, daß der psammische (starr
körnige) Deformationsanteil mit dem infolge Kornbruch in al
len Lastbereichen in der gleichen Weise faktoriell miteinander 
verknüpft ist. Der eindringende Kegel entspricht dem - vergli
chen mit der Bruchlast - hochbelasteten Fundament. Hierfür 
und für andere Grundbauwerke, bei denen größere Boden
deformationen auftreten, ist der Halbraum wie bei der Kegelein
dringung durch nur eine dimensionsbehaftete Größe gekenn
zeichnet. Zusätzlich tritt ein Exponent auf, derdie Nichtlineari
tät der Last-Verschiebungs-Beziehung beschreibt. Für die Set
zungen von Fundamenten unter üblicher Bauwerkslast sind 
jedoch andere Kenngrößen maßgebend. Der Halbraum unter
liegt hier einer andersartigen Beanspruchung. Die durchgeführ
ten Fundamentversuche legen daher nahe, die Fundamentein
dringung aus zwei Summanden zusammenzusetzen, um einer
seits den unterschiedlichen wirksamen Mechanismen, anderer
seits den unterschiedlichen Lastbereichen und praktischen An
wendungsfeldern gerecht zu werden. 

Der Einfluß der Luftfeuchte bei der Verfärbung von PVC 
während der Bewitterung und bei der anschließenden 
Dunkellagerung 
PTrubiroha 
Die Angewandte Makromolekulare Chemie (1988) S.141-150 

Der Einfluß der relativen Luftfeuchte auf die Lichtechtheit und 
beim Nachdunkeln von weißen PVC-Fensterprofilen wird phä-
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nomenologisch dargestellt. Die unterschiedlichen Ergebnisse 
bei der zeitraffenden künstlichen Bewitterung und der natür
lichen Beanspruchung können durch die Photoaktivität des 
Ti02 bei hoher relativer Luftfeuchte erklärt werden . 

Radioaktivität von Fasern 
L. Meckel und B. F. Schmitt 
Melliand Textilberichte 6 (1988) S. 387 

In Zusammenhang mit Tschernobyl wurde auch die Frage ge
stellt, ob Baumwolle aus bestimmten Gebieten nach der näch
sten Ernte eine erhöhte Radioaktivität aufweist. 15 Rohbaum
wollen aus 12 Ländern und 5 Erdteilen wurden 1987 in einem 
Vielkanal-Gamma-Spektrometer gemessen. Die natürliche Ra
dioaktivität - überwiegend von Kalium-40 bedingt- lag zwi
schen 200 und 2000 Bq/kg. Die künstliche Radioaktivität 
(Cs-134, Cs-137) betrug I bis 10 Bq/kg, sie ist neben der natür
lichen Radioaktivität verschwindend gering. Die sehr unter
schiedliche natürliche Radioaktivität dürfte weitgehend aufdie 
Düngung zurückzuführen sein. Zum Vergleich wurden zwei 
gängige Chemiefasern ebenfalls gemessen . 

Brandrisiken durch Textilien 
A . Rook 
Beitrag in: • Tagungsband VIII Int. Gfs-Sommer-Symposium, 
Luxemburg, 6.- 8. 7. 1987, S. 544-558 

Textilien als überwiegend organische Werkstoffe stellen von der 
Herstellung über Lagerung bis zum Verbraucher Brandrisiken 
dar. Besonders beim Endverbraucher textiler Produkte kann 
durch die Vielzahl der Verwendungszwecke und derverschiede
nen Zündmöglichkeiten das Risiko beachtlich sein. Bei Brand
unfällen spielen in letzter Zeit besonders Betten und Polster
möbel eine Rolle. Dazu wird aufUrsachen fürdiese und andere 
Brandunfälle eingegangen. Ferner werden Möglichkeiten zur 
Beeinflussung des Brennverhaltens textiler Erzeugnisse und 
damit zur Herabsetzung des Brandrisikos diskutiert. Es wird 
auch auf Kennzeichnungen zum Brennverhalten und auf Nor
mungsaktivitäten hinsichtlich der Beurteilung des Brennver
haltens textiler Erzeugnisse eingegangen. 

Waschmittelverbrauch in Haushaltswaschmaschinen 
U. Sommer 
Tenside Surfactants Detergents 25 (1988) S. 30-35 

Das Wasch- und Reinigungsmittelgesetz von 1986 strebt u. a. 
eine generelle Minimierung des Waschmittelverbrauchs an; die 
Waschgerätetechnik ist deshalb programmatisch in das Gesetz 
einbezogen. 

Nach Untersuchungen an einer großen Zahl von Haushalts
waschmaschinen aus den Jahren vor 1985 bewirkt eine Verringe
rung der Waschmitteldosierung von 100% auf 80% häufig nur 
geringe Leistungseinbußen. Eine weitere Verminderung der 
Dosierung auf67% führt aber in der Regel zu kaum noch akzep
tablen Waschleistungen. 

Wesentlich bessere Einsparungsmöglichkeiten bieten nach den 
erläuterten Ergebnissen Waschgeräte der neueren Generation 
mit unterschiedlichen technischen Vorrichtungen gegen me
chanische Waschmittelverluste im Laugensumpf der Maschine. 
Dies wird für Reinigungswirkung, Bleichwirkung und andere 
Leistungskriterien in Programmen bei 90 °C und 60 °C nach
gewiesen. 
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Die Wirkungsmöglichkeiten dieser neuen Gerätetechnik wer
den an einem Beispiel durch direkten Vergleich in Abhängigkeit 
von der Abstufung der Waschmittel-Dosierung nach der Was
serhärte untersucht. Danach sind die Einsparungs-Möglich
keiten in den verschiedenen Wasserhärtebereichen unter
schiedlich. Die Dosierungsverminderung hat bei den Einzelkri
terien der Waschleistung unterschiedliche Auswirkungen. Die 
Waschleistung sinkt überproportional zur Dosierungsvermin
derung. 

Auf weitere Möglichkeiten der Waschmittel-Einsparung wird 
hingewiesen . 

Verknüpfung der Zündhäufigkeit mit der ursächlichen Bela
stung zündbarer Stoffe (ein mathematisches Modell mit 
vier Parametern) 
J. Schmidt 
Beitrag in : • PTB-Bericht W-33 zur 4. Sicherheitstechnischen 
Vortragsveranstaltung am 9./10.9.1987, S. 52- 69 

Für die Bestimmung der Empfindlichkeit eines zündbaren 
Stoffes gegen äußere Einwirkungen (z. B. mechanischer, ther
mischer oder elektrischer Art) wird der Stoff gestaffelten Bela
stungen ausgesetzt. Die Beträge der Belastung sind durch eine 
vorgegebene Skala festgelegt. Bei jeder Belastungsstufe wer
den mehrere Versuche unter möglichst gleichartigen Bedingun
gen ausgeführt. Die Anzahl an Reaktionen des Stoffes wird auf 
die Anzahl an Versuchen bei gleicher Belastung bezogen. Dieser 
Quotient ist die relative Häufigkeit. Die Relation der Quotienten 
zu den Belastungsstufen ist die Häufigkeitsverteilung. 

Zu Fragen der Empfindlichkeit von Stoffen und der Sicherheit 
von Zündern müssen aus dem naturgemäß begrenzten Unter
suchungsbereichheraus Extrapolationen in die Ausläufer einer 
Verteilung vorgenommen werden. Es muß eine mathematische 
Beziehung gefunden werden, mit der die empirisch ausgezählte 
Verteilung gut beschrieben werden kann, und die zudem fürsol
che Extrapolationen geeignet ist. 

Zur Beschreibung empirischer Verteilungen wird eine Familie 
von Verteilungsfunktionen vorgestellt. Die Struktur des zu
grundeliegenden mathematischen Modelles bietet die Möglich
keit der Linearisierung bei der graphischen und rechnerischen 
Dokumentation der Zähldaten, so daß das aus dem Modell ent
wickelte Verfahren der Auswertung den gewünschten Zweck er
füllt, Extrapolationen ausführen zu können. 

Das Verfahren ist auch an Verteilungen aus anderen Sachberei
chen mit Erfolg erprobt worden. 

Sicherheitstechnische Kenndaten und Gefahrzahlen binä
rer Mischungen aus oxidierenden und verbrennliehen Sub
stanzen 
H. Treumann, G. Krüger, N. Pfeil und S. von Zahn-Ullmann 
• Forschungsbericht der BAM Nr.l42, Oktober 1987,78 Seiten 

Die sicherheitstechnischen Kenndaten von 25 binären Mi
schungssystemen aus oxidierenden und verbrennliehen Sub
stanzen, insgesamt 240 explosionsfähige oder -gefährliche Ein
zelzusammensetzungen in Art pyrotechnischer Sätze, werden 
tabellarisch mitgeteilt. Ferner wird ein Verfahren beschrieben, 
mit dem die sicherheitstechnischen Kenndaten zu Kennzahlen 
der Gefährlichkeit zusammengefaßt werden können. Der Ver
lauf dieser Gefahrzahlen ist für jedes System grafisch als modi
fizierte Glockenkurve dargestellt. Die Parameter dieser Funk
tion werden für eine vergleichende Diskussion der untersuchten 



Systeme genutzt. Eine kritische Betrachtung zur Gruppenein
teilung pyrotechnischer Sätze nach der einschlägigen Unfallver
hütungsvorschrift schließt den Bericht. 

Veränderungen chemischer und physikalischer Eigenschaf
ten des Phloems immissionsgeschädigter Kiefern 
A . Burmester und G. Wolf! 
Holz-Zentralblatt 22 (1988) S. 1 + 2 

An etwa lOGjährigen Kiefern verschiedener Schadstufen der 
Berliner Forsten wurden physikalische und chemische Unter
suchungen des Phloems durchgeführt. Die Masse des Phloems 
nimmt mit zunehmender Schadstufe in unterschiedlichen 
Stammhöhen mit gegen Null gerichtetem Trend ab. Die 
Phloemfeuchtigkeit geht in Bäumen der Schadstufe 4 in Rich
tung von oben nach unten stark zurück. Die Wasserversor
gung des Phloems durch die Wurzeln ist im unteren Stamm
bereich von Kiefern der Schadstufe4 noch intakt. Der Zucker
gehai t des Bastes nimmt bei Schadstufe 3 mit zunehmender 
Stammhöhe ab. Ein Unterschied zu den Schadstufen 1 und 4 ist 
wahrscheinlich, konnte aber wegen zu geringer Probenanzahl 
nicht mit Sicherheit ermittelt werden. 

Photometrische Bestimmung aromatischer Kohlenwasser
stoffe nach Reaktion mit Tetracyanoethylen 
H. -J. Petrowitz und M. Wagner 
Fresenius Z. Anal. Chem. (1988) H. 330 S. 125- 126 

Es wird ein schnell durchführbares Verfahren zurquantitativen 
Bestimmung kleiner Mengen aromatischer Kohlenwasserstoffe 
beschrieben. Nach Reaktion mit Tetracyanoethylen in Aceta
nitril-Lösung bilden Aromaten, z. B. Benzol- und Naphthalin
Derivate stabile und intensiv gefärbten-Komplexe, deren Farb
intensität spektraphotometrisch bestimmbar ist. Optimaler 
Meßbereich : 50 bis 600 f.ig in 10 ml Lösung. 

Tribologisches Hochtemperaturverhalten keramischer 
Werkstoffe unter Festkörperreibungsbedingungen 
K.- H. Habig und M. Woydt 
VDI-Berichte 670 (1988) S. 683-697 

Wegen ihrer hohen, mit steigender Temperatur nur allmählich 
abnehmenden Härte besitzen keramische Werkstoffe ein großes 
Anwendungspotential für tribologische Hochtemperaturbean
spruchungen. Reibungs- und Verschleißuntersuchungen mit 
einem von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung entwickelten Hochtemperatur-Tribometer zeigen, daß 
Gleitpaarungen aus keramischen Werkstoffen auch bei hohen 
Temperaturen nicht "festfressen". Die Reibungszahlen liegen 
zwischen 0,5 und 1,0. Sie hängen innerhalb dieser Spanne je 
nach Paarung unterschiedlich von Temperatur und Gleitge-
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schwindigkeit ab. Demgegenüber steigt der Verschleiß durch
weg stark mit steigender Temperatur oder Gleitgeschwindigkeit 
an . 

Stand und Aussichten der industriellen Neutronenradiogra
phie in Deutschland 
H. Heidt und J. Stade 
Materialprüfung 3D (1988) H. 5, S. 137-139 

Obwohl die ersten Neutronenradiographien in Deutschland 
von Kallmann und Kuhn vor fast 50 Jahren angefertigt wurden, 
fand diese zerstörungsfreie Prüfmethode in der Industrie bisher 
keine breite Anwendung. Dies ist vor allem auf das Fehlen von 
mobilen, intensiven und preisgünstigen Neutronenquellen zu
rückzuführen . Ein wichtiger Aspekt ist die Verfügbarkeil von 
Echtzeit-Inspektionssystemen mit Neutronenbildverstärkern, 
die die Untersuchung beschleunigen werden und die Darstel
lung von dynamischen Prozessen erlauben. Neue Anwendun
gen für mobile Neutronenquellen sind zu erwarten bei der Flug
zeuginspektion, der Prüfung von faserverstärkten Kunststoffen, 
bei verschiedenen Typen von Keramikmaterial, im Bauwesen, 
bei der Korrosionsuntersuchung sowie bei verschiedenen 
Schmierstoffproblemen. 

Anwendung eines Bildverarbeitungssystems zur Ermittlung 
der Anzeigenerkennbarkeil beim Magnetpulver- und Ein
dringverfahren 
M. Stadthaus und H. - M. Thomas 
Materialprüfung 30 (1988) H. 4, S. 109-113 

Zur Ermittlung des Einflusses der Prüfparameter auf die An
zeigenerkennbarkeit beim Magnetpulver- und Eindringverfah
ren wurde ein Bildverarbeitungsverfahren entwickelt. Die Bild
aufnahme mit einer Kamera sowie die Speicherung der Bilder 
und ein Teil der Verarbeitung erfolgen mit handelsüblichen Ge
räten . Das verwendete Bildverarbeitungsgerät ist an einen "Per
sonal-Computer" angeschlossen. Mit einem übergeordneten 
Programm erfolgen die Steuerung des Bildverarbeitungsgerätes 
und die weitere Auswertung. Zur Messung der Leuchtdichte 
fluoreszierender Anzeigen mußte die Übertragungsfunktion 
des Videosystems korrigiert werden. Außerdem wurden zur 
Verbesserung des Kontrastes zwischen Anzeige und Umfeld die 
optischen Eigenschaften der Prüfmittel untersucht und danach 
die optische Filterung optimiert. 

Die Möglichkeiten des Systems werden am Beispiel der Bewer
tung von Anzeigen fluoreszierender Prüfmittel dargestellt. 
Durch die Ermittlung der Leuchtdichten und der Abmessungen 
der Anzeigen wird eine quantitative Bewertung der Prüfmittel 
für die Magnetpulverprüfung und von Eindringsystemen er
möglicht. Die Untersuchungen wurden durch ein ERP-Vorha
ben gefördert. 
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Amt I iche Bekanntmachungen 

Zulassungen, Nachträge, Neufassungen und Änderungen zu Baumustern von 
Tankcontainern (TC) zur Beförderung gefährlicher Güter 
Vorbemerkung 
Die BAM wird zukünftig keine auf Baumusterzulassungen von Tankcontainern bezogene, rechnergestützte Stofflisten herstellen. 
Die auf einzelne Baumuster von Tankcontainern bezogene Verträglichkeitsbewertung in Listenform wird voraussichtlich ab 
Januar 1989 durch eine von einzelnen Baumustern bzw. Baumusterzulassungen von Tankcontainern unabhängige, für alle 
Baumusterzulassungen einheitliche Stoffliste (" K I a r I ist e") ersetzt , die die für das Erstellen von Baumusterzulassungen für 
Tankcontainer erforderlichen Daten aller zum Tanktransport zugelassenen Stoffe, die diesen Stoffen zugeordneten 
Tankcharakteristika und Werkstoffverträglichkeitsangaben enthält. 
Im Vorgriff hierauf und unter Berücksichtigung eines Beschlusses des Ausschusses Tank/Technik (ATT) des Gefahrgutverkehrs
beirates beim Bundesminister für Verkehr, wird ab sofort auf die Veröffentlichung der derzeit zu einzelnen Baumusterzulassungen 
noch erstellten Stoffanhänge verzichtet. 
Die erwähnte .,Kiarliste" wird zu gegebener Zeit mit entsprechenden Erläuterungen im Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung veröffentlicht werden. 

ß UND ES ANSTALT F 0 R MATERIAL p R 0 FUN G - Zeichnungen des Herstellers: 

(BAM) 

'· ""jt ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 006/TC 

\.Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Eeförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (ßGBl. I, S. 1550) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Über die inner
staatliche und grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Gä
ter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1560) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

- den internationalen Straßenverkehr nach der Ve rordnung über die 
i~nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährli
cher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1550) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

- den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Giiter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1560) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang X des RIO -

und nach 

- dem Gesetz zu dem tibeteinkommen vom 02. Dezember 1972 über sichere 
Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, S. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, S.l009) 

der Firma 

Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 

für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Tank- u. Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

- Typenbezeichnung des Herstellers: HT l9,5/IIIa/v-HL20/lPL 

- Tankcontainerdaten: (20' - lC) 

Länge: 605R mm, ~reite: 2438 mm, Höhe: 24~8 mm, 
Tankvolumen ca. 19 700 1, Eigengewicht ca. 3780 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 24 000 kg, 
max. Betriebsdruck: 3 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck: 4 bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff: XlO CrNiMoTi 18 9 (1.4541) 
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H 1009/lb 
R 241.20.00 

vom 19.04.1974 
vom 2A.02.1973 

(Tank) 
(Rahmenwerk-Fa. Graaff KG, clze) 

die Zulassung zur Reförderung der im Anhang zu dieser Zulassung auf
geführten flüssigen Stoffe der/des GGVS/ADR/GGVE/RID mit einer Dich
te von höchstens 1,28 kg/dm' 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungsschein 
Nr. D/53 006/TC - 2. Neufassung aufgeführten Prüfberichten ein
schließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tankcon
tainers für die Beförderung der unter 1. bzw. im Anhang aufgeführten 
gef~hrlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften 
der/des GGVS/ADR/GGVE/ RID/CSC entspricht. 

Weiterhin sind die Maßgaben des UIC- Merkblattes 592-2 sowie die der 
ISo-Empfehlung 1496/3 erfüllt . 

3. Nebenbestimmungen 

J.l Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 l/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriehenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2-jähri
gen Priifungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. 
Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Bau
musterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zustän
dige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. Hl459/4 
vom 07.12.1978 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den iibrigen Angaben nach den unter l. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Die Inbetriebnahme der Reizung ist nur ges tattet, wenn die Ver
tr~glichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gew~hrleistet ist. 

3.5 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 •c sind zur Beförderung 
in nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nicht zuge
lassen . 

3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. ijber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefer tigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.8 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden L~ngsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

0/53 006/TC 
zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 
anzubringen. 



3,9 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr . D/53 006/TC -
2. Neufassung - vom 30.11.1982 und wird unter dem Vo rbehalt des je
derzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 
l6.09.19q5, 

4. Festlegung rler Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter l. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-SAM-023/006/78 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

HT 19,5 IIIa/V-HL 20/lPL 

zu versehen. 

1000 Se rlin 45, den 19.06.1986 
Unter den Eichen 87 

SUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. B. Schulz- Fo rberg 
Direktor und Professor 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
tn Ve rtretung 

Dipl .-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

3. Neufa·s~g 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 007/TC 

l.Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung ge fährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1550) 
- insbesondere § 6 und Anhang S.lb -, 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter mit gisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1qR5 (BGBl. I, s. 1560) 
- insbesondere § 6 und Anhang X-, 

- den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährli
cher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1550) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang S.lb des ADR -, 

- den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit gisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1560) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -

und nach 

- dem Gesetz zu dem Hbereinkommen vom 02. Dezember 1972 über sichere 
Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (8G81. II, s. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, S.l009) 

der Firma 

Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 

für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Tank- u. Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

- Typenbezeichnung des Herstellers: HT 19,5/IVa-HL20/lPL 

- Tankcontainerdaten: (20' - 1C) 

Länge : 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm, 
Tankvolumen ca. 19 500 1, Eigengewicht ca. 3780 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 24 000 kg , 
max. Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4 bar (iibe rdruck) , 
Tankwerkstoff: XlO CrNiMoTi 18 9 (1 . 4541) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

T 4319/lc 
8 241.01.00 

vom 20.10.1q72 
vom 14.03.1973 

(Tank) 
(Rahmenwerk-Fa. Graaff KG, Elze) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung auf
gefiihrten flüssigen Stoffe der/des GGVS/ADR./GGVE/R.ID mit einer Dich
te von höchstens 1,30 kg/dm 3 

erteilt. 

2 . Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungsschein 
Nr . D/53 007/TC- 2. Neufassung vom 31.03.1982 aufgeführten Prüfbe
richten einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter 1. bzw. im Anhang auf
geführten gef~hrlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvor
schriften der/des GGVS/ADR./GGVE/RID/CSC entspricht. 

Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-2 sowie die der 
ISOEmpfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3 . 2 Jede r nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
i st erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorsch riften vorge
schriebenen Pr\ifungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. 
Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Bau
musterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zustän
dige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende· ~rgebnisse erbracnt ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnu·ngs- Nr. H1459/4 
vom 07.12.1978 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter l. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Die Inbetriebnahme d~r Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
tr~glichkeit des FUllgutes mit den Tank- und Ausri.istungswerkstoffen 
nach TR.TC 007 gew~hrleistet ist. 

3.5 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 'C sind zur Beförderung 
in nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nicht zuge
lassen. 

3.6 Die im Anhang zn dieser Zulassune genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der ßAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. iiber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren . 

1.8 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 007/TC 
zu kennzeichnen. 

lJie Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die ßuchstabeo B AM 
anzubringen. 

403 



3.9 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr . D/53 007/TC -
2. Neufassung - vom 31.03.1982 und wird unter dem Vorbehalt des je
derzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 
29.05 .1995 . 

4 . Festlegun~ der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genann ten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr . D-BAM-018/007/78 und dem 
Rersteller-Identifizie rungskennzeichen 

HT 19,S/IVa-HL20/lPL 

zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 19.06.1986 
Un ter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-In g. B. Schulz-Forbe r g 
Direkto r und Professor 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing . Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Labo ratorium 1.51 
Transportbehälter 
~ür Gefahrgut 
t\t Vertretung 

Dipl. -Ing . A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

3. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Raumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 008/TC 

1. Hiermit wirrl für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1550)-
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb - , 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzEberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl . I, S. 
1560) - insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1550) -
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR - , 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenz\iberschreitende Beförderung gefähriicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung f.isenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli i985 (BGBl. I, S. 
1560) - insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -

und nach 

dem Gesetz zu dem iibereinkommen vom 02. Dezember 1972 iiber siche-
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der ~eufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, S.1009) 

der Firma 

Royer GmbH, 2000 Harnburg 26 
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fUr das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

- Typenbezeichnung des Herstellers: HT 17,5/IVa 

- Tankcontainerdaten: (20' - 1C) 

Länge: 605R mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm, 
Tankvolumen ca. 17 500 1, Eigengewicht ca. 3780 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 24 000 kg, 
max. Betriebsdruck: 3 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck: 4 bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff: X 10 CrNiTi 18 9 (1.4541) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

H 1044/1C 
B 241.01.00 

vom 
vom 

13.12.1973 
14.03.1973 

(Tank) 
(Rahmenwerk-
Fa. Graaff, Elze) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeCihrten flüssigen Stoffe der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/ mit einer 
Dichte von höchstens 1,44 kg/dm' erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungsschein 
Nr. D/53 008/TC-2. ~eufassung aufgeführten Prüfberichten (Zertifikat 
f;ir Frachtbehiilter FC 210 des GL vom 21.08.1973; · Auflaufprüfung 
Nr . 35117. der OB vom 24 . 10 .1973) einschließlich Anhängen (Anlagen) 
gefertigte Baumuster eines Tankcontainers für die Beförderung der 
unter 1. bzw. im Anhang aufgeführten gefährlichen GHter geeignet ist 
und den Aus rüstungsvors chriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/CSC ent
spricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Maßgaben der ISo
Empfehlung 1496/3. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen 'Priifungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen 'Priifungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeit ig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Ko rrosion zu priifen. 
Die Tankcontainer dürfen f\ir den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverstiinrlige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
A.us r~istung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen 'Priifungen den Vorsehrt ften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.1 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
H 1459/4 vom 07.12.tq78 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
tr!:lglichkeit des Fiillgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

3.5 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 'C sind zur Eeförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nicht zu
gelassen. 

1.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Hber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

1.R Die Tanks sind gut sichtbar an bei den Längsseiten in Höhe der 
Mit tellinie mit der Zulassungsnummer 

0/53 008/TC 
zu kennzeichnen. 



Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

1.9 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/53 008/TC-
2. Neufassung vom 29.03.1982 und wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 27.05.1995. 

4. Festlegung der ~ennzelchnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-019/008/78 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 

HT 17.5/IVa-HL 20/1 PL 

1000 Berlin 45, den 28.04.19R6 
Unter den 8ichen R7 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPR'iFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbeh~lter 

flir Gefahrgut 
in Vertretung 

Or.-Ing. B. Schulz- Forberg 
Direktor und ?rofessor 

Oipl.-Ing. A • . Ulrich 

Sachbearbeiter: Oipl. -Ing . Valdyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 
Stoffanhang) 

2. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/30 057/TC 

1. Hiermit wird für 

sowie einem 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, .s. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR - , 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter m1t Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID-

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche-
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, S. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, S-1009) 

der Firma 
Peroxid Chemie GmbH, 8023 Höllriegelskreuth 

für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Westeewälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 ZE 4,5/2100 

- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 19400 1, Eigengewi cht ca. 4200 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 24000 kg , 
max. Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17 440 

- Zeichnungen des Herstellers: 

CE-340/0a/1 
CE-340/3a/1 
C-1-242/2C 
CS-345/1.2/1 

vom 14.12.1977 (Zusammenstellung) 
vom 14.12.1977 (Tank) 
vom 21.01.1977 (Rahmenwerk) 
vom 14.12.1977 (Deckenrahmen) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,28 kg/dm 3 

erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungs
schein Nr. D/30 057/TC vom 10 . 05.1978 aufgeführten Prüfbericht 
(FC 722) einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster ei
nes Tankcontainers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten 
gefähr lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften 
des/der ADR/RID/GGVSee/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tank~ vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die der ISO- Empfehlung 
1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfve rmerk ve rs ehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 l/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsp rechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke de r Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr.CE- 340/7.1/2 
vom 19.10.1977 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unte r 1. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/30 057/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrif thöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/30 057/TC-
1.Neufassung vom 30.05.1983 und wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 31.05.1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-013 /0 57 /78 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

2086 ZE 4,5/2100 

zu versehen. 
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1000 Ber1in 45, den 01.06.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Diel.-Ing. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

Stoffbezeichnung 

Wasserstoffperoxid, 
wäßrige Lösungen 
mit mehr als 60 % 
und höchstens 90 % 
H202, stabilisiert 

Wasserstoffperoxid, 
wäßrige Lösungen 
mit mehr als 8 % 
und höchstens 60 % 
Hz02, stabilisiert 

Wasserstoffperoxid, 
wäßrige Lösungen 
mit mehr als 8 % 
und höchstens 20 % 
H202, stabilisiert 

Anhang zum 

RIO/ADR 
Klasse
Ziffer 

5.1-1 

8- 62 b 

8- 62 c 

GGVSee 
( IMDG-Co de) 
Klasse 

5.1 

5.1 

5.1 

UN
Nr. 

2015 

2014 

2984 

Auflagen/ 
Bemerkung 

w 

w 

W: Die Tanks und i hre Ausrüstungsteile dürfen nur mit mennigefreien 
Korrosionsschutzanst r ichen versehen werden. Die inneren Oberflä
chen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Trans
port von Wasse rstoffperoxidlösungen sorgfältig zu passivieren. 

Die Tanks sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß eine 
extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden wird. 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/41 109/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung übe r die inner
staatliche und grenzübe r schreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
-insbesondere§ 6 und Anhang B.1b-

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschrei t ende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -
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den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung . gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche-
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) in de~ 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, S.1009) 

der Firma 

Messer Griesheim GmbH, 6000 Frankfurt am Main 1 

für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Messer Griesheim GmbH, 6000 Frankfurt am }~in 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TT 95 C 

- Tankcontainerdaten: (Vakuumisolierter Doppelwandtank) 

-Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 9285 1, Eigengewicht ca. 5400 kg, 
zul. Gesamtgewicht : 24000 kg, 
max. Betriebsdruck: 3,2 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 6,3 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff (Außenbehälter): ASt35 nach DIN 17135 
Tankwerkstoff (Innenbehälter): 1.4301 nach DIN 17440 

- Zeichnungen des Herstellers: 

79216501 vom 19.09.1977 (Zusammenstellung) 
79214076C vom 11.04.1978 (Außenbehälter TT95-TC) 
79214090A vom 01.08.1977 (Innenbehälter TT95-TC) 
707-6-1069 vom 31. 08.1978 ( 20' Rahmen 0 2000) 
79214300A vom 23.02.1978 (Schaltschema) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang genannten Stoffe mit 
einer Dichte von höchstens 2,5 kg / 1 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungsschein
Nr. D/41 109/TC aufgeführten Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
20.07.1979, FC-Nr.667 sowie Abnahmebescheinigung des GL vom 
24.07.1986 einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster 
eines Tankcontainers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten 
gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften 
der/des GGVS/ADR/GGVSee entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 7. Weiterhin sind die 
Maßgaben der ISO-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellene 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend den nach den 
unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu 
unterziehen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der SAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr.79201463b 
vom 15.07.1975 und 79201463C (Zusatzschild für Neon) vom 06.07.1986 
zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften zu kennzeich
nen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/41 109/TC 

zu kennzeichnen. 



Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A H an
zubringen. 

3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.D/41 109/TC 
vom 22.10.1979 einschließlich aller Nachträge und wird unter dem 
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens 
bis zum 21.10.1994. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-047/109 / 79 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

zu versehen . 

TT 95 C 

1000 Berlin 45, den 22.07.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR ~~TERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag: In Vertretung: 

~.-12 .. ,, Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt l und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/41 109/TC-l.Neufassung 

Bezeichnung GGVS/ ADR GGVSee UN- Auflagen/ 
Klasse-Ziffer Klasse Nr. Bemerkung 

Argon 2 - 7a 2.2 19 51 

Argon und 2 - 8a 2.2 1980 
Sauerstoffgemische 

Neon 2 - 7a 2.2 l9l3 X 
Sauerstoff 2 - 7a 2.2 1073 
Stickstoff 2 - 7a 2.2 1977 

X: Beförderung nach GGVSee (IMDG-Code) nicht zugelassen 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/70 114/TC - 1. Neufassung 

Der Tankcontainer (CONU 245016-5) darf zur ausschließlichen Beförde
rung von 

Flußsäure mit mehr als 65 %und höchstens 85 %Fluorwasserstoff, 
ADR/ RID/GGVS / GGVE: Kl. 8, Ziff. 7a, GGVSee: Kl. 8, UN-Nr. 1790, 

mit "Vulcoferran 2201" der Firma Harzer Apparatewerke KG nach fol
gender Zeichnung ausgekleidet werden: 

3001 vom Feburar 1988 ( Einzelteile zur Tankauskleidung) 

Über die im o. g. Zulassungsschein aufgeführten Nebenbestimmungen 
hinaus gelten folgende Auflagen: 

Der Tank ist so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß eine extre
me Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden wird 
(Flüssigkeitstemperatur an der Tankwand höchstens 30°C). 

Der Tank ist mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten, trockenen 
Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. Ein Überdruck muß bis 
zur vollständigen Entleerung der Tanks erhalten bleiben. 

Der Zustand der Innenauskleidung des Tanks ist nach dem ersten Trans
port und danach jährlich von einem in den Vorschrifterr · genannten 
Sachverständigen zu prüfen . Die Bescheinigungen hierüber sind der 
SAM umgehend einzureichen. 

Der Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nt. 3003 vom 
Februar 1988 zu versehen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungssche in Nr. 
D/ 70 11 4/TC - 1. Neu f assung -vom 05. 09.1986. 

1000 Berlin 45, den 09.08.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR f\ATERIALFORSCHUNG UND -PRÜF UNG 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

im Auftrag ( 

Laboratorturn 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahcgut 
Ln Vertretung 

12,~; ~ D 1.-{ g J. udwig 
0 rre ' ierud srat 

Dip1. - Ing. A. U1rich 

Sachbearbeiter: Dip1.-Ing. A. U1rich 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 119/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüber.schreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschrei tende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefah rgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang X des RIO -
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der Fi rma 

Sehe r ing AG, 4619 Be rgkamen 1 

fü r das nachf o l ge nd beschri e bene Baumuste r eine s Tankcon t ainers 

- Hers te lle r: 

W. Siebel , Freudenberg/ Siegen 

- Type nbeze i chnung des Herstel le r s : Sehering-Ta i rre r Nr. 6 

- Tankconta i ne rda ten : 

Tanklänge: 1985 mffi, Tankdurchmesse r: 900 mm , 
Tankvo lume n ca . 1130 1, 
max . Be t r i ebs druck : 6 bar (Überdr uck), 
Pr üfdruck: 10 ba r (Überdruck ), 
Be rechnu ngsd r uck : 21 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: Kessel blech H I nach DIN 17 155 

- Zeichnungen des Herste l ler s : 

O. Bf . 75 2 
TAAK 1/43555/1 

vom 
vom 

13. 04.196 6 
06. 06 . 19 79 

(Tr anspo r tbehäl t er) 
(Ha ndloch- Fa . Schering , 
Be r gkamen) 

die Zula s s ung zur Be fö rderung der i m Anhang zu di ese r Zul assung auf 
ge füh r t en St off e 
e r t ei l t . 

2. Es wi rd hie rmi t bes che i ni gt, daß das nach den im Zulassungsschein 
D/53 11 9/TC vom 27 . 03. 1980 au f ge f ührten Prüfbe r i ch ten (Be scheinigung 
Nr. 91002 5( 1) - 0 bis - 2 des TÜV Rheinland vom 19.04. 197 9 ; Be richt über 
Au f l auf und Kranversuche eines Tankcon t ainers durch die DB Nr. 95431 
vom 20 . 11. 1979) einschließl ich Anhängen ( Anlagen ) gef ertigt e Baumu
ster eines Tankcontaine rs für di e Bef örde rung de r unter 1. auf ge
führt en ge fähr l i chen Güter gee i gnet i st und den Aus rüstungs vor
sch r if t en de r/des GGVS/ ADR/GGVE/RI D entspr i cht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt di e Ma ßgaben des UI C- Merk
bla ttes 59 0. 

3. Nebenbe s timmungen 

3. 1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüf verme rk versehene n 
Un terlagen herzustel l en. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung he rgestel l te Tankcon ta iner 
i st erstmal i g vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend al l e 2 1/ 2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif t en vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen . 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Bau
musterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfu ng zustän
di ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung di eser Zulassung entsprechen bzw. daß die vor geschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben . 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
l assung ge f ertigten Tankc ontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren . 

3 . 4 . J eder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs- Nr. 
TAAKl / 42735 / 3C vom 11.11.1981 zu versehen . Darüber hinaus ist jede r 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3 . 5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mi t te l linie mit der Zulassungsnummer 

D/53 119/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über di eser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 
anzubringe~. 

3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 
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3.7 Diese Zulassung gilt zunächst nur für die Tankcontainer mit den 
Werksnummern 076 bis 084 und 086 bis 0140. Vo< Nachbauten aufgrund 
dieser Zulassung sind der BAM die Konstruktionszeichnungen erneut zur 
Überprüfung einzureichen . 

3.8 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungs.schein D/53 119/TC vom 
27.03.1980 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes 
e r teilt. Sie gilt längstens bis zum 25.03.1995. 

3.9 Festlegung der Kennzeichnung 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 15. April 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIAlPRÜFUNG 

Fachgruppe l.S 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

";/ll '"'"'' Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

In Vertretung 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt l und 2 sowie inem 
Stoffanhang). 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 120/TC 

1 . Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21 . Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B. 1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
ne rstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Gü t er mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

de n internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. St raßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21 . Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere§§ l, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den in t ernationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
de r Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21 . De zember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- i nsbeSondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -

der Fi rma 

Sehering AG, 4619 Bergkamen 1 

f ür das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 



- Hersteller: 

W. Seelbach KG, Hüttental-Geisweid 

- Typenbezeichnung des Herstellers: Schering-Tainer Nr . 6 

- Tankcontainerdaten: 

Tanklänge: 1985 mm, Tankdurchmesser: 900 mm, 
Tankvolumen ca. 1130 1, 
max. Betriebsdruck: 6 bar (Überdruck) , 
Prüfdruck: 10 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 21 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: Kesselblech H I nach DIN 17 155 

- Zeichnungen des Herstellers: 

S.5858; S5858/a-/d vom 
TAAK 1/43555/1 vom 

07.08.1967 
06.06.1979 

(Transportbehälter) 
(Handloch-Fa.Schering, 
Bergkamen) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung auf
geführten Stoffe 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungsschein 
D/53 120/TC vom 27.03.1980 aufgeführten Prüfberichten (Bescheinigung 
Nr . 910025(1) - 0 bis -2 des TÜV Rheinland vom 19.04.1979; Bericht über 
Auflauf und Kranversuche eines Tankcontainers durch die OB Nr. 95431 
vom 20.11. 1979) einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers für die Beförderung der unter 1. aufge
führten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvor
schriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Maßgaben des UIC-Merk
blattes 590 . 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Bau
musterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zustän
dige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4. Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
TAAK1/42735/3C vom 11.11.1981 zu versehen. Da rüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen . 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 120/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 
anzubringen. 

3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Diese Zulassung gilt zunächst nur für die Tankcontainer mit den 
Werksnummern 0141 bis 0390 der Firma Schering. Vor Nachbauten auf
grund dieser Zulassung sind der BAM die Konstruktionszeichnungen er
neut zur Überprüfung einzureichen. 

3.8 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein D/53 120/TC vom 
27.03.1980 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes 
erteilt. Sie gilt längstens bis zum 26.03.1995. 

3.9 Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 22. Ap r il 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERI AL PRÜFUNG 

Fachgruope 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Di ~~. Ludwig O~~~~~gsrat 

Sachbearbeiter: Dipl. - Ing. H. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

In Vertretung 

.Dipl. - Ing. A; Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

l. Nachtrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/70 149 /TC - 1. Neufassung 

Der Tankcontainer (CONU 245 048- 4) darf zur ausschließlichen Beför
derung von 

Flußsäure mit mehr als 65 % und höchstens 85 % Fluorwasserstoff, 
ADR/RID/GGVS/GGVE: Kl. 8, Ziff . 7a, GGVSee: Kl. 8, UN- Nr . 1790 

mit "Vulcoferran 2201" der Firma Ha r ze r Apparatewerke KG nach fo l
gender Zeichnung ausgekleidet werden: 

4001 vom Februar 1988 (Einzelteile zu r Tankcontainerauskleidung) 

Über die im oben genannten Zulassungss chein genann ten Nebensbes t im
mungen hinaus gel ten folgende Auflagen: 

Der Tank ist so zu beförde rn bzw . zwischenzulagern , daß eine ex
treme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden wird (Flüssig
keitstemperatur an der Tankwand höchs tens 30 °C). 

Der Tank ist mit Stickst off oder einem anderen geeigneten, trocke
nen Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen . Ein Übe r druck muß 
bis zur vollständigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

Der Zustand der Innenauskleidung des Tanks ist nach dem ers ten Trans
port und danach jährli ch von einem in den Vo rschr if ten- genannten 
Sachverständigen zu prüfen. Die Bescheinigungen hierüber sind der BAM 
umgehend einzureichen . 

Der Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 4003 vom 
Februar 1988 zu versehen. 

Dieser Nach trag gilt nur in Verbin dung mit dem Zulassungsschein Nr . 
0/70 149/TC - 1. Neufassung - vom 08 .12. 1986 . 

1000 Berlin 45, den 09.08.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT ~iR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

;;~::'4, _t_L. 
*'~~re~Ln;;t~~1 

Sachbearbeiter: Oipl. - Ing. A. Ul rich 

Labo r a tori um 1.51 
Transpo rtbehälter 
für Gefahrgut 
In Vert retung 

(ß_-Ce_ 
Oi pl. - I ng. A. Ulrich 
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l. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 174/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 

21. Dezember 1987 (BGBl. I, S . 2858) 
-insbesondere § 6 und Anhang B.lb-. 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S . 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGB1. I, S. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl . I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 2l.Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG -Code 

der Finna 

Sehering AG, 4619 Bergkamen 

für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller : 

Sehering AG, 4615 Bergkamen 
W. Seelbach KG, Siegen 

- Typenbezeichnung des Herstellers: Sehering-Tairrer Nr. 7 

- Tankcontainerdaten: 

Tanklänge: 3080 mm, Tankdurchmesser: 1850 mrn 
Tankvolumen ca. 7500 1, Eigengewicht ca. 2500 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 10800 kg, 
max. Betriebsdruck: 6 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 10 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 21 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: HII nach DIN 17 155 

-Zeichnungen des Herstellers: 

TAAK 1/16 405/ob vom 29.01.1975 (Transportbehälter) - Fa. Sehering 
S.6416/lf vom 16.01.1974 (Transportbehälter) - Fa. Selbach 
TAAK 1/43835/lb vom 26.08.1980 (Schmelzsicherung) -Fa. Sehering 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe erteilt. 

2 . Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungsschein 
Nr. D/70 174/TC vom 14.10.1980 aufgeführten Prüfberichten (Schreiben 
des TÜV - Rheinland vom 03.09.1980 in Verbindung mit Bescheinigungen 
Nr. 910043(1)-0 bis -2 vom 15.08.1979 bzw. 13.09.1979; Bericht über 
Auflauf - und Kranversuche durch die DB vom 02.01.1987 und 14.08.1975 
L2/212 Gbg-283/66 - (283/66) und L4/4430 Gbgskp 55 423)) einschließ
lich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tankcontainers 
für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefährlichen Güter 
geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des GGVS/ADR/GGVE/ 
RID/GGVSee entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben des UIC-Merkbla ttes 590 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 
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3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3 .2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
TAAK1/42735/3a vom 05.02.1979 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3 . 5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 17 4/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen . 

3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu be
achten. 

Besondere Auflagen: 
Die Besichtigungsöffnung darf ausschließ l ich als Kopfloch benutzt 
werden. Die innere Besichtigung bei der wiederkehrenden Prüfung ist 
in Seit enlage der Tankcontainer durchzuführen. 

3. 7 Diese Zulassung gilt nu r für die Tankcontainer mit den Werks 
nummern 0091 bis 0205; ausgenommen sind die Numme rn 0144 und 0176. 
Vor Nachbauten aufgrund dieser Zulassung sind der BAM die Konstruk
tionszeichnungen erneut zur Überprüfung einzureichen. 

3.8 Diese Zulas sung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/70 174/TC 
vom 14.10.1980 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
ru fes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 13. Oktober 1995. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 21.06.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~l
l 

D -Ig. JUudwig 
0 re ierungsrat 

Sachbearbeiter: Dip l .-Ing. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Laboratorium 1 .51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

In Vertretung 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 



1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 216/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
-insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -

der Firma 

Bayer AG, 4047 Darmagen 

für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

-Hersteller: 

Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

- Typenbezeichnung des Herstellers: Transportbehälter 950 l 

- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 1600 mm, Breite ca. 1000 mm, Höhe ca. 1580 mm, 
Tankvolumen ca. 950 1, Eigengewicht ca. 700 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 1800 kg, 
max. Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17 440 
Tankinnenauskleidung: Säkaphen SI 14 E 

- Zeichnungen des Herstellers: 

UE-62 500-0 vom 01.06.1981 (Transportbehälter 950 1) 
DO 987 256- 0 vom 30.04.1988 (Transportbehälter mi t Rahmenwerk) 
1.666-1(1) vom 28 . 04.1988 (Beschriftungsplan - Fa. Richter -) 

die Zulassung zur Beförderung von 
Ät hylchlorformiat (Chlorameisensäureäthylester) und 
Methylchlorformiat (Chlorameisensäuremethylester 
Stoffe der GGVS/ADR/GGVE/RID - Klasse 3 Ziffer 16a 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungsschein 
D/17 216/TC vom 15.01.1982 aufgeführten Prüfbericht des TÜV
Rheinland vom 12.06.1981 sowie Prüfbericht Nr. 854 722 der Deutschen 
Bundesbahn über erfolgreich durchgeführte Auflaufversuche und Hebe
prüfungen vom 24.05.1988 einschließlich Anhängen (Anlagen) gefer t ig
te Baumuster eines Tankcontainers für die Beförderung der oben 
aufgeführten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungs
vorschriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2-jähri
gen Prüfungen ist die Tankinnernauskleidung der Tankcontainer gleich
zeitig durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverstän
digen auf Beschädigung zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
LE 15.12.280 vom 26.01.1982 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tank~ontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 216/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/17 216/TC 
vom 17.01.1982 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 13.01.1997. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Ber1in 45, den 08.07.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

I~m Audtftrag J 

D .-: g. 7.-udwig 
0 r gierungsrat 

Dipl.-Ing. W. - D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

(Diese Zulassung besteht aus 3 Seiten auf Blatt 1 und 2) 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 217/TC 

l. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b - , 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl . I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X - , 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas-
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sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
-insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Vero rdnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefah rgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -

der Fi rma 

Bayer AG, 4047 Da rmagen 

für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Carl Canzler , Düren/Rheinland 

- Typenbezeichnung des Herstellers: Transportbehälter 950 
-Werkstoff 3.7035-

- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 1600 rnm, Breite ca. 1000 mm, Höhe ca . 950 mm, 
Tankvolumen ca. 950 1, Eigengewicht ca. 550 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 1800 kg, 
max . Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck) , 
Tankwerkstoff : Titan Gr. 2 (3.7035) 

- Zeichnungen des Hers tellers: 

UE.62 499- 0 vom 01 . 12 . 1980 (Transportbehälter) 
DO 987 257 - 0 vom 29.03 . 1988 (Transportbehälter mit Rahmenwerk) 
1 . 666- 1(1) vom 28 . 04 . 1988 (Beschriftungsplan- Fa. Richter - ) 

die Zulassung zur Beförderung von 
Äthylchlorformiat (Chlorameisensäureäthylester) und 
Methylchlo rformiat (Chlorameisensäuremethylester 
Stoffe der GGVS/ADR/GGVE/RID- Klasse 3 Ziffer 16a 
erteilt. 

2 . Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem im Zulassungsschein 
D/17 217/TC vom 15.01.1982 aufgeführten Prüfbericht des TÜV - Rheinland 
vom 12.06.1981 sowie Prüfbericht Nr. 854 722 der Deutschen Bundes
bahn über erfolgreich durchgeführte Auflaufversuche und Hebeprüfun
gen vom 24.05.1988 einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte 
Baumuster eines Tankcontainers für die Beförderung der oben aufge
führten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvor
schriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontaine r sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen . 

3 . 2 Jede r nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 l/2 
Jahre den nach den unter 1 . genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Recht svorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprec~ende Ergebnisse erbracht ha-
ben. · 

3.3 Abdrucke der Beseheirrigurigen nac:h 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparatu ren an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
LE 15 . 12.280 vom 16.01.1982 zu versehen . Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennze ichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
~ittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 217/TC 

zu kennzeichnen. 
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Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen . 

3.6 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/17 217/TC 
vom 15.01.1982 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 13.01.1997. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 08 . 07.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR ~ATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

'~7":1. ftw,. 
~~rX!~uv.;~t 
Sachbearbeiter: Dipl .-Ing. H. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

t/-9, ~~ 
Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

(Diese Zulassung besteht aus 3 Seiten auf Blatt 1 und 2) 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 239/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.Lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2 . Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl . I, s. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutve rordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutände~ungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -

der Firma 

Alf red Talke KG, 5030 Hürth-Kalscheuren 

- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH , 5241 l<eitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 20 ZSO 4,0/1600/11 



- Tankcontainerdaten: 

-Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, (Breite über Grelfkanten: 
Tankvolumen ca. ll 000 l, Eigengewicht ca. 3100 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 15 000 kg, 
max . Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4 bar (Überdruck) , 
Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: St 37-2 nach DIN 17 100 
Tankinnenauskleidung: Clouth H 1057 

- Zeichnungen des Herstellers: 

CS-690/0c 
CS-690/2c 
CS-690/)b 
CS-690/4.2.1 

vom 07 . 10 . 1982 
vom 30.08.1982 
vom 31.08.1982 
vom 18.03.1982 

(Zusammenstellung) 
( Bodengruppe) 
(Tank und Anschlüsse) 
(Reinigungsöffnung) 

2500 mm) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Lulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dich t e von höchstens 1,35 kg/dm 3 

erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungs
schein 0/53 293/TC vom 17.01.1983 aufgeführten Prüfberichten des TÜV 
Rheinland (Nr. 913/198 235 vom 14.07.1982) und der Deutschen Bun
desbahn (Nr. 25432 vom 11.08.1982) einschließlich Anhängen (Anlagen) 
gefertigte Baumuster eines Tankcontainers für die Beförderung der 
unter 1. aufgeführten gefährlichen Güter geeignet ist und den Aus
rüstungsvorschriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3 . 1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen . 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1 . genannten Rechtsvorschriften vo rge 
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Innenauskleidung der Tanks 
ist jährlich von einem in den Rechtsvorschriften genannten Sachver
ständigen auf Beschädigung zu prüfen . 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungsz~eck nach die s er Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zustd ndi 
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw . daß die vorgeschriebe 
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-~r. 
CS-690/7.1 vom 25.02.1982 zu ve rsehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3 . 4 Bei der Beförderung der im Anhang genannten Stoffe muß die Rei
nigungsöffnung nach Zeichnungs Nr. CS-690/4.2.1 dicht verschlossen 
sein. 

3.5 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3 . 6 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der Bfu~ innerha lb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren . 

3.7 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
~ittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 239/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens SO mm be tragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.8 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein D/53 239/TC vom 
17.01.1983 einschließlich aller Nachträge und wird unter dem Vorbe
halt des jederzeitigen Widerrufes erteilt . Sie gilt längstens bis 
zum 16 . 0!.1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 22.Juli 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRijFUNG 

Fachgruppe [. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag J 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefah r gut 

In Ve.rt retung 

ca '-- < 0---, 

,?.,4-;-z"" ~~~;e~;u~~~~ Dip l.-Ing . .-\. Ulrich 

Sachbearbeiter : Dipl . -Ing. A. Ulrich ; Dipl . - Ing . u. Fricke 

Anlagen : Rechtsmittelbelehrung 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt l und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

Stoffbezeichnung 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 239/TC - 1. ~eufassung -

GGVE/GGVS 
RID/ADR 
Klasse 
Ziffer 

Auflagen 
Bemerkung 

Nat riumhydroxid 
in wäßriger Lösung 

8- 42 b mit einer Dichte 
von max 11 35 kg/dm 3 

Salzsäu re 

Eisen- II-chlorid
Lösung 

8- 5 b 

8- 5 c 

1 . Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuste r eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/17 265/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung übe r die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas 
sung der Bekanntmachung vom 21. Dezember 1987 (BGB1 . I, S. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
GUter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. St r aßen- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGB1. I, s. 2858) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang B.lb des ADR -

de r Firma 

HKL-Anlagenbau und Planung GmbH u. Co KG , 5828 Ennepetal 

für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

HKL-Anlagenbau und Planung GmbH u. Co KG, 5828 Ennepetal 
(Maschine) 
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Thyssen Umformtechnik, Werk Langschede, 5758 Fröndenberg
Langschede (Tank) 

Joseph Vögele AG, 6800 Mannheim (Rahmen) 

- Typenbezeichnung des Herstellers (HKL): 

Tankcontainer 6 m3 (Straßenbaumaschine) 

- Tankcontainerdaten: 

- Tanklänge: 2500 mm, Breite: 2500 mm, 
Tankdurchmesser: 2000 mm 
Tankvolumen ca. 6300 1, 
Eigengewicht ca. 21.500 kg (Maschine)/2410 kg (Tank) 
zul . Gesamtgewicht: 24.500 kg (Maschine)/ 5410 kg (Tank) 
Be rechnungsdruck: 28 bar (Überdruck), 
Prüf druck: 28 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: St E 47 (1 . 8905) und St E 36 (1.0854) wahlweise 

- Zeichnungen des Herstellers: 

1/01.371-lSb 
46-2404-00918 

46-l7.22-2537B 

vom 21.03.1983 (Druckgasbehälter) - HKL
vom 20.10.1976 (Gasbehälter-Befes tigung) 

- Vögele AG -
vom 14.12.1982 (Rahmenrost/Rahmenrost 

1. Variante) -Vögele AG-

die Zulassung zur Beförderung des im Anhang zu diese r Zulassung 
aufgeführten Stoffe der/des GGVS/ADR -Klasse 2 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungs
schein· Nr. D/17 265/TC vom 05.08.1983 aufgeführten Prüfbericht des 
TÜV Rheinland vom 26.05.1983 einschließlich Anhängen (Anlagen) ge
fertigte Baumuster eines Tankcontainers für die Beförderung der 
im Anhang aufgeführten gefährlichen Güter geeignet ist und den 
Aus r üs tungsvorschriften der/des GGVS/ADR 
entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach . den mit dem Prüfvermerk ve rsehenen 
Un terlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle "2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen fUr 
den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt wer
den, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt 
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung ent
sprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften 
entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
3/01.371-06a vom 07 .02.1983 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks s ind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellin i e mit de r Zulassungsnummer 

D/70 265/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/70 265/TC 
vom 05 .08.1983 und wird unter dem Vo rbehalt des jederzeitigen Wider
r ufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 04.08.1998. 

4 . Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 28. Juni 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
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Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag: Im Auftrag: 

1J -2. tfo-, cda; iZ: _{. hudwig Oberretf!~u~;at Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

(Diese Zulassung besteht aus 3 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/17 265/TC - 1. Neuf. 

Stoffbezeichnung GGVS/ADR Auflagen/ 
Klasse- Bemerkungen 
Ziffer 

Gemisch Butan 2-4b x) 

Gemisch Butylen 2-4b x) 

Gemisch Propan 2-4b x) 

Gemisch Propylen 2- 4b x) 

x) Zusammensetzung entsprechend DIN 51 622 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 283/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli. 1985 (BGBl. I, s. 1550) -
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und . grenzüberschreitende ßeförderung gefährlicher 
G\iter mit eisenbahnen (Gefahrgutverordnung elsenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 
1560) - insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Ve r ordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende ßeförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1550) -
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit elsenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vo m 30. Ju l i 1985 (BGBl. I, s. 
1560) - insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -, 

den Seever kehr nach der Verordnung über die ßeförderung gefährli
cher Giiter mit Seeschiffen (GefahrgutVSee) vom OS. Juli 1q78 
(BGBl. I, s. 1017) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut-Änderungs
verordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I, s. 1113) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlage zur Verordnung) -

und nach 
dem Gesetz zu dem iibereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, s.1009 

der Firma 

VTG-Vereinigte Tanklager- u. Transportmittel GmbH, 2000 Hamburg 36 

für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 



- Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 ZSo 4,5/2000/17,3 

- Tankcontainerdaten: (20' lCC) 

Länge: fi058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 17 350 1, Eigengewicht ca. 5300 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, 
max. lletriebsdruck: 3 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck: 4, 5 bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff: H II (1.0425) 
Tankinnenauskleidung: Vulcoferran 2202 (Fa. HAW) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

CS-812-lc 
CS-812-2a 
CS-812-3c 
CS-8l2-4.2b 

vom 
vom 
vom 
vom 

25.10.1983 
25.10.1983 
14.12.1983 
25.10.1983 

(Hauptzeichnung) 
(Rahmen) 
(Tank) 
(Ventil- und Stutzen
anordnung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 
1,81 kg/dm' 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem im Zulassungsschein 
Nr. D/70 283/TC aufgefiihrten Prüfbericht des Germanischen Lloyd 
(FC-Nr. 2802/33 vom 10.01.1984) einschließlich Anhängen (Anlagen) 
gefertigte Raumuster eines Tankcontainers für die Beförderung der 
unter 1. bzw. im Anhang aufgeflihrten gefährlichen Güter geeignet ist 
und den Ausrüstungsvorschriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/Gefahrgut
VSee/CSC/ entspricht. 

Das Raumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgeben der ISo-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist der Zustand der Innenauskleidung der Tanks gleich
zeitig von einem in den unter l. aufgeführten Rechtsvorschriften ge
nannten Sachverständigen zu prüfen. 
Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der fi.ir die Priifung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt .. hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen. bzw. daß die vorg2schriebe
nen ?rüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Ta nkschild nach Zeichnungs- Nr. CS- 812-
7.la vom 25.10.1983 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tank
container mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Hber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankconta i nern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Böhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 283/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/70 283/TC vom 
14.03.1984 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes 
erteilt. Sie gilt längstens bis zum 13.3.1994. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-132/283/84 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

2086 ZSo 4,5/2000/17,3 

zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 18.06.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPR.iiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Ulrich, E. Reeck 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Stoffbezeichnung 

Bromwasserstofflösungen 

Essigsäure und wäßrige 
Lösung mit mehr als 80 % 
Essigsäure 

Flußsäur e mit höchstens 
45 % Fluorwasserstoff 

Kaliumhydroxid in Lösun-
gen 

Natriumhydroxid in Lösun-
gen 

Natriumhypochlorit-Lösung 

Salzsäure 

Schwefelsäure mit 
höchstens 80 % HzS0 4 

Silicofluorwassers t off-
säure 

Fluorborsäure, wäßrige 
Lösung mit höchstens 
60 % reiner Säure 

D/70 283/TC-1. Neufassung 

RID/ ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

8 - Sb 

R - 32b 

8 - 7b 

8 - 42b 

R - 42b 

8 - 61b/c 

8 - Sb 

8 - lb 

8 - 9b 

8 - Sb 

Gefahrgut- UN
VSee Nr. 

Klasse 

8 1788 

3.3 2789 

8 1790 

8 1814 

8 1824 

8 1791 

8 1789 

8 1830 

8 1778 

8 1775 

Auflagen/ 
Bemerkung 
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l. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/7G 301/TC 

l. Hie r mit wird fiir 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und gr~nzübersch reitende Beförderung gef::ihrl icher Gl.i
te r auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Hekann tmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I , S. 1550) -
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaa tliche und grenzüberschre itende Beförderung gefährlicher 
Güte r mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1g85 (BGBl . I, S. 
1560) - insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Ve rordnung iiber die 
innerstaatliche und grenztiberschreitende Be fXrde rung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgu tverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung de r ßekanntmachung vom 30 . J uli 1985 (HGBl. I, S. 1550) -
- insbesondere §§ 1 , 6 und Anhang H. 1b des ADR -, 

den inte rnationalen Schienenverkehr nach der Vero r dnung iibe r die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gef~hrlicher 
Güter mit Eis enbahnen (Gefahrgutverordnung Eis enbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 
1560) - insbesondere~~ 1, 6 und Anhang X des RID -, 

den Seeverkehr nach der Ve rordnung übe r die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GefahrgutVS ee) vom 05 . Juli 1978 
(RGBl . I, S. 1017) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut-~nderungs
verordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I, S. 1113) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlage zur Verordnung) -

und nach 
dem Gesetz zu dem ;Tbereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche-
re Container -CSC- vom 10 . Februar 1976 (BGBl . II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02 . August 1985 (BGBl. II , S.1009) 

der Fi rma 

VTG- Ve reinigte Tanklager- u. Transportmittel GmbH, 2000 Harnburg 36 

fü r das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller : 

Wes terwllder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 ZSo 4,5/1900/15,5 

- Tankcontainerdaten: (20' lCC) 

Länge: 6058 mm, Rreite: 2438 mm, Hone: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 15 500 1, Eigengewicht ca. 5250 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, 
max . Bet riebsdruck: 3 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: H II (1.0425) 
Tankinnenauskleidung: Vulcoferran 2202 (Fa. HAW) 

- Zeichnungen des Herstellers : 

CS-847-1 
CS-847-2 
CS-R47-3a 
CS-847-4. 2a 

vom 
vom 
vom 
vom 

01.03.1984 
01.03.1984 
l6.04 . 19A4 
17.04.1984 

(Hauptzeichnung) 
(Rahmen) 
(Tank) 
(Ventil- und Stutzen
anordnung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgefiihrten Stoffe mit einer Dichte von hf-ichstens 
2,03 kg/dm 3 

erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem im Zulassungsschein 
'lr. D/70 301/TC aufgeführten Prilfbericht des Germanischen Lloyd 
(FC-Nr. 2802/36 vom 06.07.1984) einschließlich Anhängen (Anlagen ) 
gefertigte Baumuster eines Tankcontainers fiir die Beförderung der 
unter 1. bzw. im Anhang aufgeführten gefährlichen Güter geeignet ist 
und den Ausrüstungsvorschriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/Gefahrgut
VSee/CSC entspricht . 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgeben der ISo-Empfehlung 1496/3 erfüllt . 
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1. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

1.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen l>riifungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist der Zustand der Innenauskleidung der Tanks gleich
zeitig von einem in den unter 1. aufgeführten Rechtsvorschriften ge
nannten Sachverst~ndigen zu prüfen. 
Die Tankcontainer dijrfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der fijr die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrijstung d i eser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen l>r\ifungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs- Nr. CS- 847-
7.1 vom 01.03.lgS4 zu versehen. Darübe r hinaus ist jeder Tankcon
tainer mit den übrigen Angaben nach den unter l. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Die Tankcontainer dürfen bei ausschließlicher Verwendung im Land
verkehr nach GGVS/ADR/GGVE/RID auch ohne Sicherheitsventil zur Be
förderung der im Anhang aufgeführten Stoffe, mit Ausnahme von Natriurrr 
hynochlorit-Lösungen Kl. ~ Ziffer 61b/c, eingesetzt we r den. 
In diesem Fall ist der Anschluß mit einem Blindflansch entsprechend 
der Zeichnung CS- 847-4.2a vom 17.04.1984- Position N7 dicht zu 
verschließen. 

1 . 5 Abdrucke der Rescheinigungen nach 3.2 sind der SAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. ilber Reparaturen an den nach diese r Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu fiih ren und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren . 

3 . 6 Die Tanks sind gut sichtbar an bei den Längsseiten in Röhe der 
~ittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 301/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Tiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleiche r Schrifthöhe die Buchstaben B AM an
zubringen. 

3.7 Diese Zulassung ersetzt den Zulas sungssche in Nr. D/70 301/TC vom 
11.09.1984 und wird unter dem Vo rbehalt des jederze i tigen Widerrufes 
erte i lt. Sie gil t längstens bis zum 10.09 .1 99 4. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Di e Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-141/301/R4 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

2086 ZSo 4,5/1900/15,5 

zu versehen. 

1000 Berlin 45 , den 18.06.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDF.SANSTALT FiiR MATERIALPR;iFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen· 
aus Metallen 

Dr .-Ing. R. Schulz-Forberg 
Direkto r und Professor 

Sachbearbeiter: Dipl . -Ing. Ulrich, E. Reeck 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Laborato rium 1.51 
Transportbehälter 
fiir Gefahrgut 
in Vertretung 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

(niese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt l und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 



Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/70 301/TC-1. Neufassung 

Stoffbezeichnung 

Bromwasserstofflösungen 

Essigs~ure und wäßrige 
Lösung mit mehr als 80 % 
Essi}?;s!:iure 

Flußsäure mit höchstens 
45 7o Fluorwasserstof f 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

R - Sb 

R - 32b 

R - 7b 

Kaliumhydroxid in Lösun- 8 - 42b 
gen 

Nat riumhydroxid i n Lösun- 8 - 42b 
gen 

Natriumhypochlorit-Lös ung 8 - 61b/c 

Salzsäure 

Schwefelsäure mit 
höchstens 80 % HzS04 

Silicofluorwasserstoff
s::iure 

f luorborsäure, wäßrige 
Lösung mit höchstens 
60 % reiner Säure 

8 - Sb 

8 - 1b 

8 - 9b 

8 - 8b 

Gefahrgut- UN
VS ee Nr. 

Klasse 

1788 

3.3 2789 

8 1790 

1814 

8 1824 

17 91 

178 Q 

8 1830 

1778 

177S 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 304/TC 

1. Hiermit wird nach 

Auflagen/ 
Bemerkung 

- Verordnung über die Beförderung gefahrlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) in der Fassung der Bekanntmachung van 29.06.1983 (BGBl. I, 
s. 905) 
- insbesondere Anhang B. 1b -, 

- Europüsches Ubereinkcmren van 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18 . August 1969 (BGBl. II , s. 1489) mit Anlagen A und B vom 04. 
November 1977 (BGBl. II, s. 1190) in der Fassung der 6. ADR
Änderungsverordnung vom 22. Dezember 1983 (BGBl . II, S. 827) 
- insbesondere Anhang B. 1b -, 

- Verordnung über die Beförderung gefanrlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) in der Fassung der Bekanntmachung van 22. Juni 1983 
(BGBl. I, S. 827) 
- insbesondere Anhang X -, 

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefänrlicher Güter mit 
der Eisenbahn (RID), Anlage I zum Internationalen Ubereinkanmen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 1977 
(BGBl. II, s. 778) in der Fassung der 4. Rio-Änderungsverordnung 
van 03. Juni 1983 (BGBl. II, S. 386) 
- insbesondere Anhang X -, 

- Gesetz zu dem Ubereinkanmen vorn 02 . Dezember 1972 über sichere 
Container-csc- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung vorn 27. Januar 1977 (BGBl. II, S. 41) 

der Finna 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Genuanischen Lloyd vorn 
22. Oktober 1984, (FC-Nr. 2802/38) beschriebene Baumuster eines 
Tankcontainers 

- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 ZSihd 6,0/1800/13,1 

Tankcontainerdaten: (20 ' 1CC) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 13100 1, Eigengewicht ca. 5950 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30480 kg (UIC: 24000 kg, ISO: 20320 kg) 
max. Betriebsdruck: 4 bar (Überdruck), Prüfdruck: 6 bar 
(Überdruck), Berechnungsdruck: lO bar (Überdruck) 
Tankwerkstoff: H II (1.0425) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

(Hauptzeichnung) 
(Rahmen) 
(Tank) 

C5-841-1d 
C5-841-2a 
cs-841-3a 
c s-841-4 • .l a 
C5-841-6.1a 

van 05 . 09. 1984 
van 14.09.1984 
van 01.10 . 1984 
van 05 .09 .1984 
van 05 .09.1984 

(~och und AnschlUsse) 
(Heizung) 

d ie Zulassung zur Beförderung von 

Schwefeltrioxid (Schwefelsäureanhydrid), stabilisiert 
GGVS/ADR/GGVE/RID-Kiasse 8 Ziffer ß --1« ·Klassifizierung 

erteilt. umgasteHt~ ~, 
15.05.86 ~ 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beigefügten Prüf
bericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung des unter 1 . aufgeführten gefanr
lichen Gutes geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/ RID/ CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Maßgaben der ISo
Empfehlung 1496/3. 

3 • Nebenbestimmungen 

3. 1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen . 
Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Bau
musterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zustän
dige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3 . 3. Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. cs-841-
7 .1 vorn 13.06.1984 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcon-
tainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1 . genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

3 • 4 Sonstiges 

Abdrucke der Bescheinigungen nach 3 • 2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen . Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu fUhren und min
destens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an bei
den Längsseiten in Hbl1e der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 304/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schriftlühe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnurnmer sind in gleicher Schriftlühe die Buchstaben B A M 
anzubringen. 

3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 04.ll.1994. 
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4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter l • genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-145/304/84 und den 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

2086 ZSihd 6,0/1800/13,1 

zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 05.11.1984 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR t1ATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

1k~ 
Dr.-Ing. V. Neumann 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt l und 2) 

3. Nachtrag zum 

Die Tankcontainer -ISO 1CC, IMO Typ 1 - dürfen auch nach folgenden 
Zeichnungen der Fa. Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH gefertigt 
werden (Ausrlistungsvarianten) 

CE- 891-1.1a vom 19.05.1988 (IMO 1 Tankcontainer) 
CE-891-4.1.1a vom 19.05.1988 (Mannloch, Scheitelanschlüsse und 

Haube) 

Diesem Nachtrag liegt die Zeichnungs- und Berechnungsprüfung 
FC 2843/08 des Germanischen Lloyd vom 06.06.1988 zugrunde. 

Der Anhang zum Zulassungsschein wird neu gefaßt und ersetzt die 
Stoffliste (Anhang Teil 1 und 2) vom 13.06.1986. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/70 319/TC vom 04. April 1985. 

1000 Berlin 45, den 29.06.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

:~~?. ~'"~" ~~~~r~!;~~at 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Stoffanhang 
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Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
im Auftrag 

;tJ!-}) tfo4 
Dipl.-Ing. W.- D. Mischke 

2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/70 327 /TC 

Die Tankcontainer - 20' Binnencontainer, IMO Typ 1 - dürfen auch 
nach folgenden Zeichnungen der Fa. Gofa Gocher Fahrzeugbau ge
fertigt werden (zusätzliches Mannloch; Heizungsänderung): 

11 137-lOA vom 21.05.1986 (Tankbinnencontainer 20') 
11 137-09A vom 21.05.1986 (Tankbinnencontainer 26300 1) 
11 137-03-01 vom 22.04.1986 (Armaturenzeichnung/Unten-Auslauf) 
11 137-04-01 vom 22.04.1986 (Armaturenzeichnung Oben-Auslauf) 
10 806-04 vom 03.02.1986 (Bodenheizung) 

Diesem Nachtrag liegt die Zeichnungs- und Berechnungsprüfung 
FC 2842/08 des Germanischen Lloyd vom 23.05.1986 zugrunde. 

Der Anhang zum Zulassungsschein wird neu gefaßt und ersetzt die 
Stoffliste (Anhang Teil I und II) vom 31.05.1985. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 327/TC vom 31. Mai 1985. 

1000 Berlin 45, den 20.06.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 
im Auftrag: 

Dil-: 1J/:dwig Oberregf.f;u~~~ 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Stoffanhang 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

(JL<c___ 
Dipl.-Ing. A. Ulrich 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 337/TC - 1. Änderung -

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den internat~ionalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO-

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

der Firma 
Umformtechnik Hausach GmbH, 7613 Hausach 

für das im Bericht Nr. 101/85/180 des Technischen-Überwachungsver
eins-Baden e.V. vom 31.07.1985 einschließlich Zeichnungsprüfung vom 
03.12.1987 beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 



- He r steller: 

Umformtechn i k Hausach GmbH, 7613 Hausach 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TC 1320 Ltr. 

- Tankcontainerdaten: 

- Länge : 1610 mm, Breite: 1160 mm, Höhe: 1670 mm , 
Tankdurchmesser: 1100 mm, 
Tankvolumen ca . 1320 1, Eigengewicht ca. 720 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 1750 kg, 
max. Betriebsdruck : 3 bar (Übe r druck), 
Pr üfdruck: 4 , 5 ba r (Überdruck) , 
Be r echnungsdr uck: 12 bar (Überdruck) , 
Tankwe r kstoff: X 5 Cr Ni 18 9 (1 . 4301) 

- Zeichnungen des He rstellers : 

885.200 . 77 - 2c vom 30.08.1984 ( Flüssigkeit Tankcontainer 
885 . 200 . 77 - 2d 13 . 10 . 1987 (Flüssigkeit Tankcontainer 
885 . 182 . 89- 2b vom 11.04 . 1985 ( Tank 1320 Liter) bzw . 
88S.l82.89- 2c vom 16.10.1987 (Tank 1320 Liter) 
885.187.88- 2 vom 10.06 . 1983 (Gestell) 

die Zulassung zur Beför derung von 

Acrolein , sta bilisiert 

1320 
1320 

GGVS/ADR/GGVE/RID - Kla sse 
Kl ass e 3 . 1 U. N.-Nr. 1092 
erte ilt . 

Ziffe r 17 a; GGVSee - IMDG- Code 

Ltr . )bzw. 
Ltr . ) 

2. Es wi r d hie rmit bescheinigt, daß da s nach dem o . g . Pr üfbericht 
e i ns chli e ßlich Anhängen (Anlagen ) gefertigte Ba umus t e~ eines Tank
c ont a i ner s für di e Beför de rung de s o . g . gefähr liche n Gutes ge eignet 
ist un d den Aus r üstungsvor s chr if ten der /des GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee 
ent sp rich t. 

3. Nebenbe s timmungen 

3. 1 Die Tankcont a i ne r s in d nac h den mit dem Prüfve rmerk vers e he nen 
Unterlagen he rzus te llen. 

3 .2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
is t er stmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 l/2 
Jahre den nach den un t er 1. genann t en Rech t svorschriften vorge 
s chri ebenen Prüfungen zu unterz i ehen. Im Rahmen dieser 2 1/2- jähr i 
gen Prüfungen is t das Tanki nnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch e ine n in den Rech t svo rs ch r iften ge nannten Sachverständigen auf 
Ko rros i on zu prüfen. 

Di e Tankcon t aine r dü r fen für den Ve rwendungsz weck nach dieser Baumu
st e rz ul assung nur benu tz t we r de n, we nn der für di e Prüfung zus t ändi 
ge Sachvers t ändige besche in i gt hat , daß die Ta nkcontainer und ihre 
Aus rüstung di eser Zulas s ung en t sp reche n bzw. da ß die vo rgeschr iebe
nen Prüfunge n den Vorschr i fte n e nt s prechen de Erge bniss e er brach t ha
ben . 

3.3 Abdruc ke der Be schei nigunge n nac h 3 . 2 s in d der Bru~ i nnerha l b 
eines Jahres e i nzureichen. Über Re pa rature n an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcont a i nern sind Aufze ichnungen zu f ühren un d 
mindestens 10 Jahre aufzubewahre n. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs - Nr .885. 036.3l-4x 
vom 10.06.19 77 bzw. 70l. 001 .62-4a vom 09. 12. 1986 zu ve rsehen. Darü
ber hinaus ist jeder Tankcont a i ner mit den übr igen Anga ben nac h de n 
unter 1 . gena nnten Rechtsvorschrift en zu kennz e i chnen. 

3.5 Die Tanks sind mi t St ickstof f oder ei nem ande ren geeigneten 
trocke nen Gas von 0 ,5 bar (Überdruck) zu beauf schlagen . Ein Über
druck muß bis zur vollständigen Entleerung des Tanks erha l ten blei
ben. 

3.6 Bei der Beförderung im Seeve rkehr nach GGV Se e s i nd die Ta nks mi t 
Sicherheitsventil und vorgeschaltet e r Berstsche ibe nac h Zeichnung 
701. 010.34-3b vom 29.09 .1 987 auszurüsten . 

3.7 Jeder Auf- und Abbau von Sicherheitsventil und Berstscheibe ist 
von einem Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und au f zu
zeichnen 

3.8 Die Tanks s ind gut sichtbar an beiden Längsse i ten i n Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 337 / TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindest ens 50 mm betragen. Über di eser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen . 

3.9 Diese Zulassung mit de r lfd . Nr . 337 ( 1. Änderung) e r setz t den 
Zula ssungsschein D/53 33 7/ TC vom 29 . 11.1985 und wird unter dem Vor
behalt des jederzeit i ge n Widerrufes erte il t. Sie gi lt l ängs tens bi s 
zum 28.11.1995 . 

4 . Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 26 . 07. 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜF UNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

im Auf t rag: 

1 

Laborato r ium 1 . 51 
Transportbehälter 
fü r Ge f ahrgut 
im Ve rtre t ung: 

Tl,rlJ"."" Dipl .-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat 

Sachbearbei t er: Dipl .- Ing . A. Ulrich, Di pl .- Ing. u. Fricke 

Anlagen : Rechtsmit t elbelehrung 

(Diese Zulassung be steht aus 4 Seiten auf Bl a t t l und 2) . 

1. Hie rmit wi rd f ür 

ZULASSUNGSSCHEIN 
f ür das Baumuste r ei nes Tankc ontainers 

mi t der Zul assung sn ummer 
0/30 344/ TC 

- den i nterna ti onalen Stra ßenverkehr nach der Verordnung über die in
ne rs t aat li ch e und gre nzübers chre itende Beförderung gefähr l icher GU 
t er au f Stra ße n (Gefahrgutverordnung Stra ße - GGV S) in der Fassun g 
der Bekan ntmachu ng vom 30. Ju li 1985 (BG Bl . I , S. 15 50) 
- i nsbes ondere §§ 1, 6 und Anhang 8.1b des AnR -, 

- den in ternationalen Schienenverkehr nach der Ver ordnung über di e i n
nerstaatliche und grenz überschreitende Beförderung gefährlicher GU 
te r mit Ei senbahnen (Ge f ahrgutver ordnung Eise nbahn - GGV E) in der 
Fas sun g der Bekanntmachung vom 30. J uli 1985 (B GBl. I , S. 1560) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -

- den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (GefahrgutVSee ) vom 05. Ju li 1978 ( BGBl. I , 
S. 1017 ) in der Fassung der l. See-Gefahrgut - !lnderungsverordnung vom 
27. J uli 1982 (BGBl. I, S. 1113) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlage zur Verordnung) -

und nach 

- dem Gesetz zu dem Obereinkommen vom 02. Dezember 1972 über sichere 
Container-CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl . I I, S. 253 ) in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 17 . April 1985 (BGBl. II, S. 626 ) 

der Firma 

Westerwäl der Ei senwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

f ür das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 25.09.85, 
FC-Nr. 2854 / 03) beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers : 2086 ZEB 2 , 65/2000/17,5 

- Tankcontainerdaten : (20' 1CC) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvol umen ca . 17500 l, Eigengewicht ca. 2700 kg, 
zul. Gesamtgewicht : 30 480 kg, (UIC: 24 000 kg, ISO: 20 320 kg ) , 
max . Betriebsdruck: 1,75 bar (Oberdruck), 
Prüfdruck : 2,65 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff : Z6CN 18-09/1 . 4301 
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- Zeichnungen des 

CE-936-1a 
CE-936-2.1d 

CE-936-3a 

CE-936-4.2 

Herstellers: 

vom 11.06.1985 
vom 14.08.1985 

vom 15.08.1985 

vom 11.06.1985 

(Haupt ze i chnung) 
(Stirnrahmen und Boden
gruppe) 

(Tank, Mannloch und 
Stutzenanordnung) 

(Untenent leerung und 
Vent i1 kammer) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung aufge
führten flüssigen Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,98 kg/1 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o.g. Prüfbericht ein
schließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tankcontai
ners für die Beförderung der unter 1. bzw. im Anhang aufgeführten ge
fährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorsch riften des/der 
AOR/RID/GefahrgutVSee/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anford erungen des IMDG
Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die Maßgaben 
der ISO -Empfeh lu ng 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Oie Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvennerk versehenen 
Unte~agen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 21/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorgeschri e
benen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2-jährigen Prü
fungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig durch einen 
in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf Korrosion zu 
prüfen. 
Oie Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige 
Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre Aus
rüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen 
Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. CE-936-7.1 
vom 11.06.1985 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit 
den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften zu 
kennzeich nen. 

3.4 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks 
bestimmten Bleche, müssen Abnahmeprüfzeugnisse nach OIN 50 049-3 .1 A 
oder C vorliegen. 
Die Werte für Zugfestigkeit (Rm) und Bruchdehnung (As) dürfen dabei 
die am Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten. 

3.5 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu be
achten. 

3.6 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb ei
nes Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser Zulas
sung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.7 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/30 344/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B AM an
zubringen. 

3.8. Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 24.11.1995. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Oie Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. 0-BAM-173/344/85 und dem -
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

2086 ZEB 2,65/2000/17,5 

zu versehen. 
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1000 Berlin 45, den 25.11.1985 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRüFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1. 51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung 

!lß-"CC.. 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Oipl.-Ing. A. Ulrich, E. Reeck 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 350/TC 

1.Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr. nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende BefHrderung gef~hrlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1550) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gli
ter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1560) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

- den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährli
cher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnut.g Straße - GGVS) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1550) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

- den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1560) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -

- den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 
(BGBl. I, S. 1017) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut-Änderungs
verordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I, S. 1113) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlage .zur Verordnung) -

und nach 

- dem Gesetz zu dem Hbereinkommen vom 02. Dezember 1972 über sichere 
Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, S.1009) 

der Firma 
Tank- u. Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen L1oyd vom 
25.11.19R5, FC-Nr. 2837/11) beschriebene Baumuster eines 
Tankcontainers 

- Hersteller: 

Tank- u. Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

- Typenbezeichnung des Herstellers: HT 20/85 st-Gi 



- Tankcontainerdaten: (20' lCC) 

Länge: 6058 mm, Rreite: 2438 mm, Hone: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 20000 1, Eigengewicht ca. 4900 kg, 
zul . Gesamtgewicht: 30 480 kg, 
max. Betriebsdruck: 4 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck: 6 bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff: Kesselblech HII (1.0425) 
Innenauskleidung: Durabili t 1691 der Fa. Clouth 

- Zeichnungen des Herstellers: 

H 1816/1 vom lq.o8.1985 (Tankcontainer 20000 1) 
H 1817/1 vom 15.08.1985 (Transporttank st/gum.) 
H 1834/3 vom 16.08.1985 (Armaturenschema) 
H 1R40/3 vom 20.08.1985 (Sicherheitsventil mit 

Berstscheibe) 
OT 115.20.01 vom 28.05.1985 (Rahmen fUr Tankcontai-

ner-Graaff, Elze) 
n 6939/4 vom 04.t2.19R5 (Arma turenliste mit Ar-

maturenbeschreibung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung auf
gefHhrten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,60 kg/1 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter 1. bzw. im Anhang auf
gef\ihrten gefähr lichen Güter geeignet ist und den Ausrüs tungsvor
schriften des/der GGVS/ADR/GGVE/RID/Gefahrgu t VSee/CSC entspricht. 

2.1 Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben der ISo-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorsch riften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
~en l'riifungen ist die Tankinnenausklei_dung der Tankcontainer gleich
zeitig durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständi
gen auf Beschädigung zu priifen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Bau
musterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zustän
dige SachverstRndige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Aus rüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsp.rechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
H 1R37/3 vom 16.08.1985 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tank
container mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rech tsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.5 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der ßAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. tiber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.6 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

0/70 350/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthone muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthone die Buchstaben B A M 
anzubringen. 

3.7 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt de~ jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt l~ngstens bis zum 29.05.1996. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. ü-BAM-178/350/85 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

HT 20/85 st-Gi 

zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 30.05.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALl'RiiFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. R. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan 

Labor a torium 1.51 
Transportbehälter 
fiir Gefahrgut 
in Vertretung 

Oipl .- Ing . A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/70 359/TC 

Die Tankcontainer - 20' Binnencontainer, IMO Typ 1 - dürfen auch 
nach folgenden Zeichnungen der Fa. Gofa Gocher Fahrzeugbau ge
fertigt werden (zusätzliches Mannloch; Heizungsänderung): 

11 137 - lOA vom 21.05.1986 (Tankbinnencontainer 20') 
11 137 - 08A vom 21.05.1986 (Tankbinnencontainer 26300 1) 
11 137-03-01 vom 22.04.1986 (Ar matu renzeichnung Unten-Auslauf) 
11 137-04-01 vom 22.04.1986 (Armaturenzeichnung Oben- Auslauf) 
10 806- 04 vom 03 .02.1986 (Bodenheizung) bzw. 
11 137-11 vom 31.03.1987 (E lektroheizung) 

Diesem Nachtrag liegen die Zeichnungs- und Berechnungsprüfungen 
FC 2849/07 und FC 2849/12 des Germanischen Lloyd vom 23.05.1986 
und vom 08.05.1987 zugrunde. 

Bei der Beförderung von Stoffen mit einem Flammpunkt bis 55• C 
ist die Elektroheizung außer Betrieb zu setzen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 359/TC vom 14. April 1986. 

1000 Berlin 45, den 20.06.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

(ß_- u-._ :~J:'d~..,. o~;efi!;+~t Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Oipl.-Ing. A. Ulri ch 

Anlage: Rechtsmittelbelehr ung. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/l7 363/TC 

l. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Bef örderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgu t verordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekann tmachung vom 30. Juli l985 (BGBl. I, S. l550) -
- insbesondere § 6 und Anhang ß.lb -
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den i nt e rnat iona l en Stra ßenverkehr na ch der Verordnung übe r die 
inners t aa tliche und gr enzüberschre itende Beför derung ge fäh r l i c her 
Güter auf St r aßen (Gefahrgutve r ordnung Straße - GGVS) i n de r Fas 
sung de r Bekanntmachung vom 30 . J uli 1985 (BGBl. I , S . 1550) -
- insbesonde r e §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -

de r Firma 

Tank- und Ap pa r at ebau Schwieter t GmbH , 4720 Beckum 

für das in de r Anl age (P r üf bericht des Ge rmanis chen Lloyd vom 
18 . 03 . 1986 , FC- Nr. 956) bes chr iebene Baumuste r eines Tankcontaine r s 

- He rs teller: 

Tank- und Appa ratebau Schwietert GmbH , 4720 Beckum 

- Typenbezeichnung des Herstellers: A/C 11,8 

- Tankcontainerdaten : 

Länge : 7150 mm, Brei t e : 2500 mm, Tankdurchmesser : 15 50 mm 
Tankvo lumen ca. 11800 l , Ei gengewicht ca. 34 00 kg 
Zul . Gesamtgewicht : 15000 kg 
ma x . Betr i ebs druck : 2, 5 bar (Uberdruck ) 
Prüfdruck : 4 bar (Uberdruck ) 
Berechnungsdruck: 10 bar ( Uberdruck ) 
Tankwerkstoff: 1.45 41 nach DIN 17 440 

- Ze ichnungen des He rstellers : 

T 6330/2e vom 12.09 . 1986 (Tankconta iner aus 1. 454 1) 
T 6296/1 d v om 12. 09 . 1986 (Transport tank f . Tankconta iner) 
F 4437/1 vom 15. 02 . 1985 (Unterstüt zung und Befest i -

gung des Tanks ) 
D 6 2 5 4/ 3 vom 08 . 02. 1982 ( Druckluftans ch luß, Be- und 

Entlüf tung mi t Flammendurch-
schlagsicherung ) 

D 6963/4 vom 18.03 . 1986 (Armaturenl iste mit Arma t u-
renbeschreibung ) 

die Zulas s ung zur Be för derung der i m Anhan g zu dieser Zulass ung 
aufgeführt e n St of f e e r te i l t. 

2 . Es wird hi ermit bescheinigt, da ß das nac h dem o . g . Prüf beri cht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) ge f e r tig t e Baumuste r e i nes Tank
conta iners für di e Bef örde rung der im Anhang aufge führten ge f ähr
l iche n Gü ter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der /des 
GGVS/ADR ents pr i cht. 

3. Neb en bestimmunge n 

3. 1 Di e Tankc ontainer sind nach den mi t dem Prüfvermerk versehenen 
Un ter l agen herzustellen. 

3 . 2 Jeder na ch dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankc ontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/ 2 
Ja hre den nach den unter l. genannten Rechtsvorschriften vor ge 
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/ 2- j ähr i 
g en Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
dur ch einen i n den Rechtsvorschriften genann t en Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. 
Di e Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
s terzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständ i ge bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw . daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben . 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3 . 2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Uber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertig t en Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3 . 4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs - Nr. D 5719/4 
vom 15. 09.1983 zu versehen. Darübe r h i naus is t jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter l. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an bei den Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungs nummer 

D/17 363/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindes t ens 50 mm betragen. tiber dieser Zu
lassungsnummer s i nd i n gleicher Schr ifthöhe die Buchstaben BA Man
zubringen . 

3.6 Die i m Anhang zu dieser Zulassung gena nnten Au f l a gen s i nd 
zu beachten. 
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3.7 Di ese Zulassung wird unter dem Vor behalt des jederzeitigen Wi 
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 02.10 . 1996 . 

4 . Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfäll t 

1000 Berlin 45 , den 03 . 10 . 1986. 
Un t e r den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FtiR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus ~etallen 

lm Auftrag 

"J:: :_~ ~"'"'' Re gierungs ra t 

Sachbearbe i t er: Di pl .-Ing. H. Vaidyanathan 

An l agen: Rechtsm i ttelbe l ehrung , Prüfbericht 

Laborator ium 1.51 
Transpor tbehälter 
für Gefahrgut 

In Ver tre t ung 

Dipl .- Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulas s ung besteht aus 3 Seiten auf Blatt 1 und 2 s owie einem 
Stof f anhang ) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
f ür das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/17 369/TC 

1.Hiermit wird f ür 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzübe r schreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1550) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.1b-

- den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenz iiberschreitende Beförderung gefährli
cher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl . I, S. 1550) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR - , 

- Ausnahme Nr. S 63 (Saug- Druck-Tanks) in der Fassung der Dritten 
Verordnung zur Änderung der Straßen- Gefahrgutausnahmeverordnung 
vom 19. Dezember 1984 (BGBl . I, S . 1677) 

der Firma 

Fahrzeugbau Haller GmbH, 7000 Stuttgart 30 

für das in der Anlage (Prüfbericht des TTN- Baden Nr . 101/86/128 
vom 06 . 03 . 1986) beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Fahrzeugbau Haller GmbH, 7000 Stuttgart 30 

- Typenbezeichnung des Herstellers: Saug-Druck-TC 10.000 1 

- Tankcontainerdaten: 

Länge : 6415 mm, Breite : 2260 mm, Hone: 2500 mm, 
Tankdurchmesser: 1650 mm , 
Tankvolumen ca. 10 000 1 , Eigengewicht ca. 3970 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 13 000 kg, 
max . Betriebsdruck: 0,5 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck: 4 , 0 bar (liberdruck), 
Berechnungsdruck: 10,0 bar (liberdruck), 
Tankwerkstoff: H II/USt 37 - 2 {1.0425/1.0036) 



- Zeichnun8:en des Herstellers : 

lOS 357 36 vom 31.10.1985 (Zusammenstellung Saug-
Druck-Tankcontainer 10 000 1) 

11S 35712 vom 17.10.1985 (Sch l ammbehälter 10 000 1 
0 1650) 

13S 34R09 vom 01.07.1982 (Behältertüre 0 1650) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung auf
geführten Stoffe der GGVS/ADR Klassen 3, 6.1 und 8 
erteilt 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g . Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der unter 1. bzw. aufgeführten ge
fährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der 
GGVS entspricht. 

3. Nebenbest immungen 

3.1 Oie Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvors chriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. Die Tanks sind nach jeder Benutzung zu 
reinigen und vor der erneuten Bef\illung auf Schäden zu untersuchen. 
Dies gilt auch für die Armaturen und Dichtungen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszwe ck nach dieser Bau
musterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zustän
dige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs- Nr . SK 7695 
vom 17.08.1981 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den iibrigen Angaben nach den unter 1 . genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 

3.4 Sonstiges 

Aborucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Hber Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzelchnungen zu führen und minde
stens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Hhne der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/17 369/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 
anzubringenw 

3.6 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt l~ngstens bis zum 29.05.1996. 

1000 Berlin 45, den 30.Mai 1q86 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

~~~~ 
Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 

Laboratorium 1.51 
lransoortbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 3 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

1. Änderung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/17 387/ TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschrei tende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1550) 
- ins besondere § 6 und Anhang B .1 b -

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I , S. 155 0) -
-insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR-

der Firma 

Transnuklear GmbH, 6450 Hanau 11 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
25.08.1986, FC-Nr. 960) beschriebenen Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Bleiwerk Gosla r GmbH & Co KG, 3380 Goslar 1 

- Typenbezeichnung des Herstellers: BG 2Q-7 

- Tankcontainerdaten: 

-Länge: 1385 mm, Breite: 995 mm, Höhe: 1015 mm, 
Tankvolumen ca. 480 1, Eigengewicht ca. 520 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 1234 kg, 
max. Betriebsdruck: 2,6 bar (Überdruck), 
Prüf druck: 4 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: X 10 CrNiMoTi 1810 (1.4571) 

86-1-7 031.00 vom 15.04.1986 (Zusammenstellung BG 2Q-7) 
86-Q-7031.01d vom 06.08.1986 (Behäl ter) 
86-Q-703l.02g vom 06.08.1986 (Rahmen) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten schwach radioaktiv kontaminierten Flüssigkeiten (LSA I) 

GGVS/ADR-Klasse 7 Blatt 5 Rn 2703 

erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g . Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der unter 1. aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ ADR entspricht. 

~li.~benbes timmung~I! 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3 . 2 Jeder nach dies er Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jah.re den nach den unter 1. genann ten Rechtsvorschriften vo rge
schriebenen Pr üfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2- jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen zu 
prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs - Nr. 86-2-7031.09b 
bzw. 86-2- 7031.10b vom 11.08.1986 zu versehen. Darüber hinaus ist je
der Tankcon t ainer mit den übri gen Angaben nac9 den unter 1. genann-
ten Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. tlber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/17 387/TC 

zu kennzeichnen. 
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Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B AM an
zubringen. 

3.6 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein D/17 387/TC vom 
05.11.1986 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes 
erteilt. Sie gilt längstens bis zum 04 .11.1996 

4. Festleg~ng der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 09.06.1987 
Unt er den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag In Vertretung 

Dipl.- Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ul rich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfberich t 

(Diese Zulassung besteht aus 3 Seiten auf Bla tt l und 
Stoffanhang) 

Stoffbezeichnung 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/17 387/TC 
1. Änderung 

sowie einem 

nachfolgend aufgeführte radioaktiv kontaminierte Flüssigkeiten der 
GGVS/ADR-Klasse 7 Blatt 5 Rn 2703: 

1. entzündbare Flüssigkeiten: 

1.1 Hydraulik- und Maschinenaltöle aus kerntechnischen Einrichtungen 

1.2 Toluol, Dioxan , Methanol , Äthanol, Benzol, Äthylbenzol, Terpen
tin, Terpentinersatz, Xylol, Aceton 

1.3 Elektroreiniger, bestehend aus Trichlortrifluoräthan (R113) und 
aliphatischen Kohlenwasserstoff en 

2. nicht entzündbare Flüssigkeiten: 

2.1 chlorierte Lösemit tel : 
1,1,2,2-Tetrachloräthan, Trichloräthylen, 1,1,1-Trichloräthan, 
Trichlortrifluoräthan (R113) 

2.2 verdünnte, wäßrige Lösungen von: 
Zitronensäure, Oxalsäure, Hydroxypropantricarbonsäure 

2. Mischung von den unter 1. bis 2.1 genannten Flüssigkeiten. 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/70 398/TC 

Der Anhang zum Zulassungsschein wird neu gefaßt und e rs etzt die 
Stoffliste vom 21.01.1987. 

Der Anhang (Stoffliste) besteht aus 12 Teilen. Die Teile S-8 gelten 
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ausschließlich für Tankcontainer mit einem Volumen von 22500 l und 
eingebauter Schwal1wand. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/70 398/TC vom 21. Januar i987. 

1000 Berlin 45, den 08.08 . 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe l.S 
Gefahrgutumschließungen 

im~Aufl.trag: j 

D - g. • udwig 
0 e ieru~ 
Sachbea rbeiter: Dipl. - Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Stoffanhang 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

L~,~ 
Dipl.-Ing. A. Ulrich 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/70 414/TC 

Die Tankcontainer dürfen auch nach folgender Zeichnung der Firma 
Umformtechnik Hausach ausgerüstet werden (Mannlochdeckel mit Sicher
heitsventil und Spritzring). 

701.010.34-3b vom 29 . 09.1987 (Stutzen DNSO) 

Dieser Nacht rag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/70 414/TC vom 25 . 02.1987 . 

1000 Berlin 45, den 13.07.1988 
Un ter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

im Auftrag: 

"l/1:.,, 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
fü r Gefahrgut 
im Auftrag: 

tJ-D. Ä~ 
Dipl. - Ing. W.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. u. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 435/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefahrlicher GU
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS} in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1550} 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefahrlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 1. Eisenbahn-Gefahrgutanderungsverordnung vom 
21 . August 1986 (BGBl. I, S. 1347} 
- insbesondere§ 6 und Anh ang X -



den int ernat ionalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas 
sung der Bekanntmachu ng vom 30. Juli 1985 (BGBl. !, S. 1550) -
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des AOR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (G efahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der l. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. August 1986 (BGBl. !, S. 1347) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang X des RIO -

der Firma 

Franz Richter GmbH & Co KG, 4730 Ahlen 1 

für das in der Anlage (Bericht des Technischen-überwachungsvereins 
Rheinland e. V. vom 19.05.1987) beschriebene Baumuster 2ines 
Tankcontainers 

- Hersteller: 

Franz Richter GmbH & Co KG, 4730 Ahlen 1 

- Typenbezeichnung des Herstellers: Flüssigkeits-Kleincontainer 
mit Rollvorrichtung 

- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 2250 mm, Breite: 1200 mm, Höhe: 1800 mm, 
Tankvolumen ca . 1000 1, Eigengewicht ca. 900 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 1800 kg, 
max. Betriebsdruck: 6 bar (Üb erdruck) , 
Prüfdruck: 8 bar (Üb erdruck), 
Be rech nu ngsd ruck: 10 bar (übe rd ruck ) , 
Tankwerkstoff: 1. 4571 nach O!N 17440 

- Zeichnun9en des Herstellers: 

1.655.1-8 vom 17.05 .1987 (Flüssigkeits-Kleincontainer Zusammen-
stellung) 

1.655.1-9( 1) vom 14 . 09.1987 (Flüssigkeits-Kleincontainer mit Roll-
vorrichtung) 

1.655.1-1(1) vom 02 . 02 .1987 (8-strängige Heizschlange) 
1.655.1-2(1) vom 03 .02.1987 (Bl inddeckel ON 500) 
1.655.1-3(3) vom 21.01.1987 (Au slauf ON 50) 
1.400-1( 1) vom 15 .12.1986 (F ahrgestell ) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe erteilt . 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhangen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Ta nk
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorsch r iften der/des 
GGVS/AOR/GGVE/R!O entspricht . 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Oie Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergeste llte Tankcon t ainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prlifungen zu unter ziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcon t ainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu priifen . 

Die Tankcontainer dHrfen ftir den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausriistung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschri e be 
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu fUbren und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr . 1.575-2(4) 
vom 28.01.1985 zu versehen . Darüber hinaus ist jeder Tankcontaine r 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sicht bar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 435/TC 
zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

3.7 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.8 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 22.07.1997. 

4. F~stlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt 

1000 Berlin 45, den 23. Juli 1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag n 

Laboratorium l.Sl 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

In Vertretung 

fZ:_t 7Zdwig Dipl. - Ing. A. Ulrich 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl. - Ing. H. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

1 . Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/53 435/TC 

Die Tankcontainer dürfen wahlweise mit einer 8-strän gigen Heiz
schlange nach Zeichnungs- Nr . 1 .655.1-1(1) vom 02 .02 . 1987 oder mit 
einer 16- strängigen Heizschlange nach Zeichnungs- Nr . 1 .655.1 - 10(1) 
vom 09.12.1987 ausgerüstet werden. 

Diesem Nachtrag liegt eine Bescheinigung des Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Übe!"'.;achungs-Vereins e. V. vom 03 .03.1988 zugrunde. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/53 435/TC der Firma Franz Richter GmbH & Co.KG. vom 23.07.1987. 

1000 Berlin 45, den 24. März 1988 
Unter den Eichen 87 

IDNIJ:ESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRfTRJNG 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1 .5 1 
Transportbehäl ter 
fUr Gefahrgut 
in Vertretung: 

;~~';(.fL,, 
~~;re~~;Jt~~t Dipl. - Ing . A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 439/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschrei tende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1 . Straßen-Gefahrgu tänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl . I, S. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Ge fahr gutvero rdnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn- Gefahrgu tänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGB L I, s . 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Ve ro rdnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende BeförderUng gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung ~om 
21 . Dezember 1987 ( BGBL I, s. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienen~erkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderun~ gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn- Gefahrgutänderungsverordnung ~om 
21. Dezember 1987 (BGBL I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -

der Firma 

Sehering AG, Bergkamen 

für das in der Anlage (Bericht des Technischen-Überwachungsvereins 
Rheinland e. V. vom 09 . 01 . 1987) be schr iebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Franz Richter GmbH Co. KG, Ahlen 

- Typenbezeichnung des Herstellers: (Schering-Tainer Typ TCK 524) 

- Tankcontainerdaten: 

- Län~e: 2400 mm, Breite: 1950 mm, Höhe: 2520 mm, 
Tankvolumen ca. 5000 1, Eigengewicht ca. 2500 kg, 
zul . Gesamtgewicht: 7000 kg, 
max. Betriebsdruck: 6,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 10 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 21 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17 440 

- Zeichnun~en des Herstellers: 

Tl K1 060105 H vom 18.01 . 1988 ( Tankcontainer 5m 3
, 0 1700 mm) 

Tl K1 066881 E vom l3 . 08.1986 (Kessels tuhl für 0 1700 für TCK) 
Tl Kl 06436 2 A vom 17.03.1986 (Klapodeckel für TCK) 
Tl K1 058748 vom 24.10.1986 (Arbei ts bühne f. Transportbehälter) 
Tl K1 061118 vom 07 . 08.1984 (Überrollbügel f. TCK-Behält erserie) 

die Zulassun~ zur Beförderung de r im Anhan~ zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe 
erteilt . 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhän~en (Anla~en) gefert igte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung de r im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschri ften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID entsoricht. 

1. Nebenbestimmungen 

3 . 1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jede r nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/ 2 
Jah re den nach den unter 1. genann ten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeit ig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu orüfen. 

Die Tankcontainer dürfen f ür den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe-
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 
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3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der B~~ innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Üb er Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
TlKl/08 2951/3 vom 08 . 08 . 1986 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nac~ den unter l. genannt en 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in ~öhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 439/TC 

zu kennzeichnen . 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen . Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen . 

3.6 Die im Anhang zu diese r Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten . 

3.7 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi 
derrufes erteilt . Sie gilt längstens bis 07.08 . 1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 08 . 08.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT ~iR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

im Auftrag: 4 

D~(-~l! ~wig o~!~e~~u~~~ 
Sachbearbeiter: Oio1 .-Ing . H. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

Laboratorium 1 . 51 
Transportbehälter 

in Vertretung: 

(;L_·ee-, 
Dipl. - Ing. A. Ul rich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 452/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
te r auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas 
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl . I, s. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b - , 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefähr licher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsve rordnung vom 
21 . Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzübe rschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGB l . I, s. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den int ernationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -

der Firma 
Bleiwerk Goslar GmbH & Co. KG, 3380 Goslar 1 



für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 27.11. 
1987, FC-Nr. 5806/01) beschriebene Baumuster eines Tankcontainers. 

- Hersteller: 

Blei~erk Goslar GmbH & Co. KG, 3380 Goslar l 

- Typenbezeichnung des Herstellers: BG 27-13 

- Tankcontainerdaten: 

-Länge: 2174 mm, Breite: 1400 mm, Höhe: 1810 mm, 
Tankvolumen ca. 2500 1, Eigengewicht ca. 1450 kg, 
zul. Gesamtge~icht: 6400 kg, 
max. Betriebsdruck: 6,5 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 10 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 21 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: St 52-3 (1.0570) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

86-l-7088.00 
86-l-7088.01 
86-4-7088.02 

vom 10.03.1987 (Tankcontainer. 1300; 25001) 
vom 04.03.1987 (Dom für Tankcontainer ~ 1300) 
vom 17.03.1987 (Blindflansch für Dom) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe 
erteilt. 

2 . Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jede~ nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 l/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2- jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen zu 
prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der Bfu~ innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr . 
86-3- 7088.04 vom 16.03.1987 zu versehen. Darüber hinaus ist je-
der Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genann
ten Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 452/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gl eicher Schrifthöhe di.e Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 05. Januar 1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 06. Januar 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

u-~~IffJ .. L dwig 

Im Auftrag:~ 

O~;e~;un at 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

In Vertretung: 

{ß_:~ 
Dipl. -Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 3 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Stoffbezeichnung 

Folgende Lithiumalkyle in 
organischen Lösungsmitteln 
in Konzentrationen von 
2-95 %: 

Methyllithium 
Enthyllithium 
Butyllithium 
Propylli thium 
Phenyllithium 

Folgende Magnesiumalkyl
halogenide in organischen 
Lösungsmitteln 
in Konzentrationen von 
5-50 %: 

Methylmagnesiumchlorid 
Ethylmagnesiumchlorid 
Ethy lmagnesiumb romid 
Vinylmagnesiumchlorid 
Vinylmagnesiumbromid 
Cyclopentylmagnesiumbromid 

Organische Lösungsmittel: 

Isopentan 
Hexan 
Cyclohexan 
Tetrahydrofuran 
Diethylether 
Toluol 

Lithiumaluminium
hydridlösungen in 
Konzentrationen von 
2-30 % 

Auflagen: 

D/53 452/TC 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

4.2-3 

4.3- 2e 

3-la 
3-3b 
3-3b 
3-3b 
3-2a 
3-3b 

4. 3-2e 

UN- Nr. 

2445 

2813 

1265 
1208 
1145 
2056 
1155 
1294 

1411 

Auflagen/ 
Bemerkung 

N 

N 

N 

N: Der Stoff ist mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trok
kenen Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. Ein Über
druck muß bis zur vollständigen Entleerung des Tanks erhalten 
bleiben. 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 464/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahr~utverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 19R5 (BGBl. I, S. 1550) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung iiber die in
nerstaatliche und grenzi~erschreitende BefBrderung gefährlicher 
Giiter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 1. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
2\. August 19R6 (BGBl. I, S. 1347) 
- insbesondere § 6 und Anhan~ X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenziiberschreltende BefXrderung gefährlicher 
Giiter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1550) -
-insbesondere~§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

de n internationalen Schienenverkehr nach der Ve rordnung über die 
innerstaatliche und grenzübetschreitende Beförderung gefährlicher 
Giiter mit F.isenbahnen (Gefaln:~utverordnung F.isenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 1 . Eisenbahn-Gefahrgut~nderungsverordnung vom 
21. August 19R6 (BGBl. I, S. 1347) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -

der Firma 
Hoechst AG, 6230 Frankfurt am Main 80 

fiit das in der Anlage (Bericht des Technischen-iiberwachungsvereins
Rheinland e. V., Nt. 914/863406 und q15/990744 vom 09.01.1987 bzw. 
17.09.1987; Bericht der Deutschen Bundesbahn über dur chgefiihr te Auf
laufprüfungvom 05.07.1qR5) beschriebene Baumuster eines Tankcontai
ners 

- Hersteller: 

Weigel GmbH & Co. KG, 5900 Siegen 31 

- Typenbezeichnung des Her stellers: Typ 17 

- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 2500 mm, Breite: 1900 mm, Höhe: 2435 
1550 

mm , 
kg, Tankvolumen ca. 4000 1, Eigengewicht ca. 

zul . Gesamtgewicht: 10 000 kg, 
max. Betriebsdruck: 6 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck: 9,1 bar (iiberdruck), 
Berechnungsdruck: 10 bar (i~erdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17440 

- Zeichnungen des Herstelle rs: 

02481-011000-045 vom 24.10.19R6 

024RO- Oll000- 046a vom 12.03.19117 
024R0- 011000- 043c vom 27.0R . 19R7 
014R2-00059-0C vom 03.10.19R6 

014A0- 00ll0-0 vom 1l.09.lqR6 

2480-011000- 033 vom OA . Ol.l9R6 

(Tankcontainer 4 m1
, 

Zusammenstellung) 
( Druckbehälter) 
(Mannlochdecken ON 500) 
(Armatu ren für Mannloch-
deckel ON 500 -wahlweise-) 

(Sattel und Aufhängung für 
Tankcontainer 0 1600) 

(Arbeitsbiihne fi.h Tankcon
tainer 4m 3

) 

die Zulassung zur ßeförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeflihrten Stoffe 
erteilt . 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o . g . Pr üfbericht 
einschließlich Anhängen (Anla gen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Befö r der ung der im Anhang aufgeführten gefanr 
lichen Giiter geeigne t i st und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID entspr icht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach rlen mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 
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3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-janri
gen Priifungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Ptiifungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbtacht ha
ben. 

3.3 Abd r ucke der Bescheinigungen nach 3 . 2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. iiber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nt . 01483-
00019-lq vom 01.11.1q7R zu versehen. Da r über hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den iibr igen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3 .5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mi ttellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 464/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthone muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schr ifthöhe die Buchstaben B AM an
zubringen. 

3 . 6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 15.10.1997. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 16. Okt. 1987 
Unter den Eichen R7 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

im Auftrag: 

~l..lz,.,. 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
fiir Gefahrgut 

in Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit· der Zulassungsnummer 
0/70 481/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliehe und grenzüberschreitende Beförderung gefährl i eher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl . I, S. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 



Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere§ 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. l, Sc 28S8) 
- insbesondere§§ 1, 6 und . Anhang B.1b des AOR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere§§ 1, 6 und. Anhang X des RIO -, 

den Seeverkehr nach der Verordnung· über die Beförderung gefährl i
eher Güter mit Seeschiffen (GGVSeel in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s 0 2863) 
- insbesondere IMOG-Code 

und nach 
dem Gesetz zu dem Ubereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche-
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, S. 2S3) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 198S (BGBl. II, S.1009) 

der Firma 
Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
12.01.1988, FC-Nr. 877 /11) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Herstell er: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TWB 2S/OMT 

- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 71SO mm , Breite: 2SOO mm, Höhe: 2600 mm, 
Tankvolumen ca . 2S 000 1, Eigengewicht ca. 44SD kg, 
zul . Gesamtgewicht: 32 000 kg, 
max. Betriebsdruck: 3 bar (Uberdruck), 
Prüfdruck: 4,S bar (Uberdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4S71 nach DIN 17441 bzw. 

1.4S71 nach DIN 17440 

- Zeichnungen des Herstellers: 

11371 
11371-01 
11371-03 
11371-04 
10971-0 
10806-07 

vom 17 .11.19B7 
vom 19.11.1987 
vom 01.12 .1987 
vom 02.12.1987 
vom 12.06.1987 
vom 01.04 .19B7 

(Tank-Wechselbehälter) 
(Behälter 2S .000 1) 
(Armaturen für Obenentleerung) 
(Armaturen für Untenentleerung) 
(Bodenventil NW 100) 
(Druckfeste Dampfheizung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,38 kg/1 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Berorderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/AOR/GGVE/RIO/GGVSee/CSC entspricht' 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. 
Oie Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Uber Reparaturen an den nach · dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Oie Tanks sind nach einer Umrüstung von Untenentleerung auf 
Obenentleerung (Ausführung nach Zeichnung Nr. 11371-03 vom 
01 .12.1987} einer Druck- und Oichtheitsprüfung zu unterziehen. 
Nach einer Umrüstung von Obenentleeru ng auf Untenentleerung 
(Ausfüh rung nach Zeichnung Nr. 11371-04 vom 02.12.1987) ist eine 
Oichtheitsprüfung vorzunehmen. In jedem Fall sind diese Umrüstungen 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen zu 
prüfen und zu bescheinigen. 

3.S Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 11371-02 
vom 01.12.1987 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Ta nkcontai ner 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

3.6 Oie Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

0/70 481/TC 

zu kennzeichnen. 

Oie Schrifthöhe muß mindestens SO mm betragen. Ober dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben BA Man
zubringen. 

3.7 Oie Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist . 

3.8 Für alle nach dieser Baumusterrzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche müssen bei Verwendung des Werkstoffes 
h4571 nach OIN 17 440 Abnahmeprüfzeugnisse nach DIN SO 049-3.1 A 
oder C vorliegen. 
Die Werte für Zugfestigkeit (Rm) und Bruchdehnung (AS) dürfen 
dabei die am Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschrei
ten. 

3.9 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.10 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 09.02.1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Oie-Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-236/481/87 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 

TWB 2S I DMT 

1000 Berlin 4S, den 10.02.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG 

Fachgruppe 1.S 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 
im Auftrag: 

u_t.fz;g 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing . A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

Laboratorium 1.S1 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

Dipl.-lng. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
- D/70 482/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl . I, ·S. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B-lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnu ng Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21 . Dezember 1987 (BGB1 . I, s. 2862) 
- insbesondere § 6 und .Anhang ~--, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl- I , S . . 2858) 
-insbesondere .§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den internationalen. Schienenverkehr_nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzübersch reitende Beförderung gefährlicher 
Güte r mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsve rordnung vom 
21 . Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere§§ 1 , 6 und Anhang X des RIO-

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güte r mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche-
re Container -CSC- vom 10. Februar .1976 (BGBl. II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, S.l009) 

der Firma 
Westerwälder Eisenwerk Gerha rd GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
12.01 . 1988, FC-Nr. 2843/19) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des He rste llers: 2086TC 2,65.2200.21,4 m3 

- Tankcontainerdaten: (20' - 1CC) 

- Länge : 6058 mm, Breite: · 2438 mm, Höhe : 
Tankvolumen ca. 21 400 1, Eigengewicht ca . 
zul. Gesamtgewich t: 30 480 kg, 
max. Bet ri ebsdruck: 1,74 bar (Überdruck), 
Pr üfdruck: 2 ,6 5 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: Z6 CNDT 17.12 ( 1 .4 571) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

2591 mm, 
2960 kg, 

CE-1071-la vom 12.11.1987 (IMo =2-Tankcontainer) 
CE-1071-3b vom 10.12.1987 · (Tank, Mannloch und Anschlüsse) 
CE-l071-4.2a vom 12.11.1987 (Untenentleerung und Ventilkammer) 

die Zulassung zur Be fö rderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten St offe mit einer Dichte von höchstens 1,61 kg/1 
e rteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der / des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche 'Tanks vom Typ 2. Weiterhin sind die 
Maßgaben der ISO-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmung~~ 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen . 
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3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre ·den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. 
Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs - Nr.CE-1071-7.lb 
vom 21.12.1987 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1 . genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 482 / TC 

zu kennzeichnen . 

Die Schr ifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 20.04.1998. 

4 . Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind e nts pre chend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-237/482/88 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 

2086 TC 2,65.2200.21,4 m3 

1000 Berlin 45, den 21.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTAlT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

l"t.~ .. ,. 
Obe rregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 



ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
0/53 483/TC 

1. Hiermit wird für . 
den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X-, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahr.gutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
-insbesondere§§ l, & und Anhang X des RIO-

und nach 

dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. ll, S . 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. Il, S.l009) 

der Firma 
Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
16.11.1987, FC-Nr. 5800/02) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

- Typenbezeichnung des Herstellers: WAB 22.5 VA/Gl/11 

- Tankcontainerdaten: 

Länge : 7150 mm, Breite : 2500 mm, Höhe: 2600 mm, 
Tankvolumen ca. 22 500 1, Eigengewicht ca. 3950 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, 
max. Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4301 nach DIN 17 441 
Tankinnenauskleidung: Gummi (Clouth Qualität 1691) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

H 2259/1 vom 24.08.1987 (Wechselaufbau 22500 1, 1.4301 gummiert) 
H 2259-1b vom 11.07.1988 ( ) 
H 2261/ l vom 19.08.1987 ( Transporttank 22500 l' 1.4301 gummiert) 
H 2247/1 vom 14.02.1987 (Tankbefestigung) 
H 2248/l vom 20.08.1987 (Mannloch DNSOO, 2-teilig) 
H 2150/0a vom 09.09.1987 (Halbrahmengestell f. 20' WAB) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/CSC entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3 .1 Die Tankcontainer sirt:d nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 l/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2-jähri-

gen Prüfungen ist die Tankinnenauskleidung der Tankcontainer 
gleichzeitig durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sach
verständigen auf Beschädigung zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdruc,ke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. H 2249/3 
vom 27.08.1987 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks s ind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/ 53 483/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens SO mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Das Produkt Hypochloritlösungen, Stoff der Klasse 8, Ziffer 6lc, 
darf nur in Tanks, die nach Zeichnungs-Nr. A 2430/4 vom 08.07.1988 
(Sicherheitsventil mit Berstscheibe und Manometer) ausgerüstet sind, 
befördert werden. 

Nach jeder Umrüstung (Auf- und Abbau von Sicherheitsventil mit 
Berstscheibe) ist eine Dichtheitsp rüfung vorzunehmen und durch einen 
in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen zu bescheini
gen. 

3.7 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.8 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 14 .07.1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM- 238/483/88 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 

WAB 22.5 VA/Gi/11 

1000 Berlin 45, den 15.07.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTAlT FÜR MATERIAlFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

r:__~uftrag: I 

il:-t. /.:udwig 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

Laboratorium 1 . 51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
In Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt l und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 
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Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Stoffbezeichnung 

Aluminiumchlorid, wäßrige 
Lösungen mit höchstens 
50% AlC13 

Chloressigsäure, wäßrige 
Lösungen mit höchstens 
8S% Chloressigsäure 

Eisen-Ill-chlorid, wäßrige 
Lösungen mit höchstens 
40% FeC13 

Glykolsäure; wäßrige Lö
sungen mit höchstens 
7 S% Glykolsäure 

Hydrazin, wäßrige Lösun
gen mit höchstens 
40% N2H4 

Hypochloritlösungen mit 
mehr als 5% aber höch
stens 16% aktivem Chlor 

Kaliumhyd roxid, Lösun
gen mit höchstens 
50% KOR 

Natriumhydroxi d, Lösun
gen mit höchstens 
50% NaOH 

Phosphorsäure mit 
höchstens 7S% reiner 
Säure 

Salzsäure mit höchstens 
36,5% HCl 

Schwefelsäure mit höch
stens 8S% Schwefelsäure 

Silicofluorwasserstoff
säure mit höchstens 30% 
Silicofluorwasserstoff
säure 

Zinkchlorid, wäßrige 
Lösungen mit höchstens 
40% ZnCl2 

D/S3 483/TC 

Klasse
Ziffer 

nach 
ADR/RID 

GGVS/GGVE 

8 - Sc 

8 - 32b 

8 - Sc 

8 - 32c 

8 - 44b 

8 - 61c 

8 - 42b 

8 - 42b 

8 - 11c 

8 - Sb 

8 - 1b 

8 - 9b 

8 - Sc 

UN
Nr. 

2S81 

17SO 

2S82 

1760 

2030 

1791 

1814 

1824 

180S 

1789 

1830 

1778 

1840 

Grundsä tzlich dürfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig 
mischbar sind, keine wäßrige Ph~se ausscheiden! 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 484/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
-insbesondere§ 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas-

432 

sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 28S8) 
-insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) . 
-insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO-

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl . I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 198S (BGBl. II, 5.1009 ; 

der Firma 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
14.01.1988, FC-Nr.2843/ZO) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller : 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, S241 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 TCE 2,65:2370 : 2S 

- Tankcontainerdaten: (20'- 1CC) 

- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2S91 mm, 
Tankvolumen ca. 25 000 l, Eigengewicht ca. 30SO kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, 
max. Betriebsdruck: 1,74 bar (Überdruck), 
Prüf druck: 2,65 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: Z6 CN 18-09 (1.4301) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

CE-1072-1a 
CE-1072-3 

CE-1072-4.2 

vom 03.06.1987 (IM02-Tankcon ta iner) 
vom 27.0S.1987 (Tank, Mannloch, Anschlüsse 

und Laufsteg) 
vom 02.06.1987 (Untenentleerung und 

Ventilkammer) 

die Zulassung zur Befö rderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,37 kg/dm3 

erteilt. 

2 . Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 2. Weiterhin sind die 
Maßgaben der ISO-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3 .1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l /2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr.CE-1072-7.1 
vom 03.06.1987 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 



3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 484/ TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.10 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.11 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei tigen Wi
derrufes erteilt . Sie gilt längstens bis zum 20.04.1993. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-239/484/88 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 

2086 TCE 2,65:2370:25 

1000 Berlin 45, den 21.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 
im Auftrag: 

l_:/.12.,. 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefah rgut 
in Vertretung: 

Dipl . - Ing . A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 486/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb - , 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende BeförderGng gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE ) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBJ. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -

und nach 

dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02 . Dezember 1972 über siche-
re Container -CSC- vom 10 . Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, S. 1009) 

der Firma 
Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 1 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
22. 01.1988, FC-Nr . 2849 / 16) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Her s teller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 1 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TBC 22/3 gummiert 

- Tankcontainerdaten: (20' - Binnencontainer) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm, 
Tankvolumen ca. 22500 1, 
Eigengewicht ca 4800 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30480 k&, 
max . Betriebsdruck: 3 bar (Uberdruck), 
Prüfdruck: 4 ba r (Überdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4301 bzw. 1.4541 nach DIN 17441 
Tankinnenauskleidung: Vulcoferran 2512 (Fa. RAW) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

11326 vom 29.04.1987 (Tankbinnencontainer, gummiert) 
11326-01 vom 05 .05.1987 (Druckbehälter, gummier t TBC 22) 
11326-02 vom 04 .12.198 7 (Armaturenzeichnung TC 22/gummiert) 
11326-02-01 vom 04.03.1988 (Armatur enzeichnung TC 22/gummiert) 
11317 B vom 07 . 01.1988 (Mannloch NW 500, gummiert) 
11249- 0lA vom 23.09.1987 (Bodenventil, gummiert) 

die Zulassung zur Beförderun g der i m Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe erteilt. 

bzw. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der / des 
GGVS/ADR/ GGVE/RID/CSC entspricht. 

3. Nebenbe stimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jede r nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre de n nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Innenauskleidung der 
Tanks ist jährlich durch einen i n den Rechtsvorschriften genannten 
Sachverständigen auf Beschädigungen zu prüfen. 

Die Ta nkcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüs tung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnunge n zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tanks child nach Zeichnungc-Nr . 
11326-01 vom 05.05.1987 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genann
ten Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 486/TC 

zu kennzeichnen . 
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Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten . 

3.7 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 07.08.1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: . 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-240/486/88 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

TBC 22/3 gummiert 

zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 8. August 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIAlFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

im Aufttrag: ·f 

~.- ~udwig ~~re u~;~t Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. u. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eihes Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 

Stoffbezeichnung 

Aluminiumchlorid, wäßr. Lsg. 

Bromwasserstoffsäure, 20%-ige 
wäßr . Lsg. 

Chromsäure, wäßr. Lsg. 

Eisen-III-chlorid 
(Eisentrichlorid), wäßr. Lsg. 

Hypochloritlösungen mit 
16% oder mehr aktiven Chlor 

Hypochloritlösungen mit mehr 
als 5% und höchstens 16% 
aktivem Chlor 

Kaliumhydroxid, wäßr. Lg. mit 
höchstens 50% Kaliumhydro.xid 

Kaliumhydrogensulfat (Kalium
bisulfat), wäßr. Lsg. 
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RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

8-Sc 

8-5b 

8-llb 

8-Sc 

8-6lb 

8-6lc 

8-42b 

8-lb 

Auflagen/ 
Bemerkung 

X 

X 

Stoffbezeichnung 

Natriumhydrogensulfat (Natrium
bisulfat), wäßr. Lsg. 

Natriumhydroxid, wäßr . Lsg 

Natriumsulfid, wäßr. Lsg. 

Phosphorsäure mit höchstens 
50% reine Säure 

Phenolsultansäure mit höch
stens 70%-iger ' Konz. , - flüssig 

Salzsäure (wäßr. Chlorwasser
stofflösungen) bis einschließlich 
36% Chlorwasserstoff 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

8-lb 

8-42b 

8-45c 

8-llc 

8-34b 

8-5b 

Schwefelsäure, wäßr . Lsg. mit höchstens 8-lb 
85% reiner Säure 

Auflagen/ 
Bemerkung 

X: Darf nur in Tanks mit Sicherheitsventil und vorgeschalteter 
Berstscheibe nach Zeichnung 11326-02-01 vom 04.03 . 1988 trans
portiert werden . 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 487/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzUberschreitende Beförderung gefährlicher 
GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschifferl: (GGVSee) in der Fassung der J. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nac_h 

dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche-
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, S . l009) 

der Firma 
Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

für das in der Anlage (PrUfbericht des Germanischen Lloyd vom 
27.01.1988, FC-Nr. 877 /12) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TWB 27/2Z 



- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 7150 mm, 
Tankvolumen ca. 
ca. 7000 l), 

Breite: 2500 mm, Höhe: 26 00 mm, 
27 000 l (Kammer I ca. 22 000 l, Kammer II 

Eigenge~icht ca. 5 000 kg 
zul. Gesamtge~icht: 32 000 kg, 
max. Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17441 

- Zeichnungen des Herstellers: 

ll 374 vom 24.11.1987 (Zusammenstellung TWB 27 000 l) 
ll 374-01 vom 03.12.1987 ( Tankwechselbehälter 27 000 1) 
ll 374-03 vom 08.12.1987 (Armaturenzeichnung) 
10 971 D vom 12.06.1985 (Bodenventil NW 100) 
10 971 E vom 12.09.1985 (Bodenventil NW 100) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchste ns 1,53 kg/dm 3 

erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten.gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/AOR/GGVE/RID/GGVSee/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. 

3. Nebenbestimmungen 

3 . 1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 11 374-02 
vom 08 . 12.1987 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 487 /TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen . Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit· den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

3.7 Bei der Beförderung von Stoffen mit einem Flammpunkt bis 55 •c 
ist die Heizung außer Betrieb zu setzen. 

3.8 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 •c sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nicht zu
gelassen. 

3.9 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.10 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 19.06.1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-B~~-241/487 / 88 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 

TWB 27 /2Z 

1000 Berlin 45, den 20.06.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

im Auftrag: 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

rß--~~ 

Dipl.-Ing. J. Ludwig 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing . u. Pricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/ 53 488 / TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
-insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s . 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. St raßen-Gefahrgutänderungsvero.rdnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
-insbesondere §§ l, 6 und Anhang B.1b des AOR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutvero rdnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl~ I, s. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -

der Firma 

Roechst AG , 6230 Frankfurt am Main 83 

für das in der Anlage (Prüfbericht des TÜV - Rheinland, Nr. 
915/990744 vom 27.01.1988 sowie der gutachtlichen Stellungnahme 
zu einem Armaturenschutz- Arbeitsbühne-vom 01.07.1988) be
schriebene Baumuster eines Tankcontainers. 

-Hersteller: 

Weigel GmbH & Co. KG, 5900 Siegen 31 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TC-Typ 4 
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- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 2300 mm, Breite: 1950 mm, Höhe: 2335 mm, 
Tankvolumen ca. 4000 1, Eigengewicht ca. 1800 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 10000 kg, 
max. Betriebsdruck: 6 bar (Überdruck), 
Berechnungs druck: 10 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 9,1 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: HII (1.0425) nach DIN 17 155 

-Zeichnungen des Herstellers: 

0248 1-011000-027 
02480-011000-031 
02480-0ll000-042c 
02480-0ll000-033d 
01 480-00109-0 
02482-011000-067 

vom 06.08.1986 
vom 28 . 11.1986 
vom 28.08.1987 
vom 30.05.1988 
vom 25.08.1986 
vom 02.10.1987 

(Tankcontainer 4 m') 
(Druckbehälter) 
(Mannlochdeckel ON 500) 
(Arbeitsbühne) 
(Sattel und Aufhängung) 
(Armaturen f. Mannlochdeckel 
- wahlweise -) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
au fgeführten Stoffe 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster. eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/AOR/GGVE/RID entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankconta iner 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 l/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen . Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
02484-011000-080 vom 15.08 . 1983 zu versehen. Darüber hinaus ist je
der Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genann
ten Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 488/TC 

zu kennzeichnen . 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Die Inbetriebnahme der Heizung ls t nur gestattet·, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tankwerkstoffen nach TRTC 007 ge
währleistet ist. 

3.7 Die im Anhang zu diese~ Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.8 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 07.08.1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 
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1000 Berlin 45 , den 08.08.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Sachbearbeiter: Dipl .-Ing. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

Dipl.-Ing . A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
0/70 489/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas-
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom . 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anha ng X -, 

~en internationalen Straßenverke:h} .nach,- ~er Verordnung über die 
cnnerstaatliche und grenzüberschre1t-fnMBeförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordpu"g S~.raße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutän~rungsve~Ürdnung vom 
21. Dezember 198 7 ( BGBl. r, S. 285.8') . 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang "'li.lb:;:Pes ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahh - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang X des RIO-

den Seeverkehr nach der Verordnung Uber die Beförderung gefährli
cher Gü ter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

- dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02 . Dezember 1972 über 
sichere Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGB1. II, s. 253) 
in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 
(BGBl. II, S. 1009) 

der Fi rrna 
Bress Bulk Leasing GmbH, 6074 Reedermarkt 

- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 ZS 4,5/2000/16 

- Tankcontainerdaten: (20'-1CC) 

- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 16000 1, Eigengewicht ca. 4950 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30480 kg, 
max. Betriebsdruck: 3 bar (Uberdruck), 
Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 15 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: HII (1.0425) 
Tankinnenauskleidung: Vulcoferran 2194 (Fa. HAW) 



- Zeichnungen des Herstellers: 

CS-500/0b vom 
CS-500/lb vom 
CS-500/3 vom 

CS-500/3a vom 

CONU 245000-024 vom 
5001 vom 

5002 vom 

06.12.1983 
06.12.1983 
09 . 08.1979 

22.10.1979 

ll.Ol.1985 
Febr. 1988 

Febr. 1988 

(Zusammenstellung) 
(Rahmen) 
(Tank und Sicherheitsanschlüssel 

bzw. 
(Tank und Sicherheitsanschlüssel 

bzw. 
(Tank und Sicherheitsanschlüssel 
(Einzelteile zur Tankcontainer
auskleidung) 

(Skizze Tankisolierung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser ~ulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 2,00 kg/dm ' 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den lm Zulassungs
schein D/70 114/TC aufgeführten Prüfberichten (FC- Nrn. 2802/05 vom 
03.10.1979 sowie Nachtrag vom 08.02.1988) einschließlich Anhängen 
(Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tankcontainers für die Beförde
rung der unter 1. aufgeführten gefährlichen Güter geeignet ist und 
den Ausrüstungsvorschriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee/CSC 
entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben der ISO-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge 
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. 
Die Innenauskleidung der Tankcontainer ist jährlich durch einen in 
den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf Beschädigungen 
zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha 
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tanksct;J,~d nach Zeichnungs- Nr. 5003 vom 
Februar 1988 zu versehen. Darüber~hi-tl.ä~ is~ jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter t. genannten Rechtsvor 
schriften zu kennzeichnen. 

3.4 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3 . 2. '-sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Hber Reparatu ren an den nach diese r Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 489/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm bet r agen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 °C sind nur dann zur Be
förderung im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS ) zu
gelassen, wenn die Tanks mit flammendurchschlagsicheren Armaturen 
nach Zeichnung CONU 245000-024 vom 11.01 .1985 ausgerüstet sind. Je
der Auf- und Abbau dieser Armatu re n ist von einem Sachkundigen oder 
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

3.7 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten . 

3.8 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. Sie gil t längstens bis zum 09.08.1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-051/114/79 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

2086 zs 4,5/2000/16 

zu versehen. 

1000 Berli~ 45 , den 10.08.1988 
Unte r den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

Dipl . -Ing. A. Ulrich 

Sachbea r beiter: Dipl .-Ing . A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2). 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungs nummer 
D/70 489/TC 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS GGVSee 
RID /AD R Klasse 
Klasse-
Ziffer 

Äthanol (Äthylalkohol), 3-3lc 3.2 
wäßr. Lsg. mit Äthanol 70% 

1-Butanol (n-Butylalkohol) 3-3lc 3.3 

Isobut ano l (Isobut ylalkohol) 3-3lc 3.3 

Methanol (>!ethylalkohol) 3- 17b 3.2 

Isopropane l (Isop r opylalkohol, 3-3b 3.2 
2-Propanol) 

Aluminiumchlorid, wäßr. Lsg. 8-5c 8 

Ammoniumhydrogenfluorid 8-26b 8 
(Ammoni umbifluo rid) , wäßr. Lsg . 

Essigsäure, mit höchstens 
50% reiner Säure 

Kaliumhydroxid, wäßr. Lsg. 8-42b 8 
mit höchstens 40% Kaliumhydroxid 

Na triumhydroxid, wäßr. Lsg. 8-42b 8 
mit höchstens 50% Natriumhydroxid 

Phosphorige Säure 8-llc 8 
(Phosphonsäure, Ortoho-
phosphorige Säure), mit 
höchs tens R9% reiner Säure 

Salzsäure (wäßr. Chlorwasser'- 8-Sb 
stofflsg.) bis einschließend 
36 % HCl 

Schwefelsäure, mit höchstens 8-1b 8 
60% reiner Säure 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 490/TC 

1. Hiermit wird für 

UN- Auflagen/ 
Nr. Bemerkung 

1170 

1120 

1212 

1230 

1219 

2581 

2817 

2790 

1814 

1824 

2834 

1789 

1830 

deri nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
t er auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas-
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sung der 1. Straßen- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezembeo 1987 ( BGBl. I, S . 2858) 
- insbesondeoe § 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzübe rs chreitende Beförderung gefährlicher 
Güteo mit Eisenbahnen (Gefahogut veooodnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezembe o 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondeoe § 6 und Anhang X-, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Ve rordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güteo auf Stoaßen (Gef ahogut veooodnung Stoaße - GGVS) in deo Fas
sung der 1. Straßec-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezembeo 1987 (BGBl. I, S . 2858) 
- insbesondeoe §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Vero rdnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Befö rde rung gefäh r licher 
Güte r mit Eisenbahnen (Gefah r gutvero rdnun g Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezembeo 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondeoe §§ 1, 6 und Anhang X des RID-

der Firma 

Hoechst AG, 6230 Foankfuot am Hain 83 

füo das in deo Anlage (Poüfbeoicht des TÜV-Rheinland, No. 
915/990744 vom 02.02 . 1988 sowiedeogutachtlichen St ell ungnahme 
zu einem Aomatuoenschu tz- Aobeitsbühne- vom 01 . 07.1988) be
schriebene Baumuster eines Tankcontainers. 

- He ostelle o: 

Weigel GmbH & Co. KG, 59 00 Siegen 31 

- Typenbezeichnung des Heostel1eos: TC-Typ 

- Tankcontainerda ten: 

- Länge : 2300 mm, Boeite: 1950 mm, Höhe: 2335 mm, 
Tankvolumen ca. 4000 1, Eigengewicht ca. 1710 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 10000 kg, 
max. Betoiebsdouck: 6 bao (Überdruck), 
Beoechnungsdruck: 10 bar (Ü berdruck), 
Prüfdruck: 9,1 bar (Überdruck ), 
Tankwerkstoff: 1.4571 (1.0425) nach DIN 17 440 

- Zeichnungen des Hers tel ler s: 

02481- 011000- 034 vom 10.10.1986 (Tankcontainer 4 m') 
02480-011000-036 vom 05.12. 1986 (Druckbehäl ter) 
02480- 011000- 043c vom 27 .08. 1987 (Ha nnlochdeckel DN 500) 
02480- 011000-033d vom 30.05.1988 (Arbeitsbühne) 
01480-00109 -0 vom 25 .08 .19 86 (Sattel und Aufhängung) 
02482-011000- 068 vom 02.10.1987 (Armaturen f. Mannlochdeckel 

- wahlweise -) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten St off e 
erteilt . 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefer t igte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfverme rk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach diese r Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wi ederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1 . genannten Rechtsvo rschr iften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachvers tändige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vo rgeschriebe
nen Prüfungen den Vorsch riften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der SAH innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefe rtigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jah re aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
02484-011000-080 vom 15.08.1983 zu versehen. Darüber hinaus ist je-
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de r Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genann
ten Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Hittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 490/TC 

zu kennzeichnen . 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Übe r dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 8 A H an
zubringen. 

3.6 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet,. wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tankwerkstoffen nach TRTC 007 ge
währleistet ist. 

3.7 Die im An hang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.8 Diese Zulassung wird unte r dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 30.08.1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Be rl in 45, den 31.08.1988 
Unte r den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -P RÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

im Auftrag: 

Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl .-Ing. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

Dipl .- Ing . A. Ul ri ch 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
~toff anhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 491/TC 

1 . Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Vero rdnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I , s. 2858) 
-insbesondere§ 6 und Anhang B-lb - , 

den nationalen Schienenverkehr nach der Ve rordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
-insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 



der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGB1. I, s. 2862) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang X des RID-

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGB1. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, S.1009) 

der Firma 
Kontinentale Öl Transport AG, 1000 Berlin 30 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
10.02.1988, FC-Nr. 2873/02) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TCLR4ihd 2,65 . 30 m' 

- Tankcontainerdaten: (20' - Binnencont ainer) 

- Länge: 6058 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm, 
Tankvolumen ca. 30 000 1, Eigengewicht ca. 4 300 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 32 000 kg, 
max. Betriebsdruck: 1,74 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 2,65 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: X6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

CE-1059-lf vom 12.01.1988 (I MO 2 Landtankcontainer) 
CE-1059-3d vom 12.01.1988 (Tank) 
CE-1059-4.2b vom 21.12.1987 (Untenentleerung DN80 und Venti lkammer 
CE-1059-4.3.1c vom 25.02.1988 (Steigrohr- und Druckstutzen) 
CE-1059-4.3.2c vom 26.02.1988 (Sicherheitsventil und Füllstutzen) 
CE-1059-6 .1a vom 22.12.1987 (Dampfheizung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,15 kg/dm 3 

erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 2. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist · das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden: wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
CE-1059-7.1 vom 16.07 .1987 zu versehen. Darüber hinaus ist je-
der Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genann
ten Rechtsvorschriften zu kennZ'e-ichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 491/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

3.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 °C sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nur zu
gelassen, wenn die Tanks mit flammendurchschlagsicheren Armaturen 
nach Zeichnung Nr. CE-1059-4.3.lb (Alternative II) ausgerüstet sind. 

3.8 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.9 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche müssen Abnahmeprüfzeugnisse nach DIN 50 049-
3.1 A oder C vorliegen. 

Die Werte für Zugfestigkeit CRm), Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung 
(As) dürfen dabei die am Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht 
unterschreiten. 

3.10 Jeder Auf- und Abbau der flammendurchschlagsicheren Armaturen 
ist von einem Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und auf
zuzeichnen. 

3.11 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 25.04.1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-242 /491/88 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 

TCL R4ihd 2,65 · 30m' 

1000 Berlin 45, den 26.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 
im Auftrag: 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

~,lJz,.,, Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing . u. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 493/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Veror dnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21 . Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -
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den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
i nnerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas~ 
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I , s . 2858) 
- i nsbesondere §§ 1, 6 un-I Anhan~ B.lb des ADR -, 

.!en internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere ~§ l, 6 und Anhang X des RID -

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsvero rdnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I; 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

-dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über 
sichere Container -CSC- vom 10. F~bruar 1976 (BGBl. II, s . 253) 
in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 
( BGBl. II, S. 1009) 

der Firma 
Hoyer GmbH, 2000 Hamburg 26 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
26.02.1988 , FC-Nr.4804 /0 1) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH , 524 1 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 4086 TCSf 23,4 · 2300 1/J • 47 m3 

- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 12192 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 
Tankvolumen ca. 47000 l, Eigengewicht ca. 
zul. Gesamtgewicht: 34000 kg, 
max . Betriebsdruck: 19,2 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 25 bar (Überdruck), 
Tankwerks t off: TStE 420 (1 . 8913) 

- Zeichnungen des Herstelle rs: 

2591 mm, 
12200 kg, 

CS- 1081- 1f vom 23.02.1988 (IMO - Tankcontainer) 
CS-1081- 3e vom 23.02.1988 (Tank, Mannloch und Scheitelanschlüssel 
CS-1081-4.2b vom 20.01.1988 (Füll- und Entleerungseinrichtung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
·aufgeführten Stoffe 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschri ften der / des 
GGVS/ADR/GGVE/RID /GGVSe e / CSC entspri cht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 5. Weiterhin sind . die 
Maßgaen der ISD-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehe~en · 

Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/ 2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr.CS-1081-7 .1a 
vom 23.02.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
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mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 

3.5 Oie Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 493/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche müssen Abnahmeprüfzeugnisse nach DIN 50 049-
3.1A oder C vorliegen. Die Werte der Zugfestigkeit (~), Streckgren
ze (Re) und Bruchdehnung (A5) dürfen dabei die am Baumuster festge
legten Mindestwerte nicht überschreiten. 

3.7 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.8 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 02. Mai 1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-243/493/88 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennz eichen 

4086 TCSf 23,4 . 2300 1/J • 47,0 m3 

zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 03.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 
im Auftrag: 

Laboratorium l.Sl 
Transportbehälter 
für Gefah rgut 
in Vertretung: 

D 7.~I :f.J-twig ot1;~e~~u~~~ Dipl. -lng . A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. A. Ulrich, Dipl. - lng . u. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 493/TC 

Stoffbezeichnung RID/ADR GGVSee 
GGVE/GGVS (IMDG-Code ) UN-Nr . 
Klasse- Klasse 
Ziffer 

Butadien - 1, 2' stabilisiert 2-3c 2.1 1010 
Butadien - 1,3. stabilisiert 2-3c 2.1 1010 
Butan 2-3b 2.1 lOll 
Dichlorfluormethan, (R21) 2- 3b 2. 2 1029 
Dirnethyläther 2-3b 2.1 1033 
Propan 2-3b 2.1 1978 
Vinylchlorid, stabilisiert 2- 3c 2.1 1086 
Buten-1 (Butylen) 2-3b 2.1 1012 

Auflagen 
Bemerkun 

(A) 
(A) 
(A) 
A,C 
(A) 

A,C 



;toffbezeichnung RID/ADR GGVSee Auflagen/ 
GGVE/GGVS (IMDG-Code) UN-Nr. Bemerkung 
Klasse- Klasse 
Ziffer 

:is-Buten-2 2-3b 2 .1 1012 
iso-Buten 2-3b 2.1 1012 
t rans-Buten-2 2-3b 2.1 1012 
;emisch A ( Handelsname: Butan) 2-4b 2.1 1011 A 
;emisch AO ( Handelsname: Butan) 2-4b 2.1 1011 A 
;emisch Al 2-4b 2.1 1011 A 
;emisch B 2-4b 2.1 1011 A 
;emisch c ( Handelsname: Propan) 2-4b 2.1 1978 A 

(A): Feuchtigkeitsgehalt so gering, daß keine wäßrige Phase im Tank 
entstehen kann. 

A: wasserfrei 

C: säurefrei (pR-Wert 6,5 - 8,5) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 494/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas 
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -

den Seeverkehr nach de·r Verordnung über die Beförderung gefährli 
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

- dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über 
sichere Container - CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) 
in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 
(BGBl. II, S. 1009) 

der Firma 
L'Air Liquide, F-94503 Champigny sur Marne Cedex 

für das in der Anlage (Bericht des Technischen-Überwachungsvereins
Rheinland e. V. Nr. 914/851539 vom 13.01.1987) beschriebene Baumu
ster eines Tankcontainers. 

-Hersteller: 

Societe Cryolor, F-57640 Vigy 

- Typenbezeichnung des Herstellers: CNT-19000-2,5 

- Tankcontainerdaten: (20' -lCC - doppelwandig, vakuumisoliert -) 

- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 18440 1, Eigengewicht ca. 7100 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30480 kg , 
max. Betriebsdruck: 2,5 bar (Überdruck), 
Prüf druck: 5. 2 bar (Überdruck). 

Tankwerkstoff des Innentanks: l. 4541 nach DIN 17 440 
Werkstoff des Außentanks: A 42 CP nach NF A 36-205 

- Zeichnun~en des Herstellers: 

AOH 30536- 0 vom 25.10.1984 (Zusammenstellung Tank) 
AlH 34065-A vom 21.08 . 1985 (Zusammenstellung von Tank-Details) 
AOH 34304-0 vom 02.05.1985 (Betriebsschema) 

die Zulassung zur Beförderung von der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o . g . Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee/CSC entspricht . 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 7. Weiterhin sind die 
Maßgaen der ISO-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend den nach 
den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen 
zu unterziehen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu-. 
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 33277-0 
vom 15.11.1984 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unt'er 1. genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen . 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 494/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 25.09.1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-244/494/88 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 

CNT-19000-2,5 

1000 Berlin 45, den 26.09.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 

Fachgruope 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 
Im Auftrag: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
Im Auftrag: 

Dipl.-Ing. W.-o. Mischke 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang). 441 



Stoffbezeichnung 

Argon *) 
Sauerstoff *) 
Stickstoff *) 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/70 494/TC 

GGVE/GGVS 
ADR/RID 
Ziffer 

2-7a 
2-7a 
2-7a 

GGVSee 
Klasse 

*) tiefgekühlt, verflüssigt 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 49 5/TC 

1. Hiermit wird für 

Auflagen 
Bemerkung 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
-insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 
den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2 . Eisenbahn- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl . I, s . 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 
den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas 
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 
den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und gr enzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO- , 
den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl . I , 
s . 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche-
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Ne ufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, S.1009) 

der Firma 
Hoechs t AG, 6230 Frankfurt am Main 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
08.03.1988, FC-Nr. 2835/04) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 TC 4,5 · 2000 • 17 m3 

- Tankcontainerdaten: 

- Länge : 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 17 000 1, Eigengewicht ca. 4750 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, 
max. Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4571 (DIN 17 440) 

-Zeichnungen des Herstellers: 

CE-1077-1a 
CE-1077- 3a 
CE-l077-3.la 
CE-1077-4. 3a 
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vom 02.12.1987 (Zusammenstellungszeichnung) 
vom 02.12.1987 (Tank, Mannloch und Sumpf) 
vom 02.12.1987 (Geschraubte Schwallwand) 
vom 02.12.1987 (Ventil- und Stutzenanordnung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,89 kg / dm 3 

(für Tankcontainer ohne Schwallwand) erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben der ISO-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/ 2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vor ge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen au f 
Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben . 

3 . 3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs- Nr.CE-l077-7.1a 
vom 02 . 12.1987 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übri"gen Angaben nach den unter 1. genannten Rechts-
vorschriften zu kennzeichnen. , 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 495/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die ' Buchstaben BA Man
zubringen. 

3.6 Diese Zulassung wird un ter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 23.06.1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-Bfu~-245/495/88 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

2086 TC 4,5 • 2000 • 17m 3 

zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 24. Juni 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 
im Auftrag: 

1 V 4 IZ Dipl.-I~ J. udwig 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. u. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 



ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassun gsnummer 
D/70 49 6/ TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung übe r die inner
staatl~che und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der l. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vo m 
21. Dezember 1987 ( BGBl. I, s. 2858 ) 
- insbe~ondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BG8l. I, s. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X-, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Ver ordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung ge f ährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Sch ienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung ge f ährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
-insbesondere§§ 1, 6 und Anhang X des RIO -

den Seeverkehr nach der Vero r dnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 ( BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

dem Gesetz zu de m Übereinkommen vom 0 2. Dezember 1972 über siche-
re Container -CSC- vom 10. Fe bruar 19 76 (BGBl. II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGB1. II, S.l 009) 

der Firma 
Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
25.02.1988, FC-Nr. 2870/03) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

BSL TransportS. A., F 59920 Quievrechain 

- Typenbezeichnung des Herstellers: IH 85-2250 P4 

- Tankcontainerdaten: (20' - lCC) 

- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 25 000 1, Eigengewicht ca . 4 500 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, 
max. Betriebsdruck: 4,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruc~: 6,0 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: Z6 CNDT 17.12 (1.4571) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

ENS 734019-lA vom 18.11.1987 (Zusammenstellung) 
BN 734019 vom 19.11.1987 (Tank) 
CH 734019 vom 15.11.1987 (Rahmenwerk) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,30 kg/dm3 

erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee/CSC entspri cht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben der ISO-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend al l e 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vor ge
s chriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/ 2- jähr i 
gen Prüfungen i s t das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch e inen in den Rechtsvo rs chriften genannten Sachverständige n 
auf Korrosi on zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszwe ck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der f ür die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung di e ser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorges chr i ebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Erge bnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3 .4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zei chnungs-Nr. 
PM 734019 v~m 13.09.1987 zu vers ehen. Darüber hinaus ist jeder Tank
container mit den übrigen Angaben nach den unt e r l . genannten 
Rechtsvorschriften zu kennze ichnen. 

3~5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Län gsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/7 0 496 / TC 

zu kennzeichnen . 

Die Schrifthöhe muß mindestens SO mm betragen. Über dieser Zu
iassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3 . 6 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche müssen Abnahmeprüfzeugnisse nach DIN 
50 049- 3.1 A oder C vorliegen. 
Die Werte für Zugfestigkeit (Rm), Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung 
(AS) dürfen dabei die am Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht 
unterschreiten. 

3.7 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.8 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 29.05.1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankc ontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-8~~-246 / 496 / 88 und dem 
Hersteller-Ide ntifizierungskennzeichen 

zu versehen. 

IH 85 - 2250 P4 

1000 Berlin 45, den 30.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTAlT FÜR MATERIAlFORSCHUNG UND -P RÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
GefahrgutumSchließungen 
aus Metallen 
im Auftrag: 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

?·lfl 
Dipl.-Ing. J. Ludwig 
Regierungsrat 

Dipl. -Ing . A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl. -Ing . A. Ulrich, Dipl.-Ing. u. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungs nummer 
D/7 0 497 /TC 

1. Hi e r mit wi rd f ür 

den na~i onalen Straßenverkehr nach de r Ver ordnung üb e r die inner
st aatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GU
t e r auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fa s 
s ung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21 . Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B. 1b -, 

den nationalen Sc hienenverkehr nach der Verordnung über die in
ner s taa tliche und grenzüberschreitende Be fö r de ru ng gefäh r li che r 
Güt e r mit Ei senba hnen (Gefahrgutverordnun g Ei s enbahn - GGVE) i n 
de r Fa ssung der 2. Eisenbahn-Gef a hr gutä nderungsve rordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbe s ondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über di e 
innerstaatliche und grenz überschre itende Beförderun g gefähr l i c her 
Gü t e r au f Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in de r Fas 
s ung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- i nsbesondere §§ l, 6 und An hang B. l b des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gef ä hr l icher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vo~ 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang X des RID -

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gef ährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3 . See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

der Firma 

Umformtechnik Hausach GmbH, 7613 Hausach 

fü r da s in de r Anlage (Beri ch t Nr. 101/88/5 1 des Techni s c he n
Überwachungsvereins-Bade n e. V. vom 26. 0 5.1988 ) be schriebe ne Ba umu
ster eines Tankcontai ners 

- Her s teller: 

Umf o rmtechnik Hausach Gmb H, 7613 Hausach 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TCL 1250 

Tankcontainerdaten: 

-Länge: 1610 mm, Breite: 1160 nun, Höhe: 1650 mm, 
Tankdurchmesser: 1100 mm, 
Tankvolumen ca. 1250 l, Eigengewicht ca. 680 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 2800 kg , 
max. Betriebsdruck: 4 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 6 bar (Überdruck) 
Berechnungsdruck : 10,5 bar (Überdruck) 
Tankwerkstoff: X 5 CrNi 18 9 (1.4301) 

-Zeichnungen des Herstellers: 

701.199.00-2 vom 09.02.1988 (Tankcontainer Typ TCL 1250 1) 
701.198.00-l vom 02.02.1988 (Tank 1250 Ltr.) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang aufgeführten Stoffe 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee entspricht. 

Das Baumuster erfüllt die Anforderungen des IMDG-Codes an ortsbe
wegliche Tanks vom Typ 1 . 

3. Nebenbestimmungen 

].1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1 . genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
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dur ch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
au f Ko r rosion zu pr üfen. 

Di e Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
s t erzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi 
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Aus r üstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgesch r iebe
ne n Pr üfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse er bracht ha
ben . 

3 . 3 Jede r Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 701.198.00-
vom 02 . 02.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcon t a i ner 
mit de n übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif 
ten zu kennzeichnen . 

3 . 4 Bei der Beförderung im Seeverkehr nach GGVSee sind die Tanks mit 
Siche r he i tsventil und vorgeschalteter Berstscheiben nach Zeichnung 
701 . 198 . 00- l - Ausführung II auszurüsten. 

3 . 5 Jede r Auf - und Abbau von Sicherheitsventil und Berstscheibe ist 
von einem Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und auf zu
zeichnen . 

3 . 6 Abdr ucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefe r tigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mi ndestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.7 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe de r 
Mit tellini e mit de r Zulassungsnumme r 

D/70 497 /TC 

zu ke nnze i chne n. 

Di e Schrifthöhe muß mi ndes t ens 50 mm bet r ag e n . Über diese r Zu
l as sungsnumme r sind in gl eicher Schrifthöhe die Buchs t aben B A M an
zub r ingen . 

3. 8 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederze i t i gen Wider
r ufes er t eilt . Sie gilt längstens bis zum 03.07 . 1998. 

4 . Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

En t fäll t . 

1000 Berlin 45 , den 4 . Juli 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 

Fachgru ppe l. 5 
Ge fahrgu t umschließungen 
aus Me t allen 

~:"?};:. '"'"'' 
Oberreg i erungsrat 

Laboratori um 1. 51 
Transpo r tbe häl t e r 
für Gefah r gu t 

Im Auf trag 

t!-». t/ttl,~ 
Di pl .-Ing . W.-D. Mis chk 

Sachbearbe i ter : Dipl. - lng . A. Ul ri ch, Di pl .- Ing . u. Fricke 

Anla gen: Recht smi t telbeleh rung , Pr üfberich t 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Sei t en a uf Bl a t t l und 2 s owie einem 
Stoffanhang) 

Z ULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster e i nes Tankcontainers 

mi t der Zulassungsnummer 
D/7 0 498/TC 

l. Hiermit wi rd für 

den nat i onalen St r aße nverkehr nach der Verordnung über die ioner
staatliche und grenzübers c hr e itend e Be fö rderung gefähr l icher Gü
ter auf Straßen (Ge f ahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der l. Straßen-Gefah r gut ände rungsveror dnung vom 
21 . Dezember 198 7 (BGBl. I , S. 2858 ) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -



den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere§ 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom • 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere§§ l, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordn ung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2B62) 
- insbesondere§§ l, 6 und Anhang X des RID -

den Seeverkehr nach der. Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3 . See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

der Firma 
Bleiwerk Goslar GmbH & Co KG, 3380 Goslar 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
08.02.1988, FC-Nr.5807/02) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Bleiwerk Goslar GmbH & Co KG, 3380 Goslar l 

- Typenbezeichnung des Herstellers: BG 24-12 

- Tankcontainerdaten: 

- Länge: !220 mm, Breite : 1220 mm, Höhe : 1820 mm, 
Tankvolumen ca. 1260 1, Eigengewicht ca. 580 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 2360 kg, 
max. Betriebsdruck: 2,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: HII nach DIN 17155 
Tankinnenauskleidung: PVDF 

- Zeichnungen des Herstellers: 

87 -2-7 207 .OOb vom 24.09.1987 (Tankcontainer BG 24-12) 

die Zulassung zur Beförderung von Galliumchlorid, wäßrige Lösungen 

GGVS/ADR/GGVE/RID Klasse 8, Ziffer Sb, GGVSee(IMDG-Code) Klasse 8, 
UN- Nr. 1760 
erteilt . 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o . g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuste r eines Tank
containers für die Beförde rung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 l/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Innenauskleidung der Tanks 
ist nach de~ ersten Transport und danach jährlich durch einen in den 
Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf Beschädigungen zu 
prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs- Nr. 87-2-7207. 06 
vom 24.11.1 987 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter l. genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 498/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen . 

3.6 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Vi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 11 . 08.1998. 

4. Festlegung de r Kennzeichnung nach CSC : 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 12.08.!988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 

Fachgruppe l . 5 
Gefah r gutumschließungen 

Im Auftrag: 

Laboratorium · 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
In Ve rtretung: 

lliJ,.,.,, Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Obe rregierungs rat 

Sachbearbeiter: Dipl. - Ing. A. Ulrich, Dipl. -In g. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt I und 2). 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 499/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GU
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn- Gefahrgutänderungsve rordnu ng vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s . 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -

der Firma 
Eurotainer, 61 rue Galil€e, F- 75008 Paris 

für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
(RID/ADR-Zulassung F/2641 vom 13.01.1988 (Baugenehmigung); Bericht 
über durchgeführte Rahmenwerk-Prüfungen Nr . 2797 der SNCF vom 
30.12.1987 sowie Berechnungen und Werksnachweise des Herstellers) 

- Hersteller: 

B.S.L. Transport S.A., F-59920 Quievrechain 

- Typenbezeichnung des Herstellers: IH 87.9.256 . G4 
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- Tankcontainerdaten: (20' 1CC) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 259 1 mm, 
Tankdurchmesser : 2400 mm, Tankvolumen ca. 25600 1, 
Eigengewicht ca. 4400 kg, max. Gesamtgewicht: 34000 kg, 
Betriebsdruck: 4 bar (Überdruck), Prüf druck: 6 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 10 bar (Über druck ) , 
Tankwerkstoff: Z6CNDT 17 - 12 (1.4571) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

ENS-734016-1-D 
BN- 533-A 
CHC- 225-A 

vom 05.01.1988 (TC-Zusammenstellung) 
vom 16.10.1987 (Tank 25600 1) 
vom 15.11.1987 (Rahmenwerk) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,45 kg/dm 3 

erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g . Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Bef ö rderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der 
GGVS/GGVE entspri cht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Maßgaben der ISO
Empfehlung 1496/3 . 

3. Nebenbe stimmungen 

3 . 1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3 .2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
i st erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 l/2 
Jahre den nach den unter 1 . genannten Rechtsvo rschri ften vorge 
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen i s t das Tankinnere der Tankcontainer gleichzei tig 
durch e inen in de n Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Ko rrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
ste rzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi 
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha 
ben . 

3 . 3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen . Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs - Nr . PQ 734016 
Rev. A vom 08.12 .1987 zu versehen . Darüber hinaus ist jeder Tank
container mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/22 499/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mrn betragen . Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, ~enn die Ver 
träglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewahrleistet ist. 

3;7 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche müssen Abnahmeprüfzeugnisse nach DIN 50049-3.1 
oder C vorliegen. 
Die \Jerte für Zugfestigkeit (Rm), Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung 
dürfen dabei die am Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unter
schreiten. 

3.8 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.9 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 24. Juli 1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfallt. 
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1000 Berlin 45, den 25. Juli 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im •Auftrag ) 

Did-I ~77wig Oberreg~~u~~~~~ 

Sachbearbeiter: Dipl. -Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

In Vertretung 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 500/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreite nde Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas 
sung der 1. Straßen- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I , s. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 
den nationalen Schienenve rkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Gü ter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2 . Eisenbahn- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 
den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der l. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere §§ 1,6 und Anhang B.1b des ADR - , 
den internationalen Schienenverkehr nach der Ve rordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Gü ter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S . 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -, 
den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) i:n der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG -Code 

und nach 
- dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über 

sichere Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGB1. II, s. 253) 
in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 
(BGBt. Il, S. 1009) 

der Firma 
Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
21.04 . 1988, FC-Nr.2861/09) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 Eihd 4,0 x 2300 x 22,5m 3 

- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 22500 1, Eigengewicht ca. 4700 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, 
max. Betriebsdruck GGVS/ADR/GGVE/RID: 3,0 bar (Überdruck), 
max. Betriebsdruck GGVSee (IMDG-Code): 2,66 bar (Überdruck), 
Prüf druck: 4,0 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: Z6 CNDT 17.12 (1.4571) 



- Zeichnungen des Herstellers: 

CE-1083-1a vom 03. 03.1988 (IMO 1 Tankcontainer) 
CE-1083-3 vom 09.10.1987 (Tank und Dampfheizung) 
CE-1083-4.1 vom 20.10.1987 (Mannloch, Scheitelanschlüsse, 

Obenent l eerung und Hauben) 
CE-1083-4. 2 vom 07.10.1987 (Bodensumpfverschluss und 

Ventilkammer) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1, 43 kg/ dm' 
(für Tanks ohne Schwallwände) 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche. Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben der ISO-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontai ner 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
CE-1083-7.1 vom 07.10.1987 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 500/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver 
träglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. Bei der Beförderung von Stoffen 
mit einem Flammpunkt bis 55" C ist die Elektroheizung außer Betrieb 
zu setzen. 

3.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55" C sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nur zuge
lassen, wenn die Tanks mit flammendurchschlagsicheren Armaturen 
nach Zeichnung Nr. CE-1083-4.1 (Detail "B") ausgerüstet sind. 

3.8 Jeder Auf- und Abbau der flammendurchschlagsicheren Armaturen 
bzw. der dem Sicherheitsventil vorgeschalteten Berstscheibe ist 
von einem Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzu
zeichnen. 

3.9 Die Tanks sind nach einer Umrüstung von Obenentleerung auf Un
tenentleerung (Ausführung nach Zeichnung Nr. CE-1083-4.2 "Phase 2") 
einer Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Nach einer Umrüstung von 
Untenentleerung auf Obenentleerung (Ausführung nach Zeichnung Nr. 
CE-1083-4.2 "Phase 1 bzw. 3") ist eine Druck- und Dichtheitsprüfung 
vorzunehmen. In jedem Fall sind diese Umrüstungen durch einen in den 
Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen zu prüfen und zu be
scheinigen. 

3.10 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.11 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 24.07.1998. 

4. Fest1egung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1 . genannten Rechts
vorschri f t (CSC) mit de r Zulassungs Nr. D-BAM-196 / 38 8/86 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

2086 Eihd 4, 0 X 2300 X 22,5 m' 

zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 25.07.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT ~jR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜF UNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag: 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
Im Vertretung: 

,lT, il,-::,.,, oi(!~e~~u~~~~· Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke, 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

( Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 SOl/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der l. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBL I, s. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBL I, s. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere §§ 1,6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, $. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 
- dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über 

sichere Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGB1. II, s. 253) 
in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 
(BGBl. II, $. 1009) 

der Firma 
Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
21.04.1988, FC-Nr.2861/l1) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 
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- Hersteller: 

Wescerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 TCiidel (4,5 • 2200 0 • 21m 3 

- Tankcontainerdaten: (20' lCC) 

- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 21000 l, Eigengewicht ca . 4500 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, 
max. Betriebsdruck: 3,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: Z6 CN 18 . 09 (1.4301) 

- Zeichnungen des Herstelle rs : 

CE- 1082- la vom 12.10 . 1987 (IMO 1 Tankcontainer) 
CE-1082-3 vom 10.12 . 1987 (Tank und Elektroheizung) 
CE - 1082- 4.la vom 26.01.1988 (Mannloch ON 500 und Anschlüsse) 
CE- 1082- 4.2a vom 04 . 01.1988 (Scheitelanschlüsse hinten) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,55 kg/dm 3 

(für Tanks ohne Schwallwände) 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o . g. Prüfbericht 
ei nschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beför derung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Gü ter geeignet ist und den Aus rüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR /GGVE/ RID /GGVSee / CSC en t spricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG- Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben der ISO- Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3. 1 Die Tankcontaine r sind nach den mit dem Prüfvermerk ve r sehenen 
Unterlagen herzus t ellen . 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1 . genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen di eser 2 l/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch ei nen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bz w. daß die vorgeschriebe 
nen Prüfungen den Vo r schriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben . 

3 . 3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der Bru~ innerhalb 
eines Jahres einzureichen . Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. . 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tanksch i ld nach Zeichnungs- Nr. 
CS-1082-7.1 vom 07 . 10.1987 zu ve r sehen . Darübe r hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvo r schriften zu ke nnzeichnen . 

3.5 Die Tanks sind gut sichtba r an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mi t de r Zulas sungsn ummer 

D/70 501/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindes t ens 50 mm bet ragen . Über dieser Zu
lassungsnummer s i nd in gle i cher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zub r ingen. 

3.6 Die Inbe t riebnahme der Hei zung is t nur ge s t a t tet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit de n Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewähr l eistet is t. Bei der Befö r de r ung von St offen 
mit ei nem Flammpunk t bis 55• C ist di e Elektroheizung auße r Betrieb 
zu setzen. 

3 . 7 Die im Anhang zu dieser Zul assung genannt en Auf l agen sind zu 
beachten. 

3.8 Diese Zulassung wi rd un t er dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gi l t längstens bis zum 24 . 07.1998 . 
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4 . Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts 
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-Bru~-247/501 / 88 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

2086 TCiihdel 4,5 · 22000 • 21 rn' 

zu versehen. 

1000 Berlin 45 , den 25.07.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laborat orium 1. 51 
rransportbehälter 
für Gefahrgut 
Im Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeit er: Dip l .-Ing . A. Ulrich , Di pl. - Ing. U. Fricke, E. Reeck 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Dies e Zulassung besteht aus 4 Sei ten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster e ines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 502/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
-insbesondere§ 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl . I, s. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1 . Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO-

der Firma 

Rietbergwerke GmbH & Co. KG, 4835 Rietberg 1 

für das in der Anlage (Bericht des Technischen-Überwachungsvereins
Hannover e. V. vom 26.03 .1988) beschriebene Baumuster eines 
Ta nk.containe rs 

- Hersteller: 

Rietbergwerke GmbH & Co. KG, 4835 Rietberg 1 

- Typenbezeichnung des He rstellers: Gefahrstoff-Container 
GG-I-D-10-4571 



- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 1270 mm, Breite: 1460 mm, Höhe: 1395 mm, 
Tankvolumen ca. 950 l, Eigengewicht ca. 450 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 1927 kg, 
max. Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17440 (Innenbehälter) 

1.4301 nach DIN 17441 (Außenmantel) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

28300a 1 vom 03.03.1988 (Gefahrgutcontainer) 
2830la vom 03.03.1988 (Gefahrgutcontainer kpl.) 
PB 28302a vom 03.03.1988 (Gefahrgutcontainer vorgef.) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbe ri cht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorsch riften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/ entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 l/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2- jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontaine r dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vo rschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefe rtigt en Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu füh ren und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

\ 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 58768 b 
vom 08.02.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den üb rigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/ 53 502/TC 

zu kennzeich nen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm be tragen. Übe r dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Während der Beförderung sind die Tanks dicht zu verschließen. 

3.7 Die im Anhang zu dieser Zu lassung genann ten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.8 Diese Zulassung wird unter dem Vo rbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 29. 05.1998 . 

4. Festlegung der Kennze ichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 30.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe \. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Me ta llen 
im Auftrag~ 

Labora to r ium 1 .51 
Transportbehälter 
für Gef ah rgu t 
in Vertretung : 

D~.·f: TlLudwig Dipl. - Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat 

Sachbea rbeiter : Dipl. -Ing. A. Ul ri ch, Dipl.-Ing. u. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung bes teht aus 4 Seiten auf Blatt l und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 503/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner 
s t aatliche und grenzübe r schreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutvero r dnung Straße - GGVS) in der Fas 
sung der 1. Straßen- Gefahrgu t ände rungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
-insbesondere § 6 und Anhang B.lb - , 

den nationalen Sch i enenve rkeh r nach der Verordnung über die in
nerstaa t liche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn- Gefah rgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s . 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den interna t ionalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzübersch reitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf St raßen (Gefahrgu tverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1 . Straßen-Gefahrgutänderungsverordnun g vom 
21 . Dezember 1987 (BGBl . I, s . 2858) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Gü ter mit Elsenbahnen (Gefahrgut verordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang X des RIO -

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsve r ordnung vom 21. Dezember 1987 ( BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

- dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember·l972 über 
sichere Container -CSC- vom 10. FebTuar 1976 (BGBl. II, s. 253) 
in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 
(BGBl. ' II, S. 1009) 

der Firma 
Tank- u. Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
06.04.1988, FC-Nr .2837/22) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller : 

Tank- u. Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TC 20 /2 St - Gi 
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- Tankcontainerdaten: (20' 1CC) 

- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm , Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 20 000 l,(Kammer I ca . 7500 1, Kamme r II ca. 12500 1) 
Eigengewicht ca . 5500 kg, 
zul . Gesamtgewicht: 30 480 kg , 
max. Betriebsdruck: 4 bar (Überdruck), 
Prüf druck: 6 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: Kesselblech HII ,1 . 0425) 
Tankinnenauskleidung: Durabillt 1691 der Fa. Clouth 

- Zeichnungen des Herstellers: 

H2268/1 vom 20.11.1987 (Tankcontaine r 20 000 1, 2- zellig, gummiert) 
H2273/1 vom 16.11 .1987 (Containertank 20 000 1, 2- zellig, gummiert) 
H2275/3 vom 20.11.1987 (Armaturensehema) 
H1830/3 vom 20.08.1985 (Sicherheitsv~n til mit Berstscheibe) 
H1818/2 vom 01 . 08.1 985 (Mannloch DNSOO) · 
H2263/1 vom 01.10 . 1987 (Mannlochdeckel DNSOO mit Einfüllöffnung) 
OT115 2001 vom 21.10 . 1986 (Rahmen fü r Tankcontaine r -Fa .Gr aaff- ) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu diese r Zulassung auf
geführten Stoffe 
erteilt . 

2. Es wird hie rmit besche inigt , daß das nach dem o . g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefer tigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung de r im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Aus rüs tungs vorsc hr iften de r /des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee/CSC en t sp r icht. 

Das Baumuster des Tankcon tainers erfüllt die Anfo rderungen des 
IMDG- Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
~aßgaben der ISO- Empfehlung 1496/3 erfü l lt. 

3. Nebenbestimmungen 

3 . 1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk ve rsehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vo rge 
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2 - jähri
gen Prüfungen ist die Tankinnenauskleidung der Tankcontainer 
gleichzeitig durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sach
verständigen auf Beschädigung zu prüfen . 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungs zweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn de r für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ih re 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe 
nen Prüfungen den Vorschri ften en t sprechende Ergebnisse erbrach t ha
ben . 

3 . 3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3 .2 sind der BAM innerha lb 
eines Jahres einzureichen. Über Repara t uren an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren . 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs- Nr . H2274/3 
vom 23.10.1987 zu versehen. Darübe r :I).-inaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genann t en Rech tsvor
schriften zu kennzeichnen. 

3.5 Di e Tanks sind gut sichtbar · an _ b~_iden Längsseiten in Höhe der 
~ittellinie mit de r Zulassungsnummer 

D/70 503/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm be tragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gle i cher Schrifthöhe die Buchs taben B A M an
zubringen. 

3 .6 Di e im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten . 

3.7 Die im Anhang zum Zulassungsschein mit der Bemerkung/Auflage 
''X" gekennzeichneten St offe sind zur Beförderung im Seeverkehr nach 
GGVSee ( IMDG-Code) nicht zugelassen. 

3.8 Diese Zulassung wird unter dem Vo rbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erte i lt . Sie gilt längstens bis zum 07 . 07.1 998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unte r 1 . genannten Recht s 
vorschrift (CSC) mit der Zu l as sungs Nr . D-B~~-248/503/ 88 und dem 
Herstel ler-Ide ntif i zierungskennzeichen 

TC 20/2 St-Gi 

zu versehen. 
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1000 Berlin 45, den 08.07.1988 
Unte r den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus ~etallen 
Im Auftrag: 

I 

Jl/;:z.,, Oberreg~~u~gs rat 

Laboratorium 1. 51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
Im Auftrag: 

Dipl. - Ing . W.-D . Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan, Dipl .-Ing. u. Fricke 

Anlagen: Prüfbericht, Rechtsmi ttelbe lehrung 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2, sowie einem 
Stoffanhang) 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/70 503 /TC 

Stoffbezeichnung Klasse 
Ziffer 

nach 
ADR/RID 

GGV S/GGVE 

Kla sse 
nach 

GGVSee 

UN
Nr. 

Auflagen/ 
Bemerkungen 

Aluminiumchlorid, wäßrige 
Lösungen mit höchstens 
50% AlCl3 

Chloressigsäure , wäßrige 
Lösungen mit höchstens 
85% Chloressigsäur e 

Eisen- III-chlorid, wäßri ge 
Lösungen mit höchstens 
40% FeC13 

Glykolsäure; wäßrige Lö
sungen mit höchstens 
75% Glykolsäure 

Hydrazin , wäßr ige Lösun
gen mit höchstens 

.40% ' N2H4 

Hy pochlori tlösungen mit 
mehr als 5% aber höch
stens 16% ' aktivem Chlor 

Kaliumhydroxid, Lösun
gen mit höchstens 
50% KOH 

Natriumhydroxid, Lösun
gen mit höchstens 
50% NaOH 

Phos pho rsäu re mit 
höchs t ens 75% reiner 
Säure 

Salzsäu re mit höchstens 
36,5 % HCl 

Schwefe lsäure mit höch
stens 85% Schwefelsäure 

Silicofluorwasserstoff
säure mit höchstens 30% 
Silicofluorwasserstoff
säure 

Zinkchlorid, wäßrige 
Lösungen mi t höchstens 
40% znc1 2 

8 - Sc 8 2581 

8 - 32b 8 17 50 

8 ~ 5c 8 2582 

8 - 32c 8 1760 

8 - 44b 8 2030 

8 - 6lc 8 1791 

8 - 42b 8 1814 

8 - 42b 8 1824 

8 - llc 8 1805 

8 - Sb 8 1789 X 

8 - 1b 8 1830 X 

8 - 9b 8 1778 X 

8 - Sc 8 1840 

Grundsä t zlich dürfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig 
mischbar sind , keine wäßrige Phase ausscheiden! 

X: Ni ch t zugelassen zur Beförderung nac h GGVSee ( IMDG-Code ). 

X 



ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 504/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährliche r Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
-insbesondere§ 6 und Anhang B.lb - , 

den nationalen Schienenverkehr nach der Vero rdnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutve r or dnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21 . Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
inne rstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutä~derungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, $. 2858) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang B. lb des ADR -, 

den internationalen Schienenve rkehr nach der Ve rordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21 . Dezember 1987 (BGBl. I, $. 2862) 
-insbesondere§§ l, 6 und Anhang X des RID-

und nach 

dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche-
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl . II, S.l009) 

der Firma 
Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

für das in der Anlage (Prufbericht des German1schen Lloyd vom 
06.04.1988, FC-Nr. 5808/05 ) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

- Typenbezeichnung des Herstellers: WAB 22.5/3-VA/II 

- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 6900 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm, 
Tankvolumen ca. 22 500 l 
(Kammer I: 7500 l, Kammer II: 7500 l , Kammer III: 7500 l) 
Eigengewicht ca. 3600 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, 
max . Betriebsdruck 3 bar (Überdruck) 
Prüfdruck: 4,0 ba r (Überdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4301 nach DIN 17 441 

- Zeichnungen des Herstellers: 

H 2294/3 vom 26.0l.l988 (schematische Darstellung 
Armaturenschema) 

H 2292/l vom 15.01.1988 (Wechselaufbau 22 500 l) 
H 2293/l vom 20 .01.1988 (Transporttank 22 500 l) 

des WAB und 

D 6529/la vom 18.01.1985 (Mannlochdom ON 500 Typ MS05) 
H 2231/0b vom 02.11.1987 (Halbrahmengestell für 20' WAB) 
H 2296/3 vom 27.01.1988 (Auslauf ON 80) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1 .49 kg/dm3 

e r teilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt , daß das nach dem o. g. Prüfbe r icht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefäh r
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/CSC en t spricht. 

3. Nebenbes t immungen 

3.1 Die Tankcon t ainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumuste rzulassung hergestellte Tankcontainer 
i st erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 l/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge-

schriebeneo Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vo rschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur He rstellung von 
Tanks bestimmten Bleche, müssen Abnahmeprüfzeugnisse nach DIN 
50049-3. 1 A oder C vo rliegen . Die Werte für Zugfestigkeit (Rm) und 
Bruchdehnung (A5) dürfen dabei die am Baumuster festgelegten Min
dest~erte nicht unterschreiten. 

3.4 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen . Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu fUhren und 
mindestens 10 Jah re aufzube~ahren. 

3.5 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs- Nr. H 2295/3 
vom 26.01.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

3.6 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mitte l linie mit der Zulassungsnummer 

D/53 504/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.7 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten . 

3 . 8 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeit igen Wi 
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 04.05.19 98 . 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mi t der Zulassungs Nr . D- BAM- 249/504/88 und dem 
Hersteller- Identifizie rungskennzeichen 

zu versehen. 

WAB 22.5/3 -VA/li 

1000 Berlin 45, den 05.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefah rgutumschließungen 
aus Metallen 

i~ft,rag: ~ 

D/jl.·- I g. J 2wig 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeite r : Dipl. - Ing. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbe r icht 

Laboratorium l . Sl 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

Dipl. - Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt l und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcont aine rs 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 505/TC 

1 . Hie rmit wird für 

den nationalen Straßenve r kehr nach der Verordnung über die inne r
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährli cher Gü
ter auf Straßen (Gef ahrgutverordnung Straße - GGVS) in de~ Fas 
sung der 1. St r aßen-Gefahrgutänderungsvero r dnung vom 
21 . Dezember 1987 (BGBl. I, S . 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nati onalen Sch ienenverkeh r nach der Ve r ordnung über die in
nerstaatliche und grenzübersch reitende Beförderung gefährlicher 
Güte r mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung de r 2 . Eisenbahn- Gefah rgutä nderungsvero rdnung vom 
21 . Dezember 1987 (BGBl . I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkeh r nach der Ve r o rdnung über die 
innerst aa tliche und grenzüberschreitende Befö rde rung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutvero r dnung Straße - GGVS) in der Fas 
sung der 1. Straßen-Ge fah r gutänderungsverordnung vom 
21 . Dezember 1987 (BGBl . I, s. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den interna tiona len Schienenverkehr nach der Ve r ordnung über die 
inne r staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Gü ter mit Elsenbahne n (Gefahr gutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung de r 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21 . Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1 , 6 und Anhang X des RIO -

den Seeverkehr nach der Ve r o rdnung übe r die Befö rderung gefährli
c her Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fass ung der 3. See
Gefah r gutände rungsverordnung vom 21 . Dezembe r 1987 (BGB l . I, 
s . 2863) 
- insbesondere IMDG - Code 

und nach 

- dem Gese tz zu dem Übe r e inkommen vom 02. Dezember 1972 über 
sichere Con t a iner - CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl . II, s . 253) 
i n der Bekann tma chung der Neufass ung vom 02. August 1985 
(BGBl. II, S. 1009) 

der Firma 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG , 4180 Goch 

für das in der Anlage (Pr üfbe r icht des Germanischen Lloyd vom 
20.04 .1988 , FC- Nr . 2849 /1 7) besch r iebene Baumuster eines Tank
conta iners 

- Hers teller: 

Gofa Gocher Fah r zeugbau GmbH & Co . KG , 4180 Goch 

- Typenbeze i ch nun g des He rste lle r s: TC 20 gummiert 

- Tankcontainerdaten: (20' - lCC) 

- Länge: 6058 mm, Brelte : 2438 mm , Höhe : 2591 mm , 
Ta nkvolumen ca . 20000 l, Eigengewich t ca . 4000 kg , 
zul . Gesamtgewich t : 30480 kg, 
max . Betriebsdruck: 3 ba r (Übe r dr uck) , 
Prüfdruck : 4 , 5 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: (Mantel): 1.4301 bzw. 1.4541 nach DIN 17441 

(Böde n) 1.4301 bzw . 1 . 4541 nach DIN 17440 
Tankinnenauskleidung Clouth, Durabillt 1691 

- Zeichnungen des He rstel lers: 

11364 
11364- 01 
11364- 02 
11364-03 

vom 23 . 10.1987 
vom 17. 11.198 7 
vom 17.02.1988 
vom 07.03.1988 

(ISO- Tankcontainer) 
( I SO- Tankcon tainer ) 
(Mannloch NW 500) 
(Armaturenzeichnung) 

die Zulassung zu r Befö rderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführ ten Stoffe mit e iner Dichte von höchstens 1,66 kg/dm 3 

erteilt . 

2 . Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g . Prüfbericht 
einschließlich Anhä ngen (Anlagen) gefertigte Baumuste r eines Tank
containers für die Befö rderung de r im Anhang aufgefüh rten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID /GGVSee /CSC entspricht. 

Das Baumust er des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG- Codes an or t sbewegli che Tanks vom Typ 1. Wei terhin sind die 
Maßga ben der ISO- Empfehlung 1496/3 erfüllt. 
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3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk ve r seh~en 
Un t e rlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
i st erstmalig vor Inbet r iebnahme und dann wiederkeh r end alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. 
Die Tankinnenauskleidung der Tankcontainer ist jährlich durch 
einen i n den Rechtsvorschriften genannten Sachve r ständigen auf 
Beschädigung zu pr üfen . 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nu r benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi 
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontaine r und ih r e 
Ausrüstung dieser Zulassung en tsprechen bzw. daß die vorgesch r iebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbrach t ha
ben. 

3 .3 Jede r Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 11364- 01 
vom 17 . 11 . 1987 zu versehen . Da r über hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1 . genannten Rechtsvor 
schriften zu kennzeichnen. 

3.4 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Übe r Reparatu r en an den nach diese r Zu
lassung gefertigten Tankcontaine r n sind Aufzeichnungen zu führen 
und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3 . 5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 505/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zub r ingen. 

3 . 6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auf l agen sind zu 
beachten. 

3 . 7 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des j ederze itigen Wide r
rufes erteilt . Sie gil t längstens bis zum 03 . 07 . 1988. 

4 . Fe s tlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind ent spreche nd der unter 1 . genannten Rechts 
vor schrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-Bk~-250/505/88 und dem 
Hersteller-Identifizie rungskennze ichen 

zu versehen . 

TC 20 gummiert 

1000 Berlin 45, den 04.07 . 1988 
Un t er den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 
im Auftrag: 

Jll2." Obe rregierungs r at 

Laborat orium 1 .5 1 
Transportbehäl ter 
für Gefahrgu t 
im Auftrag: 

Dipl .-Ing . W. - D. Mischke 

Sa chbearbeiter: Dipl .-Ing. A. Ulrich, Dipl. -Ing. u. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung , Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt l und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 



Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 505/TC 

S to ffbeze i chnung Klasse
Ziffer 

Klasse 
nach 

UN
Nr . 

Auflagen/ 
Bemerkungen 

Aluminiumchlorid, wäßrige 
Lösungen mit höchstens 
50% AlC13 

Chloressigsäure , Lösungen 
mit höchstens 85% 
Chloressigsäure 

Eisen-III-chlorid, wäßrige 
Lösungen mit höchstens 
40% FeC13 

Glykolsäure; wäßrige 
7 S%ige Lösungen 

Hydrazin, wäßrige Lösun
gen mit höchstens 
40% N2H4 

Hypochloritlösungen mit 
mehr als Si. abe r höch
stens 16% aktivem Chlo r 

Kaliumhydroxid, Lösun
gen mit höchstens 
50% KOH 

Natriumhydroxid, Lösun
gen mit höchstens 
50% NaOH 

Salzsäure mit höchs tens 
36,5% HCl 

Schwefelsäure mit höch
stens 85% Schwefelsäure 

Silicofluorwasserstoff
säure mit höchstens 30% 
Silicofluorwasserstoff
säure 

Zinkchlorid, wäßrige 
Lösungen mit höchstens 
40% znc12 

nach 
ADR/RID GGVSee 

GGVS/GGVE 

8 - Sc 8 2581 

8 - 32b 8 1750 

8 - Sc 8 2582 

8 - 32c 1760 

8 - 44b 8 2030 

8 - 6lc 8 1791 

8 - 42b 1814 

8 - 42b 1824 

8 - Sb 8 1789 

8 - lb 1830 

8 - 9b 8 1778 

8 - Sc 1840 

X 

X 

X 

Grundsätzlich dürfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig 
mischbar sind , keine wäßrige Phase ausscheiden! 

X: Nicht zugelassen zur Beförderung nach GGVSee (IMDG-Code) . 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 506/TC 

1. Hiermit wird für 

X 

den nationalen Straßenverkehr nach der Ve rordnung über die inner
staatliche und grenzübe rschreite nde Beförde rung gefährlicher Gü
ter auf 3 traßen (Gefahrgutverordnu ng Straße - GGVS) in der Fas 
sung der 1. Straßen- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGB l . I, s. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der V erordnun~ über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefah rgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2 .. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21 . Dezember 1987 (BGBl. I, ß. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnun~ übe r die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
9üter auf Straßen (Gefah rgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas-

sung der 1. Straßen- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s . 28S8) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR - , 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Gü ter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2 . Eisenbahn-Gefahrgutänderungsve rordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21 . Dezember 1987 (BGBl. I, 
s . 2863) 
- insbesondere IMDG- Code 

und nach 

- dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über 
sichere Container - CSC- vom 10. Februar 1976 (BGB1. II, s. 253) 
in der Bekanntmachung der Neufass ung vom 02. August 1985 
(BGBl. II, s. 1009) 

der Firma 
Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
21. 04 . 1988, FC - Nr 2861/10) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

~esterwälder Eisenwerk Gerhard GmbH , 5241 ~eitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des He rstellers: TC 2086 Eo 6 , 0 • 21SO · 20m' 

- Tankcontainerdaten: (20' lCC) 

Länge: 60S8 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca . 20000 1 , Eigengewicht ca. 4200 kg , 
zul. Ge samtgewicht: 30 480 kg, 
max. Betriebsdruck : 4 bar (tiberdruck), 
PrUfdruck: 6 bar (Überdruck), 
8erechnungsdruck: 10 bar (ijbe rdruck), 
Tankwerkstoff: AFNOR Z6 CNDT 17 - 12 (1.4S71) 
Tankinnenauskleidung: Isolemail - PM ~oir 

- Zeichnun~en des Herstellers: 

CE- 1079- 1d 
CE- 1079- 3c 
CE-1079- 4.1d 
CE- 1079- 4.l.la 

vom 01 . 03 .1988 
vom 1S.Ol.l988 
vom 01.03 . 1988 
vom 1S.Ot.1988 

(IMO 1 Tankcontainer) 
(Tank) 
(Mannloch DN 500) 
(Hauben und Entwässerung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1 ,6 4 kg/dmJ 
erteilt . 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anla gen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Aus rüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSe e /CSC entspricht. 

Das Baumu s ter des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG- Codes an ortsbewegliche Tanks vom Tyo l. Weiterhin sind die 
Maßgaben der ISO-Emofehlung 1496/3 erfüllt. 

3 . Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterla~en herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. 
Die Innenauskleidung der Tanks ist jährlich durch einen in den 
Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf Beschädigung zu 
prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcon tainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsp rechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsp rechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren . 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. CE- 1079-7.la 
vom 23.12.1987 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
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mit den üb ri gen Angaben nach den unter 1 . genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichne n . 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe de r 
Mit tel linie mit der Zulassungsnummer 

D/70 506/TC 

zu kennzeichnen . 

Die Sch rifthöhe muß mindestens SO mm be tra gen. Üb er di eser Zu
lassungsnummer sind in gleiche r Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Für alle nach diese r Baumu ste rzu las sung zur He rs te llung von Tanks 
bestimmten Bleche müssen Abnahmeprüfzeugnisse nach DIN 50 049- 3.1 A 
ode r C vorliegen. 
Oie We rt e fü r Zugfestigkeit (Rm), Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung 
(As) dü r fen dabei die am Ba umust er fes tge legten ~indestwerte nicht 
unte r sch rei ten . 

3.7 Die im Anhang zu di eser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3 .8 Diese Zulassung wird unter de m Vorbehalt des j ederzeitigen Wi
derruf es erteilt. Sie gilt längstens bis zum 28. August 1998. 

4. Festlegung de r Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend de r unter 1. genannten Rechts
vo r schrift (CSC) mit de r Zulassungs Nr. D-BAM-251/506/88 un d dem 
Hersteller-I dentifizie rungskennzei chen 

zu ve r sehen. 

TC 2086 Eo 6 ,0 · 2150 · 20 m' 

1000 Berlin 45, den 29. August 1988 
Unter den Eiche n 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefah rgutumschließ un ge n 
aus Metallen 

Labo r ato rium 1.51 
Transportbehälter 
fü r Gefahrgut 

:~':/)~"'' 
i n Ve rtret ung : 

{ß__:.c~ 
Dipl .-In g. A. Ul ri ch 

Obe rreg1erun gs rat 

Sachbe arbe iter: Dipl. -Ing . A. Ulrich, Dipl. - Ing . U. Fr icke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Die se Zulassung besteht aus 4 Se iten auf Blatt 1 und 2 
e inem Stoffanhang) 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcon taine rs 

mit der Zulassungsn ummer 

Stoffbezeichnung 

Methyl chlor formiat 
( ChJ or ame i s ensäu re
methylester) 

Äthylchlo r formiat 
(Chlo ramei sensäu re- · 
ä thylester ) 
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0/70 506/TC 

ADR/RID 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

3-1 6a 

3- 16 a 

GGVSee 
Klasse 

3. 2 

3 . 2 

sowie 

UN
Nr. 

12 38 

1182 

ZULASSUNGSSCHEIN 
f ür das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 507/TC 

1. Hiermit wir d für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Vero rdnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GU
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in . der . Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsve rordnung vom 
21 . Dezember 1987 (BGB1. I, s. 2858) 
-insbesondere § 6 und Anhang B. 1b -, 

den natidnalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaa tliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2 . Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationa len Straßenverkehr nach der Verordnung Uber die 
inners taatliche und grenzüberschreitende Beförde rung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I , s. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR - , 

den internationalen Schienenverkehr · nach der Verordnung ilber die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güte r mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGB1. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 ( BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 
- dem Gese tz zu dem Übe reinkommen vom 02. Dezember 1972 über 

sichere Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGB1. 11, s. 253) 
in der Bekann tmachung der Neufassung vom 02. August 1985 
(BGB!. ll, S. 1009) 

der Firma 

Bleiwerk Goslar GmbH & Co KG, 3380 Goslar 

für das in der Anlage (Prilfbericht des Germanischen Lloyd vom 
21. 04.1988 , FC-Nr.2859 /02) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Bleiwerk Gos1ar GmbH & Co KG, 3380 Goslar 1 

- Typenbezeichnung des Herstellers: BG 28-21 

- Tankcontainerdaten: ( 20' -lCC) 

- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 
Tankvolumen ca. 17520 1, Eigengewicht ca. 
zu1. Gesamtgewicht: 30480 kg, 
max. Betriebsdruck: 13,5 bar (Überdruck), 
Prüf druck:' 22 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 22 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: TStE 355 (1.0566) 

-Zeichnungen des Herstellers: 

2591 mm, 
8840 kg, 

88-1-7263.00a vom 24.03.1988 (Tankcontainer BG 28-21) 
88-0-7263.0lb vom 23.03.1988 (Behälter/Tank) 
88-l-7263.02a vom 23.03.1988 (Dom ON 500) 

die Zulassung zur Beförderung von 
Chlo r , wasserfrei, 
GGVS/ADR/GGVE/RID Klasse 2, Ziffer 3at 
IMDG-Code Klasse 2. 3 UN-Nr. 1017 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o • . g. ·Prtifbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte· Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der· im Anhang aufgeführten· gefähr
lichen GUter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen de~ 
IMDG- Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 5. Weiterhin sind die 
Maßgaen der ISO-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach deri mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. · 



3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorsch r iften vo r ge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gle i chzei tig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachvers t ändigen auf 
Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcon t ainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt. werden, wenn der fü r die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben . 

3.3 Abdrucke 1 der Bescheinigungen nach 3.2 sind de r BAM inne rhalb 
eines Jahres einzureiche n. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefer tigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre au f zubewahren. 

3.4 J eder Tank is t mit dem Tankschild nach Zeichnung s -Nr. 88-2-72 63.09 
vom 22.01.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften zu kennze ichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an be iden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 507/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen . Übe r dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher ··Schrifthöhe die Buchs taben B A M an
zubringen . 

3.6 Diese Zulassung wird unter dem Vo rbehalt des j ederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 25. Mai 1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend · der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-252/507/88 und dem 
Hersteller-Ident ifizie rungskennzeichen 

zu versehen. 

BG 28-21 

1000 Berlin 45, den 26.05 . 1088 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1
1
.5 

Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 
im Auftrag: 

Dz .·_f. fludwig 
Obe rregierungsrat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vert retung: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing . A. Ulrich, Dipl.-Ing. u. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2). 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankconta i ners 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 508 /TC 

1. Hiermit wird fü r 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- i nsbesondere § 6 und Anhang B.lb 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güte r mit Eisenbahnen (Gefahrgutve r o rdnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21 . Dezembe r 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesonde re § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I , s. 2858) 
-insbesondere §§ 1, 6 und Anhang 8 . 1b des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Ve rordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahne n (Gefahrgut verordnu ng Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung de r 2 . Eisenbahn- Gefahrgutänderungsvero r dnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I , S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Befö r derung gefährli 
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsve r ordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s' 2863) 
- insbesondere IMDG- Code 

und nach 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmal i g vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/ 2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Re chtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen diese r 2 l/2-jähri 
gen Prüfungen i st das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt wer den, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat , daß die Tankconta iner und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw . daß die vorgeschri ebe 
nen Prüfungen den Vorsc h riften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3 . 3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3 . 2 sind der BN~ innerhalb 
eines Jahres einzureichen . Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankco n tainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3 . 4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs - Nr. 11394-02 
vom 05.03 .1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1 . genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeic hnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 508/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Sch r ifthöhe muß mindestens 50 mm betragen . Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Sch r if thöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Die Inbetriebnahme der Heiz ung ist nur ges tattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tank- un d Aus r üs t ungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. Bei der Beförderung von Stoffen 
mi t ei nem Flammpunkt bis 55° C ist di e Heizung außer Betrieb ~u 
se tzen. 

3 .7 Die im Anhang zu dieser Zulassung genann t en Auflagen sind zu 
beacht en . 

3 . 8 Diese Zulassung wird unt er dem Vo rbehalt des jederzeitigen Wi
de rrufes ertellt. Sie gilt längs tens bis zum 03 . 07.1998. 

dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02 . Dezember 1972 über 
slchere Contalne r - CSC- vom 10. Februar 1976 (BGB1. II , s. 253) 
in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 
(BGBl. ll, S . 1009) 

der Firma 
Gofa Goche r Fahrzeugbau GmbH & Co. KG , 4180 Goch 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
27 . 04.1988 , FC - Nr.877/13) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TWB 27/2Z/ll/16 

455 



- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 7150 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm, 
Tankvolumen ca. 27000 l ,(Kammer I ca. 11000 1, 
Kammer II ca. 16000 1) 
Eigengewicht ca. 4600 kg 
zul. Gesamtgewicht: 32000 kg, 
max. Betriebsdruck: 3,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4,5 bar (Uberdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17441 (Mantel) 

1.4571 nach DIN 17440 (Böden 

- Zeichnungen des Herstellers: 

11394 vom 01.03.1988 (Tankwechselbehalter 
11394-01 vom 21.03.1988 (Behalterzelchnung) 
11394-03 vom 08.12.1987 (Armaturenzeichnung) 
10971 D vom 10.09.1985 ( Bodenventil NW 100) 
10971 E vom 12.09.1985 ( Bodenventil NW 100) 
10806-04-01 vom 05.05.1986 (Heizung) 

27000 1) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güte r geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee/CSC entspricht. 
Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen he rzustellen. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontaine r sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nt. D-Bfu~-253/508/88 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 

TWB 27 /2Z/ll/16 

1000 Berlin 45, den 04.07.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag: 

;!_ ~~""" Ü~~rl!~uL(s~~t 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
Im Auftrag: 

d.-JJ je;, cAh 
Dipl.-Ing. W.-D. Misch 

Sachbearbeiter: Dipl. - Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. u. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 509/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 

456 

21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -

der Firma 
Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 

für das im Prüfbericht des Lloyd's Register Indus trial Services 
vom 09.05.1988 (RID/ADR-Zulassung 3994 vom 14.06.1988)- beschriebene 
Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Westerwalder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 Sf 10 ,5•2150·20 m' 

- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm , Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 20 000 l, Eigengewicht ca. 5500 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg , 
max . Betriebsdruck: 7 bar (Überdruck ), 
Prüf druck: 10,5 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck : 10,5 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: ASME SA 516 GR70 

- Zeichnungen des Herstellers: 

CS-1080-lc vorn 07.03.1988 (IMO 1-Tankcontainer) 
CS-1080-ld/1 vorn 11.05 . 1988 ( IMO 1-Tankcontai ner) 
CS-1080-Ja vorn 10.12 . 1987 (Tank) 
CS-1080-4.lb vorn 07.03.1988 (Mannloch mittig und 
CS-l080-4.ld/l vom 11.05.1988 (Mannloch mittig und 
CS-1 08 0-4 . 2 b vom 07 . 03.1988 (Mannloch hinten und 

bzw. 

Anschlüsse) 
Anschlüsse) 
Anschlüsse) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,56 kg/dm 3 

erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhangen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr 
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/GGVE entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

bzw. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gl~ichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
l assung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr.CS-1080-7.la 
vom 11.12.1987 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/22 509/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 



3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beach ten . 

3 . 7 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei ti gen Wi 
derrufes er t eilt . Sie gilt längs tens bis zum 07 . 08 . 1988 . 

4 . Festlegung de r Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt . 

1000 Berlin 45 , den 08 . 08.1988 
Unte r den Eichen 87 

BUNDESANSTALT ~iR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefah r gutumschli eßu ngen 

La bora t orium 1 . 51 
Transpor tbehälter 
für Gefahrgut 

In Ve rtretung 

~-~ 
nipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl. - Ing. A. Ulrich, Dipl .-Ing. u. Fricke 

An l agen: Rechtsmi tt elbelehr ung 

(Di ese Zulassung bes teht aus 3 Seiten auf Blatt 1 und 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tan kcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 510/TC 

1. Hie rmit wird fü r 

sowi e einem 

den nationalen Straßenverkehr nach de r Vero rdnung über die inner
staatliche und grenz überschreitende Befö r derung gefährlicher GU
ter auf Straßen (Ge fah rgutverordnung Stra ße - GGVS) in der Fas 
sung der 1. Straßen- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21 . Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B. lb -, 

den nationalen Sch ienenverkehr nach der Vero rdnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 {BGBl. 1, s. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang K -, 

den in t e rna tionalen Straßenverkehr nach der Verordnung übe r die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Be f örderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutver ordnung Straße - GGVS) in der Fas 
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. 1, s . 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR - , 

den internat ionalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatli che und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mi t Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. 1, s. 2862) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang X des RID -

und nach 

dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche
re Containe r -CSC- vom 10. Februar 1976 ( BGBl. 11, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 ( BGBl. 11, 5.1009 ' 

der Firma 
Noell GmbH, 8700 Würzburg l 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstma lig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 l/2 
Jahre den nach den unter 1 . genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen . Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen . 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw . daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3 . 3 Abdrucke der Besche inigungen nach 3.2 sind der BAM innerha lb 
eines Jah res e inzureichen. Üb er Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung ~efe rti gte n Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu füh ren und 
mindestens 10 Ja hre aufzubewahren. 

3 . 4 Jeder Tank i st mit dem Tankschild nach Zeichnungs- Nr. 981025a 
vom 18.03 . 1988 zu versehen. Darüber hinaus ist je der Tankcontainer 
mit den übri gen Angaben nach den unter 1. genannten Rechts 
vorschriften zu kennzeichnen . 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beide n Längsseiten in Höhe der 
Mi tt ellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 510/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm be tra gen . Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthö he die Buchstaben B A M an
zubr i ngen. 

3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt län~stens bis zum 29 . 08 . 1998. 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
13.05.1988 , FC-Nr.2802/4 5) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerha rd GmbH , 5241 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstel l ers: 2086 ZS 6,0/2000 / 16 

- Tankcon tainerdaten: (20'-lCC) 

- Länge : 6058 mm, Breite : 2438 mm, Höhe : 2591 mm , 
Tankvolumen ca . 16 000 l, Eigengewicht ca . 4830 kg, 
zul. Gesamtgewi cht: 30 480 kg, 
max. Be triebsdruck : 3 bar (Ü berdruck ) , 
Prüfdruck: 4,0 bar (Ü ber druck), 
Tankwerkstoff: Kesselblech H 1I (1.0425) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

CS - 500/0a vom 06.12.1983 (Zusammenstellung) 
CS - 500/l b vom 06 . 12.1983 (Rahmen) 
981019 vom 15.02.1988 (Zusammenstel lungszeichnung/Noe l l ) 
981 020 vom 18.02.1988 (Modifikation der TC-Versch lüsse 

N2, N3, N6, N7 und N8 / Noell) 
981021 vom 19.02.1988 (Modifikation der TC-Verschlüsse 

N4 und N5 /Noell) 

die Zulassung zur Beförderung von 
Schwachradioaktiv kontaminierten "Wasch-Dusch- und Dekontwässer" 
( LSA I); Klasse 7, Blatt 5 
erteilt. 

2. Es wird hie rmit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen ( Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung des unter 1. aufgeführt~n gefähr 
lichen Gutes geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der /des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/ CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcont-ainers erfüllt die Maßgaben der ISO
Empfehlung 1496/3. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unte rlagen herzustellen. 

4 . Festlegung der Kennzeichnung nach CSC : 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-074/154/80 und dem 
Hersteller-!dentifizierungskennzeichen 

2086 zs 6,0/2000/16 

zu versehen. 
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1000 Berlin 45, den 30.08.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 
lm Auftrag: 

,lLIJ:z.. 
Oberregierun~srat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefah rgut 
in Vertre tung: 

Dipl.-Ing . A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich; E. Reeck 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 511/TC 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1 . Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
-insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkeh r nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefah rgutänderungsve rordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s . 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -

der Firma 

Eurotainer, F-75008 Paris 

für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
(RID/ADR-Zulassung F/2603 vom 21. Okt. 1987; Bericht über durchge
füh rte Rahmenwerk-Prüfungen Nr. 2581 der SNCF vom 21 . Dezember 1984) 

- Hersteller: 

ARBEL FAUVET RAIL, F-59506 Douai Cedex 

- Typenbezeichnung des Herstellers: FG 160/30 IP- 1 

- Tankcontainerdaten: (20'-1CC) 

- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen: ca. 16 000 l, Eigengewicht ca. 4250 kg, 
Tankdurchmcsser: 1950 mm, 
max . Gesamtgewicht: 30 480 kg, 
Betriebsdruck: 4 bar (Überd ruck ) 
Prüfdruck: 6 bar (Überdruck) 
Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck) 
Tankwerkstoff: Z6 CNDT 17.12/1.4571 
Tankinnenauskleidung: SAEKAPHEN Si 14 E 

- Zeichnungen des Herstellers: 

Co 168 800 vom 14.09.1987 (TC-Zusammenstellung) 
Co 168 779 vom 03.09.1987 (Tank) 
Co 167 888 vom 11.02.1985 (Rahmen) 
Co 168 473 A vom 27.07.1987 (Mannloch) 
Co 168 484 B vom 26.06.1987 (Entleerung) 
Co 168 782 vom 04.09.1987 (Heizung) 

die Zulassung zur Befö rderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 2,0 kg/dm 3 

erteilt. 
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2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der 
GGVS/GGVE entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontaine rs erfüllt die Maßgaben der ISO
Empfehlung 1496/3 . 

J. Nebenbestimmungen 

3.l Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Innenauskleidung des Tanks 
ist jährlich von einem in den Rechtsvorschriften genannten Sachver
ständigen auf Beschädigungen zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vo rschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Übe r Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
Co 168 651 vom 25.02.1987 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/22 511/TC 
zu kennzeichnen . 

Die Schrif thöhe muß mindestens 50 mm betragen . Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver 
träglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

3.7 Die im Anhang zu diese r Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.8 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 08.06.1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45 , den 09.06.1988 
Unte r den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe L 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

~~~:::1:7.udwig o~;reg}!;u~;~t 

Laboratorium 1. 51 
Transportbehälter 
fü r Gefahrgut 

In vy;{etung 

{_)L-...r~ 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl. - Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

(Diese Zulassung besteht aus 3 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 



Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/22 511/TC 

Stoffbezei chnung GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

Auflagen/ 
Bemerkungen 

Allylchlorid (alpha-Chlor
propylen, 3-Chlorpropen) 
Äthylchlorformiat (Chloramei
sensäureäthy les ter) 
Methylchlorformiat 
Dimethyldichlorsilan 
(Dichlordimethylsilan) 
Trichlorsilan 
(Siliziumchloroform) 
Benzylchlorid, stabilisiert 
Chloraceton, stabilisiert 
Allyltrichlorsilan, stabilisiert 
Diäthyldichlorsilan 
Diphenyldichlorsilan 
(Dichlordiphenylsilan) 
0,0 - Dimethylthiophosphoryl
chlorid 
Dodecyltrichlorsilan 
Ocetadecyltrichlorsilan 
Propyltrichlorsilan 
Siliciumtetrachlorid (Si Cl4) 

- 16a 

3 - 16a 
- l6a 

- 21a 

4.3-4a 
6.1-lSb 
6.1-16b 
8 - 37b 
8 - 37b 

8 - 37b 

8 - 36c 
8 - 37b 
8 - 37b 
8 - 37b 
8 - 2lb 

N 

N 

N 

N: Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten 
trockenen Gas von 0,5 bar (Ü berdruck) zu beaufschlagen. 
Ein Überdruck muß bis zur vollständigen Entleerung des 
Tanks erhalten bleiben. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 512/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staat l iche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü 
ter auf Straßen (Gefahrgu tverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21 . Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung übe r die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefah rgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den in ternationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güte r auf Straßen (Gefahrgu tverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung de r 2 . Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

der Firma 
Brasil Mundial Container Leasing S/C LTDA . , 
01.004 Sao Paulo, Brasilien 

für das in der Anlage (P rü fbericht des Germanischen Lloyd vom 
17.05.1988, FC-Nr 5811/01) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 
Wester~älder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: MT "28-22" ZE 6,0 • 1950 8 • 7, 3 m' 

- Tankcontainerdaten: (Multitank) 

Länge: 2800 mm , Breite: 2200 mm, Hohe: 2200 mm, 
Tankvolumen ca. 7300 l , Eigengewicht ca. 2140 kg , 
zul. Gesamtgewicht: 13000 kg, 
max. Betriebsdruck: 4,0 bar (Überdruck) , 
Prüfdruck: 6,0 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff : Z6 CNT 18- 10 (1.4541) 

- Zeichnungen des Herstellers:-

MT- 1090-1 vom 25 . 01 . 1988 (IMO 1 - Multitank) 
MT- 1090- 3 vom 10 . 02.1988 (Tank) 
MT- 1090- 4 . 1 vom 04.02 . 1988 (Mannloch und Anschlüsse) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe 
erteilt. 

2 . Es wird hie rmit bescheinigt, daß das na ch dem o. g. Priifbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertig te Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und de n Ausrüstungsvo r schriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee entspricht. 
Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG- Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. 

3 . Nebenbestimmungen 

3 . 1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 J eder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor In betriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter l . genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Ko rrosion zu orUf en. 
Die Tankcontainer dürfen für den Ve rwendun gszweck nach dieser Baumu
ste rzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vo rschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha 
ben . 

3.3 Abdrucke der Besche in igungen nach 3.2 sind der Bfu~ innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Uber Reparaturen an den nach di eser Zu
lassung gefert i gten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3 . 4 Jede r Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. MT-1090-7.2 
vom 17.02.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Ta nkcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sicht ba r an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 512/TC 
zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen . Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3 . 6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3 .7 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jede rzeitigen Wi
derrufes erteilt . Sie gilt längstens bis zum l7.August 1998 . 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 18. August 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT niR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

im Auftrag : 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

r 11.-L g. J~~ig 
-,; 
~~~re ierun~~~- Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 3 Seiten auf Blatt 1 und 2 so~ie einem 
Stoffanhang) 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 513/TC 

1 . Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesonde re § 6 und Anhang B.lb - , 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den in ternat iona len Straßenve·rkehr nach der Verordnung über die 
innerstaa tliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Stra ßen (Ge fahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
-insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den in ternationalen Schienenverkehr nach der Ver ordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefah rgutveror dnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, . s. · 2862) 
- i nsbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

dem Gesetz zu dem Übe reinkommen vom 02. Dezember 1972 übe r siche-
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl . II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl . II, S.l009) 

der Firma 
Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
10 . 05 .1988, FC-Nr. 2837/24) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

- Typenbezeichnung des Herstellers : TC 15 /88-I 

- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe : 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 15 000 1, 
Eigengewicht ca. 3500 kg, zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg , 
max. Betriebsdruck : GGVS/ADR/GGVE/RID:3,0 bar (Überdruck) 
max. Betriebsdruck : GGVSee (IMDG-Code) : 2 65 bar (Überdruck) 
Prüf druck: 4,0 bar (Überdruck), ' 
Tankwerkstoff: 1.4401 nach DIN 17. 441 

- Zeichnungen des Herstellers: 

H 2317/1 vom 09.03.1988 ( Tankcontainer 15000 1) 
H 2307/1a vom 08.04.1988 (Transporttank 15000 1) 
H 2315/1 vom Ol. 03.1988 (Mannloch DN 500) 
H 2321/2 vom 10.03.1988 (Steigrohr DN 50) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 2,25 kg/dm' 
erteilt . 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen ('Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers fUr die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers · erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben der ISO-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustell~n. 
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3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschr i ften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannt e n Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufze i chnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren . 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
H 2324/3 vom 14.03.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tank
container mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 513/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten . 

3.7 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 23.06 . 1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1 . genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-B&~-254/513/88 und dem 
Hersteller- Identifizierungskennzeichen 

TC 15/88-I 

zu versehen . 

1000 Berlin 45, den 24. Juni 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 
im Auftrag: 

"~t.~"~'" Obe rregie rungsrat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 514/TC 

l . Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 



21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B. 1b -, 
den nationalen Schienenverkehr nach der Vero r dnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgu tverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2 . Eisenbahn- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I , s . 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 
den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzübersch r eitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutve r ordnu ng Straße - GGVS) in der Fas 
sung der 1. Straßen-Gefah r gutänderungsverordnung vom 
21 . Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2858) 
-insbesonde re§§ l, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 
den inte r na tionalen Schienenverkehr nach der Ve r ordnung über die 
innerstaatliche und grenzübersch r eitende Befö rderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Ge fahrgutver ordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn- Gefahr gutänderungsverordnung vom 
21 . Dezember 1987 (BGB1. I , s . 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -, 
den Seeverkehr nach der Ver or dnung über die Beförderung gefäh rl i 
cher Güte r mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung de r 3 . See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 ( BGBl. I, 
s . 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02 . Dezembe r 1972 übe r siche-
re Container - CSC- vom 10 . Februar 1976 (BGB1 . II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02 . August 1985 (BGBl . II , S . 1009) 

der Firma 
Tank- und Appa r atebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

für das·in der Anlage (Prüfbe richt des Germanischen Lloyd vom 
10 . 05.1988, FC- Nr . 2837/25) beschriebene Baumuste r eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Tank- und Appa r a tebau Schwie t ert GmbH, 4720 Beckum 

- Typenbezeichnung des He rstellers: TC 20/88- I 

- Tankcontainerdaten : 

- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm , Höhe: 2591 mm , 
Tankvolumen ca. 20 000 1, 
Eigengewich t ca . 3700 kg, zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg , 
max . Betriebsdruck: GGVS/ADR/GGVE/RID:3,0 bar (Überdruck) 
max . Betriebsdruck: GGVS ee (IMDG- Code): 1,74 bar (Übe r druck) 
Prüfdruck: 4,0 bar (Übe r druck) , 
Tankwerkstoff: 1.4401 nach DIN 17 441 

- Zeichnungen des He rstellers: 

H 2318/l vom 14.03 .19 88 (Tankcontainer 20000 1) 
H 2308/la vom 09.02.1988 (Transport;: t ank 20000 1) 
H 2315/l vom 01.03 .19 88 (Mannloch DN 500) 
H 2321/2 vom 10 . 03 . 1988 (Steig r ohr DN 50) 

die Zulassung zu r Beförderung der im Anhang zu diese r Zu lassung 
aufgeführten Stoffe mi t einer Dichte von höchstens 1,67 kg / dm 3 

erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o . g. Prüfber i cht 
einschließlich Anhängen (Anlagen ) gefertigte Baumuste r eines Tank
conta iners für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvor schriften der/des 
GGVS / ADR/GGVE/RID/GGVSee/CSC entspricht . 

Das Baumus t er des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Code s an ortsbewegliche Tanks vom Typ 2. 

3. Nebenbestimmungen 

3 . 1 Die Tankcon t ainer sind nach den mit dem Prüfvermerk ve rsehe nen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankconta ine r 
ist erstmalig vor Inbet r iebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/ 2 
Jahre den ttach den unter 1. genannten Rechtsvorsch r iften vo rge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen i n den Rechtsvo rs chriften genann te n Sachve rständigen 
au f Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcon taine r dürfen für den Ve rwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden , wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige besche inigt hat, daß die Tankcontaine r und ihre 
Ausrüstung diese r Zulassung entsprechen bzw . daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Er gebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerha l b 
eines Jahres einzureichen . Über Reparaturen an den nach dieser Zu-

l assung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Ze ichnungs -Nr. 
H 2325/3 vom 14.03 . 1988 zu ve r sehen . Darüber hinaus ist jeder Tank
containe r mit den übrigen Angaben nach den unter 1 . genannten 
Rechtsvo r schriften zu kennzeichnen . 

3 . 5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 514/TC 

zu kennzeichnen. 

Di e Schri fthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Übe r dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrif thöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Die im Anhang genann ten Stoffe und Stoffgemische mit einem 
Flammpunktbereich sind nur dann zu r Beförde rung im Seeverkehr 
zugelassen , wenn ih r Flammpunkt g r öße r oder gleich 0° C beträgt. 

3 . 7 Die im Anhang zu dieser Zulassung genann t en Auflagen sind zu 
be ach t en . 

3 . 8 Di~se Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erte ilt. Sie gilt längstens bis zum 23 . 06.1998 . 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontaine r sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-B~~- 255/514/88 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

TC 20/88- I 

zu versehen. 

1000 Berlin 45 , den 24 . Jun i 1988 
Unte r den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -P RÜFUNG 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefah r gutumschließungen 
aus Meta llen 
im Auf trag: 

Laborat orium 1.51 
Transportbehält er 
für Gef ahrgut 
in Ve r tretung: 

Dip1 .-Ing. A. Ulrich 
Obe rr egierungs r at 

Sachbearbeit e r: Dip1 . - Ing . Va i dyanat han , Dipl. - Ing. u. Pricke 

An lagen : Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
St offanha ng) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 515/TC 

1 . Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über di e inner
staa tliche und grenzüberschre itende Be f ör derung gefährl icher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutve r or dnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1 . Straßen-Gefahrgu t ände rungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGB l. I, S . 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b - , 

den nationalen Schi~nenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güte r mit Eisenbahnen (Gefahrgu t verordnung Eisenbahn - GGVE) in 
de r Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I , s. 2862) 
- insbesonde re § 6 und Anhang X -, 

den lnterna tionalen Straßenverkehr nach der Ve r ordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güte r auf Straßen ( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
s ung der 1. St raßen- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
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21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den toternationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2 . Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ l , 6 und Anhang X des RIO -

und nach 

dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche-
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02 . August 1985 (BGBl. II, S.l009) 

der Fi rma 

Bleiwerk Gos lar GmbH & Co. KG, 3380 Goslar 

für das in der Anlage (Prlifbericht des Cermanischen Lloyd vom 
15.04.1988, FC-Nr.2853/02) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Bleiwerk Goslar GmbH & Co. KG, 3380 Goslar 

- Typenbezeichnung des Herstellers: BG 25-16 

- Tankcontainerdaten: (20 '- lC) 

Länge : 6058 mm , Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm, 
Tankvolumen ca. 10000 1, Eigengewich t ca . 4900 kg , 
zul. Gesamtgewich t: 24000 kg, 
max . Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), 
Prüf druck: 4, 5 bar (Überdruck) , 
Berechnungsdruck: 10 bar (Übe rdruck), 
Tankwerkstoff: St 52 - 3 nach DIN 17100 
Tankinnenauskleidung: PP (Polypropylen) 

- Zeichnungen des Herstellers : 

87 - l-7243 . 00 
87 - 0-7243. 0la 
87 - l - 7243.02a 

vom 19.02.1985 (Tankcontalner BG 25- 16) 
vom 17.12 . 1987 (Tank) 
vom 17.12.1987 (Dom DN 500) 

die Zulassung zur Beförderung von 
Galliumchlorid 

GGVS/ADR/GGVE/RID Klasse 8, Ziffer Sb 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o . g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuste r eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgefüh rten gefähr 
lichen Gü t er geeignet ist und den Ausrüstungsvo rschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontaine rs erfüllt die Maßgaben der 
ISO-Empfehlung 1496/3. 

3. Nebenbestimmungen 

3 . 1 Oie Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Un terlagen herzuste l len . 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestel l te Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter l. genann ten Rechtsvorschriften vo rge 
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Innenauskleidung der Tanks 
ist nach dem e r sten Transport und danac h jäh rlich durch einen in den 
Rech t svorschriften ge nannten Sachverständigen auf Beschädigungen zu 
prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüf ung zuständi 
ge Sachverständige bescheinigt hat , daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw . daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorsch riften entsprechende Ergebnis se erbrach t ha
ben. 

3 . 3 Abdrucke de r Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewa hren . 

3 . 4 Jeder Tank ist mi t dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr . 
87- l - 7243.11 vom 30.1 1.1987 zu versehen . Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 
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3 . 5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mi ttellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 515/TC 

zu kennzeichnen . 

Die Schrifthöhe muß mindestens SO mm betragen . Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gl eicher Schrifthöhe die Buchs t aben B A M an
zub r ingen . 

3.6 Diese Zulassung wird un ter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi 
derrufes erte ilt. Sie gilt längstens bis zum 15. August 1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts 
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr . D-BAM-2 56/515/88 und dem 
Hersteller- Identifizierungskennzeichen 

BG 25-16 

zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 16 . August 1988 
Un ter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜF UNG 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag: 

~_;[fl,. 
Oberregie rungsra t 

Laborato r ium 1 . 51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
In Vertretung : 

Dipl. -Ing . A. Ulrich 

Sachbearbeite r: Dipl. - Ing. A. Ulrich , Dipl .-Ing . u. Fr icke 

Anlagen: Rechtsmit t elbelehrung, Prüfbericht 

(Dies e Zulass ung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie e i nem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumust er eines Tankcontaine r s 

mit de r Zulass ungs nummer 
D/70 5 16/TC 

1. Hie r mit wird für 
den nationalen Straßenverkehr nach der Ve r ordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförde run g gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefah rgutverordnung Straße - GGVS) in de r Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach de r Verordnung über die in
nerstaa tl i che und grenzübe rschreitende Beförderung gefährliche r 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgut ve r or dnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 19 87 (BGBl. I , S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X - , 

den in t e rnationalen Straßenve rkehr na ch de r Ve ro rdnung übe r die 
i nnerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung ge fäh rlicher 
Güte r auf Straßen (Gefahrgu t ve r ordnung Straße - GGVS) in de r Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dez ember 1987 (BGB l . I, S. 2858) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsve~ordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl . I, S. 2862) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang X-des RIO-



den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

der Firma 
Umfo rmtechnik Hausach GmbH, 7613 Hausach 

für das in der Anlage (Bericht des Technischen-Überwachungsvereins
Baden e. V. vom 05.07 .1988) beschriebene Baumuster eines Tankcon
tainers. 

- Hersteller: Umformtechnik Hausach GmbH, 7613 Hausach 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TCL 800 

- Tankcontainerdaten: 

Länge: 1380 mm, Breite: 1010 mm, Höhe: 1600 mm, 
Tankvolumen ca. 800 l, Eigengewicht ca. 500 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 1855 kg, 
max . Betriebsdruck: 4 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 6 bar (Überdruck) , 
Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: H II 

- Zeichnungen des Herstellers: 

751.257.00-2 vom 02.03.1988 (Tankcontaine r TCL 800) 
751.258.00-2 vom 26.02.1988 (Tank für Tankcontainer) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter l. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen . 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 751.257.00-2 
vom 02.03.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen . 

3.4 Bei Beförderung im Seeverkehr nach GGVSee sind die Tanks mit 
Sicherheitsventil und vorgeschalteter Berstscheibe nach Zeichnung 
751.257.00-2- Ausfüh~ung II auszurüsten. 

3.5 Jeder Auf- und Abbau von Sicherheitsventil und Berstscheibe ist 
von einem Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzu
zeichnen. 

3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen 
und mindestens 10 Jahre aufzubewahren . 

3 .8 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Hittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 516/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.9 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 21. August 1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 22 . August 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

im Auftrag: J 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

~-·-411 ],dwig Oberretr!~ungsrat Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeite r: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie 
einem Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 517/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBL I, S. 2858) 
-insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutvero~dnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -

der Firma 

CPV Containers & Pressure Vessels Ltd., Clones, Co. Monaghan, Irland 

für das in der Anlage (Typenzertifikat für Frachtbehälter 
Nr. GB-LR 7130-2/88 des Lloyd's Register of Shipping vom 
16.03.1988 - RID/ADR-Zulassung Nr. GB/LR 7130) beschriebene 
Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

CPV Containers & Pressure Vessels Ltd., Clones, Co. Monaghan, 
Irland 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 29 500 L Swapbody Container 

- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 7150 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm, 
Tankvolumen : 29500 1, 
zul. Gesamtgewicht: 34000 kg, Eigengewicht: 3850 kg, 
max. Betriebsdruck: 3,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: ASTM A 240 316 (1.4401) 
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- Zeichnungen des Herstellers: 

2/2434 A vom 03.03.1988 (G.A. 29500 l, HAZ. SWAPBODY CONTAINER) 
2/2435 vom 05.01.1988 (V.A. 29500 l, HAZARDOUS LIQUID CONTAINER) 
2/2436 A vom 07.01.1988 (STEAM HEATING DETAIL) 
l/1425 vom 21.01.1988 (DETAIL OF BASE FRAME) 
2/2460 vom 22.02.1988 (BOTTOM OUTLET ASSEMBLY) 

die Zulassung zur Beförderung de r im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgefühcten Stoffe mit einec Dichte von höchstens 1,27 kg/dm 3 

ecteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbecicht 
einschließlich Anhänge n (Anlagen) gefertigte Baumustee eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der 
GGVS/GGVE entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Un terlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestel lte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbet riebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2- jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
du rch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Ko rrosion zu prüfen. 
Die Tankcontainer dürfen für de n Ve rwendungszweck nach _dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung di eser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschri~ten entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke dec Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Ne. S4/1103 
vom 21.06.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 

3.5 Für alle nach dieser Raumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche müssen Abnahmeprüfzeugnisse nach 
DIN 50049-3.1A odec C vorliegen. 

Die Wecte für Zugfestigkeit (Rm), Streckgrenze ( Re) und Bruch
dehnung (A5) düden dabei die am Baumuster festgelegten Mindest
werte nicht unterschreiten. 

3.6 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/22 517/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens SO mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.7 Di e Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

3.8 Jeder Auf- und Abbau der Beestscheibe ist von einem Sachkundigen 
oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

3.9 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.10 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 15. August 1998. 

4. Festlegung dec Kennzeichnung nach CSC : 

Entfällt . 

1000 Berlin 45, den 16. August 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG~D -PRÜFUNG 
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Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Labocatorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

In Vertretung 

Dip1. - Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeitec: Dipl.-lng. A. Ulrich, Dipl.-Ing . u. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 518/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenve rkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü 
ter auf Straßen (Gefahrgutvecordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBL I, S. 2858) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B. 1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Elsenbahnen (Gefahrgutvecordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBL I, S. 2862) 
- insbesondere§ 6 und Anhang X - , 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (G efahrgutverocdnung Straße - GGVS) in de c Fas
sung der 1 . Straßen- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBL I, S. 2858) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1 b des ADR - , 

den internationalen Schienenverkehr nach der Ve rordnun g über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisen bahnen (Gefahrgutve cordnung Eisenbahn - GGVE) in 
de r Fassung der 2. Eisenbahn-Ge fah r gutänderungsve r ordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -

der Firma 

AGA-CRYO AB, 40272 Gö teborg, Schweden 

für das in der Anlage (Prüfbecicht des Germanischen Lloyd vom 
28.01.1988, FC-Nr. 5809/01) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- He rs telle r: 

AGA-CRYO AB, 40272 Göteborg , Schweden 

- Typenbezeichnung des Hecstellers : 7-KXSM-15-DE 

- Tankcontainerdaten: 

Länge : 1200 mm, Bceite: 1100 mm, Höhe: 1435 mm , 
Tankvolumen ca. 650 l, Eigengewicht ca. 580 kg , 
zul. Gesam t gewicht: 1550 kg, 
max. Betriebsdcuck: 15 bar (Überdruck), 
Prüfdcuck: 24 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 24 bac (Überdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4301 nach VdTÜV-Werkstoffblatt 4 11 

- Zeichnungen des Herstellers : 

104-1408 A vom 05.11.1986 (IBC-Drawing l':ii{.ltank) 
104- 1512 vom 29.04.1987 (D ruckb ehäl ter-teichnung) 
CU-30 1 A vom 10.02.1987 (Flußdiag~mm) 

die Zulassung zur Beförderung der im ~nhang zu dieser Zulassung 
auf_geführten Stoffe ecteilt. 



2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbe r icht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuste r eines Ta nk
containers für die Beförderung der im Anh~ng aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk ve rsehenen 
Unterlagen herzustellen . 

3 . 2 Jeder nach dieser Baumuste rzulassung hergestell t e· Tankcontaine r 
ist e r s t malig vo r Inbe tr iebnahme und dann wiederkeh r end al l e 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rech t svor schriften vo rge
sch r iebenen Prüfungen zu un t e rziehen. 

Die Tankcontainer dü r fen für den Verwendungszweck nach diese r Ba umu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der fü r die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw . daß die vo rgesc hr iebe
nen Prüfungen den Vo r sch r iften entsp r echende Er gebnisse e r brac h t ha
ben. 

3 . 3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAH i nne rha lb 
eines Jahres einz ur eichen . Übe r Repa raturen an den nach die s e r Zu
lassung gefer tig t en Tankcont aine rn sind Aufzeichnu ngen zu f ühr en und 
mindestens 10 Jahre a ufz ubewa hren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs- Nr. 122- 842 
vom 10 .02.1988 zu versehen . Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen . 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 518/TC 
zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen . 

3.6 Die im Anha ng zu diese r Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes e r teilt. Sie gilt längstens bis zum 22. August 1998 . 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC : 

Entfällt 

1000 Be rlin 4 5 , den 23 . August 1988 
Unt er den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATER IAL FORSCHUNG UND - PRÜFUNG 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefah r gu t umschließunge n 

La bor a t orium 1 .51 
Transpo rt behäl ter 
fü r Gefah r gut 

im Auftrag : in Vert re t ung: 

] 4 ;1 
D~L-r~(J~wi g 
Obe rreg 1e rungs ra t 

Di pl. - Ing. A. Ul rich 

Sachbearbei t e r : Dipl.-lng. A. Ulr i ch , Di pl . - lng . U. Fricke 

Anlagen : Recht smittelbelehrung, Prüfbericht 

(Die s e Zulass ung bes teht aus 3 Seiten a uf Blatt 1 un d 2 ~owie einem 
Stoffanhang) 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Stoffbezeichnung 

Ar gon * ) 
Dis t icks t offoxid *) 
Kohlenstoffdioxid *) 
Sauerstoff *) 
Stickstoff *) 

* ) tiefgekühlt , verflüssigt 

D/53 518/TC 

GGVE/GGVS 
ADR/RID 
Klasse
Zif f e r 

8-7a 
8-7a 
8- 7a 
8- 7a 
8- 7a 

Au fl a gen / 
Bemerkung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcon t ainers 

mit de r Zu l assungsnummer 
D/22 519/TC 

1 . Hiermit wird fü r 

de n na t iona l en St ra ßenve rkeh r nach de r Ve rordnung übe r di e inne r
s t aa t liche und gren z übe rschre it ende Beför derung ge f ähr l i che r Gü
te r auf St r aßen (Ge fahrgu t ve r or dnu ng St ra ße - GGVS ) i n de r Fas 
sung de r 1 . Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezembe r 1987 (BGBl. I, s . 2858) 
- ins besonde re § 6 und Anha ng B.1 b -, 

den na tionalen Schienenve rkeh r na ch der Verordnung über die in
nerstaatliche und gr enzüberschreitende Beförderung ge fährliche r 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgu t ve r or dnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2 . Eisenbahn- Gefahrgutände rungsvero rdnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesonder e § 6 und Anhang X -

der Fi rma 
Euro t a i ne r, F- 75008 Paris 

für das im Prüfbe r icht Nr . 2509 vom 23.12 . 1983 der SNCF 
(RID/ADR-Zulassung F/2643 vom 13 . 01 . 1988) be s chri ebene Baumuste r 
e ines Ta nkcon t ainers 

- Herste l ler: 

Bign i er Schmid- La urent, F- 94203 Ivr y sur Seine 

- Type nbezeichnun g des Her s t e llers: IH 83 2A2 

- Tankcontainerdat en : ( 20' ICC) 

Län ge : 6058 mm, Breite : 2438 mm, Höhe : 2591 mm , 
Tankvolumen ca. 24000 l, Eigengewic ht ca. 4400 kg, 
zul. Gesamtgewicht : 30480 kg , 
max. Betriebsdruck: 4 bar (Überdruck), 
Pr üf druck: 6 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck : 10 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: Z6 CNDT 17.12 (1.4571) 

- Zei chnun gen des Herstellers: 

ENS 73402 7- 1 Re v. 0 vom 11 . 12 .1987 ( Zusammens te l lung) 
BN 734027 Rev. A vom 26 . 04. 1988 (Tank 

die Zulassung zur Bef örder ung der im Anhang zu di e s er Zula ssung 
a uf geführt en St offe mit ei ne r Dicht e von höchstens 1, 36 kg/dm' 
erteilt. 

2 . Es wi rd hi e rmit beschein i gt, daß das na ch dem o . g . Pr üfbe r i cht 
einsch l i eßlich Anhängen (Anlagen) ge fe rtigte Baumuster eine s Tank
c on t a iners f ür die Befö rderung de r i m Anha ng au fgefü hrten gefähr
l iche n Güt e r geeignet ist und de n Aus rüst ungsvorschriften der /des 
GGVS /GGVE entspricht. 

2. 1 Das Ba umu s ter des Tank con tainers e r füllt die Anf orderungen der 
ISO- Empfehlung 1496 / 3. 

3 . Nebenbes timmungen 

3 . 1 Die Tankc ontainer sind nach den mit dem Prüf vermerk ver s ehenen 
Un ter lage n herzus tellen. 

3 . 2 Je der nach dieser Baumusterzulass ung her ges tellte Tankconta i ne r 
i st e rstma lig vor Inbetriebnahme und dann wie derkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vor ge
schr iebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
ge n Prüf ungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeiti g 
dur c h einen in den Rechtsvorschriften ge nannten Sachverständi gen 
auf Korrosion zu prüfen. 

Di e Ta nkco ntainer dürfen für den Verwendungs zweck nach dies er Ba umu
s ter zulassung nur benutzt wer den, we nn der für die Prüfung zust ändi
ge Sa chvers tän dige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und i hre 
Aus rüstung dieser Zulassung ents prechen bzw. daß die vorgeschriebe
ne n Prüf ungen den Vorschriften ent sprechen de Er gebnisse er brach t ha
ben. 

3 . 3 J eder Ta nk ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
PM 7340 27 Rev . 0 vom 11.12.1987 zu versehen . Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannte n 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

3.5 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der SAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
minde s tens 10 Jahre aufzubewahren. 
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3.6 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/22 519/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.7 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.8 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche müssen Abnahmeprüfungen nach DIN 
50 049-3 . 1 A oder C vorliegen. 
Die Werte der Zugfestigkeit (Rm), Streckgrenze (Re} und Bruch
dehnung (As) dürfen dabei die am Baumuster festgelegten Mindest 
werte nicht unterschreiten . 

3.9 Diese Zulassung wird unter dem Vo rbehal t des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 19. September 1998 . 

4 . Festlegung der Kennzeichnung nach CSC : 

Entfällt . 

1000 Berlin 45, den 20. September 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im ~~tra: 
(_Y-'G.____ 

Dipl . -Ing. A. Ul rich 

Sachbearbeiter : Dipl .-Ing . A. Ul r ich, E. Reeck 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Laboratorium 1 .51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Dipl. - Ing. W. -D. Mischke 

(Diese Zu lassung besteh t aus 3 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 520/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner 
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährl i cher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutve ror dn ung Straße - GGVS) in der Fas 
sung der 1. Straßen- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21 . Dezembe r 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefähr licher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 .(BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -

der Firma 

Eurotainer, 61 rue Galil€e, F- 75008 Paris 

fü r das im Prüfbericht Nr. 2797 vom 30.12 .1 987 der SNCF (RIO /ADR
Zulassung (Baugenehmigung) F/2700 vom 15 . 04.1988) beschriebene 
Baumuster eines Tankcontainers 

- Hers teller : 

B.S.L. Transport, F-59920 Quievrechatn 

- Typenbezeichnung des Hers.tellers: IH 87 -9- 256 G 4 

- Tankcontainerdaten: (20' ICC) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe : 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 25600 1, Eigengewicht ca. 4400 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30480 kg, 
max. Betriebsdruck: 4 bar (Überdruck), 
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Prüfdruck: 6 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: Z6 CNDT 17.12 (1.4571) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

ENS 834003-1 A vom 25.03.1988 (Zusammenstellung) 
BN 834003 0 vom 18.03.1988 (Tank) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,27 kg/dm 3 

erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförde·rung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güte r geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/GGVE entspricht. 

2.1 Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen der 
ISO-Empfehlung 1496/3. 

3. Nebenbestimmungen 

) . l Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jah r ~ den nach den unter 1 . genannten Rechtsvorschriften vorge
schrlebenen Prüfungen zu un terziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2 - jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den R~chtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Ko rrosion zu prüfen . 

Die Tankconta iner dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcon ta iner und ihre 
Aus rüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3 . 3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach ·Zeichnungs- Nr. 
PM 834003 A vom 25.03.1988 zu versehen. Darüber hinaus , ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1 . genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Die Inbetriebnahme der .Heizung is t nur gesta ttet, wenn die Ver 
träglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Aus rüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

3.5 Abdr ucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der SAM inne rha lb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach diese r Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufz eichnungen zu führe n und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.6 Oie Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/22 520/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe di e Buchstaben B A M an
zubringen. 

3 . 7 Oie im Anhang zu dieser Zulassung genann ten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.8 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmt en Bleche müssen Abnahmeprüf ungen nach DIN 
50 049-3.1 A oder C vorliegen. 
Oie Werte der Zugfestigkeit (Rm), Streckgrenze (Re) und Bruch
dehnung (As) dürfen dabei die am Baumuster festgelegten Mindest
werte nicht unterschreiten. 

3 .9 Diese Zula ssung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 28. August 1998. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45 , den 29. August 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

D~;.-~.tz Ludwig or~~regierungsrat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
filr Gefahrgut 

In vr;_,tre'tung 
()L,.·~ 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter : Dipl.-Ing. A. Ulrich, E. Reeck 

Anlagen: Rechtsmitte lbelehrung 

(Diese Zulassung besteht aus 3 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 



Bekanntmachung von Zulassungsscheinen, Neufassungen und Nachträgen für die 
Verpackungsbauarten zum Transport gefährlicher Güter 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(SAM) 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 889/5H1C 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42046 
3.3/3828 

Gemäß Laboratoriumsbericht Nr. S 87 191 vom 14.09 .1987 der Bischof 
+ Klein Verpackungswerke GmbH u. Co, 4540 Lengerich werden die 
Anforderungen an die Verpackungsbauart Nr. 4 und die Ken nzeichnung 
Nr. 5 wie folgt erweitert: 

4. Anforderungen an die Baua rt 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. S 87 191 vom 14.09.1987 der Bischof+ Klein Verpackungswerke 
GmbH u. Co, 4540 Lengerich einer Bau artprüfung nach den "Richt
linien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Ke nnzeichnung 
von Verpackungen für die "Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

CD 5H3/Y51 /S/ ....................... /D/BAM 889 - B + K 
Herstellungsdatum gern. 
Nr. 6.2e) RM001 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 889/5H1C der Bischof+ Klein Verpackungswerke GmbH u. Co. 
4540 Lengerich vom 10.08.1981. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 04.03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

A:t~. 
D i p l. -I ng. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 911/4H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlieher Güter 

Aktenzeichen 1.5 /42 030 
3.3/3807 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü ter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. J uli 1985, 
(BGBl . I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung ilbe r die innerstaat liche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefah r gutvero r dnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Ant ragsteller 
Riedel- de Haen AG 
Wunstorfer Str.40 

3016 Seelze 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus geschäumten Polystyrol mit Innenverpackungen 
( Glasflaschen). 
Bruttomasse: 16 kg 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
r icht Nr . 83095 Vgab 4a / C vom 20.08.1971, 92693 Vgab 60 vom 
30.11.1978, sowie 1. und 2. Nachtrag zum Bericht 92693 Vgab 60 
vom 09.05.1980 und 28.08.1987 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden/W, Abteilung für Mechanik einer Bauartprü
fung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von' Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher GU ter mit Seeschiffen - RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Baua~t dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. De·r Hersteller muß gewährleisten , daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen · die für die Bauart festge
legten Anf or de rungen e rf iillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart se rienmäßig gefe rtigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4H1/X16/S/ ...........•.. /D/BAM 610 - Dy 
Herstellungs-
datum gem. Nr . 6.2 e) 
&'I 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig t en und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor 
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen filr gefährliche Güter der Verpackungs 
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 16 kg nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c dar f 
200 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen ·als in diesem Zulassungsschein 
be~chriebenen Innenverpackungen - · verwendet, muß nachweisbar 
si che rgestellt sein, daß die · zu·sammenge·setzte Verpackung mit 
den I nnenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwach ung der Fertigung von ·Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ""Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)'"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562 , 
durchgeführt werden. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 
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8. 9 Die entsprechenden Anforderungen der' ICAQ-TI über die Verwen
dung von Saugstoffen sind zu beachten. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über ·die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen· für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs ( IMDG-Code) 
- in ternationalen Übereinkommen des Luftverkehrs (ICAO- TI) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für· Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem· Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.02.1988 
Unter den · Eichen 87-

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

1/t,~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Nach trag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

bc..~, 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 970/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42059 
3 . 3/3956 

Gemäß Antrag vom 01.10.1987 werden die Anforderungen an die Bauart 
Nummer 4 des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Die Deckeldichtung kann auch der im Bericht Nr. XXV/87 vom 
01 .10.1987 der Mauser -Werke G~abH, 5040 Brühl, angegebene n Ausführung 
entsprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Ve rbindung mit dem Zulassungsschein 
D/ 03 970/1A2 der Mauser - Werke GmbH, 5040 Br\ihl, vom 03.03.1982 . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22. April 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

~~-
Dipl .-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsra t 

Sachbearbeiter: A. Graßnick 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~~ 
Ing. M. Bauschke 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 985 /1A1A 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42180 
3.3/3962 

Gemäß Antrag der Mauser- Werke GmbH, 5040 Brühl wird die Nr. 4 
"Anforderungen an die Verpackungsbauart" und die Nr. 5 "Kennzeichnung" 
wie folgt erweitert: 

4. Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß auch den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. XXXII/87 vom 03. 12. 1987 der Mauser-Werke GmbH, 
5040 Brühl einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

S. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

1Al/X 1. 6/350/ • .• •••••••••••••••• /D/ BAM 985 
Herstellungsdatum gem. 
Nr. 6.2e) RMOOl 

- M 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 985/lAlA der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl vom 28. 01. 1982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nach trag wird im "Amts- und Mit teilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-75 51) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11 . 04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgu t umschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 994/1AlA 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefähr l icher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42181 
3 . 3/3961 

Gemäß Antrag der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl wird die Nr. 4 
"Anforderungen an die Verpackungsbauart" und die Nr . 5 "Kennzeichnung" 
wie folgt erweitert; 

4. Anforderunge n an die Bauart 

Die Bauart muß auch den Baumus t ern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. XXXIII/87 vom 04 . 12. 1987 der Mauser-Werke GmbH, 
5040 Brühl einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beför de rung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- Rl1 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

S. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

1A1/X 1.8/450/ ••••.•••.• ••••••••. /D/BAM 994 - M 
Herstellungsdatum gern. 
Nr . 6.2e) RMOOl 



Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 994/lAlA der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl vom 28 . 01. 1982. 

Diesem Nacht rag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nach trag wird im ""Amts - und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin'' (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT pjR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

ffi~ 
Dipl. - Ing. H. w. Hübner 
Oberregie rungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

tm Auftrag 

!(U..,("~~ 
Dr . D. Hellhammer 

l. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 1041/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42069 
3.3/5106 

Gemäß Antrag vom 01.10.1987 werden die Anfo rderungen an die Bauart 
Nummer 4 des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Die Deckeldichtung kann auch der im Bericht Nr. XXV/87 vom 
01.10.1987 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, angegebenen Ausführung 
entsprechen . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 l041/1A2 der Mauser- Werke GmbH, 5040 Brühl, vom 22.03.1982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts - und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin'' (ISSN 0340-7 551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 22. April 1988 
Unter den Eichen R7 

BUNDESANSTALT niR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

~~L 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberr egierungsrat 

Sachbearbeiter: A. Graßnick 

l. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Ve rpackungen 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 l042/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Reförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42062 
3.3/5107 

Gemäß Antrag vom 01.10.1987 werden die Anforderungen an die Bauart 
Nummer 4 des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Die Deckeldichtung kann auch der im Bericht Nr . XXV/87 vom 
01.10.1987 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, angegebenen Ausführung 
entsprechen. 

Dieser Na chtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1042/1A2 der Mauser-Werke GmbH , 5040 Brühl, vom 22.03.1982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7 551) 
veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 22. April 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR ~IATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: A. Graßnick 

1 . Nachtrag zum 

Im Auftrag 

~--9-; 
Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1082/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42074 
3.3/512 5 

Gemäß Antrag vom 01.10.1987 werden die Anforderungen an die Bauart 
Nummer 4 des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Die Deckeldichtung kann auch der im Bericht Nr. XXV/87 vom 
01 . 10.1987 der Mauser-Werke GmbH , 5040 Brühl, angegebenen Ausführung 
entsprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nu r in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1082/1A2 der Mauser-Werke GmbH , 5040 Brühl, vom 05.05.1982 . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amt s - und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfu~g, Berlin" (ISSN 0340- 7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den. 22. April 1938 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefah rgutums chließungen 
aus Metallen 

Laboratoriun 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

!ML 
Dipl. - Ing. H. W. Hübner 
Obe r regierungsrat 

Sachbearbeiter: A. Graßnick 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1090/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42072 
3.3/5126 

Gemäß Antrag vom 01 . 10.1987 werden die Anforderungen an die Bauart 
Nummer 4 des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Die Deckeldichtung kann auch der im Bericht Nr. XXV/87 vom 
01.10.1987 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, angegebenen Ausführung 
entsprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1090/1A2 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, vom 05.05.1982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
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Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 22. April 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT niR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

lk~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: A. Graßnick 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1117/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42060 
3.3/5046 

Gemäß Antrag vom 01.10.1987 werden die Anforderungen an die Bauart 
Numme r 4 des Zulassungsscheines wie folgt erweitert : 

Die Deckeldich tung kann auch der im Bericht Nr. XXV/87 vom 
01.10 .1987 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, angegebenen Ausführung 
entsprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 11 17/1A2 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, vom 13.07.1982. 

Diesem Nacht rag lieg t eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin'' (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22 •· April 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIAlFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: A. Graßnick 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1119/1AlA 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41830 
3.3/5115 

Gemäß Antrag vom 16.04.87 und 16.06.87 der Fa. Blefa-Felser GmbH, 
können die nach dem im Bericht 97 183 Vgab 51 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden/W. Abteilung für Mechanik, vom 
29.01.1982 hergestellten Fässer aus Stahlblech auch mit den Doppel
verschraubungen nach1Zeichnungs-Nr. 3041e vom 26.03.87 und S 4185 
vom 30.04.87 der Fa . Blefa-Felser GmbH ausgerüstet werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 1119/lAlA der Fa. Blefa-Felser GmbH. 5952 Attendorn, vom 
13.07.1982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
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Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -Prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 21.03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

IÄ~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: A. GraDnick 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

1. Neufassung zum 

ZU LA~?olfoN9§1§CH EIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 212 

3.3/5048 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 ~r. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGB1. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2 . Antragsteller 
Siepe GmbH 
Hüttenstr. 185 

5014 Kerpen 3 

3. Beschreibung der Ba uart 
Faß aus Kunststoff (Polyethylen) mit abnehmbarem Deckel. 
Nennvolumen: 30 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht Nr. 
92 457 Vgab 40 vom 07.08.1979 und 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 
92 457 Vgab 40 vom 07.10.1980 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden/W., Abteilung für Mechanik, einer Bauartprü
fung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Ertei
lung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen · nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart ·dürfen ·Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für ·die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart ·serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und · gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1H2/Y43/S/ .... . .......... /D/BAM 1150 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

- Si 



8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dü rf en für ge
fährliche Güter verwendet ·werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 42,5 kg, die Schüttdichte 1,34 kg/Liter 
nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter milssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 Entfällt . 

8. 5 Entfällt. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güte r (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über -die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen ·für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- inte rnationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10 .4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialf orschung und 
- prUfung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07.03.1988 
Unte r den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

#~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium [.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~~ 
Ing. M. Bauschke 

Sachgearbeiter: TA A. Graßnick 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 ll52/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42073 
3.3/5128 

Gemäß Antrag vom 01.10.1987 werden die Anforderungen an die Bauart 
Nummer 4 des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Die Deckeldichtung kann auch der im Bericht Nr. XXV/87 vom 
01.10.1987 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, angegebenen Ausführung 
entsprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1152/1A2 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, vom 28.07.1982. 

Diesem Nacht rag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und - prUfung , Berlin" (ISSN 0340- 7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 22. April 1988 
Un ter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

&~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: A. Graßnick 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 1169 / 1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42065 
3.3/5294 

G_emäß Antrag vom 01 .10.1987 werden äie Anforderungen an die Bauart 
Nummer 4 des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Die Deckeldichtung kann auch der im Bericht Nr. XXV/87 vom 
01 .1 0.1987 der Mauser -We rke GmbH, 5040 Brühl, angegebenen Ausführung 
entsprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1169/1A2 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, vom 16.08.1982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin·· (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22. April 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

lh.~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: A. Graßnick 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 l170/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42067 
3.3/5292 

Gemäß Antrag vom 01.10.1987 werden die Anforderungen an die Bauart 
Nummer 4 des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Die Deckeldichtung kann auch der im Bericht Nr. XXV/87 vom 
01.10.1987 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, angegebenen Ausführung 
en tsprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 ll70/lA2 der Mauser-Werke GmbH , 5040 Brühl, vom 16.08.!982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
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Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungs blatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und - pr üfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22. April 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT niR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Me tallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl .-Ing. H. w. Hübner 
Obe rregie rungsrat 

Sachhearbeiter: A. Graßn ick 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

l. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1185/1A2 

fü r die Bauart einer Ve rpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/ 42066 
).3 / 5293 

Gemä ß Antrag vom 01 .10 . 1987 werden die Anforderungen an die Bauart 
Nummer 4 des Zulassungsschei nes wie folgt erweitert: 

Die Deckeldichtung kann auch der im Bericht Nr. XXV/87 vom 
01.10.1987 der Mauser - Werke GmbH, 5040 Brühl, angegebenen Ausführung 
entsprechen. 

Dieser Nachtra g gilt nur in Ve rbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1185/1A2 der Mauser- Werke GmbH, 5040 Brühl, vom 19 . 08.1982 . 

Diesem Nach trag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Diese r Nachtrag wi r d im "Amts - und Mitt eilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin·· (ISSN 0340- 7551) 
veröffent lich t. 

1000 Berlin 45, den 22. April 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT ~iR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

·IÄ~~. 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbei ter: A. Graßnick 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1217 /1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Befö rderung 
gefähr l icher Güte r 

Aktenzeichen 1.5/42068 
3.3/5344 

Gemäß Antrag vom 01 . 10.1987 werden die Anforderungen an die Bauart 
Nummer 4 des Zulassungsscheines wie folgt erweite rt: 

Die Deckeldichtung kann auch der im Bericht Nr. XXV/87 vom 
01.10.1987 der Mause r-Werke GmbH, 5040 Brühl, angegebenen Ausführung 
entsprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1217/1A2 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, vom 03.09.1982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
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Dieser Nachtrag wird im '"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin'" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

1000 Berli n 45, den 22. April 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT niR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing . H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbea rbeiter: A. Graßnick 

1 . Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 l218 / 1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42063 
3 .3 / 5345 

Gemäß Antrag vom 01.10.1987 werden die Anforderungen an die Bauart 
Nummer 4 des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Die Deckeldichtung kann auch der im Bericht Nr . XXV/87 vom 
01.10.1987 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, angegebenen Ausführung 
entsprechen . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1218/1A2 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, vom 03.09.1982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und - pr üfung, Berlin" ( ISSN 0340-755 1) 
veröffen tlicht . 

1000 Berlin 45, de~ 22. April 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT niR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe t.S 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

-A~L 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: A. Graßnick 

1. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auft rag 

~a-S 
Ing . M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 1219 / 1A2 

für die Bauart 'einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42055 
1. 5/42071 
3.3/5346 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Ve rordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550) . 



.• 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

~- Antragsteller 

Mauser Werke GmbH 
Postfach 16 20 
5040 Brühl 

l. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel; 
Nennvolumen: 70 Liter bzw. 80 Liter. 

~. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht-
Nt . 96 528 Vgab 50 vom 19.04.1982 und 1. Nachtrag vom 21.06.1982 
der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W., 4950 Minden, 
sowie Berichte Nr . XXIV/87 vom 30.09.198~ und Nr. XXV/87 vom 
01.10.1987 der Mauser We rke GmbH, 5040 Brühl, einer Bauartprü
fung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Ertei
lung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung ge
fährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1A2/X46/S/ ................. /D/BAM 1219- M 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Für die Baugrößen (70 Liter bzw. 80 Liter) darf die Schüttdich
te 0,5 kg/Liter (Verpackungsgruppe I), die Schüttdichte 1,5 kg/ 
Liter (Verpackungsgruppe II) und die SchUttdichte 1,8 kg/Liter 
(Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten. Die sich daraus 
ergebenden Bruttomassen sind einzuhalten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 entfällt 

8. 5 entfällt 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt; Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

8. 7 entfällt 

8. 8 entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen filr den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vere inten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit 1m "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prilfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22. April 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Q~-~ 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 l286/1A2 

fü r die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42061 
3.3/5295 

Gemäß Antrag vom 01.10.1987 werden die Anforderungen an die Bauart 
Nummer 4 des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Die Deckeldichtung kann auch der im Bericht Nr. XXV/87 vom 
01.10.1987 der Mauser -Werke GmbH, 5040 Brühl, angegebenen Ausführung 
entsprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1286/1A2 der Mauser -Werke GmbH, 5040 Brühl, vom 28.09.1982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22. April 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackun5 en 

Im Auftrag 

·~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeit e r : A. Graßnick 

Im Auftrag 

~ 
Ing. M. Bauschke 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
r r. D/03 1454/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42228 
3.3/5688 

Gemäß Antrag der Groten GmbH, 5000 Köln 30, werden die Anforderungen 
an die Bauart Nr. 4 wie folgt erweitert: 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß auch den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht-Nr 87/57108 vom 14.12.1987 der Bayer AG, Zentrales 
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Ingenieurswesen, Anlagensicherheit und technische Übe rwachung, 
Werkstofftechnik 2.3, Packmittelprüfung einer Bauartprüfung nach 
den ''Richtlinien für die Bauartprüfung und die Ert eilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - Rl1 001-" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
0/03 1454/1A2 der Groten GmbH, 5000 Kö l n 30, vom 06.12.1982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmi t telbelehrung bei. 
Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und - prüf ung , Berlin'' (ISSN 0340-7551) 
verö f fent lieht. 

1000 Berlin 45, den 27 . April 1988 
Unte r den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefah rgu tumschließunge n 
aus Metall en 

Labora torium 1.54 
Ve rpackungen 

Im Auftrag Im Auf trag 

Lt.~ 
Dipl. - Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. O. Hel l hammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1498/lAl A 

für die Bau art einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzei che n 1.5/41831 
3.3/5586 

Ge mäß An trag vom 16.04.B7 und 16.06.87 der Fa. Blefa -Felser GmbH, 
können die nach de m im Be richt 97 852 Vgab 51 der Deutschen Bu ndes 
bahn, Versuc hsanstalt Minden(W: Abteilung für Mecha nik, vom 
17.08.1982 hergestellten Fässer aus Stahlblech auch mit den Doppel
verschraubungen nach Zeichnungs -Nr . 304\e vom 26.03.87 und S 4185 
vom 30.04.87 der Fa. Blefa -Felser GmbH ausgerüstet werden . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
0/03 1498/ l AlA de r Fa. Blefa-Fe ls er GmbH, 5952 Attendorn, vom 
15.12.1982. 

Oi esem Nacht rag l iegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dies er Na chtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -orü fung , Berlin" (ISSN 0340 -755 1) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 21.03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

IÄ~ 
Dipl. - l ng . H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~(..~. 
Dr. D. Hellhammer 

Sachbearbeiter : A. Graßnick 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1499/lAlA 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41814 
3.3/5588 

Gemäß Antrag vom 16.04.87 und 16.06 .87 der Fa. Blefa-Felser GmbH, 
können die nach dem im Bericht 97 854 Vgab 51 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden/W. Abteilung für Mechanik , vom 
17.08.1982 hergestellten Fässer aus Stahlblech auch mit den Doppel
verschraubungen nach Zeichnungs-Nr. 3041e vom 26.03.87 und S 4185 
vom 30.04.87 der Fa. Blefa-Felser GmbH ausgerüstet werden . 
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Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 1499/1A1A der Fa. Blefa-Felser GmbH, 5952 Attendorn, vom 
15.12.1982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts - und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -orüfung . Berli n" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 21.03.1988 
Unter de n Eichen 87 

RUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließun gen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

IÄ~ 
Dipl.-l ng. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: A. Graßnick 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

luo.~. 
Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1561/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42092 
3.3/5443 

Gemäß 1. Nachtrag zum Bericht 97 568 Vga b 51 vom 31.07.1987 der 
Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W, Abteilung für Mecha-' 
nik, werden die Kennzeichnung Nr. 5 und der Zulassungsbereich Nr. 6 
wie folgt erweitert : 

5. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver- 1 
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

0 1A1/X/250/ .... ................... /D/BAM 1561 - VL 
Herstellungsdatum gern. · 
Nr. 6.2e) RM001 

6. Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Fü.llgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPal bei 55"C darf 
167 kPa nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 1561/1A1 der Van Leer Verpackungen GmbH, 2000 Harnburg 1, vom 
02.02 . 1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

A~ 
Dipl .-l ng. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~<MA.~·~ 
Dr . D. Hellhammer 



3. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1567/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefäh rl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41092 
1 .5/40229 

Gemäß 1. und 2. Nachtrag zum Bericht 94357 Vqab 51 vom 11.12.1985 
der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W. Abteilung für 
Mechanik, werden die Kennzeichnung Nr . 5 und der Zulassungsbereich 
~Ir . 6 des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

5 . Kennzeichnung 
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen· 

CD 1A1/X1.6/250/ ... ................. /D/BAM 1567 - GDH 
Herstellungsdatum gern. 
Nr. 6 .2e) Rt'001 

6. Die Dichte der Füllgüter darf 1,6 q/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 2,4 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 2,8 g/tm' (Verpak
kungsgruppe 111) nicht überschreiten. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden als durch das Prüffüllgut 
Wasser. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit muß 
nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik geführt 
werden können. 

Der Gesamtdruck (Damofdruck einschließlich Partialdruck evtl. 
vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) bei 55•c darf 167 kPa 
nicht überschreiten . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neufassung des 
Zulassungsscheines Nr. 0/03 1567/1A1 der Firma Gottlieb Duttenhöfer KG, 
6733 Hassloch, vom 02.02.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmi ttelbelehrung bei . 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und - prüfung. Berlin" (ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 . den 09.03.1988 
Unter den Ei chen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PR~FUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag • m Auftrag 

~ L{,(A._ <l.Lu.-v~ 

Dipl.-lng. H. W. Hühner 
Oberregierungsrat 

Dr. 0. HellhaiTJller 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1614/1A1A 

für die Bauart einer Verp ackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41813 
3.3/5587 

Gemäß Antrag vom 16.04.87 und 16.06.87 der Fa. Blefa -Felser GmbH, 
kö nnen die nach dem im Bericht 97 853 Vgab 51 der Deutschen Bundes 
bahn, Versuchsanstalt Minden/W, Abteilung für Mechanik, vom 
17.08.1982 hergestellten Fässer aus Stahlblech auch mit den Doppel
verschraubungen nach Zeichnungs -Nr. 3041e vom 26.03.87 und S 4185 
vom 30.04.87 der Fa. Blefa-Felser GmbH ausgerüstet werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 1614/1A1A der Fa. Blefa-Felser GmbH, 5952 Attendorn , vom 
24.03.1983. 

Oiesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45. den 21 .03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

f-w-~.. ~--=---:' 
Dipl.-lng. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

Sachbearbeiter: A. Graßn i ck 

J • Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1649/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefiihrl ich er Güter 

Aktenzeichen 1.5/41833 
3 .3/5924 

Gemäß Prüfbericht Nr . 201/87 vom 06.05.1987 der E. Merck, Packmit
teltechnik, 6100 Darmstadt 1 werden die Beschreibung der Bauart 
~Ir. 3, die Kennzeichnung Nr. 7 und der Verwendungsbereich Nr. 8.3 
wie folgt erweitert: 

3. Faltkiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
( Polyethylensack) 

7. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen· 

(u\ 4G/X24/S/ ................ .. ..... /0/BAM 1649 - ZWA-~H 
~ Herstellungsdatum gern . 

Nr . 6 .2e) RM001 

8.3 Oie Bruttomasse darf 23,9 kg, die Schüttdichte 1.1 kq/Liter 
nicht überschreiten. 

Oie physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

Di eser Na cht rag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr . 
0/03 1649/4G1 der E. Merck, Darmstadt. vom 18.04.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Di eser Nachtrag wird im "Amts - und Mittei l ungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschunq und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340 -7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45. den 09.03.1988 
Unter den Eichen R7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRÜFUfiG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Meta ll en 

!mAu~~ 

Dipl.-lng . H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. 0. Hellhammer 
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1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1752/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42126 
3.3/6058-1 

Gemäß Antrag der Firma B. u. F. Tammling; 2000 Harnburg 74, auf Ver
längerung der Zulassungs -Befristung wird der Bereich Nr. 9.1 des 
Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

9.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 30.04.1990 
befristet. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 1752/1A1 der Firma B. u. F. Tammling. 2000 Harnburg /4 vom 
02.06.1983 . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehru ng bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -orüfung. Berlin" IISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45. den 23.03.1988 
Unter den Eichen ~7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 La bora tori um 1.54 
Gefah rgutumschließu ngen Verpackungen 
aus Metallen 

Im Auftrag {m Auftrag 

/44L .t-<-w-~ 
DiPl.-Ing. H. W. Hübner Dr. 0. Hellhammer 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1753/1A1 

für die Baua rt einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42126 
3 .3/6058-2 

Gemäß Antrag der Firma B. u. F. Tammling; 2000 Harnburg 74. auf Ver
längerung der Zulassungs-Befristung w1ro oer Bereich Nr. 9.1 des 
Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

9.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 30.04.1990 
befristet. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 1753/1Al der Firma B. u. F. fammling; 2000 Harnburg 74 vom 
02 .06.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mi ttei lungsb latt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung; Berlin" (!SSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 23.03.1988 
Unter den Eichen ~7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dipl.-lng. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~~. 
Or. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1754/1A1 

für die Baua rt einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42126 
3.3/6058-3 

Gemäß Antrag der Firma B. u. F. Tammling; 2000 Harnburg 74, auf Ver
längerung der Zulassungs-Betriscung w1ru uer Bere1cn Nr. 9.1 des 
Zulassungsscheines wie folgt erwe1tert: 

9.1 Oie Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist b1s zum 30.04.1990 
befristet. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 1754!1A1 der Firma B. u. F. Tammling. 2000 Harnburg 74 vom 
02.06.1983. 

Oiesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
sta lt für Materialforschung und -prüfung; Berlin" (!SSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23.03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 Labaratori um 1.54 
Gefahrgutumschließungen Verpackungen 
aus Metallen 

Im Auftrag Im Auftrag 

~~u~L ~~. 
Dipl.-Irig. H. W. Hübner Dr. D. He 11 hammer 
0 be rregi eru ngs rat 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1755/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42126 
3.3/6058-4 

Gemäß Antrag der Firma B. u. F. Tammling , 2000 Harnburg 74, auf Ver
längerung der Zulassungs-Befristung wna aer Bere1ch Nr. 9.1 des 
Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

9.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 30.04.1990 
befristet. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 1755/1Al der Firma B. u. F. Tammling. 2000 Harnburg 74 vom 
02.06.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -Prüfung ; Berlin" (ISSN 034D-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45; den 23.03.1988 
Unter den Eichen ~7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Meta·llen 

Im Auftrag 

~~ 
DiPl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Or. 0. Hellhammer 



1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr~ D/03 1756/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42126 
3.3/6058-5 

Gemäß Antrag der Firma B. u. F. Tammling. 2000 Harnburg 74. auf Ver
längerung der Zulassungs-Befristung wird der Bereich Nr. 9.1 des 
Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

9.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 30.04.1990 
befristet. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 1756/1A1 der Fi rma B. u. F. Tammling. 2000 Harnburg 74 vom 
02.06.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung; Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffent 1 i cht. 

1000 Berlin 45, den 23.03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftr~(..~ 

Dipl.-Ing. H. \1. Hübner 
Oberregt erungs rat 

Laboratorium 1.54 
Veroackungen 

Im Auftrag 

~MAA~ 
Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1757/1A1 

für die Baua rt einer Verpackung zur Befö rderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42126 
3.3/6058-6 

Gemäß Antrag der Firma B. u. F. Tammling. 2000 Harnburg /4, auf Ver
längerung der Zulassungs-Befristung w1ru oer Bere1ch Nr. 9.1 des 
Zulassungsscheines wie folgt erwe i tert: 

9.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 30.04.1990 
befristet. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 1757 /1A1 der Firma B. u. F. Tammling: 2000 Harnburg 74 '!Om 

02.06.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine RechtsmittelDeiehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -orüfung. Ber .lin · (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45; den 23.03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruope 1.5 La horaton um i.54 
Gefahrgutumschließungen Verpackungen 
aus Metallen 

Im Auftrag ~m Auftrag 

~~L /Lu«~. 
Dipl.-Ing .' H. \1. Hübner Dr. D. Hellhammer 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1758/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42126 
3.3/6058-7 

Gemäß Antrag der Firma B. u. F. Tammling, 2000 Harnburg 74, auf Ver
längerung der Zulassungs-Bernswny w1r·u uer Bere1ch Nr. 9.1 des 
Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

9.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 30.04.1990 
befristet. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 1758/1A1 der Firma B. u. F. Tamm11ng. 2000 Harnburg 14 vom 
02 .06.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" IISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45. den 23.03.1988 
Unter den Eichen ~7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PR ÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auft~~ 

Dipl.-Ing. H. W.' Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Veroackungen 

im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1759/lA1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefäh rl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42126 
3 .3 /605B -B 

Gemäß Antrag der Firma B. u. F. Tammling, 2000 Harnburg 74, auf Ver
längerung der Zulassungs-Befristung wira aer Bereich Nr. 9.1 des 
Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

9.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 30.04.1990 
befristet. 

Dieser ~achtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 1759/1A1 der Firma B. u. F. Tammling, 2000 Harnburg 74 vom 
02.06.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine RechtsmittelDeiehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -orüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23.03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruope 1.5 Labaratori um 1.54 
Gefahrgutumschließungen Veroackungen 
aus Metallen 

Im Auftrag Im Auftrag 

/Mk ~~-
Dipl.-Ing. H. II.' Hübner Dr. D. Hellhammer 
Oberregierungsrat 
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1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1760/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42126 
3.3/6058-9 

Gemäß Antrag der Firma B. u. F. Tammling; 2000 Harnburg /4, auf Ver
längerung der Zulassungs-Befristung w1ra aer Bereich Nr. 9.1 des 
Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

9.1 Oie Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 30 .04.1990 
befristet. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 1760/1A1 der Firma B. u. F. Tammling; 2000 Harnburg 74 vom 
02.06.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -orüfung ; Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45; den 23.03.1988 
Unter den Eichen ~7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 Laboratorium 1.54 
Gefahrgutumschließungen Verpackungen 
aus Metallen 

Im Auft~/L Im Auftrag 

~~-
DiPl.-lng. H. W. Hübner Dr. D. Hellhaillller 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1761/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Betorderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42126 
3.3/6058-10 

Gemäß Antrag der Firma B. u. r. lammling; 2000 HamDurg 14, auf Ver
längerung der Zulassungs-~ernswny w~r·u uer ~ere1cn Nr. 9.1 des 
Zulassungsscheines wie folgt erwe1tert: 

9.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsseneines ist bis zum 30.04.1990 
befristet. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindunq mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 1761/1A1 der Firma B. u. F. lammlinq, 2000 Harnburg /4 vom 
02.06.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsm1tte1De1enrung Pei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mittei 1ungso1att der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung. Ber11n lD~N 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45. den 23.03.1988 
Unter den Eichen ~/ 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

FachgruPPe 1.5 Laboratorium 1.54 
Gefahrgutumschließungen Veroackungen 
aus Metallen 

Im Auftrag Im Auftrag 

~~j~ tUw.~, 

DiPl.-lng. H. W. Hübner Dr. D. Heilhaillller 
Oberregierungsrat 
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1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1762/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42126 
3.3/6058-11 

Gemäß Antrag der Firma B. u. F. Tammling ; 2000 Harnburg 14, auf Ver
längerung der Zulassungs-Betrlstuny w1ru aer ~ere1ch Nr. 9.1 des 
Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

9.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 30.04.1990 
befristet. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 1762/1A1 der Firma B. u. F. Tamm11ng, 2000 Harnburg /4 vom 
02.06.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Diese r Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bu ndesan
stalt für Materialforschung und -prüfung; Berlin" !ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45. den 23.03.1988 
Unter den Eichen ~l 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜF UNG 

Fachgruppe 1.5 La bora tori um 1.54 
Gefahrgutumschließungen Verpackungen 
aus Metallen 

Im Auftrag Im Auftrag 

~~Lr tuvc.Uu.~ 
Dipl.-l·ng. H. W. Hübner Dr. D. Hellhaillller 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1763/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42126 
3.3/6058-12 

Gemäß Antrag der Firma B. u. F. Tammling: 2000 Harnburg 74, auf Ver
längerung der Zulassungs-Befristung wira aer Bereich Nr. 9.1 des 
Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

9.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 30.04.1990 
befristet. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 1763/1A1 der Firma B. u. F. Tammling: 2000 Harnburg /4 vom 
02.06.19B3. 

Diesem Nachtrag liegt· eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und - orüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 ; den 23.03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 Laboratorium 1.54 
Gefahrgutumschließungen Verpackungen 
a,us Metallen 

Im Auft~~ Im Auftrag 

.~~. 
Diol.-Ing. H. W. Hübner Dr. 0. Hellhaillller 
Oberregierungsrat 



1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1764/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Befö rrl eru ng 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42126 
3.3/6058-13 

Gemäß Antrag der Firma B. u. F. Tarrrnling, 2000 Harnburg 74, auf Ver-
1 ängerung der Zulassungs-Befristung wira oer Bere1ch Nr. 9.1 des 
Zulassung sscheines wie folgt erweitert: 

9.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist Dis zum 30.04.1990 
befristet. 

Di eser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 1764/1A1 der Firma B. u. F. Tammling, 2000 Harnburg 74 vom 
02 .06 .1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung. Berli n" IISSN D340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23.03.1988 
Unter den Eichen t5/ 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruope 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auf~~Ls 

Dipl.-lng. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laborator1um !.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellharrrner 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1765/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährli eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42126 
3.3/6058-14 

Gemäß Antrag der Firma B. u. F. Tammling. 2000 Harnburg 74, auf Ver-
1 ängerung der Zulassungs-Befristung w1 ra aer Berei eh Nr. 9.1 des 
Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

9.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 30.04.1990 
befristet. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 1765/1A1 der Firma B. u. ~- Tamm11ng: 2000 Harnburg /4 vom 
02.06.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rech tsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bunrlesan
stalt für Materialforschung und -orüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45. den 23.03.1988 
Unter den Eichen ~7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

!Ä~L 
Dipl.-Ing: H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

!lw.A.~ 
Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 1766/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42126 
3 .3/6058-15 

Gemäß Antrag der Firma B. u. F. Tammling. 2000 Harnburg /4, auf Ver
l ängerung der Zulassungs-Hernswny w1ru uer Bereich Nr. 9.1 des 
Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

9.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 30.04.1990 
befristet. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr . 
D/03 1766/1A1 der Firma B. u. F . Tammling, 2000 Harnburg 74 vom 
02.06 .1 983. 

Oiesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin ~5. den 23.03.1988 
Unter den Eichen t5/ 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefah rgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

~~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellharrrner 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1767/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42126 
3.3/6058-16 

Gemäß Antrag der Firma B. u. r. Tammling: 2000 Harnburg /4, auf Ver
längerung der Zulassungs-Befristung w1r a aer Bere1ch ~r. 9.1 des 
Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

9.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 30 .04.1990 
befristet. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zula ssungsschein Nr. 
D/03 1767/1A1 der Firma B. u. F. Tammling. 2000 Harnburg 74 vom 
02.06.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung be i. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung . Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23.03.1988 
Unter den Eichen t57 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruooe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

ImAuftr~~ 

Dipl.-lng. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Veroackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 
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1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1768/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Betbrderung 
gefährlicher Güter 

Akte nz eichen 1.5/42126 
3.3/6058-17 

Gemäß Antrag der Firma B. u. F. Tammling ; 2000 Harnburg /4, auf Ver
längerung de r Zulassungs -Betristung w1ra aer Be reich Nr. 9 .1 des 
Zulassungsscheines wi e folgt erwe1tert : 

9.1 Die Gültigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 30.04.1990 
befristet. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassu ngsschein Nr. 
D/03 1768/1A1 der ~irma B. u. F. Tammling: 2000 Harnburg /4 vom 
02.06 .1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbe lehrung bei . 

Diese r Nachtrag wird im "Amts - und Mitteilu ngsblatt der Bunde sa n
stalt für Mater ialforschunguno -prüf un g. Berl in ilS~N 0340 -75 51) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 23 .03 .1g88 
Unter den Eichen~/ 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIAL FORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruope 1.5 Labora t orium 1.54 
Gef ahrgutumschließungen Verpackungen 
aus Metallen 

Im Auftrag Im Auftrag 

/ML . f».<-t...~ 
Diol. -Ing . H. W. Hü bner Dr. D. Hellhammer 
Oberreg i erungs rat 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1769/1Al 

für die Bauart einer Veroackung zur Beför derun g 
gefährlicher Güte r 

Aktenzeichen 1 .5/42126 
3.3/6058-18 

Gemäß Antrag der Firma B. u. F. Tammling. 2000 Harnburg /4 , auf Ver
längerung der Zulassungs -Betristung wira aer Bereich Nr. 9.1 des 
Zulassungsscheines wie fo lg t erwe1tert: 

9.1 Die Gültigkeit diese s Zulassungsscheines ist bis zum 30.04.1990 
befristet. 

Diese r Nachtrag gilt nur in Verb indung mit dem Zu lassun gsschei n Nr . 
D/03 1769/1A1 de r Firma B. u. F. Tammling, 2000 Harnburg /4 vom 
02 .06.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmit telbeleh rung be i. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
sta lt für Ma t erialfo rschung und -prü fung, Be rlin" iiSSN 0340- 7551) 
ve röffe ntlicht. 

1000 Ber lin 45, den 23.03.1988 
Unter den Eichen tJ 7 

BUNDES ANSTALT FÜR MATERIALFORS CHU NG UND -PRÜFUNG 

Fachgr uooe 1.5 Labaratori um 1.54 
Gefahrgu tumsch ließu ngen Verpacku ngen 
aus Metall en 

Im Auftrag Im Auftrag 

A~~ ~~. 
Dipl.-I ng. H. W. Hübner Or . D. Hellhammer 
Oberregierungsrat 
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1 . Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1770/1A1 

fü r die Bauart einer Verpackung zur Betbrderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42126 
3.3/6058- 19 

Gemäß Antrag der Firma B. u. F. Ta mmling. 2000 Harnburg 14. auf Ver
längerung der Zulassungs-Betristung wira aer Bereich Nr. 9.1 des 
Zulassungsscheines wie folgt erw eitert: 

9.1 Die Gült igkei t dieses Zulassungsscheines ist bis zum J0 .04. 1990 
befristet. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zu la ssungsschein Nr. 
D/03 1770/1A1 der Firma B. u. F . Tammling. 2000 Harnburg /4 vom 
02.06.1 983. 

Diesem Nachtra g liegt eine Rechtsmittelbeleh r ung bei . 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
s t alt für Materialforschung und -orüfu ng: Berlin" (ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 23.03.1988 
Unter den Ei chen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -P RÜFUNG 

Fach gru ppe 1 .5 Laboratorium 1.54 
Gefahrgutumschließungen Veroack ungen 
aus Metallen 

Im Auftrag Im Auftrag 

/Ä~L ~~. 
DiP l .-Ing . H. W. Hübner Dr. D. Hellhammer 
Obe rregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/0 3 1771/1A1 

für die Bauart eine r Verpackung zur Beförderung 
gefäh r l icher Güter 

Aktenze i chen 1.5/42126 
3 . 3/6058-20 

Gemäß Antrag der Firma B. u. F. Tamml ing : 2000 Harnburg /4, auf Ver
l ängeru ng der Zulassungs- Be fristun g w1ro aer Bereich Nr. 9.1 des 
Zula ssu ngsscheines wie folgt e rwe1tert: 

9 .1 Die Gül tigkeit dieses Zulassungsscheines ist bis zum 30 .04.1990 
befristet. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verb i ndu ng mit dem Zulassungsschein Nr . 
D/03 1771/1A1 der Firma B. u. F. Tamml ing . 2000 Harnbu rg 74 vom 
02.06.1983. 

Diesem Nach t rag liegt eine Rechtsmitte lbeleh run g bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amt s- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -orüfung, Berlin" (ISSN 0340 -7551 ) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 ; den 23.03.1988 
Unter de n Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRÜFUNG 

F~chgruope 1.5 Laboratorium 1.54 
Gefahrgutumschließungeo Verpackungen 
aus Metallen 

Im Auftr/ML~I Im Auftrag 

luu.«-~ 
DiPl . -Ing. H. W. Hübner Dr. 0. He l lhammer 
Oberregierungsrat 



1. Nachtrag zur 1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1781/3H1 

<iir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
ge fährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41868 
1.5/41192 

Gemäß Bericht VI/87 vom 19.11 .1987 der Mauser-Werke GmbH , 5040 Brühl 
werden di e Anforderungen an die Bauart Nr. 4, die Ke nnzeichnung Nr.7 
und der Ve rwendungsbe reich Nr. 8 wie fol gt erweitert: 

4. Anforderungen an die Bauart 
·o,e Bauart muß auch de n Baumustern entsorechen, die gemäß Prüf
bericht-Nr. VI/87 vom 19.11.1987 de r Mauser-Werke GmbH, 
5040 Brühl einer Bauartorüfu ng nach den "Richtlinien für die 
Bauartp rüfu ng und die Ertei l unq der Ke nnzeichnung von Verpackun
gen für die Befö r deru ng gefährlicher Güter mit Seeschiffe n 
- RM 001 -vom 28. J uni 1985 (Bu ndesa nzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterz ogen worden sind. 

7. Kennze ich nung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie fo lgt zu kenn
zei chnen : 

3H1/Xl.3/250/ .. .................. /D/BAM 1447 - M 
Herstellungsdatum gern. 
Nr. 6 .2e) RM001 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder I II verwendet werde n. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachwe i s der chemischen Ver
träglichkeit durch Zuordnung zum Pruffüllgut Wasser 

1,3 g/cm3 

nicht überschreiten. 

8.6 Die Übe rwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Techn i sehen Ri chtl i ni en für die Ube rwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1g87. S. 562, 
durchgeführt werden . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neufassung des 
Zulassungsscheines Nr. D/03 1781/3H1 der Mauser-Werke GmbH, 
5040 Brühl vom 23. 01.1987. 

Diesem Nachtrag l iegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -orüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45. den 09.03 .1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MAHRIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.5 4 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

l. Nach trag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1842/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42075 
3 .3/5983 

Gemäß Antrag vom 01.10 . 1987 werden die Anforderungen an die Hauart 
Nummer 4 des Zulassungsscheines wie folgt erweitert : 

Die Deckeldi ch tung kann auch der im Bericht Nr. XXV/87 vom 
01.10.1987 der Mauser- Werke GmbH, 5040 Brühl , angegebene n Ausführung 
.,...,tsprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1842/1A2 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, vom 09.08.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bun desan
stalt fü r Materialforschung und - prüfung, Berl i n" (ISSN 0340-75 51 ) 
veröffen t licht . 

1000 Berlin 45, den 22 . April 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BA."!) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl. -Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: A. Graßnick 

1. Nachtrag zum 

Im Auftrag 

-~ 
Ing . M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1919/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/ 42064 
3.3/5481 

Gemäß Antrag vom 01.10.1987 werden die Anforderungen an die Baua rt 
Nummer 4 des Zulassungsscheines wie folgt e rweitert: 

Die Deckel dichtung kann auch der im Be r icht Nr. XXV/87 vom 
01.10 . 1987 der Mauser - Werke GmbH, 5040 Brü? l, angegebenen Ausführung 
entsprechen. 

Dieser Nachtrag g ilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1919/1A2 der Mauser-Werke GmbH , 5040 Brühl, vom 13 . 09.1983. 

Diesem Nachtrag lieg t eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nacht ra g wird im "Am t s - und Mit teilungsblatt der Bundesan
s talt f ür Materialforschung und - prüfung, Be r lin" (ISSN 0340- 7551) 
veröffentli cht . 

1000 Berlin 45 , den 22. April 1988 
Un ter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERI ALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Ve rpackungen 

Im Auftrag 

-1/z;~ 
Dipl. - Ing. H. W. Hübner 
Oberregi erungsrat 

Sachbearbeiter: A. Graßnick 

Im Auftrag 

~~ 
Ing. M. Bauschke 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1922/1Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 .5 /42093 
3.3 / 3619 

Gemäß 1 . Nachtrag zum Bericht 95 179 Vgab 51 vom 31.07.1987 der 
Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W, Abteilung f ür Mecha
nik, werden die Kennzeichnang Nr. 7 und der Verwendungsbereich 
Nr.8.4 des ·Zulassungsscheines wie folgt e r weitert: 
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7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft ·und · gut ·sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

1A1 /X/ 250 / ••.•••....•. • •••.•••..• / D/BAM 847 
Herstellungsdatum gem. 
Nr. 6.2e) RMOOl 

-VL 

8 .4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55'C darf 
167 kPa nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
0/03 1922 / 1A1 der Van Leer·· verpackungen GmbH, 5000 Köln 40, vom 
13.09.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im ""Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und · -prilfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16 . 02.1no 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

JI:L 
Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

im Auftrag 

Dr. 0. Hellhammer 

1. Neufassung 

Z ULA~r~~ot;J~B§PHEIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/4 2 240 

3 .3/3588 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnunq See- GGVSee). vom 27. Juni 
1986. (BGBl. 1 S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS). vom 22. Juli 1985. 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Gottlieb Outtenhöfer GmbH u. Co KG 
Postfach 11 61 
6733 Hasslech/Pfalz 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden und Innenver
packung (Kunststoffgefäß aus Polyethylen). 
Nennvolumen: 60 Liter. 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsPrechen. die gemäß Prüfbe
richt Nr . 93003 Vgab50 und 1. Nachtrag zum Bericht Nr.93 002 
vom 31.01.1979 und 21.03.1983 sowie 1. Nachtrag zum Bericht 
Nr. 93 003 vom 10.12.1987 der Deutschen Bundesbahn, Versuchs
anstalt Minden/W : Abteilunq für Mechanik einer BauartPrüfung 
entsorechend den "Richtlinien für die Bauartorüfung und die Er
teilung der Kennzeichnung von Veroackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 
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5. Zulassung 

Oie unter Nr . 3 beschriebene tlauart w1ro unter oer Voraus
setzung: daß die Anroroe rur~gen na ~ n Nummer 4 erfü llt werden . 
zugela s sen. 

6. Fertiqung von Veroackungen 

Nach der zugelassenen tiauart ourren VerpacKungen ser i enmäßig 
gefertigt werden. ue r Merste• 1er utw gewahr1e1sten. daß bei den 
serienmäßig ge fert igten VerpacKun gen o1 e rur die Bauart festge
legten Anforderungen errul lt s1no. 

1 . Kennzeichnung 

Oie nach der zugelas senen Bauart ser1enmauig gefertigten Veroak
kungen sind dauernart uno quL s•~nwar w1e ro1qt zu kennzeich
nen: 

CD1A2 /X 1 .6/250/ ............ / 0/ BAM /61 - GDH 
Herste JIUIIqS-
datum gern . Nr. o.z e ) 
RM u01 

8. Auflagen über die Verwenoung der VerPaCKungen 

8.1 Oie nach der zuaelas senen Bauart ser1 enmauig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gek ennzeichneten Ve rpacKungen aurfen fü r ge
f ährl iche Güter verwendet weroen . wenn rur s1e nach de n Vor
schriften der GGVSee /G~ V~ / GbVt su1cne verpacKunqen zulas s ig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
qruope I. I I oder !II verwendet weroen . 

8.3 Oie Dichte der Füllgüter darf 1.6 q/cm3 (VerpackungsgruPoe I) 
hzw . 2.4 q/cm' (VeroackungsgruPPe 11 ooer I II ) nicht über
schreiten. 

8.4 Der Gesamtdruck IDamororucK aes rüllgutes Plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase verm1nu"n um 1uu K~al bei !>5 ·c darf 
170 kPa nicht uherscnrener~. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpacku~g - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenveroackungen - verwendet , muß nachweisbar 
sichergestellt sein . daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Veroackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16. 1987 , S. 562 : 
durchgeführt werden. 

8.7 Entfällt 
8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len. daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
demjenigen. der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 
- internationalen Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-orüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 : den 07.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

FachgruPPe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Meta 11 en 

Im AuftrÄ'-L 

DiPl.-Ing . H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~vvu~ 
Dr. D. Hellhammer 



2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2027/1H2 

für die Bauart einer Veroackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 936 
1 .5/40 157 
3.3/3739 

Gemäß Bericht Nr. Xll/87 der Mauser-Werke GmbH. 5040 Brühl werden 
die Nr. 4 "Anforderungen an die Bauart". Nr. 7 "Kennzeichnung" und 
Nr. 8 "Verwendungsbereich" wie folgt erweitert: 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die gemäß Prüfbericht 
Nr . X!I/87 vom 01.07.1987 der Mauser-Werke GmbH, Ahteilung VVB. 
5040 Brühl einer BauartprÜfung nach den "Richtlinien für die Bau
artorüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen 
für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001-" 
vom 2B. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Veroak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 1H2/Y88/S/. : .......... ........... /D/BAM 827 
\_V Herstellungsdatum gern. 

Nr. 6.2 e). RM 001 

- M 

8. Auflagen über die Verwendung der Veroackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !I oder 111 verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 88 kg. die Schüttdichte 1.4 kg/Liter nicht 
überschreiten . 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß ~Ir. 4 genannten Prüffüll gü
ter entsorechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 2027 /1H2 der Mauser-Werke GmbH vom 03.11.1983 und ersetzt den 
1. Nachtrag vom 13.11.1987. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -Prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45. den 22.03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgu tums·chl i eßungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Oipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

lm Auftrag 

Or. D. Hellhammer 

1. Nacl\~g zur 
1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2184/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41400 
3.3/5520 
3.3/6445 

Gemäß Antrag vom 29 .01.88 werden die Punkte 8.3 und 8.6 des Zulas
sungsscheines wie folgt geändert: 

8.3 Die Bruttomasse darf 65 kg für die Bauartreihe 34 Liter bis 
60 Liter (Verpackungsgruppe I) nicht überschreiten bzw. die 
Bruttomassen, wie in den Prüfber ichten gern. Nr. 4 nachgewiesen 
für die Verpackungsgruppen II und III, dürfen nicht überschrit
ten werden. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der in den Prüfberichten gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser Bau
art muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwachung 
der Fertigung von Verpackungen zor Beförderung gefährlicher Gü
ter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, durchge
führt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neufassung des 
Zulassungsscheines Nr. D/03 2184/1A2 der Firma Muhr & Söhne, Post
fach 326/27, 5952 Attendorn/Westf. vom 14. Dezember 1987. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehruno bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7 551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22.02.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag im Auftrag 

Dip1.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Ing. M. Bauschke 

2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 2190/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
qefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41990 
3.3/6663 

Gemäß Antrag der Knall AG . 6700 Ludwigshafen vom 05.08.1987 und 
Physikalisch-Technischem Prüfungsbefund Nr. 149/Änderung der Zewa
well AG u. Co : KG. Werk Mannheim-Rheinau werden die Anforderungen an 
die Bauart Nr. 4 wie folgt erweitert: 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß auch den Baumustern entsprechen. die gemäß Physi
kalisch-Technischem Prüfungsbefund Nr. 149/Anderung vom 
08.03.1988 der Zewawell AG u. Co. KG. Werk Mannheim-Rheinau einer 
Bauartorüfung nach den "Richtlinien für die Bauartorüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
0/03 2190/4G1 der Knall AG. 6700 Ludwigshafen vom 08.02.1984. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -orüfung. Berlin" (!SSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 
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1000 Berlin 45. den 08.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruooe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auft_)l:L 

Diol .-~. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

2. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Veroackungen 

Im Auftrag 

~~. 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr: 0/03 2201/4G1 

fUr die Bauart einer Veroackung zur Beförderung 
gefäh rl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41991 
3.3/6666 

Gemäß Antrag der Knall AG. 6700 Ludwigshafen vom 05.08.1987 und 
Physikalisch-Technischem Prüfungsbefund Nr. 134 der Zewawell AG u. 
Co. KG. Werk Mannheim-Rheinau werden die Anforderungen an die Bauart 
Nr. 4 wie folgt erweitert: 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß auch den Baumustern entsorechen. die gemäß Physi
kalisch-Technischem Prüfungsbefund Nr. 134 vom 16.06.1987 der 
Zewawell AG u. Co. KG. Werk Mannheim-Rheinau einer Bauartorüfung 
nach den "Richtlinien für die Bauartorüfung und die Erteilunq der 
Ken nzeichnung von Veroackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 - " vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr . 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
0/03 2201/4G1 der Knall AG. 6700 Ludwigshafen vom 09.02.1984. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrunq bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -orüfu ng . Berli n" (1SSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45. den 08 .04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRÜFUNG 

Fachgruooe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Oiol.-lng. H. W. Hübner 
Oberregieru ngsrat 

Laboratorium 1.54 
Veroackungen 

Im Auftrag 

tu, .. <..~....r-: 
Or. 0. He 11 hammer 

1 . Neufassung zum 

ZU LA~~IJ!';JQ7%§~HEI N 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

ge fährlicher Güter 
Aktenzeichen 1 -5/42 291 

3-3/6541 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefah rgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1 -2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1 -3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Adam Opel AG 
Postfach 1710 
6090 Rüsselsheim 
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3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Dosen 
aus Stahlblech) 
Bruttomasse: 11 ,0 kg 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 520/83 vom 22.07.1983 der Forschungsstelle des Verban
des der Wellpappen-Industrie e.V., Darmstadt einer Bauartprüfung 
entsprechend den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Er
teilung der Kennzeichnung von Verpackungen fur die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

?. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen. Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4G/X11/S/ .. . ..... .. ..... /D/BAM 2276 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

8. Auflagen über die Ve rwendung der Verpackungen 

WWB 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ve rpackungs
gruppe I, TI oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 11 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - veNendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-C ode) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 



10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebene r Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG ( BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

)kf4 
Dipl .- Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

1 . Neufassung 

Laboratorium 1 .54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~U'-""'-"v~. 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 03 2320/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42290 
3 . 3/6540 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güte r auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1 .3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Adam Opel 
Postfach 1710 
6090 Rüsselsheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Dosen 
aus Metall). 
Bruttomasse: 26 kg 

4. Anfo rderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 496/83 vom 11.07. 1983 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e.v., Darmstadt einer Bauart
prüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

04G/X26/S/ ............... /D/BAM 2320 - WWB 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind . 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 26 kg nicht überschreiten. 

8.4 entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenver packungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

8 . 7 entfällt 

8 . 8 entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß a.lle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen libereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest 
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 . 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 15. April 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im AuftJ&L 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2500/1A1A 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41914 
3.3/7059 

Gemäß Antrag vom 16.04.87 und 16.06.87 der Fa. Blefa-Felser GmbH, 
wird die Nr . 6 "Fertigung von Verpackungen" wie folgt er-.~eitert: 
Es können auch Doppelverschraubungen gern. Zeichnungs-Nr. 3041e vom 
26.03.87 und S 4185 vom 30.04.87 der Fa. Blefa-Fel ser GmbH verwen
det werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 2500/1A1A der Fa. Blefa-Felser GmbH, 5952 Attendorn, vom 
03.10.1984 . 
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Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts - und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -orüfung. Berlin" (ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 21.03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

lm Auftrag 

1/L.~~ 
DiPl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: A. Graßni ck 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

/-wu,~~ 
Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2508/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderu ng 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/41834 
3.3/6586 

Gemäß Prüfbericht Nr. 200/87 vom 06 .05.1987 der E. Merck, Packmit
teltechnik, 6100 Darmstadt 1 werden die Beschreibung der Ba uart 
Nr. 3, die Kennzeichnung Nr. 7 und der Verwendungsbereich Nr. 8.3 
wie folgt erweitert: 

3. Faltkiste aus zweiwelliger Wellpapoe mit Innenverpackung 
(Polyethylensack) 

7. Kennzeichnung 
Oie nach der zuge l assenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

CD 4G/X16/S/ ....... . .......... . . ... /0/BAM 2508 - ZWA-RH 
He rstellungsdatum gern. 
Nr. 6.2e) RM001 

8.3 Die Bruttomasse darf 15.5 kg. die Schüttdichte 0, 92 kg/Liter 
nicht überschreiten. Oie physikalischen Eigenschaften der Füll
güter müssen den Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 
genannten Prüffüllgüter entsprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
0/03 2508/4G1 der E. Merck. Oarmstadt. vom 10 .1 0.1984. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan 
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (1SSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

1 . Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2516/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 . 5/42 292 
3.3/6539 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1 .2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550) . 

1 .3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl . I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Adam Opel AG 
Postfach 1710 
6090 Rüsselsheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Dosen 
aus Feinblech). 
Bruttomasse: 3,0 kg . 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 495/83 vom 11.07.1983 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e.V., Darmstadt einer 
Bauartprüfung entsprechend den "Richtlinien für die Bauartprü
fung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für 
die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" 
vom 28.· Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

04G/X3/S/ · · · · .. · ........ /D/BAM 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

2516 - WWB 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs 
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 3 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa-



chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli 
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

8. 7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

1 0. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Üb ereinkommen für den Straßenverkehr ( ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (R ID) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs ( IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 • 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

-A~L 
Dipl. -Ing. H. W. Hübner 
Obe rregierungsrat 

2. Nachtrag zum 

Laboratorium 1 -54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2684/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42215 
1.5/40159 

Gemäß Antrag der Boehringer Mannheim GmbH vom 17.12.1987 werden die 
Anforderungen an die Bauart, die Kennzeichnung und der Verwendungs
bereich - Nrn. 4, 7 und 8.3 des Zulassungsscheines - wie folgt er
weitert: 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß auch den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt-Nr . 95 vom 14.12.!987 der Wellpappe Wiesloch, Zweignieder
lassung der Holfelder Werke GmbH u. Co. KG, 6837 St. Leon Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Xl4/S/ ••••••••••••.••• /D/BAM 2684 - HOW 

Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

8.3 Die Bruttomasse darf 13,1 kg nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/03 2684/4Gl der Boehringer Mannheim GmbH, 6800 Mannheim 31, 
vom 17.04.!985. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11. April 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

_g~~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

1 . Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Or. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2781/1A1A 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41819 
1.5/40419 

Gemäß Antrag vom 16.04.87 und 16.06.87 der Fa. Blefa-Felser GmbH, 
wird die Nr. 6 "Fertigung von Verpackungen" wie folgt erweitert: 
Es können auch Dopoelverschraubungen gern. Zeichnungs-Nr. 3041e vom 
26.03.87 und S 4185 vom 30.04.87 der Fa. Blefa-Felser GmbH verwen
det werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 2781/1A1A der Fa. Blefa-Felser GmbH, 5952 Attendorn. vom 
14.08.1985. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -orüfung, Berlin" (ISSN 0340-7 551 ) 
veröffentlicht . 

1000 Berlin 45 ; den 21.03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

IÄ~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: A. Graßnick 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. 0. Hellhammer 

1. Neufassung zum 

ZU LA~r~~B~~~RA~H EIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 094 

1 .5/41 388 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrqutverordnung See- GGVSee). vom 27. Juni 
1986. ( BGB l. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitenrle Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985. 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 
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2 . Antragsteller 

Si eoe GmbH 
Hüttenstr. 185 
5014 Keroen 3 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel. 
Nennvolumen: 70 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen. die gemäß Prüfbe
richt Nr . 020/86 vom 30. Juni 1986 mit folgender dazugehöriger 
1. Ergänzung zum Prüfbericht 020/86 vom 28.09.1987 der Firma 
Sieoe GmbH, 5014 Keroen 3. einer Bauartorüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartorüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Ve~oackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung. daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Veroackunqen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Veroackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Veroackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Veroak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich 
nen: 

0 1A2/Y45/S/ ............... /D/BAM 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

2971 - Si 

8 . Auflagen über die Ver-..endung der Veroackungen 

8. 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsorechend Nr. 7 gekennzeichneten Veroackungen dürfen für ge
fährliche Güter ver-..endet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Veroackungen zulässig 
sind. 

8.2 Oie Veroackungen dürfen für gefährliche Güter der Veroackungs
gruooe I I oder I I I ver-..endet werden. 

8.3 Oie Bruttomasse darf 45 kq nicht, die Schüttdichte 0 .57 kg/ 
Liter (Veroackungsgruooe I I) bzw. 1.65 kg/L i ter (Veroackungs
gruooe I I I) n i eh t ubersch reiten. 

Oie ohysikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsorechen. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Oie Überwachunq der Fertigung von Veroackunqen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uherwa
chung der Fertigung von Veroackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 , 
durchgeführt werden. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfä11 t. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len. daß alle Auflagen über die Ver-..endung der Veroackungen dem
jenigen. der die Veroackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind: 

10. Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entsoricht den in den 
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- internationalen Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen fur den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Ub ereinkommen des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

sowie den in den Emofehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Veroackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-orüfung . Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45. den 28. März 1988 
Unter den Eichen ~7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruooe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

~~~ 
Diol.-!ng. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

2. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Veroackungen 

Im Auftrag 

~q_.Jl; 
fng. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 2980/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42070 
l. 5/40771 

Gemäß Antrag vom 01.10.1987 werden die Anforderungen an die Bauart 
Nummer 4 des Zulassungsscheines wie folgt erweitert und die Nummer 
geändert: 

zu 4. 

Die Deckeldichtung kann auch der im Bericht Nr. XXV / 87 vom 
01.10.1987 der Mauser- Werke GmbH, 5040 Brühl, angegebenen Ausführung 
entsprechen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/X46/S/ ........ ... .. ...... /D/BAM 1186 - M 
Herstellungsdatum gem. 
Nr . 6 . 2e) RMOOl 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/BAM 2980/1A2 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl vom 04.03.1987. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT niR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

4L 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: A. Graßnick 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Ing. M. Bauschke 



1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3031/4G 

fDr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/41985 
1.5/41475 

Gemäß Antrag der Wellpappenfabrik GmbH, 6718 Grünstadt 1 und beige
fUgtem Prüfungszeugnis Nr. 1/87 vom 22.04.1987 der Wellpappenfabrik 
GmbH wird die Nr. 4 "Anforderungen an die Bauart" und die Nr. 8.6 
wie folgt erweitert: 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 43/86, 44/86 und 45/86 vom 10.09.1986 und Nr. 1/87 vom 
22.04.1987 der Wellpappenfabrik GmbH, 6718 Grünstadt 1, jeweils 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fDr die Be
förderung gefährlicher GUter mit Seeschiffen - RM001 vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

8.6 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser Bau
art muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uberwachung 
der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GU
ter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, durchge
führt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3031/4G der We11pappenfabrik GmbH, 6718 Grünstadt 1 vom 
22.06.1987 0 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stali fDr Materialforschung und -prDfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.02.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auf/l~ 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

\m Auftrag 

twt~ 
Dr. D. Hellhammer 

2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3077/lH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41610 
1.5/42624 
L 5/42227 

Gemäß 2. und 3. Nachtrag zum Bericht 103 991 Vgab 40 der Deutschen 
Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W, wird die Nr. 4 Anforderungen 
an die Bauart wie folgt erweitert: 

Die Bauart muß auch den Baumustern entsprechen, die gemäß 2. und 3. 
Nachtrag zum Bericht 103 991 Vgab 40 vom 27.10.1987 und 03.12.1987 
der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W, Abteilung für 
Mechanik, einer Bauartprüfung nach Nr. 2.1.4 der Ausnahme Nr. S6l 
unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/BAM 3077/lH2 vom 04.08.1987 der Fa. Sulo Eisenwerk, 4900 Herford. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialprüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13. April 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing . H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 3095/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 . 5/42095 
1.5/41747 

3. Beschreibung der Bauart: 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Kanister 
aus Feinstblech, Kanister bzw. Flaschen aus Kunststoff, Sack aus 
Kunststoff). 

4. Anforderungen an die Bauart: 

Die Bauart muß auch den Baumustern entsprechen, die gemäß Nach
trägen zu den Prüfberichten Nr. 67, 68 und 69 vom 16.10.1987 der 
Wellpappe Wiesloch, Zweigniederlassung der Holfelder-Werke GmbH 
und Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen - RM 001 _ .. vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger 
Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3095/4G der Firma Carl Freudenberg, 6940 Weinheim (Bergstr.) 
vom 12.08.1987 . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11. April 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3177/3H1 

fDr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42038-1 

1. _ Rechtsgrundlagen _ 

1.1 § 5 der Verordnung Ober die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, ( BGB 1 . I S. 962) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Ober die innerstaatliche und 
grenzOberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 
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1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 
Siebenhaar AG 
Plastikwarenfabrik 
CH-8634 Hombrechtikon ZH 
Schweiz 

3. Beschreibung der Bauart 
Kunststoffkanister aus Polyethylen 
Nennvolumen: 20 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 580 187 vom 11.06.1987 der BASF AG,. AWETA Thermoplaste 
6700 Ludwigshafen einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der .Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. 
August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
nen: 

3H1/X1. 8/250/ ............ /0/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3177 - Siplast 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, I I oder I I I verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllguter darf 1,8 g/cm3 (Verpackungsgruppe I, 
I I oder I I I) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c darf 
167 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt . 

8.6 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Techni sehen Ri chtl i ni en für die Uberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch das folgende 
Prüffüllgut: Wasser . 

Der Nachweis zu1· Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
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- internationalen Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- i nternationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.02.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im AufJ/sa 

Di pl.1J!:~. Hübner 
Oberregierungsrat 

Im ,l,uftrag 
/.MhL-,~. 

Dr. 0. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3178/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42038-2 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs:3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 
Siebenhaar AG 
Plastikwarenfabrik 
CH-8634 Hombrechtikon ZH 
Schweiz 

3. Beschreibung der Bauart 
Kunststoffkanister aus Polyethylen 
Nennvolumen: 22 Liter bis 25 Liter. 

4 . Anforderungen an die Bauart . 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 560 187 vom 03.08.1987 der BASF AG, AWETA Thermoplaste 
6700 Ludwi gshafen einer Bauartprüfung nach den "Ri chtl i ni en für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. 
August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 3H1/Y /200/ .....•......... /0/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3178 - Siplast 



B. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

B.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

B.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !I oder !!! verwendet werden. 

B.3 Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüglich 
der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter darf die 
entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 nachgewiesenen 
Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

Oie Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen Ver
träglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut 

Wasser 1 ,B g/cm3; 
Salpetersäure (55%) 1,4 g/cml; 
Netzmittellösung (5%) 1,2 g/cml; 

nicht überschreiten. 

B.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPal bei 55 •c darf 
133 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Ric htlinien für die Uberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch die folgenden 
Prüf fü 11 gü ter: 
Wasser, Salpetersäure (55%) und Netzmittellösung (5%). 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Ubereinkommen für den Straßenverkehr (AOR) 
- internationalen Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (!MDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.02.19BB 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auf/l,g/) 

Dipl.~. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 
/[c()A."'-<.cu.~ 

Dr. 0. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3179/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 143 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 2B. September 1985 
(BGB l I, Seite 1925), Anlage 1, Ausnahme Nr. S 61 in der Fassung 
der 2. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahmeverordnungen 
vom 24. August 1987 (BGBl. I, Seite 2095). 

2. Antragsteller 

Gebr. Otto KG 
Postfach 14 60 
5910 Kreuztal 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff (Po lyethylen) mit abnehmbarem Deckel; 
Nennvolumen: 60 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 1. Nachtrag 
zum Bericht Nr. 105 410 vom 27.01.8B der Deutschen Bundesbahn 
Versuchsanstalt Minden/W., Abteilung für Mechanik und Fachhygie
nischem Gutachten vom 15.01.1988 des Instituts für Krankenhaus
hygiene und l nfektionskontrolle, 6300 Gießen, einer Bauartprü
fung nach Nr. 2.1.4 der Ausnahme Nr. S 61 unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serie nmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 1H2/Y21/S/ ..................... /0/BAM 3179 - OTTO 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar folgende 
Aufschrift tragen: "Höchstzulässiges Füllgewicht 18,5 kg." 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung solche 
Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !I oder!!! verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 21 kg nicht ~berschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Die Überwachung der Fertigu ng von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Veroackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
~en~ daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
Jenlgen, der d1e Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt 
bekannt sind. ' 
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10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. 

10.2 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 .3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04. März 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRÜFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Oipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: TA A. Graßnick 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3l80/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 045 

1. Rechtsgrundlagen 

1. 1 ~ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
g renzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
( BGBl. I Seite 1550). 

1.3 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
( BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragste ller 

BASF AG 

6700 Ludwigshafen 

3. Beschreibung der Bauart 

Sack aus Papier, mehrlagig, wasserdicht 

4. Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 87/6 PS vom 26.08.1987 der BASF AG, Fachreferat DLL/VP 
Packmittelprüfung, 6700 Ludwigshafen einer Bauartprüfung nach 
den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 _ .. vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zu l assung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 
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5M2/Y26/S / •.•••• •••• .• • •• /D/BAM 
Herstellungs-

3180 - Wi2 

datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee / GGVS / GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind . 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III v~rwendet werden . 

8.3 Die Bruttomasse darf 25,3 kg, die Schüttdichte 1,1 kg/Liter 
nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Die Überwa~hung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien f ür die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter ( TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt / befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG- Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Au&~ 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

4w-~· 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3181/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 108 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 



1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über di e i nnerstaatl iche und grenz
überschreitende Beförderung ge fäh rli cher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22 . Ju li 1985 
(BG B1. I Seite 1560) . 

l. Antragsteller 

Ci ba-Ge i gy GmbH 
Postfach 11 03 53 
600.0 Frankfurt 11 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpacku ngen 
(Kunststoffkanister aus Polyethylen/Polyamid) 
Bruttomasse : 22 kg. 

~ . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die gemäß Prüfbe
ri cht Nr. 18/87 vom 01.10.1987 der Wellpappenfabrik GmbH 
Sausenheim; 6718 Grünstadt 1 einer Bauartprüfung nach den 
'Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für ·die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen- RM 001 -' vom 28 . J uni 1985 
(Bundesanze iger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

'· Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

' · Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpacku ngen seri enmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Ba uart festge
l egten Anforderungen erfüllt sind . 

Ke nnzeichnung . 

Die nach der zugelassenen Bauart serie nmäßig geferti gte n Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen : 

CD4G/Z22/S/ . . .. ..... ...... /0/BAM 3181 
He rs tellungs-
datum gem. Nr. 6.2 el 
RM 001 

- WPS 

l. Auflagen über di e Verwendung der Verpackungen 

l.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

l .2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpack ungs
gruppe I!! verwendet werden. 

l.3 Die Bruttomasse darf 22 kg nicht überschreiten. 

l.4 Entfällt. 

l .5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

! . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß na ch den 'Techni sehen Ri chtl i ni en für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderu ng gefährli
cher Güter (TRV 001)' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden . 

l.7 Entfällt. 

l.8 Entfällt. 

l . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen , der die Verpacku ngen für Gefahrgut ei nsetzt/befüllt, 
bekannt sind . 

l. Sonstiges 

). 1 Die Bauart entspricht den in den 

nternat analen Übere nkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
nternat analen Ubere nkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
nternat analen Ubere nkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natione n (UN) fest
gelegten Prüfa nforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährl i eher Güter. 

10.2 Di ese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 .3 Dies em Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung be i. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im 'Amts- und 
Mittei lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07.03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

II:L 
Im Auftrag 

kw._~. 
Di pl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. 0. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3182/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Gü ter 

Ak tenzeichen 1.5/42 109 

1. Rechtsgrundlagen . 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährli cher Güter mit 
Seeschiffen (Ge fahrgutverordnun g See - GGVSeel, vom 27 . Jun i 
1986, ( BGB 1 . I S. 962 ) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS ), vom 22 . Juli 1985, 
(BGB l . I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung üb er die innerstaatl iche und grenz
überschreitende Beförderung gefährli ch er Güter mit Eisenba hnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2 . Antragsteller 

Ci ba-Ge i gy GmbH 
Postfach 11 03 53 
6000 Frankfurt 11 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpacku ngen 
(K unststoff-Flaschen aus Polyethylen/Polyamid) 
Bruttomasse: 4 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 19/87 vom OL10.1987 der Wellpaopenfabrik GmbH 
Sausenheim; 6718 Grünstadt 1 einer Bauartprüfung nach den 
'Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -' vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24 . August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wi rd unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

6. Fertigung von Verpackungen . 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderu ngen erfüllt sind. 

7. Ken nze ich nung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 
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CD4G/Z4/S/ ......................... /0/BAM 3182 
He rs te 11 ungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

- WPS 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen ·Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !II verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 4 leg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Ub erwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16 , 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt s1nd. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-CodP) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher ·Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (!SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07.03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

J.-L 
Dipl. - Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZU LA~?.Y1~Mq§3~~H EIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefäh rl i eher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 110 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee); vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
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( Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 ? 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
uberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22 . Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Ciba-Geigy GmbH 
Postfach 11 03 53 
6000 Frankfurt 11 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kunststoff-Flaschen aus Polyethylen/Polyamid) 
Bruttomasse: 13 kg. 

4 . . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
rlcht Nr. 20/87 vom 01.10.1987 der Wellpappenfabrik GmbH 
Sausenheim, 6718 Grünstadt 1 einer Bauartprü·fung nach den 
"R~chtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zelchnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24 . August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung; daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefert1gt werden. Der Hersteller muß gewährleisten daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die B~uart festge
legten Anforderungen erfüllt sind: 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
nen : 

CD4G/Z13/S/ . .... ...... .. ..... .. . .... /0/RAM 3183 
Hers te 11 u ngs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
qM 001 

- WPS 

8. 

8.1 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
e~tsprechen~ Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fahrllche Guter verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
s1nd. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !II verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 13 leg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt . 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpac~ung- auch rmt anderen als in diesem Zulassungsschein 
b~schr1ebenen Innenverpackungen - verwendet; muß nachweisbar 
s1chergestellt sein. daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Übe~wa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , S. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7 Entfällt . 

8 .8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, derdie Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 
- internationalen Übereinkommen für den Straßenv.erkehr (ADR) 



- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (!MDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10 .2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 .3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07.03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

!mAl~ 

Oipl.-Ing . H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. 0. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3184/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 111 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986 , ( BGB 1 . I S . 9 6 2) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550) . 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Ci ba-Gei gy GmbH 
Postfach 11 03 53 
6000 Frankfurt 11 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kunststoff-Flaschen aus Polyethylen/Polyamid) 
Bruttomasse: ' 13 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß · den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 21/87 vom 01.10.1987 der Wellpappenfabrik GmbH 
Sausenheim; 6718 Grünstadt 1 einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für · die· Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -• vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. ~ Fertigung von Verpackungen_ 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung _ 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak-

kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4G /Y13 / S/ .... .. ............. .. .... /0/BAM 3184 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

- WPS 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee /GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !I oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 13 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein , daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs ( IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07.03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgrupoe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

ffiL 
Dipl :-Jng: H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. 0. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3185/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 112 

1 .. . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 
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1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Ciba-Geigy GmbH 
Postfach 11 03 53 
6000 Frankfurt 11 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kunststoffkanister aus Polyethylen). 
Bruttomasse: 28 kg. 

4. _Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 22/87 vom 01.10.1987 der Wellpapoenfabrik GmbH 
Sausenheim, 6718 Grünstadt 1 einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. _Kennzeichnung 

Die nach der zugelass enen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4G/Y28/S/ ....... ................. . /0/BAM 3185 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen. 

- WPS 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I I I verwendet werden . 

8.3 Die Bruttomasse darf 28 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8 .6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt; 
bekannt sind: 
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10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährl i eher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dies~r Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung ; Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

.1000 Berlin 45, den 07.03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

tL 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. 0. Hellhammer 

Z ULA~?M~~§1§~HEIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 320 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
( BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Firma Junghans 
7230 Schramberg 

34 Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Dosen aus Kunststoff). 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Untersu
chungsbericht-Nr. 2/1988 vom 08.02.1988 der Deutschen Verpak
kungsmittel GmbH, 8505 Röthenbach, einer Bauartprüfung nach den 
'"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -'" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 



7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart s erienmäßig gefertigten Verpak
kungen s ind dauerhaft und gu t sichtbar wie fol gt zu kennzei ch
nen : 

04Cl/Yl9/S / ••..••• ••••••••. . • ••• .••• /D/BAM 3186 
~ Herstellungs-

- DVG 

datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart s er ienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
s ind . 

8 .2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ve rpackungs 
g ruppe II oder III ve rwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse da r f 18,5 kg nicht überschreiten . 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4 genannten Unt ersu
chungsbericht verschlossen werden. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpa ckungen ebenso wirksam ist wie die zuge lassene 
Ve rpackungsbauart . 

8 . 6 Die Übe rwachung de r Fertigung von Ve r packungen nach diese r 
Bauart muß nach den "Technischen Rich tlinien für die Übe rwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefä hrli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

8. 7 Entf ällt . 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr . 2 genannte An tragsteller muß nachweisbar sicherste l 
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt / befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen f ür den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

s owie den in den Empfehlungen der Vereinten Na tionen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Ve rpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17 .03 .1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing . B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3187/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 031 

1. Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. August 1985 
(BGBL I; Seite 1651 : Anlage. Ausnahme Nr . E 43 

2. Antragsteller 

W T I 
Wissenschaftlich-Technische 
Ingenieurberatung GmbH 
Mazartstraße 13 

5177 Titz-Rödingen 

3 • . Beschreibung der Bauart . 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel und I nnenverpackung 
(dicht verschlossene Dose aus Metall) 

4 • . Anforderu~gen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die gemäß Prüfbe
richt Nr. 1.5 /42 032 vom 29.02.1988 der Bundesanstalt fü r 
Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin einer Bauartorü
fung nach den "Richtlinien für die Bauartorüfung und die Ertei
l ung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 19B5 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

6. Fertigunq von Veroackungen 

Nach der zugelassenen Bauar t dürfen Veroacku nqen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten. daß bei den 
serienmäßig gefertigten VP.roackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Veroak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen · 

GGVE/GGVS/1A2/TCDD/S/ . . .. /0/BAM 3187 - WTI 
Herstellungs-
datum gern. Rn 1512e) 
GGVE 

8. Auflagen üher die Verwendung der Veroackunqen 

B.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsorechend Nr. 7 gekennzeichneten Veroackunqen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der Eisenbahn-Gefahrqutausnahmeverordnung. Ausnahme 
~Ir. E 43. solche Veroackungen zulä.ssig sinn. 

8 .2 Die Veroackunqen dürfen f li r gefiihrliche Giiter der Veroackungs
qruooe I. II oner III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 13 kq nicht überschreiten. 

8. 4 Die Überwachung der Fertigung von Veroackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Techni sehen R i chtl i ni en für die Überwa
chung. der Fertigung von Veroackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verl<.ehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562 . 
durchgeführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 qenannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len. daß alle Auflagen über die Verwendunq der Veroackunqen dem
jenigen. der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10 .1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung . Berlin" (ISSN 0340 -7 551) veröffentlicht. 
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1000 Berlin 45, den 22 .03.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumsch 1 i eßungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Diol . -lng. H. W. Hübner 

5 . 

richt Nr. 644/8 7 vom 27. 10.1987 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpaopen- I ndu strle e.V . , Darmstadt einer 
Bauartprüfung nach den "Ri chtl i ni en fur die Bauartorüfung 
und die Erteilung der Ke nnzeichnung von Veroackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiften - RM 001 -" vom 
28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24. August 1985 ) 
unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 be schriebene Bauart wird unter der Vorau s
setzung. daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

Diol.-Ing. K. E. Wieser 
Oberregierungsrat Oberregierungsrat 6 . Fertigung von Verpackungen 

1 . Nacht rag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3187/lA2 

für di e Bauart ei ner Ve rpackung zur Bef ör derung 
gefährlicher Gü ter 

Ak t enzeichen 1 . 5/ 420 31 

Di e Nr . 8 . 3 wi r d wi e folgt geän dert: 

8 . 3 Die Br u t tomasse darf 28 , 5 kg ni cht übe rschreiten. 

Diese r Nach trag gi lt nur in Ve rbindung mi t dem Zulassungss chein 
D/ BAM 3187 / l A2 de r Fa . WTI GmbH , 5177 Ti tz-Röd inge n vom 22.03.1 988. 

Di esem Na c ht rag l ieg t ei ne Rech t smi tt e l be le hrung bei. 

Diese r Nach trag wi r d im "Amt s - und Mitte ilungs blatt der Bundesan
stal t fü r Ma ter ia lforschung und -prüfu ng , Be r li n" (ISS N 0340-7 551) 
ve r öffen t lich t. 

1000 Berlin 45, den 22. April 1988 
Unter den Ei chen 87 

BUNDESAN STALT FÜR MATERIALFORS CHUNG UND -PRÜF UNG 
( BAM ) 

Fachg r uppe 1 . 5 
Ge f ah r gutumsch l ießunge n 
aus Me t allen 

Im Auf t rag 

Di pl.-Ing . H. w. Hübner 
Oberr eg i e rungs rat 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~~ 
Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3188/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 202 

1. Rechtsgrund! agen 

1.1 § 5 der Verordnung über dieBeforderunggefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutveroranung ~ee- ~~vsee) . vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS): vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung EisenDann- ~~VE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Rüger & Günzel GmbH 
Schmelzfarbenfabrik 
Dornhofstraße 71 
6078 Neu Isenburg 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wel lpaope, 
~ruttomasse: 31 kg 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprecnen . a1e gernaß Prüfbe-
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Nach der zugelassenen Bauart durfen Verpackungen seri enmäß i g 
gefertigt werden. Der Herste ll er lll.IU gewahr lei st en, daß bei de n 
serienmäßig gefertigten Veroa ckungen dl e fur die Bauart f es tge
legten Anforderungen errullt s ind . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart ser1enmau1g gefertigten Verpak
kungen sind dauerha f t und gue s1cntoar w1e tolgt zu kennzeich
nen: 

(J4G /Y31 /S/ ............... /0/ BAM 3188 - WEB I 
Herstellungs-
datum gem. Nr . 6.2 e) 
RM 001 

8 . Auflagen über die Verwendung der Veroa ckunge n 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmauig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten VeroacKungen ourfen für ge
fährliche Güter verwendet weroen, wenn rur sie nach den Vor
schriften der GGVSee /~bV~ /bu V t sur cne VerpacKungen zulass ig 
sind. 

8 .2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !I oder III verwendet weraen. 

8 .3 Oie Bruttomasse darf 31 kg ni cht überschreiten . 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müs sen den Ei 
genschaften der im Prüfbericht gemau Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsorechen. 

8 .4 Entfällt 

8 .5 Entfällt 

8.6 Oie Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr: 2 genannte Antragsteller lll.IU nacnwe1sbar sicher
stellen, daß alle Auflagen uber d1e Verwendung der Verpackun
gen demjenigen, der die Veroackungen rur Gefahrgut einsetzt / 
befüllt, bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Ubereinkommen fur den Strauenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen rur den EisenDahnverkehr (RIO) 
- internationalen Ubereinkommen aes Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Emofehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen fur Veroackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dies er Zulassungsschein wi ra zu gegeDener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanseare tur Materialforschung und 
-prüfung , Berlin" (ISSN 0340•7551) . veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 24.03.1988 
Unter den Eichen B7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruope 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 
Im Auftrag 

/44L 
Diol.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

t~ 
Dr. 0. Hellhammer 



ZU LA~~~~Mq§9~~HEIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 203 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee). vom 27. Juni 
1986; (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS). vom 22. Juli 1985, 
(BGBl . I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung E1senoann- bbVt) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Rüger & Günzel GmbH 
Schmelzfarbenfabrik 
Dornhofstraße 71 
6078 Neu Isenburg 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpaooe . 
Bruttomasse: 46 kg 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 645/87 vom 27.10.1987 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Welloaooen-!ndustr1e e.v .. Uarmstaat einer 
Bauartorüfung nach den "Richtlinien tur die Bauartorüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Veroackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung. daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart durfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muu gewahr1e1sten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen a1e rur die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmauig gefertigten Veroak
kungen sind dauerhaft und gut s1cntuar w1e ro1gt zu kennzeich
nen: 

CD4G/Y46/S/ . : ...........•. /0/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

31B9 - WEB I 

B. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart ser1enmau1g gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Veroackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fur sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVSlGGVE solche Veroackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Veroackungen dürfen für gefäh rl i ehe Güter der Verpackungs
gruope !I oder !II verwenaet weraen. 

B.3 Die Bruttomasse darf 46 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

B.4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987; S. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muu nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen uber die Verwendung aer Verpackungen 
demjenigen, der die Veroackungen rur Gefahrgut e1nsetzt/ 
befüllt , bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen fur den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs 1 IMOG-Code) 

sowie den in den Emofehlungen der Ve reinten Nationen IUN) fest
gelegten Prüfanforderungen fur Veroackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 .3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Ze1t 1m Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt rur Mater1a1torschung und 
-orüfung. Berlin" IISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45. den 24.03.1988 
Unter den Eichen B7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Veroackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

·IÄ~ tL~.,LL tvu-"""...s-: 
Diol.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. He 11 hammer 

1. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3190/4G 

für die Bauart einer Veroackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 204 

Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, ( BGBl . I S. 962 l . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 19B5, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § g Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenoann- bbVt) vom 22 . Juli 19B5 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Rüger & Günzel GmbH 
Schmelzfarbenfabrik 
Dornhofstraße 71 
607B Neu Isenburg 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Kiste aus zweiwelliger Wellpapoe. 
Bruttomasse: 30.5 kg 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 658/87 vom 04.11.19B7 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Welloaooen-Industr1e e.V .. Darmstadt einer 
Bauartprüfung nach den '"Ri cht I i ni en fur die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Veroackungen für die 
Beförderung gefäh rl i eher Güter mit Seeschi tten - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 19B5) 
unterzogen worden sind. 
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5. Zulassung · 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung . daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

7. Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut s1cntoar w1e folgt zu kennzeich
nen: 

CD4G/Y31/S/ . .............. /0/BAM 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3190 - WEB! 

8 . Auflagen über die Verwendung der Veroackungen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Veroackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Veroackungen zulässig 
sind. 

8 .2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Veroackungs
gruooe II oder !I! verwendet werden. 

8.3 Oie Bruttomasse darf 30.5 kg nicht überschreiten. 

Oie physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 Entfällt 

8 .5 Entfällt 

8.6 Oie Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Techni sehen Ri chtl i ni en für die Überwa
chung der Fertigung von Veroackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Veroackungen 
demjenigen, der die Veroackungen für Gefahrgut einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

sowie den in den Emofehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24 .03 .1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

FachgruPPe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

A·l~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~C>UM-~ 
Dr. D. Hellhammer 

Z ULA~?~l~t9t§7?S:;HEIN 
für die Bauart einer Veroackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 246 

1. Rechtsgrundlagen . 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) . vom 22. Juli 1985. 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Äbs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
( BGB l • I Seite t560) ~ 

2. Antragsteller 

Si ePe GmbH 
Hüttenstraße 185 
5014 Kerpen 3 

3. Beschreibung der Bauartreihe 

Konische Fässer aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden und 
Innenverpackung (Sack aus Polyethylen). 
Nennvolumen: 40 Liter bzw . 50 Liter 

4. Anforderungen an die Bauartreihe 

5. 

Die Bauartreihe muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr . 025/87 vom 21.12.1987 der Sieoe GmbH, 5014 Keroen 3 
einer Bauartprüfung nach den "Ri chtl i ni en für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Veroackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauartreihe wird unter der Voraus
setzung. daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauartreihe dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muU gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung. 

Die nach der zugelassenen Bauartreihe serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

0 1A2/Y75/S/. : .•... • • .•• .. • /D/BAM 3191 
Herstellungs-
datum gem. Nr . 6.2 e) 
RM 001 

- Si 

8 . Auflagen über die Verwendung der Veroackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenen Bauartreihe serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Veroackungen zuläs
sig sind . 

8.2 Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 75 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Veroackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenveroackunqen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Veroackung mit 
den Innenveroackungen ebenso w1rKsam 1st w1e 01e zugelassene 
Veroackungsbauart . 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Veroackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 



8. 7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr: 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len: daß alle Auflagen uber die Verwendung der Veroackungen dem
jenigen: der die Veroackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind : 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauartreihe entsoricht aen in aen 

-internationalen Ube reinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ube reinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Ubereinkommen aes Seeverkehrs (!MOG-Code) 

sowie den in den Emofehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Veroackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter: 

10 .2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein w1ra zu gegeoener Zeit im -Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fur Materialforschunq und 
-orüfung . Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 : den 07.04.1988 
Unter de n Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFOR SCHUNG UNO -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruooe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

lt:J~ 
Oiol. - Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Veroackungen 

Im Auftraq 

Dr. D. Hellhammer 

ZU LA~r~~~Crl§RMyH EIN 
für die Bauart einer Ve roackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 009 

1. Rechtsgrundlagen 

1 .1 § 5 der Verordnung übe r die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986. (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefah rgutve rordnu ng Straße- GGVS). vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560) : 

2. Antragsteller 
BASF AG 
Bereich DLL-VO-J660 

6700 Ludwigshafen 

3. Beschreibung der Bauart 

Vierlagiger Panierflachsack mit einem Einstellsack aus Poly
ethylenfolie. Es hanaelc s1cn um e1ne ~auartreihe. 

4. Anforderungen an die Bauart . 

Die Bauartreihe muß den Baumustern entsorechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 87/6a PS vom 07.08.1987 der BASF AG. Fachreferat 
DLL/VP Packmittelorüfung: 6700 Ludwigshafen einer Bauartorüfung 
nach den "Richtl in ien für die Bauartorufung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Veroackunqen für die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauartreihe wird unter der Voraus-

setzung. daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden. 
zugelassen. 

6. Fertigunq von Veroackungen 

Nach der zugelassenen Bauartreihe dürfen Veroackungen serienmäßig 
gefertigt werden: Der Herstel I er muß gewährleisten . daß bei den 
serienmäßig gefertigten Veroackunqen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind : 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Veroak
kungen sind dauerhaft und gut SlChtoar wie folgt zu kennze ich
nen: 

M2/Y51/S/ ........ • . . ... . /D/8AM 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3192 - B + K bzw. Wi 2 

8. Auflagen über die Verwendung der Veroackunqen 

8.1 Die nach der zuqelassenen Bauart serienmäßig qefertiqten und 
entsorechend Nr. 7 gekennzeichneten Veroackunqen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Veroackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Veroackungen dürfen für gefährliche Güter der Veroackungs
gruooe !I oder !!I verwendet werden . 

8.3 Oie Bruttomasse darf 50 .4 kg. die Schüttdichte 1.1 kg/Liter 
für den Fuß und 1.3 kq/Li ter für den Koof der Bau reihe nicht 
überschreiten. · 

Oie ohvsikalischen Eigenschaften der Füllgüter mü s sen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüffüll
güter entsorechen. 

8.4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Oie Übe rwachung der Fertigung von Veroackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Veroackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987. S. 562. 
durchgeführt werden. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len , daß alle Auflagen über die Verwendung der Veroackungen dem
jenigen. der die Veroackungen rur Gefah rgu t einsetzt/befüllt, 
bekannt sind : 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entsoricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen für den Ei senbahnverkehr (RIO) 
- interna tionalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Emofehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Veroackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bunde sanstalt fur Materialforschung und 
-orüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruooe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

#:-L 
Oiol . -lng . H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Veroackungen 

Im Auftrag 

Or. 0. Hellhammer 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3193/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 661 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1 .2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1 .3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
( BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Bayer AG 
5090 Leverkusen, Bayerwerk 

3 . Beschreibung der Bauart 

Ventilbodensack aus vier Lagen Clupakpapier, die Außenseite 
der zweiten Lage ist mit Polyethylen beschichtet. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 86/57120 vom 05.02 .88 mit Anlagen 1 bis 5 der Bayer AG, 
Anlagensicherheit und technische Übe rwachung, Werkstofftechnik 
2.3, Packmittelprüfung, Leverkusen, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
( Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vo raus 
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Ve rpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach· der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD5M2/Z2 1/S/ . . •....... ..... /D/BAM 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3193 - Sa 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart s erienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 21 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 Entfällt 

8. 5 Entfällt 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001) "- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 
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8. 7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9· Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10 . Sens tiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Üb ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 .4 Dieser Zulassungsschein W"ird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551 ) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07.04.1988 
Unte r den Eichen 87 

BUNDESANSTAlT FÜR MATERIAlFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

J~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1 .54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

ZULA~r~~S~9§;?GCHEIN 
für die Bauart einer Veroackung zur Betörderunq 

oefährl icher Giiter 
Aktenzeichen 1.5/42 238 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee): vom 27. Juni 
1986. (BGBl. I S. 962). 

1 . 2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) . vom 22. Juli 1985. 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Straub Veroackunqen GmbH 
7715 Bräunlingen/Schwarzw. 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Welloaooe mit Innenveroackungen (Schach
teln aus Volloaooe, befüllt mit DruckzerstauberdosenJ. 
Bruttomasse: 10.0 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsorechen . die gemäß Prüfbe
richt Nr. 694/87 vom 24.11.1987 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Welloaooen-Industr1e e.v .. 6100 Darmstadt, einer 
Bauartorüfung nach den "Richtlin ien tur die Bauartorüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Veroackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind . 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden. 
zugelassen. 



6. Fertigu ng von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart durfen Verpackungen serie nmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten. daß bei den 
serienmäßig gefertigten Veroackungen die fur die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt si nd. 

7. Ken nzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Veroak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
nen: 

CD4G/Y10/S/ ......... .....• /0/BAM 
Herstell ungs-

3194 - ST 

datum gern. Nr. 6 .2 e) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Veroackungen 

8.1 Die nach der zugel assenen Bauart serienmaUi g gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennze ich neten Verpackungen dü r fen für ge
fährliche Güter verwendet werde n. wenn fur sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Veroacku ngen zulässig 
si nd. 

8.2 Oie Ve roackungen diirfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruoPe !I oder III verwendet weraen. 

8.3 Die Bruttoma ss e darf 10:0 kg nicht übersch reiten. 

Oie physika l i sche n Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der i m Prüfbericht gemaU Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsPrechen . 

8 .4 Entfällt 

8.5 Wi rd die zugelassene Verpackungsbauart als zu sammengesetzte 
Veroackung - auch mit anderen als 1n o1esem Lulassu nqss che in 
besch ri ebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein. daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso w1rKsam 1st w1e aie zugelassene 
Veroackungsbauart. 

8 .6 Oie Üb erwachung der Fertigung von Veroackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Üb erwa
chung der Fertigung von Veroackunqen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987 : ~- 562 . 
durchgeführt werden. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9 . Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muu nacnweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen uber die Verwenaung aer Verpackungen 
demjenigen. der die Veroackungen fur Gefahrgut e1nsetzt/ 
befü11 t, bekannt sind: · 

10. Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entsPricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen UherelnKammen rur aen o1senoannverkehr (RIO) 
- internationalen UbereinKommen aes ~eeverKehrs I!MDG-Code) 
- internationalen Ubereinkommen aes LurtverKehrs I!CAO-TI) 

sowie den in den Emofeh Iungen aer vere1nten Nat1onen tUN) fest
gelegten Prüfanforderungen rur veroacKur~yen zur ~erorderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt : 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dies er Zul assunqsschei n wi ra zu gegebener le1t 1m "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstart rur Materlarrorschung und 
-orüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 . den I1.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT Fil R MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruooe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Meta 11 en 
Im Auftrag 

JkL 
Diol . - I ng . H. W. Hübner 
Oberregierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Veroackungen 

Im Auftrag 

:~-m~~. 
Or. 0. Hellhammer 

ZU LA~~~~91~~pH EIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1 . 5/ 42 239 

1. Rechtsgrundlagen 

1 .1 § ·5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1 .2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
( BGBl. I Seite 1550). 

1 ·3 § 9 Abs. 3 der Ve r ordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE ) vom 22. Juli 1985 
( BGBl. I Seite 1560 ) . 

2. Antragsteller 

Straub Verpackungen GmbH 
7715 Bräunlingen/Schwarzw. 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Schach
t eln aus Vollpa ppe , befüllt mit Druckzers täuberdosen) . 
Bruttomasse: 12,2 kg . 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauar t muß den Baumustern entspr echen, die gemäß Prüfbe
richt Nr . 695/ 87 vom 24.11.1987 der Fo r schungss telle des Ver
bandes der Wellpappen- Industrie e.V., 6100 Darmstadt , einer 
Baua rtprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung de r Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanze iger Nr . 157a vom 24 . August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unte r Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt we rden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dü rfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. De r Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

1. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
nen: 

CD4G / Y13/S/ .. •. .... ... . ... /D/BAM 31 95 - ST 
Herstellungs-
datum gem. Nr . 6.2 e) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Di e nach de r zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
s1nd. 

8.2 Die Verpackungen dü rfen fü r gefährliche Güte r der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 12,2 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei 
genschaften der im Prüfberi cht gemäß Nr. 4 genannten Prüff'"till
güter entsprechen. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart a l s zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein , daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der :or•iclJng von Verpackungen nach dieser 
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Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Ve rpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

GGVS/lH2/X 55/S/ ... ... . ...... /D/BAM 3196 - Ro 
10. Sonstiges Herstellungs-

datum gem. Rn 3512 (l) e), 
10.1 Die Bauart entspricht den in den Anhang A.5, GGVS 

- internationalen Übereinkomme n für den Straßenverkehr (ADR) 
- i nternationalen Übe reinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG- Code) 
- internationalen Üb ereinkommen des Luftverkehrs (ICAO-TI) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 .4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfung , Berlin" ( ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im AufJkL 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1 .54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr . D. Hellhammer 

ZULA~~'dtJM9,~?,~HEIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1 . 5/42 269 

1. Rechtsgrundlagen 

Ausnahmezulassung He 19/85 vom 27.08.1986 s owie 
2. Nachtrag zur Ausnahmezulassung He 19/ 85 vom 16.11.1987 

Der Hessische Ministe r fur Wirtschaft und Technik 
Az. IIIb 3 - 66K 22.03.06-He 19/85 vom 27.08.1986 . 

2. Antragsteller 

MEWA Zentralverwaltung GmbH 
John-F. - Kennedy- Str . 4 
6200 Wiesbaden 

3. Beschreibung der Bauart 

Behälter aus Kunststoff (Polyethylen) mit Klappdeckel. 
Nennvolumen: 110 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 105 201 vom 07.10.1987 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden/w.; Abteilung für Mechanik, Vgab 40 einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 - " vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5 . Zulassung 
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Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS solche Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 55 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8 .4 Entfällt 

8 . 5 Entfällt 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
che r Güter (TRV 001)"" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgefüh rt werden. 

8. 7 Entfällt 

8.8 Entfäl lt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
j enigen, de r die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt /befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt, sie gilt längstens bis zum 31. August 1988. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) ve röffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 08.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Jih~ 
Dipl. - Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

{av .. ~.....-r-. 

Dr. D. Hellhammer 

Z ULA~~~fi9,~~~HEIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1 .5/42 278 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Vero rdnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 



1 .2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Ve r ordnung übe r die inners taatliche und 
gr enzübe r schreitende Be förd erung gefährlicher Güt er auf St r aßen 
(Gefah r gutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985 , 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung übe r die innerstaatliche und gr enz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutve r or dnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Se ite 1560). 

2. Antragstelle r 

Boehringer Ma nnheim GmbH 
Postfach 31 01 20 
6800 Mannheim 31 

3 . Bes chreibung der Bauart r eihe 

Kisten aus zweiwellige r Wellpappe mit Innenverpackung 
(Foliensa ck aus Polye thylen). 

4. Anforderungen an die Bauartreihe 

Die Bauar t r eihe muß den Baumuste rn entspr echen, di e gemäß Prüfbe
r i cht Nr . 124 und 125 vom 28.01 . 1988 de r We llpappe Wi esloch , 
Zweigniede r lassung der Holfelde r We rke GmbH u. Co. KG , 
6837 St . Leon- Rot 1 einer Bauartprüfung nach den "Ri chtlinien 
für die Bauartprüfung und die Er teilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Be fö r derung gefäh r liche r Güter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28 . Juni 1985 ( Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. Augus t 1985) unte r zogen wo r den s i nd. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschr iebene BauRrtreihe wi rd unter de r Voraus 
se t zung, daß di e Anforde ru nge n nach Numme r 4 er f üllt we rden , 
z ugelass en . 

6 . Fe rti gung von Ve rpackunge n 

Nach der zugelas s ene n Bauar t re i he dürf en Verpackungen 
s erienmäßig ge fe rt ig t werden. Der He rsteller muß gewäh rlei
st en , daß be i de n seri enmäßig gefert i gten Verpa ckunge n die für 
di e Bauar t f es t ge leg t en Anf orde ru nge n erfüllt sind . 

7 . Kennz eichnung 

Die nach der zugelas s enen Bauart serienmäßig gefe r tigten Ver pak
kun ge n s ind dauerhaf t und gut s icht bar wi e f ol gt zu ke nnz eich
nen: 

()
4G/X5 2/ S/ . .. . ........ ... / D/BAM 

Hers t ellu ngs -
datum gem. Nr. 6 .2 e) 
RM 001 

3197 - HOW 

8. Auf lage n über di e Verwe ndung de r Verpackungen 

8 . 1 Di e nach der zugelassenen Bauar t s eri enmäßig gefe rtig t en und 
e nt spr echend Nr . 7 gek ennzei chne ten Ve rp ackungen dü rfen fü r ge
fährli che Güter verwendet werden , wenn f ür si e nach den Vo r
s chr if t en der GGVSee/GGVS/GGVE sol che Ve rpackunge n zul äs s i g 
s ind . 

8.2 Di e Verpackunge n dürf en für ge f ähr l iche Güter der Ve r packungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Di e Bruttomasse da r f 52 kg nicht üb e r s chreiten . 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müss en den Ei
ge nschaften de r i m Prüf bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüft üll
güter entsprechen. 

8 . 4 Entf ällt 

8 . 5 Wird die zugelas s ene Verpackungsbauart a l s zusammenges e tzte 
Verpackung - auch mit anderen als i n diesem Zulassungs s chein 
beschriebenen I nnenverpackungen- verwendet , muß na chweisbar 
sichergestellt s ein , daß di e zusamme ngesetzte Verpackung mit 
de n Innenverpackungen ebenso wirks am ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart . 

8.6 Di e Überwachung der Fert i gung von Verpa ckungen nach dieser 
Baua r t muß nach den "Te chnischen Rich t lini en f ür die Üb erwa
chung der Fe r tigung von Verpackungen zur Be fö r de rung gefäh r l i
che r Gü t er (TRV 001)" - Verkeh r s bla tt Hef t 16 , 1987, s. 562, 
durchgeführt we rden . 

8. 7 Ent f ällt 

8.8 En t fä llt 

9 . Der in Nr. 2 ge nannte An tragstel l er muß nachwei sba r s ichers t el
len, daß al le Auf lagen über di e Ve rwendung der Verpackungen dem
j eni gen, der die Ve rpackungen für Gefah r gut einsetzt/bef ül l t, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 
- internationalen Übereinkommen des Luftverkehrs ( ICAO-TI) 

sowie den in den Empfehlungen de r Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge 
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

1 0.4 Dies er Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ··Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Be rlin 45, den 08.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Me tallen 

Im Auftrag 

~~~ 
Dipl. - Ing. H. W. Hübne r 
Obe r regierungsrat 

Laboratorium 1 .54 
Ve rpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ BAM 3l98 /4G 

f ür die Bauart e i ne r Verpackung zur Be fö rde rung 
ge fäh r licher Güt er 

Akt enze ichen 1. 5/4 2 28 2 

1. Recht sgrundlagen 

1 . 1 § 5 de r Ver ordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mi t 
Sees chiffen (Gefahrgutveror dnung See- GGVSee ) , vom 27. Juni 
1986, ( BGBl. I s . 962 ) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die inne r staatl i che und 
grenzüber schreitende Beförderung gefährli cher Güter au f Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) , vom 22 . J uli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1 . 3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die inners t aatli che und gre nz
überschre i tende Beför derung gefährlicher Güte r mit Eisenbahnen 
(Gefahr gutveror dnung Eisenbahn - GGVE) vom 22 . J uli 1985 
( BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Kadabell GmbH & Co. KG 
Postfach ll20 
7825 Lenzkirch 

3 . Beschreibung der Bauart 

Kiste aus ei nwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen aus 
Polyethylen) 
Bruttomasse: 5 kg 

4. Anforde r unge n an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe-
richt Nr. 115 vom 12.08.1987 der Wellpappe Wiesloch, Zwe ig
niederlassung der Holfelder Werke GmbH u. Co . KG, 6837 St . Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den ··Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -·· vom 
28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . l57a vom 24 . August 1985 ) 
unterzogen worden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschr i ebene Bauart wird unter der Voraus 
setzung, daß die Anf or derungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Na ch de r zug e lassenen Bauart dür fen Verpackungen ser ienmäßi g 
gefertigt werden . Der Her s teller muß gewähr l e i sten, da ß be i den 
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serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

/S/ ••••••••••••.••.•• /0/BAM 3198 
Herstellungs-

- HOW 

datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs-
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 5 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

8. 7 entfällt 

8.8 entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-lng. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. o. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3199/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 010 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) , vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1 . 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

BASF AG 

6700 Ludwigshafen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen od• 
Kanister aus Polyethylen) 
Es handelt sich um eine Bauartreihe 
Bruttomasse: 25 kg 

4. Anforderungen an die Bauartreihe 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 87/12 PKW vom 17.02.88 der BASF AG, Fachreferat DLL/VP 
Packmittelprüfung, 6700 Ludwigshafen einer Bauartprüfung nach 
den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen- RM 001 -· vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie . folgt zu kennzeich-
nen: 

CD4G/Y25/S/ ................• /D/BAM 3199 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 

. RM 001 

- WPS 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs-
gruppe Il oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

8.4 entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 



8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den .. Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)'. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

8. 7 entfällt 

8.8 entfällt 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen libereinkommen des Seeverkehrs ( IMDG-Code) 
- internationalen Übereinkommen des Luftverkehrs (ICAO-TI) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im .. Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im AuJkAv 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3200/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 283 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Kadabell GmbH & Co. KG 
Postfach 1120 
7825 Lenzkirch 

3. Beschreibung der Bauart 

Kisten aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen aus 
Polyethylen) 

Bruttomasse: 2,4 kg 

4. Anforderungen an die Bauartreihe 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 116 vom 12.08.1987 der Wellpappe Wiesloch, Zweignieder
lassung der Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St.Leon-Rot l, 

einer Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 _ .. vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

/SI •••••••••••••••••• /D/BAM 3200 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

- HOW 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs-
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 2,4 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

8. 7 entfällt 

8.8 entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ··Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 
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Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3201/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 050 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S . 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1 . 3 § 9 Abs. 3 der Ve rordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl . I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Agf a-Gevaert AG 
Abteilung PF-ZPT 
5090 Leverkusen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kunststoff-Flaschen aus Polyethylen). 
Bruttomasse: 6 kg 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 86/57119-18 vom 20.07.1987 der Bayer AG, Zentrales 
Ingenieurswesen Anlagensicherheit und technische Überwachung, 
Werkstofftechnik 2.3, Packmittelprüfung einer Bauartprüfung nach 
den ''Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen- RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

Q4G/Y6/S/ ............... /D/BAM 3201 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

HO 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werd~n. 

8 . 3 Die Bruttomasse darf 6,0 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 
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8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart . 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "'Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len , daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10 .2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dipl . -Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~~ 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3202/4Cl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 783 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Metallwerke Elisenhütte GmbH 
Postfach 12 63 
5408 Nassau/Lahn 

3 . Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen 
(Schachteln aus Vollpappel 
Bruttomasse 31,5 kg. 



4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 4/1987 vom 16.03.1987 der DVG-Deutsche Verpackungs
mittel Gesellschaft m.b.H. , 8505 Röthenbach a.d. Pegnitz 
einer Bauartprüfung nach den '"Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 _ .. vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vo raus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

0 4Cl/Y32/S/ ............... /D/BAM 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3202 - DVG 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden , wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden . 

8.3 Die Bruttomasse darf 31,5 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 En t fällt 

8.5 Wird die zugelassene Ve rpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauar t muß nach den ""Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S . 562, 
durchgeführt werden. 

8. 7 Entfällt 

8 .8 Entfällt 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Ve r einten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

/tL 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. o. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3203/1H2 

für die Bauart eine r Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 .5 /42 362 

1. Rechtsgrundlagen 

Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 28. September 1985 
(BGBl. I. Seite 1925), Anlage l, Ausnahme Nr. S 61, in der 
Fassung der 2. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahme
verordnungen vom 24. August 1987 (BGBl. I, Sei te 2095) . 

2. Antragstelle r 

ENTSORBIS GmbH 
Steinknappen 162 
4330 Mülheim a.d . Ruhr 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen : 60 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr . lOS 720, Vgab 40 vom 07.03.1988 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden / W, Abteilung fü r Mechanik und Fachhy
gienischen Gutachten vom 29.02.1988 zur Keimdichtheit und Des
infizierbarkeit des Instituts für Krankenhaushygiene und Infek
tionskontrolle, 6300 Gießen, einer Bauartprüfung nach Nr.2.1.4 
der Ausnahme Nr. S 61 unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschri ebene Bauart wird unter der Vo raus 
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Ve rpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürf en Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackunge n die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1H2/Y22/S/ . ... . .......... /D/Bfu~ 3203- bc 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar folgen
de Aufschrift tragen: ""Höchstzulässiges Füllgewicht 19,6 kg . 

8. Auflagen über die Ve rwendung der Verpackungen 

8.1 Die naeh der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güte r verwendet werden , wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8 .2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter de r Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 22 kg nicht überschreiten . 

8 .4 Entfällt 
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8.5 Entfällt 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)''- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im .. Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 28.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr. Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3204/lH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 .5/42 363 

1. Rechtsgrundlagen 

Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 28. September 1985 
(BGBl. I, Seite 1925), Anlage 1, Ausnahme Nr. S 61, in der 
Fassung der 2. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahme
verordnungen vom 24. August 1987 (BGBl. I, Seite 2095). 

2. Antragsteller 

ENTSORBIS GmbH 
Steinknappen 162 
4330 Mülheim a.d. Ruhr 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 30 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 105 720, Vgab 40 vom 07.03.1988 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden/W, Abteilung für Mechanik und Fachhy
gienischen Gutachten vom 29.02.1988 zur Keimdichtheit und Des
infizierbarkeit des Instituts für Krankenhaushygiene und lnfek
tionskontrolle, 6300 Gießen, einer Bauartprüfung nach Nr.Z.l.4 
der Ausnahme Nr. S 61 unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 
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7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1H2/Yll/S/ ............... /D/BAM 3204 - bc 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar folgen
de Aufschrift tragen: "Höchstzulässiges Füllgewicht 9,7 kg. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 11 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8. 5 Entfällt 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güte r (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 28.04.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr. Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. W. Hübne < 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3205/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 210 

1. Rechtsgrund lage n 

1 . 1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 



2. Antragsteller 

Hube r t von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kis te aus Vollpappe mit Innenverpackungen (Faltschachteln 
aus Vollpappe ). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumuste rn entsp rechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 2-87 vom 07 .12.1987 de r Hubert vo n Carnap GmbH & Co., 
5000 Köln 1 einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die 
Bauar tp rüfung und die Erte i lung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beför derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 
001 - " vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vo m 24. August 
1985) unte r zogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vo raus 
setzung, daß die Anforde rungen nach Numme r 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fe rt igung von Ve rpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dü r fen Verpackunge n serienmäßig 
gef ert ig t we rde n. Der He rst eller muß gewährleisten, daß bei den 
se rienmäßig gefe rt igten Ve rpackungen die für die Bauart fes t ge
legten Anfo r de r ungen erfüllt sind. 

7 . Kennzei chnung 

Di e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind daue rhaft und gut sichtbar wie folgt z u kennzeich 
nen : 

04G/Y26/S/ .... .. .. ....... /D/BAM 3205 
Herstellungs -
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

- HvC 

8. Auflagen über die Verwendung de r Ve rpackungen 

8 . 1 Oie nach de r zugelassenen Bauart serienmäßig ge fertigt en und 
entspre che nd Nr. 7 gekennze ichneten Verpackungen dürfen fü r ge 
fäh rliche Güte r verwendet werden, wenn für sie na ch den Vor
sch ri f t en der GGVSee/GGVS / GGVE solche Ve r packungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Ve r packungen dürfen fü r gefäh r li che Güte r der Ve r packungs
gruppe II ode r III ve rwendet we rden. 

8.3 Di e Brutt omasse darf 26 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüf füll 
gUter entsprechen. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet , muß nachweisba r 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelasSene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fert igung von Ve rpackun ge n nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlin ie n für di e Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV OOl)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562 , 
durchgef üh rt werden . 

8. 7 Entfällt 

8 . 8 Entfällt 

9. De r in Nr. 2 genannte An trags t elle r muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Ve rwendu ng de r Ve rpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10 . Sonstige s 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übere inkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übe reinkommen fü r den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Übe reinkomme n des Seeverkeh rs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Ve rpackungen zur Befö rderung ge
fäh rlicher Güt er. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vo rbehalt des jede rzeitigen 
Wide rrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 .4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '' Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung , Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 28.04.l988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Ve rpackungen 

Im Auftrag 

~~ 
Dipl. - Ing. H. w. Hübne r 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3206/lH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beför derung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen l.S/42 206 

1. Rechtsgrundlage n 

1. 1 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 28. September 1985 (BGBl 
I, Seite 1925); Anlage 1 Ausnahme, Nr. S 61 in der Fassung der 2. 
Ve rordnung zur Änderung vo n Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 
24 . August 1987 (BGBl. I, Seite 2095). 

2. Antragsteller 

Sure Plastik 
Postfach 34 Ol 80 
5270 Gummersbach 31 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel; 
Nennvo lumen: 30 Liter. 

4. _Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. lOS 547 Vg ab 40 vom 09.02.1 988 der Deutschen Bundes
bahn , Versuchsanstalt Minden/W, Abteilung für Mechanik und 
gutachtlicher Stellungnahme des Instituts für Umwelt-Hygiene der 
Philipps-Universität Marburg, 3550 Marburg, vom 11.01.1988 und 
24.03.1988 einer Bauart prüfung nach Nr . 2. l. 4 der Ausnahme 
Nr. S 61 unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vo raus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt we~den. Der Herstel ler muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertig t en Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(u\ lH2/Yl7 / S/ ......... ........... . / D/ BAM 3206 
~ Herstellungsdatum 

gem. Rn 3512e), GGVS 

- Sure 

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar folgende 
Anschrift tragen : "Höchstzulässiges Füllgewicht 15,7 kg." 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für s ie nach den Vor-
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schriften der GGVS, Ausnahme S 61, solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 17 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufs erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 28.04.1988 
Unter den· .Eichen 87 

BUNDESANSTAlT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

~~ 
Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3207/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 . 5/42 249 

1. Rechtsgrundlagen 

1 . 1 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 28. September 1985 (BGBl 
I, Seite 1925); Anlage 1 Ausnahme, Nr. S 61 in der Fassung der 2. 
Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 
24. August 1987 (BGB1. I, Seite 2095). 

2. Antragsteller 

Firma Sonderabfall L 3 
Industriestr. 5 
4405 Nottuln-Appelhülsen 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel; 
Nennvolumen: 60 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 105 637 Vgab 40 vom 18.02 .1988 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden/W., Abteilung für Mechanik und 
Fachhygienischen Gutachten vom 27.01.1988·'sowie 28.04.1988 und 
des Instituts flir Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle, 
6300 Gießen, einer Bauartprüfung nach Nr. 2.1.4 der Ausnahme 
Nr. S 61 unterzogen. worden sind. 
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5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen· erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(u\ 1R2/Y32/S/ ••••••••••••••••••••• /D/BAM 3207 
~ Herstellungsdatum 

gem. Rn 3512e), GGVS 

- FEG 

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar folgende 
Anschrift tragen: "Höchstzulässiges Füllgewicht 29,8 kg." 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen . 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart ·serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS, Ausnahme S 61, solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 32 kg nicht überschreiten. 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001) ·• - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen· erstmalig für Gefahrgut einsetzt/ 
beftillt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufs erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing . B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

2 •. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing . H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZU LAJ?.~~3ti[ts?s~CH EIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 076 

3.3/5051 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 



(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. J uli 1985 
(BGBl . I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, s.2862). 

2. Antragsteller 

Bischof + Klein 
GmbH & Co. 
Postfach 11 60 
4540 Lengerich 

3. Beschreibung der Bauart 

Sack aus Kunststoffolle 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 96 605 Vgab 90 vom 09.10.1981 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden/W., Abteilung für Mechanik und 
Prüfbericht Nr. P87 1542 und Schreiben vom 30. März 1988 
(Formatänderung) der Bischof +Klein GmbH & Co., 4540 Lengerich 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RH 001 -·· vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(u\ 5H4/Y26/S/ .•..••••.....•. /D/BAM 1005 - B 
'\.::_) Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

+ K 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe Il oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25,5 kg nicht, die Schüttdichte 1,2 kg/Liter 
nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)'"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung vom 12.01.1988. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07.07.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

~ 
Dr. Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~~schke 

3. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 l172/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 054 
1.5/40 338 
1.5/40 356 
3.3/5314 

Gemäß Antrag vom 02.01.1986 wird die Kennzeichnung Nummer 7 des 
Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

1A2/Y95/S/ .......••...•... /D/1172-Si 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 ll72/1A2 der Firma Siepe GmbH, 5014 Kerpen 3 vom 16.08.1982. 
Dieser 3. Nachtrag ersetzt den 2. Nachtrag vom 09.10.1986. 
Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

·Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.06.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 Laboratorium 1.54 
Gefahrgutumschließungen Verpackungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

~L~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Im Auftrag 

~~hke 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/B&~ l536/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

Aktenzeichen 1.5/41 605 
3.3/5608 
1.5/40 467 
1. 5/.40 824 
1.5/41 407 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27 . Juni 
1986, (BGBl . I S. 962). 
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1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl . I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutände rungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Van Leer Ve rpackungen GmbH 
Postfach 93 03 67 
2102 Harnburg 93 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht-abnehmbarem Deckel und Innengefäß aus 
Polyethylen. 

Nennvolumen : 207 Liter 

4. Anforde rungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 96091 Vgab 63 vom 05.10.1981, 1. Nachtrag vom 
18 .1 2.1984 und Bericht-Nr. 103602 Vgab 63 vom 24.07.1986), der 
Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W, Abteilung für 
Nechanik so<-~ie Prüfbericht Nr . 188/84 vom 17.12.1984 und Nach
trag vom 10.05.1985 der Hoechst AG, Ressort Beschaffung, 
Beschaffungsläger, Packmittel-Entwicklung-Eingangskontrolle 
0 207, Frankfurt einer Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen -
RM 001 -· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157 a vom 
24. August 1985 unterzogen worden sind. Als Werkstoff für das 
Polyethylen-Innengefäß kann auch Lupolen 5261 ZS verwendet 
werden. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

6HA1/Xl. 7/300/ •••.••••••••.• /D/BAN 1536 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RN 001) 

- VL 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,7 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 2,6 g/cm (Verpackungsgruppe II), 3,9 g/cm 3 

(Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 200 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

8.6 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch das folgende 
Prüffüllgut: Wasser 
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Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code ) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 30. Juni 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auf~~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium !.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1608/lHl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 372 
3.3/5441 

Die Nr. 5.1 der Kennzeichnung wird wie folgt geändert: 

lHl/Y 1.7/200/ ••. /D/BAM 1303- K (im Kreis) 
Herstellungsdatum 
gern. Nr. 6.2e) 
RM 001 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1608/1Hl der Fa. Kautex Werke, 5300 Bonn 3 Holzlar, vom 
23. März 1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24. Mai 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAN) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

fo~L 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 



1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2570/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 403 
1.5/40 177 
3.3/7062 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 
Degesch GmbH 
Postfach 610 207 
600Q · Frankfurt 61 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe. 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 317/84 vom 14.05.1984 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e.V., 6100 Darmstadt 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CDn 

4G/X31/S/ •.••.......•..• /D/BAM 2570 - WEBI 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 30,8 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAQ-Tl) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine ReChtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Au~~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~chke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2571/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 404 
1.5/40 178 
3.3/7063 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 
Degesch GmbH 
Postfach 610 207 
6000 Frankfurt 61 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe. 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 318/84 vom 14.05.1984 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e.V., 6100 Darmstadt 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelass·en. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 
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7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

{u'\n 4G/X28/S/ ..........•••.• /D/BAM 2571 - WEBI 
~ Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Ve rwendung der Ve rpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsp rechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fäh r liche Güte r ve rwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schrif t en der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dür fen für ge fäh rliche Güter der Verpackungs
gru ppe I, II ode r III verwendet werden. 

8 . 3 Die Bruttomasse darf 27,3 kg ni ch t überschreiten. 

Die physika l ischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaft en der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen . 

8.4 Die Übe rwachun g der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Te chnischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"" - Verkehrsblatt Heft 16 , 1987, s. 562, 
durchge führt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, da ß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt / 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den i nternationa len Übereinkommen 
für de n St raaenverkehr (ADR), Eisenbahnve rkeh r (RID) Seeverkehr 
(IMDG- Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
l ungen der Ve reinten Na tionen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Ve rpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vo rbehalt des jederzeitigen 
Wide rru fs e rt eilt . 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Ma ter ialforschung und 
-prüfung, Berlin·· (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25.05.1988 
Unter den Eich en 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

IÄ~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Ve rpackungen 

Im Auftrag 

!P~ 
Ing. M. Bauschke 

2 . Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2572/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 405 
1.5/40 179 
3.3/7064 

1. Rechtsgrundlagen 

l.l § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefah rgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl . I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
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( BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straße n-Gef ahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22 . Juli 1985 
( BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S-2862). 

2. Antragsteller 
Degesch GmbH 
Postfach 610 207 
6000 Frankfurt 61 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe. 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen t die gemäß Prüfbe
richt Nr. 321/84 vom 15.05.1984 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e.V., 6100 Darmstadt 
einer Bauartprüfung oach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Ve rpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -·· vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . l57a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Vo raus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Ve rpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten , daß bei de n 
serienmäßig gefertigten Ve rpack ungen die fü r die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CDn 

4G / X26 / S/ ... •..... ... .. . /D/BAM 2572- WEBI 
Herstellungs-
datum gem. Nr . 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
en tsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Gü ter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25,2 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaf ten der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Ve rpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)'" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt / 
befüllt, be~annt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-Tl) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein lieg~ eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Ma terialforschung und 
-prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 



1000 Be r lin 45, den 25.05.1988 
Unt er den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutums chließunge n 
aus Meta llen 

Im Auf~g 

Dipt.-'fn;~~w. Hübner 
Oberregi erungs ra t 

1. Neufassung zum 

Labo r at or ium 1.54 
Verpa ckunge n 

Im Auft r ag 

~~ 
I ng. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 25 73/4Gl 

für die Baua r t einer Ve rpackung zur Be f ö r deru ng 
gefährlich er Güte r 

Aktenzeichen 1.5/42 406 
1.5/40 180 
3 . 3/7065 

1. Rech t sg ru ndlagen 

1. 1 § 5 de r Ve r or dnung über di e Befö r derung gefähr l i cher Gü t er mit 
Sees ch i ff en (Gefah r gu t ve ror dnu ng See- GGV See) , vom 27. J uni 
1986 , (BGBl. I S . 96 2). 

1. 2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung übe r die inners t aatli che und 
grenz übe rschre itende Bef örderung ge fähr licher Güter auf Straßen 
(Gef ahrgutverordnung Straße- GGV S) , vo m 22. Juli 1985 , 
(BGB l. I S . 1550), geändert du rch di e 1. Straßen-Gefahr gu t
ände ru ngsveror dnung vo m 21.1 2 .1987 (BG Bl. I , S . 2858). 

1. 3 § 9 Abs . 3 der Ve r or dnung übe r di e innerstaatliche und gr enz
üb erschre itende Bef örderu ng ge f äh rlicher Güter mit Eisenba hne n 
(Gefahrgutverordnu ng Ei senbahn - GGVE) vom 22. J uli 1985 
( BGBl . I Se i te 1560) , geändert durch die 2 . Eisenbahn-Gef ahr
gutänderungsverordnung vom 21 .12.1987 ( BGBl . I , S .2 86 2) . 

2. Antragsteller 
Deges ch GmbH 
Post f a ch 610 207 
6000 Frankfurt 61 

3. Beschre i bung der Bauart 
Kiste aus zwe i we l liger Wellpappe. 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 322/ 84 vom 15 .05. 1984 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. v. , 6100 Darmstadt 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Ertei l ung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 _ .. vom 
28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind . 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Baua r t wird unter de r Vorau s 
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfül lt we rde n, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
ge fertigt werden . Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßi g gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefert i gten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 4G/ X24/S/ • • . . ... . .... . .. / D/BAM 2573- WEBI 'V Herstellungs-
datum gem. Nr. 6 .2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährl i che Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee / GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
l äss i g s i nd . 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder 111 verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 23,7 kg nicht überschreiten. 

Di e phys i ka l i s che n Eigens chaften der Füllgüter müsse n den Ei 
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gü t e r e nt s pre che n . 

8 . 4 Di e Überwachung de r Fer tigung von Verpackungen nach dieser 
Bauar t muß nach den "Technischen Rich t linien für die Überwa
chu ng der Fert igung von Verpackungen zur Beförderung gefähr l i
cher Gü t er (TRV 001) '"- Verkeh rsblatt Heft 16 , 1987, s. 562, 
dur chgefüh rt we rden . 

9 . Der in Nr. 2 genannte Ant ragsteller muß nachweisbar sicher s tel
len , daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt / 
befüllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entsp rich t den in den internationalen Übereinkommen 
für den St raßenve rkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkeh r 
(IMDG-Code) und Luftverkeh r (ICAO-TI) s owie den in de n Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gef ährlicher GUter. 

10 . 2 Diese Zulass ung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs e rteilt . 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 . 4 Di ese r Zulassungssche in wird z u gegebener Zeit im "Am t s- und 
Mittei l ungs bla tt de r Bunde s anstalt für Mate rialf orschung und 
- prüfu ng, Be r l in'" ( IS SN 0340- 7551) ve röffen t lich t. 

1000 Ber lin 45, den 25. 05 . 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDE SANSTALT FÜ R MATE RIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG (BAM) 

Fachgr uppe 1 . 5 
Ge f ahrgutumschl i eßunge n 
aus Met allen 

Im Au1/L 

Di pl . -Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

La bo ra t ori um 1.54 
Ve rpackunge n 

I m Auf tra g 

~chke 

1. Nacht r ag zum 

ZU LASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 2911 / lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 . 5/42078 
1.5/ 41492 

Gemäß Antrag der Firma Ble i werk Goslar GmbH & Co. KG vom 06 . 10.1987 
wird die Nummer 4 Anforderungen an die Bauart wie folgt erweitert : 

Die Bauart kann auch mit einem Block-Kugelhahn, Typ BK, der Firma 
Argus, 7505 Ettlingen, ausgerüstet werden . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/BAM 29 11/1Al der Firma Bleiwerk Goslar GmbH & Co. KG, 3380 Goslar, 
vom 20 . August 1987 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

Dieser Nachtrag wird im '"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551 ) 
veröffentlicht . 

1000 Berlin 45 , den 24. Mai 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1 .54 

Im Auftrag 

/Ä~l~. 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Verpackungen 

Im Auftrag 

~~ 
Ing. M. Bauschke 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3209 /4G 

für die Bauart einer Ve rpackung zur Beförde rung 
gefährlicher Gü t e r 

Aktenzeichen 1.5/42 299 
40 203 
40 204 

l. Rechtsgrundlage n 

1.1 § 5 der Ve r ordnung über die Beförderung gefäh rli ch er Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgu t ve rordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S . 962). 

1.2 § 9 Abs . 3 Nr . 5 de r Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefäh rli cher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22 . Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550). geändert durch die 1. Straßen- Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl . I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Vero rdnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefäh r licher Güte r mit Eisenbahnen 
(Gefah r gutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geän dert durch die 2. Eisenbahn-Ge fah r
gutände rungsverordnung vom 21 .12. 1987 (BGBl . I , S.2862). 

2 . Antragsteller 
Weltpappenwerk Bruchsal 
GmbH + Co 
Postfach 26 20 
7 520 Bruchsal 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger We llpappe. 

4 . Anforde rungen an die Baua r t 
Die Bauart muß den Baumustern entsp rechen . die gemäß Prüfbe
richt Nr. 403 / 84 und 404/84 vom 06 . 07 . 1984 sowie Prüfungszeug
nis - Nr. 163 / 88 vom 28 .03.1988 der Fo rschungsstelle de r Ve rba ndes 
der We llpappen-lndustrie e . V . . 6100 Darmstadt ei ner Bauartprü
fung nach den ''Richtlinien fü r die Bauartprüf ung und die Ertei
lung der Kennzeich nung vo n Ve rpa ckungen fü r die Beförderung 
gefährlicher Güte r mit Seeschiffen - ~'1 001 _ .. vom 28. Juni 1985 
( Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24 . August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebe ne Bauart wird unter der Vo raus
setzung~ daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Ve rpackungen 

Nach de r zugelassenen Bauart dürfen Verpackun gen serienmäßig 
gefertigt werde n . Der Herst elle r muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

7. Kennzeich nung 

Die nach de r zugelassenen Bauart se rienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen : 

04G/X52/S/ .. . .. ..... ..... /D/BAM 3 209 - WWB 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichne ten Verpackungen dürfen für ge
fäh rliche Gü t e r ve rwendet werden , wenn für sie nach den Vor 
sch r iften der GGVS ee /GGVS/ GGVF. solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Ve rpackungen dürfen f ür gefährliche Güter de r Verpackungs
gruppe I, ll oder III vetw'endet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 51.9 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prü fbe ri ch t gemäß Nr. 4 genannten Prüffül l 
gUter entsprechen . 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Ve rpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Tech nischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)""- Verkehrsblatt Heft 16. 1987, s. 562 , 
durchgeführt werden . 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Au flagen über die Ve tw'endung der Ve rpackungen dem
je nigen, der die Ve rpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt / 
befüllt, bekannt sind. 
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10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) Seeverkehr 
(IMDG- Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefäh rlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erte ilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Diese Zulassung ersetzt die Zulassung D/0 3 2643 /4Gl vom 
15.04.1985 und D/03 2644/4Gl vom 10 .04.1985 der Fa .Wellpappen
werk Bruchsal GmbH+ Co, 7520 Bruchsal. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit i m ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Mate rial forschung und 
-prüf ung , Berlin"" (ISSN 0340-7551 ) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.05.1 988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFU NG ( BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dr. Ing. B. Schulz- Forberg 
Direkto r und Professor 

Dip l . - Ing. H. w. Hübner 
Oberregi erungs rat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3210/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5 / 42 025 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiff en (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. 962). 

1.2 § 9 Abs .3 Nr . 5 der Ve rordnung über die innerstaatliche und 
grenzübe rschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1 . I, s. 2858) . 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
übe rschreitende Be fö r de rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefah rgut verordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB l. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

HCH . Sieger KG 
Postfach 1220 
8501 Feucht b. Nürnberg 

3. Beschreibung der Bauart _ 

Kiste aus ein- /zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Schachteln aus Vollpappe) 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 384 /87 vom 07.07.1987 bzw . 409/87 vom 10.07.1987 
der Forschungsstelle des Verbandes der Wellpappen-Industrie 
e. V., 6100 Darmstadt einer Bauartprüfung nach den "Richtli
nien f ür die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeich
nung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - ~'1 001-" vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr . l57a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 



6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Yl2/S/ ••••••••.• /D/BAM 3210 RS 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

- 8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen. für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 12,0 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller: muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO- TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 20.05.1988 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

aus M~- S:JV') 
Dr. Ing. B. Schulz-Forberg 
Direkto r und Profe ssor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

1/-z;;t~ 
Dipl.-Ing. H.W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3211/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/41 887 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Europa Garton AG 
Spitaler Str. 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Kanister aus Kunststoff). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 338/86 vom 30.06.1986 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Weilpappenindustrie e.V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y42/S/ ••••••••••••••.•••••• /D/BAM 3211 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

E.C.A. 08 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 42 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füilgüter müssen den Ei
genschaf t en der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "'Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den' Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
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(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13. 05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

ZU LA~~DYs,DJ Q1~§CH EIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/41 889 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862) . 

2. Antragsteller 

Europa Carton AG 
Spitaler Str. 11 
2000 Harnburg l 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Stegeinsatz und Innen
verpackungen (Kanister aus Kunststoff). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 340/86 vom 30.06.1986 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Weilpappenindustrie e.V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 
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7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(u\ 4G/Yl2/S/ ••••.•••••••••••••••• /D/BAM 3212 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001 

E.C.A. 08 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 11,5 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt / 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-Tl) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Met::tllen 

Im Auftrag 

ffi;Lc 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. (FH) M. Keßler 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

lng. M. Bauschke 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3213/ 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 890 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2 . Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Europa Garton AG 
Spitaler Str. 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Stegeinsatz und Innen
verpackungen (Flaschen aus Kunststoff). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 341/86 vom 30.06.1986 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Weilpappenindustrie e.V., 6100 Darmstadt, Europa 
Carton AG, Hamburg, einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen - R.'l 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Rauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer ~ erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(u\ 4G/Yl0/S/ ••..••••.•••..•.••••• /D/BAM 3213 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001 

E.C.A. 08 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs 
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 10 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der FUllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebens·o wtrksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli-

eher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prlifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im A/Ä~~ 
Dipl. - Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Ing . M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3214/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 891 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen- Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn- Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Europa Garton AG 
Spitaler Str. 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Stegeinsatz und Innen
verpackungen (Flaschen aus Kunststoff). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 342/86 vom 30.06.1986 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Weilpappenindustrie e.V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 
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5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährlei s ten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackunge n die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sich tbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(u\ 4G/Y5 /S/ ••••••••••.••••••••• /D/BMI 3214 
~ Herstel lungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001 

- E.C.A. 08 

8 . Auflagen über die Ve rwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefert igten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Ve r packungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 5 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prlifflill
güter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenve rpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8 . 5 Die Überwachung der Fertigung von Ve r packungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwei s bar sicherstel
len, daß alle Auflagen liber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Ve rpackun gen für Gefahrgut erstmalig einsetzt / 
befüllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übe reinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG- Code) und Luftverkehr (ICAO- TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zu r Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prlifung, Berlin" (ISSN 0340-7 551) veröffentlicht. 

1000 Ber l in 45, den 13.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

1/t;t~ 
Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing . (FH) M. Keßler 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~~ 
Ing. M. Bauschke 

Z ULA§~Dllsf;;Jg1~§CHEIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 1.5/41 892 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Ge fahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985 , 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlieher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl . I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Europa Garton AG 
Spitaler Str. 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(F laschen aus Kunststoff). 

4. Anf orderungen an die Bauart 
Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr . 150/87 vom 26.03.1987 der Forschungsstelle des Ver 
bandes der Weilpappenindustrie e.V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförde
rung gefährlicher GUter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. 
Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) unter
zogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 e rf üllt werden, 
zugelassen . 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen e rfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

N 4G/Y7 /S/ •••• ••.•• •••••••••• • /D/BMI 3215 
\::__) Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001 

- E. C.A. 08 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackungs 
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 7 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prliffilll
güter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zuge las sene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli-



eher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-Tl) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. 1<. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~uschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3216/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 888 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Europa Carton AG 
Spitaler Str. 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Kanister aus Kunststoff). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 339/86 vom 30.06.1986 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappenindustrie e.v., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

fu\ 4G/Yll/S/ ................... /D/BAM 3216 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001 

- E.C.A. 08 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 11 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

1-Ä~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

lng. M. Bauschke 
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Z ULA§.~~l~MB§CHEIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/41 893 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(B~Bl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Europa Carton AG 
Spitaler Str. 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 151/87 vom 26.03.1987 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappenindustrie e.v., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(u'\ 4G/Yl6/S/ ••••..••.•.••••••••. /D/BAYI 3217 
0 Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001 

- E.C.A. 08 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 15,2 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 
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9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

~"tv~-
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 894 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Europa Carton AG 
Spitaler Str. 11 
2000 Hamburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kisten aus einwelliger Wellpappe). 

4a Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 152/87 vom 26.03.1987 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappenindustrie e.V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 



6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

fu\ 4G/Yl2/S/ •••••••••••••••.•••• /D/BAM 3218 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001 

- E.C.A. 08 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 12 kg nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

Die physikalischen Eigenschaf ten der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)'" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 .2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3219/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 895 

Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die l. Straßen-Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560) , geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Europa Carton AG 
Spitaler Str. ll 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 
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Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Stegeinsatz und Innen
verpackungen (Flaschen aus Aluminium). 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 153/87 vom 26.03.1987 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappenindustrie e .v ., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter ·mit Seeschiffen - RM 001 -·· vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/Y7 /S/ •.•..••••••••••••.•• /D/BAM 3219 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

- E.C.A. 08 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 6,9 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschrlebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8 . 5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d.~eser 
Bauart muß nach den ""Technischen Richtlinien für die Uberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 
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9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Rauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

llt~. ~ 
Dipl. - Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Ing. M. Bauschke 

Sachbearbeiter: Dipl. - Ing. (FH) H. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3220/lA1 

für die Bauart einer Ve rpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 334 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzübersch reitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefah rgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsve rordnung vom 21.12 . 1987 (BGB1 . I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
übe rschreitende Befö rderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefah rgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn- Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I , S.2862). 

2. Antragsteller 

Bleiwerk Goslar GmbH & Co. KG 
Postfach 12 20 
3380 Goslar 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnahmbarem Deckel 
Nennvolumen: 40 Lite r bis 125 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 1 . 5/42 333 vom 25.05.1988 der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM), 1000 Berlin 45, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzei chnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - R.t1 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 
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Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpack ungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 1Al/X3.2/2040/ ........... /0/BAM 3220- BG 
\_::_,) Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), R.M 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Ve rpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter ve rwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schrif ten der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder lll verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 3,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I, II 
oder III) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüg
lich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 
nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 'C 
darf 1360 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die ÜbeNa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001) " - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len , daß alle Auf lagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt / 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesans talt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜ FUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3221 / 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 . 5/41 896 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Europa Garton AG 
Spitaler Str. 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Aluminium). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 154/87 vom 26.03.1987 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Weilpappenindustrie e.V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind . 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

r-:;\, 4G/Y8/S/ ••••••.•••••••••••••• /D/BAM 3221 
'\..::._) Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001 

- E.C.A. 08 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet · werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 7,9 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)'"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt / 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. R. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

lng. M. Bauschke 

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. (FR) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3222/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 897 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21 . 12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
( BGBl. I Seite 1560), geändert durch di.e 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Europa Garton AG 
Spitaler Str. ll 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kisten aus einwelliger Wellpappe). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 155/87 vom 26.03.1987 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappenindustrie e.V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

527 



6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/Y28/S/ ••••••• • •••••••••••• /D/BAM 3222 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

- E.C.A. 08 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 27,5 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll 
güter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel 
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befü1lt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wir d zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3223/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 898 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl.· I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Europa Carton AG 
Spitaler Str. 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Aluminium). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 253/87 vom 13.05.1987 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Weilpappenindustrie e.V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güt er mit Seeschiffen - RM 001 - " vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

fu\ 4G/Y12/S/ ••••••••••••••••• ••• /D/BAM 3223 
\::___) Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001 

- E.C.A. 08 

8. Auflagen über die Verwe ndung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpac kungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe 11 oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 11,7 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart . 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 



9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt / 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin'' (ISSN 034ü-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl . -Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3224/ 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 899 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.J Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Europa Carton AG 
Spitaler Str. 11 
2000 Harnburg l 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Stegeinsatz. 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß d~n Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 620/86 vom 13.11.1986 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappenindustrie e.V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -·· vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

fu\ 4G / Yl5/S/ •••••••••••...•.••. /D/BAM 3224 - E.C.A. 08 
'\.::_) Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 14,5 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Ve~einten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR ~~TERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3225/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 900 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 
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1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Europa Carton AG 
Spitaler Str. 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kisten aus einwelliger Wellpappe). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 621/86 vom 13.11.1986 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Weilpappenindustrie e.V., ~100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtl inien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher GUter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
8. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden , 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7 0 

Nach der zugelassen-en Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen : 

4G/Yl5/S/ •••••••••••.•...••.. /D/BAM 3225 
Herstellungs-
datum gem. Nr . 6.2 e), RM 001) 

- E.C.A. 08 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 14,5 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den '"Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 
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10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

IÄ~ 
Dipl.-lng. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Ing. M. Bauschke 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 901 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, $.2862). 

2. Antragsteller 

Europa Garton AG 
Spitaler Str. 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Aluminium). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr . 622/86 vom 13.11.1986 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Weilpappenindustrie e.v., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
8. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 



7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y14/S/ •••••••••••••••••••• /D/BAM 3226 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

- E.C.A. 08 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn filr sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Ve rpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 13,5 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt. sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
( IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

!/t,"L 
Dip1.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Ing. M. Bauschke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3227/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 902 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs . 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert ·durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1 . I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

3. 

Europa Garton AG 
Spita1er Str. 11 
2000 Harnburg 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 660/86 vom 11.12.1986 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Weilpappenindustrie e.V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung ge fährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 - " vom 
8. Juni 1985 (B undesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr leisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y13/S/ •••••.•••• •••••••••• /D/BAM 3227 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

- E.C.A. 08 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 13 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgefUhrt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 
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10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "'Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auft?,. 

mitvc 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3228/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 903 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Europa Garton AG 
Spitaler Str. 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit eingelegtem Weilpappen
zuschnitt und Innenverpackungen (Flaschen aus Kunststoff). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 661/86 vom 11.12.1986 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Weilpappenindustrie e.V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -·· vom 
8. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen .. 

6. Fertigung von Verpackungen 

532 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y7 /S/ ••••••••••••••••••••• /D/BAM 3228 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

- E.C.A. 08 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe Il oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 7 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "'Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "'Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin"' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-~~- Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3229/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 326 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 



1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße· - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Europa Carton AG 
Spitaler Str . ll 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Stegeinsatz und Innen
verpackungen (Kanister aus Weißblech). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 425/87 vom 24.07.1987 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappenindustrie e.V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Ri·chtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
8. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Z22/S/ .................... /D/BAM 3229 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

- E.C.A. 08 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 22 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 

(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

-1-A,"i..._,_. 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

~ 
lng. M. Bauschke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3230/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 248 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 

1.3 

§ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit EisenDahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn- Gefahr
gutänderungsverordnung v~m 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Beiersdorf AG 
Unnastraße 48 
2000 Harnburg 20 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kisten aus Vollpappe). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 207/7 vom 14.01 . 1988 der Europa Carton AG, 
2000 Harnburg 70, einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen- RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24 . August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung , daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 
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7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y7 /S/ •••• ••••••••••• •••••• /D/BAM 3230 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

- E.C.A. 08 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fähr liche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs -

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzilberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
liherschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Bischof + Klein GmbH & Co 
Postfach 1160 
4540 Lengerich 

3. Beschreibung der Bauart 

gruppe II oder III verwendet werden. Sack aus Papier, mehrlagig, wasserdicht. 

8.3 Die Bruttomasse darf 7 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8 . 4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übe reinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.05 .1 988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

/ML 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~~ 
Ing . M. Bauschke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3231/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 259 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 
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4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Labora
toriumsbericht Nr. S 87 214 vom 17.10.1987 der Bischof+ Klein 
GmbH & Co, 4540 Lengerich, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen- RM ·OOl -"vom 28 . Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

5M2/Y51/S/ •••••••••••••••••••• /D/BAM 3231 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

- B + K 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werd~n, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 50,3 kg nicht, die Schüttdichte 1,2 kg/ 
Liter nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der FUllgUter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblat t Heft 16, 1987, 
s . 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prilfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 



10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

/ftL. ~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Ing. M. Bauschke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

ZU LA§~D~~Q3~§~HEI N 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 260 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert · durch die l. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Bischof + Klein GmbH & Co 
Postfach 1160 
4540 Lengerich 

3. Beschreibung der Bauart 

Sack aus ~apier, mehrlagig, wasserdicht. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Labora
toriumsbericht Nr. S 87 143 vom 11.08.1987 der Bischof + Klein 
GmbH & Co, 4540 Lengerich, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen ·für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

5M2/Y5l/S/ ..................... /D/BAM 3232 - B + K 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 50,6 kg nicht, die Schüttdichte 1,3 kg/ 
Liter nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel-J 
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "'Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIAlFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3233/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 261 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 
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2. Antragsteller 

3. 

4. 

Bischof + Klein GmbH & Co 
Postfach 1160 
4540 Lengerich 

Beschreibung der Bauart 

Sack aus Papier, mehrlagig, wasserdicht. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Labora
toriumsbericht Nr. S 87 212 vom 15.10.1987 der Bischof +Klein 
GmbH & Co, 4540 Lengerich, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen flir die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefe rt igt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Ve rpackungen die für die Bauart festge
legten Anfor derungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

5M2/Y26/ S/ •••••• . •.••••.•••• /D/BAM 3233 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

B + K 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25,5 kg nicht, die Schüttdichte 1,8 kg / 
Liter nlcht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden . 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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1000 Berlin 45, den 24.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

IÄ"t~ ~0-.~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Ing. M. Bauschke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3234/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 .5/42 262 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung ·gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 

1.3 

2. 

3. 

4. 

(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, s. 2858). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

Antragsteller 

Bischof + Klein GmbH & Co 
Postfach 1160 
4540 Lengerich 

Beschreibung der Bauart 

Sack aus Papier, mehrlagig, wasserdicht. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Labora
toriumsbericht Nr. S 87 159 vom 19 .08. 1987 der Bischof+ Klein 
GmbH & Co, 4540 Lengerich, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 - " vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr. 157a vom 24 . August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 5M2/Y26/S/ ....... ............ /D/BAM 3234 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

- B + K 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 



8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 26 kg nicht, die Schüttdichte 0,6 kg/ 
Liter nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Ve rpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

A~~· 
Dipl.-lng. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

lng. M. Bauschke 

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. (FH) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3235/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 263 

1. Rechtsgrundlagen 

1 . 1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1 .2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. 1 , S.2862). 

2. Antragsteller 

Bischof + Klein GmbH & Co 
Postfach 1160 
4540 Lengerich 

3. Beschreibung der Bauart 

Sack aus Papier, mehrlagig, wasserdicht. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Labora
toriumsbericht Nr. S 87 233 vom 19.11.1987 der Bischof +Klein 
GmbH & Co, 4540 Lengerich, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fü r die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

5M2 /Y5l/S/ ................... /D/BAM 3235 - B + K 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpa~kungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 50,7 kg nicht, die Schüttdichte 0,9 kg/ 
Liter nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll 
güter entsprechen. 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa 
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Wider r ufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prilfung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

A~L 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FR) M. Keßler 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Ing. M. Bauschke 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3236/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/ 42 264 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I s . 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straße n 
(Gefahrgutverordnung St r aße - GGVS) , vom 22. Juli 1985, 
(BGBl . I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGBl. I, s. 2858) . 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eis enbahnen 
(Gefahrgutveror dnung Eisenbahn - GGVE ) vom 22 . Juli 1985 
(BGBl . I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn- Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2 . Antragsteller 

Bischof + Klein GmbH & Co 
Postfach 1160 
4540 Lengerieb 

3. Beschreibung der Bauar t 

Sack aus Papier, mehrlagig, wasse rdicht. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Labora
toriumsbericht Nr . S 87 145 vom 12 . 08.1987 der Bischof +Klein 
GmbH & Co, 4540 Lenger ich , eine r Bauartprüfung nach de n 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennze ichnung von Verpackungen für di e Befö rderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -·· vom 28 . J un i 1985 ( Bundesan
zeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus 
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Ve r packungen 

Nach der zugelassenen Bauar t dürfen Ve rpackungen serienmäß i g 
gefertigt werden. Der Herstelle r muß gewährle i s ten, daß bei de n 
serienmäßig gefertigten Verpackunge n die fü r die Bauar t fest ge
legt en Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzei chnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver pak
kungen sind daue rhaft und gut sichtbar wie fo lgt zu kennzeich
nen: 

5M2 /Y26/S/ ••••••••.•••••••••• / D/BAM 3236 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

- B + K 

8. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn filr sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Ve r packungs
gruppe !I oder 111 verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25,5 kg nicht, die Schüttdichte 0,6 kg / 
Liter nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen . 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ""Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
ge fährlicher Güter (TRV 001)"" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s . 562 durchgeführt werden . 

9. De r in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auf lagen Ube r die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen filr Gefahrgut erstmalig einsetzt / 
befüllt, bekannt sind. 

538 

10. Sonst i ges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr ( IMDG-Code ) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10 .3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Di eser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bunde sanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-75 51) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.05 . 1988 
Un ter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dipl . -Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

lng. M. Bauschke 

Sachbearbeiter: Dipl .-Ing . ( FH ) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ BAM 3237/5M2 

fü r die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl icher Gü ter 

Aktenzeichen 1 . 5/42 265 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Ve rordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27 . Juni 
1986, ( BGBL I s . 962) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22 . Juli 1985, 
(BGBl. I s . 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsvero rdnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858 ) . 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
über schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22 . Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560 ) , geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antra~steller 

Bis chof + Klein GmbH & Co 
Postfach 1160 
4540 Lengerieb 

3. Beschreibung der Bauart 

Sack aus Papier, mehrlagig, wasserdicht. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern ·entsprechen, die gemäß Labora
toriumsbericht Nr. S 87 245 vom 27.11.1987 der Bischof+ Klein 
GmbH & Co, 4540 Lenger i ch , einer Bauartprüfung nach den 
""Richtlinien filr die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM ·001 -·· vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr . 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden s ind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, da ß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 



7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

5M2/Y26/S/ •••••••••••••••••• /D/BAM 3237 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

- B + K 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25,5 kg nicht, die Schüttdichte 0,6 kg/ 
Liter nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antrags t eller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.05.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Jt~L 
Dipl . -Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. (FH) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3238/lH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 207 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 28. September 1985 
(BGBl I, Seite 1925); Anlage l, Ausnahme Nr. S 61 in der 
Fassung der 2. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahme
verordnungen vom 24. August 1987 (BGB1. I, Seite 2095). 

2. Antragsteller 

3. 

Krüger GmbH 
Am Pfinztor 34 
7500 Karlsruhe 41 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Polyethylen mit abnehmbarem Deckel. 
Nennvolumen: 120 Liter . 

4. Anforderungen an die Bauart 

5. 

t 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt-Nr. 105 269 Vgab 40 vom 11.11.1987 der Deutschen 
Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W, Abteilung für Mechanik 
und Hygienischem Fachgutachten vom 02.11.1987 der BIOCONTROL 
- Institut für Chemische und Biologische Untersuchungen 
lngelheim GmbH, 6500 Mainz, einer Bauartprüfung nach Nr.2.1.4. 
der Ausnahme Nr. S 61 unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmä ßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1H2/Y66/S/ .•.•..•.•..•• • .... /D/BAM 3238 
Herstellungs-
datum gem. Rn 3512 e), GGVS 

- G S 

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar folgende 
Aufschrift tragen: 
"Höchstzulässiges FUllgewicht 60,9 kg. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackunge n 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden . 

3.3 Die Bruttomasse darf 66 kg nicht überschreiten. 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß · nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.06.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

ku-~. 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/Bfu~ 3239/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 358 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Ve rordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
übe rschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutver ordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl . I Seite 1560), geändert durch die 2 . Eisenbahn-Gefahr
gu tänderungsvero rdnung vom 21.12 . 1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Degesch GmbH 
Postfach 61 02 07 
6000 Frankfurt 61 

3 . Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Aluminium). 

4. Anforde rungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfungs 
zeugnis Nr. 269/85 einschließlich Nachtrag (Blatt 3) vom 
15 . 11.1985 der Forschungsstelle des Verbandes der Wellpappen
Industrie e .V., 6100 Darmstadt einer Bauartprüfung nach den 
'"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die BefÖrderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - Re~ 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesa n
zeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Vo raus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelass enen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge 
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ve r pak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X28/S/ •••••••••••.•••••••• /D/BAM 3239 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), Re~ 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

- WEBI 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Di e Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II ode r III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 27,5 kg nicht überschreiten 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als· in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie· die zugelassene 
Verpackungsbauart . 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli-
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eher Güter (TRV 001)'" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Ve reinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10 . 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 16.06 .1 988 
Un ter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (Bfu~) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftl-tL 
Im Auftrag 

!lcu i... """"'"~ 
Dipl. - Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsra t 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3240/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/ 41 357 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Ve rordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986 , (BGBl. I S. 962). 

1.2 

1.3 

§ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung übe r die innerstaat liche und 
g renzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl . I s . 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut 
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl . I Se ite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn- Gefahr
gutände rungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Degesch GmbH 
Postfach 61 02 07 
6000 Frankfurt 61 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff). 

4. Anforderungen an die Bauart 

5. 

Die Bauart muß den Baumustein entsprechen, die gemäß Prüfungs
zeugnis Nr. 270/85 vom 15.11.1985 einschließlich Nachtrag vom 
15.11.1985 sowie Blatt 3 zum Prüfungszeugnis Nr. 455/87 vom 
17.08.1987 der Forschungsstelle des Ve rbandes der Wellpappen
Industrie e. V., 6100 Darmstadt einer Bauartprüfung nach den 
'"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die· Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - R.~ 001 -·· vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 



6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X46/S/ .•••••••••.••••.•••• /D/BAM 3240 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

- WEBI 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 46 kg nicht überschreiten 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli 
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkomme n 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 .3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.06.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auf~~ 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

l[ucr.~ 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/B~~ 3241/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 356 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. 1 S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBL I s. 1550), geändert durch die l. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 ( BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
Uberschreltenrle Ref6rderung gef~hrllcher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn- Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2 . Antragsteller 

Degesch GmbH 
Postfach 61 02 07 
6000 Frankfurt 61 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfungs
zeugnis Nr. 271/85 vom 15.11.1985 einschließlich Nach trag vom 
15.11.1985 sowie Blatt 3 des Prüfungszeugnisses-Nr. 701/87 vom 
26.11.1987 der Forschungsstelle des Verbandes der Wellpappen
Industrie e.v., 6100 Darmstadt einer Bauartprüfung nach den 
'"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen filr ·die Beförderung gefährlicher Gü 
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter de r Voraus 
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werd~n, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ve rpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X28/S/ •••••••••••..•....•• /D/BAM 3241 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über di e Verwendung der Verpackungen 

- WEBI 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Ve rpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 27,6 kg nicht überschreiten 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli-
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eher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2· genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen flir Gefah rgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überei nkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei tigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.06.1988 
Un ter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachg ruppe t. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Au~~ Im Auftrag 

ji.Jvc.L <l"'--'-~ 
Dr. D. Hellhammer Dipl.-Ing. H. w. Hübner 

Ober regierungsrat 

ZU LA§.~~}~ Q§§CH EIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefäh r liche r Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 398 

l. Rechtsg rundlagen 

l.l § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986 , (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs . 3 Nr. 5 der Verordnung übe r die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) , vorn 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550) , geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I , s. 2858). 

l.J § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560) , geändert durch die 2. Eisenbahn- Gefahr 
gutänderungsvero r dnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Ciba-Geigy GmbH 
Postfach 11 03 53 
6000 Frankfurt 11 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus Polyethylen). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfungs
zeugnis Nr. 3/88 vom 28.03.1988 der Weilpappenfabrik GmbH, 
6718 Grünstadt l einer Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn-zeichnung von Ver 
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- R.'1 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesan-zeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 
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Die unter Nr. J beschriebene Bauart wird unter der Voraus 
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anfo rderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Z25/S/ . .. ....•............ /D/BAM 3242 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

- WPS 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend ~r. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Ve rpackungen dü r fen für gefährliche Güt er der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei 
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 l..lird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart . 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli 
cher Güter (TRV 001)" - Ve r kehrsblatt Heft 16 , 1987 , s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte An tragste ller muß nachweisbar sicherstel
len , daß alle Auflagen über die Verwendung der Ve rpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind . 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO- TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 .2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29.06.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftffi
1
L 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

lWJ.~ 
Dr . o. Hellhammer 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/B~~ 3243/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefäh rlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 448 
1.5/42 452 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befö r derung gefährlicher Güte r mit 
Seeschiffen (Gefahrgu tverordnung See - GGVSee), vom 27 . Juni 
1986 , (BGBl. I S. 962) . 

1 . 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförde ru ng gefähr licher Güte r auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22 . Juli 1985 , 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1 . Straßen- Gefahrgut 
änderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Ve rordnung über die inners t aatliche und grenz 
übe rschreitende Beför derung gefährlicher Güte r mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22 . Juli 1985 
(BG Bl. I Seite 1560) , geändert durch die 2. Eisenbahn- Gef ahr
gutänderungsverordnung vom 21 . 12 . 1987 (BGB1. I , S. 2862) . 

2. Antragsteller 
Byk Gulden Lomber g GmbH 
Chemische Fab r ik 
Byk Gu ldenstraße 
77 50 Ko nstanz 

3 . Beschreibung de r Bauart 
Kiste aus einwelliger TJellpappe 
Bruttomasse: 2,8 kg 

4 . Anfo rderungen an die Bauart 
Di e Bauart muß de n Baumus t ern entsprechen, die gemäß Prüf 
beri cht Nr . 198 /88 und 199 /88 vom 31.03 . 1988 der Forschungs
stelle des Verbandes der We llpappen- Industrie e . V., Darmstadt 
e iner Bauartprüfung nach den ''Richt lini en für die Baua rt
prüfung und die Erteilung der Kennz eichnung von Ve rpackungen 
für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschi ffen -
R.~ 00 1 _ .. vom 28. Juni 1985 ( Bundesanzeiger Nr. 157 a vom 
24. August 1985 unte czogen worden s i nd . 

5 . Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Baua rt wird unter der Vo raus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfül lt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Ve rpackunge n 

Nac h de r zugelassenen Bauart dü r fen Ve r packunge n ser i e nmäßig 
gefer tigt werden . De r He rsteller muß gewährlei s ten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge 
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennz e i chnung 

Di e nach der zugelassenen Bauart s erienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtba r wie folgt zu kennzeich
nen : 

4G/Y3/S/ ............•. ... •.. /D/BAM 3243 
Herstellungs-
datum gem . Nr. 6.2 e) , RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung de r Verpackungen 

- ST 

8. 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefe rtigten und 
entsp rechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
f ä hrliche Güter verwendet werden, wenn für s i e nach den Vor
schr if ten der Gefah rgu t VSee /GGVS/GGV E solche Ve r packungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Vecpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II odec III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 2,8 kg nicht überschreiten. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len , daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
j enigen, dec die Ve rpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt / 
be füllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspric ht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenve rkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG - Code) und Luftve rk eh r (ICAO- TI) sowie den i n den Empfeh
lungen der Ve reinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanfo r de ru n
gen für Verpackungen zur Befö r derung gefähr l i cher Güter. 

10.2 Diese Zulassu ng wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Di eser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfung , Berlin'" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 29 . 06.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachg r uppe 1.5 
Gefah rgutumschließunge n 
aus ~etallen 

Im Auftrl 

Dip l.-fnf~~li. Hübner 
Obe rregie rungs rat 

Labora t orium 1 . 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

rli.A-l~ 
Dr. D. Hellhammer 

ZU LA~_So~t:J g4B§CH EIN 
fü r die Bauart einer Verpackung zur Befö rderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1 . 5/42 550 

1. Rechtsgrundlagen 

1 .1 § 5 der Vero r dn ung über die Bef ö r de rung gefährlicher Güte r mit 
Seesch i ffen (Gefahrgut vero rdn ung See- GGVSee) , vom 27. Juni 
1986 , (BGBl . I S . 962) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die i nnerstaatliche und 
grenzübersch reitende Befö rde rung gefährlicher Gü ter auf Straßen 
(Gefahrgu t vero r dnung Straße - GGVS), vom 22. J uli 1985 , 
(BGBl. I s . 1550), geändert du r ch die ! . St raßen- Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGB l. I , s. 2858 ) . 

1.3 § 9 Abs . 3 der Vero rdnung über die inners t aa tliche und grenz 
übers ch reitende Befö rderung gefährlicher Güte r mit Eisenbahne n 
(Gefah r gutve r ordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22 . J uli 1985 
(BGBl . I Seite 1560) , geändert durch die 2. Eisenbahn- Gefah r
gutänderungsve r ordnung vo m 21 .1 2. 1987 ( BGB l . I , S.2862). 

2. Antragsteller 

E. Merck 
Postfach 41 19 
6100 Darms tadt 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Dosen aus Metall) 

4 . Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 134 mit den Anlagen 1 bis 7 vom 14.06.1988 de r Well
pappe Wiesloch, Zweign. de r Ho lfelder Werke GmbH & Co. KG , 6837 
St. Leon-Rot 1 einer Bauartprüfung nac h den ""Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ve rpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen -
RM 001 -·· vom 28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157 a vom 
24. August 1985 unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Vo raus
setzung, daß die Anfo r de rungen nach Nummer 4 erfüllt werde n, 
zugelassen . 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach de r zugelassenen Bauart dürfen Ve r packungen ser ienmäß i g 
gefertigt werden. De r He rs teller muß gewährleisten , daß bei den 
serienmäßig gef ertigten Verpackungen die für die Bauart fe stge
legt en An f or de rungen erfül lt sind . 

7. Kennzei chnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefe rti gten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 
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4G/X*)/S/ .....••.•••....••••• /D/BN:1 3244 - HOW 
Herstellungs-
datum gem . Nr . 6.2 e), ~~ 001) 

* ) An dieser Stelle ist entsprechend der Ba ugr öße die jeweil i ge 
Bruttomasse unte r Berücksichtigung der Gr enzwert e nach 
Nr . 8 . 3 einzusetzen . 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefe rtigten und 
entspr echend Nr. 7 gekennzeichneten Ve rpac kungen dürfen fü r ge
fährliche Güte r ve rwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 24,5 kg für die kleinste Bauart bzw. 
42,2 kg fü r die größte Bauart nicht überschreiten . 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei 
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genann ten Prüf
füllgUter entsprechen. 

8 . 4 Wi rd die zugelassene Ve r packungsbauart als zu sammengesetzt e 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwe nde t, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzt e Verpackung mi t 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart . 

8 . 5 Oie Überwachung de r Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Baua rt muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fert i gung von Verpackungen zur Beförderung gefährli 
che r Güter (TRV OOl) '" - Verkeh r sbla tt Heft l6 , l987, s . 562 , 
durchgeführt werden . 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragstelle r muß nachweisbar sicherstel
len, daß al l e Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, de r die Verpackungen für Gefahr gut e r stmalig einsetzt/ 
befüllt , bekann t sind. 

lO. Sons tiges 

10.1 Oie Baua r t entsp richt den i n den internationalen Übereinkommen 
fü r den Straßenve rkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeve r keh r 
(lMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Ve r e inten Nationen (UN) fest geleg ten Prüfanforderun
gen für Ve r packungen zur Beförderung gefährlicher Güte r. 

10 . 2 Diese Zulassung wird unt e r dem Vo rbehalt des jederzeitige n 
Widerrufs ertei lt. 

10 .3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 034 0-755l) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29 . 06.l988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

3. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 881/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 .5 /42 006 
3.3/3759 

Die Nr . 6 ''Zulas sung'' wird wie folgt geändert: 

6. Zulassung 

Die Bruttomasse der Verpackung darf 165 kg nicht überschreiten. 
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Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschei n 
Nr. D/03 881/1A2 vom 03 . 09. 1981, der Graten GmbH , 5000 Köln 30. 

Diesem Nach trag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nach trag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und - prüfung, Berlin'" (ISSN 0340- 7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 08.08.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 
( BN:1) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dlpl. -Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dr. D. Hellhammer 

2. Nachtrag zur 1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAH 2652/6HA1 

Aktenzeichen 1 .5/41 608 
1.5/41 781 
1.5/ 41 287 
1.5/41 171 

Gemäß Antrag der Van Leer Ve rpackungen GmbH , 2102 Harnburg 93, wird 
die Beschreibung der Bauart Nr. 3 und die Anforderungen an die 
Bauart Nr . 4 wie folgt erweitert: 

3. Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit nicht abnehmbarem Deckel und Innengefäß aus 
Polyethylen . Im Obe r boden befinden sich zwei 2"-Spundöffnungen 
sowie wahlweise eine 3/4" - Entlüftungsöffnung . 

4 . Anforderungen an die Bauart 
Das Polyethylen Innengefäß kann auch aus Lupolen 5261 ZS gefer 
tigt werden. 
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/BAM 2652/6HA1 der Van Leer Verpackungen GmbH vom 23.02.1987 . 

Diesem Nach trag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 30.06.1988 
Unter den Elchen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG 
( BN:1) 

UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dlpl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungs r at 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~~...,__..,.-, 

Dr. D. Hellhammer 

2. Nachtrag zur 1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 2651/6HA1 

Aktenzeichen 1.5/41 607 
1.5 /4 1 780 
1.5/41 288 
1.5/40 170 
1.5/40 821 

Gemäß Antrag der Van Leer Verpackungen GmbH, 2102 Hamburg 93, wird 
die Beschreibung der Bauart Nr. 3 und die Anforderungen an die 
Bauart Nr. 4 wie folgt erweitert: 

3. Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit nicht-abnehmbarem Deckel und Innengefäß aus 
Polyethylen. Im Oberboden befinden sich zwei 2""-Spundöffnungen 
sowie wahlweise eine 3/4''-Entlüftungsöffnung. 



4. Anforderung an die Bauart 
Das Polyethylen Innengefäß kann auch aus Lupolen 5261 ZS gefer
tigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/BAM 2651/6HA1 der Van Leer Verpackungen GmbH vom 23.02.1987. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Nach trag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-755 1) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.07.1988 
Unte r den Eichen 87 

BUNDES~~STALT FÜR MATERIALFORSCHUNG 
(BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgu tumschließungen 

Im Auftrag 

1ft;~ 
Dipl.-Ing. H. \-/. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

UND -PRÜFUNG 

Laboratorium 1.54 
Ve rpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3220/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 334 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. 1 S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) , vom 22 . Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen- Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560) , geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Bleiwerk Goslar GmbH & Co. KG 
Postfach 12 20 
3380 Goslar 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 40 Liter bis 125 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 1.5/42 333 vom 25.05.1988 der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM), 1000 Berlin 45, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157 a vom 24. August 1985 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus 
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Ve rpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefer tigt en Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1A1/X3.2/l000/ .................... /D/BAM 3220 - BG 
Herstellungs-
datum g em. Nr . 6 . 2 e) , 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verNendet werden , wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind . 

8 .2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs 
gruppe 1, 11 oder 111 verwendet werden. 

8 . 3 Die Dichte der Füllgüter darf 3,2 g/cm' (Verpackungsgruppe 1, 
1I oder 11I) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüg
lich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entsprechende , durch den Prüfbericht gemäß Nr. 
nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partlal-
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55° C 
darf 670 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die erstmaligen und wiederkehrenden Prüfungen sind gemäß 
Rn 2804 GGVS bzw. Rn 804 GGVE durchzuführen. 

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Uberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli 
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16 , 1987 , S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übe reinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpak
kurrgen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.08.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG (B AM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahr utumschließungen 
In V tre tung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl. - Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2650/6HAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 609 
1.5/40 172 
1.5/40 820 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
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(Gefahrgutverordnung St raße- GGVS), vom 22 . Jul i 1985 , 
(BGBl. I s . 1550) , geände rt du r ch die 1 . St r aßen- Gefahr gur 
änderungsverordnung vom 21.12.1987 ( BGBl . I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs . 3 der Vero r dnung übe r die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beför de ru ng gefährlicher Güter mit Eis en bahnen 
(Gefahrgucvero r dnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560) , geändert durch die 2 . Ei s enbahn-Ge fah r
gutänderungsverordnung vom 21 .1 2.1987 (BGBl . I, S.2862). 

2 . Antragsteller 

Van Leer Verpackungen Gm bH 
Postfach 93 03 67 
2102 Harnburg 93 

3. Be s chreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht-abnehmbarem Decke l und Innengef äß aus 
Polyethylen. Im Obe r boden befinden sich zwe i 2"'-S pundöffnungen 
sowie wahlweis e e ine 3/4" -Ent lil ftungsöff nung. 

Nennvolumen: 205 Li ter 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe-
richt Nr . 100 577 Vgab 63 vom 02.05 . 1984 der Deutschen 
Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W, Abteilung für Mechanik 
einer Bauartprüfung entsprechend den hRichtlinien für die 
Bauartp rüfung und die Ertellung der Kennzeichnung von Ve r
packungen f ür die Beförderung gefährl i cher Güter mit Seeschiffen -
R,'! 001 _ .. vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157 a vom 
24. Augus t 1985 unte r zogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die un t er Nr. 3 beschr iebene Bauart wird unter der Voraus 
setzung, daß die Anfo rderungen nach Nummer 4 e rfüll t werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürf e n Verpackungen ser ienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleis ten, daß bei den 
serienmä ßig gefer tigten Ve rp ackungen die für die Bauart fe s t ge
legten Anforderungen erfül lt sind. 

7. Kennzeichnung 

Di e nach der zuge lasse nen Bauart se rienmäßig gefertigten Ver pak
kungen sind dauerhaft un d gut sichtbar wie folgt zu kennzei ch
nen: 

6HAl/Xl.9/400/ ••. •.• . •.• • ••• /D/BAM 2650 - VL 
Herstellungs -
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8 . Auflage n über die Verwendung der Verpa ckungen 

8 . 1 Die nach de r zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
e nts prec hend Nr. 7 gekennzeichnet en Ve rpackungen dürfen für ge
fä hrl iche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schri ften der GefahrgutVSee /GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8 . 2 Die Ve rpackungen dürfe n für ge fäh rliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden . 

8.3 Die Dich te der Füllgüter darf 1,9 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 2,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II), 4,2 g/cm' 
(Ve rpackungsgruppe III) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der dem Prüffüllgut bezüglich 
der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter darf 
die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 nachge
wiesenen Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8 . 4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck ev tl . vorhandener Gase vermi nder t um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 270 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)'" - Verkehrsbla tt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

8.6 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
gü t er nicht stärker geschädigt werden, als durch das folgende 
Prüffül l gu t : Wasser 
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Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Vert räglichke it 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden kö nnen. 

9. Der i n Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpa ckungen dem
jenigen, de r di e Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt , bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart en tsprich t den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR) , Eisen bahnverkehr (RIO) Seeve rkeh r 
(IMDG- Code) sowie den in den Empfehlungen der Vere int en Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter . 

10 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vor behalt des jederzeitigen 
Wider r ufs erteilt. 

10.3 Diesem Zu lassungsschein liegt eine Rec ht smi ttelbe lehrung bei . 

10.4 Diese r Zulassungsschein wird zu gegebe ner Zeit im '"Amts- und 
Mit te ilungs blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfung, Berlin"' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berl in 45, den 30. Juni 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachg ru ppe 1.5 
Gefahr gutumschließungen 
aus Me tallen 

Im Auf$L 

Dipl.-Ing. H. \-1 . Hübner 
Obe rregierungsrat 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

I m Auftrag 

. ~(...~. 
Dr. D. Hellhammer 

1. Ne ufassu ng 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 2649/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Bef örderung 
gefährlicher Gü ter 

Aktenzeichen 1.5/41 606 
1.5/40 17 2 
1. 5/40 819 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Vero r dnung über die Beförderung gefährlicher Gü ter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962) . 

1 . 2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung St raße - GGV S) , vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550) , geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut 
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858) . 

1 . 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güte r mi t Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22 . Juli 198 5 
(BGBl. I Seite 1560) , geände rt durch die 2 . Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21 . 12.1987 (BGB1 . I, S.2862) . 

2. Ant r ags teller 

Van Leer Verpackungen Gm bH 
Postfach 93 03 67 
2102 Harnburg 93 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht-abnehmbarem Deckel und Inner.auskleidung 
aus Polyethylen. 

Ne nnvolumen : 205 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe-
richt Nr. 100 577 Vgab 63 vom 02.05.1984 der Deutschen 
Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W, Abteilung für Mechanik 
einer Bauartprüfung entsprechend den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen -
R,'! 001 _ .. vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157 a vom 
24 . August 1985) unterzogen worden sind. Das 
Polyethylen-Innengefäß kann auch aus Lupolen 5261 ZS gefertigt 
werden. Der Oberboden kann auch mit einer 3/4"'-Entlüftungs
öffnung versehen sein . 



5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäß i g 
gefertigt werden. Der Hers teller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sich t ba r wie folgt zu kennzeich
nen: 

1Al/Xl.9/400/ ..•. • .••••..•• /D/BAM 2649 - VL 
Herstellungs-
datum gem. Nr . 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
en t sprec hend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährli che Gü t e r verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahrgu t VSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind . 

8.2 Die Verpackungen dürfen fü r gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, 1I oder 1II verwendet werden. 

8.3 Die Dich te der Füllgüte r darf 1,9 g/cm' (Verpackungsgruppe 1) 
bzw. 2,8 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 11), 4 , 2 g/cm 3 

(Ver packungsgruppe III) nicht überschreiten. 

Die Di chte und de r Dampfdruck der dem Prüffü l lgut bezüglich 
der chemischen Ve r träglichkeit zuzuo rdne nden Füllgüter darf 
die en tsprechende, durch den Prüfbericht gemä ß Nr. 4 nachge
wiesenen Leistungsfähigkeit nic ht überschreiten . 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Damp f druck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Ga se vermindert um 100 kPa) bei 55 oe 
darf 267 kPa nicht übe r schreiten. 

8 . 5 Die Üb erwachung der Fe rti gung von Ve r packungen nach diese r 
Bauart muß nach den "Technischen Rich tlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Befö r derung gefäh r li 
che r Gü t er (TRV 001)" - Verkehr sblatt Heft 16, 1987 , s. 562, 
durchgeführt werden. 

8.6 Die Werks t offe dieser Verpackungsbaua rt dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch das folgende 
Prüffüllgut: Wasser 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem ane rkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

9. Der in Nr. 2 genannte An tragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß a lle Auf lagen über die Verwendung der Ver packungen dem
jenigen, der die Ve r packungen für Gefahrgu t erstma lig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den in ternat ionalen Übereinkommen 
für den Straßenve r kehr ( ADR), Ei senba hnverke hr (RIO) , Seeverkehr 
(IMDG - eode) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen fü r Verpackungen zur 
Be för derung gefährlicher Güter . 

10.2 Diese Zulassun g wi rd unter dem Vo rbehalt des j ederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulass ungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mit teilungsblatt der Bundesanstalt f ür Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentli cht. 

1000 Berlin 45, den 3 .• August 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auf~~ 

Dipl .-Ing . H. W. Hübner 
Oberregierungsra t 

Laboratorium 1 . 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

ddu.~ 
Dr. D. Hellhammer 

1 . Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1872 / 1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 361 
3 . 3/6057 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. 1 S. 962) . 

1.2 § 9 Abs . 3 ~r. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschrei t ende Beförderung gefährlicher Güte r auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl . 1 S . 1550), geändert durch die 1. Straßen- Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. 1, S. 2858) . 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefäh rli cher Gü ter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgu tverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2 . Eisenbahn- Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

z. Antragsteller 

Lauterherger Verpackungs GmbH 
Postfach 420 
3422 Bad Lauterberg 

3 . Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel, in dem eine 2" - Füll
öffnung und wahlweise eine 3/4"-Entlüftungsöffnung angebracht 
ist. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die gemäß Bericht 
Nr . 98 789 Vgab 51 vom 17 . 01.1983 und 1 . Nachtrag zum Bericht 
Nr. 98 789 Vgab 51 vom 17 . 02.1988 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden/W ., Abteilung für Mechanik einer Bauart 
prüfung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung und die Er
teilung de r Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährliche r GUter mit Seeschiffen - RM 001 - " vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24 . August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus 
setzung , daß die Anforde r ungen na ch Numme r 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Veroackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge 
legten Anfo r de r ungen er fül lt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach de r zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sich t bar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1A2/Y/7 5/ .... ...... .. .. /D/BAM 1872 - LB 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Ve rpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäß ig gefeftigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
llssig sind. .-

8.2 Die Ve rpackungen dUrfen für geflhrliche Gü ter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm3 (Verpackungsgruppe Il) 
bzw, 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8 . 4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 oe 
darf 50 kPa nicht überschreit en . 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa-
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chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefähr l i
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen , der die Verpackungen für Gefahrgut e r stmalig einsetzt/ 
befüllt , bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG- Code) sowie den in den Empfehlungen de r Vereinten Na tio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderunge n für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 . 3 Diesem Zulassungsschein lieg t eine Rech t smittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassun~ss che in wird zu ge gebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bun de sanstalt für Ma terialfors chung und 
- prüfung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffen tl ich t. 

1000 Berlin 45 , den 24. August 1988 
Unte r den Eic hen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefa~gutumschließungen 

In ;f~rtretung 

~ 
Dipl.-Ing . K. Wieser 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dr. o. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1535/1Al 

fü r die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1. Rech ts grundlagen 

Akte nze ichen 1.5/4 1 604 
3.3/5607 
1.5/40 468 
1.5/40 823 
1.5/41 408 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschi ff en (Ge fahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986 , (BGBl. I s. 962) . 

1.2 § 9 Abs.J Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
gren züberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550) , geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgur
änderu ngsve ror dnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgu tverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 19 85 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH 
Postfach 93 03 67 
2102 Harnburg 93 

3 . Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht-abnehmbarem Deckel und Innengefäß aus 
Polyethylen . Im Oberboden sind 2"-Spundöffnungen sowie wahlweise 
eine 3/4"-Entlüftungsöffnung angebracht. 

Nennvolumen: 207 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht
Nr. 96 090 Vgab 63 vom 1., 2. und 3. Nachtrag zum Bericht 96090 
und Bericht 103600 Vgab 63 vom 05.10.1981, 06.10.1983, 
28.05.1985 und 18.12.1984 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsan
stalt Minde n/W , Abteilung für Mechanik sowie Prüfbericht 

Nr . 189/84 vom 17.12.1984 einschließlich Nachtrag vom 10 . 05.1985 
der Hoechst AG, Ressort Beschaffung, Beschaffungsläger, Packmit
tel Entwicklung Eingangskontro l le D 207, Frankfurt einer 
Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför 
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 - " vom 
28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157 a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unt er der Voraus 
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dü r fen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten , daß bei den 
serienmäßig gefertig t en Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfUllt sind. 

7 . Kenn zei chnung 

Dte nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ve r pak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn zeich
nen: 

6HAl/Xl.6/300/ .... • . • ..•.•.• /D/BAM 1535 - VL 
Herstellungs-
datum gern . Nr. 6. 2 e) , RM 001) 

8 . Auflagen übe r die Ve rwendung der Ve rpac kun gen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS /GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,6 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 2,4 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 3,6 g/cm' 
(Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten. 
Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüg
lich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 
nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 200 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

8.6 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch das folgende 
Prüffüllgut: Wasser und Methylethylketonperoxid "RF 33" 
Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bunde.sanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 8. Juli 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe L 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auft";kt.L 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Ver?ackungen 

Im Auftrag 

~~. 
Dr . D. Hellhammer 



1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 1169/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 . 5/42 411 
1.5/42 065 
3.3/5294 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27 . Juni 
1986, (BGBl. I s. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutvero r dnung Straße- GGVS), vom 22 . Juli 1985, 
(BG8l. I S . 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB!. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgu t verordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl . I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn- Gefahr 
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862) . 

2 . An tragstelle r 

Maus er-Werke GmbH 
Postfach 1620 
5040 Br ühl 

3 . Be schre ibung der Bauart 

Faß aus St ahl mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen : 120 Li ter. 

4 . An f orderungen an die Bauart 

Di e Ba uart muß den Baumustern entsp rechen , die gemäß Prüf 
ber i cht-Nr . 97 441 Vgab 51 vom 07. 05 . 1982 der Deut schen 
Bundes bahn, Ve r suchsanstal t Minden/W , Abteilung f ür Mechanik 
sowie Berich t Nr. XXV/87 vom 01.10.1987 und Bericht Nr. V/88 
vom 14.04.1988 de r Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl e iner Bau
a r tp r üfung nach den "Richtlinien für die Baua r tprü f ung und 
die Ert eilung de r Kennzeichnung von Ve rpackunge n f ür di e Be f ör 
derung gefäh r li che r Gü t e r mi t Seesch if fen - RM 001 -- vom 
28 . J un i 1985 (Bundesanze iger Nr . 157 a vom 24 . August 1985) 
un t e r zogen worde n sind . 

5 . Zulas s ung 

Di e unte r Nr. 3 beschr iebe ne Bauart wird un t er der Vo raus 
s e tzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 e r füllt werden , 
zuge l ass en . 

6 . Fertigung von Verpa ckungen 

Nach der zugelassenen Bauart dü r fe n Ve r packunge n se ri enmäß i g 
ge fe rt igt we r de n . De r Herstel ler muß gewähr l ei st en , daß be i den 
s er i enmäßig ge fert ig t en Verpackungen di e für di e Baua r t f e stge
legten Anfo rderunge n er f ül l t sind . 

7 . Ke nnzeichnung 

Di e nac h der zuge lassenen Bauar t se rienmäß i g ge fertigten Ve rpak
kurrgen sind daue rhaf t und gut s i chtbar wie fol gt zu kenn ze i ch
nen: 

1A2/Xl43/S/ ... .. • ••••• .• •• /D/BAM 1169 - M 
Hers t ellungs -
da t um gem. Nr . 6.2 e) , RM 001) 

8 . Auflagen über di e Verwendung der Verpackungen 

8. 1 Die na ch der zugelassenen Baua rt ser ie nmäß i g ge f erti gt en und 
entsprechend Nr. 7 gekennze i chneten Verpackungen dür fen für ge 
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee / GGVS/ GGVE so l che Verpackungen zu
l ässig sind . 

8 .2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Gü ter der Ve r packungs
gruppe I, II oder I II verwendet werden. 

8 .3 Die Brutt omasse darf 143 kg bzw. 17 9 kg bzw . 251 kg, die 
Schüttdichte 1 , 1 kg/L iter (Verpackungs gru ppe I ) bzw . 1 , 4 kg/ 
Liter (Verpackungs gru ppe II ) bzw . 2 , 0 kg/Liter (Verpackungs
gruppe I I I) nicht übe rschre i t en. 
Die phys ikal i schen Ei genschaften de r Fül lgüte r müssen den Ei
genschaf ten der im Pr üfberi cht gemäß Nr . 4 genannt en Prüf
f üllgüter ent s prechen . 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Überwa 
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig ein
setzt/be~üllt , bekannt s i nd . 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) Seeverkehr 
(IMDG- Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfung , Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45 , den 3. August 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR ~~TERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dip l. - Ing. H. W. Hübner 
Oberregi erungsra t 

1. Ne ufassung 

Labora t orium 1.54 
Verpackungen 

Im Auft r ag 

Dr. D. Hell hammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 03 641 / 3Hl 

für die Bauart eine r Verpackung zur Befö r derung 
gefähr l i cher Gü t e r 

Ak t enze ichen 1 . 5/ 42 208 
3 . 3/3246 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 de r Vero r dnung über die Be fö r de rung gefäh r l i che r Gü t er mit 
Seesch i ffen (Gefahr gutvero rdnung See - GGVSee) , vom 27. Jun i 
1986 , (BG8l. I S. 962). 

1 . 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförde rung gefäh r licher Güte r auf St raße n 
(Gefah r gutveror dnung Straße- GGVS) , vom 22 . Juli 1985 , 
(BGBl. I s . 1550) , geä ndert du r ch die 1. Straßen- Gefahrgut 
ände r ungsverordnung vom 21 . 12.1987 (BGB l . I, S. 2858). 

1 . 3 § 9 Ab s . 3 der Ve r or dnung über die innerstaa t liche und grenz
über s chre it e nde Beför de rung ge fä hr licher Güte r mit Ei senba hnen 
(Gefah r gutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22 . Jul i 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn- Gefahr
gutä nderungsvero r dnung vom 21. 12 . 1987 ( BGB!. I, S.2862). 

2. An tragstel ler 
Ma user We rke GmbH 
Pos t fa ch 1620 
5040 Br üh l 

3 . Be s chreibung der Baua r t 
Kanister aus Kunststoff mit ni cht-abnehmbarem Deckel. 
Nennvo l umen: 60 Liter 

4. Anforderunge n an die Bauart 
Die Bauart muß den Ba umust ern en t s prechen, die gemäß Prüfbe
ri c ht Nr . 92 538 Vgab 40 vom 29 .09 . 1979 der Deutschen Bundes
bahn, Vers uchsanstalt Mi nden / W, Abtei l ung f ür Mechan ik und 
Be r ich t Nr. XXXIV/87 vom 01. 12. 1987 der Mauser-We rke GmbH, 
5040 Br ühl e i ner Ba uart prüfung nac h den "Ri ch t li nien fü r die 
Ba uartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnun g von Ve rpackun
gen für die Beförderung gefährliche r Güter mit Seeschi f fen -
RM 001 -" vom 28. Jun i 1985 (Bundesanzei ge r Nr . l 57a vom 
24 . August 1985) unt e rzogen wor de n s ind . 
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5. Zulassung 

Die unter Nra 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus 
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Ve rpa ckung en serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewäh r leis t en , daß bei den 
ser i enmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge 
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart se r ienmäßig gefe r tigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

3H1 / X1.3/250/ ..•.•.... /0/BAM 641 - M 
Herstellungs -
datum gern. Nr . 6 .2 e) , RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig t en und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichne ten Verpackunge n dürf en fü r ge
fährliche Güte r verwende t werden, wenn fü r sie nach den Vo r
schriften der Gefah r gu t VSee/GGVS/GGV E solche Verpackungen zu
lassig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürf en für gefährliche Güt er der Verpackungs
grupp e I, I I ode r III verwendet werden. 

8.3 Die Dich t e der Füllgüter darf 1 ,3 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw . 1 , 9 g/cm' (Verpackungsgruppe II oder III ) , 
nicht überschreiten. 

Die Dich t e und der Dampfdruck der den Prüffüllgü tern bezüg
lich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
dar f die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 
nachgewies ene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

Oie Di ch t e der Füllgü ter darf beim Nac hweis der chemischen 
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut 

Ne tzmittellösung 5% 1 ,4 g/cm 3
; 

n- Butylacetat/Netzmittellösung 5% 1,0 g/cm'; 
Kohlenwasserstoffgemisch 1,0 g/cm 3

; 

Wasser 1,9 g/cm 3 

nicht überschreiten. 

8.4 Der Ge samtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Oie Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)'" - Verkehrsblatt Heft 16 , 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 

8 . 6 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter ni cht stärker geschädigt werden, als durch die folgenden 
Prüff ül lgüter: Netzmittellösung 5%, n-Butylacetat/Netzmittel
lösung 5%, Kohlenwasserstoffgemisch, Wasser, Phosphorsäure, 
Es sigsäure, Essigsäureanhydrid, Natriumchloritlösung 40%, 
Na triumsulfidlösung 30% und Chlorparaffinsulfochlorid. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
j enigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefahrlicher Güter. 

550 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 3. August 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dipl. - Ing . H. W. Hübne r 
Oberregierungsrat 

Dr . D. Hellhammer 

1. Nacht rag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3210/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 447 
1.5/42 025 

Gernaß Antrag vom 03.05 .1 988 werden die Anforderungen an die Bauart Nr. 
des Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

Di e Bauart darf auch nach den Prüfberichten 207/88 und 208/88 vom 
30. 03 . 1988 der Forschungsstelle des Verbandes der Wellpappen-Industrie 
e .v. , 6100 Da rmstadt ausgeführt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr . 
D/BAM 321 0/4G der Firma HCH. Sieger KG, Postfach 1220, 8501 Feucht b . 
Nü rnberg vom 20.05.1988. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
sta l t für Materialforschung und -prüfung, Berlln'" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 02.08.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 Laboratorium 1.54 
Gefahrgutumschließungen Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

IÄ~ ~ 
Dipl.-Ing . H. w. Hübner Ing. M. Bauschke 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter : Dipl . -Ing. (FH) M. Keßler 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2639/lG1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 302 
1.5/40 006 

Gemäß Antrag der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, 7170 Schwäbisch Hall 
vom 05.02.1988 wird die Beschreibung der Bauart Nr . 3 des Zulassungs
scheines wie folgt erweitert: 



3. Beschreibung der Bauart 6. Fertigung von Verpackungen 
Die Dichtung des Faß-Deckels kann gemäß Zeichnung Nr. PAF 182 vom 01.06.88 
der K. Kurz ~essental Gmb~ + Co KG wahlweise am Faßdeckel oder im FaßkopfNach der zugelassenen Bauart dürfen auch Verpackungen gefertigt wer-
innen auf der Sicke festgeklebt sein. den, deren Verklebung und Verschluß der im Nachtrag Nr. 1 zum Prüfbe

Dieser Nachtrag gilt · nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/03 2639/lG1 der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, vom 14 .0 3 .198 5. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin'" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.09.1988 
Unter den &ichen 87 

BUND&SANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG 
(BAM) 

UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

~ 
Dipl.-Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 

l. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 317l/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1. 5/42 617 

Gemäß Antrag der Holfelder Werke GmbH & Co. Kg, 6837 St. Leon-Rot l 
vom 14.07.1988 wird die Fertigung von Verpackungen Nr. 6 wie folgt 
erweitert: 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen auch Verpackungen gefertigt wer
den, deren Verklebung und Verschluß der im Nachtrag Nr . l zum Prüfbe
richt Nr. 103 vom 14.07.1988 der Wellpappe Wiesloch, Zweigniederlas
sung der Holfelder Werke GmbH & Co. Kg, 6837 St. Leon-Rot l beschrie
benen Änderung entsprechen. 

Dieser Nach trag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3171/4G der Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon
Rot 1 vom 11.01.1988. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im '"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.08.1988 
Unter den &ichen· 87 

BUNDESANSTALT FÜR .MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 Laboratorium 1.54 
Gefahrgutumschließungen Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

~~~ ~~~· 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3170/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 615 
1.5/42 171 

Gemäß Antrag der Holfelder Werke GmbH & Co. Kg, 6837 St. Leon-Rot l 
vom 14.07.1988 wird die Fertigung von Verpackungen Nr. 6 wie folgt 
erweitert: 

richt Nr. 101 vom 14.07.1988 der Wellpappe Wiesloch, Zweigniederlas
sung der Holfelder Werke GmbH & Co. Kg, 6837 St. Leon-Rot l beschrie
benen Änderung entsprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3170/4G der Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon
Rot l vom 11 . 01.1988. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und - prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.08.1988 
Unter den Eiche~ 87 

BUNDESANSTALT FÜR .MATERIALFORSCRUNG 
, (BAM) 

UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3169/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefäh rlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 613 
1.5/42 170 

Gemäß Antrag der Holfelder Werke GmbH & Co. Kg, 6837 St. Leon- Rot 1 
vom 14.07.1988 wird die Fertigung von Verpackungen Nr. 6 wie folgt 
erweitert: 

6. Fe rt igung von Ve rpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen auch Verpackungen gefertigt wer
den, deren Verklebung und Versch luß der im Nachtrag Nr . l zum Prüfbe
richt Nr . 99 vom 14.07.1988 der Wellpappe Wiesloch, Zweigniederlas
sung der Holfelder Werke GmbH & Co. Kg, 6837 St. Leon-Rot l beschrie
benen Änderung entsprechen. 

Dieser Nachtrag gil t nur in Ve rbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr . D/BAM 3169/4G der Holfelder Werke GmbH & Co . KG , 6837 St. Leon
Rot l vom 11 .01.1988. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im '"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.08.1988 
Un ter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

-4~kr 
Diol.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 
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1. Nachtrag zum 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güte r 

Aktenzeichen 1.5/42 618 
1.5/42 172 

Gemäß Antrag de r Holfelder Werke GmbH & Co. Kg, 6837 St. Leon- Ro t 1 
vom 14.07 . 1988 wird die Fertigung von Verpackungen Nr. 6 wie folgt 
erweitert: 

6. Fert i gung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen auch Verpackungen gefertigt wer
den, deren Verklebung und Verschluß der im Nachtrag Nr . 1 zum Prüfbe
richt Nr. 104 vom 14.07.1988 der Wellpappe Wiesloch , Zwe igniederlas
sung der Holfelder Werke GmbH & Co . Kg, 6837 St. Leon- Rot 1 beschrie
benen Änderung entsprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3168/ 4G der Holfelder l<erke GrnbR & Co . KG, 6837 St. Leon
Rot 1 vom 11 . 01.1988 . 

Diesem Nacht ra g liegt eine Re chtsmitte lbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stal t ftir Ma t e r ialforschung und - prüfung , Ber lin'' (ISSN 0340- 7551) 
ve r öffentlicht. 

1000 Be r lin 45 , den 24.08.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
( BAM) 

Fachgruppe 1 .5 Laboratorium 1.54 
Gefahr gutumschließungen Verpackungen 

I m Auftrag Im Auf trag 

Dip l.-I ng. H. W. Hübner Dr. D. Hellhammer 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ BAM 3167/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Gü t er 

Aktenzeichen 1.5/42 616 
1.5/41 907 

Gemäß Antrag der Holfelder Werke GmbH & Co. Kg, 6837 St. Leon-Rot 1 
vom 14.07.1988 wird die Fertigung von Verpackungen Nr. 6 wie folgt 
erweitert: 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Ba uart dürfen auch Verpackungen gefertigt wer
den, deren Verklebung und Verschluß der im Nachtrag Nr. 1 zum Prüfbe 
richt Nr. 102 vom 14.07 .1 988 der Wellpappe Wiesloch, Zweigniederlas
sung de r Holf elder Werke GmbH & Co. Kg, 6837 St . Leon- Rot 1 beschrie
benen Änderun g entsprechen . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3167/4G de r Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St . Leon
Rot 1 vom 11.01.1988. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prtifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.08 .1 988 
Unter den Eichen- 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 
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UND -PRÜFUNG 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Or. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3166/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 . 5/42 614 
1.5/41 906 

Gemäß Antrag der Holfelder Werke GmbH & Co . Kg, 6837 St. Leon-Rot 1 
vom 14 . 07.1988 wird die Fertigung von Verpackungen Nr. 6 wie Eolgt 
erweitert: 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen auch Verpackungen gefertigt wer
den, deren Verklebung und Verschluß der im Nachtrag Nr. 1 zum Prüfbe
richt Nr. 100 vom 14.07 . 1988 der Wellpappe Wiesloch, Zweigniederlas
sung der HolEeider We r ke GmbH & Co . Kg, 6837 St . Leon- Rot 1 beschrie
benen Änderung entsprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3166/4G der Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St . Leon
Rot 1 vom 11 . 01 . 1988. 

Oiesem Nach trag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Mater ialforschung und -prüfung , Berlin" (ISSN 0340-7 551) 
veröff entlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.08.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 Laboratorium 1.54 
Gefahrgu tumschli eßungen Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner Dr. D. Hellhammer 
Oberregierungsrat 

l. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3165/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5 /4 2 612 
1.5/41 905 

Gemäß Antrag der Holfelder Werke GmbH & Co. Kg, 6837 St. Leon-Rot 1 
vom 14.07.1988 wird die Fertigung von Verpackungen Nr. 6 wie folgt 
erweitert: 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen auch Verpackungen gefertigt wer 
den, deren Verklebung und Verschluß der im Nachtrag Nr. 1 zum Prüfbe
richt Nr. 98 vom 14.07.1988 der Wellpappe Wiesloch, Zweigniederlas
sung de r Holfelder Werke GmbH & Co. Kg, 6837 St . Leon-Rot 1 beschrie
benen Änderung entsprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3165 / 4G der Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon
Rot 1 vom 11.01 .1 988 . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Mate rialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24 . 08 . 1988 
Unter den Eichen- 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 Laboratorium 1.54 
Gefahrgutumschließungen Ve rpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

/h:kr WM.~. 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner Dr. D. Hellhammer 
Oberregierungsrat 



1. Nachtrag zum 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 611 
1.5/41 904 

Gemäß Antrag der Holfelder Werke GmbH & Co. Kg, 6837 St. Leon-Rot l 
vom 14 . 07 .19 88 wird die Fertigung von Verpackungen Nr. 6 wie folgt 
erweitert: 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen auch Verpackungen gefertigt wer
den, deren Verklebung und Verschluß der im Nach trag Nr . 1 zum Prüfbe
richt Nr. 97 vom 14.07.1988 der Wellpappe Wiesloch, Zweigniederlas
sung der Holfelder Werke GmbH & Co . Kg, 6837 St . Leon-Rot 1 beschrie
benen Änderung entsprechen . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3164/4G der Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon
Rot 1 vom 11 . 01 .1988. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt fUr Materialfors chung und -prUfung, Berlin" (IS SN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.08.1988 
Un ter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR -MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl .-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1 . Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 666 
1.5/41 456 

Gemä ß Antrag vom 24 . 06 . 1988 wird die Nr . 10 . 1 des Zulassungs
scheines wie folgt erweitert: 
Die Bauart entsoricht auch den in dem internationalen Übereinkom
men für den Luftverkehr (ICAO-TI) festgeleg ten PrOfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Ve rbindun g mit dem Zulassungssche in 
Nr. D/BAM 2988/4G der Firma TR\1 Repa GmbH, Industriestr. 20, 
7077 Alfdorf bei Gö ppingen vom 18. März 1987 . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bun desan
stalt fUr Materialforschung und -prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24 . 08 .1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruope 1.5 Laboratorium 1.54 
Gefahrgutumschließungen Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. \V, Hübner 
Oberregierungsrat 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

l. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/B~~ 2986/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefäh rlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 665 
1.5/41 692 

Gemäß Antrag vom 24.06.1988 wird die Nr . 10.1 des Zulassungs
scheines wie folgt erweitert: 
Die Bauart entspricht auch den in dem Lnternationalen Übereinkom
men fUr den Luftverkeh r (ICAO- TI) festgelegten PrOfanforderungen 
für Ve rpackungen zur Beförderung gefäh rli cher Güte r. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit de m Zulass ungsschein 
Nr . D/BAfl 2986/4G der Firma TRW Repa Gm bH, Industriestr. 20, 
7077 Alfdorf bei Göppi ngen vom 05 . März 1987. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.08 . 1988 
Un ter den F.ichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 
(BAH) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Labo ratorium 1.54 
Ve rpackungen 

Im Auft r ag Im Auftrag 

~~ 
Dipl .- Ing. H. w. HUbner 
Oberregierungsra t 

Ing. M. Bauschke 

l. Nach trag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 70 2832/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen: !.5/40 535 

Gemäß Schreiben vom 04.07.1988 werden die Anforderungen an die 
Bauart Nr. 4 und der Verwendungsbereich Nr. 8.3 des Zulassungsschei
nes wie folgt erweitert: 

Nr.4. Die Bauart muß auch dem Baumuster entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht 165/1/85 vom 18.03.1985 der Forschungsstelle des Verban
des der Wel lpappen-Industrie e.V. , 6100 Darmstadt, einer Bauartprü
fung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Ken nzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Gü ter mit Seeschiffen - RM 001 - " vorn 28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger 
Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Nr. 8 . 3 Die Bruttomasse darf 3,2 kg /Verpackungsgruppe I) bzw. 
7,1 kg (Verpackungsgruppe II oder III) nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/BAM 70 2832/4G der Firma Rö hm GmbH , Pos tfach 4242, 6100 Darmstadt 
vom 28.04.1986. 
Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 02.08.1988 
Un ter den Elchen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 Laboratorium 1.54 
Gefahrgutumschließungen Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.i6~~. Hübner 
Oberregierungsrat 

Keßlet 

553 



l. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 70 2893/lG 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 317 
1.5/40 946 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2210/1G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 316 
3.3/6737 

Gemäß Antrag der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, 7170 Schwäb isch Hall 4, Gemäß Antrag der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, 7170 Schwäbisch Hall 4 
vom 05.02.1988 wir 'ie Beschreibung der Bauart Nr. 3 des Zulassungs- vom 05.02.1988 wird die Beschreibung der Bauart Nr. 3 des Zulassungs-
scheines wie folgt erweitert : scheines wie folgt erweitert: 

3. Beschreibung der Bauart 3. Beschreibung de r Bauart 
Die Dichtung des Faß-Deckels kann gemäß Zeichnung Nr . PAF 182 vom Ol.06.8nie Dichtung des Faß-Deckels kann gemäß Zeichnung Nr. PAF 182 vom 01.06 
der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG wahlweise am Faßdeckel oder im Faßkopfder K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG wahlweise am Faßdeckel oder im Faßko 
innen auf der Sicke festgeklebt sein. innen auf der Sicke festgeklebt sein. 

Diese r Nachtrag gilt nur in Verbind ung mit dem Zulassungsschein Diese r Nach trag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 70 2893/lG der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, vom 08.08.1986 . Nr . D/03 2210/lGl der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, vom 21.02.1984. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmitte lbe lehrung bei. 

Dieser Nachtrag wi r d im ''Amt s- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Mate r ialforschung und -prüfung, Berlin'' (ISSN 0340-7551 ) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.09.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG 
(BAM) 

UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im A trag 

D 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Ve rpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 2638/lGl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 304 
1.5/40 005 

Gemäß Antrag der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, 7170 Schwäbisch Hall 4, 
vom 05.02 . 1988 wird die Beschreibung der Bauart Nr . 3 des Zulassungs
s cheines wie f ol gt erweitert : 

3. Beschreibung der Bauart 

Diesem Nachtrag liegt eine Rech tsmit telbelehrung bei. 

Dieser Nach trag wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und Mitte ilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin .. 
(ISSN 0340-755 1) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 01.09.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

~ 
Dipl.-Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 

- ( BAM) 

1. Nachtrag zum 

UND -PRÜFUNG 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 2198/lGl 

für die Bauart einer Ve rpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güte r 

Aktenzeichen 1.5/42 315 
3.3/6738 

Gemäß Antrag der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, 7 170 Schwäbisch Hall 4 
vom 0 5 .02.1988 wird die Beschreibung der Bauart Nr. 3 des Zulassungs
scheines wie folgt erweitert : 

3. Beschreibung der Bauart 
Die Dichtung des Faß- Deckels kann gemäß Zeichnung Nr. PAF 
de r K. Kurz Hessental GmbH + Co KG wahlweise am Faßdeckel 
innen auf der Sicke festgeklebt sein. 

182 vom Ol.06.88Die Dichtung des Faß-Deckels kann gemäß Zeichnung Nr. PAF 
oder im Faßkopf der K. Ku rz Hessenta l GmbH + Co KG wahlweise am Faßdeckel 

innen a uf der Sicke festgeklebt sein . 

182 vom01.06 
oder im Faßko 

Diese r Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/03 2638/1G1 der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG , vom 14.03 . 1985. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbeleh.rung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin'' 
(ISSN 0340- 7551 ) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.09.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Dipl.-Ing. K. Wieser 
Oberregierungs rat 
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. (BAM) 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr . D. Hellhammer 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/0 3 2198/1G1 der K. Kurz Hessental GmbH + Co KG, vom 08.02.1984. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin .. 
( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.09.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTAL't ·FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 

Im uftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr . D. Hellhammer 



1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1677/lGl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 314 
3.3/6008 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 962/lGl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 312 
3.3/3940 

Gemäß Antrag der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, 7170 Schwäbisch Hall 4, Gemäß Antrag der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, 7170 Schwäbisch Hall 4, 
vom 05.02 . 1988 wird die Beschreibung der Bauart Nr. 3 des Zulassungs- vom 05.02.1988 wird die Beschreibung der Bauart Nr. 3 des Zulassungs-
scheines wie folgt erweitert: scheines wie folgt erweitert: 

3. Beschreibung der Bauart 3 . Beschreibung der Bauart 
Die Dichtung des Faß Deckels kann gemäß Zeichnung Nr. PAF 182 vom 
der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG wahlweise am Faßdeckel oder im 
innen auf der Sicke festgeklebt sein . 

01.06.8Die Dichtung des Faß Deckels kann gemäß Zeichnung Nr. PAF 
Faßkopfder K. Kurz Hessental GmbH + Co KG wahlweise am Faßdeckel 

innen auf der Sicke festgeklebt sein. 

182 vom Ol.06.E 
oder im Faßkopl 

Dieser Nachtrag gilt . our in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/03 1677/1Gl der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, vom 18.04.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.09.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG 
(BAll) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

1. Nachtrag zum 

UND -PRÜFUNG 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1367/lGl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 313 
3.3/5522 

Gemäß Antrag der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, 7170 Schwäbisch Hall 4, 
vom 05.02.1988 wird die Beschreibung der Bauart Nr. 3 des Zulassungs
scheines wie folgt erweitert: 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/03 962 / 1G1 der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, vom 02.12.1981. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.09.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAll) 

Fachgruppe 1.5 Laboratorium 1.54 
G ef ahrgu tumschließungen Verpackungen 

Im uftrag Im Auftrag 

Dipl.-Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 961/1G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 311 
3.3/3939 

Gemäß Antrag der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, 7170 Schwäbisch Hall 4, 
vom 05.02.1988 wird die Beschreibung der Bauart Nr. 3 des Zulassungs
scheines wie folgt erweitert: 

3. Beschreibung der Bauart 3 . Beschreibung der Bauart 
Die Dichtung des Faß Deckels kann gemäß Zeichnung Nr. PAF 182 vom Ol.06.88Die Dichtung des Faß Deckels kann gemäß Zeichnung Nr. PAF 182 vom 01.06. 
der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG wahlweise am Faßdeckel oder im Faßkopf der K. Kurz Hessental GmbH + Co KG wahlweise am Faßdeckel oder im Faßkap 
innen auf der Sicke festgeklebt sein. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/03 1367/lGl der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, vom 15.11.1982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" 
( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.09.1988 
Unter den Eiche.n 8 7 

BUNDESANSTALT IÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAll) 

Fachgruppe 1.5 Laboratorium 1.54 
Gefahrgutumschließungen Verpackungen 

I~ 
Dipl.-Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 

Im Auftrag 

Dr. 0. Hellhammer 

innen auf der Sicke festgeklebt sein. 

Dieser Nachtrag gilt' nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/03 96l/1Gl der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, vom 02.12.1981. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin .. 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.09.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAll) 

Fachgruppe 1.5 Laboratorium 1.54 
Gefahrgutumschließungen Verpackungen 

Im uftrag 

Dipl.-Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

555 



1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 960/lGl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 310 
3.3/3938 

Gemäß Antrag der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, 7170 Schwäbisch Hall 4, 
vom 05.02.1988 wird die Beschreibung der Bauart Nr. 3 des Zulassungs
scheines wie folgt erweitert: 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 958/lGl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 308 
3.3/3936 

Gemäß Antrag der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, 7170 Schwäbisch Hall 4, 
vom 05.02.1988 wird die Beschreibung der Bauart Nr. 3 des Zulassungs
scheines wie folgt erweitert: 

3. Beschreibung der Bauart 3. Beschreibung der Bauart 
Die Dichtung des Faß Deckels kann gemäß Zeichnung Nr. PAF 182 vom 0 1.06 .88D ie Dichtung des Faß-Deckels kann gemäß Zeichnung Nr. PAF 182 vom 01.06 
der K. Kurz Hessental GmbH + Co KG wahlweise am Faßdeckel oder im Faßkopf der K. Kurz Hessental GmbH + Co KG wahlweise am Faßdeckel oder im Faßko 
innen auf der Sicke festgeklebt sein. 

Dieser Nachtrag gilt' nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/03 960/1G1 der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, vom 02 .12 .1981. 

Diesem Nach trag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.09.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
- (B AM) 

Fachgruppe 1.5 Laboratorium 1.54 
Gefah rgutumschließungen Verpackungen 

Im uftrag Im Auftrag 

Dipl. -Ing. K. Wieser 
Obe rregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 959/1G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 309 
3.3/3937 

Gemäß An trag der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, 7170 Schwäbisch Hall 4, 
vorn 05.02.1988 wird die Beschreibung der Bauart Nr. 3 des Zulassungs
scheines wie folgt erweitert: 

innen auf der Sicke festgeklebt sein. 

Dieser Nachtra~ gilt -nu r in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/03 958/1G1 der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, vom 02.12.1981. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin'' 
( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.09 .1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG 
- (BAM) 

UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im ftrag Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 957/1Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 307 
3.3/3935 

Gemäß Antrag der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, 7170 Schwäbisch Hall 
vom 05.02.1988 wird die Beschreibung der Bauart Nr. 3 des Zulassungs
scheines wie folgt erweitert: 

3. Beschreibung der Bauart 3. Beschreibung der Bauart 
Die Dichtung des Faß Deckels kann gemäß Zeichnung Nr. PAF 182 vom 01.06.88 Die Dichtung des Faß-Deckels kann gemäß Zeichnung Nr. PAF 182 vo m 01.0 
der K. Kurz Hessental GmbH + Co KG wahlweise am Faßdeckel oder im Faßkopf der K. Kurz Hessental GmbH + Co KG wahlweise am Faßdeckel oder im Faßko 
innen auf de r Sicke festgeklebt sein. 

Dieser Nachtrag gilt-nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/03 959/lGl der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, vom 07.12.1981. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-755 1) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.09.1988 
Unter den Eicheri 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

~ 
Dipl. -Ing . K. Wieser 
Obe rregierungsrat 
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UND -PRÜFUNG 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

innen auf der Sicke festgeklebt sein. 

Dieser Nachtrag gilt- nur in Verbindung mit dem Zulassungssche in 
Nr. D/03 957/1G1 der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, vom 02.12.1981. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" 
(ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.09.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

·~ 
Dipl .-Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 

. (BAM) 
UND -PRÜFUNG 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~~ 
Dr. D. Hellhammer 



1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 835/lGl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 306 
3.3/3749 

~emäß Antrag der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, 7170 Schwäbisch Hall 4, 
vom 05.02.1988 wird die Beschreibung der Bauart Nr. 3 des Zulassungs
scheines wie folgt erweite r t: 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 549/lGl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 .5 /42 305 
3.3/3043 

Gemäß Antrag der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, 7170 Schwäbisch Hall 4, 
vom 05.02.1988 wird die Beschreibung der Bauart Nr . 3 des Zulassungs
scheines wie folgt erweitert: 

3. Beschreibung der Bauart 3. Beschreibung der Bauart 
Die Dichtung des Faß-Deckels kann gemäß Zeichnung Nr. PAF 182 vom 01.06.88 Die Dichtung des Faß Deckels kann ge mäß Zeichnung Nr. PAF 182 vom 01.06.8 
der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG wahlweise am Faßdeckel oder im Faßkopf der K. Kurz Hessental GmbH + Co KG wahlweise am Faßdeckel oder im Faßkopf 
innen auf der Sicke festgeklebt sein. 

Dieser Nachtrag gilt · nur in Verbiodung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/03 835/lGl der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, vom 11.06.1981. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung, Berlin'' 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.09.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Dipl.-Ing. K. Wieser 
Oberregie rungsrat 

1. Nachtrag zum 

UND -PRÜFUNG 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 557/lGl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 303 
3.3/3074 
3.3/3030 

Gemäß Antrag der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, 7170 Schwäbisch Hall 4, 
vom 05.02.1988 wird die Beschreibung der Bauart Nr. 3 des Zulassungs
scheines wie folgt erweitert: 

3. Beschreibung der Bauart 
Die Dichtung des Faß Deckels kann gemäß Zeichnung Nr. PAF 182 vom 01. 06.88 
der K. Kurz Hessental GmbH + Co KG wahlweise am Faßdeckel oder im Faßkopf 
innen auf der Sicke festgeklebt sein. 

Dieser Nachtrag gilt . nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/03 557/lGl der K. Kurz Hessental GmbH+ Co KG, vom 14.12.1978 . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.09.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 Laboratorium 1.54 
Gefahrgutumschließungen Verpackungen 

'~ 
Dipl.-Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

innen auf der Sicke festgeklebt sein. 

Dieser Nachtrag gilt ' nur in Ve~bindung mit dem Zulassungsschein 
Nr . D/03 549/1G1 der K. Ku rz Hessental GmbH+ Co KG, vom 12.10.1978. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.09.1988 
Unte r den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG 
(BAM) 

UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefah rgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im A ftrag Im Auftrag 

D Wieser Dr . D. Hellhammer 
Oberregierungsrat 

Z UL~~.~~~hl§§CHEIN 
für die Bauart einer Ve rpac kung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 358 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25. Seotember 1985 
(BGBl I, Seite 1925), Anlage 1, Ausnahme Nr. S61 in der Fassung 
der 2. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahmeverordnungen 
vom 24. August 1987 (BGBl. I, Seite 2095). 

2. Ant ragsteller 

Weidenhammer Packungen KG 
Postfach 15 80 
6832 Hockenheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Papoe mit abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 30 Liter 

4. Anforderun~en an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 132 vom 13.04.1988 sowie Nach trag vom 24.06.1988 
der We ll paooe Wiesloch, Zweigniederlassung der Holfelder Werke 
GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1 in der Ausführung gemäß 
Zeichnung Fa. Weidenhammer Nr . K 290-0001 v. 16.08.1988 und gu
tachtliche Stellungnahme zur Keimdichtheit vom 14.06.1988 und 
zur Desinfizierbarkeit vom 15.09.1988 des Instituts für Umwelt
Hygiene und Krankenhaushygiene, 3530 Marburg einer Bauartorüfung 
nach Nr. 2.1.4 der Ausnahme Nr. S 61 unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 
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6. Ferti~ung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
~efertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serlenmäßi~ gefert igten Verpackun~en die für die Bauart fest ~e

le~ten Anforderun~en erfüllt sind. 

7. Kennzeichnun~ 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig geferti~ten Verpak
kungen sind dauerhaft und ~ut sich tbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 

n 

1G/Yl4 / S/ ••••••••••• •••• /D/BAM 3264 
Herstellungs-
datum ~em. Rn 3512e, GGVS 

WHT 

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar folgende 
Aufschrift tra~en: "Höchstzulässi~es Füll~ewicht 12 kg. 

8. Aufla~en über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ~efertigten und 
entsorechend Nr. 7 ~ekennzeichneten Veroackun~en dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnun~, Ausnahme 
Nr. S 61, solche Verpackun~en zulässig sind. 

8.2 Die Ve rpackun~en dürfen für gefäh r liche Güter der Verpackungs
gruope II oder III verwendet werden. 

8 .3 Die Bruttomasse darf 13,5 kg nicht überschreiten. 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Veroackun~en nach dieser 
Bauart muß nach den '"Technischen Richtlinien für die Überwa
chun~ der Fertigung von Ve roackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 00 1)" - Verkehrsb latt Heft 16, 1987, s. 562, 
du rchgef üh rt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Veroackun~en für Gefahrgut e r stmali~ einsetzt / 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei tigen 
Widerrufs ertellt . 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulass ungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amt s - und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Ma terialf orschung und 
-prüfung , Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04 . 10.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG (BAM) 

Fach~ruoo e 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Veroackungen 

Dr.-Ing. B. Schulz - Forberg 
Direktor und Professor 

Diol. -In~ . H. w. Hübner 
Oberregie rungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3263 / 1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Befö rderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 352 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25. September 1985 
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(BGBl I, Seite 1925), Anlage 1, Ausnahme Nr. S 61 in der Fassung 
der 2. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahmeverordnungen 
vom 24. August 1987 (BGBl. I, Seite 2095). 

2. Antragsteller 

3. 

Kunststoffwerk Eugen Saier GmbH & Co. 
Postfach 1160 
7297 Alpi rsbach 1 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel; 
Nennvolumen: 30 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 105 966 vom 27.06.1988 der De utschen Bundesbahn, Versuchs
anstalt Minden/W., Abteilung für Mechanik und gutachtlicher 
Stellungnahme des Instituts für Umwelt-Hygiene und Krankenhaus
Hygiene der Philipos-Universität Marburg, 3550 Marburg vom 
05.07.1988 einer Bauartprüfung nach Nr. 2.1.4 der Ausnahme 
Nr . S 61 unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der He rsteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(u\ 1H2/Yl7 /S/ .............. /D/BAM 3263 - Saier 
\.!:_) Herstellungs -

datum gern. Rn 3512e, GGVS 

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar folgende 
Aufschrift tragen: "Höchstzulässiges Füllgewicht 15,7 kg." 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS, Ausnahme Nr. S 61, solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 17 kg nicht überschreiten. 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beför derung gefährli
cher Gü ter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Hef t 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt / 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26. Septemberl988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -P RÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auf trag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: A. Graßnick 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3262/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 589 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25. September 1985 
(BGBl I, Seite 1925), Anlage 1, Ausnahme Nr. S61 in der Fassung 
der 2. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahmeverordnungen 
vom 24. August 1987 (BGBl. I, Seite 2095). 

2. Antragsteller 

Firma Sonderabfall L3 
Industriestr. 5 
4405 Nottuln-Appelhülsen 

34 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel; 
Nennvolumen: 30 Liter . 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 106 402 vom 10.08.88 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden/W., Abteilung für Mechanik und Fachhygieni
schem Gutachten vom 16.08.1988 zur Keimdichtheit und 
Desinfizierbarkeit des Instituts für Krankenhaushygiene und In
fektionskontrolle, 6300 Gießen l, einer Bauartprüfung nach 
Nr. 2.1.4 der Ausnahme Nr. S 61 unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

0 1H2/Yl7/S/ ••.•••••••••••• /D/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Rn 3512e), 

3262 - SEG 

GGVS 

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar folgende 
Aufschrift tragen: "Höchstzulässiges Füllgewicht 15,5 kg.· 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS, Ausnahme Nr. S6l, solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 17 kg nicht überschreiten. 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Veroackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Veroackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)'. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22.09.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

~q-c;A 
Dr. P. Blümel Ing. M. Bauschke 

Sachbearbeiter: A. Graßnick 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3261/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 560 
1.5 /41 049 
1.5/40 085 
3.3/3492 

1. Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. August 1985 
(BGBl. I S. 1651), Ausnahme Nr. E 46, in der Fassung der 
2. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahmeverordnungen 
vom 24. August 1987 (BGBl. I S. 2095). 

2. Antragsteller 

Siepe GmbH 
Hüttenstraße 185 
5014 Kerpen 3 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 
Nennvolumen: 120 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht-
Nr. 94 668 Vgab 51 vom 28.05.1980 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden, Abteilung flir Mechanik einer Bauartprüfung 
nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundes
anzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Herstelle r muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(u\nu 1A2/Y/75/ ••••••••••••••. /D/BAM 1013 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Si/E 46 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE, Ausnahme Nr. E46, solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm (Verpackungsgruppe II) 
bzw. 1,8 g/cm (Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten. 
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Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüglich 
der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter darf die 
entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 nachgewiesene 
Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 50 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRIJ 001)'. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sieherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.09.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT ~jR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (Bfu~) 

Fachgruope 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dipl .- Ing. H. Hübner 
Oberregierungsrat 

Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3260/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 559 
1.5/41 091 

1. Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn- Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. August 1985 
(BGBl. I S. 1651), Ausnahme Nr. E 46, in der Fassung der 
2. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahmeverordnungen 
vom 24. August 1987 (BGBl. I S. 2095). 

2. Antragsteller 

Siepe GmbH 
Hüttenstraße 185 

5014 Kerpen 3 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 
Nennvolumen: 60 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 018/86 vom 07.01.1986 der Siepe GmbH, TB Packmittel
prüfung, 5014 Kerpen 3, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 
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Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(u\ 1A2/Y/l00/ ••••••••••.•••• /D/BAM 2921 
~ Herstellungs -

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Si/E 46 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden~ wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE, Ausnahme Nr. E46, solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe 11 oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm (Ver?ackungsgrup?e II) 
bzw. 1,8 g/cm (Verpackungsgru?pe III) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüglich 
der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter darf die 
entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 nachgewiesenen 
Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 67 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
j en igen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bek~nnt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.09.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgu t umschließungen 

Im Auftrag 

*J.-r Dipl.-Ing. H. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3259/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 118 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 



1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl . I S. 1550~ geMndert durch die 1 . Straßen-Gefahrgut
Mnderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutvero rdnung Eisenbahn - GGVE) vom 22 . Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geMndert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, $.2862) . 

2. Antragsteller 

Braun AG 
Postfach 1120 
6242 Kronbe rg im Taunus 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Schachteln aus einwelliger Wellpappe mit eingesetzten Kar
tuschen aus Aluminium). 

Bruttomasse: 10 kg 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß PrUfbe
richt-Nr. 2548/88 vom 11.07 .1 988 der Beratungs- und Forschungs
stelle für Versandverpackung e. V., 2000 Harnburg-Bergedorf 
einer Bauartpiüfung nach den '' Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Be-
förderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - ~~ 001 vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Vo raus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(u'j 4G/Yl0/S/ .•.•.•••••••••• /D/Bhll 
\..:..._) Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), 

3259 - WPM 

RM 001) 

8. Auflagen über die Ve rwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden . wenn für sie nach den Vor
schriften de r GefahrgutVSee /GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lMssig sind. 

8. 2 Die Verpackungen düt!f<>n für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe ll oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 10 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemMß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen . 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengese tzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachu ng der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den '"Technischen Richtlinien für die Übe rwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli 
c her Güter (TRV 001)"" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übe reinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIDL Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 . 3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 . 4 Diese r Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amt s- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlln'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 29. August 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
im Auftrag 

Dr. -I~~:-F~ 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Ve rpackungen 
~m Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3258/4G 

für die Bauart einer Verp ackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 . 5/41 884 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefMhrlicher Gü t er mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnu ng über di e innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährli cher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) , vom 22 . Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550)', geMndert durch die 1. Straßen- Gefahrgut
Mnde rung sverordnung vom 21.12.1987 (BGBl . I , S . 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gef ahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn- Gefahr
gu tMnderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, $.2862) . 

2. Antrags te ller 

HCH. Sieger KG 
Papier- und Wellpappenwerk KG 
Neuma rk t 10-12 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauar t 

Kist e aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunsts t off). 

Bruttomasse: 3,5 kg 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gernaß Prüfungs
zeugnis Nt . 51/1987 vom 11.02.1987 und Prüfungszeugnis 
Nr. 730/l/87 vom 18.12.1987 der Forschungsstelle des Ve rbandes 
der Wellpappen-Industrie e. V., 6100 Darmstadt einer Bauartprü
fung nach den ""Richtlinien für die Bauartpr üfung und die Ertei
lung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefäh r licher Gü ter mit Seeschiffen - ~~ 001 -·· vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anfo rderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 
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6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werdena Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäß ig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anfo rderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind daue rhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y4/S/ •. .••.....•• . . • /D/ BAi1 3258 - HS 
Herstellungs-
datum gem. Nr . 6.2 e), Rl-1 001) 

8 . Auflagen über die Verwendung der Ve rpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie n~h den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
g ruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 3,5 kg nicht überschreiten . 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genann ten Prüffüll 
gU ter entsprechen. 

8 .4 Wird die zugelassQne Verpackungsbauar t als zusa11menge setzte 
Verpackung - auch mit and~re tt als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenve rp ackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien f ür die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)'" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übe reinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Elsenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25. August 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
im Auftrag 

q~-~ 
Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3257/4G 

für die Bauart einer Verpackung zu r Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 964 

1. Rechtsgrundlagen 

1 .1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordn ung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
( BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgu t
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.198 7 ( BGBl. I, S.2862 ). 

2 . Antragsteller 

Stahlgruber 
Otto Gruber GmbH u. Co. 
Postfach 1053 
8399 Fürstenzell 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus Weißblech, Kanister bzw. Flaschen aus Kunststoff, 
Sack aus Polyethylen). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Di e Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nrn. 61 und 82 vom 15.01.1987 und Nachträgen zu den Prüf
berichten Nrn. 61 und 82 vom 20 .0 6.1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweigniederlassung der Holfelder-Werke GmbH u. Co. KG, 
6837 St. Leon-Rot 1 einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen- RM 001 --vom 28. Juni 1985 ( Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der He rsteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

0 4G/X*)/S/ ............... /D/BAM 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), 

3257 - HON 

RM 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugrösse die jeweili
ge Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte nach 
Nr. 8.3 einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende ganze 
Zahl aufzurunden. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden . 

8 . 3 Die Bruttomasse darf 12 kg für den Fuß und 63 kg für den Kopf 
der Baureihe nicht überschreiten. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 



beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungs bauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpack un gen nach dieser 
Bauart muß nach den .. Technischen Richtli ni en für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Gü t e r (TRV 001) ·· - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ve rpackungen dem
jenigen, der die Ve rpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt / 
befüllt, beka nnt sind. 

10. Sons t iges 

10 .1 Die Bauart entspricht den in den interna t ionalen Übe reinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RIO) Seeve r kehr 
(IMDG- Code) sowie den in den Empfehlungen der Ve rein ten Natio
nen (UN) festge legten Prüfanforderungen für Ve rpackungen zur 
Beförderung gefährli cher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vo rbehalt des jederzeitigen 
Wi de rrufs erteilt. 

10 .3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wi rd zu gegebener Ze it im .. Amts- und 
Mitteilungsb latt der Bundesanstalt für Ma terialf orschung und 
-prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-755 1) ve röffen tlicht. 

1000 Berlin 45, den 25 . August 1988 , 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG ( BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahr tumschließungen 
In V tretung 

Dipl.-Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3256/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güte r 

Aktenzeichen 1.5/41 962 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, ( BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs .3 Nr . 5 der Verordnung über d i e innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutvero r dnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12 .! 987 (BGB!. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güte r mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli !985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.!987 (BGB!. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Stahlgruber 
Otto Gruber GmbH u. Co. 
Postfach 1053 
8399 Fürstenzell 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwellige~ Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus Weißblech, Kanister bzw. Flaschen aus Kunststoff, 
Sack aus Polyethylen). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nrn. 65 und 66 vom 15.01.1987 un d Nach trägen zu den Prüf-

berichten Nr n. 65 und 66 vom 20.06.1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweigniede r lassung der Holfelder-Werke GmbH u. Co. KG, 
6837 St. Leon- Rot 1 einer Baua r tprüfung nach den .. Richtlinien 
für die Bauar tp r üfung und die Er teilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefäh r licher Güter mit See
schiffen - RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die un ter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach de r zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serie nmäßig 
gefe rt igt werden. De r Hersteller muß gewährleis t en , daß bei de n 
serienmäßig gefe rt igten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anfor de rungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnun g 

Die nach der zugelassenen Baua rt serienmäßig gefertigten Verpak
kun ge n sind dauerhaft und gut sichtba r wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/X*)/S/ ............... /D/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6 .2 e), 

3256 - HON 

RM 001) 

*) An diese r St elle ist entsprechend der Baugröss e die jeweili
ge Brutt omasse unter Be rücksichtigung der Grenzwerte nach 
Nr. 8 . 3 einzusetzen; da be i i st auf die nächstfolgende ganze 
Zahl aufzurunden. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelasaenen Bauart se rienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichnet en Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II ode r III verwendet werden. 

8 .3 Die Bruttomasse darf 2,7 kg für de n Fuß und 35 kg für den Kopf 
der Baureihe nicht übersch reiten. 

8.4 Wird die zugelassene Ve rpackungsba uart a ls zusammengesetzte 
Ve rpack un g - auch mit anderen a l s in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - ve rw e nd e t , muß nachwe isbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam i s t wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den .. Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fe rt igung von Verpackungen zu r Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001) .. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Ve rwendun g de r Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt / 
befüllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) Seeverkehr 
(IMDG- Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vo rbeha l t des jederzeitigen 
Wider rufs erteilt. 

10 .3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im .. Amts- und 
Mitteilungsb latt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25. August 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe I .5 
Gefa gutumschließungen 
In V. rtretung 

Dipl.-Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3255/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 963 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßea 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22 . Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 de r Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Befö r derung gefährliche r Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22 . Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geände r t durch die 2 . Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21 . 12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Stahlgruber 
Otto Gruber GmbH u. Co . 
Postfach 1053 
8399 Fü rstenzell 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanis ter aus Weißblech, Kanister bzw. Flaschen aus Kunststoff , 
Sack aus Polye thylen). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf be 
r icht Nr n. 64 und 83 vom 15.08.1987 und Nachträgen zu den Prüf
berichten Nrn . 64 und 83 vom 20.06.1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweigniederlassung der Holfelder-Werke GmbH u. Co. KG, 
6837 St. Leon-Rot 1 einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien 
für die Bauartp rüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen fü r die Befö r de run g gefährlicher Güter mit See
schiffen- RM 001 -'' vom 28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 15 7a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauar t wird unter de r Vo raus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt wer den, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpa ckungen 

Nach der zugelassenen Bauar t dürfen Vorpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. De r Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfül l t sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefert igten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

0 4G/X*)/S/ ............... /D/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), 

3255 - HON 

RM 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugrösse die jeweili
ge Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte nach 
Nr. 8.3 einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende ganze 
Zahl aufzurunden. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind . 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 9 ,2 kg für den Fuß und 49 kg für den Kopf 
der Baureihe nicht überschreiten. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
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sichergestel l t sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Gü t er (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S, 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) Seeverkehr 
(IMDG- Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanfo rderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güte r . 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Wider ru fs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsbla tt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfung, Berlin" ·(ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25 . August 1988 
Unter den Eichen 87 / 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Inz;;:_ 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3254/lAZ 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1. 5/42 422 
1.5/40 574 

1. Rechtsgrundlagen 

2. 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. August 1985 
(BGBl. I S. 1651), Ausnahme Nr. E 46, ln der Fassung der 
2. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahmeverordnungen 
vom 24. August 1987 (BGBl. I S. 2095) . 

Antragsteller 

Siepe GmbH 
Hüttenstraße 185 
5014 Kerpen 3 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

s. 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 
Nennvo1umen: 13 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht-Nr. 017/85 vom 07.05.1985 der Slepe GmbH, TB Packmittel
prüfung, 5014 Kerpen 3 ·und Bericht 105 955 Vgab 50 vom 29.03.1988 
der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, Abteilung für 
Mechanlk einer Bauartprüfung nach den "Richtllnien für dle Bauart
prüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für 
die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzelger Nr. 157a vom 24. August 1985) unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 e r füllt werden, 
zugelassen. 



6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1A2/Y/75/ •••••••••••.••. /D/BAM 2794 - Si/E 46 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge 
fährliche Güter verwendet werden, wenn für .sie nach den Vor
schriften der GGVE, Ausnahme Nr • . E 46, solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe II) 
bzw. 1,8 g/cm' (Ver packungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüg
lich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr . 4 
nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 50 kPa nicht überschreiten. 

Oie Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23. August 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3253/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 423 
1.5/41 739 
3.3/5595 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn- Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. August 1985 
(BGBl. I S. 1651), Ausnahme Nr. E 46, in der Fassung der 
2. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahmeverordnungen 
vom 24. August 1987 (BGBl. I s. 2095). 

2. Antragsteller 

Siepe GmbH 
Hüttenstraße 185 
5014 Ke r pen 3 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 27 Liter bis höchstens 30 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht Nr. 98 069 Vgab 50 und 105 955 Vgab 50 vom 20.08.1982 
und 29 . 03 . 1988 der Deut"schen Bundes bahn, Versuchsans talt Minden, 
Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackunge n für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 (Bundesanze ige r Nr. l57a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

6 0 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung., daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauar t festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefe rtigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1A2/Y/75/ .•••••..•.•• ••• /D/BAM 1412 - Si/E 46 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE, Ausnahme Nr. E 46, solche Verpackungen zu
lässig sind . 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe Il) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüg
lich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 
nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten . 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 50 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli 
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 
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9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar s icherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind . 

10 . Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 23 . August 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -P RÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

lktw 
Dipl .- Ing. H. ~. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 3252/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Befö r derung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 017 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. August 1985 
(BGBl. I S. 1651) Anlage Ausnahme Nr. E46, in der Fassung der 
zweiten Verordnung zur Änderung von Gefah rgutausnahme VO vom 
24. August 1987 (BGBl. I S. 2095). 

2. Antragsteller 

Gebr . Otto KG 
Postfach 14 60 

5910 Kreuztal 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 100 l 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 1.5/41660 vom 15.08.1988 der Bundesanstalt für Mate
rialforschung und -prüfung (BAH), Berlin, einer Bauartprüfung 
nach den ""Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährli
cher GUte r mit Seeschiffen - RH 001 -· vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

566 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~n 1A2/Y/50/ ... ..... ..... .. /D/BAH 3252 - OTTO / E46 
\.::_) Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RH 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter veLWendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Ausnahme Nr. E46 solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' ( Verpackungsgruppe II) 
bzw. 1,8 g/cm' (Ve rpackungsgruppe III) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der .den Prüffüllgütern bezüg
lich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 
nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck i m Behälter (Dampfdruck des Füll
gutes plus Partialdruck evtl . vorhandener Gase vermindert um 
100 kPa) bei 55°C auf der Grundlage des maximalen Füllungsgra
des und einer Fülltemperatur von 15°C darf 33 kPa nicht über
schreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ""Technischen Richtlinien für die Übe rwa
chung der Fertigung von Ver packungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001) ""- Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, de r die Verpackungen für Gefahrgut erstmal ig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 17.08.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAN) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

I:L 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FR) H. Keßler 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

"1~ 
Ing. H. Bauschke 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güte r 

Aktenzeichen 1.5/42 410 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1 .3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 



(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die . 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl . I, S.2862). 

2. Antragsteller 
L'Oreal 
Haarkosmetik und ParfUmerlen GmbH 
Postfach 30 20 
7500 Karlsruhe 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus einwelliger Wellpappe mit · Innenverpackungen (Dosen 
und Tuben aus Aluminium, Flaschen aus Glas und Verpackungen 
aus Porzellan). 
Bruttomasse: 4,50 kg 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 68/1988 vom 25.01.1988 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für dte Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -·· vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157 a vom 24. August 1985 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anfo rderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung vo n Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertig ten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

0 4G/Y5/S/ ...•.•....•.•••••••• /D/BAM 3251 - ASWK 
Herstellungs-
datum gem. Nr • 6 • 2 e) , RM 00 l) 

8. Auflagen übe r die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fli r gefährliche Güter der/ Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 4,5 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUte r müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf 
füllgUter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zul assungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengeset~te Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebe nso wirksam ist wie die zuge lassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und 
Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Ver
einten Nationen (UN) fes t gelegten Prüfanforderungen für Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11.08.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Obe rregierungsrat 

Labo ratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. o. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3250/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 214 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Vero rdnung über die Beförderung gefährlicher Gü ter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I $. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Ve rordnung über die innerstaatliche und grenz 
liherschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGB l. I Seite 1560), geändert durch die 2 . Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2 0 Antrags teUer 

Europa Carton AG 
Spita1er Str. 11 
2000 Hamburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Stegeinsatz und Innen
verpackungen (Kanister .. aus Kunststoff). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 68/7 II vom 28.12.1987 der Europa Carton AG, 
2000 Hamburg 70, einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien flir 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung '"On Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 _ .. vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 15 7 a vom 
24. August 1985 unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus 
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig geferttgten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y29/S/ .................... /D/BAM 3250 - E .c .A. 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 
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8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefert igten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der Gefah rgut VSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind . 

8.2 Die Ve r packungen dürfen für gefährliche Güter der V;rpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8 . 3 Die Bruttomasse darf 29 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prtifbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgUter entsprechen. 

8 .4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - au~h mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbaua rt. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 

9. Der in Nr. 2 genann te Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkeh r (ADR) , Elsenbahnve rkehr (RIO) und 
Seeverkehr (IMDG- Code) sowie den in den Empfehlungen der Ver
einten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 .2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10 .4 Di eser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
~itteilungsb1att de r Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlln" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 09.08.1988 
Un ter den Elchen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG (SAH) 

Fachgruppe 1.5 
Gefah rgutumschließungen 

Laboratorium 1 . 54 
Verpackungen 

Im Auf trag Im Auftrag 

Dlpl .-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

~ 
Ing . M. Bauschke 

Sachbearbeiter : Dlpl.-Ing. (FH) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3249 /4G 

für die Bauart einer Verpac kung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 . 5/42 213 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Ve rordnung über die Beförde rung gefährl icher Gü ter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S . 962) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährli cher Gü t er auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550) , geändert durch die 1. Straßen- Gefahrgut 
änderungsve r or dnung vom 21 . 12 . 1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Vero rdnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beför derung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
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(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geände rt durch die 2. Eisenbahn- Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl . I, S.2862). 

2. An tragsteller 

Eurooa Carton AG 
Spitaler Str. ll 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Baua rt 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanis ter aus Kunststoff). 

4 . Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumus tern entsprechen, die gemäß Prüfbe 
richt Nr. 68/7 I vom 28 . 12 . 1987 der Europa Carton AG, 
2000 Harnburg 70 einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- Rl1 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157 a vom 
24. August 1985 unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus 
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß ge währleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y29/S/ . .......• . • ....... .. /0/BAM 3249 - E. C. A. 08 
Herstellungs-
datum gern. Nr . 6.2 e), RM 001) 

8 . Auflagen über die Verwendung der Ve rpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Ve rpackungen dürfen für ge 
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vo r
schriften der GefahrgutVSee /GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind . 

8 . 2 Die Verpackungen dü rfen für gefährliche Güter der Ve rpackungs
gruppe II oder III verwendet werden . 

8.3 Die Brutt omasse darf 29 kg nicht übe rschreiten. 

Die phys i ka l ischen Ei genschaften der Fül lgüter müssen den Ei
genschaf ten der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüf 
fü llgü ter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Ve r packungs bauar t als zusammengese t zte 
Verpackung - auch mit anderen al s in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenver packungen - verwendet , muß nachweisbar 
s i che rgestellt sei n, daß die zusammengesetzte Ve rpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Di e Üb erwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien flir die Übe rwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli 
cher Güter (TRV 001) " - Verkehrs blatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannt e Antragsteller muß nachwe i sba r sicherstel
len, daß alle Auflagen übe r die Verwendung der Verpackunge n dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einse tzt / 
befüllt, bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht de n i n den internationalen Überei nkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und 
Seeverkehr (IMDG- Code ) sowie den in den Empfehlungen der Ve r
einten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Gü ter. 

10 .2 Diese Zulassung wird unter dem Vo rbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 



10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 02 . 08 . 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG (B~~) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregi erungs rat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Keßle r 

Labora t orium 1 .54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3248/4Cl 

für die Bauart einer Verpacku ng zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 976 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschif fen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Vero rdnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung ge fährl icher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutve rordnung St raße- GGVS) , vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geände rt durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21 . 12 . 1987 (BGBl . I , s . 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefah r gutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl . I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn- Gefahr
gutänderungsvero r dnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

MBB Wehrtechnik 
Apparate 
Postfach 1340 
8893 Sehrobenhausen 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Naturholz mit festen Polstereinsätzen aus Polystyrol. 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumust ern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht-Nr. 1/1988, 1. Änderung, vom 11.04.1988 de r 
DVG- Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b. H, 
B505 Rötherrbach a. d. PegnitzSt. Leon- Rot 1 einer Bauartprüfung 
nach den ""Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr . 157 a vom 24. August 1985 unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fer tigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4Cl/Z42/S/ ••••.•••••...••.•... /O/BAM 3248 - DVG 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sle nach den Vor 
schriften der Gefahrgu t VSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind . 

8.2 Die Ve rpackungen dürfen für gefährliche Gü t e r der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8 . 3 Die Bruttomasse darf 41,5 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genann ten Prüf
füllgüter entsprechen. 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den '"Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)'"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgefüh rt werden. 

9 . Der in Nr . 2 genannte Ant ragst elle r muß nachweisbar sicherstel 
len, daß alle Auflagen übe r die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsbla tt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfung, Berli n" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08 . 07.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefah r gutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl .-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsra t 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 
im Auftrag 

Or. D. He llhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3247/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenze ichen 1 .5/42 479 
1. Rech tsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Bef örderung gefährlicher Güter mit 
Seesch iffe" (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Ve rordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschrei tende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550) , geänder t durch die 1. Straßen- Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Ve ror dnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Befö~derung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung 'E isenbdhn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geä ndert du rch die 2. Eisenbahn- Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21 . 12 .1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Bleiwerk Goslar GmbH & Co. KG 
Postfach 12 20 
3380 Goslar 
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3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 40 Liter bis 60 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 1.5/42 478 vom 08.07.1988 der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM), 1000 Berlin 45, 
einer Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennz eichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 _ .. vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157 a vom 24. August 1985 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassun~ 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus 
setzung , daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelle r muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1A1/X3 .2 /1000/ • ••••.•••.•••••••••• /D/BAM 3247 - BG 
Hers te llungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verp ackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Ve rpackungen dürfen für ge
fährliche Güte r verwendet werden, wenn für sie na ch den Vor
schriften der Gefah rgutVSee /GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I , II ode r III verwendet werden. 

8.3 Die Dich te der FUllgüter darf 3,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I, 
II oder III) nicht Uberschreiten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüg
lich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 
nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial-
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55" C 
darf 670 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die erstmaligen und wiederkehrenden Prüfungen sind gemäß 
Rn 2804 GGVS bzw. Rn 804 GGVE durchzuführen. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Reförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)'" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpak
kungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prlifung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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1000 Berlin 45, den 02.08.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 

L
rgutumschließungen 
rtretung 

~ 
Dipl.-Ing. K. Wieser 
Oberregierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3246 /4A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 475 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Volkswagen AG 
Postfach 
3180 Wolfsburg 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Stahlblech 
Bruttomasse: 40 kg 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 106078 Vgab 54 vom 14.04.1988 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden/W, Abt. für Mechanik, 4950 Hinden 
einer Bauartprüfung nach den '"Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 _ .. vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157 a vom 24. August 1985 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefer,tigt werden . Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4Al/Y40/S/ •••••••••••••••••••• /D/BAM 3246 - PM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 



8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 40 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllguter entsprechen. 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio-
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 02.08.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜF UNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laborato rium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

Mitteilung des Sekretariats für UEAtc-Fragen über im Jahre 1988 erteilte Agrements 

Agrdment Nr. 315a/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bez eichn ung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agr.ment-Erteilung: 

Inhalt rles Agrdments: 

Kleber für keramische Beläge 

Plamo Baukleber GmbH 
5305 Alfter -W itterschlick 

Fliesenkleber KerAmikfest 

bis 31. Oktoher 1990 

''Kleber fUr ker~mische Beläge 
U.E.A.t.c.-Richtlinien für die 
Beurteilung ihrer Eignung''; 
Prüfungszeugnisse anerkan11ter 
Prüfanstalten 

Bei dem beurteilten Fliesenkleber Keramikfest handelt 
es sich um einen hydraulisch erhärtenden Dünnbettmör
teL 

Im Agrement werden der Anwendungsbereich, die Bestand
te .i le und die Verarbeitung des Klebers beschrieben . 
Außerdem werden Angaben zur Eigen - und Fremdüberwa
chung der Rohstoffe und des fertigen Klebers gemacht . 

Agrdment Nr. 319/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Fenster 

Helmi tin-~lerke 
6781J Pirmasens 

Helmitin Kunststoff-Fenster 
System K 

bis 31. Januar 1991 

rrGemeinsame Richtlinien der 
U.E.A.t.c . für die Erteilung 
von Agr~ments fUr Fenster'' 
und der Anhang "Fenster aus 
PVC hart''; ''Gemeinsame Richt
linien der U.E.A . t . c. zur Be
urteilung der Haltbarkeit von 
an Außenteilen von Gebäuden 
verwendeten Produkten aus PVC 
hart"; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten 

Inhalt rles Agr~mcnts: 

Die Materialien und der Aufbau rles Kunststoff-Fenster 
"System K" \'/erden zus<Jmmengesh~llt und beschrieben. 
Die Fensterprofile r:~us elnem hochschlagzi-~hen PVC hart 
werden vor1 der Firma lielrnitin irn Werk Pir1nas~r1s llerye
stellt. Aus der1 Profilen werder1 die Fenster vor1 
Fensterbaufirmen irn In- und Ausland gefert lgt. Die 
Fertigung erfolgt nHch den von der Flrmr:~ llelmitin 
aufgestellten Vcra rbei tungsvorschriften . 

Das Agr~ment enthält Angaben 
sowie über die 7..Ur Ertellun(_J 
führten Prüfungen . 

i..ibP.r die iiben-Jachung 
Jes /\grl:~roer 1 ts durcllr.Je-

Die an fertigen Fenstern gemäß den U.E.A . t.c.-Richtli
nien durchgefijhrt••n Prüfungen erlauben folgende Klas
sifizierung des Fensersystems: 

Fugendurchlässigkeit: K 1 as r> P. A 3 
Schlagregendichtheit: Klas~;e E 4 
Widerstand gegen Wind: Klasse 3 bzw. V Z. 

Agrernent-Nr. 320/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlaf)en der 
Agrdment-Erteilung: 

Inhalt des Agrdments: 

Dachabdichtung 

Niederberg-Chemie GmbH 
4133 Neukirchen - Vluyn 

Dachabdichtung mit 
CARBOFOL-Dachbahnen 

bis 31. Januar 1990 

"Dachabdichtungssysteme -
U. E • A • t . c . - R i c 11t l in i e 
für die Prüfung und Beurtei
lung (Basisrichtlinie)"; 
Prüfungs?..eugnisse aner
kannter Prfifanstalten. 

Die beurteilte CARBOFOL-Dachdichtungsbahn findet <ils 
Bestandteil von Dachabdichtungen als Dichtungslage 
Verwendung. Lose Verlegung m.it mechanischer Befesti
gung bzw . mit schwerem Oberflächenschutz und teilweise 
bzw. vollflächige Verklebung sind möglich. Die ~1ate

rialbasis besteht aus ECB . 
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Das Agrdment enthält Angaben zu Material, Herstellung, 
Kennzeichnung und Lagerung. Die Verlegung und die 
Ausbildung von Details werden ausführlich beschrieben. 
Die Prüfungen, die Grundlage der Agrement-Erteilung 
s inu , l<erden aufgeführt . Außerdem werden Angaben zur 
Eigen- und Fremdüberw a chung gemacht. 

Agr~ment Nr . 321/88 

Gegenstand : 

Firma und Firmer1sitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundla gen der 
Agrdme11t-Erteilung: 

ln l1alt des Agr ~ rner1ts: 

Dac habdichtung 

Phoenix AG 
21ll0 Hamburg 90 

Dachabdichtungen mit 
RES!fRIX-Dachdichtungsbahn 

bis 31. Januar 1991 

"Dachabdichtungssysteme -
U.E.A.t.c.-Richtlinie 
für die Prüfung und Beur
teilung (Basisrichtlinie)" ; 
"U.E.A.t.c.-Richtlinien für 
die Erteilung von Agreme11ts 
für Dachabclichtungen mit nicht 
v e r stä rkten , au s v rJ l k an i sie r t e 11 

Dachl>a hnen aus EPDM",2.Ent
wurf; "Dachbahnen aus SßS
Elastomerb itum en mit f räger
einlage -
U.E.A.t.c.-Richtl i nie für die 
Beurteilung ihrer Eignung in 
D ac l1a bdicllt~nysnystemen''; 
Prüfungszeugni sse anerkannter 
Prüfa ns talten. 

Di e beurteilte RES[ fRIX-D achdichtungsbahn findet als 
Bestandteil von ein - und zweilagigen Dachabdichtungen 
als obere Dichtungslage Verwendung. Die Materialbasis 
besteht au s EP DM. 

Das Agrement enthält Angaben zu Material, Herstellung, 
Kennzeichnung und Lagerung. Die Verlegung und die 
Ausbildung von Details werden ausführli c h beschrieben. 
Di e Prüfungen , die Grundlage der Agrement-Erteilung 
si nd, werden aufgeführt. Außerdem werden Angaben zur 
Eigen - und Fr e mdüberwachung gemac h t. 

Agr0ment Nr. 322/88 

Gegenstand: 

Firma und Fir me11sitz: 

ßezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundl agen der 
Agrdment-Erteilung: 

Inh alt des Agrements: 

Dachabdichtung 

DERI:llf tl(LGUJM S.A. 
B-S920 l'erwez 

Dachabdichtungen mit 
Dachbahnen "DERIHGU~I PEll 
SP S" aus APP-Polymerbitumen 

bi s 31. Januar 1991 

"Dachabdichtungssysteme -
U.E.A . t .c .-Richtlinie für die 
Prüfung und Beurteilung 
(Basisric htlini e) "; 
"Dach bahn en aus APP-Plastomer
bitumen mit Träg ere inlage -
U.E .A.t.c.-Richtlinie für die 
Beurteilung ihrer Eignung in 
Dachabdichtungssystemen"; 
Prüfungszeugnisse anerkanr1ter 
Prüfanstalt.en. 

Die beurteilte DERlliGUM PER SP 5 - Dachdichtungsbahn 
f i ndet als ßestandtei l von zweilagigen Oachabdichtun
gen als obere Dichtungslage in lose verLegter oder 
vollflächig verklebter Ausführung Verwendung. Die 
Materialbasis besteht aus APP-Polymerbitumen. 

Das Agrement enthält Angaben zu Material, Herstellung, 
Kennzeichnung und Lagerung. Die Verlegung und die 
Ausbildu ng von Details werden ausführlich beschrieben. 
Die Prüfungen, die Grundlage der Agrement-Erteilung 
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sind, werden aufgeführt. Außerdem werden Angaben zur 
Eigen- und Fremdüberwachung gemacht. 

Agrement Nr. 323 / 88 *) 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Kunststoffbodenbelag 

Marley Floors Ltd. 
Kent ME 17 2 OE 

NEW FURMULA FORMAT 

bis 31 . Dezember 1990 

U.E.A.t.c.-Richtlinien für 
die Erteilung von Agrements 
für Kunststoff-Bodenbeläge; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten. 

ßei dem beurteilten Bodenbelag NEW FORMULA FORMAT 
handelt es sich um ei n en mehr schichtigen Polyvinyl
chlorid (PVC) -Belag mit durchsichtiger Nutzschicht, 
der in den Varianten "Kork" und "Kristall" hergestellt 
wird. Beide Varianten haben auf der Obers eite eine 
leicht körnige Struktur. Die Unterseite ist glatt. 

Das Agrement enthält Angaben über den Aufbau und die 
kennzeichnenden Merkmale des Bodenbelages. Außerdem 
wird der Umfang der Eigen überwa chu ng der Roh stoffe und 
des fertigen Produk tes beschrieben. 

Für den Belag wurden die folgenden Anwendungseinstu 
fungen vorgenommen: 

GS w und G5 ws. 

Er ist somit für die Verlegung in Räumen mit starke r 
öffentlicher oder kollektiver Nutzung geeignet. 

Agr~ment Nr. 324/88 *) 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer : 

Grundlagen der 
Agrement-Erte il ung: 

Inhalt des Agrements: 

Kunststoffbodenbelag 

Sommer 
F-92 S21 Neuilly sur Seine 

TAPIFLEX 153 

bis 31. Dezember 1990 

U.E.A.t.c.-Richtlinien für 
die Erteilung von Agrements 
für Kunststoff-Bodenbeläge; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten. 

Bei dem beurteilten Bodenbelag TAPIFLEX 153 handel t es 
sich um einen mehrschichtigen Polyvinylchlorid (PVC)
Belag mit transparenter Nutzschicht und einer Unter
schicht aus Schaumstoff. Die Oberseite besitzt eine 
leicht körnige Struktur. Der Belag wird in zwei ver
schiedenen Mustern und insgesamt 19 unterschiedlichen 
Farben hergestellt. 

Das Agrement enthält Angaben über den Aufbau und die 
kennzeichnenden Merkmale des Bodenbelages. Außerdem 
wird der Umfang der Eigenüberwachung der Rohstoffe und 
des fertigen Produktes beschrieben. 

Für den Belag wurden die folgenden Anwendungseinstu
fungen vorgenommen: 

G4 w und G4 ws . 

Er ist somit für die Verlegung in Räumen mit mittlerer 
öffentlicher oder kollektiver Nutzung geeignet. 



Agrement Nr. 325/88 *) 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Kunststoffbodenbelag 

Taraflex 
F-69170 Tarare (Rhöne) 

TARALAY-CONFORT 43 

bis 31. Dezember 1990 

U.E.A.t.c.-Richtlinien für 
die Erteilung von Agrements 
für Kunststoff-Bodenbeläge; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten. 

Bei dem beurteilten Bodenbelag TARALAY-CONFORf 43 
handelt es sich um einen mehrschichtigen Polyvinyl
chlorid (PVC)-Belag mit einer Unterschicht aus Schaum
stoff. Die Oberseite besitzt eine leicht körnige 
Struktur, die Unterseite ist glatt. 

Das Agrement enthält Angaben über den Aufbau und die 
kennzeichnenden Merkmale des Bodenbelages. Außerdem 
wird der Umfang der Eigenüberwachung der Rohstoffe und 
des fertigen Produktes beschrieben. 

Für den Belag wurden die folgenden Anwendungseinstu
fungen vorgenommen: 

G5 w und GS ws. 

Er ist somit für die Verlegung in Räumen mit starker 
öffentlicher oder kollektiver Nutzung geeignet. 

Agrernent Nr. 326/88 •) 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrernents: 

Kunststoffbodenbelag 

Hüls Troisdorf AG 
5210 Troisdorf 

MIPOLAM 220 COLOR 

bis 31. Dezember 1990 

U. E.A.t.c.-Richtlinien für 
die Erteilung von Agrements 
für Kunststoff-Bodenbeläge; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten. 

Bei dem beurteilten Bodenbelag MIPOLAM 220 COLOR han
delt es sich um einen flexiblen, homogenen, einschich
tigen Polyvinylchlorid (PVC)-Belag mit matter Obersei
te und strukturierter Unterseite. Der Belag ist durch
gehend marmoriert. 

Das Agrement enthät Angaben über den Aufbau und die 
kennzeichnenden Merkmale des Bodenbelages. Außerdem 
wird der Umfang der Eigenüberwachung der Rohstoffe und 
des fertigen Produktes beschrieben. 

Für den Belag wurde die folgende AnwendunyselnsLufung 
vorgenommen: 

G5 ws. 

Er ist somit für die Verlegung in Räumen mit starker 
öffentlicher oder kollektiver Nutzung geeignet . 

*) Europäische Technische Agrements mit gleichzeitiger 
Gültigkeit in Frankreich und Großbritannien, teil
weise auch in Spanien, Italien und Belgien 

Agrement Nr. 327 / 88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Die beurteilte FLEXTEH 

Dachabdichtung 

Index S.p.A. 
I 37060 Castel D'Azzano 

(Verona) 

Dachabdichtungen mit Dachbahn 
FLEXTEH fESfUDO SPUNBOND 
POL! ES fERt:: 4 

bis 31 . März 1991 

"Dachabdichtungssysteme -
U.E.A.t.c.-Richtlinie 
für die Prüfung und Beur
teilung (Basisrichtlinie)"; 
11 0achbahnen aus APP-Plastomer 
biturnen mit Trägereinlage -
U.E.A.t.c.-Richtlinie für die 
Beurteilung ihrer Eignung in 
Dachabdichtungssystemen". 
PrUfungszeugnisse anerka11nter 
Prüfanst.alten. 

fESfUDD SPUNBOND POLI ESfEHt:: 4-
Dachdichtungsbahn findet als Bestandtell von zwei la
gigen Dachabdichtungen als obere Dichtungslage Verwen
dung. Lose Verlegung mit schwerem Oberflächenschutz 
und teilweise bzw. vollflächige Verklebung sind mög
lich. Die Materialbasis besteht aus APP-Polymerbitu
men. 

Das Agr~rnent enthält Angaben zu Material, Her s tellung, 
Kennzeichnung und Lagerung. Die Verlegung und die 
Ausbildung von Details werden ausführlich beschrieben. 
Die Prüfungen, die Grundlage der Agrement-Erteilung 
sind, werden aufgeführt. Außerdem werden Angaben zur 
Eigen- und Fremdüberwachung gemacht. 

Agrern en t Nr. 328 / 88 

Gegenstand: 

Firma und Fi rmensitz: 

ßezeichnung: 

Geltungsrlauer: 

Grundlagen de r 
Ag r e m e n t- E rlt e i l u n g : 

Inhalt des Agrements : 

Dachabdichtung 

Kunststoff- und La c kfabrik 
Kernper GmbH und Co . KC 
3302 Vellmar / Kassel 

KEMPERUL V210 -, S210-
und PliC-Oachbeschichtung 

bis 30. April 1991 

"Dachabdi c htungss ys te me -
U.E.A.t.c . -Richtlinie für die 
Prüfung und ßeurteiluny 
(Basisrichtlinie)"; 
Pr~fungszeugnisse a11erkarlflter 
Prüfanstalten. 

Die beurteilte KEMPEROL - Dachbes c hichtung Typ V210, 
S21U und PIIC findet als Dachabdichtung in Dachschich
tenaufbauten zur Abdichtung fla c her und geneigter 
Dächer ohne schweren Oberflächenschutz Verwendung . Die 
Dachbeschichtung besitzt eine Trägereinlage aus Poly
estervlies. Die ~1aterialbassis besteht aus .in Styrol 
gelöstem ungesättigten Polyesterharz. 

Das Agr~ment enthält Angaben zu Material, Herstellung, 
Kennzeichnung und Lagerung. Die Verlegung und die 
Ausbildung von Details werden ausführlich beschrieben. 
Die Prüfungen, die Grur.dlage der Agrernent-Erteilung 
sind, werden aufgeführt. Außerdem werden Angaben zur 
Eigen- und Fremdüberwachung gemacht . 
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Agrement Nr. 329/88 

Gegenstand : 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsd3uer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteiluny: 

Inhalt des Agr~ments: 

Fasundensystem 

Aluminium-Walzwerke 
Singen GmbH 
7700 Singen/Hohentwiel 

ALUCOBOND-Fassadensystem 

bis 30. August 1992 

Prüfur1gszeugnisse anerkanr1ter 
Prüfanst.alten; 
Zulassungsbescheid Z-33.2-6, 
Prüfbescheide PA-111 2.1250 
und PA-Ill 4.316 
des Instituts für Bautechnik 

Das beurteil t.e Fassadensystem besteht aus Fassaden
platl:en rnit Sandwichaufbau, einer Unterkonstruktion 
aus Aluminium und den erforderlichen Befestigungsmit
teln. 

Das Agrement enthält Angaben über die Bestandteile des 
Systerns. Außerdem werden ausführliche Hinweise zum 
Nachweis der Standsicherheit und zu den konstruktiven 
Anforderungen gegeben. 

Die für Umfang, 
Fremdüberwachung 
führt . 

Gegenstand: 

Art und Häufigkeit der Eigen- und 
gel tan den Bedingungen werden au fge-

Agr~ment Nr. 330/88 

Außenseitiges Wärmedämm
verbundsystem 

Firma ur1d Firmensitz: ßri !Jux 

Bezt~ ichnung: 

Geltungsdauer: 

König & Flügger 
4400 1·1ünster 

ßRIL.LIIX 
Außenwand -D ämmsystem 

bis 30. Juni 1991 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

'' Wärmedämmverbundsysteme 
für Fassaden 
U.E.A.t.c.-Richtlinie für die 
Beurteilung ihrer Eignung"; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanst.alten; 
Prüfbescheid PA-li! 2.1257 des 
Instituts für Bautechnik 

Das beurteilte "BRILLIIX-Außenwand-Dämmsystem" besteht 
aus Polystyrol-Hartschaumplatten, die auf den Wand
untergrund geklebt werden, sowie einer mehrlagigen 
gewebearmierten kunstharzgebundenen Putzbeschichtung. 
Das System dient zur Verbesserung des Wärmeschutzes 
von bestehenden Gebäuden und von Neubauten. 

Im Agrement werden der Anwendungsbereich, die Bestand
teile und der Einbau des Systems beschrieben. Außerdem 
werden Angaben zur Eigen- und Fremdüberwachung und den 
durchgeführten Prüfungen gemacht. 

Agrement Nr. 331/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Kleber für keramische Beläge 

Ardex Chemie GmbH 
5810 Witten - Annen 

Fliesenkleber ARDURif X 7 G 

bis 30. Juni 1991 

''Kleber f~r kera1nisct1e Beläge -
U.E.A.t.c.-Richtlinien für Jie 
Beurteilung ihrer Eignung"; 
Prüfungszeugnisse anerkar111ter 
Prüfanstalten. 

ßei dem beurteilten Fliessenkleber "AROURI f X 7 G" 
handelt es sich um einen hydraulisch erhärtenden Dünn 
be t tmörte l. 

Im Agrement werden der Anwendungsbereich, die Bestand
teile und die Verarbeitung des Klebers beschrieben. 
Außerdem werden Angaben zur Eigen- und Fremdüberwa
chung der Rohstoffe und des fertigen Klebers gemacht. 

Mitteilung des Sekretariats für UEAtc-Fragen über im Jahre 1988 
erteilte Agrement-Verlängerungen und -Änderungen 

Agrement-Verlingerung Nr. 114d/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Mechanische Befestigung für 
Dachaufbau 

HARDO Befestigungen 
H. Hegmann 
5760 Arnsberg 2 

Mechanische Befestigung von 
Wärmedämmstoffen und Dachbah
nen mit HAROO-WD-Nägeln 

bis 31. Januar 1990 

Verlängerung des Agrements Nr. 114/77. 

Agrement-Verlängerung Nr. 180c/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 
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Außenseitiges Wärmedämm
verbundsystem 

ALSECCO GmbH & Co KG 
6444 Wildeck/Hessen 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

ALSECCO -
Vollwärmeschutzsystem 

bis 31. Mai 1989 

Verlängerung des Agrements Nr. 180/81 in Verbindung 
-Änderung mit der Agrement-Verlängerung und 

Nr. 1 BOb/85. 

Agrement-Verlängerung Nr. 206b/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Außenseitiges Wärmedämm
verbundsystem 

Diessner + Co KG 
Lack- und Farbenfabrik 
1000 Berlin 

Diessner-Wärmehaut 
Vollwärmeschutzsstem 

bis 31. März 1989 

Verlängerung des Agrements Nr. 206/82. 



Agrement-Verlängerung Nr. 215b/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensit z: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Fenster 

SCHÜCO 
Heinz SchUrmann GmbH + Co 
4800 Bietefeld 

Kunst sto ff-Fen stersystem 
VARTAN 60 

bis 28 . Februar 1990 

Verlängerung de s Agrements Nr. 215/82. 

Agrement-Verlängerung Nr. 23Ub/88 

Gegenstand: Außenseitiger Dämmputz 

Firma und Firmensitz: t1ontenovo Werke 
Hans Heitrnann KG 
5~SU Finnentrop 

Bezelchnuny: 

Geltungsrlauer: 

Verlängerung 
m.it der 
Nr. 230a/85. 

Montenovo WärmedämmplJtzsysteln 

bis 3U. Juli 1991 

de s Agrements Nr. 230/84 ir) 
Agrement-Verlängerung und 

Verb lndung 
- Änderung 

Bekanntmachung der Zulassung von pyrotechnischer Munition, Zünd mittel, 
pyrotechnischen Gegenständen, Sprengstoffen, pyrotechnischen Sätzen sowie von Nachträgen 
zu Sprengstoffen, pyrotechnischen Gegenständen, pyrotechnischen Sätzen, Zündmittel und 
Zündmittel für pyrotechnische Zwecke 

Auf Grund des § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekannt
machung van 8 . März 1976 (B:;Bl. I, s. 432), geändert durch das 
Gesetz zur Änderung des Waffenrechts van 31. Mai 1978 (EGBl. I, 
S. 641) und das Zweite Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes van 
14 . Juli 1980 (B3Bl. I, S. 956) und durch Art. 4 des Ersten Geset
zes zur Bereinigung des Verwaltungsverfahrensrechts van 18. Febru
ar 1986 (EGBl. I, S. 265) in Verbindung mit § 14 der Dritten 
Verordnung zu diesem Gesetz van 20. Dezember 1980 (B3Bl. I, 
S. 2344) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 2/87 van 03.08.1987 
die nachstehend bezeichnete pyrotechnische Munition zur 
gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Bezeichnung: 

Zulassungszeichen : 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans 1'b:lg - H. Nicolaus 
FlÜ]el 1 
5600 Wuppertal 21 

Raketenpfeifgeschoß 
mit Leuchtsternen, 15 rnrn 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
l. Die Verlagerung der Herstellung in eine andere als die in der 

Anlage l zu diesem Zul3ssungsbescheid angegebene Herstellungs
stätte ist der Bundesanstalt unverzÜ]lich vorn Zulassungsinhaber 
anzuzeigen. 

2. Unfälle, die sich beim llm;jang mit der Munition und bei ihrer 
Verwendung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzÜ]lich 
anzuzeigen . 

3. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsver
oackung) ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung 
mit dem Bruttogewicht dieser Veroackungseinheit, dem Jahr der 
Herstellung, dem Vermerk •trocken lagern - vor Feuchtigkeit 
schützen• und der deutlich lesbaren Aufschrift "Abgabe. an Per
sonen unter 18 Jahren verboten• sowie folgendem Hinweis fÜr die 
Verwendung zu versehen: 
"Nur aus zugelassenen Schreckschuß- oder Signalwaffen mit PTB
zeichen unter Verwendung von 6 rnrn-Flobert-Piatzpatronen ver
schießen. Mit dem offenen HÜlsenende zuerst in den stets ge
reinigten Lauf oder Zusatzlauf einfÜhren. Waffe beim Schießen 
senkrecht nach oben Über dem Kopf halten. Auf freies Schußfeld 
und ausreichenden Abstand zu brennbaren Objekten achten. Waffe 
niemals auf Menschen oder Tiere richten! Nur im Freien verwen
den! Das Verschießen dieser Munition zu VergnÜ]ungszwecken au
ßer halb des befriedeten Besitzturns ist verboten! Abgabe nur in 
ungeÖffneter Originalpackung erlaubt!" 

Berlin 45, den 03.08.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

~~~~~~~~~q_q~~-~~~~~~q-~~~~~-~~~~~~~~i~~Q~~-~~i~i~~ 

Auf Grund des § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekannt
machung van 8. März 1976 (EGBl. I, S. 432), geändert durch das 
Gesetz zur Änderung des Waffenrechts van 31. Mai 1978 (EGBl. I, 
S. 641) und das Zweite Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom 
14 . Juli 1980 (BGBl. I, S. 956) und durch Art. 4 des Ersten Geset
zes zur Bereinigung des Verwaltungsverfahrensrechts vom 18. Febru
ar 1986 (BGBl. I, S. 265) in Verbindung mit § 14 der Dritten 
Verordnung zu diesem Gesetz vom 20. Dezember 1980 (EGBl. I, 
S. 2344) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 3/87 van 12.08.1987 
die nachstehend bezeichnete pyrotechnische Munition zur 
gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Name (Firma) und Ansehr ift 
des Antragstellers : 

Bezeichnung: 

Zulassungszeichen: 

ABI\- Pyrotechnik 
August Bräkling 
Alersfelde 38 
3493 Nieheim 

Raketenpfeifgeschoß 
mit Leuc~tsternen, 15 rnrn 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
l. Die Verlagerung der Herstellung in eine andere als die in der 

Anlage 1 zu diesem Zulassungsbescheid angegebene Herstellungs
stätte ist der Bundesanstalt unverzÜ]lich 'rau Zulassungsinhaber 
anzuzeigen . 

2 . Unfälle, die sich beim llm;jang mit der Munition und bei ihrer 
Verwendung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzÜ]lich 
anzuzeigen. 

3. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nach
gebaute StÜCk der Munition mit dem nachstehend angegebenen Hin
weis fÜr die Verwendung zu versehen: 
"Nur aus zugelassenen Schreckschuß- oder Signalwaffen mit PTB
zeichen unter Verwendung von 6 rnrn-Flobert-Platzpatronen ver
schießen. Mit dem offenen HÜlsenende zuerst in den stets ge
reinigten Lauf oder Zusatzlauf einfÜhren. Waffe beim Schießen 
senkrecht nach oben Über dem Kopf halten. Auf freies Schußfeld 
und ausreichenden Abstand zu brennbaren Objekten achten. 
Waffe niemals auf Menschen oder Tiere richten! 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten.• 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (l]rsJ:lrungsver
packung) ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung 
mit dem Bruttogewicht dieser Verpackungseinheit, dem Jahr der 
Herstellung, dem Vermerk •trocken lagern - vor Feuchtigkeit 
schÜtzen• und der deutlich lesbaren Aufschrift "Abgabe an Per
sonen unter 18 Jahren verbeten• sowie folgendem Hinweis fÜr die 
Verwendung zu versehen: . 
"Nur aus zugelassenen Schreckschuß- oder Signalwaffen mit PTB
zeichen unter Verwendung von 6 rnrn-Flobert-Platzpatronen ver
schießen. Mit dem offenen HÜlsenende zuerst in den stets ge
reinigten Lauf oder Zusatzlauf einfÜhren. Waffe beim Schießen 
senkrecht nach oben Über dem Kopf halten. Auf freies Schußfeld 
und ausreichenden Abstand zu brennbaren Objekten achten. Waffe 
niemals auf Menschen oder Tiere richten! Nur im Freien verwen
den! Das Verschießen dieser Munition zu VergnÜgungszwecken au
ßerhalb des befriedeten Besitzturns ist verboten! 

Berlin 45, den 12.08.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 575 



Bekanntmachunq der Zulassung eines zündmittels 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fasscmg der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1435 van 19.08.1987 die nachste
hend bezeichnete Sprengkapsel zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Über
lassen an andere und zur Verwendcmg z'-'3'elassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firrra) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firrra) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkcmg 
des Verwendungsbereiches: 

Bestimnungen 
für die Verwendung: 

Berlin 45, den 19.08.1987 

C-63 Detonator 

E. I. Du-Pont de Nerrours and Comp. 
Dallas, Tx, USA 

PreL.lssag N:, 

3155 El::lemissen <BerkhÖpen) 

BAM - SK - 003 

Nur Eür Sprengungen in Tiefbohrungen. 

Drucklos, 
maximale Einsatztemperatur l60°C. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für M3.terialforschcmg und -prÜfung 

Im Auftrag 
RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung der Zulassung eines Zündmittels 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachcmg vom l7. April 1986 (E(;Bl. I, S. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1439 vom 6.10.1987 der nachste
hend bezeichnete nichtschlagwettersichere Sprengmomentzünder zur 
Einfuhr, zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
z'-'3'elassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firrra) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firrra) und AnschriEt 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Berlin 45, den 06.10.1987 

Nichtschlagwettersicherer Spreng
rronentzünder mit BrÜckenzünder HU, 
TYP Y/Al/0/N 155 B HU 

Davey Bickford, Hery, Frankreich 

Wasaqchemie Sythen GnbH 
4358 Hütern 5 

BAM - ZEMlU - 00 3 

Nicht für unter Tage. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für M3.terialforschung 

Im Auftrag 
und -prÜf cmg 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines zündmittels 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung van 17. April 1986 (BGBl. I, S. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1437 vom 06.10.1987 der nachste
hend bezeichnete nichtschlagwettersichere Sprengzeitzünder zur 
Einfuhr, zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zu::~elassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firrra) und Anschrift 
des Herstellers: 

Na:ne (Firrra) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung 
des Verwendungsbereiches: 

Berlin 45, den 06.10.1987 

Nichtschlagwettersicherer Spreng
kurzzeitzünder HU, Typ Y/Al/25/N 155 
B-HU 

Davey Bickford, Hery, Frankreich 

Wasagchemie Sythen GnbH 
43 58 Haltern 5 

BAM - ZEVHU - 006 

Nicht für unter Tage. 

Der Präsident der 
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Bundesanstalt für M3.terialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassuno eines zündmittels 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (E(;Bl. I, s. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I, s. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1438 vom 06.10.1987 der nachste
hend bezeichnete nichtschlagwettersichere Sprengzeitzünder zur 
Einfuhr, zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zu::Jelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firrra) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhren>: 

Zulasscmgszeichen: 

Einschränkung 
des Verwendungsbereiches: 

Berlin 45, den 06.10.1987 

Nichtschlag"ettersicherer Spreng
langzeitzünder HU, Typ Y/Al/500/N 155 
B-HU 

Davey Bickford, Hery, Frankreich 

Wasagchemie Sythen GnbH 
4358 Haltern 5 

BAM - ZEVHU - 007 

Nicht für unter Tage. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für M3.terialforschung und -prÜfung 

Im Auf trag -
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines zündmittels 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vorn 17. April 1986 (BGBl. I, S. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung van 10. März 1987 (BGBl. I, S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1449 vom 07.10.1987 das nachste
hend bezeichnete Mischladegerät zum Vertrieb, zum Überlassen an 
andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firrra) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung 
des Verwendungsbereiches: 

ANC-Purno- und Mischladegerät 871 

Dynamit NabelN:, 
5210 Troisdorf 

BAM - ML - 09 

Nicht für unter Tage. 

Bestimnungen für die Verwendung: 
Der zum Einblasen des ANC-Sprengstoffes verwendete Luftdruck darf 
1,6 bar Überdruck nicht Überschreiten. 
Der elektrische Widerstand des Laderohrs oder des Ladeschlauches 
darf hÖChstens 108 Ohm/rn betragen. 
Mit dem Mischladeteil des Fahrzeugs dürfen nur zugelassene Gestein
sprengstoffe, die aus geprilltem Amnoniumnitrat und DieselÖl be
stehen, hergestellt und eingeblasen werden. 
Mit der Slurry-Ladeeinheit des Mischladefahrzeugs dürfen nur 
Sprengschlämne, die bei Fortlassen einer UrrhÜllung nicht formsta
bil sind, in BohrlÖCher eingepumpt werden. 
Das Gerät muß vor Beginn der Ladearbeit geerdet werden. 
Der Ladeschlauch darf nicht aus mehreren Teilen zusammengekuppelt 
werden. 

Berlin 45, den 07.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für M3.terialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

RegDi r. Dr. Treumann 

Bekanntmachung der Zulassung eines zündmittels 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsqeffuhrliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1434 vom 28.07.1987 die nachste
hend bezeichnete Sprengkapsel mit elektrischer AuslÖsung zur Ein
fuhr, zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zu::~elassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

OOEX G-21/SWS 

Schlurnberger Ltd., 
lbuston/Paris 

Schlurnberger Verfahren 
2840 Diepholz l 

BAM - SKE - 012 



Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Bestimnungen 
für die Verwendung: 

Berlin 45, den 28.07.1987 

Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter
oder Kohlenstaubexplosionsgefahr. 

Nur für Sprengungen in Tiefbohrungen. 
Die zünder dürfen nicht hintereinander 
geschaltet werden. 
Maximale Einsatztemperatur: 260 °C. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S. 577 l 
und des § 12 de r Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10454 vom 28.07.1987 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Wunderkerze 

Name <Firmal und Anschrift w<DO 
des Herstellers: Pyrotechnische Fabrik GmbH 

Boqestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BA.'1 - P I - 0561 

Die Zul~ss •mg ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusatzlieh zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein

ste Verpackunqseinhei t mit dem nachstehend angegebenen Hin"ei3 
zu versehen: 
Wunderkerze waa9.erecht am freien Drahtende halten und am an
deren Ende entzunden. 
Brennende Wunderkerze nicht in ~he der Kleidung oder brennba
rer Sachen halten. 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

2. Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

Berlin 45, den 28.07.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschunq und -prÜEunq 
Im Auftrag . 

Dir. u. Prof . Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pvrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10455 vom 28.07.1987 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum Über
lassen an andere und zur Verwendung zl.Xjelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Bengalfackel, silber 

WEDJ 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BA.M - P I - 0563 

Die Zul~ssung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusatzlieh zu der vergeschriebenen Kennzeichnung ist die klein

ste Verpackungseinheit mit dem anchstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Fackel waagerecht am freien Holzende halten und am anderen 
Ende entzünden. 
Nur Über feuerfester Unterlage abbrennen! 
Trocken lagern! 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

2. Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

Berlin 45, den 28.07.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S. 577 l 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I, s. 793l wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10456 vom 28.07.1987 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum Über
lassen an andere und zur Verwendung ztxjelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungsze ichen: 

Bengalfackel, silber 

WEDJ 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 
Boqestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0566 

Die Zul~ssung ist mit folgenden Auflagen ve rbunden: 
l. Zusatzlieh zu der vergeschriebenen Kennzeichnung ist die klein

ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Fackel waagerecht am freien Holzende halten und am anderen 
Ende entzünden. 
Nur Über feuerfester Unterlage abbrennen! 
Trocken lagern! 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

2. Die durch Auflage vergeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

Berlin 45, den 28.07.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

~~~1!.1!.~<212l!l!.9._~~-~~~~'?.l!l!.9._~~l!.~'?..Ei'-~t:.~<212l!.~'?.C:Il~!!.-~9.~l!.'?.t:.~l!.q~~ 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zun Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 11280 vom 24.7.1987 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
der EinfÜhrer: 

Zulassungszeichen: 

Airbag-Gasgenerator 96309-MTG III 

Morton Thiokol Inc. 
Automotive Products Division 
3350 Airport Road 
Ogden, Utah 84405 
USA 

1 l TRW Repa GmbH 
Industriestraße 20 
7071 AlEdorf 

2) Petri l>G 
Bahnweg 1 
8750 Aschaffenburg 

3) K.S. Lenkradwerk GmbH 
Hefner-Alteneck-Str. 11 
8750 Aschaffenburg 

BAM - PT1 - 0320 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Der Gasgenerator darf nur fÜr Insassen-RÜCkhaltesysteme mit 

Luftsack in Kraftfahrzeuge montiert werden. Jede andere Ver
wendung ist verboten. 

2. Der Zulassungsinhaber hat die Abnehmer vertraglich zu ver
pflichten, 
ll PrÜf- und Montagearbeiten nur von dafÜr geschultem Perso

nal vornehmen zu lassen, 
2l Kraftfahrzeuge mit eingebauten Gasgeneratoren in fÜr den 

jeweiligen FÜhrer des Fahrzeugs erkennbarer Weise (z. B. 
am Armaturenbrettl zu kennzeichnen, 

3 l Sicherheitshinweise für die Montage sowie Gebrauchsanwei
sungen (Betriebsanleitungl bekanntzumachen, 

4l den Kraftfahrzeugkäufer zu verpflichten, den Gasgenera
tor nicht aus dem Fahrzeug zu demontieren und bei StÖrun
gen, Stillegunq oder bei funktionsgerechter Inanspruchnah
me eine Herstellerwerkstatt mit der Reparatur oder Demon
tage zu beauftragen und bei einer Veräußerung des Kraft
fahrzeugs diese Verpflichtungen dem neuen Käufer aufzuer
legen. 

3. Der Zulassungsinhaber hat die Kraftfahrzeughersteller entweder 
selbst oder Über weitere Vertragspartner vertraglich zu ver
pflichten, Gasgeneratoren, die an den Kraftfahrzeughersteller 
oder eine Herstellerwerkstatt zurÜCkgegeben werden, in geeig
neter Weise zu vernichten. 
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4. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackungseinheit und der Gegenstand mit den nachstehend 
angegebenen Hinweisen zu versehen: 
Sicherheitshinweise 
öer-GäsgenerätÖr-därf nur für Insassen-Rockhaltesysteme mit 
Luftsack in Kraftfahrzeuge mcntiert werden. 
Die M:Jntage und Deroontage des Gasgenerators darf nur von dafür 
geschultem Personal vorgenommen werden. 

5 . Die Bestimmungen der Nummern 2.2, 2.3, 2.4, und 4 gelten 
nicht für Gasgeneratoren bzw. Kraftfahrzeuge, die zur Ausfuhr 
testimmt sind . 

Berlin 45, 24.07 .1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung van 17. Apr il 1986 (BGBl. I, S. 577 ) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr . 11291 van 9.10.1987 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Uterlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung : Airbag-Gasgenerator GG 6 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Bayern-Chemie GmbH 
Hauptverwaltung 
8261 Asehau 

Zulassungszeichen : BAM - PI'1 - 0331 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1 . Der Gasgenerator darf nur für Insassen-Rockhaltesysteme mit 

Luftsack in Kraftfahrzeuge montiert werden. Jede andere Ver
wendung ist verboten. 

2. Der Zulassungsinhater hat die Abnehmer vertraglich zu ver
pflichten, 
ll PrÜf- und Montagearbeiten nur von dafÜr geschultem Perso

nal vornehmen zu lassen, 
2l Kraftfahrzeuge mit eingebauten Gasgeneratoren in für den 

jeweiligen FÜhrer des Fahrzeugs erkennbarer Weise (z . B. 
am Armaturenbrettl zu kennzeichnen, 

3) Sicherheitshinweise fÜr die Montage sowie Gebrauchsanwei
s ungen (Betr iebsanleitungl tekanntzumachen, 

4l den Kraftfahrzeugkäufer zu verpflichten, den Gasgenera
tor nicht aus dem Fahrzeug zu demontieren und bei StÖrun
gen, Stillegunq oder bei funktionsgerechter Inanspruchnah
me eine Herstellerwerkstatt mi t der Reparatur oder Demon
tage zu beauftragen und bei einer Veräußerung des Kraft
fahrzeugs diese Verpflichtungen dem neuen Käufer aufzuer
legen. 

3. Der Zulassungsinhaber hat die Kraftfahrzeughersteller entweder 
selbst oder Über weitere Vertragspartner vertraglich zu ver
pflichten, Gasgeneratoren, die an den Kraftfahrzeughersteller 
oder e ine Herstellerwerkstatt zurockgegeben werden, in geeig
neter Weise zu vernichten. 

4. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackungseinheit und der Gegenstand mit den nachstehend 
angegebenen Hinweisen zu versehen : 
Sicherheitshinweise 
ÄchtÜÖg!--sei-iundung wird der nicht mcntierte Gasgenerator 

zum gefährlichen Wurfstock. 
Der Gasgenerator darf nur für Insassen-Rockhaltesy
steme mit Luftsack in Kraftfahrzeuge montiert werden. 
Die Montage und Deroontage des Gasgenerators darf nur 
von dafür geschultem Personal vorgenommen werden . 

5. Die Bestimmungen der Nummern 2.2, 2.3, 2.4, 3 und 4 gelten 
nicht fÜr Gasgeneratoren bzw . Kraftfahrzeuge, die zur Ausfuhr 
testimmt sind. 

Berlin 45, 09.10.1987 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
RegDir . Dr . Treumann 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung van 17. April 1986 (BGBl. I, s. 577l 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung van 10. März 1987 (BGBl. I, S. 793l wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr . 11292 van 9.10.1987 der nachste
hend tezeichnete pyrotechni sche Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Uterlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma l und Ansehr ift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Airbag-Gasgenerator GG 6 

Bayern-Chemie GmbH 
Ha uptve rwaltung 
8261 Asehau 

BAM - PI'1 - 0332 

Die Zulassung ist mi t folgenden Auflagen verbunden: 
1. Der Gasgenerator darf nur für Insassen-Rockhaltesysteme mit 

Luftsack in Kraftfahrzeuge montiert werden. Jede andere Ver
wendung ist verboten. 

2. Der Zulassungsinhaber hat die Abnehmer vertraglich zu ver 
pflichten, 
1 l PrÜf- und M:>ntagearbei ten nur von dafür geschultem Perso

nal vornehmen zu lassen, 
2l Kraftfahrzeuge mit eingebauten Gasgeneratoren in für den 

jeweiligen FÜhrer des Fahrzeugs erkennba rer Weise (z. B. 
am Armaturenbrettl zu kennzeichnen, 

3l Sicherheitshinweise für die M:Jntage sowie Gebrauchsanwei
sungen (Betriebsanle itung l bekanntzumachen, 

4 ) den Kraftfahrzeugkäufer zu verpflichten, den Gasgenera
tor nicht aus dem Fahrzeug zu deroontieren und tei Stör un
gen, Stillegunq oder bei funktionsgerechter Inanspruchnah
me eine Herstellerwerkstat t mit der Reparatur oder Demon
tage zu beauftragen und bei e iner Veräußerung des Kraft
fahrzeugs diese Verpflichtungen dem neuen Käufer aufzuer
legen . 

3 . Der Zulassungsinhaber hat die Kraftfahrzeughersteller entweder 
selbst oder Über weitere Vertragspartner vertraglich zu ver
pflichten, Gasgeneratoren, die an den Kraftfahrzeughersteller 
oder eine Herstellerwerkstatt zurockgegeben werden, in geeig
neter Weise zu vernichten. 

4. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackungseinheit und der Gegenstand mit den nachstehend 
angegebenen Hinweisen zu versehen: 
Sicherheitshinweise 
ÄchtÜÖg!--sei-iundÜng wird der nicht mcntierte Gasgenerator 

zum gefährlichen Wurfstock. 
Der Gasgenerator darf nur für Insassen-Rockhaltesy
steme mit Luftsac k in Kraftfahrzeuge montiert werden. 
Die Montage und Deroontage des Gasgenerators darf nur 
von dafür geschultem Personal vorgenommen werden. 

5. Die Bestimmungen der Nummern 2.2 , 2.3, 2.4, 3 und 4 gelten 
nicht für Gasgeneratoren bzw. Kraftfahrzeuge, die zur Ausfuhr 
testimmt sind. 

Berlin 45, 09.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Treumann 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung van 17 . April 1986 (BGBl. I, S. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung van 10. März 1987 (BGBl. I, s. 793l wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 11293 van 13.1.1988 der nachste
hend tezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Uterlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung : 

N~ne (Firmal und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Rauchtablette fÜr Stränungsmessungen 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns.JÜrgen Diederichs GmbH & Co. KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Tri ttau 

BAM - PI'1 - 0333 

Die Zul~ssung ist mit folgender Auflage verbunden: 
1. Zusatzlieh zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein

ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Gebrauchsanweisung: 
Rauchtablette auffeuerfester -Unterlagemit Sturm- oder Ben
galzündholz am Waffelprofil entzünden. Rauchdauer ca. 40 Se
kunden. Auf gute LÜftung achten, Rauch nicht einatmen. Bei 
hÖheren Konzentrationen Atemschutzgerät benutzen. KÜhl und 
trocken aufbewahren. 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt. 

2. Zusätzlich zur vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem Datum der Herstellung (Monat/Jahr) 



und der vom Hersteller gewährleisteten Verbauchszeit (Jahre) 
zu beschriften. 

Berlin 45, den 13.01.1988 
D=r Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachunq der Zulassunq eines Sprengstoffes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom l7. April 1986 <BGBl. I, S. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (llGBl. I, S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1436 vom 19.08.1987 der nachste
hend bezeichnete Sprengstoff für sonstige Zwecke zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma> und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Bes tinrnungen 
für die Verwendung: 

Perforationsladung DP/RDX 

Jet Research Center, 
Arlington, Tx/USA 

Preussag N:, 
315 5 El:lemi ssen ( BerkhÖpen ) 

BAM - SZ - 008 

Nur für Sprengungen in Tiefbohrungen. 

Drucklos, 
maximale Einsatztemperatur 260°C. 

Die Zulassung umfaßt die nachfolgend aufgefÜhrten Perforations-
ladungen. 
l. 2 3/4" SSB Nr. 993 . 53170 
2. 3 3/8" Nr. 993.53125 
3. 3 3/8" Nr. 993.53014 
4. 4" SSB Nr. 993. 53005 
5. 4 5/8" Nr. 993.53181 
6. 5" Nr. 993.53014 
7. 5"-U Nr. 993. 53185 
8. 5" Nr. 993.53112 
9. 6" Nr. 993. 53190 

Berlin 45, den 19.08.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

RegDi r. Dr . Trell!TBnn 

Bekanntmachunq der Zulassunq eines Sprengstoffes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (llGBl. I, S. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (llGBl. I, S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1433 vom 28.07.1987 der nachste
hend bezeichnete Sprengstoff für sonstige Zwecke zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name <Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Bes tinrnungen 
für die Verwendung: 

Perforationsladung Typ Strap Jet 

CWEN Oil Tbols, Inc. 
8900 Forum Way 
Ft. l'brth, Texas/USA 

Preussag AG 
ErdÖl und Erdgas 
3155 El:lemissen - BerkhÖpen 

BAM - SZ - 033/l 

Nur zum Perforieren von Verrohrungen 
in Tiefbohrungen. 

Maximale Einsatzbedingungen 160°C 
und 1379 bar. 

Die Zulassung umfaßt die nachfolgend aufgefÜhrten Perforations
ladungen: 
l. Strap Jet Shogun 2 l/8" PML 1 STP-2125-301 
2. Strap Jet Shogun 1 11/16" PML1 STP-1687-301 

Berlin 45, den 28.07.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachunq der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung dec B.e~~·lntmachung vom 17. April 1986 (llGBl. I, S. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in d~r 
.,..,.., ,;ung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (llGBl. I, S. 793> ••ur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12028 vom ?.'i. J8 .1987 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Satz ~ur Einfuhr, zum Vertrieb, zum 
ÜberlassP.n ·'1:1 "''''l~C·'> r1nd zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschri~t 
des Herstellers: 

N;tcr>O> (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung de•> 
V·O>r.-endungsbereiches: 

Berlin 45, den 25.08.1987 

Feuerwe rk.ojJ•ll'ler 75 %ig (0,5-1,2 nrn) 

Axkas Explosives 
Malevitis IN: 
Athen Hl?. 

Spreng-Import-Export 
J. Waldenrreier 
Uliner Straße 7 - 9 
8860 N.':irdl.hJe n 

BAM - PS - 074 

Der Stoff ist nur als r>Yrol,_., ,:uüscher 
Satz oder als Bestandteil pyrotech
nische r g;;tze zu 1/erwenden. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -p6if unJ 

1m \uftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassunq eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung 110m 17. April 1986 (llGBl. I, S. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (llGBl . I, S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12029 vom 25.08.1987 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Satz zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum 
Überlassen an andere und zur Ver.-endung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Berlin 45, den 25.08.1987 

Feuerwerkspulver 75 %ig (0,3-1,5 nrn) 

Arkas Explosives 
1'1l.levi ti s IN: 
Athen 102 

Spreng-Import-Export 
J. Waldenrreier 
Uliner Straße 7 - 9 
8860 NÖrdlingen 

BAM - PS - 075 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer 
Satz oder als Bestandteil pyrotech
nischer sätze zu 1/erwenden. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachunq der Zulassunq eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (llGBl. I, S. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (llGBl. I, S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12030 110m 25.08.1987 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Satz zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum 
Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Feuerwerkspulver 75 %ig (Mehlpulver) 

Arkas Explosives 
M3.levi tis IN: 
Athen 102 

Spreng-Import-Export 
J. Waldenrreier 
Ulmer Straße 7 - 9 
8860 NÖrdlingen 

BAM - PS - 076 
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Einschränkung des 
Verwendungsbereiches : 

Berli n 45, den 25 .08.1987 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer 
Satz oder als Bestandteil pyrotech
nischer sätze zu verwenden . 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und - prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Sprengstoffes 

Die mit :l.em 
Zulassungsbescheid Nr. 
·~rt:c ~ll te Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

1419 vom 10.06 .1987 
Gesteinsprengstoffs 

Dynamit N::Jbe l AG 
GB Sprengstoffe und zündmittel 
KÖlner Straße 
5210 Troisdorf 

BAM - SI\ - 001 

wird wie folgt geändert: 
Im Abschnitt 'Bestimnw1gen ~Ür die Verwendung' ist der Satz ' Ver
wendung innerhalb von 3 l'bnaten nach der Herstellung' zu streiel1e n 
•ln<1 ·<• l ~t:.setzen durch den Satz 'Verwendung inne rhalb von 6 l'bmten 
nach der Herstellung." 
Ansonsten gilt der Zulassungsbesche id Nr. 1419 vollinhaltlich 
weiter. 

Berlin 45, den 03 . 08 .1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung e ines Sprengstoffes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr . 
erteilte Zulassungs des 

Bezeichnung : 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma l und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeiche n: 

wird wie folgt geändert: 

1282 vom 06.04.1982 
Sprengstoffs fÜr sonstige Zwecke 

Treibladung fÜr Baker-Setzgeräte 

Bermi te Saugus 
22116 West Soledad Canyon Road 
Saugus, California 91350, USA 

Dresser Europe S.A. 
Rudolf-Diesel-Str. 6 
2805 Stuhr 1, Brinkum-Nord 

BAM - SZ - 002/2 

Der Zulassungsbescheid Nr . 1282 wird durch die folgende Treib
ladung erweitert: 

Baker Slow-Set Power Charge # 437-66-2000 

Ansonsten gilt der Zulassungsbescheid Nr. 1282 sowie dessen 1 . 
Nachtrag vollinhaltl ich weiter. 

Berlin 45, den 03.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Sprengstoffes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

580 

700 vom 28.05.1973 
Sprengstoffs fÜr sonstige Zwecke 

Hohlladung fÜr druckfeste Träger
rohre (Jet/ N:Fl 

Dresser Industries, Houston, Tx/USA 

Dresser Europe S.A. 
Rudolf -Diesel-Str. 6 
2805 Stuhr 1, Brinkum-Nord 

BAM - SZ - 005 

wird wie folg t geändert: 
1. Der Zulassungsbescheid Nr. 700 wird durch die folgende Perfo

rationsladung erweitert: 
5" Cl'lNI KONE, RDX. 

2. Im Abschnitt 'Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen. • 
ist der Verwendungshinweis 'Drucklos, maximale Einsatztempera
tur 160°C' zusätzlich aufzunehmen. 

Berlin 45, den 03.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Sprengstoffes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr . 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen : 

wird wie folgt geändert: 

702 vom 29.05.1973 
Sprengstoffs fÜr sonstige Zwecke 

Druckfeste Hohlladung fÜr Steigrohr
perforationen (Bargunl 

Dresser Atlas Ind . 
Houston, Texas, USA 

Dresser Europe S.A. 
Dresser Atlas Division 
2805 stuhr 1, Brinkum-Nord 

BAM - SZ - 007 

Die im Zulassungsbescheid Nr. 702 in der Anlage 3 Seite 1 aufge
fÜhrten Ladungen werden durch die folgenden Perforationsladungen 
ergänzt : 
1. Perforationsladung 1-11/16" Silver Jet (Anlage ll 
2. • 1-11/ 16" Silver Jet Big Hole (Anlage 2). 

Berlin 45, den 11 . 09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Mate rialforschung und - prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Sprengstoffes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr . 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma l und Anschrift 
des Hers t ellers : 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

978 vom 03 . 06 .1975 
Gesteinsprengstoffs 

Hanall 

Westspreng QnbH 
Sprengstoffe + Sprengtechnik 
Kalkwerkstr. 75- 77 
5950 Finnentrap 1 - Frette r 

BAM - PAC - 025 

Im Abschnitt 'Bestimmungen fÜr die Verwendung' ist der Satz 'Zur 
Zündung muß Verstärkungsladung verwendet werden.' zu streichen und 
zu ersetzen durch den Satz 'Zur Zündung muß eine Verstärkungsla
dung oder Über die gesamte Länge der Ladesäule eine Sprengschnur 
der Gruppe SSM verwendet werden. • 

Anscnsten gilt der Zulassungsbescheid Nr. 978 sowie dessen Nach
träge vollinhaltlich weiter. 

Berlin 45, den 08.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Trewnann 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Sprengstoffes 

Die mit de·n 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

1076 vom 01.06.1976 
Gesteinsprengstoffs 

Hanall 

Westspreng QnbH 
Sprengstoffe + Sprengtechnik 
Kalkwerkstr. 75- 77 
5950 Finnentrap 1 - Fretter 



Zulassungszeichen: BAM - PAC - 026 

wird wie folgt geändert: 
Im Abschnitt "Bestimmungen für die Verwendung• ist der Satz •zur 
ZÜndung muß Verstärkungsladung verwendet werden.• zu streichen und 
zu ersetzen durch den Satz •zur ZÜndung muß eine Verstärkungsla
dung oder Über die gesamte Länge der Ladesäule eine Sprengschnur 
der Gruppe SSM verwendet werden. • 

Ansonsten gilt der Zulassungsbescheid Nr. 1076 sowie dessen Nach
träge vollinhaltlich weiter. 

Berlin 45, den 08.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt f ;jr "bterialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Sprengstoffes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr . 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

1383 vom 31.07.1986 
Gesteinsprengstoffs 

lrr1?ulsit RP 220 

Name <Firma> und Anschrift Westspreng GmbH 
des Herstellers: Sprengstoffe + Sprengtechnik 

Kalkwerkstr. 75- 77 
5950 Finnentrap 1 - Fretter 

Zulassungszeichen: BAM - SA - 034 

wird wie folgt geändert: 
1. Die im Zulassungsbescheid enthaltene Befristung wird aufgehoben. 
2. Die im Zulassungsbescheid im Abschnitt "Bestimmungen für die 

Verwendung• unter 2. festgelegte Verwendungsbefristung wird ge
strichen und ersetzt durch: 
"Verwendung innerhalb von 6 Monaten nach der Herstellung.• 

Ansonsten gilt der Zulassungsbescheid Nr. 1383 sowie der 1. Nach
trag hierzu vollinhaltlich weiter. 

Berlin 45, den 29.01.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und - prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma> und Anschrift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

~rotechnischen Gegenstandes 

BAM - P I - 0024 

Tischfeuerwerk 

pyro-Qlemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
pyrotechnische Fabrik 
Bogestr . 54 - 56 
5208 Eitorf 

1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEXX> 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 

die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen. 

Berlin 45, den 14.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

153 vom 11.01.1971 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengalische Fackel, grÜn 

Name <Firma> und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

pyro-Qlemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0031 

1. Der Name (Firma> des Herstellers wird in 
WEXX> 
pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 153 vom 11.01.1971 

angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 16.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Moiterialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Treunann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name <Firma> und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

154 vom 11.01.1971 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengalische Fackel, grun 

pyro-Qlemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 -56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0035 

1 . Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEXX> 

geändert. 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 154 vom 11.01.1971 
angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 16.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma> und Anschrift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

~rotechnischen Gegenstandes 

BAM - P I - 0042 

Tischfeuerwerk 

pyro-Qlemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEXX> 
pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den in der Zulassunq angegebenen Auflagen wird 

die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen. 

Berlin 45, den 07.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 
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Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10018 vom 26.07.1976 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Tischfeuerwerk 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0049 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WED:) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10018 van 26.07. 
1976 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 16.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für M3terialforschung und -orÜfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

BAM - P I - 0060 

Tischfeuerwerk 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WED:) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 
die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen. 

Berlin 45, den 07.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

BAM - P I - 0067 

Tischfeuerwerk 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WED:) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. Zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 
die Zulassung mit der Auflage: 
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Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen . 

Berlin 45, den 07.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P I - 0082 

Knallerbse 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bog es tr • 54 - 56 
5208 Eitorf 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WErXl 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 

die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen. 

Berlin 45, den 07.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma l und Anschrift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P I - 0097 

Knallstreichholz 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WED:) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 
die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen. 

Berlin 45, den 07.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P I - 0153 

Blitzwatte 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WElJJ 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 



2. zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 
die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen. 

Berlin 45, den 07.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

BAM - P I - 0225 

Wunderkerze 

Pyro-<::hemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 

Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEm 

2. 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 
zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 
die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen. 

Berlin 45, den 07.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10054 vom 19.04.1977 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Silberregen, mittel 

Pyro-<::hemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0268 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEm 

2. 

Pyrotechnische Fabrik QnbH 

geändert. 
zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr . 10054 vom 19.04. 
1977 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 16.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und - prÜfung 
Im Auftrag 

Regdir. dr. Trewrann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

10052 vom 21.04.1977 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Silberregen, klein 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Pyro-<::hemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 

Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0272 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEm 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10052 vom 21.04. 

1977 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 16.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Trewrann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10053 ~n 21.04.1977 

pyrotechnischen Gegenstandes 

G::>ldregen, mittel 

Pyro-Glemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0274 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEm 

2. 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 
zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10053 vom 21.04. 
1977 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 16.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Trewrann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zul3ssung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 10051 vom 21.04.1977 

erteilte Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: G::>ldregen, klein 

Name (Firma) und Anschrift Pyro-Glemie 
des Herstellers: Hermann Weber & Co. GmbH 

Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - P I - 0277 

wird wie folgt aeändert: 
l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 

WEm 

2. 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 
zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10051 vom 21.04. 
1977 angegebenen Auflagen ;1ird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 16.10.1987 

Bundesanstalt 
Der Präsident der 

für Materialforschung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. 1Tewrann 

und -prÜfung 

583 



Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zul~ssunq e ines pYrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung : 

Name (Firmal und Anschrift 
des Herstellers : 

Zulassungszeichen: 

wird wie folg t geändert: 

10021 vom 23 .06.1976 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Knalleinlage 

Pyro-QJemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 

Pyrotechnische Fabrik 
Bog es tr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0279 

1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEl:X) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr . 10021 vom 23.06. 
1976 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage : 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
s ichtbar , leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 16.10.1987 
Der Präsident de r 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag · 

RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

mit dem Zulassungszeichen BAM - P I - 0306 

Bezeichnung: Schlanaenhut 

Name (Firma) und Anschrift Pyro-QJemie 
des Herstellers: Hermann l-ieber & Co. GmbH 

Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

wird "ie folqt qe.3ndert: 
l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 

WEl:X) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 
die Zulassung mit der Auflage : 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen. 

Berlin 45, den 07.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir . u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

BAM - P I - 0312 

Cobra (Brillenschlange) 

Pyro-QJemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

wird wie folgt geändert: 
1. Der Name. (Firma) des Herstellers wird in 

WEJ:O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 

die Zulassung mit der Auflage: 
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Die durch Auflage vorgeschriebenen llim•leise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen. 

Berlin 45, den 07.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeicbnung: 

BAM - P I - 0325 

Pille fÜr Hinterlader 

Name (Firma) und Anschrift Pyro-QJemie 
des Herstelle rs: Hermann Weber & Co. GmbH 

Pyrotechnische Fabrik 
13cxjestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

wird wie folgt geändert : 
1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 

wa:o 
Pyrotechnische Fabrik QnbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 

die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen . 

Berlin 45, den 07.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschunq 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr . Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 

und -prÜfung 

zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
zulassungsbescheid Nr . 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

821 vom 04.02.1974 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Knallbonbon 

Pyro-QJemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0389 

Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEl:X) 

Pyrotechnische Fabrik QnbH 
geändert. 

Berlin 45, den 15.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfunq 
Im Auftrag 

ReaDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassunqszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

820 vom 04.02.1974 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Knallbonbon 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0392 

Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEl:X) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 



Berlin 45, den 15.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr . Treumann 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassung eines Dyrotec~nischen Geqenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassunq des 

Bezeichnung: 

Narre (Firma) w1d Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird '"'ie folgt geändert: 

10035 IlOm 01.02.1977 

pyrotechnischen Geqenstandes 

Bengalische Fackel, rot 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0426 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEm 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10035 vom 01.02. 

1977 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, l eicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 16.10.1987 
Der P<äsident der 

Bundesanstalt für Materialforschunq und -prÜfung 
Im Auftrag -

RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassuno eines pyrotec~nischen GeGenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

10056 IIOITI 26.04.1977 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Tischfeuerwerk 

Narre (Firma) und Anschrift Pyro-chemie 
des Herstellers: Hermann Weber & Co . GmbH 

Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - P I - 0431 

wird wie folgt geändert: 
l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 

WEm 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zul~ssungsbescheid Nr. 10056 vom 26.04. 

1977 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen . 

versehen. 

Berlin 45, den 16 . 10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschuno und -pr Üfung 
Im Auftrag · 

RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name <Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

10059 vom 31.05.1977 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Tischfeuerwerk 

Pyro-01emie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 EiterE 

Zulassungszeichen: BAM - P I - 04 34 

wird wie folgt geändert: 
l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 

WEm 

geändert. 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10059 vom 31 . 05 . 
1977 angegebenen Auflagen wird die Zulassunq mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 22 . 10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassuno eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10082 van 20.04.1978 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Tischfeuerwerk 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0440 

l. Der Name < r"irrna J des Herstellers v1ird in 
woco 
~jLotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr . 10082 van 20.04. 

1978 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar , leicht lesbar und dauerhaft anzubringen . 

versehen. 

Berlin 45 , den 22.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr . 

erteilte Zulass~~g des 

10089 vom 15.06.1978 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: Tisc~reuerwerk 

Name (Firma) und AnschriEt Pyro-chernie 
des Herstellers : Hermann Weber & Co . GmbH 

Pyrotechnische Fabrik 
Bog es tr. 54 - 56 
57.88 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - P I - 0442 

wird v1ie folgt aeändert : 
l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 

wa:o 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr . 10089 ~~ 15.06 . 

1978 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar , leicht lesbar und dauerhaft anzubringen . 

versehen. 

Berlin 45, den 22.10.1987 
Der Präsident der 

BW1desanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

ReqDir. Dr. Treumann 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 10100 vom 26.01.1979 

ert~ilte Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: Knallteufel (Knallerbse) 

Faestal Industrial Ltda. Nam= (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: Rua Emanuel Viktor Cicarino, 170 

Itaguai 

Na~ (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

RJ 
Brasilien 

Pyro-ülemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BI\M - P I - 0445 

<vird wie folgt geändert: 
1. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

WEn) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10100 vom 26.01. 
1979 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 10.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung 
Im Auftrag 

Dir. u . Prof. Dr . Swart 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 

und - prÜfung 

zur Zulassung eines oyrotechnischen Genenstandes 

Die mit dem 
Zul~ssungsbescheid Nr . 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassunqszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10101 vom 21.11.1978 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Raumschiff tTischfeuerwerkl 

Pyro-ülemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BI\M - P I - 0447 

1 . Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEn) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. Zu~tzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10101 vom 21.11. 
1978 angegebenen Auflagen wird die Zulassunq mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 22.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Tre~nn 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulasstmgsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

10110 vom 28.02.1979 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Color-Sonne 

Name (Firma) und Anschrift Yuen Loong Hong 
des Herstellers: 184-192 Queen's Road, C. 

Hong Kong 
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Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Pyro-ülemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

BI\M - P I - 0451 

l. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
WEn) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10110 vom 28.02. 
1979 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 10.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und - prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pYrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Na~ (Firma) und Anschrift 
des Herstellers : 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10129 vom 06.09.1979 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Tischfeuerwerk 

Pyro-<:hemie 
Hermann Weber & Co . GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bog es tr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BI\M - P I - 0453 

l . Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEn) 

Pyrotechnische Fabri k GmbH 
geändert. 

2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10129 vom 06.09. 
1979 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen . 

Berlin 45, den 22.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschunq und -prÜfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Tre~nn 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜ.hrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10175 vom 25.08.1980 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Knallteufel (Knallerbse) 

Kwong Ming Fireworks Mfg. 
14, Rua Portugal 
Macau 

Pyro-ülemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Boqestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BI\M - P I - 0460 

l. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
WEm 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10175 vom 25.08. 

1980 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 



Berlin 45, den 10.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassunq des 

Bezeichnung: 

liarre (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10206 vom 17.08.1981 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Farbige Rauchtablette, rot 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0464 

1 . Der Narre (Firma) des Herstellers wird in 
WEJX) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10206 vom 17.08. 
1981 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 22.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschunq und -prÜfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Narre (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10188 vom 03.09.1980 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Farbige Rauchtablette, orange 

Pyro-Qlemie 
Herrrann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0466 

1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEJX) 

Pyrotechnische Fabrik QnbH 
geändert. 

2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10188 vom 03.09. 
1980 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 22.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Narre (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

10189 vom 03 .09. 1980 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Farbige Rauchtablette, grun 

Pyro-<llemie 
Herrrann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bog es tr . 54 - 56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - P I - 0469 

wird wie folgt geändert: 
1. Der Narre (Firma) des Herstellers wird in 

WEJX) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10189 vom 03.09. 
1980 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 22.10.1987 

Bundesanstalt 
Der Präsident der 

für Materialforschung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Tre umann 

und -prÜfung 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zul-ötssunq des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10190 ~n 03.09.1980 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Farbige Rauchtablette, blau 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0471 

l. Der Name (Firma) des Herstellers vlird in 
WEJX) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10190 '~ 03.09. 
1980 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit de.r Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lescar und dauerhaft anzubringen. 

versehen . 

Berlin 45, den 22.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

10202 vom 13.02.1981 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Zigaretten-SprÜheinlage 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0477 

wird wie folgt geändert: 
1 . Der Name . (Firma) des Herstellers wird in 

WEJX) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. Zusätzl i ch zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10202 vom 13.02. 
1981 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 22.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfunq 
Im Auftraa 

RegDir. Dr. orreumann 
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Bekanntmachuno eines Nachtrages 
zur Zulassuno eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zul~ssungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassunq des 

Bezeichnung: 

Name (~irma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassunqszeichen: 

wird ''ie folat aeändert: 

10210 vom 17.08.1981 

pyrotechnischen Gegenstandes 

futellit 

China National ~tive 
Produce & Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Hunan Provincial Branch 
Kwangchow Office 
144, 623 Road 
Kwangchow/VR China 

Pyro-Chernie 
Hermann \'Ieber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bcqestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0480 

l. Der Name ( Finm) des EinfÜhrers wird in 
WEJ:X) 

2. 

~Jrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 
zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10210 vom 17.08. 
1981 anaeqebenen Auflagen ~<ird die Zulassunq mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Him;eise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 10.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassunq des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

•,;i rd wie folgt geändert: 

10230 vonn 07.01.1982 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengalische Fackel, blau 

Pyro--C'1emie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Boqestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAI"'! - P I - 0482 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEJ:X) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10230 ~n 07.01. 
1982 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 15.11.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 
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10231 vom 07.01.1982 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengalische Fackel, blau 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Pyro--chernie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0484 

l. Der Name (Firma) des Herstellers vlird in 
WEJ:X) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10231 vom 07.01. 
1982 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 15.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

1·1ird wie folgt geändert: 

10232 vom 07.01.1982 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengalische Fackel, rot 

Pyro--chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 048 7 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEJ:X) 

"2. 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 
zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10232 vom 07.01. 
1982_angeqebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

D1e durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 15.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschuno und -prÜfung 
Im Auftraa . 

Dir. u. Prof. D~. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassunq des 

Be~eichnunq: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

10244 vom 30.03.1982 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Knallerbse 

Kwong Ming Fireworks Mfg. 
14, Rua Portugal 
Macau 

Pyro--chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0491 

wird wie folgt geändert: 
1. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

WEDJ 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10244 vom 30.03. 

1982 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 
Berlin 45, den 10.12.1987 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -orÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 



Bekanntmachung ei nes Nachtraaes 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Geaenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name ( Fi.nna) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10286 vom 09.05.1983 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Bodenfeuerwirbel "Dicker Brummer• 

China National Native 
Produce & Animal By-Products 
Import & Export Cerparation 
Hunan Provincial Branch 
Kwangchow Office 
373 Hang Sha Dadao 
Kwanqchow/VR China 

Pyro-Ov~mie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 -56 
5208 Eitorf 

BilL\\ - P I - 0504 

1. Der Name (Finna) des EinfÜhrers wird in 
1\'ID) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10286 vom 09.05. 
1983 angegebenen Auflagen v1ird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht l esbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 10.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr . Swart 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Di e mit dem 
Zul~ssungsbescheid Nr . 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10 306 vom 27. Ol. 1984 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Zauberblitz-Tablette 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co . GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bog es tr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0513 

1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10306 '~ 27.01 . 

1984 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinv1eise sind deutlich 
sichtbar, leicht l esbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 15.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir . u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung : 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

10309 vom 06.02 .1984 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Zimmerfontäne "Traumsterne• 

Pyro-Chemie 
Hennann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 -56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BA."1 - P I - 0515 

wird wie folgt geändert: 
1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 

WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10309 vom 06.02. 

1984 angegebenen Auflagen wird die Zulassunq mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Him;eise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und daue rhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 15.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschuno und -prÜfunq 
Im Auftrag -

Dir. u . Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Geaenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erte ilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10336 vom 15.06.1984 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Schneesturm-Tablette 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0518 

1 . Der Name ( finna) des Herstellers 1vird in 
WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. Z~sät>.lich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10336 van 15.06. 

1984 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hin11eise sind deutlic>J 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubrin9e n. 

versehen. 

Berlin 45, den 15.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforsc>Jung und -orÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmac>,unq eines N2chtraqes 
zur Zulasstmg eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr . 

erteilte Zul3ssung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma> und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt ge~ndert: 

10338 vom 09.07.1984 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Silberwirbel 

China National Native 
Produce & Animal By-Products 
Import & Export Cerparation 
Kiangsi Branch 
Kwangchow Office 
1 2 3, Industry Road 
~wangchow/VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0521 

l. Der Name ( firma) des EinfÜhrers tvird in 
WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert . 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10338 vom 09.07. 

1984 anaegebenen Auflagen wird die Zulassunq mit der Auflage: 
Die durch Auflage \~rgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lescar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 
Berlin 45, den 10.12 . 1987 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u . Prof. Dr. Swart 589 



Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma> und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma> und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10361 vom 19.02.1985 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Benqal~olz, silber 

VEB zündwarenwerke Riesa 
Hamburger Str. l 
DDR - 8400 Riesa 

Pyro--chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnisc'Je Fabrik 
Bog es t r. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0531 

l. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
wa:o 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10361 vom 19.02. 

1985 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 10.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr M3.terialforschtmg. und -(lrÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassunsbescheid Nr. 10362 vom 19.02.1985 

erteilte Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: Bengalholz, weiß 

Name (Firma> und Anschrift VEB zündwarenwerke Riesa 
des Herstellers: Hamburger Str. 1 

DDR - 8400 Riesa 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassunqszeichen: 

wird ;~ie folgt geändert: 

Pyro--chemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Boqestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0533 

l. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
1\lfl::X) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. zusät7.lich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10362 vom 19.02. 
1985 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 10.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für M3.terialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachunq eines l>lachtraqes 
zur Zulassuno eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassunqsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 
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10364 van 19.02.1985 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengalholz, rot 

VEB zündwarenwerke Riesa 
Hamburger Str. 1 
DDR - 8400 Riesa 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Pyro--Olemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bog es tr . 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0536 

l. Der Name <Firma> des EinfÜhrers wird in 
WEn) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
aeändert. 

2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10364 van 19.02. 
1985 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflaae: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen GeQenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma> und Ansc'Jrift 
des Herstellers: 

Name <Firma> und Anschrift 
des Einfii'Jrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10365 vom 19.02.1985 

oyrotechnischen Gegenstandes 

Benqalholz, grün 

VEB zündv~arenwerke Riesa 
Hamburger Str. l 
DDR - 8400 Riesa 

Pyro--chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

SAM - P I - 0538 

l. Der Name (Firma) des EinfÜhrers 'lird in 
wa:o 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10365 vom 19.02. 

1985 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 1.1.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Sv~art 

Bekanntmachunq eines Nachtraaes 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

«i rd wie folgt geändert: 

10372 vom 14.03.1985 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Wunderstern 

Olina National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Cerparation 
Hunan Provincial Branch 
103 Wu Yih Road, E, 
Changsa/VR China 

Pyro--chemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0540 

1. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
wa:o 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10372 vom 14.03. 

1985 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 



Berlin 45, den 11.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

10428 vom 25.09.1986 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Leuchtkäfer (Feuerwirbell 

Name (Firma) und Anschrift China National Native Produce 
des Herstellers: & Animal By-Products 

~ <Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Import & Export Corooration 
Hunan Provincial Branch 
103 Wu Yih Road, E. 
Changsha/ VR China 

Pyro-chemie 
Henrann Weber & Co. GnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0543 

Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

WEX:xJ 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 24.11 . 1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof . Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotec~nischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name <Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10421 vom 04.08.1986 

pYrotechnischen Gegenst3ndes 

Tischfeuerwerk 

VEB Pyrotechnik SilberhÜtte 
DDR - 4301 SilberhÜtte 

Pyro-<hemie 
Hermann Weber & Co. GnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

~~ - P I - 0550 

Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

WEX:xJ 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert . 

Berlin 45, den 24.11.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -orÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

10422 vom 04. OB .1986 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Tiscl-Jfeuerwerk 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhre rs: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

VEB Pyrotechnik SilberhÜtte 
DDR - 4301 SilberhÜtte 

Pyrn-chemie 
Hermann Weber & Co. GnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Boaestr. 54 - 56 
52Ö8 Eitorf 

BAM - P I - 0552 

Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

WEX:xJ 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 24.11.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name <Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeiche n: 

wird wie folgt geändert: 

10423 vom 04 . 08.1986 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Tischfeuerwerk 

VEB Pyrotechnik SilberhÜtte 
DDR - 4301 SilberhÜtte 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Boaestr. 54 - 56 
520fl Eitcrf 

BAM - P I - 0555 

Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

WEX:xJ 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 24.11.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotecl-Jnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10424 vom 04.08.1986 

pyrotechnischen r~enstandes 

Tischfeuerwerk 

VEB Pyrotechnik SilberhÜtte 
DDR - 4301 SilberhÜtte 

Pyro-<hemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0557 

Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

WEX:xJ 
Pyrotechnische Fabrik GnbH 

geändert. 

Berlin 45, den 24.11.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 
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Bekanntmachunq einPs Nachtr~ges 
zur Zulassung e ines pyrotechnischen Gegenstandes 

~i..~ -ni t dem 
-~Jl3.ssunqsbescheid Nr . 

::.rte i lt~ Zul::ts~.;una des 

clel.Pi~hmmq: 

1'01re (Firma 1 tmd Anschrift 
1-lP:rS *-~llA LS! 

Name (FinTB> und Anschrift 
des EinfÜhre rs: 

Zul~ssungszeichen; 

~;ird ~;ie folgt geändert: 

10451 vom 10.07.1987 

oyro t echnische n Gege ns tAndes 

Libelle (wirbell 

Chin~ ohtiona1 ila tive Produce 
& Anirra 1 By-Produc t s 
l moort & Export Gorparation 
K;Jangsi Cl-man 1\utonocrous Region Br~nch 
Pai<hoi Off ice 
f re i gn Trade Bldg . 
Chnng Sna n Outs ides t 
Pakhai 
K· ... angsi/VR C~i na 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - N. Nicolaus 
FlÜ:jel 1 
5600 Wuppertal 21 

BAM - P I - 0599 

Di e Beze ichnung des Gegenstandes wird in 
Feuer- Falter (Wirbel) 

aeände r t. 

Berli n 45, den 12. 08.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für M3.terialforschung und -prÜfunq 
Im Auftrag 

Dir . u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zula ssungszeiche n 

ßezei chnunq: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

wi rd wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P II - 0086 

Weco-Kanonenschlaq 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. GntH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf -

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WECO 
Pyrotechnische Fabrik GnbH 

qeänder t . 
2 . Zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 

die Zul3 ssung mit der Auflage: 
Die durc>1 Auflage vorgeschriebenen Him1eise sind deutlich 
sichtb3. r , leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
vers~h"-?n. 

Berli n 45 , de n 14 . 09.1987 
Der Präsident der 

Bundesnnstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u . Prof. Dr. SWart 

Bei<a.nntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassuno eines pYrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mi t dem Zul3ssunqszeichen 

RP.·'- eichnung: 

r.arne (Firrral und Anschrift 
des Hers tellers: 

ilal11e (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

.. ii rd \lie fo l gt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Bfu~ - P II - 0731 

Firecracker (China Cracker) 
KnallkÖrper 

Yuen Loong Hang Firecn.cker ~lfg. Co. 
85. Wing Lok Street 
Hongkong 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - N. Nicolaus 
FlÜgel 1 
5600 Wuppertal 21 

; Oie Bezeichnung des Gegenstandes wird in 

geände r t. 
KnallkÖrper China-cracker 8/40/8 
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<. ZQsätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 
die Zulassunq mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutli ch 
sichtbar , leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

3. Die Anschrift des Herstellers wird in 
184 - lQ2 Queen's Road, C. 
Honqkcng 

geändert . 

Ser l in 45 , den 02.09. 1987 
Der Präsident der 

Bunde sans eAlt t ür Material forschung und - orütung 
Im 1\uftraa 

üir . u . Prof. D~ . Sv1ar t 

BekannLmcüung einc:s N:icht raqes 
zur Zulassung e ines pYrotechnisc'1en Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbcsch'\id Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeicbnunq: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

91 von 28.10 . l970 

pyrotechni sehen GeqenstrlnC'es 

Vesuv 

Pyro-chemie 
Herrrann Weber & Co . Gnbti 
Pyrotechnische E''abrik 
Bogestr . 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P ll - 0246 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
~~En) 

Pyrotechnische Fabr ik GnbH 
geändert. 

2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 91 vom 28 . 10. 
1970 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mi t de r Auflagd : 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaf t anzubri ngen . 

versehen . 

Ber 1in 45, den 15 . 01. 1988 
Der Präsident de r 

Bundesanstalt für Materialforschung und - pr Üf ung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntrrachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines PYrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschri f t 
des Ei nfÜl--trer.s: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

22 vom 20.07.1970 

pyrotechnischen Gegenstandes 

China -BÖller A 

Cnina National I'ea and Native Produce 
Import & Export Cerpara t ion 
Hunan Provincial Branch 
Canton Sub-Office 
144, 623 Road 
Canton/VR China 

Pyro-Chemi e 
1-ler mann Weber & Co. GmbH 
Pyro techni sche Fabr i k 
Bogestr. 54 -56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 0249 

l. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
wa::o 

2. 

3. 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 
zusätzlich zu den im Zulassungsbeschei d Nr . 22 van 20.07 . 
1970 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 
Der Narre (Firma) des 

geändert . 

Herstellers wird in 
China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Cerparation 

Berlin 45, den 14.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Di r. u. Prof . Dr . Swart 



Bekanntnachunq eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines oyrotec~nischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeic~nung: 

Name (Firma> und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

18 vo•n 15.06.1970 

pyrotec~nischen Gegenstandes 

Qüna-BÖller B 

Qüna National Tea & Native 
Import & Export Gorparation 
Hunan Provincial Branch 
Canton Sub-Office 
144, 623 Road 
Canton/VR China 

pyro-Chernie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 0254 

l. Der Name (Firma> des EinfÜhrers wird in 
WEn) 

Pyrotechnische Fabrik QnbH 

Produce 

geändert. 
2. iusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 18 vom 15.06. 

1970 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlic~ 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 
3. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 

geändert. 

Berlin 45, den 14.01.1988 

China National Native Produce 
& Anima l By-Products 
Import & Export Corpcr3tion 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -orÜfunq 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntnac~ung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma> und Ansc~rift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

40 vom 14.08.1970 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Phantom-Sirene (Handsirene) 

pyro-C'lemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 0264 

wird wie folgt geändert: 
l. Der Name~ (Firma) des Herstellers wird in 

WEn) 

Pyrotechnische Fabrik QnbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 40 vorn 14.08 . 

1970 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 15.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntnachunq eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteile Zulassung des 

Bezeichnung: 

32 vom 21.07.1970 

pyrotechnischen Gegenstandes 

KnallkÖrper China-Knaller 

Name (Firma) und Anschrift China National Tea & Native Produce 
des Herstellers: Import & Export Gorparation 

Hunan Provincial Branch 
Canton Sub-Office 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

144, 623 Road 
Canton/VR China 

pyro-Chemie 
Herm3nn Weber & Co. GnbH 
Pyrotec~nische Fabrik 
Bog es tr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 0270 

1. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
WEJ:O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 32 vom 21.07. 

1970 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, l e icht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 
3. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 

geändert. 

Berlin 45, den 14.01.1988 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Gorparation 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfunq 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr . Swart 

Bekanntnachunq eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnisc~en Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassnn'J des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers : 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10019 v~n 23.07.1976 

pyrotechni schen Gegenstandes 

Luftpfeifer 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 

Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 

Bill\\ - P Il - 0288 

1. Der Name (Firma) des Herstellers "ird in 
WEJ:O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10019 vom 23.07. 

1976 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauer~aft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 15.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -orÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntnachunq eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 'Inschrift 
des Herstelle rs: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P II - 0303 

Weco-Schwärmer mit Knall, mittel 

pyro-Chewie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotec~nische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEJ:O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

qeäf1dert. 

593 



2. Zusatzlieh zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 
die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage '~rgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen. 

Berlin 45, den 14.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. S.1art 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines oyrotechnischen Geaenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zul.~ssung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zul1ssungszeichen: 

wird wie folgt aeändert: 

10432 vorn 09.10.1986 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Color-Rakete, klein 

Pyro-aoemie 
Herrrann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - <)308 

1. Der Name (Firma) des Herstellers '"ird in 
l•l'CO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. Zusätzlich zu de n im Zul1ssunasbescheid Nr. 10432 '~m 09.10. 

lqR6 angeqebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind dentlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen . 

versehen. 

Berlin 45, den 15.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. 8<-lart 

Bekanntmachung eineE Nachtraaes 
zur Zulassuno eines nyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassunq des 

mit dem Zu.lasstmqs'leichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P II - 0311 

Komet - Sternrakete mit Silberkometen 

Pyro-Olemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEm 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. Zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 

die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen . . 

Berlin 45, den 14.09.1987 
Der. Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -orÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. 8<-lart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 
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pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P II - 0318 

Komet-Sternrakete mit Goldkometen 

Pyro-0\emie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

wird >Jie folat aeändert: 
1. Der Name <Firma) des Herstellers wird in 

WEm 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 

die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
verse'l-)en. 

Berlin 45, den 14.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof . Dr. 8<-lart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines PYrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zul~ssungszeichen: 

"icd wie folgt geändert: 

10323 vom 17.04.1984 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Spezialrakete 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 -56 
5208 Eitorf 

BAl-l - P II - 0331 

1. Der Narre (Finnal cles Herstellers wird in 
WFCC 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassunasbescheid Nr. 10323 vom 17.04 . 

1984 angegebenen Auflaaen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, l eicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 19.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und - prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. 8<-lart 

Bekanntmachuno eines Nachtrages 
zur Zulassung eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P II - 0339 

Verwandlungsrakete 

Pyro-aoemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Boqestr. 54 -56 
5208 Eitorf 

1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEJ:O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 

die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen. 

Berlin 45, den 14.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -orÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. 8<-lart 



Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

~t dem Zulassungszeichen 131\M - P II - 0348 

Bezeichnung: ~teor-Rakete 

Name (Firma) und Ansc~rift 
des Herstellers: 

Pyro-chemie 
Hermann WE>ber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Boqestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

wird wie folgt geändert: 
1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 

WEX::O 

2. 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
aeändert. 
zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 
die Zulassung mit der Auflage: · 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen. 

Berlin 45, den 14.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschunq und -prÜfung 
Im Auftrag · 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

wird wie folgt qeänndert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P II - 0350 

1\pollo-Rakete 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

l. Der Name - (Firma) des Herstellers 1-1ird in 
\'IEJ:O 
Pyrotechnische Fabrik QnbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den in der Zulassunq angegebenen Auflagen wird 

die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen. 

Berlin 45, den 14.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschunq und -prÜfunq 
Im Auftrag · 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachunq eines Nachtraaes 
zur Zulassuno eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P II - 0353 

Taifun-Rakete 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Boqestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

wird wie folgt geändert: 
1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 

WEX::O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 

die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen. 

Berlin 45, den 14.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof . Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtraaes 
zur Zulassung eines PYrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassunq des 

mit dem Zulassungszeichen 

Name (Firma) und Ansc~rift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P II - 0357 

Stern-Rakete mit bunten Sternen 

Pyro--chemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 

Pyrotechnische Fabrik 
Boqestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEX:O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 

die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen. 

Berlin 45, den 14.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -:orÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachuno eines Nachtrages 
zur Zulassung eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassunq des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10047 vom 14.04.1977 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Qoodlibetrakete 

Pyro--c11emi~ 
Hermann Weber & Co. GnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 0360 

l. Der Name (Finna) des Herstellers wird in 
wl'X:O 
Pyrotechnische Fabrik QnbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassunasbescheid Nr. 10047 vom 14. 04. 

1977 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 19.01 . 1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und - prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachuno eines ~~chtraqes 
zur Zulassuno eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10046 vom 14.04.1977 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Leuchtkugel-Rakete 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 0362 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEX::O 

2. 

Pyrotechnische Fabrik QnbH 

geändert. 
zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10046 vom 14.04. 
1977 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 
595 



Bexlin 45, den 19.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für 1-laterialforschunq und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u . Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtraoes 
zur Zulassung eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte ~ulassunq des 

Be?.eichnunq: 

Name (Firma) Wld 1\nsc'Jrift 
des Herstellers: 

Zulassunos>.eichen : 

wird wie folgt oeändert: 

10228 vom 07.01.1982 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Benqnlische Ri.::!senfackel , rot 

Pyro-Chomie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnisch~ F~brik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Ei torf 

BAM - P II - 0377 

l. Oer Name (Firma) des Herstellers '"ird in 
WEXXl 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

qeändert. 
2 . ~usät>.lich zu den im Zul~ssungsbescheid Nr. 10228 vom 07.01. 

1982 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
s ichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 19 . 01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -orÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof . Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassunq des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 1\nschrift 
des Herstellers: 

Zu~ssungszeichen: 

'"i rd wie folgt 9eändert : 

10229 vom 07.01.1982 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengalische Riesenfackel , grÜn 

Pyro-Glemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 0383 

l. Der Nrune (Firma> des Herstellers wird in 
WEXXl 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. Zus~tzlich zu den im ~ulassungsbescheid Nr. 10229 vom 07.01. 

1992 angegebenen Auflagen wird die Zulassunq mit der Auflage: 
Die durch Auflage vo rgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 19.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachunq eines Nachtr ages 
zur Zulasstmg eines oyrotechnischen Geaenstandes 

Die mit dP_m 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma> und Anschrift 
des Herstellers : 
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26 vom 18.06.1970 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Riesen-China-BÖller D 

China National Tea & Native Produce 
Import & Export Corporation 
Hunan Provincial Branch 
Canton Sub- Office 
144, 623 Road 
Canton/VR China 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungs>.eichen: 

wird wie folgt geändert: 

Pyro-Glemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 -56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 05 31 

l. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
WEXXl 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 26 vom 18.06. 

1970 angegebenen Auflagen wird die Zulassunq mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 
3. Der Name (Firma) des Herstellers wi rd in 

geändert. 

Berlin 45, den 14.01.1988 

China National Native Produce 
& 1\nirra l By-Products 
Import & Export Cerparation 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassunosbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma> und Anschrift 
des Hersteller.s : 

Zulassunqs?.eichen: 

wird wie folgt geändert: 

10183 vom 08.08.1980 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Diamant-Sonne 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bog es tr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 0666 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WECO 

geändert. 
Pyrotechnische Fabrik GnbH 

2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10183 vom 08.08. 
1980 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 19 . 01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschuno Wld -prÜfWlg 
Im Auftrag -

Dir. u. Prof . Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Geoenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers : 

Name (Firma> und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folqt oeändert: 

257 vom 01.06.1971 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Frosch, groß 

Yuen Loong Hong 
184 - 192 Queen's Road, C 
Hongkong 

Pyro-Glemie 
Herrrann Weber & Co. QnbH 

Pyrotechnische Fabrik 
Booestr. 54 - 56 
520A Eitorf 

BAM - P II - 0889 

l. Der Name· (Firma) des EinfÜhrers wird in 
1-iECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 



2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 257 vom 01.06. 
1971 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen . 

Berlin 45, den 14.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 

und -prÜfung 

zur Zulassuno eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassun9sbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschri ft 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

?.94 vom 28 . 10 . 1971 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Kubischer Kanonenschl~q 

Pyro-CllEemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Boqestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 0916 

1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEX:O 
Pyrotechnische Fabrik QnbH 

geändert. 
2 . Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 294 vom 28.10. 

1971 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 19.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschunq und -orÜfung 
Im Auftrag 

Di r. u. Prof. Dr. Swart 

Bekannt~chung eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulasungsbescheid Nr . 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Finna) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

295 vom 28.06.1971 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Luna-Fakete 

Pyro-<::hemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 -56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 0920 

l . Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
wa:o 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 295 vom 28.06. 

1971 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 19.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für M3.terialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

354 vom 17.09.1971 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Frosch, mittel 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
de s EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen : 

wird wie folgt geändert: 

Yuen Loonq Hang 
184-192 Queen ' s Road, C. 
Honqkong 

Pyro-<::hemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
52'l8 Eitorf 

BAM - P II - 0923 

1. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 354 vom 17.09. 

1971 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen . 

Berlin 45, den 11.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und - prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassuno eines ovrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

353 vom 03.09. 1971 

pyrotechnischen Gege~standes 

Vulkan 

Pyro-<::hemie 
Hermann Weber & Co. GnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 0927 

l. Der Name (Firma) des Herstellers Vlird in 
WEX:O 
Pyrotechnische Fabrik GnUX1 

geändert . 
2. Zusät?.lich zu den L~ Zulassungsbescheid Nr. 153 vom 03.09. 

1971 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 19.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Naem (Firma) und .!Inschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

l<i rd wie folgt geändert: 

376 vom 25 . 10 .1971 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Kubischer Kanonensc'lla.g 

pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr . 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 0930 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEX:O 

geändert. 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr . 376 vom 25.10. 
1971 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutl i ch 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 
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Berlin 45, den 19.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

•1ird wie folot oeändert: 

355 vom 06.09.1971 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Mikado-Rakete 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 0946 

1. Der ~arne (Firma) des Herstellers wird in 
WEX:O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
?.. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 355 vom 06.09. 

1971 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 20.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschunq und -prÜfung 
Im Auftrag ~ 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zula8sung eines pYrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

546 vom 04.09.1972 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Frosch, klein 

Yuen IJ:ong Hang 
184-192 Queen's Road, c. 
Hongkong 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 0960 

1. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
WEX:O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 546 van 04.09. 

1972 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 11.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Irn Auftrag 

Dir. u. Prof . Dr . Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pvrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 
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782 vom 19.10.1973 

pyrotechnischen Gegenstandes 

KnallkÖrper Lady-Knaller 

Name <Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

China National Tea & Native Produce 
Import & Export Corporation 
Hunan Provincial Branch 
Canton Sub-{)ffice 
144, 'i23 Road 
Canton/VR China 

Pyro--chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 0997 

l. Der Name <Firma) des EinfÜhrers wird in 
w-oco 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 782 vom 19.10. 

1973 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 
3. Der Name (Firma) des Herstellers "'ird in 

geändert. 

Berlin 45, den 14.01.1988 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pvrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

832 vom 18.02.1974 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Weco-Kanonenschlag, mittel 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1026 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEX:O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

oeändert. 
2. zusätzlich zu den lin Zulassungsbescheid Nr. 832 vom 18.02. 

1974 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen . 

Berlin 45, den 20.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

833 vom 18.02.1974 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Weco-Kanonenschlag, groß 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Boa es tr . 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1028 

1. Der Name <Firma) des Herstellers wird in 
WEX:O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert . 



2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 833 vorn 18.02. 
1974 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise ~ind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubr1ngen. 

versehen. 

Berlin 45, den 20.01.1988 

Bundesanstalt 
Der Präsident der 

für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 954 vom 30.01.1975 

erteilte Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: KnallkÖrper Lady-Knaller 

Name (Firmal und Anschrift 
des Herstellers: 

China National Tea & Native Produce 
Imoort & Exoort Cerparation 

Name (Firmal und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert : 

Hunan Provinci~l Branch 
Canton Sub-Office 
144' 621 Road 
Canton/VR China 

Pyro--chemie 
Hennann Weber & Co . GnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
ßoqestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1036 

1. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
WEü) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 

2. 

3. 

geändert. 
zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 954 van 30.01. 
1975 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Him1eise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen . 
Der Name (Firma) des Herstellers wird in 

geändert. 

China National Native Produce 
& Ani!l\3.1 By-Products 
Import & Export Corporation 

Berlin 45, den 14.01 .1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof . Dr. Swart 

Bekanntmachuno eines ~chtrages 

und - prÜfung 

zur Zulassung eines pvrotechnischen Geaenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassunq des 

Bezeichnung: 

964 vom 14.03.1975 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Kubischer Kanonenschlag 

Name (Firma) und Anschrift Pyro--chemie 
des Herstellers: Her!l'ann Weber & Co. GnbH 

Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 1040 

wird wie folgt geändert: 
1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 

WEü) 

2. 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. . 
zusätzlich zu den im Zulassunqsbescheld Nr. 964 vom 14.03. 
1975 angegebenen Auflagen wird die Zulassunq mit der Auflage: 

Die durch Auflage vergeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar , leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 20.01.1988 

Bundesanstalt 
Der Präsident der 

für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassunq des 

Bezeichnung: 

Name (Firne l und N1schrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen : 

wird wie folgt geändert: 

991 vom 16.06.1975 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Super-Verwandlungs-Vulkan 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co . GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Ei torf 

BAM - P II - 1042 

1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEJ:O 

2. 
creändert. 

Pyrotechnische F~brik GmbH 

zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 991 van 16.06. 
1975 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 20.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung 
Im .l\uftraa 

und - prÜfung 

Dir. u. Prof. Dr . Swart 

Bekanntrnachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 10086 van 26.05.1978 

erteilte Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: Teufels-Rakete 

Name ( firma l und r.nschrift Pyro--chernie 
des Herstellers: Hermann 'Neber & Co. GmbH 

Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 1053 

wird wie folgt geändert: 
l. Der Name ( fir!l\3.) des Herstellers wird in 

WEü) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2 . zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10086 vorn 26. OS. 
1978 ~ngegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 20.01.1988 
Der Präs ident der 

Bundesanstalt für Materialforschunq 
Im Auftrag 

und -prÜf ung 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachunq ei nes Nachtrages . 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen 'Geaenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassunq des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10045 vom 16 .09. 1977 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Silberflimmer-Rakete 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1064 

1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEü) 

qeändert. 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 
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2. ZQsätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10045 vom 15.09. 
1977 angegebenen Aufl~gen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen . 

verse'oen . 

Berlin 45, den 20.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr . Swart 

Bek~nntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassunasbescheid N". 

erteilte Zul~ssung des 

Bezeichnung: 

lW11e ( Finna) und 1\nschri ft 
des Herstellers : 

Naine (Finna) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert : 

10062 van 24.06.1977 

pyrotechnischen Gegenstandes 

F0ntäne mit Knall 

Hunan Fireworks Factory 
Hunan 
VRChina 

P'fro-chemie 
Hennann Weber & Co . GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 -56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1069 

1. Der Name (Finna) des EinfÜhrers wird in 
w-a:o 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

2. 
geändert. 
zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10062 vom 24.06. 
1977 <l.ngeqebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar , leicht lesbar und d<!.uerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 11 .12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und - orÜfung 
Im Auftraa 

Dir . u. Prof. D~. Swart 

Bekanntm"chung eines Nachtraaes 
zQr Zulassuno eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassunasbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name <Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

ZulassW1qszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10063 vom ?4.06.1977 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Feuerwirbel-Sprungrad 

Hunan Fireworks Factory 
Hunan 
VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1073 

1. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
WEn) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10063 vom 24.06. 
1977 angegebe!1en Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die dQrch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbir und dauerhaft anzubringen . 

versehen. 

Berlin 45, den 11.12.1987 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftraa 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung : 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name <Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zula s sungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10064 vom 27.06.1977 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Goldflitter-Rakete 

Hunan Fireworks Factory 
Hunan 
VRChina 

Pyro-Chemie 
Herrrann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bog es tr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1076 

1. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
wa:o 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10064 vom 27.06 . 

1977 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die dQrch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen . 

Berlin 45, den 11.12.1987 
Der Präsident der 

Bundes<l.nstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag · 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachuno eines Nachtrages 
zQr Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10068 vom 10.11 .1977 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Bomben-Rakete 

Pyro-chemie 
He nnann Weber & Co . Gml:tl 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 -56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1081 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
wa:o 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im ZQlassunasbescheid Nr. 10068 vom 10.11. 

1977 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vOrgeschri ebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 20.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachuno eines Nachtrages 
ZQr Zulassuno eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr . 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

10072 vom 10.11.1977 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Sirenen-Rakete mit Knall 

Onda Enterprises Ltd. 
No. 18-5, 2-chome 
Ryusen 
Daito-kn 
Tokyo 
Japan 



Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassunqszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Pyro-Q\emie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 -56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1083 

1. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
WID) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. zusätzlich zu den L~ Zulassungsbescheid Nr. 10072 vom 10.11. 
1977 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen . 

versehen . 

Berlin 45, den 11.12 . 1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Smrt 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Oie mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firmal und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10108 vom 25.01.1979 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Goldstrom- Rakete 

Pyro-0"\ernie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bo::!estr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1099 

1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WID) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10108 vom 25.01. 
1979 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 20.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -orÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Oie mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10158 vom 13.02.1980 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Kosmos-Rakete 

Pyro-0lemie 
Hermann Weber & Co. GrnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 -56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1109 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEJ:X) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10158 vom 13.02. 
1980 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar , leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen . 

Berlin 45, den 20.01 . 1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir . u. Prof. Dr. Swart 

BeY~nntmachuna eines Nachtrages 
zur Zulassuno eines pyrotec~nischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird ·;;ie folgt geändert: 

10199 vom 13.02.1981 

pyrotechnischen Gegenstandes 

01rysanth~n-F'ontäne 

01ina National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Kwangtung Branch 
No. 486, Liu Erh San Road 
Kwangchow/VR China 

Pyro-01emie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bog es tr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1117 

l. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
WEX::O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10199 vom 13 .02. 

1981 angegebenen Auflagen v;ird die Zulassunq mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

verse~en. 

Berlin 45, den ll.l/.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftraa 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Be~eichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10201 vom 06.04.1981 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Leuchtkugel-Batterie 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Oorporation 
K'..anqtung Branch 
No. 486, Liu Erh San Road 
K>angchow/VR China 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Boges tr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1119 

l. Der Name (Firma l des EinfÜhrers VJird in 
WEX::O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10201 '~ 06.04. 

1981 angegebenen Auflagen wird die Zulassunq mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

verse!'len. 

Berlin 45, den 11.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschunq und -orÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung ei nes Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

10198 vom 13.02.1981 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Riesen-Flimmervulkan 
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Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

,.,i rd wie folgt geändert: 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. QnJ:il 
Pyrotechnische Fabrik 
Boqestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1122 

1. Der Name <Firmnl des Herstellers ~ird in 
woco 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

::jeändert. 
2. zusätzlich zu den im Zul~ssungsbescheid Nr. 10198 vom 13.02. 

1981 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen . 

Berlin 45, den 20.01 .1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmnchuna eines Nachtrages 

und -prÜfung 

zur Zulassuno eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr . 

erte ilte Zulas sung des 

Bezeichnung: 

Nane ( Pi rma ) und AnschriEt 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert : 

10200 vom 13.02.1981 

oyrotechnischen Gegenstandes 

Schmetterlingsfontäne 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Cerparation 
Hunan Provincial Branch 
Kwangchow Office 
144' 623 Road 
Kwangchow/VR China 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. QnJ:il 
Pyrotechnische Fabrik 
Boqes tr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1124 

l. Der Name ( Firmn l des EinfÜhrers wird in 
woco 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10200 vom l3. 02. 

1981 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
s ichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 15.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof . Dr. Swart 

Bekanntmnchung eines Nachtrages 

und -prÜfung 

zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10205 vom 03.09.1981 

oyrotechnischen Gegenstandes 

Euroca-Rakete 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Boaes tr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I! - 1134 

l . Der Name (l"irma) des Herstellers wird in 
woco 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10205 vom 03.09. 

1981 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
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Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 22.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. ~1art 

Bekanntmnchung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name <Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Na;ne (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10209 vom 17.08.1981 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Chrysanthanen-Heul-Fontäne 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Cerparation 
Kwangtung Branch 
No. 486, Liu Erh San Road 
Kwangchow/VR China 

Pyr0-Cherni e 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Pabrik 
Boaestr. 54 - 56 
52Ö8 Eitorf 

BAM - P II - 1137 

1. Der Name <Firma) des EinfÜhrers wird in 
woco 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

aeändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10209 vom 17.08. 

1981 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar , leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 15.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmnchunq eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10207 vom 17.09.1981 

oyrotechnischen Gegenstandes 

RÖmisches Licht 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Cerparation 
Kwangtung Branch 
No. 486, Liu Erh San Road 
Kwangchow/VR China 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1139 

1. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
woco 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2 . Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10207 vom 17.09. 

1981 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubrinaen. 

versehen. 

Berlin 45, den 15.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 



Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pvrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name <Firme) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Finnal und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10211 vom 17.09.1981 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Luftikus-Fontäne 

China ~tional Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
K>.angtung Branch 
l'<o. 486, Liu Erh San Road 
K>.angchO\,/VR China 

Pyro-O"lemie 
Hermann Weber & Co. Qnl::ti 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1144 

l. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
woco 
Pyrotechnische Fabrik Qnl::ti 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10211 von 17.09. 

1981 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 15.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschunq und -orÜfung 
Im Auftrag -

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name <Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10208 vom 17.09.1981 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Rakete ·~lle Lola" 

Pyro-O"lemie 
Herrnenn Weber & Co. Gml:il 
Pyrotechnische Fabrik 
Bog es tr • 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1150 

l. Der Name (Firma) des Hersteller3 wi rd in 
WEX:O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. z~~tzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10208 vom 17.09. 

1981 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen . 

versehen. 

Berlin 45, den 22.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfunq 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachuno eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firmal und Anschrift 
dess Herstellers: 

10169 vom 26.03.1960 

pyrotechnischen Gegenstandes 

M::mdrakete K 12 

Pirotecnia Igual 
Plaza Pesode la Paja, 3, 4. 0

, 1. 0 

Barcelona - l 
Spanien 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Keller Feuerwerk - Kunstgewerbe Qnl::ti 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bochum 6 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 1153 

wird wie folgt geändert: 
1. Der Name (Firma) und die Anschrift des Herstellers wird in: 

Pirotecnia Igual S/A. 
Plaza Pes de la Palla, 
E - 08001 Barcelona 

geändert. 
2. Die dem Zulassungsbescheid Nr. l0l6q van 26.03.1980 beigefÜgte 

Anlage l mit insaesamt 4 Seiten wird ungÜltig und durch die 
dem 2. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 10169 beigefÜGte 
Anlage l mit insgesamt 5 Seiten ersetzt. 

3. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10169 vom 
26.03.1980 angegebenen Auflagen wird die Zulassunq mit der 
Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 29.07.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -nrÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firm) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10226 vom 26.11.1981 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Dcmino-Fontäne 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Gorparation 
Kwangtung Branch 
No. 486 , Li u Erh San Road 
Kwanqch0\1/VR China 

Pyro-O"lemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1154 

l. Der Name (Firma) des EinfÜhrers "ird in 
WEX::O 
Pyrotechnische Fabrik Qnl::ti 

geändert. 
2 . zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10226 vom 26.11. 

1981 angegebenen Auflagen wird die Zulassunq mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den l5.12.lq87 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -orÜfunq 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachuno eines Nachtrages 
zur Zulassung eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name <Firma) und Anschrift 
dess Herstellers: 

Name <Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10170 vom 26.03.1980 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Venusrakete K 14 

Pirotecnia Igual 
Plaza Pesode la Paja, 3, 4. 0

, 1. 0 

Barcelona - l 
Spanien 

Keller Feuerwerk - Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43 - 49 
4630 Bochum 'i 

BAM - P II - 1156 
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l. Der Name (Finral und die Anschrift des Herstellers 1-1ird in : 
Pirotecnia Igual S/A. 
Plaza Pes de la Palla, 
E - 08001 Barcelona 

geändert. 
2. Die dem Zulassungsbescheid Nr. 10170 van 26.03.1980 beigefÜgte 

Anlage l mit insgesamt 4 Seiten wird ungÜltig und durch die 
dem 2. lechtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 10170 beigefÜgte 
Anlage l mit insgesamt 5 Seiten ersetzt. 

3. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10170 vom 
26.03.1980 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der 
Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschri ebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 29.07.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -orÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. 8wqrt 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassuno eines pyrotec'"lnischen Geaenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

ertei 1 te Zulassunq des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name <Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers : 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10234 vom 27.01.1982 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Triangelsonne 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Gorparation 
Kwangtung Branch 
No. 486, Liu Erh San Road 
Kwangchow/VR China 

Pyro-Qlemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1157 

1. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
WEm 

2. 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 
zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10234 vom 27.01. 
1982 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgesc'"lriebenen Him;eise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 15.12. 1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
dess Herstellers: 

Name (Finra l und !Inschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10171 vom 27.03.1980 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Jupiterrakete K 18 

Pirotecnia Igual 
Plaza Pesode la Paja, 3, 4. 0

, 1. 0 

Barcelona - l · 
Spanien 

Keller Feuerwerk - Kunstgewerbe Qnbfl 
Hansastr. 43 - 49 
4630 Bochum 6 

B&~ - P II - 1159 

1. Der ~ne (Firma) und die Anschrift des Herstellers wird in: 
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Pirotecnia Igual S/A. 
Plaza Pes de la Palla, 
E - 08001 Barcelona 

geänder·t. 

2 . Die dem Zulassungsbescheid Nr . 10171 van 27.03.1980 beigefÜgte 
Anlage l mit insgesamt 4 Seiten wird ungÜltig und durch die 
dem 2. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr . 10171 beigefÜgte 
Anlage l mit insgesamt 5 Seiten ersetzt. 

3. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10171 van 
26.03.1980 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der 
Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar , leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

vecsehen. 

Berlin 45, den 29.07.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. S1vart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Geaenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firmal und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

·.vird ••ie folgt geändert: 

10227 vom 07.01.1982 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengalische Riesenfackel, blau 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr . 54 -56 
5208 Eitorf 

BAM - P I! - 1160 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEl:X) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

'2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10227 vom 07. 01. 
1982 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage : 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 22.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (r'irmal und Anschrift 
dess Herstellers: 

Na7e (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10180 vom 20.06.1980 

pyrotechnischen C>=genstandes 

Saturnrakete K 16 

Pirotecnia Igual 
Plaza Pesode la Paja, 3, 4. 0

, 1. 0 

Barcelona - 1 
Spmien 

Keller Feuerwerk - Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bochum 6 

BAM - P II - 1163 

1. Der Nanne (Firma) und die Anschrift des Herstellers wird in : 
Pirotecnia Igual S/A. 
Plaza Pes de la Palla, 3 
E - 08001 Barcelona 

aeändert. 
2 . Die dem Zulassungsbescheid Nr. 10180 vom 20.06.1980 beigefÜgte 

Anlage l mit insgesamt 4 Seiten wird ungÜltig und durch die 
dem 2. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 10180 beigefÜgte 
Anlage 1 mit insgesamt 5 Seiten ersetzt. 

3. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10180 vom 
26.03.1980 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der 
Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 29.07.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir . u . Prof. Dr . SWart 



Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pYrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassunq des 

Bezeichnung : 

Name <Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name <Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10249 vom 29.04.1982 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Luftpfeifer 

San Thi Ente rorises Co. , Ltd. 
179-1 Liu Tze' Lin 
Lin Shang Villaqe 
Shui Shang Hsiang 
Chiayi Hsien 
Taiwan 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. Grnl:tl 
Pyrotechnische Fabrik 
Boges tr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1165 

1. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
\'ffi:X) 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
qeä~dert. 

2. Zusatzlieh zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10249 vom 29.04. 
1982 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar , leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 15.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfunq 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SvJart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur ~ulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr . 

erteilte Zulassunq des 

Bezeichnung: 

10181 vom 20.06.1980 

pyrotechnischen Gegenstandes 

!•lars-Rakete K 17 

Name (Firma) und Anschrift Pirotecnia Igual 
dess Herstellers : Plaza Pese de la Paja, 3, 4. 0

, 1. 0 

Barcelona - l 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

t1ird wie fo lgt geändert: 

Spanien 

Keller Feuerwerk - Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43 - 49 
4630 Bochum 6 

BAM - P II - 1166 

l. Der Name (Fi rma) und die Anschrift des Herstellers wird in: 
Pirotecnia Igual S/A. 
Plaza Pes de la Palla, 
E - 08001 Barcelona 

geändert. 
2. Die dem Zulassungsbescheid Nr. 10181 vom 20 .06 .1980 beigefÜgte 

Anlage 1 mit insgesamt 4 Seiten wird ungÜltig und durch die 
dem 2. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 10181 beigefÜgte 
Anlage 1 mit insgesamt 5 Seiten ersetzt . 

3. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10181 vom 
26.03.1980 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der 
Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, l eicht lesbar und dauerhaf t anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 29 .07. 1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir . u. Prof . Dr. Svlart 

Bekanntmachuno eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassunqszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10252 vom 15. 06.1982 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Party-Knaller 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Kwangtung Branch 
No. 486, Liu Erh San Road 
Kwanqchow/ VR China 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM- P II - 1171 

l . Der Name (Firmal des EinfÜhrers wird in 
WEXXl 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

ge3ndert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10252 vom 15.06. 

1982 angegebenen Auflagen wird die Zulassunq mit der Auflage: 
Die durch Auflage voraeschriebenen Himve ise sind deutlich 
sichtbar , leicht l esbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den l5.l2 .lq87 
Der Präsident der 

Bundesanstalt f ür Mater ialforschung und -prÜfung 
Im Auft rag 

Dir . u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung e ines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassu~ des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name <Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10258 vom 23.09.1982 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Partv- Knaller 

China Nat ional Native Produce 
& ~nimal By-Products 
Import & Export Cerparation 
Kwangtung Branch 
No. 486, Liu Erh San Road 
K1vanqchow/VR China 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr . 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1174 

1. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. ~usätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10258 vom 23.09. 

1982 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage : 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen . 

Berlin 45, den 15.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -nrÜfunq 
Im Auftrag 

Dir. u . Prof. Dr. Swart 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pvrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 10262 vom 19.11.1982 

erteilte Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: Überraschungs-Vulkan 

Name <Firmal und Anschrift Pyro-cl1emie 
des Herstellers: Hermann Weber & Co. Qnl:il 

Pyrotechnische Fabrik 
&:lqes tr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM- P II - 1178 

wird wie folgt geändert: 
1. Der Name (Firmnl des Herstellers wird in 

WEm 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. ~usätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10262 van 19.11. 

1982 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Aufl'l.ge: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 22.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachuno eines ~achtrages 
zur Zulass1mq eines pyrot~hnischen Gegen~tandes 

Die mit dem 
Zul3.ssungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10269 vom 14. 01. 1983 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Feuertopf 'Dicke Berta' 

China National Native Produce 
& AniTial By-Products 
Import & Export Cerparation 
Kwangtung Branch 
No. 486, Liu Erh San Road 
Kwangchow/VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Boges tr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1183 

1. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
woco 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10269 vom 14. 01. 

1983 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch ll.ufhge vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 15.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassung eines oyrotechnischen C>egenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 10290 vom ll. 07.1983 

erteilte Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: Kreiselpfeife mit Knall 

Name <Finnal und Anschrift Pyro-cl1emie 
des Herstellers: Hermann Weber & Co. Qnl:il 

Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 
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Zulassungszeichen: BAM - P II - 1195 

wird wie folgt geändert: 
1. Der Name (Firmal des Herstellers wird in 

WEl:O 

2. 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 
zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10290 vom 11.07. 
1983 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 22.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -orÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10299 vom 23.11.1983 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Blink-Bukett-Rakete 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 -56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1201 

l. Der Name (Fimal des Herstellers wird in 
woco 

2. 
geändert. 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 

Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10299 vom 23 . 11. 
1983 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 22.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassunq des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10308 vom 13.02.1984 

oyrotechnischen Gegenstandes 

Knatterfontäne 

Pyro-cl1ernie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bog es tr . 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1205 

1. Der Name <Firma) des Herstellers wird in 
WEm 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10308 vorn 13.02. 

1984 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 22.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 



Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pvrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassunq des 

Bezeichnwlg: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma ) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

10311 vom 13.02.1984 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Exportrakete, bunt 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
K""'-ngtung Branch 
No. 486, Li u Erh San Road 
Kwangchow/ VR China 

Pyro--0!emie 
Hermann Weber & Co. Qnl:fl 
Pyrotechnische Fabrik 
Beges tr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1209 

wird wie folgt geändert: 
l . Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

WEro 

2. 

Pyrotechnische Fabrik Qnl:fl 

geändert. 
zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10311 vom 13.02. 
l984 .angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

D1e durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, l e i cht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen . 

Berlin 45, den 16.12 . 1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -orÜfung 
Im Auftrag 

Dir . u. Prof. Dr . Swart 

Bekanntmachung e ines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid ~r. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10312 vom 13.02.1984 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Exportrakete, rot 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
K""'-ngtung Branch 
No . 486, Liu Erh San Road 
Kwangchow/VR China 

Pyro--0!emie 
Hermann Weber & Co. Qnl:fl 

Pyrotechnische Fabrik 
Bcgestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1212 

1. Der Name (Firma> des EinfÜhrers wird in 
woco 

2. 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 
zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10312 vom 13.02. 
1984 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 16.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir . u . Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Beze ichnung: 

10324 vom 17.04.1984 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Venus-Rakete 

Name (Firma> und Anschrift 
des Herstellers: 

ZulassWlgszeichen: 

wird wie folgt geändert : 

Pyro--0!emie 
Hermann Weber & Co . Qnl:fl 

Pyrotechnische Fabrik 
Bcgestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1215 

1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WEro 

geändert. 
Pyrotechnische Fabrik Qnl:fl 

2. zusätzl ich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10324 vom 17.04. 
1984 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage : 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen . 

versehen. 

Berlin 45, den 22.01 .1988 
Der Präsident der 

ßundesanstalt für Materialforschung und -orÜfunq 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr . Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung e ines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

ertei lte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma> und Anschrift 
des EinfÜhrers : 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10326 vom 17.04.1984 

pyrotechnischen Ge?enstandes 

Multicalor-Kreisel 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Gorparati on 
K\oanqtuna Branch 
No. 485, Liu Erh San Road 
Kwangchow/VR China 

Pyro--0!emie 
Hermann Weber & Co. QnbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Beges tr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1219 

l. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
WEro 

geändert . 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10326 van 17.04. 
1984 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. -

Berlin 45, den 16.12.1987 
Der Präsident der 

Bwtdesanstalt für Materialforschunq und - orÜfung 
Im Auftrag -

Dir . u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung e ines Nachtraaes 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma ) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geänndert: 

10327 vom 17.04 . 1984 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Luftheuler 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Oorporation 
Kwangtung Branch 
No. 486, Liu Erh San Road 
Kwangchow/VR China 

Pyro--0!emie 
Hermann Weber & Oo . Qnl:fl 

Pyrotechnische Fabrik 
Boaestr. 54 - 56 
5208 J;:itorf 

BAM - P II - 1222 
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1. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
wa::o 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10327 vom 17.04. 

1984 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 16.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

BEkanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines PYrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 10311 vom 12.06.1984 

erteilte Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: Jumbo-Rakete 

Na7e (Firma) und Anschrift Pyro-chemie 
des Herstellers: Hermann Weber & Co . GmbH 

Pyrotechnische Fabrik 
Boqes tr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 1227 

wird wie folgt geändert: 
l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 

wa::o 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2 . Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10333 vom 12.06. 

1984 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen . 

Berlin 45, den 22.01 .1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und - prÜfunq 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines PYrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

«ird wie folgt geändert: 

10348 vom 01.10.1984 

pyrotechnischen Gegenstandes 

KnallkÖrper "Brigant• 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Boqes tr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1232 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
wa::o 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr . 10348 vom 01.10. 

1984 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 22.01.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 10354 vom 31.10.1984 
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erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name <Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulasstmgszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Vulkan, groß 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Cerparation 
Hunan Provincial Branch 
103 Wu Yih Road, E. 
Changsha/VR China 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Boqes tr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1238 

l. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
WEJ:O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10354 vom 31.10. 

1984 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 16.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschunq und -prÜfung 
Im Auftrag -

Dir. u. Prof. Dr. 8\-~art 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

10355 vom 28.11.1984 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Vulkan , groß 

Name (Firma) und Anschrift China National Native Produce 
des Herstellers: & Animal By-Products 

Import & Export Corooration 
Hunan Provincial Branch 

Name <Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

103 Wu Yih Road, E. 
Changsha/VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 -56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1240 

l. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
wa::o 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

aeändert. 
2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10355 vom 28.11. 

1984 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 16.12.lq87 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SV/art 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Ansehr ift 
des Herstellers: 

10363 vorn 19.02.1985 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Tricolor-Sonne 

China National Native Produce 
& Animal By- Products 
Imoort & Expert Corooration 
Hunan Provincial Branch 
103 Wu Yih Road, E. 
Changsha/VR China 



Name <Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. Gml::tl 
Pyrotechnische Fabrik 
ßo;jest r . 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1243 

l. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10363 vom 19.02. 

1985 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar , leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 16.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pYrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folot geändert: 

10392 van 22.07 .1985 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Oüon-Rakete 

Pirotecnia Igual 5/A. 
Plaza Pes de la Palla, 
E - 08001 Barcelona 

Keller Feuerwerk - Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43-49 
4680 ß:Jchum 6 

BAM - P Il - 1261 

l. Die dem Zulassungsbescheid Nr. 10392 van 22.07.1985 beigefüate 
Anlage l mit insnesamt 4 Seiten wird ungÜltig und durch. die dem 
l . Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 10392 beigefÜgte 
Anlage l mit insgesamt 5 Seiten ersetzt. 

2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10392 van 
22.07.1985 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der 
Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 29.07.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag · 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachuno eines Nachtrages 
zur Zulassung e ines pYrotechnischen Gegenstandes 

9ie mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10393 vom 17.09.1985 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengalisches Feuer <BengaltÖpfchen) 

VEB Pyrotechnik SilberhÜtte 
Werk Berlin-Buchholz 
SchÖnerlinder Str. 29 
DDR - 1113 Berlin 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. Gml::tl 
Pyrotechnische Fabrik 
Bo;Jestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1265 

l. Der Name <Firma) des EinfÜhrers wird in 
WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10393 vom 17.09. 

1985 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflaoe vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lester und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 16.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

~~~~~~~~~q-~~~~~-~~~~t~~q~~ 
~~-~~~~~~q-~~~~~~~qt~~~~~~~~~~-~q~~~t~~q~~ 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 10402 vom 05.02.1986 
erteilte Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: Sternrakete 

Name (Firma) und Anschrift Pyrotechnische Fabrik 
des Herstellers: F. F'eistel GmbH + Co. KG 

Ruhweg 21 
6719 GÖllheim 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 1268 

wird wie folgt geändert: 
l. Die dem Zulassungsbescheid Nr. 10402 vom 05.~2.1986 beigefÜgten 

2 Anlagen mit insgesamt 6 Se1ten werden ungult1g und durch d1e 
dem l. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 10402 beigefÜgten 
2 Anlagen mit insgesamt 8 Seiten ersetzt. 

2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10402 vom 
05.02.1986 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der 
Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 26.07.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10397 vom 03.12.1985 
oyrotechnischen Gegenstandes 

Luftheuler 

China National Native Produce 
& Animal By- Products 
Import & Export Corporation 
Hunan Provincial Branch 
103 Wu Yih Road, E. 
Changsha/VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische F'abr ik 
Booest r. 54 - 56 
5208 O:itorf 

BAM - P II - 1269 

l. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10397 vom 03.12. 

1985 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 16.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachuno eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pYrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

10403 vom 05.02.1986 
pyrotechnischen Gegenstandes 

lbllenfeuerrad 
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Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

China National Native Produce 
& Animal By- Products 
Import & Export Corporation 
Dongguan Office 
No. 14, Guangming Lu 
Dongguan 
Guangdong/VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. Gml:il 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr . 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1271 

l. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

oeändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10403 vom 05.02. 

1986 anaeaebenen Auflaaen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die du~ch Auflage v;rqeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 16.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtraaes 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma J und Ansehr ift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10405 van 14.03.1986 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Vulkan 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Hunan Prnvincial Branch 
103 Wu Yih Road, E. 
Changsha/VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co . GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1275 

l. Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10405 vom 14.03. 

1986 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 16.12.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 
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10416 vom 20.06.1986 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Fireball-Rakete 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1277 

wird wie folgt geändert: 
Der Name (Firma) des Herstellers wird in 

WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 15.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulasssungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10425 vom 04.08.1986 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Mini -Knaller 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Imoort & Exr.crt CorPQration 
Kwangtung Nati"e Produce Branch 
Fushan Office 
No . 24 Tzuu Miauh Road 
Fushan 
Kwangtung/VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr . 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1280 

Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 24.11.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Mater ialforschuna und -prüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtraqes 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Ansehr ift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10415 vom 20.06 . 1986 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Konfetti-Party-Knaller 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Guangdong Native Produce Branch 
Dongguan Office 
No.l4, Guangming Lu 
Donaguan 
Guangdong/VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr . 54 - 56 
5208 Eitorf 

BA/~ - P II - 1282 

Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 24.11.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 



Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr . 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) md Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10433 vom 09.10.1986 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Stern.,erfer Feuertopf 

Yuen Loong Firecracker Mfg. Co. 
184- 192, Queen's Road, C. 
Hang Kong 

Georg Richter (KG) 
Wandsbeker ZOllstr. 5 
2000 Harnburg 70 

BAM - P II - 1283 

Die Bezeichnung des Gegenstandes wird in 
Kometen-Trommel (Feuertopf) 

geändert. 

Berlin 45, den 06.10.1987 
Der Präsident der 

Emdesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr . 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10426 vom 04.08.1986 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Magie-Ball- Rakete 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. Gmt::H 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1285 

Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 15.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtraoes 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10431 vom 25.09.1986 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Vulkan Gigant 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Hunan Provicial Branch 
103 Wu Yih Road, E. 
Changsha 
VR China 

Pyro-chemie 
Hermann Weber & Co . GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1287 

Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 24.11.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfuno 
Im Auftrag 

Dir . u. Prof. Dr. SWart 

~~~~~~~~Q~~-~~~~~-~~~Q~~~~~~ 
~~-~~~~~~~-~~~~~~~Q~~~Q~~~Q~~-~~~~~~~~~ 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Ansehr ift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10438 vom 28.11.1986 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Wasserfall (Feuertopf) 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Cerparation 
Hunan Provincial Branch 
103 Wu Yih Road, E. 
Changsha/VR China 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - H. Nicolaus 
FlÜgel 1 
5600 Wuppertal 21 

BAM - P II - 1290 

1. Der Nmne (Firma) des EinfÜhrers wird in 
Moog Nico-Feuerwerk KG 

geändert. 
2. Die Bezeichnung des Gegenstandes wird in 

Silber-Palmen-Sternwerfer 
geändert. 

Berlin 45, den 16.10.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Geoenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Ansehr ift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10441 von 28.11.1986 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Vesuv 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Expart Corporation 
Guangdong Native Produce Branch 
CI:Jngguan Office 
No.l4, Guangming Lu 
CI:Jngguan 
Guangdong/VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Boqestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1291 

Der Name (Fi rma) des EinfÜhrers wird in 

WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 24.11.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

10442 vom 02.12.1986 
pyrotechnischen Geoenstandes 
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Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Starfire (RÖmische-Lichter-Batterie) 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Cerparation 
Guangdong Native Produce Branch 
Dongguan Office 
No. 14, Guangming Lu 
Dongguan 
Guangdong/VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

BI\M - P II - 1294 

Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 24.11.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -pr Üfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

~~~~~~~~~q-~i~~~-~~~~~~~q~~ 
~~~-~~~~~~q-~i~~~~~~~~~~~i~~~~~-~q~~~~~~q~~ 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10440 vom 28.11.1986 
~rotechnischen Gegenstandes 

Musik-Fontäne 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Cerparation 
Hunan Provincial Branch 
103 Wu Yih Road, E. 
Changsha/VR China 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - H. Nicolaus 
FlÜ]el l 
5600 Wuppertal 21 

BI\M - P II - 1295 

Die Bezeichnung des Gegenstandes wird in 
ZauberflÖte Fontäne 

geändert. 

Berlin 45, den 02.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

~~~~~~~~~~q-~i~~~-~~~~~~~q~~ 
~~-~~~~~~q-~i~~~~~~~~~~~i~~~~~-~q~~~~~~q~~ 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

612 

10450 vorn 10.07.1987 
~rotechnischen Gegenstandes 

Ffauenau;Je (Wirbel) 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Cerparation 
Kwangsi Chuang Autonornous Region Branch 
Pakhai Office 
Foreign Trade Bildg. 
Chung Shan Outsidest 
Pakhai 
Kwangsi/VR China 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - H. Nicolaus 
FlÜ]el 1 
5600 Wuppertal 21 

BI\M - P II - 1300 

wird wie folgt geändert: 
Die Bezeichnung des Gegenstandes wird in 

Turbo (Wirbel) 
geändert. 

Berlin 45, den 12.08.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 
mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 
BI\M - P III - 0093 

Chrysanthemensonne A 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

l . Der Name(Firma) des Herstellers wird in 
WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. Zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 

die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 11.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 
mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung : 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 
BI\M - P III - 0105 

Sirenensonne 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Booestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert . 
2. zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 

die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen. 

Berlin 45, den 11.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 
mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Fi rma) und Ansehr ift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 
BI\M - P III - Oll2 

Lichterrad 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. Grntil 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 



2. zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 
die Zulassuno mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen. 

Berlin 45, den 11.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschunq und - prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachuno eines Nachtraoes 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Geaenstandes 

Die Zulassunq des 
mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 
BAM - P III - 0211 

Quadratsonne 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & O:l. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
!lo:jest r . 54 - 56 
5208 Eitorf 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
woco 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. Zusätzlich zu den in der Zulassunq angegebenen Auflagen wird 

die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen. 

Berlin 45, den 11.09.1987 
Der Präsident d">r 

Bundesanstd1.t fÜr ,\laterialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag · 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 
mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 
BAM - P III - 0264 

Elektrischer Springbrunnen 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & O:l. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
!lo:jestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
woco 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 
2. Zusätzlich zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 

die Zulassuno mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
uersehen. 

Berlin 45, den 11.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 
mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 
BAM - P III - 0274 

Elektrischer Wasserfall 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & O:l. GmbH 
Pyrotechnische rabr ik 
Boaestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
1\'ECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 

geändert. 

2. Zusatzlieh zu den in der Zulassung angegebenen Auflagen wird 
die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen, 
versehen. 

Berlin 45, den 11.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschunq und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

12019 vom 28.06.1977 
pyrotechnischen Satzes 

Bezeichnung: Kamnik-Feuerwerkspulver (1,68-2,5 mmJ 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Fimal 11nd 1\nschrift 
der EinfÜhrer: 

Zulassungszeichen: 

Kemijska Industrija 
KAMNIK 
Fuzine 9 
Yu - 61240 Kamnik 

l. CEBE\1 
Chemie und Blasti11g 
Vert~iebsgesellschaft GmbH 
Nidegerstraße 21 
5000 !<.;;Ln 41 

2. PROHAND GmbH & O:l. KG 
7800 Freiburg 

BAM - PS - 065 

wird wie folgt geändert: 
zusätzlich zu den genannten EinfÜhrern wird folgende Firma als 
EinfÜhrer benannt:-

Berlin 45, den 25.06.1987 

3. ME:I'ALLIA GmbH 
Berliner Allee 61 
4000 DÜSseldorf 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für M3terialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eyrotechnischen Satzes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

12020 vom 28.06.1977 
pyrotechnischen Satzes 

Bezeichnung: Kamnik-Feuerwerkspulver (0,3-0,7 mm) 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name <Firma) und Anschrift 
der EinfÜhrer: 

Zulassungszeichen: 

Kemijska Industrija 
KAMNIK 
Fuzine 9 
Yu - 61240 Kamnik 

l. CEBE\1 
Chemie und Blasting 
Vertriebsgesellschaft GmbH 
Nidegerstraße 21 
5000 KÖln 41 

2. PROHAND GmbH & Co. KG 
7800 Freiburg 

3 • COMET GmbH 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven 1 

BAM - PS - 066 

wird wie folgt geändert: 
zusätzlich zu den genannten EinfÜhrern wird folgende Firma als 
EinfÜhrer benannt: 

Berlin 45, den 28.07.1987 

4 • ME:I'ALLIA GmbH 
Berliner Allee 61 
4000 DÜSseldorf 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für M3terialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 
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Bekanntmachung eines Nachtraqes 
zur Zulassung pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

12021 vom 27.06.1977 
~rotechnischen Satzes 

Bezeichnung: Kamnik-Feuerwerkspulver (0,5-1,2 mm) 

Name (Firma) und Anschrift Kemijska Industrija 
des Herstellers: KAMNIK 

Fuzine 9 
Yu - 61240 Kamnik 

1. CEBEV Name (Firma) und Anschrift 
der EinfÜhrer: Chemie und Blasting 

Vertriebsgesellschaft GmbH 
Nidegerstraße 21 

Zulassungszeichen : 

wird wie folgt geändert: 

5000 KÖln 41 

2. PROHAND GmbH & Co. KG 
7800 Freiburg 

BAM - PS - 067 

zusätzlich zu den genannten EinfÜhrern wird folgende Firma als 
EinfÜhrer benannt: 

Berlin 45, den 25.06.1987 

3. METALLIA GmbH 
Berliner Allee 61 
4000 DÜsseldorf 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtraqes 
zur Zulassung pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

12022 vom 29.06.1977 
pyrotechnischen Satzes 

Kamnik-Mehlpulver 70 % 

Kemijska Industrija 
KAMNIK 
Fuzine 9 
Yu - 61240 Kamnik 

1. CEBEV Name (Firma) und Anschrift 
der EinfÜhrer: Chemie und Blasting 

Vertriebsgesellschaft GmbH 
Nidegerstraße 21 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

5000 KÖln 41 

2 . PROH!\ND GmbH & Co. KG 
7800 Freiburg 

3. illMET GmbH 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven 1 

BAM - PS - 068 

zusätzlich zu den genannten EinfÜhrern wird folgende Firma als 
EinfÜhrer benannt: 

Berlin 45, den 25.06.1987 

4. METALLIA GmbH 
Berliner Allee 61 
4000 DÜsseldorf 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung pyrotechnischen Satzes 

und -prÜfung 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

12023 29.06.1977 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 
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pyrotechnischen Satzes 

Kamnik~~hlpulver 75 % 

Kemijska Industrija 
KAMNIK 
Fuzine 9 
Yu - 61240 Kamnik 

Name (Firma) und Anschrift 
der EinfÜhrer: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

l. CEBEV 
Chemie und Blasting 
Vertriebsgesellschaft GmbH 
Nidegerstraße 21 
5000 KÖln 41 

2. PROHAND GmbH & Co. KG 
7800 Freiburg 

3. mMET GmbH 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven 1 

BAM - PS - 069 

zusätzlich zu den genannten EinfÜhrern wird folgende Firma als 
EinfÜhrer benannt: 

Berlin 45, den 25.06.1987 

4. METALLIA GmbH 
Berliner Allee 61 
4000 DÜSseldorf 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtraqes 
zur Zulassung pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
der EinfÜhrer: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

12024 vom 28.06.1977 
~rotechnischen Satzes 

Kamnik-Feuerwerkspulver (0,7-1,68 mm) 

Kemijska Industrija 
KAMNIK 
Fuzine 9 
Yu - 61240 Kamnik 

l. CEBEV 
Chemie und Blasting 
Vertriebsgesellschaft GmbH 
Nidegerstraße 21 
5000 KÖln 41 

2. PROHAND GmbH & Co. KG 
7800 Freiburg 

3. illMEr GmbH 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven-Wulsdorf 

BAM - PS - 070 

zusätzlich zu den genannten EinfÜhrern wird folgende Firma als 
EinfÜhrer benannt: 

Berlin 45, den 25.06.1987 

4. METALLIA GmbH 
Berliner Allee 61 
4000 DÜsseldorf 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u . Prof . Dr . SWart 

Bekanntmachung eines Nachtraqes 
zur Zulassung pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid NR. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
der EinfÜhrer: 

12025 vom 27.06.1977 
~rotechnischen Satzes 

Kamnik-Feuerwerkspulver (0,6-1,0 mm) 

Kemijska Industrija 
KAMNIK 
Fuzine 9 
Yu - 61240 Kamnik 

1. CEBEV 
Chemie und Blasting 
Vertriebsgesellschaft GmbH 
Nideqerstraße 21 
5000 KÖln 41 

2 • PROH!\ND GmbH & Co. KG 
7800 Freiburg 



Zulassungszeichen: BAM - PS - 071 

wird wie folgt geändert: 
zusätzlich zu den genannten EinfÜhrern wird folgende Firma als 
EinfÜhrer benannt: 

Berlin 45, den 25.06.1987 

3. MIITALLIA QnbH 
Berliner Allee 61 
4000 DÜsseldorf 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung 

Im Auftrag 
und -prÜfung 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Narre (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Narre (Firma) und Anschrift 
der EinfÜhrer: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

12026 vorn 27 .06.1977 
pyrotechnischen Satzes 

Kamnik-Feuerwerkspulver (0 , 3-1,5 mml 

Kemijska Industrija 
KAMNIK 
Fuzine 9 
Yu - 61240 Kamnik 

1. CEBEV 
01emie und Blasting 
Vertriebsgesellschaft GmbH 
Nidegerstraße 21 
5000 KÖln 41 

2 • PROHAND GmbH & Co. KG 
7800 Freiburg 

3. illMIIT GmbH 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven 1 

BAM - PS - 072 

zusätzlich zu den genannten EinfÜhrern wird folgende Firma als 
EinfÜhrer benannt: 

Berlin 45, den 25.06.1987 

4. MIITALLIA GmbH 
Berliner Allee 61 
4000 DÜsseldorf 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u . Prof . Dr . SWart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Narre (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Narre (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

12027 vom 11.12 . 1986 
pyrotechnischen Satzes 

Schwarzpulver GVX 
Goldregenpulver/VerzÖgerungssatz 

Kemijska Industrija 
KAMNIK 
Fuzine 9 
Yu - 61240 Kamnik 

1. PROHAND QnbH & Co. KG 
Bertoldstr. 54 
7800 Freiburg im Breisgau 

BAM - PS - 073 

wird wie folgt geändert: 
zusätzl i ch zu dem genannten EinfÜhrer wird folgende Firma als 
EinfÜhrer benannt: 

Berlin 45, den 25.06.1987 

2 . MIITALLIA GmbH 
Berliner Allee 61 
4000 DÜsseldorf 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir . u. Prof . Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines zündmittels 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Narre (Firma l und Anschrift 
des Herstellers: 

Narre <Firma ) und Anschrift 
der EinfÜhrer : 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert : 

1394 vom 20.06.1986 
zündmittels (Nichtschlagwetter
sicherer nichtelektrischer Spreng
kurzzeitzünder 25 rns) 

Nonel-Kurzzeitzünder GT/MS 

Nitro Nobel AB 
S - 71030 Gyttorp/ Schweden 

1. Hero Sicherheits-Service GmbH 
Neuenahrer Str. 8 
5482 Grafschaft-Gelsdorf 

2. Metallgesellschaft 
GB Bergbau 
Sachtleben Bergbau QnbH 
5940 Lennestadt 17 

BAM - ZNEV - 001 

Im Abschnitt "Name (Firma) und Anschrift der EinfÜhrer:• ist die 
Firma: 

zusätzlich aufzunehmen. 

Dynarni tNobelPC, 
5210 Troisdcrf 

Ansonsten gi lt der Zulassungsbescheid Nr. 1394 sowi e dessen 
1. Nachtrag vollinhaltlich weiter. 

Berlin 45, den 03.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines zündmittels 

Die mi t de n 
Z•llii,;sungsbescheid Nr. 
ertei l te Zulassung des 

Bezeichnung: 

Na<re (Firma) und Anschrift 
des Herstelle rs: 

Narre <Firma) und Anschri Et 
des EinfÜhrers : 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

1395 vom 20.06.1986 
zündmittels (Nichtschlagwetter
sich:~r:~r· : ·l;_: .:~ ltelektrischer Über
tragungs-SprengrnomentzÜnder) 

Unidet-Block UB/0 und Nonel-Startec 

Nitro Nobel AB 
S - 71030 Gyttorp/Schweden 

1. Hero Sicherheits-Service GmbH 
Neuenahrer Str. 8 
5482 Grafschaft-Gelsdorf 

2. Metallgesellschaft 
GB Bergbau 
Sachtleben Bergbau QnbH 

5940 Lennesl:.a•li: 1_7 

BAM - ZNEl-1 - 001 

Im Abschnitt "Name (Firma) und Anschdct •le!c Ei.nfÜhrer: • ist die 
Firma: 

zusätzlich aufzunehmen . 

Dynamit Nobel pc, 
5210 Troisdorf 

Ansonsten gilt der Zulassungsbescheid Nr. 1395 sowie dessen 
1 . Nachtrag vollin~~1tlich weiter. 

Berlin 45, den 03.09.1987 
Der Präs ident der 

Bundesanstalt für Matedalforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr . Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines zündmittels 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr . 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Narre (Firma l und Anschrift 
des Herstellers : 

1393 vryn 20 .06.1986 
ZÜOOmi ttels (Nie!) tSeli1.Wj'-<ettersiche
rer nichtelektdscher Sprenglangzeit
zünder 100 rns l 

Nitro Nobel AB 
S - 71030 Gyttorp/Schweden 
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Name (Firma) und Anschrift 
der EinfÜhre!:": 

Zulassungszeichen : 

wird wie folgt geändert: 

1. Hero Sicherheits-Service GmbH 
Neuenahrer Str. 8 
5482 Grafschaft-Gelsdorf 

2. Metallgesellschaft 
GB Bergbau 
Sachtleben Bergbau GmbH 
5940 Lennest-,J.dt 17 

BAM - ZNE\1 - 002 

Im Abschnitt "!brre (Firma) und Anschrlf';: •ler EinfÜhrer: • ist die 
Firma: 

Dynamittbbell>G 
5210 Troisdorf 

zLLSätzlich aufzunehmen. ' 
1\.nsonsten gilt ·1~c 'I•Jlassungsbescheid Nr. 1393 sowie dessen 
1. Nachtrag vollinhaltlich weiter. 

Berlin 45, den 03.09.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
1m 1\.uftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines zündmittels 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
der EinfÜhrer: 

Zulassungszeichen: 

1396 vom 20.06.1986 
zündmittels (Nichtschlagwetter
sicherer nichtelektrischer Über
tragungs-Sprengmomentzünder) 

BÜndelo.ünder/0 mit Sprengschnur 

Nitro tbbel 1\8 
S - 71030 Gyttorp/Schweden 

l. Hero Sicherheits- Service GmbH 
Neuenahrer Str. 8 
5482 Grafschaft-Gelsdorf 

2. Metallgesellschaft 
GB Bergbau 
Sachtleben Bergbau GmbH 
5940 Lennestadt 17 

BAM - ZNEM - 002 

wird wie folgt geändert: 
Im Abschnitt "Name (Firma) und Anschrift der EinfÜhrer:• ist die 
Firma: 

zusätzlich aufzunehmen. 

DynamitNobell>G 
5210 Troisdorf 

Ansonsten gilt der Zulassungsbescheid Nr. 1396 sowie dessen 
1. Nachtrag vollinhaltlich weiter. 

Berlin 45, den 03.09.1987 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines zündmittels 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

1096/1 vom 08.08.1977 
zündmittels 

Sprengschnur H 230 337 

Name (Firma) und Anschrift The Ensign-Bickford Co. 
des Herstellers: Simsbury, Conn., USA 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Schiumberger Verfahren 
Siemensstraße 6 
2840 Diepholz l 

BAM - SS - 021 

wird wie folgt geändert: 
Anstelle der im Zulassungsbescheid Nr. 1096/1 aufgefÜhrten Be
zeichnung "Sprengschnur H 230 337" kann auch die Bezeichnung 
"Sprengschnur H 304 843" verwendet werden. 

Ansonsten gilt der Zulassungsbescheid Nr. 1096/1 sowie dessen 
1. Nachtrag vollinhaltlich weiter. 

Berlin 45, den 05.08.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

~k_~n_n_tll!"_~h_l!J1.g_ _ei_n_e_s_ _ti~~h_t_r_~g_e_s_ 
~~--~~~S.S.l!J1.q_e_~n_e_s__~~~~t_t_e_~s.-~~~-~~~t_e_~h_n_~s_~h_e__~~e_~k_e_ 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

11100 vom 21.09.1979 
zündmittels für pyrotechnische Zwecke 

zündlicht 

Pyro-Olemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr . 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - ZZL - 0001 

1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 
geändert. 

2. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 11100 vom 21.09. 
1979 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen . 

Berlin 45, den 28 . 08.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir . u. Prof. Dr. Swart 



Bisher erschienene Forschungsberichte der BAM 

Nr. 1/September 1968 
Forschung und Entwicklung in der Bundesanstalt für 
Materialprüfung (BAM) 
Rechenschaftsbericht für den Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft 

Nr. 2/Juli 1970 (vergriffen) 
Zum Problem des Feuchtigkeitsschutzes von Deh
nungsmeßstreifen und Halbleitergebern 
von Dr.- lng . Götz Andreae 

Nr. 3/September 1970 (vergriffen) 
Über das mechanische Verhalten von Aluminium
Stahi-Freileitungsseilen als Beispiel für Verbund
bauteile 
von Dr.-lng. Josef Ziebs 

Nr. 4/Dezember 1970 (vergriffen) 
Formbeständigkeit von Holz gegenüber Feuchtigkeit 
- Grundlagen und Vergütungsverfahren 
von Dr. rer. nat. Arno Burmester 

Nr. 5/März 1971 
Die Bedeutung der Netzstellenart und der Netzwerk
kettendichte für die Beschreibung der elastischen 
Eigenschaften und des Abbaus von elastomeren 
Netzwerken 
von Dr. rer. nat. Norbert Steiner 

Nr. 6/April1971 
Zur Problematik der Prüfung und Beurteilung des 
Luftschallschutzes von Bauelementen bei unter
schiedlichen Einbaubedingungen 
von Prof. Dr.-lng. Paul Schneider 

Nr. 7/Juli 1971 
Chromatographie und chemische Konstitution 
- Untersuchungen über den Einfluß der Struktur 
organischer Verbindungen auf das Verhalten bei der 
Dünnschicht-Chromatographie 
von Dr.-lng . Hans-Joachim Petrowitz 

Nr. 8/November 1971 
Zum Spannungs-Dehnungs-Verhalten von Baustäh
len bei Wechselbeanspruchung 
von Dr.-lng . Helmut Veith 

Nr. 9/November 1971 
Untersuchung über die sichernde Wirkung poröser 
Massen in Acetylenflaschen 
von Dr.-lng . Kari-Heinz Möller 

Nr. 10/Januar 1972 
Untersuchungen über die Korngrößenbestimmung 
mit Ultraschall zur Entwicklung einer für die Praxis 
geeigneten zerstörungsfreien Meßmethode 
von Dr.-lng. Dietmar Aurich und Prof. Dr. phil. Erich 
Martin 

Nr. 11/Februar 1972 
Beitrag zur Kenntnis der Schnittriefenbildung und 
Schnittgütewerte beim Brennschneiden 
von Dr.-lng . Hans-Joachim Krause 

Nr. 12/Mai 1972 
Über Veränderungen von Nylon-S-Fasern beim 
Texturieren 
von Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. Huber! Feuerberg 

Nr. 13/Juni 1972 
Festkörpergleitreibung und Verschleiß von Eisen, 
Kobalt, Kupfer, Silber, Magnesium und Aluminium in 
einem Sauerstoff-Stickstoff-Gemisch zwischen 760 
und 2 · 10-7 Torr 
von Dr.- lng. Kari-Heinz Habig (Berichter), Prof. Dr.
lng. Kurt Kirschke, Dr.-lng. Wolfgang-Werner Maen
nig und Dipi.-Phys. Harald Tischer 

Nr. 14/Juli 1972 
Untersuchungen zur Amplitudenabhängigkeit der 
Ultraschalldämpfung in Metallen bei 20 kHz 
von Eberhard Fischer 

Nr. 15/August 1972 
Studie und Probleme der chemischen Edelmetall
Analyse 
von Dir. u. Prof. Dr.-lng. Heinz Pohl 

Nr. 16/August 1972 
Über Ausführung und Aussagefähigkeit des Norm
brandversuches nach DIN 4102, Blatt 2, im Hinblick 
auf die Nachbildung natürlicher Schadensfeuer 
von Dr.-lng. Erwin Knublauch 

Nr. 17/August 1972 
Aktivierungsanalyse mit schnellen Neutronen, Pho
tonen und geladenen Teilchen 
von Dr.-lng. Peter Reimers 

Nr. 18/Januar 1973 
Das Sprödbruchverhalten des Baustahles R SI 37-2 N 
in geschweißten Konstruktionen, dargestellt mit Hilfe 
der Methode des Temperaturvergleiches 
von Dr.-lng. Werner Struck 

Nr. 19/ Januar 1973 
Die Bestimmung von Grenzflächentemperaturen bei 
tribologischen Vorgängen 
Literaturrecherche von Dipi.-Phys. K. Kaffanke und 
Dr.- lng. H. Czichos 

Nr. 20/April 1973 
Brandrisiko elektrischer Leitungen und Installationen 
in Wänden 
von Dipl.-lng. R. Rudelphi 

Nr. 21/Juli 1973 
Die kontinuumsmechanische Erfassung des zeit
lichen Ablaufs der elastisch-plastischen Dehnungen 
bei der Zerrüttung 
Literaturrecherche von Dipi.-Phys. D. Klaffke und Dr. 
lng. W. Maennig 

Nr. 22/Juli 1973 
Untersuchungen für ein Prüfverfahren zur Bemes
sung der Brandschutzbekleidung von Stahlstützen 
von Dipl.-lng. R. Rudelphi und Dr.-lng. E. Knublauch 

Nr. 23/November 1973 
Reichs- und preußische Landesanstalten in Berlin 
Ihre Entstehung und Entwicklung als außeruniversi
täre Forschungsanstalten und Beratungsorgane der 
politischen Instanzen 
von Prof . Dr. rer. nat. habil. Waller Ruske 

Nr. 24/November 1973 
Das Brandverhalten von Holzstützen unter Druck
beanspruchung 
von Dipl.-lng. J. Stanke, lng. grad. E. Klement und 
Dipl.-lng. R. Rudelphi 

Nr. 25/Dezember 1973 
Über das Brandgeschehen vor der Fassade eines 
brennenden Gebäudes unter besonderer Berücksich
tigung der Feuerbeanspruchung von Außenstützen 
von Dr.-lng. E. Knublauch 

Nr. 26/August 1974 
Der Elektronen-Linearbeschleuniger der BAM 
- Eigenschaften und erste Anwendungen -
von Dipl.-lng. P. Jost, Dr.-lng. P. Reimers und Dr.-lng . 
P. Weise 

Nr. 27/August 1974 
Untersuchungen zum Schallfeld von Winkelprüf
köpfen für die Materialprüfung mit Ultraschall 
von Dr. - lng . Hermann Wüstenberg 

Nr. 28/August 1974 
Zum Ablauf von Gasexplosionen in mit Rohrleitungen 
verbundenen Behältern 
von Prof . Dr. rer. nat. Hans-Jürgen Heinrich 

Nr. 29/ August 197 4 
Theorie der dissipativen Luftschalldämmung bei 
einem idealisotropen porösen Material mit starrem 
Skelett für senkrechten, schrägen und allseitigen 
Schalleinhili 
von Prof. Dr.- lng. P. Schneider 

Nr. 3D/September 1974 (vergriffen) 
The Application of Systems Thinking and Systems 
Analysis to Tribology 
von Dr. Horst Czichos und Dr. Geert Salomon 

Nr. 31/August 1975 
Untersuchungen zur Klärung des Verhaltens thermo
plastischer Kunststoffe bei Wechseldehnungsbean
spruchung 
von Dr.-lng. Gerhard Fuhrmann 

Nr. 32/September 1975 
Ein thermo-elektrisches Netzwerkverfahren zur Be
rechnung stationärer Temperatur- und Wärmestrom
verteilungen mit Anwendungsbeispielen 
von Dipl.-lng. Reinald Rudolphi und Dr.-lng. Bernhard 
Böttcher 

Nr. 33/November 1975 
Die Bestimmung der Temperaturleitfähigkeit von 
Baustoffen mit Hilfe eines nichtstationären Meßver
fahrens 
von Dipl.-lng. Armin Wagner. Dipi.-Phys. Gerhard 
Kieperund Dipl.-lng. Reinald Rudelphi 

Nr. 34/Januar 1976 (vergriffen) 
Untersuchungen zur Vergütung von Holzwerkstoffen 
von Dipi.-Forsting. Dr. rer. sylv. Hans-Joachim Deppe 

Nr. 35/Januar 1976 
Der Widerstand von Platten, die als Beplankungs
material leichter Wände verwendet werden, gegen
über dem Aufprall harter Körper- Vorschlag für ein 
Prüfverfahren -
von Dipl.-lng. Ernst Umberger 

Nr. 36/Januar 1976 (vergriffen) 
Wärme- und Feuchtigkeitsleitung in Beton unter 
Einwirkung eines Temperaturgefälles 
von Dipl.-lng. Jürgen Hundt 

Nr. 37/ Februar 1976 
Die stoßartige Beanspruchung leichter, nichttragen
der Bauteile durch einen mit der Schulter gegenpral
lenden Menschen 
- Vorschlag für ein Prüfverfahren -
von Dr.-lng . Werner Struck 

Nr. 38/ Juni 1976 
Verschleißuntersuchungen an gas-, bad- und ioni
triertem Stahl 42 CrMo 4 
von Dr. - lng. Kari-Heinz Habig 

Nr. 39/ Juni 1976 
Untersuchung der viskoelaslischen Eigenschaften 
von Flüssigkeiten (mit nicht-Newtonsehern Fließ
verhalten) insbesondere bei höherer Scherbeanspru
chung 
von Prof. Dr .-lng. K. Kirschke und Dipi.-Phys. G. 
Kempf 

Nr. 40/ Juni 1976 
Zum Untergrundabzug bei energiedispersiven Spek
tren nach verschiedenen Verfahren 
von Dr. rer. nat. H. Hantsche 

Nr. 41 /0ktober 1976 
Optische Eigenschaften cholesterinischer Flüssigkei
ten 
von Dr. rer. nat. Bernhard Böttcher 

Nr. 42/0ktober 1976 
Ermittlung der Mindestzündenergie brennbarer Gase 
in Mischung mit Luft 
von Dr.- lng. Siegmund Dielien 

Nr. 43/0ktober 1976 
Das Sprödbruchverhalten geschweißter Bauteile aus 
Stahl mit zäh-sprödem Übergang im Bruchverhalten, 
dargestellt mit Hilfe der Methode des Temperatur
vergleiches 
von Dr.-lng . Werner Struck 

Nr. 44/ November 1976 
Berechnung von räumlichen, linear elastischen 
Systemen, die aus finiten Stab- und Balkenelementen 
zusammengesetzt sind, unter Verwendung des Pro
gramms .,Stab-Werk" 
von Dipl.-lng . W. Matthees 

Nr. 45/Dezember 1976 
Untersuchung des Elektrodenverhaltens im Vakuum 
aufgedampfter Metallschichten 
von Dr.-lng. W. Paatsch 

Nr. 46/Mai 1977 (vergriffen) 
Versuchsergebnisse zur Festigkeit und Verformung 
von Beton bei mehraxialer Druckbeanspruchung 
Results of T es! Concerning Strength and Strain of 
Concrete Subjected to Multiaxial Compressive Stres
ses 
von Dipl.-lng. Gerald Schicker! und Dipl.-lng. Helmut 
Winkler 

Nr. 47/Juni 1977 
Bautechnische Einflüsse auf die Tragfähigkeit von 
Kunststoffdübeln für Fassadenbekleidungen 
von Dr.-lng. Arno Plank 

Nr. 48/0ktober 1977 
Setzung von Fundamenten infolge dynamischer Last, 
angewendet auf die Fundamente einer geplanten 
Schnellbahn 
von Dr.-l ng . U. Holzlöhner 

Nr. 49/Dezember 1977 
Untersuchungen zur Anwendung von Mikrowellen in 
der zerstörungsfreien Prüfung 
von Dr.-lng . Günther Wittig 

Nr. 50/Juni 1978 (vergriffen) 
Zur Meßtechnik für die Sicherheitsbeurteilung und -
Überwachung von Spannbeton-Reaktordruckbehäl
tern 
von Prof. Dipi.-Phys. Norbert Czaika, Dipi.-Phys. 
Norbert Mayer, Dipl.-lng. Claus Amberg, Dipl.-lng. 
Götz Magiera, Dr.-lng . Götz Andreae und Dipl.-lng . 
Winfried Markowski 

Nr. 51/Juni 1978 
Auswirkung von chemischen und physikalisch
technologischen Einflußfaktoren auf das Beständig
keilsverhalten von Oberflächenbeschichtungen auf 
der Basis von Reaktionsbeschichtungsstoffen 
von Dr. rer. nat. J. Siekfeld 

Nr. 52/August 1978 
Zum Einfluß der Gleitgeschwindigkeit auf das 
tribologische Verhalten von Werkstoffen hoher Härte 
bei reiner Festkörperreibung 
von Dr.-lng. Aleksandar Tomov 

Nr. 53/0ktober 1978 
Bemessung und Optimierung beheizbarer Straßen
und Brückenbeläge 
von Roll Günter Rohrmann und Reinald Rudelphi 
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Nr. 54/ 0ktober 1978 
Magnetisches Verhalten dünner Eisenschichten bei 
mechanischer Wechselbeanspruchung 
von Dr.-l ng . Harro Sander 

Nr. 55/ November 1978 
Beobachtung und Orientierungsbestimmung der 
Oberflächenkristallite polykristalliner 99,999 %-Al
Proben bei Biegewechselbeanspruchung 
von Dr.- lng . Dieter Klallke 

Nr. 56/ Januar 1979 
Stabilität von Sandwichbauteilen 
von Dip l.- lng . W. Brünnerund Prof. Dr. - lng . C. Langlie 

Nr. 57/ Marz 1979 
Untersuchungen an Prüfmitteln für die Magnetpul
verprülung 
lnvestigations on lnspection-Media lor Magnetic
Particle-T esting 
von Dipl. - lng . Meinhard Stadthaus 

Nr. 58/ Marz 1979 
Ermittlung des Bauteilwiderstandes aus Versuchs
ergebnissen bei vereinbartem Sicherheitsniveau 
von Dr.- lng . Werner Struck 

Nr. 59/ Juli 1979 
Ermittlung der Verformungen biegebeanspruchter 
Stahlbetonbalken mit der Methode der Finiten 
Elemente unter besonderer Berücksichtigung des 
Verbundes zwischen Beton und Stahl 
von Dr.- lng . Günther Plauk 

Nr. 60/ August 1979 
Untersuchungen zur Erfassung der Kaltformbarkeil 
von Feinblechen beim Strecken 
von Dr.- lng . H. Spreckelmeyer. Dr.-lng . R. Helms und 
Dr.- lng . J. Ziebs 

Nr. 61 / Dezember 1979 
Beschreibung von Problemen der höheren Farbmetrik 
mit Hilfe des Gegenfarbensystems 
von Dr. Klaus Richter 

Nr. 62/ Dezember 1979 
Geomagnetobiologisch bedingter Zusammenhang 
zwischen der Fraßaktivität von Termiten und der Zahl 
der Sterbefälle 
von Dir . u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Gerisch und Prof. 
Dr . habil. Dr. h. c . Günther Becker 

Nr. 63/ Dezember 1979 
Untersuchungen an Stopfbuchsen von Ventilen und 
Schiebern für Gase 
von Dipl. - lng . E. Sehrend und Dipl.-lng . J. Ludwig 

Nr. 64/ Februar 1980 
Ermittlung der Schwingungserregung beim Betrieb 
schienengebundener Fahrzeuge in Tunneln sowie 
Untersuchung des Einflusses einzelner Parameter auf 
die Ausbreitung von Erschütterungen im Tunnel und 
dessen Umgebung 
von Dr.- lng. Werner Rücker 

Nr. 65/ Februar 1980 
Untersuchungen über den Einfluß des Spannungs
zustandes auf bruchmechanische Kennwerte 
von Dr.-lng . Peter Schmidt, Dr.- lng. Dietmar Aurich , 
Dr .- lng . Roll Helms, Dr.-lng. Helmut Veith und Dr .
lng . Josef Ziebs 

Nr. 66/ Mai 1980 
Auswirkung von Druckentlastungsvorgängen auf die 
Umgebung 
von Dr. rer. nat. Martin Hattwig 

Nr. 67/ Mai 1980 
Beitrag zur dynamischen Analyse von vorgespannten 
und vorbelasteten Feder-Masse-Systemen mit verän
derlicher Gliederung unter stoßartiger Beanspru
chung 
von Dr. - lng. Wolfgang Matthees 

Nr. 68/ Mai 1980 
Oberflächenmeßverlahren unter besonderer Berück
sichtigung der Stereomeßtechnik. 
Entwicklung eines volleuzenirischen Präzisions
Goniometers 
von Dr. rer. nat. Dieter Petersohn 

Nr. 69/ Juni 1980 
Untersuchungen zur Integrität des Liners von 
Reaktorsicherheitshüllen (Containments) in Stahl
beton- und Spannbetonbauweise 
von Dr.-lng . Frank Buchhardt und Dipl.-lng. Peter 
Brandl 

Nr. 70/ August 1980 (vergriffen) 
Schwellenwerte beim Betondruckversuch 
von Dr. - lng. Gerald Schicker! 

Nr. 71 /August 1980 
Untersuchungen über durch den Boden gekoppelte 
dynamische Wechselwirkungen benachbarter Kern
kraltwerksbauten großer Masse unter seismischen 
Einwirkungen 
von Dr.-lng . Wolfgang Matthees und Dipl.-lng. Götz 
Magiera 
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Nr. 72/September 1980 
Übertragbarkeit der Ergebnisse von Brandprüfungen 
am Beispiel von Stahl- und Holzstützen 
von Dr.-lng . Reinald Rude lphi 

Nr. 73/ November 1980 
Vergleichende Untersuchungen zum Tragverhalten 
von Klemmkupplungen für Stahlrohrgerüste nach 
bestehenden deutschen Prüfvorschriften und ge
planten europäischen bzw. internationalen Prüf
normen 
von Dipl.-lng . Peter Wegener 

N r. 7 4/ Novem ber 1980 
ALGOL-Computerprogramm zur Berechnung zwei
dimensionaler instationärer Temperaturverteilungen 
mit Anwendungen aus dem Brand- und Wärmeschutz 
von Dr.-lng . Reinald Rudelphi und Dipl.-lnlorm. 
Renate Müller 

Nr. 75/ November 1980 
Beitrag zur Kenntnis des zeitlichen und örtlichen 
Druckverlaufs bei der plötzlichen Entlastung unter 
Druck stehender Behälter und Behälterkombinatio
nen 
von Dir. u. Prof . Dr. Hans-Jürgen Heinrich 

Nr. 76/ November 1980 
Delormationsverhalten von Rein- und Reinstalumi
nium sowie Cu 99,9 und SI 37 bei Biegewechsel
beanspruchung im Rasterelektronenmikroskop 
von Dr. - lng. Dieter Klallke und Prof. Dr.-lng . 
Wolfgang-Werner Maennig 

Nr. 77/ April1981 
Untersuchung des Verhaltens von Lagerzementen 
von Dipl.-lng . Michael Gierlall und Dr.-lng . Matthias 
Maultzsch 

Nr. 78/ September 1981 
Dynamische Wechselwirkung eines Schienen
Schwellensystems mit dem Untergrund 
von Dr.-lng . Werner Rücker 

Nr. 79/ Dezember 1981 
Ein Beitrag zur Untersuchung der wasserstollbeein
flußten Kaltrißneigung höherfester niedriglegierter 
Feinkornbaustähle mit dem lmplantversuch 
von Dr.-lng . Volker Neumann 

Nr. SO/ Dezember 1981 
Ursachen des Teileinsturzes der Kongreßhalle in 
Berlin-Tiergarten 
von Dr.-lng . Arno Plank, Or.- lng . Werner Struck und 
Dr.-lng . Manfred Tzschätzsch 

Nr. 81 / Dezember 1981 
Graphisch-rechnerisches Verfahren zum Erlassen der 
Zündhäufigkeit zündbarer Stolle; Anwendung auf 
Datenmaterial aus dem Bereich der Statistik 
von Dipl.-lng. Jürgen Schmidt 

Nr. 82/ April 1982 
Zur werkstollmechanischen Beurteilung des Kerb
schlagbiegeversuches 
Assessment ol the mechanlcal behaviour of materials 
in the notched bar Impact lest 
von Roll Helms. Hans-Joachim Kühn und Siegmar 
Ledworuski 

Nr. 83/ Juli 1982 
Tribologisches Verhalten von thermoplastischen 
Kunststollen 
- Kontaktdelormation, Reibung und Verschleiß, 
Oberflächenuntersuchungen -
von Prof. Dr.-lng . Horst Czichos und Dr.-lng. Paul 
Feinle 

Nr. 84/Juli 1982 
Übertragbarkeit der Ergebnisse von Brandprüfungen 
im Kleinprüfstand (Vergleichsversuche) 
von Dipl.-lnform . Renale Müller und Dr.-lng. Reinald 
Rudelphi 

Nr. 85/ ISBN 3-88314-231 -X/ Oklober 1982 
Technische Materialforschung und -prülung 
- Entwicklungstendenzen und Rahmenvorschläge 
für ein EG-Programm "Basic Technological 
Research"-
Materials Research and Testing 
- Development Trends and Outline Proposals lor a 
Community Programme "Basic Technological 
Research"-
von Prof. Dr. Horst Czichos 

Nr. 86/ISBN 3-88314-232-8/November 1982 
Zur quantitativen Kennzeichnung des Verwitterungs
verhaltens von Naturwerksteinen anhand ihrer Gefü
gemerkmale 
von Dr.-lng. Konrad Niesei und Dr. rer. nat . Peter. 
Schimmelwitz 

Nr. 87/ ISBN 3-88314-240-9/ Dezember 1982 
Einfluß baupraktischer Umgebungsbedingungen auf 
das Korrosionsverhalten von Spannstählen vor dem 
Injizieren 
von Dr.-lng . Bernd lsecke und Dr.-lng . Wollgang 
Stichel 

Nr. 88/ ISBN 3-88314-254-9/ Februar 1983 
Untersuchungen zur Ausbreitung von Longitudinal
wellen an Oberflächen bei der Materialprüfung mit 
Ultraschall 
von Dr.- lng. Anton Erhard 

Nr. 89/ ISBN 3-88314-263-8/ April1983 
Untersuchungen zur Zerfallsfähigkeit von Disliek
stoffoxid 
von Dr. rer. nat. Dietric h Gonrad und Dr.- lng . 
Siegmund Dielien 

Nr. 90/ ISBN 3-88314-264-6/ April1983 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbauteilen 
Kinetic Load Bearing Capacity of I mpulsively Loaded 
Reinforced Concrete Members 
von Dr.-lng. Klaus Brandes. Dip l.- lng. Ernst Lim
berger und Dipl. - lng . Jü rgen Herter 

Nr. 91 / ISBN 3-88314-265-4/ April1983 
Dreidimensionale Analyse von unbewehrtem Beton 
mit nichtlinear-elastischem Materialgesetz 
von Dr.- lng . Michael Weber 

Nr. 92/ ISBN 3-88314-266-2/August 1983 
Ausbreitung von Erschütterungen durch den Boden 
von Dipl.-lng . Lutz Auersch 

Nr. 93/ ISBN 3-88314-283-2/ August 1983 
Unterdrückung stick-slip-induzierter Kurvengeräu
sche schienengebundener Fahrzeuge durch eine 
physikalisch-chemische Oberflächenbehandlung der 
Schienen 
von Dr. rer . nat. Peter Studt 

Nr. 94/ ISBN 3-88314-284-0/ August 1983 
Untersuchungen der Störschwingungen beim Kerb
schlagbiegeversuch und deren Abschwächungen 
von Dr.-lng. Xian-Quan Dang 

Nr. 95/ ISBN 3-88314-289-1 / August 1983 
Über die Fokussierung des Schallfeldes von Ultra
sehall-Prüfköpfen mit Fresnelschen Zonenplatten 
von Dr.-lng . Manfred Römer 

Nr. 96/ ISBN 3-88314-296-4/0ktober 1983 
Verbundverhalten zwischen Beton und geripptem 
Betonstahl sowie sein Einfluß auf inelastische 
Verformungen biegebeanspruchter Stahlbetonbalken 
von Dr.- lng. Heinz Eitler 

Nr. 97/ ISBN 3-88314-297-2/ November 1983 
Typische Bruchflächenausbildung thermoplastischer 
Kunststolle nach wechselnder mechanischer Bean
spruchung 
von Dipl. - lng. Gerhard Fuhrmann und Prof. Dr. rer. 
nat. Wolfram Schwarz 

Nr. 98/ ISBN 3-88314-312-X/ Dezember 1983 
Bestimmung des elastischen Verhaltens von Ma
schenwaren 
-Stretch- und Erholungsvermögen -
von Dr. rer. nat. Edmund Schnabel 

Nr. 99/ISBN 3-88314-317-0/ Dezember 1983 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbauteilen 
Kinetic Load Bearing Capacity ollmpulsively Loaded 
Reinforced Concrete Members 
von Dr.- lng. Klaus Brandes. Dipl.- lng. Ernst Lim
berger und Dipl.-lng . Jürgen Herter 

Nr. 100/ ISBN 3-88314-298-0/ Januar 1984 
Untersuchungen zur Prüfung von Beton auf Frost
widerstand 
von Günter Klamrowski und Paul Neustupny 

Nr. 101/ISBN 3-88314-327-8/Februar 1984 
Röntgen- und Gammastrahlen Computer-Tomogra
phie 
von Dr.-lng . Peter Reimers, Or. rer. nat. Jürgen 
Goebbels, Dr.-lng . Heinrich Heidt, Dr.-lng. Hans
Peter Weise und Dipi.-Phys. Kay Wilding 

Nr. 102/ ISBN 3-88314-335-9/ März 1984 
Weiterentwicklung des hydraulischen Kompensa
tionsverfahrens zur Druckspannungsmessung in 
Beton 
von Dr.-lng . Götz Magiera 

Nr. 103/ ISBN 3-88314-328-6/ März 1984 
Radiographie mit Elektronen aus Metallverstärkerfo
lien 
von Or.-lng . Dierk Schnitger 

Nr. 104/ISBN 3-88314-339-1 / April 1984 
Beeinflussung von Betoneigenschalten durch Zusatz 
von Kunststoffdispersionen 
von Dr.-lng . Michael Gierlall 

Nr. 105/ISBN 3-88314-345-6/ Juni 1984 
Beitrag zum Bremsverhalten energieumwandelnder 
Aufsetzpuffer in Aufzugsanlagen 
von Dr.-lng . Bernd Schulz-Forberg 

Nr. 106/ISBN 3-88314-360-X/Oktober 1984 
Setzung von Fundamenten inlolge dynamischer Last 
von Dr.-lng . Jan Lehnert 



Nr. 10711SBN 3-88314-361-810ktober 1984 
Korrosion von Stahlradiatoren 
von Dr.-lng. Wolfgang Stichel und Jörg Ehreke 

Nr. 10811SBN 3-88314-363-410ktober 1984 
Durch Bodenerschütterungen angeregte Gebäude
schwingungen - Ergebnisse von Modellrechnungen 
von Dipl.-lng. Lutz Auersch 

Nr. 10911SBN 3-88314-381-21Februar 1985 
Zur Wirkung der Schrumpfbehinderung auf den 
Schweißeigenspannungszustand und das Spröd
bruchverhalten von unterpulvergeschweißten Ble
chen aus SI E 460 N 
von Dr.-lng . Mohamed Omar 

Nr. 11011SBN 3-88314-382-0I Februar 1985 
Wasserstoll als Energieträger 
von Dr. Hermann Walde (Mitglied des Kuratoriums der 
BAM i. R.) und Dr. Bernhard Kropp 

Nr. 111 I ISBN 3-88314-383-91Februar 1985 
Ober den Einfluß der lnitiierung auf die detonative 
Umsetzung von Andex-Sprengstoflen unter Berück
sichtigung sicherheitstechnischer Gesichtspunkte 
von Dr.-lng. Kurt Ziegler 

Nr. 11211SBN 3-88314-409-61Juli 1985 
Zeitstandverhalten und strukturelle Veränderungen 
von vielfach wiederverarbeiteten Polyethylenen 
von Dr.-lng . Wolfgang Lützow 

Nr. 113I ISBN 3-88314-410-XI Juli 1985 
Untersuchungen zum Frequenzeinfluß auf die 
Schwingungskorrosion von Offshore-Konstruktionen 
von Roll Helms, Horst Henke, Gerhard Oelrich (BAM, 
Berlin) und Tetsuya Saite (NRIM, Japan) 

Nr. 114I ISBN 3-88314-419-31Juli 1985 
Neue Verfahren für die Prüfung von Reaktorkompo
nenten mittels Röntgen- und Gammastrahlen 
von Dipl.-lng . Peter Rose, Dipl. - lng . Peter Raabe, 
Dipl.-lng. Werner Daum und Andreas Szameit 

Nr. 11511SBN 3-88314-420-71Juli 1985 
Farbempfindungsmerkmal Elementarbuntton und 
Buntheilsabstände als Funktion von Farbart und 
Leuchtdichte von ln- und Umfeld 
von Privatdozent Dr. Klaus Richter 

Nr. 11611SBN 3-88314-460-610ktober 1985 
Theoretische Ermittlung des Wärmedurchgangskoef
fizienten von Fensterkonstruktionen unter besonderer 
Berücksichtigung der Rahmenproplematik 
von Dr. rer. nat. Franz-Josef Kasper, Dipl.-lnform. 
Renale Müller, Dr.-lng . Reinald Rudelphi und Dr.-lng . 
Arm in Wagner 

Nr. 11711SBN 3-88314-468-110ktober 1985 
MaterialsTechnologiesand Techno-Economic Deve
lopment 
A study for the German Foundation for International 
Development (Deutsche Stillung für Internationale 
Entwicklung) 
by Prof. Dr. H. Czichos in cooperation with Dr. G. 
Sievers, Bundesministerium für Forschung und 
Technologie (BMFT) , Bonn 

Nr. 11811SBN 3-88314-469-XI Oktober 1985 
Brand- und Explosionsgefahren explosionsgefähr
licher Stolle bei Herstellung und Lagerung 
Modellversuche mit pyrotechnischen Sätzen und 
Gegenständen 
von Dr. rer. nat. Hartwig Treumann, Dipl.-lng. Hilmar 
Andre, Dr. rer. nat. Eduard Blossfeld , Dr. rer. nat. 
Norbert Pfeil und lng. grad. Matthias-Michael Zindler 

Nr. 11911SBN 3-88314-472-XINovember 1985 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbauteilen 
Versuche an Stahlbetonplatten, Teil I 
Kinetic Load Bearlng Capacity of lmpulsively Loaded 
Reinforced Concrete Members 
Tests on Reinforced Concrete Stabs, Part I 
von Dipl.-lng. Jürgen Herter, Dr.-lng. Klaus Brandes 
und Dipl.-lng. Ernst Umberger 

Nr. 12011SBN 3-88314-514-91 April 1986 
Zerstörungsfreie Korngrößenbestimmung an austeni
t ischen Feinblechen mit Hilfe der Ultraschallrück
streuung 
von Dr.-lng. Andreas Hecht 

Nr. 121IISBN 3-88 314-530-0IJuni 1986 
Versagenskriterien von Stahlgleitpaarungen unter 
Mischreibungsbedingungen: Einflüsse von Stahlzu
sammensetzung und Wärmebehandlung 
von Dr.-lng. Paul Feinle und Prof. Dr.-lng. Kari-Heinz 
Habig 

Nr. 12211SBN 3-88 314-521-11Juli 1986 
Entsorgung kerntechnischer Anlagen 
von J. Mischke 
Sonderkolloquium der Bundesanstalt für Material
prüfung (BAM) am 10. 12. 1985 mit Beiträgen von 
B. Schulz-Forberg, K. E. Wieserund B. Droste 

Nr. 123I ISBN 3-88 314-531-91Juli 1986 
Physikalisch-chemische Analyse sowie toxische Be
urteilung der beim th':!rmischen Zerfall organisch
chemischer Baustolle entstehenden Brandgase 
von Dr. rer. nat. Detlef Rennoch 

Nr. 12411SBN 3-88 314-538-61Juli 1986 
Zur Anwendung des Impuls-Wirbelstromverfahrens in 
der zerstörungsfreien Materialprüfung 
von Dr.- lng. Hans-Martin Themas 

Nr. 12511SBN 3-88 314-540-81Juli 1986 (vergriffen) 
Untersuchungen zur Wirksamkeit der Brandschutz
isolierung von Flüssiggas-Lagertanks 
von Dr.-lng. Bernhard Droste und Dipl. - lng. Ulrich 
Probst 

Nr. 12611SBN 3-88 314-547-51August 1986 
Korrosion und Korrosionsschutz von Metallen in 
Schwimmhallen 
von Dr.-lng. Wolfgang Stichel 

Nr. 12711SBN 3-88 314-564-51November 1986 (ver
griffen) 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbauteilen 
Kinelle Load Bearing Capacity of lmpulsively Loaded 
Reinforced Concrete Members 
Versuche an Stahlbetonbalken, Teil I 
Tests on Reinforced Concrete Beams, Part I 
von I by Dipl.-lng . Ernst Limberger, Dr.- lng . Klaus 
Brandes, Dipl.-lng. Jürgen Herterund Dipl.-lng . Klaus 
Berner 

Nr. 12811SBN 3-88 314-568-81November 1986 (ver
griffen) 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbauteilen 
Kinelle Load Bearing Capacity of lmpulsively Loaded 
Reinforced Concrete Members 
Versuche an Stahlbetonbalken, Teil II 
Tests on Reinforced Concrete Beams, Part II 
von I by Dipl.-lng. Ernst Limberger, Dr.-lng. Klaus 
Brandes, Dipl.-lng . Jürgen Herter und Dipl.- lng . Klaus 
Berner 

Nr. 12911SBN 3-88 314-569-61November 1986 (ver
griffen) 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbauteilen 
Kinel le Load Bearing Capacity of Reinforced Con
crete Members under Impact Load 
Zugversuche an Betonstahl mit erhöhter Dehnge
schwindigkeit 
Reinforcing Steel Tension Tests with high strain rates 
von I by Dr.-lng. Klaus Brandes, Dipl.-lng . Ernst 
Limberger, Dipl.-lng. Jürgen Herter und Dipl.-lng . 
Klaus Berner 

Nr. 13011SBN 3-88 314-570-XINovember 1986 
Einfache Abschätzung der Durchbiegung und der 
Energieaufnahme von Trägern aus duktilem Material 
bei Belastung durch eine Einzelkraft 
von Dr.-lng. Werner Struck 

Nr. 13111SBN 3-88 314-585-81November 1986 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbauteilen 
Kinetic Load Bearing Capacity of Reinforced Con
crete Members under Impact Load 
Versuche an Stahlbetonplatten, Teil II 
Tests on Reinforced Concrete Slabs, Part II 
von I by Dipl.-lng. Ernst Limberger, Dr.-lng. Klaus 
Brandes und Dipl.-lng. Jürgen Herter 

Nr. 13211SBN 3-88 314-595-51Januar 1987 
Ermittlung der Ursachen von Schäden an bituminösen 
Dachabdichtungen unter besonderer Berücksichti
gung klimatischer Beanspruchungen 
von Dipl.-lng. Christian Herold und Dipl.-lng. Frank
Uirich Vogdt 

Nr. 13311SBN 3-88 314-609-91Januar 1987 (vergriffen) 
Technisch-physikalische Grundlagen zum tribologi
schen Verhalten keramischer Werkstoffe 
von Dipl.-lng. Mathias Woydt und Prof. Dr.-lng. Kari
Heinz Habig 

Nr. 13411SBN 3-88 314-615-31Februar 1987 
Ober den Kernstrahlungseinfluß aui Dehnungsmeß
streifen 
von Dr. Götz Andreae und Gottfried Niessen 

Nr. 135I ISBN 3-88 314-618-81Februar 1987 
Untersuchungen über das Verhalten von Tankcontai
nern für unter Druck verflüssigte Gase bei Fallbean
spruchungen 
von Dipl.-lng. Jörg Ludwig, Dipl.-lng. Wolf-Dietrich 
Mischke und Dipl.-lng. Arm in Ulrich 

Nr. 13611SBN 3-88314-636-61April1987 
Untersuchung zur Beurteilung von Brettschichtver
leimungen für den Holzbau 
von Prof. Dr. rer. silv. Hans-Joachim Deppe und Klaus 
Schmidt 

Nr. 137/ ISBN 3-88314-637-4/Mai 1987 
Analyse und Weiterentwicklung bruchmechanischer 
Versagenskonzepte auf der Grundlage von For
schungsergebnissen auf dem Gebiet der Komponen
tensicherheit 
Projektleiter: Dr . Dietmar Aurich 

Nr. 138/ ISBN 3-88314-635-8/ Mai 1987 
Zur geowissenschaftliehen Einordnung des Gebietes 
der Bundesrepublik Deutschland und einer sicheren 
Auslegung technischer Systeme gegen den Lastfall 
Erdbeben. 
von Dipi. -Geol. Michael Dogunke und Dr.- lng. Frank 
Buchhardt 

Nr.13911SBN 3-88314-658-7/Juni 1987 
Numerische Untersuchung zum Verhalten des Hoch
temperaturwerkstolles Nimonic PE 16 unter mono
toner und zyklischer Belastung bei Verwendung 
verschiedener plastischer und viskoplastischer Mate
rialmodelle. 
von Dipl.-lng. Jürgen Olschewski und Sven-Peter 
Scholz 

Nr. 140/ISBN 3-88314-643-9/Juni 1987 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbauteilen 
Kinetic Load Bearing Capacity of lmpulsively Loaded 
Reinforced Concrete Members 
von I by Dr.-lng. Klaus Brandes, Dipl. - lng . Ernst 
Umberger und Dipl.-lng . Jürgen Herter 

Nr. 141 / ISBN 3-88314-694-3/0ktober 1987 
Zum Einfluß des Sicherheits- und Auslegungserd
bebens auf die Bemessung von Kernkrallwerken 
von Dr.-lng. Frank Buchhardt, Dr.-lng. Wolfgang 
Matthees, Dr.- lng. Götz Magiera und Dr.-lng. Frie
drich Mathiak 

Nr. 14211SBN 3-88314-695-1 /0ktober 1987 
Sicherheitstechnische Kenndaten und Gefahrzahlen 
binärer Mischungen aus oxidierenden und verbrenn
liehen Substanzen 
von Dr. rer. nat. Hartwig Treumann, lng. Günter 
Krüger, Dr. rer. nat. Norbert Pfeil und Dr. rer. nat. 
Sigrid von Zahn-UIImann 

Nr. 143/ ISBN 3-88314-701-X/November 1987 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbauteilen 
Kinetic Load Bearing Capacity of lmpulsively Loaded 
Reinforced Concrete Members 
Experimentelle und numerische Untersuchungen 
zum Trag- und Verformungsverhalten von Stahlbe
tonbauteilen bei Stoßbelastung 
Experimental and numerical lnvestigations con
cerning 
Load Bearing Behaviour of Reinforced Concrete 
Members under 
Impact Load 
vonl by Dr.-lng . Klaus Brandes, Dipl.-lng. Ernst 
Limberger, Dipl.-lng. Jürgen Herter 

Nr. 14411SBN 3-88314-702-8/November 1987 
Nichtlineare dynamische Berechnungen zum Pene
trationsverhalten des AVR-Reaktorgebäudes 
von Dr. - lng. Frank Buchhardt, Dr.-lng. Götz Magiera, 
Dr.-lng . Wolfgang Matthees, Dr.-lng. Michael Weber, 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
(BAM) 
Dr.-lng . Jürgen Altes, 
Kernforschungsanlage Jülich GmbH (KFA) 

Nr. 14511SBN 3-88314-711-7/ November 1987 
Untersuchung selbstähnlicher Systeme zur Bestim
mung von Materialeigenschalten von Reibungsböden 
von Dr.-lng. Ulrich Holzlöhner 

Nr. 14611SBN 3-88314-714-1/November 1987 
Untersuchungen zur Wirksamkeit von Wasserberiese
lungseinrichtungen als Brandschutzmaßnahme für 
Flüssiggas-Lagertanks 
von Dipl.-lng. Wolfgang Schön und Dipl.-lng. Michael 
Malion 

Nr. 147/ ISBN 3-88314-720-6/Dezember 1987 
Lösung dynamischer Biege- und Torsionsprobleme 
von Stabsystemen aus dünnwandigen elastischen 
Stäben mit offenem Querschnitt mittels frequenz
abhängiger Ansatzfunktionen 
von Dipl.-lng. Hans-Dieter Kleinschrodt 

Nr. 148/ISBN 3-88314-774-51Mai 1988 
Theoretische Untersuchung von Variationsprinzipien 
für elastoplastisches Materialverhalten sowie Ent
wicklung und numerische Erprobung von Finite
Element-Verfahren für den ebenen Spannungs
zustand 
von Dipl.-lng . Willried Müller 

Nr. 149/ ISBN 3-88314-775-31Mai 1988 
Bestimmung baugrunddynamischer Kenngrößen aus 
der Untersuchung von Bodenproben 
von Dr.-lng. Ulrich Holzlöhner 
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Nr. 150/ ISBN 3-88314-776-1 / Mai 1988 
VG3D Zeichenprogramm für die Vektorgraphische 
Darstellung dreidimensionaler Strukturen 
von Dr.-lng . Michael Weber 

Nr. 151 / ISBN 3-88314-785-0/Juni 1988 
Wechselwirkung starrer und flexibler Strukturen mit 
dem Baugrund insbesondere bei Anregung durch 
Bodenerschütterungen 
von Dipl.-lng . Lutz Auersch-Saworski 

Nr. 152/ ISBN 3-88314-796-6/Juli 1988 
Untersuchung des baulichen Zustandes und der 
Tragfähigkeit vorgespannter Riegel von Verkehrs
zeichenbrücken der Berliner Stadtautobahn 
von Dr.- lng . Günther Plauk , Dipl.-lng . Günter 
Kretschmann , Dipl.-lng. Rolf-G . Rohrmann 

Nr. 153/ ISBN 3-88314-797-4/ Juli 1988 
Magnetisches Verhalten von Eisenproben bei mecha
nischer Wechselbeanspruchung 
von Dr.-lng . Harro Sander, Professor Dr.- lng . Wolf
gang-Werner Maennig 

Nr. 154/ ISBN 3-88314-822-9/0ktober 1988 
Druckgesinterte Stähle als zertifiziertes Referenzma
terial für die Spektrometrie 
von Dr . rer. nat. Konrad Breitkreutz, Dr. rer. nat. Rüdi
ger Uttech , Dr.-lng. Kurt Haedecke 

Nr. 155/ ISBN 3-88314-825-3/0ktober 1988 
Zur Entstehung und Ausbreitung von Schienenver
kehrserschütterungen: Theoretische Untersuchun
gen und Messungen am Hochgeschwindigkeitszug 
Intercity Experimental 
von Dr.-lng . Lutz Auersch 
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Rechtliche Grundlagen für die Tätigkeit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM)* vom 1. September 1964 
(Auszug aus: Bundesanzeiger Nr. 162 vom 2. 9. 1964, S. 1) 

§ 1 Zweck 

Die Bundesans1alt fü' Materialprüfung soll die Entwicklung der deutschen Wirtschaft 
fordern , indem sie Bundesaufgaben nach den §§ 2 bis 6 und Aufgaben im Lande 
Berlin nach§ 7 erfüllt . 

§ 2 Aufgabe 

( 1) Die Bundesanstalt hat die Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung 
entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die Materialprüfung sowie 
die chemische Sicherheitstechnik st~tig weiterzuentwickeln . 

(2) Ihre Forschung ist n icht an die Person gebunden . Jedes Ergebnis ihrer Arbeit soll 
auf der Erkenntnis aller von ihr gepflegten . fachlich beteiligten Wissensgebiete 
beruhen . 

(3) Die Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher Arbeiten hat die 
Bundesanstalt zu sammeln, zu ordnen und der Allgemeinheit zugänglich und nutzbar 
zu machen. 

§ 4 Aufgaben innerhalb der Verwaltung 

(1) Die Bundesanstalt berät die Bundesmin isterien. 

(2) S1e fuhrt die Aufgaben durch, die ihr vom Bundesminister für Wirtschaft oder im 
Einvernehmen mit ihm von anderen Bundesministern übertragen werden . 

(3) Ersuchen von Verwaltungsbehörden und von Gerichten soll sie in den Grenzen 
1hrer Aufgaben entsprechen. 

§ 5 Aufträge 

D;e Bundesanstalt ubernimmt Aufträge aus der Wirtschaft oder von Einrichtungen 
der Verbraucher und der Verbraucherberatung, soweit sie die Voraussetzungen der 
§§ 2 und 3 erfüllen. Sie kann Auftrage ablehnen. deren Ausführung nach ihrer 
Auffassung keinewissenschaftlich wertvollen Erkenntnisse erwarten läßt oder deren 
Ergebnisse weder volksw~rtschaftlich noch für die Schaden- und Unfallverhütung von 
Belang sind . 

§ 6 Zusammenarbeit 

11) Zur Erfullung 1hrer Aufgaben halt die Bundesanstalt Verbindung zum 
BundesminiSter fur Wirtschaft und w1rkt mit 1n den technischen Ausschüssen der 

---------------------------------------------

Bundesministerien , dem Deutschen Normenausschuß (ONA) ••, der Internationalen 
Normenorganisation (ISO) und anderen nationalen . internationalen oder suprana
tionalen Stellen , die für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von Bedeutung sind . 

(2) Sie hält IernerVerbindung zu den wissenschaftlichen Hochschulen und Instituten . 
den staatlichen Materialprüfämtern und den Verbänden für Materialprüfung . 

§ 7 Aufgaben im Land Berlin 

Für das Gebiet des Landes Berlin hat die Bundesanstalt die Aufgaben eines 
staatlichen Materialprüfungsamtes. 

§ 8 Gebühren 

Die Bundesanstalt erhebt für die Bearbeitung von Auftragen Gebühren nach einer 
Gebührenordnung, welche der Zustimmung des Bundesministers fur Wirtschaft 
bedarf . 

§ 9 Leitung und Vertretung 

(1) Die Bundesanstalt wird vom Präsidenten und im Falle seiner Verhinderung von 
dem Vizepräsidenten geleitet. Der Präsident bestimmt die Arbeitsprogramme. 

(2) Der Präsident- und im Falle seiner Verhinderung der Vizepräsident - vertritt die 
Bundesrepublik Deutschland gerichtlich und außergerichtlich in allen Angelegenhei
ten. welche die Bundesanstalt betreffen . 

§ 12 lnkrafttreten 

Dieser Erlaß tritt am 1 September 1964 in Kraft: gleichzeitig treten der Erlaß vom 
20. August 1954 (Bundesanzeiger Nr. 165 vom 28. August 1954 , BWM BI1954S. 367) 
und die zu seiner Änderung ergangenen Erlassevom 10. Februar 1956 (Bundesanzei
ger Nr. 36 vom 21 Februar 1956, BWM 811956 S. 114) und vom 6. November 1962 
(Bundesanzeiger Nr . 220 vom 20. November 1962. BWM B! 1962 S. 241) außer Kraft. 

Sonn. den 1. September 1964 
z 4- 44 02 19 -

Der Bundesminister für Wirtschaft Schmucker 

• Seit 1. 1. 1987 Bundesanstalt fur Matenalforschung und -prufung (BAM) 

··Seit 1. 7.1 975 DIN Deutsches Institut !ur Normung e. V. 

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 
über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 
(Auszug aus Bundesgesetzblatt 1969. Teii II . S 1489) 

Artikel 1 

Dem 1n Genf am 13 Dezember 1957 von der Bundesrepublik Deutschland 
unterzeichneten Europa1schen Ubereinkommen vom 30. September 1957 über die 
1nternat1onale Beforderung gefahrlicher Guter auf der Straße (ADR) einschließlich 
der Anlagen '" 1hrer am 29. Juli 1968 geanderten Fassung wird zugestimmt . Das 
Uberemkommen w1rd nachstehend . d1e Anlagen A und B werden in einem 
Anlagenband veroffentlieht 

Artikel 4 

( 1) Zus tand1g fur d1e Au.sfuhrung des Ubereinkommens sind 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe vom 13. September 1976 
lAuszugaus Bundesgesetzblatt 1976. Teil I . S. 2737) 

§ 44 Rechtsstellung der Bundesanstalt für Materialprüfung 

· ( 1 l D1e Bundesanstalt fur Materialprüfung ist eine bundesunmittelbare, nicht 
rechtsfah1ge Anstalt des offent:1chen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesmini
sterstur W1r1schaft. s1e 1st eine Bundesoberbehörde. 

§ 45 Aufgaben der Bundesanstalt für Materialprüfung 

D1e Bundesanstalt fur Materialprufung ist zuständig für die Durchführung und 
Auswertung phys1kal1scher und chemischer Prüfungen von Stoffen und Konstrukti
onen sow1e fur d1e 1hr durch dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben. 

3. die Bundesanstalt für Materialprüfung fur die Zulassung der Bauart von 
Verpackungen und fur die Genehmigung derBeforderungohne Schutzbehalter : 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet . 

Bonn, den 18. August 1969 

Der Bundespräsident Heinemann 

Der Bundeskanzler Kiesinger 

Fur den Bundesminister fur Verkehr 

Der Bundesminister für das P~st- und Fernmeldewesen Dollinger 

Der Bundesminister des Auswärtigen Brandt 

§ 53 lnkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1977 in Kraft. Die Vorschriften. d1e zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften ermachtigen . treten 
am Tage nach der Verkündung in Kraft 

(2) Mit dem lnkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Sprengstoffgesetz vom 
25. August 1969 außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet . 

Bonn, den 13. September 1976 

Der Bundesprasident Scheel 

Der Bundeskanzler Schmidt 

Der Bundesminister des lnnern Maihafer 

Waffengesetz vom 19. September 1972, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom 
14. Juli 1980 
(Auszug aus . Bundesgesetzblatt 1980. Teil I. S. 956) 

§ 23 Zulassung von pyrotechnischer Munition 

(1) PyrotechniSche Munition einschließlich der m1t ihr fest verbundenen 
Antnebsvornchtung darf nur eingefuhrt. sonst in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes verbracht oder gewerbsmcißig hergestellt werden . wenn sie Ihrer 
Beschaffenheit. Zusammensetzung und Bezeichnung nach von der Bundesanstalt 
fur Materialprufung zugelassen ist. 

(2) D1e Zulassung ist zu versagen, 
1. soweit der Schutz von Leben , Gesundheit oder Sachgütern des Benutzers oder 

Dritter bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht gewährleistet ist. 
2. wenn die Munition den Anforderungen an die Zusammensetzung. Beschaffenheit. 

Maße. den hochstzulassigen normalen oder überhöhten Gebrauchsgasdruck und 
die Bezeichnung (§ 26 Abs . 1) nicht entspricht. 

3. soweit d1e Munit1on in ihrer Wirkungsweise . Brauchbarkeit und BestB.ndigkeit dem 
jeweiligen Stand der Technik nicht entspricht 

Änderung des Namens der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM): 
Bundesanzeiger Nr. 122 vom 09.07 .1 986, S. 8733 

(3) Absatz 1 ist n1cht anzuwenden auf pyrotechnische Munit1on. die fur d1e 
Bundeswehr. den Bundesgrenzschutz. die Bundeszollverwaltung oder die Polizeien 
der Länder hergestellt und ihnen überlassen wird . 

(4) Die Bundesanstalt für Materialprufung kann 1m Einzelfall Ausnahmen von dem 
ErforderniS der Zulassung nach Absatz 1 bewill1gen . wenn offentliehe Interessen 
nicht entgegenstehen. insbesondere wenn d1e 1n Absatz 1 bezeichneten 
Gegenstande zur Ausfuhr oder zum sonstigen Verbnngen aus dem Geltungsbere ich 
dieses Gesetzes bestimmt sind . 

(5) § 21 Abs . 51st entsprechend anzuwenden 

Sonn . den 14 . Juli 1980 

Der Bundesprasident Carstens 

Der Bundeskanzler Schmidt 

Der Bundesminister des lnnern Baum 
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